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Bundesrat: Zustimmung zum Inflationsausgleichsgesetz (InflAusG) 

Der Bundestag hatte am 10.11.2022 den Gesetzentwurf des Inflationsausgleichsgesetzes (In-

flAusG) in der Fassung „Beschlussempfehlung und Bericht“ seines Finanzausschusses beschlossen 

(vgl. ausführlich TAX WEEKLY # 40/2022). Am 25.11.2022 hat nun auch der Bundesrat dem Gesetz 

zugestimmt. 

 

Bundesregierung: Gesetzentwurf zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung wei-

terer energierechtlicher Bestimmungen 

Der am 22.11.2022 bekannt gewordene Entwurf einer Formulierungshilfe der Bundesregierung für 

das Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung weiterer energierechtlicher 

Bestimmungen enthält u.a. den Entwurf für das neue Strompreisbremsegesetz (StromPBG). Da-

nach startet die von der Bundesregierung angekündigte Strompreisbremse zum 01.03.2023. 

Gleichzeitig soll auf der Grundlage eines parallelen Gesetzes die „Gas- und Wärmepreisbremse“ 

starten. Die Gesetzentwürfe sollen zeitnah vom Kabinett verabschiedet werden und noch vor 

Weihnachten das parlamentarische Verfahren durchlaufen. 

Bei der Strompreisbremse soll es für Januar und Februar eine rückwirkende Entlastung geben, die 

mit der Abrechnung für März verrechnet werden soll. Ursprünglich hatte die Koalition geplant, die 

Strompreisbremse bereits zum 01.01.2023 starten zu lassen. Dagegen gab es Widerstand aus der 

Energiewirtschaft, die es nicht für möglich hielt, die nötigen Abrechnungsprozesse für Millionen 

von Kunden so kurzfristig anzupassen. 

Für Verbraucher bis zu einem Stromverbrauch von 30.000 kWh pro Jahr wird der Strompreis auf 

40 Ct/kWh inklusive staatlicher Preisbestandteile gedeckelt, und zwar für ein „Entlastungskontin-

gent“ von 80 % des Vorjahresverbrauchs 2021, oder ggf. einer Verbrauchsprognose des Netzbe-

treibers. Für Verbraucher über 30.000 kWh wird der Strompreis für ein Entlastungskontingent von 

80 % auf 13 Ct/kWh gedeckelt, d.h. Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen bleiben in die-

ser Zielgruppe unberührt. Begünstigt ist nur der Netzbezug, dies allerdings unabhängig davon, ob 

das Unternehmen von einem Lieferanten bezieht oder selbst am Stromgroßhandelsmarkt einkauft. 

Die Strompreisbremse ist zunächst bis Ende 2023 befristet. Mit dem Gesetzentwurf wird die Bun-

desregierung ermächtigt, die Maßnahme per Verordnung bis April 2024 zu verlängern. Zudem soll 

sie bis Ende 2023 prüfen, ob eine Verlängerung darüber hinaus möglich ist. 

Das Gesetz legt auf Grundlage des beihilferechtlichen „Temporary Crisis Frameworks“ der EU 

über ein hochdifferenziertes System Höchstgrenzen für die Entlastungen fest. Bei energieintensi-

ven Unternehmen, die unter eine der in Anlage 2 zum Gesetzentwurf aufgezählten energieintensi-

ven Sektoren fallen, beträgt die Höchstgrenze der Entlastungen € 150 Mio. pro Jahr. Die Entlas-

tungen aus der Strom- und Gaspreisbremse sind zusammen zu rechnen. Wird der Betrag über-

schritten, ist eine Einzelfallprüfung bei der EU-Kommission vorgesehen; hierzu sind Geschäftsbe-

richte und Energierechnungen einzureichen. Im Fall von Entlastungen von bis zu € 50 Mio. müssen 

die Unternehmen einen Plan vorlegen, wie sie ihre Anstrengungen zur Erhöhung der Energieeffizi-

enz und der Nutzung erneuerbarer Energien steigern wollen. 

Darüber hinaus gibt es für große Verbraucher Grenzen für die Entlastungshöhe abhängig von der 

Höhe der krisenbedingten Energiemehrkosten sowie von der EBITDA-Entwicklung im Vergleich 

2021 zu 2023. Unternehmen, die über € 2 Mio. erhalten, trifft eine „Arbeitsplatzerhaltungspflicht“ 

bis zum 30.04.2025 für 90 % ihrer Stellen (Vollzeitäquivalente). Das zuvor diskutierte Verbot von 

Dividenden- und Boni-Zahlungen ist in dem Gesetzentwurf zu Strompreisbremse nicht enthalten. 
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Die Energieversorger erhalten von den Übertragungsnetzbetreibern die Kosten für die vergüns-

tigten Verbrauchsanteile erstattet. Gleichzeitig ziehen die Übertragungsnetzbetreiber bei den so-

genannten „inframarginalen Stromerzeugern“ mit installierter Leistung über 1 MW „Übererlöse“ 

ein. Dies betrifft erneuerbare Energien, Atomenergie, Mineralöl, Abfall und Braunkohle. Das eben-

falls im Strompreisbremsegesetz geregelte Abschöpfungsverfahren differenziert technologiespe-

zifisch. Die Abschöpfung erfolgt rückwirkend zum 01.09.2022 und ist zunächst bis Ende Juni 2023 

befristet; sie kann bis maximal Ende 2024 verlängert werden. Hierdurch soll nach der Bundesre-

gierung ein geschlossener Finanzkreislauf in der Energiewirtschaft etabliert werden. 

Bei der Gaspreisbremse sollen Kunden mit einem Gasverbrauch unter 1,5 Mio. kWh im Jahr sowie 

Pflege-, Forschungs- und Bildungseinrichtungen eine Begrenzung des Gaspreises für 80 % des 

Verbrauchs auf 12 Ct/kWh erhalten; für Fernwärme soll der garantierte Bruttopreis bei 9,5 Ct lie-

gen. Die Industrie soll für 70 % ihres Erdgasverbrauchs nur 7 Ct/kWh bzw. für 80 % ihres Wärme-

verbrauchs nur 7,5 Ct/kWh bezahlen. 

 

BMF: Besteuerung der Entlastung nach dem EWSG und Einführung des EU-Krisenbeitrags – For-

mulierungshilfen zum Jahressteuergesetz 2022 

Mit Mail vom 22.11.2022 hat das BMF zwei Formulierungshilfen für den Bundestag versandt. Die 

Formulierungshilfen sehen Ergänzungen zum Jahressteuergesetz 2022 vor. Es geht zu einem um 

die Besteuerung der Entlastung nach dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz und zum anderen um 

die Einführung des EU-Krisenbeitrags. Der Finanzausschuss des Bundestags hat für kommenden 

Montag, 13 Uhr eine Expertenanhörung angesetzt, in der u.a. auch diese Formulierungshilfen be-

handelt werden: 

Formulierungshilfe zum sozialen Ausgleich bei den Entlastungen aus der Gas- und Wärmepreis-

bremse 

Wesentlicher Regelungsinhalt ist, dass alle im Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG) benann-

ten Entlastungen der Besteuerung unterliegen (§ 123 Abs. 1 EStG-E). Mit dem Erdgas-Wärme-So-

forthilfegesetz sollen private Haushalte, Gewerbekunden sowie kleinere und mittlere Unterneh-

men bei ihrer Gasrechnung entlastet werden. Der Bundestag hatte das Gesetz am 10.09.2022 be-

schlossen. Der Bundesrat erteilte seine Zustimmung im Rahmen einer Sondersitzung am 

14.11.2022. Durch die Steuerpflicht der Entlastungsmaßnahmen soll eine sozial ausgewogene Ent-

lastungswirkung erzielt werden. Die Steuermehreinnahmen bei Einkommensteuer und Solidari-

tätszuschlag werden auf jährlich € 850 Mio. geschätzt. 

Formulierungshilfe für ein Energiekrisenbeitragseinführungsgesetz 

Wesentlicher Regelungsinhalt ist die Einführung des EU-Energiekrisenbeitrags in Deutschland. Die 

Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates über „Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Ener-

giepreise“ vom 06.10.2022 enthält in Kapitel III als Maßnahme in Bezug auf den Erdöl-, Erdgas-, 

Kohle- und Raffineriebereich Vorgaben zu einem befristeten obligatorischen EU-Energiekrisenbei-

trag auf bestimmte Gewinne aus Tätigkeiten in diesen Bereichen (Art. 14 bis 18 der Verordnung 

(EU) 2022/1854). Von den Regelungen ist jedes gewerbliche Unternehmen unabhängig von sei-

ner Rechtsform erfasst, soweit es im Inland betrieben wird (Einzelunternehmen und Personen- 

und Kapitalgesellschaften sowie Betriebsstätten) und im Besteuerungszeitraum mindestens 75 % 

seines Umsatzes in den Bereichen Extraktion, Bergbau, Erdölraffination oder Herstellung von Ko-

kereierzeugnissen erzielt. Der Solidaritätsbeitrag soll für das erste nach dem 31.12.2021 begin-
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nende Wirtschaftsjahr, das als Besteuerungszeitraum 1 definiert wird, sowie für das darauffol-

gende Wirtschaftsjahr, das als Besteuerungszeitraum 2 definiert wird, erhoben werden. Der EU-

Energiekrisenbeitrag ist auf den Teil des Gewinns des im Besteuerungszeitraum 1 bzw. 2 enden-

den Wirtschaftsjahres zu entrichten, der mehr als 20 % über dem Durchschnitt der steuerlichen 

Gewinne aus den nach dem 31.12.2017 beginnenden und vor dem Beginn des Besteuerungszeit-

raums 1 endenden Wirtschaftsjahren liegt. Bei Kapitalgesellschaften ist als Gewinn der steuerliche 

Gewinn maßgebend (siehe auch R 7.1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 31 KStR 2022), bei Steuerpflichtigen in an-

derer Rechtsform die entsprechende Größe. Der EU-Energiekrisenbeitrag beträgt 33 % dieser Be-

messungsgrundlage und ist keine abzugsfähige Betriebsausgabe. Die Steuermehreinnahmen aus 

dem EU-Energiekrisenbeitrag werden auf eine Größenordnung von € 1 bis 3 Mrd. geschätzt. 

 

BMF und oberste Länderfinanzbehörden: Beherrschungsidentität bei mittelbarer Beteiligung 

über eine Kapitalgesellschaft an einer Besitz-Personengesellschaft 

Der BFH hatte mit Urteil vom 16.09.2021 (IV R 7/18) entgegen der bisherigen Verwaltungsauffas-

sung und Rechtsprechung entschieden, dass auch eine Beteiligung der an der Betriebsgesell-

schaft beteiligten Gesellschafter an einer Besitz-Personengesellschaft, die lediglich mittelbar über 

eine Kapitalgesellschaft besteht, bei der Beurteilung einer personellen Verflechtung als eine der 

Voraussetzungen einer Betriebsaufspaltung zu berücksichtigen ist (vgl. TAX WEEKLY # 04/2022). 

Im Urteilsfall führte das dazu, dass die sog. erweiterte Grundstückskürzung nach § 9 Nr. 1 

Satz 2 ff. GewStG versagt wurde. Nach der bislang geltenden Rechtsprechung wurde bei einer 

Beteiligung an einer Besitz-Personengesellschaft, die ausschließlich mittelbar über eine Kapitalge-

sellschaft bestand, nach Maßgabe des sog. Durchgriffsverbots weder die Beteiligung an der Be-

triebsgesellschaft noch eine damit verbundene Beherrschungsfunktion der Besitzgesellschaft zu-

gerechnet, so dass mithin die Voraussetzungen für eine personelle Verflechtung nicht vorlagen.  

Laut BMF-Schreiben vom 21.11.2022 wendet nunmehr die Finanzverwaltung das im BStBl. zur Ver-

öffentlichung bestimmte BFH-Urteil vom 16.09.2021 an. Aus Vertrauensschutzgründen soll die 

nach der neuen Rechtsprechung geänderte Beurteilung einer personellen Verflechtung als eine 

der Voraussetzungen einer Betriebsaufspaltung aber erst ab dem Veranlagungszeitraum 2024 be-

rücksichtigt werden. Diese Übergangsregelung gilt laut den gleich lautenden Erlassen der obers-

ten Finanzbehörden der Länder vom 22.11.2022 auch für die Gewerbesteuer im Rahmen der Ge-

währung der erweiterten Grundstückskürzung. Begrüßungswerter Weise gewährt die Finanzver-

waltung damit den Betroffenen ein Zeitfenster bis Ende 2023, um ggf. durch entsprechende Ge-

staltung die Begründung einer Betriebsaufspaltung verhindern zu können. 

 

BMF: Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten bei Auslands-

dienstreisen und doppelter Haushaltführung im Ausland ab 01.01.2023 

Mit BMF-Schreiben vom 23.11.2022 hat die Finanzverwaltung die ab dem 01.01.2023 geltenden 

Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten bei Dienstreisen 

ins Ausland und doppelten Haushaltsführungen im Ausland bekanntgemacht. Für die im BMF-

Schreiben nicht genannten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, für 

nicht genannte Übersee- und Außengebiete eines Landes gilt der für das Mutterland geltende 

Pauschbetrag. Die Pauschalen für Übernachtungskosten sind nur für die Erstattung durch den Ar-

beitgeber anwendbar. Beim Werbungskostenabzug werden nur die tatsächlichen Übernach-

tungskosten des Mitarbeiters berücksichtigt.   
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BFH: Keine ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Säumniszuschläge 

Mit Beschluss vom 26.05.2021 (VII B 13/21) hatte der VII. Senat des BFH in einem AdV-Verfahren 

aufgrund der dabei gebotenen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage entschieden, 

dass gegen die Höhe der nach § 240 AO zu entrichtenden Säumniszuschläge für Jahre ab 2012 je-

denfalls insoweit erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken bestehen, als den Säumniszuschlä-

gen nicht die Funktion eines Druckmittels zukommt, sondern die Funktion einer Gegenleistung o-

der eines Ausgleichs für das Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern, mithin also eine zinsähn-

liche Funktion (vgl. TAX WEEKLY # 01/2022). Der Streitgegenstand war auf die Hälfte der Säum-

niszuschläge (Zinsanteil) begrenzt. Und zudem war die Entscheidung noch vor dem am 

18.08.2021 veröffentlichten BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 (1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17) 

zur Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen ergangen. 

Unter Berücksichtigung der genannten BVerfG-Entscheidung hatte dann der V. Senat des BFH 

diese Auffassung mit Beschluss vom 23.05.2022 (V B 4/22) in einem weiteren AdV-Verfahren be-

stätigt und konkretisiert. Danach bestünden erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der 

Höhe der Säumniszuschläge nur insoweit, als diese nach dem 31.12.2018 entstanden sind. Anders 

als in dem vorangegangenen AdV-Beschluss waren in diesem Verfahren allerdings die vollen 

Säumniszuschläge streitgegenständlich. Insoweit kam der V. Senat des BFH zu dem Ergebnis, 

dass die Regelung zur gesetzlich festgelegten Höhe der Säumniszuschläge nur insgesamt verfas-

sungsgemäß oder verfassungswidrig sein kann und es keine Teilverfassungswidrigkeit in Bezug 

auf einen bestimmten Zweck einer Norm (hier den enthaltenen Zinsanteil) geben kann.  

Zu einem anderen Ergebnis kommt nun allerdings der VI. Senat des BFH in mehreren AdV-Be-

schlüssen vom 28.10.2022 (VI B 15/22, VI B 27/22, VI B 31/22, VI B 35/22, VI B 38/22,  

VI B 48/22). Säumniszuschläge seien ein Druckmittel eigener Art, das den Steuerschuldner zur 

rechtzeitigen Zahlung anhalten soll. Darüber hinaus verfolge § 240 AO den Zweck, vom Steuer-

pflichtigen eine Gegenleistung für das Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern zu erhalten. 

Durch Säumniszuschläge würden schließlich auch die Verwaltungsaufwendungen abgegolten, die 

bei den verwaltenden Körperschaften dadurch entstehen, dass Steuerpflichtige eine fällige 

Steuer nicht oder nicht fristgerecht zahlen. Neben der den Säumniszuschlägen zukommenden 

Lenkungsfunktion würden sich diese von Nachzahlungszinsen insbesondere dadurch unterschei-

den, dass der Steuerpflichtige – anders als bei der Vollverzinsung – grundsätzlich die Wahl hat, 

ob er den Tatbestand der Säumnis verwirklicht und deshalb die Säumniszuschläge nach § 240 AO 

entstehen oder ob er die Steuerschuld bei Fälligkeit tilgt und sich im Bedarfsfall die erforderlichen 

Geldmittel zur Begleichung der Steuerschuld anderweitig zu günstigeren Konditionen beschafft. 

Dem stehe nicht entgegen, dass Säumniszuschläge kraft Gesetz entstehen, ohne dass es auf ein 

Verschulden des Steuerpflichtigen ankommt. § 233a AO und § 240 AO würden folglich unter-

schiedliche Sachverhalte regeln. Aufgrund der wesentlichen Unterschiede von Nachzahlungszin-

sen und Säumniszuschlägen könne die Entscheidung des BVerfG zur Vollverzinsung auf § 240 AO 

auch nicht allein wegen eines gedachten Zinsanteils der Säumniszuschläge übertragen werden. 

Ebenso wenig würden unter Berücksichtigung dieser Entscheidung – etwa im Wege eines "Erst-

Recht-Schlusses" – ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlich festgelegten 

Höhe der Säumniszuschläge begründet. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 21.11.2022 

Aktenzei-

chen 

Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-607/20 17.11.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 

Richtlinie 2006/112/EG – Art. 26 Abs. 1 Buchst. b – Unentgeltliche Erbrin-

gung von Dienstleistungen – Unentgeltliche Ausgabe von Einkaufsgutschei-

nen an das Personal des Unternehmens des Steuerpflichtigen im Rahmen ei-

nes Anerkennungs- und Belohnungsprogramms – Dienstleistungen gegen 
Entgelt gleichgestellte Umsätze – Tragweite – Grundsatz der steuerlichen 

Neutralität 

 

Alle am 24.11.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VI B 15/22 

(AdV) 
28.10.2022 

AdV-Verfahren: Keine ernstlichen Zweifel an der Verfas-

sungsmäßigkeit der Höhe der Säumniszuschläge 

IV R 25/19 01.09.2022 

Absetzungen für Substanzverringerung durch eine KG 

nach Erwerb eines Kiesvorkommens von ihrem Kommandi-

tisten 

I R 24/21 28.06.2022 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 01.06.2022  I R 

32/19: Grenzgänger nach dem DBA-Schweiz 1971/2010 

bei geringfügiger Beschäftigung 

I R 32/19 01.06.2022 
Grenzgänger nach dem DBA-Schweiz 1971/2010 bei 24-

Stunden-Diensten und geringfügiger Beschäftigung 

IX R 22/21 24.05.2022 
Steuerbarkeit des Gewinns aus der Veräußerung eines 

sog. Mobilheims 

X R 3/19 16.02.2022 

Zurechnung eines Einkünftetatbestands im Verhältnis zwi-

schen einer Kapitalgesellschaft und deren (Allein-)Gesell-

schafter 

 

Alle am 24.11.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VI B 27/22 

(AdV) 
28.10.2022 

Teilweise inhaltsgleich mit Beschluss des BFH vom 

28.10.2022 VI B 15/22 (AdV) - AdV-Verfahren: Keine ernst-

lichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der 

Säumniszuschläge 

VI B 31/22 

(AdV) 
28.10.2022 

Teilweise inhaltsgleich mit Beschluss des BFH vom 

28.10.2022 VI B 15/22 (AdV) - AdV-Verfahren: Keine ernst-

lichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der 

Säumniszuschläge 

VI B 35/22 

(AdV) 
28.10.2022 

Teilweise inhaltsgleich mit Beschluss des BFH vom 

28.10.2022 VI B 15/22 (AdV) - AdV-Verfahren: Keine ernst-

lichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der 

Säumniszuschläge 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B13DD9819813E9C06686D98DF8DA59AE?text=&docid=268627&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16173
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210219/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210219/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210218/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210217/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210216/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210220/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210221/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250193/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250193/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250194/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250194/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250195/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250195/
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VI B 38/22 

(AdV) 
28.10.2022 

Teilweise inhaltsgleich mit Beschluss des BFH vom 

28.10.2022 VI B 15/22 (AdV) - AdV-Verfahren: Keine ernst-

lichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der 

Säumniszuschläge 

VI B 48/22 

(AdV) 
28.10.2022 

Teilweise inhaltsgleich mit Beschluss des BFH vom 

28.10.2022 VI B 15/22 (AdV) - AdV-Verfahren: Keine ernst-

lichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der 

Säumniszuschläge 

III R 38/20 22.09.2022 

Zur Rechtmäßigkeit eines Abrechnungsbescheids über das 

Erlöschen von Kindergeldansprüchen infolge von Leistun-

gen des Jobcenters 

X R 5/20 27.07.2022 

Kein Erlass von Nachzahlungszinsen aus Billigkeitsgründen 

wegen Verfassungswidrigkeit des Zinssatzes für die Voll-

verzinsung für Verzinsungszeiträume von 2014 bis ein-

schließlich 2018 

 

Alle bis zum 25.11.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

III C 3 - S 

7492/19/10001 

:004 

24.11.2022 

Umsatzsteuervergünstigungen auf Grund des Zusatzabkom-

mens zum NATO-Truppenstatut; Änderung der Liste der amt-

lichen Beschaffungsstellen der niederländischen Streitkräfte 

III C 2 - S 

7246/19/10001 

:003 

23.11.2022 

Besteuerung von Silbermünzen; Nichtbeanstandungsregelung 

zum BMF-Schreiben vom 27. September 2022, Bundessteuer-

blatt Teil 1 (BStBl I) Seite 1429 

IV C 8 - S 2265-

a/22/10001 

:001 

23.11.2022 
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b Einkommen-

steuergesetz (EStG)) 

IV C 5 - S 

2353/19/10010 

:004 

23.11.2022 

Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenver-

gütungen bei betrieblich und beruflich veranlassten Auslands-

reisen ab 1. Januar 2023 

IV C 3 - S 

2221/20/10002 

:004 

22.11.2022 

Aufteilung eines einheitlichen Sozialversicherungsbeitrags 

(Globalbeitrag); Anpassung der Aufteilungsmaßstäbe für den 

Veranlagungszeitraum 2023 

III C 2 - S 

7316/19/10003 

:002 

22.11.2022 

Vorsteuerberichtigung nach § 15a Umsatzsteuergesetz 

(UStG) bei Saldierung der Vorsteuer; Veröffentlichung des 

BFH-Urteils vom 1. Februar 2022 - V R 33/18 

IV C 6 - S 

2240/20/10006 

:002 

21.11.2022 

Beherrschungsidentität bei mittelbarer Beteiligung über eine 

Kapitalgesellschaft an einer Besitz-Personengesellschaft; BFH-

Urteil vom 16.September 2021 - IV R 7/18 

III C 2 - S 

7030/20/10006 

:006 

21.11.2022 

Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Restaurations- und Verpfle-

gungsdienstleistungen; Verlängerung des zeitlichen Anwen-

dungsbereichs des BMF-Schreibens vom 2. Juli 2020, BStBl I 

Seite 610, bis zum 31. Dezember 2023 
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20. Wahlperiode 09.11.2022 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP
– Drucksache 20/3496 –


Entwurf eines Gesetzes zum Ausgleich der Inflation durch einen fairen 
Einkommensteuertarif sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher 
Regelungen (Inflationsausgleichsgesetz – InflAusG) 


b) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksache 20/3871 –


Entwurf eines Gesetzes zum Ausgleich der Inflation durch einen fairen 
Einkommensteuertarif sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher 
Regelungen (Inflationsausgleichsgesetz – InflAusG) 


A. Problem
Aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 2. Juni 1995 legt 
die Bundesregierung alle zwei Jahre einen Bericht über die Höhe des von der Ein-
kommensteuer freizustellenden Existenzminimums von Erwachsenen und Kin-
dern (Existenzminimumbericht) vor, aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages vom 29. März 2012 (siehe Bundestagsdrucksache 17/9201, S. 7) zu-
dem einen Bericht über die Wirkung der kalten Progression im Verlauf des Ein-
kommensteuertarifs (Steuerprogressionsbericht). Dementsprechend hat die Bun-
desregierung den 14. Existenzminimumbericht und den 5. Steuerprogressionsbe-
richt vorgelegt. 


Anhand der Daten ist absehbar, dass für die Jahre 2023 und 2024 für Erwachsene 
und Kinder höhere Existenzminima von der Einkommensbesteuerung freizustel-
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len sind. Das heißt, es sind Anpassungen erforderlich, um die verfassungsrecht-
lich erforderliche Freistellung des steuerlichen Existenzminimums ab dem Jahr 
2023 gewährleisten zu können. Zusätzlich ist ein Ausgleich der Wirkung der kal-
ten Progression im Verlauf des Einkommensteuertarifs angezeigt. Im Hinblick auf 
die aktuellen Preissteigerungen stellt die Anpassung des progressiven Einkom-
mensteuertarifs ein wirksames und faires Instrument zur zeitnahen finanziellen 
Entlastung der einkommensteuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürger dar. Trotz 
steigender Inflation kommen dadurch Lohnsteigerungen und Entlastungen auch 
tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern an und werden nicht durch eine pro-
gressionsbedingt höhere Einkommensbesteuerung gemindert. 


Damit die aus den beiden Berichten resultierenden Anpassungen sofort ab dem 
1. Januar 2023 greifen können, wurde der Gesetzentwurf im Vorgriff auf die vo-
raussichtlichen Berichtsergebnisse zunächst unter Berücksichtigung der Daten 
der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung erstellt. 


Im parlamentarischen Verfahren werden erforderliche Anpassung der Werte im 
Lichte der im Herbst 2022 vorliegenden Berichtsergebnisse bzw. der Daten der 
Herbstprojektion der Bundesregierung möglich. 


Aufgrund der unerwartet deutlichen Preissteigerungen wurden die Bürgerinnen 
und Bürger mit gezielten steuerlichen Maßnahmen durch das Steuerentlastungs-
gesetz 2022 vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 749) bereits schnell und unbürokra-
tisch entlastet. Die Anhebung der Existenzsicherungsleistungen im Sozialrecht 
mittels Einmalzahlungen für Erwachsene und Kinder für das Jahr 2022 (vgl. Ge-
setz zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozia-
len Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgeset-
zes und weiterer Gesetze vom 23. Mai 2022, BGBl. I S. 760) ist bei der erforder-
lich gewordenen Aktualisierung der Datenbasis zur Ermittlung der Höhe des steu-
erfrei zu stellenden Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern mit zu be-
rücksichtigen. Hieraus ergeben sich nachträglich steuerliche Anpassungsbedarfe 
für das Jahr 2022. Dies betrifft die Höhe des Kinderfreibetrags und die Höhe des 
Unterhaltshöchstbetrags. Dem Anpassungsbedarf beim Grundfreibetrag wurde 
mit der rückwirkenden Erhöhung durch das Steuerentlastungsgesetz 2022 bereits 
ausreichend Rechnung getragen. 


B. Lösung 
Mit der Anhebung des in den Einkommensteuertarif integrierten Grundfreibetrags 
wird die steuerliche Freistellung des Existenzminimums der einkommensteuer-
pflichtigen Bürgerinnen und Bürger für die Jahre 2023 und 2024 sichergestellt. 


Darüber hinaus werden zum Ausgleich der Effekte der kalten Progression die üb-
rigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs nach rechts verschoben. Dies gilt al-
lerdings nicht für den Tarifeckwert, ab dem der sog. „Reichensteuersatz“ beginnt. 


Der Höchstbetrag für den steuerlichen Abzug von Unterhaltsleistungen, dessen 
Höhe an die des Grundfreibetrags angelehnt ist, wird ebenfalls angehoben und ab 
dem Jahr 2022 durch die Einführung eines dynamischen Verweises entsprechend 
angepasst. 


Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf bei der Besteue-
rung von Familien ein Einkommensbetrag in Höhe des sächlichen Existenzmini-
mums eines Kindes zuzüglich der Bedarfe für Betreuung und Erziehung oder Aus-
bildung nicht besteuert werden. Im Rahmen des steuerlichen Familienleistungs-
ausgleichs wird dies durch Freibeträge für Kinder oder durch Kindergeld sicher-
gestellt. Der steuerliche Kinderfreibetrag wird für die Jahre 2022, 2023 und 2024 
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entsprechend angepasst. Darüber hinaus wird das Kindergeld zum 1. Januar 2023 
in einem Schritt für die Jahre 2023 und 2024 angehoben. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf unter Buchstabe a: 


– Anpassung Einkommensteuertarif und Anhebung Kinderfreibetrag 
(Veranlagungszeitraum 2023 und 2024) 


– Anpassung Kindergeld (Veranlagungszeitraum 2023) 


– Anpassung Freigrenze Solidaritätszuschlag (Veranlagungszeit-
raum 2023 und 2024) 


Zu Buchstabe a 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/3496 in geänderter Fassung 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimment-
haltung der Fraktion der AfD. 


Zu Buchstabe b 


Erledigterklärung des gleichlautenden Gesetzentwurfs auf Drucksache 
20/3871 mit den Stimmen aller Fraktionen. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Die folgende Darstellung schließt die vom Ausschuss angenommenen Änderun-
gen mit ein. 


(Steuermehr-/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Steuerart / 
Gebiets- 
körperschaft 


Volle 
Jahres- 
wirkung 1) 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 2027 


Insgesamt - 33.145 - - 18.605 - 31.770 - 34.180 - 35.120 - 36.000 


Bund - 14.476 - - 8.134 - 13.963 - 15.040 - 15.475 - 15.897 


Länder - 13.796 - - 7.738 - 13.160 - 14.144 - 14.517 - 14.854 


Gemeinden - 4.873 - - 2.733 - 4.647 - 4.996 - 5.128 - 5.249 
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Die Anhebung des Kindergeldes auf einheitlich 250 Euro im Monat ab 1. Januar 
2023 führt beim Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) zu 
Mehrausgaben in Höhe von bis zu 27 Millionen Euro jährlich. 


Die Anhebung des Kindergeldes auf einheitlich 250 Euro für rund 1,8 Millionen 
Leistungsberechtigte führt bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhal-
tes im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) zu Einsparungen in Höhe von 
jährlich rund 645 Mio. Euro; davon entfallen rund 565 Mio. Euro auf den Bund 
und 80 Mio. Euro auf die Kommunen. Die Minderausgaben des Bundes im Be-
reich der Sozialen Entschädigung lassen sich aufgrund fehlender statistischer Da-
ten nicht quantifizieren; es wird aufgrund der geringen Zahl Leistungsbeziehender 
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(Stand: 31.12.2020: 3.000 Beziehende laufender Leistungen der Ergänzenden 
Hilfe zum Lebensunterhalt) davon ausgegangen, dass die für Bund und Länder 
entstehenden Minderausgaben geringfügig sind. 


Durch die notwendige Folgeänderung zum Kinderzuschlag, mit der sichergestellt 
wird, dass der Höchstbetrag des Kinderzuschlags von 250 Euro für das Kalender-
jahr 2023 ungeachtet der Dynamisierung nach § 6a Absatz 2 BKGG nicht auf-
grund der Anhebung des Kindergeldes unterschritten wird, ergeben sich unter Zu-
grundelegung von 733.000 Kindern im Kinderzuschlag Mehrausgaben in Höhe 
von rund 50 Mio. Euro. 


Im 4. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung) ergeben sich durch die Anhebung des Kin-
dergeldes auf einheitlich 250 Euro im Monat Einsparungen von rund 19 Mio. 
Euro jährlich. Im 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) ergibt sich eine 
Entlastung von rund 9 Mio. Euro jährlich für die Kommunen. 


Durch die Erhöhung des Kindergeldes wechseln Haushalte aus SGB II-Bezug in 
das Wohngeld. Wegen der geplanten Gesetzgebungsverfahren zur Einführung des 
Bürgergeldes und zur Wohngeldreform ist eine genaue Bezifferung sowie Aus-
sage zur Finanzierung gegenwärtig nicht möglich, wird jedoch vor Abschluss des 
Verfahrens nachgeholt. 


Die Anpassung des Einkommensteuertarifs und von Freibeträgen führt zu Mehr-
ausgaben in nicht quantifizierbarer Höhe im Haushalt der Bundesagentur für Ar-
beit durch entsprechende Erhöhungen des Arbeitslosengeldes, des Kurzarbeiter-
geldes und des Insolvenzgeldes. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Der Gesetzentwurf führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für 
Bürgerinnen und Bürger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Für die Wirtschaft entsteht geringfügiger, nicht bezifferbarer einmaliger Erfül-
lungsaufwand infolge der Anpassung von Lohnsteuerberechnungs-/Lohnabrech-
nungsprogrammen ab dem Jahr 2023. 


Durch die Anpassung des Einkommensteuertarifs und die Erhöhung des Kinder-
freibetrags müssen die Lohnsteuerberechnungs-/Lohnabrechnungsprogramme al-
ler Unternehmen in Deutschland aktualisiert werden. Generell entstehen nur Un-
ternehmen mit Beschäftigten Umstellungskosten. Es ist anzunehmen, dass 60 Pro-
zent aller Unternehmen einen Steuerberater und 40 Prozent keinen Steuerberater 
konsultieren. Zu den Aufgaben des Steuerberaters gehört es, seine Lohnsteuerbe-
rechnungs- /Lohnabrechnungsprogramme entsprechend der geltenden Rechtset-
zung zu aktualisieren. Es ist davon auszugehen, dass die vorzunehmende Anpas-
sung aufgrund der §§ 32, 32a und 39b des Einkommensteuergesetzes (EStG) nicht 
separat vorgenommen wird, sondern mit anderen Änderungen in die Lohnpro-
gramme eingepflegt wird. Die Anpassung der Software erfolgt in den meisten 
Fällen über die allgemeine Wartungs- und Servicepauschale, die mit dem jewei-
ligen Hersteller vereinbart wurde. Für den Mandanten wird diese Anpassung nicht 
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getrennt berechnet, sondern fällt unter die gewöhnlichen Aufgaben eines Steuer-
beraters. Meist erhält dieser eine monatliche Pauschale für jeden Beschäftigten. 
Folglich entstehen den Unternehmen daraus keine zusätzlichen Kosten. 


Von den 40 Prozent der Unternehmen, die keinen Steuerberater haben, wird eine 
Großzahl mit Software-Unternehmen Verträge eingegangen sein, welche ver-
schiedene Lohnsteuerberechnungs/Lohnabrechnungsprogramme anbieten. Soft-
ware-Updates und Aktualisierungen aufgrund von gesetzlichen Änderungen wer-
den vom Anbieter der Software eingepflegt. Den beauftragenden Unternehmen 
entstehen keine zusätzlichen Kosten, da sie für die Software monatlich oder jähr-
lich bezahlen. Es ist anzunehmen, dass, wenn überhaupt, nur kleine Unternehmen 
mit einer geringen Anzahl von Beschäftigten eventuell mit keinem expliziten 
Lohnsteuerberechnungs-/Lohnabrechnungsprogramm arbeiten und manuell die 
gesetzlichen Änderungen in ihren eigenen Lohnabrechnungen einpflegen. Auf-
grund der heutzutage geringen Kosten für Lohnsteuerberechnungs-/Lohnabrech-
nungsprogramme ist aber davon auszugehen, dass nur im Einzelfall manuelle An-
passungen vorgenommen werden müssen und demnach nur marginal Umstel-
lungskosten für die Wirtschaft entstehen. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
In den Ländern entsteht durch die rein betragsmäßigen Änderungen der steuerli-
chen Freibeträge und des Einkommensteuertarifs im Rahmen der fortlaufenden 
Pflege und Aktualisierung der IT-Verfahren der Finanzverwaltung durch eigenes 
IT-Fachpersonal einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand, der 
nicht separat bezifferbar ist. Der personelle Erfüllungsaufwand der Finanzämter 
verändert sich nicht. 


Die Anrechnung des Kindergeldes auf die Grundsicherung für Arbeitsuchende 
führt zu einem geringen, nicht quantifizierbaren Umstellungsaufwand bei den 
Jobcentern. Auch im Bereich der Sozialen Entschädigung und des SGB XII führt 
die Anrechnung des Kindergeldes zu Aufwand bei den örtlich zuständigen Trä-
gern. Dieser Aufwand lässt sich aufgrund fehlender statistischer Daten nicht quan-
tifizieren. Es wird davon ausgegangen, dass die in diesem Bereich anfallenden 
Umstellungsaufwände vergleichbar mit dem Erfüllungsaufwand im Bereich des 
SGB II und als geringfügig einzustufen sind. 


Im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes führt die Anrechnung des Kindergel-
des zu einem geringfügigen, nicht quantifizierbaren Umstellungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/3496 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


b) den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/3871 für erledigt zu erklären. 


Berlin, den 9. November 2022 


Der Finanzausschuss 


Alois Rainer 
Vorsitzender 


 
 


 
 


Michael Schrodi 
Berichterstatter 


Johannes Steiniger 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
Entwurf eines Gesetzes zum Ausgleich der Inflation durch einen fairen Einkommensteuertarif sowie 
zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Inflationsausgleichsgesetz – InflAusG) 
– Drucksache 20/3496 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zum Aus-
gleich der Inflation durch einen  


fairen Einkommensteuertarif  sowie 
zur Anpassung weiterer  
steuerlicher Regelungen 


Entwurf eines Gesetzes zum Aus-
gleich der Inflation durch einen  


fairen Einkommensteuertarif  sowie 
zur Anpassung weiterer  
steuerlicher Regelungen 


(Inflationsausgleichsgesetz – 
lnflAusG) 


(Inflationsausgleichsgesetz – 
lnflAusG) 


Vom … Vom … 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBI. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 19. Juni 2022 (BGBI. I 
S. 911) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 


1. In § 32 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„2 730 Euro“ durch die Angabe „2 810 Euro“ 
ersetzt. 


 


2. § 33a wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„zu 9 984 Euro“ durch die Wörter „zur 
Höhe des Grundfreibetrags nach § 32a 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 3 Satz 1 wird der Punkt am 
Ende durch ein Semikolon und die Wör-
ter „,,der sich daraus ergebende Betrag 
ist auf den nächsten vollen Euro-Betrag 
aufzurunden.“ ersetzt. 


 


3. Dem § 52 Absatz 32 wird folgender Satz an-
gefügt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„§ 32 Absatz 6 Satz 1 in der Fassung des Ar-
tikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBI. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist beim Steuerabzug vom Arbeitslohn ab dem 
1. Januar 2023 anzuwenden.“ 


 


Artikel 2 Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 32 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„2 810 Euro“ durch die Angabe „2 880 Euro“ 
ersetzt.  


1. In § 32 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„2 810 Euro“ durch die Angabe „3 012 Euro“ 
ersetzt.  


2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer be-
misst sich nach dem zu versteuernden Ein-
kommen. Sie beträgt im Veranlagungszeit-
raum 2023 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 
34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu ver-
steuernde Einkommen 


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer be-
misst sich nach dem auf volle Euro abgerun-
deten zu versteuernden Einkommen. Sie be-
trägt im Veranlagungszeitraum 2023 vorbe-
haltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c 
jeweils in Euro für zu versteuernde Einkom-
men 


1. bis 10 632 Euro (Grundfreibetrag): 1. bis 10 908 Euro (Grundfreibetrag): 


0; u n v e r ä n d e r t  


2. von 10 633 Euro bis 15 786 Euro: 2. von 10 909 Euro bis 15 999 Euro: 


(967,21 • y + 1 400) • y; (979,18  • y + 1 400) • y; 


3. von 15 787 Euro bis 61 971 Euro: 3. von 16 000 Euro bis 62 809  Euro: 


(195,19 • z + 2 397) • z + 978,49; (192,59 • z + 2 397) • z + 966,53; 


4. von 61 972 Euro bis 277 825 Euro: 4. von 62 810 Euro bis 277 825 Euro: 


0,42 • x – 9 815,21; 0,42 • x – 9 972,98; 


5. von 277 826 Euro an: 5. von 277 826 Euro an: 


0,45 • x – 18 149,96. 0,45 • x – 18 307,73. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den 
Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „z“ ist 
ein Zehntausendstel des 15 786 Euro überstei-
genden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag 
abgerundeten zu versteuernden Einkommens. 
Die Größe „x“ ist das auf einen vollen Euro-
Betrag abgerundete zu versteuernde Einkom-
men. Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf 
den nächsten vollen Euro-Betrag abzurun-
den.“ 


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den 
Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „z“ ist 
ein Zehntausendstel des 15 999 Euro überstei-
genden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag 
abgerundeten zu versteuernden Einkommens. 
Die Größe „x“ ist das auf einen vollen Euro-
Betrag abgerundete zu versteuernde Einkom-
men. Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf 
den nächsten vollen Euro-Betrag abzurun-
den.“ 


3. § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 wird wie 
folgt geändert: 


3. u n v e r ä n d e r t  


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„ein Betrag für ein zweites oder ein wei-
teres Dienstverhältnis insgesamt bis zur 
Höhe der Summe aus dem Grundfreibe-
trag (§ 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1), 
dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9a 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) und dem 
Sonderausgaben-Pauschbetrag (§ 10c 
Satz 1), wenn im ersten Dienstverhältnis 
die Steuerklasse I oder IV maßgeblich 
ist, sowie zusätzlich dem Entlastungsbe-
trag für Alleinerziehende (§ 24b Ab-
satz 2 Satz 1), wenn im ersten Dienstver-
hältnis die Steuerklasse II maßgeblich 
ist; ist im ersten Dienstverhältnis die 
Steuerklasse III maßgeblich, sind der 
doppelte Grundfreibetrag, der Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag und der Sonder-
ausgaben-Pauschbetrag anzusetzen; ist 
im ersten Dienstverhältnis die Steuer-
klasse V maßgeblich, sind der Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag und der Sonder-
ausgaben-Pauschbetrag anzusetzen.“ 


 


b) In Satz 2 Buchstabe a wird das Wort 
„Eingangsbetrag“ durch das Wort „Be-
trag“ ersetzt. 


 


4. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe 
„11 793 Euro“ durch die Angabe „12 205 
Euro“ und die Angabe „29 298 Euro“ durch 
die Angabe „30 989 Euro“ ersetzt. 


4. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe 
„11 793 Euro“ durch die Angabe „12 485 
Euro“ und die Angabe „29 298 Euro“ durch 
die Angabe „31 404 Euro“ ersetzt. 


5. § 46 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


a) In Nummer 3 werden die Wörter „der im 
Kalenderjahr insgesamt erzielte Arbeits-
lohn 13 150 Euro übersteigt, oder bei 
Ehegatten, die die Voraussetzungen des 
§ 26 Absatz 1 erfüllen, der im Kalender-
jahr von den Ehegatten insgesamt er-
zielte Arbeitslohn 24 950 Euro über-
steigt“ durch die Wörter „der im Kalen-
derjahr insgesamt erzielte Arbeitslohn 
höher ist als die Summe aus dem Grund-
freibetrag (§ 32a Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1), dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
(§ 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) und 
dem Sonderausgaben-Pauschbetrag 
(§ 10c Satz 1) oder bei Ehegatten, die die 
Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 er-
füllen, höher ist als die Summe aus dem 
doppelten Grundfreibetrag, dem Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag und dem doppel-
ten Sonderausgaben-Pauschbetrag“ er-
setzt. 


 


b) In Nummer 4 werden die Wörter 
„13 150 Euro übersteigt oder bei Ehegat-
ten, die die Voraussetzungen des § 26 
Absatz 1 erfüllen, der im Kalenderjahr 
von den Ehegatten insgesamt erzielte Ar-
beitslohn 24 950 Euro übersteigt“ durch 
die Wörter „höher ist als die Summe aus 
dem Grundfreibetrag (§ 32a Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1), dem Arbeitnehmer-
Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe a) und dem Sonderausgaben-
Pauschbetrag (§ 10c Satz 1) oder bei 
Ehegatten, die die Voraussetzungen des 
§ 26 Absatz 1 erfüllen, höher ist als die 
Summe aus dem doppelten Grundfreibe-
trag, dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
und dem doppelten Sonderausgaben-
Pauschbetrag“ ersetzt. 


 


6. In § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe 
a werden die Wörter „der im Kalenderjahr 
insgesamt erzielte Arbeitslohn 13 150 Euro 
übersteigt“ durch die Wörter „der im Kalen-
derjahr insgesamt erzielte Arbeitslohn höher 
ist als die Summe aus dem Grundfreibetrag 
(§ 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1), dem Ar-
beitnehmer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe a) und dem Sonderausga-
ben-Pauschbetrag (§ 10c Satz 1)“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  


7. § 52 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


a) In Satz 1 wird die Angabe „Veranla-
gungszeitraum 2022“ durch die Angabe 
„Veranlagungszeitraum 2023“ ersetzt. 


 


b) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils die 
Angabe „31. Dezember 2021“ durch die 
Angabe „31. Dezember 2022“ ersetzt. 


 


8. § 66 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 8. § 66 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Das Kindergeld beträgt monatlich 
für das erste, zweite und dritte Kind jeweils 
237 Euro und für das vierte und jedes weitere 
Kind jeweils 250 Euro.“ 


„(1) Das Kindergeld beträgt monatlich 
für jedes Kind 250 Euro.“ 


Artikel 3 Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 32 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„2 880 Euro“ durch die Angabe „2 994 Euro“ 
ersetzt. 


1. In § 32 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„3 012 Euro“ durch die Angabe „3 192 Euro“ 
ersetzt. 


2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer be-
misst sich nach dem zu versteuernden Ein-
kommen. Sie beträgt ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2024 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 
34, 34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu 
versteuernde Einkommen 


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer be-
misst sich nach dem auf volle Euro abgerun-
deten zu versteuernden Einkommen. Sie be-
trägt ab dem Veranlagungszeitraum 2024 vor-
behaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 
34c jeweils in Euro für zu versteuernde Ein-
kommen 


1. bis 10 932 Euro (Grundfreibetrag): 1. bis 11 604 Euro (Grundfreibetrag): 


0; u n v e r ä n d e r t  


2. von 10 933 Euro bis 16 179 Euro: 2. von 11 605 Euro bis 17 005 Euro: 


(950,07 • y + 1 400) • y; (922,98  • y + 1 400) • y; 


3. von 16 180 Euro bis 63 514 Euro: 3. von 17 006 Euro bis 66 760 Euro: 


(190,45 • z + 2 397) • z + 996,14; (181,19 • z + 2 397) • z + 1 025,38; 


4. von 63 515 Euro bis 277 825 Euro: 4. von 66 761 Euro bis 277 825 Euro: 


0,42 • x – 10 066,29; 0,42 • x – 10 602,13; 


5. von 277 826 Euro an: 5. von 277 826 Euro an: 


0,45 • x – 18 401,04. 0,45 • x – 18 936,88. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den 
Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „z“ ist 
ein Zehntausendstel des 16 179 Euro überstei-
genden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag 
abgerundeten zu versteuernden Einkommens. 
Die Größe „x“ ist das auf einen vollen Euro-
Betrag abgerundete zu versteuernde Einkom-
men. Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf 
den nächsten vollen Euro-Betrag abzurun-
den.“ 


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den 
Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „z“ ist 
ein Zehntausendstel des 17 005 Euro überstei-
genden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag 
abgerundeten zu versteuernden Einkommens. 
Die Größe „x“ ist das auf einen vollen Euro-
Betrag abgerundete zu versteuernde Einkom-
men. Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf 
den nächsten vollen Euro-Betrag abzurun-
den.“ 


3. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe 
„12 205 Euro“ durch die Angabe „12 540 
Euro“ und die Angabe „30 989 Euro“ durch 
die Angabe „31 757 Euro“ ersetzt. 


3. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe 
„12 485 Euro“ durch die Angabe „13 279 
Euro“ und die Angabe „31 404 Euro“ durch 
die Angabe „33 380 Euro“ ersetzt. 


4. § 46 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst: 


4. u n v e r ä n d e r t  


„3. wenn Beiträge zu Krankenversicherun-
gen und gesetzlichen Pflegeversiche-
rungen im Sinne des § 10 Absatz 1 
Nummer 3 erstattet wurden, die Erstat-
tung mehr als 410 Euro betrug und der 
im Kalenderjahr erzielte Arbeitslohn 
höher ist als die Summe aus dem Grund-
freibetrag (§ 32a Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1), dem Arbeitnehmer-Pauschbe-
trag (§ 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe 
a) und dem Sonderausgaben-Pauschbe-
trag (§ 10c Satz 1) oder bei Ehegatten, 
die die Voraussetzungen des § 26 Ab-
satz 1 erfüllen, höher ist als die Summe 
aus dem doppelten Grundfreibetrag, 
dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag und 
dem doppelten Sonderausgaben-
Pauschbetrag;“. 


 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 
1995 


Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 
1995 


Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4130), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 2616) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4130), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 2616) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 1. § 3 wird wie folgt geändert: 


1. § 3 Absatz 2a Satz 1 wird wie folgt gefasst: a) Absatz 2a Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Vorbehaltlich des § 40a Absatz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes ist beim Steuerabzug 
vom Arbeitslohn Bemessungsgrundlage die 
Lohnsteuer; beim Steuerabzug vom laufenden 
Arbeitslohn und beim Jahresausgleich ist die 
Lohnsteuer maßgebend, die sich ergibt, wenn 
der nach § 39b Absatz 2 Satz 5 des Einkom-
mensteuergesetzes zu versteuernde Jahresbe-
trag für die Steuerklassen I, II und III im Sinne 
des § 38b des Einkommensteuergesetzes um 
den doppelten Kinderfreibetrag sowie den 
doppelten Freibetrag für den Betreuungs- und 
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf und für 
die Steuerklasse IV im Sinne des § 38b des 
Einkommensteuergesetzes um den Kinder-
freibetrag sowie den Freibetrag für den Be-
treuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungs-
bedarf (§ 32 Absatz 6 Satz 1 des Einkommen-
steuergesetzes) für jedes Kind vermindert 
wird, für das eine Kürzung der Freibeträge für 
Kinder nach § 32 Absatz 6 Satz 4 des Einkom-
mensteuergesetzes nicht in Betracht kommt.“ 


u n v e r ä n d e r t  


 b) In Absatz 3 Nummer 1 wird die An-
gabe „33 912 Euro“ durch die Angabe 
„35 086 Euro“ und in Nummer 2 wird 
die Angabe „16 956 Euro“ durch die 
Angabe „17 543 Euro“ ersetzt. 


 c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


 „(4) Beim Abzug vom laufenden 
Arbeitslohn ist der Solidaritätszu-
schlag nur zu erheben, wenn die Be-
messungsgrundlage im jeweiligen 
Lohnzahlungszeitraum 


 1. bei monatlicher Lohnzahlung 


 a) in der Steuerklasse III mehr 
als 2 923,83 Euro und 


 b) in den Steuerklasse I, II, IV 
bis VI mehr als 
1 461,92 Euro, 


 2. bei wöchentlicher Lohnzahlung 


 a) in der Steuerklasse III mehr 
als 682,23 Euro und 


 b) in den Steuerklassen I, II, IV 
bis VI mehr als 341,11 Euro, 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 3. bei täglicher Lohnzahlung 


 a) in der Steuerklasse III mehr 
als 97,46 Euro und 


 b) in den Steuerklassen I, II, IV 
bis VI mehr als 48,73 Euro 
beträgt.“ 


 d) In Absatz 4a Nummer 1 wird die An-
gabe „16 956 Euro“ durch die Angabe 
„17 543 Euro“ und in Nummer 2 wird 
die Angabe „33 912 Euro“ durch die 
Angabe „35 086 Euro“ ersetzt. 


 e) In Absatz 5 wird die Angabe 
„33 912 Euro“ durch die Angabe 
„35 086Euro“ und die Angabe 
„16 956 Euro“ durch die Angabe 
„17 543 Euro“ ersetzt. 


2. Dem § 6 wird folgender Absatz 23 angefügt: 2. Dem § 6 wird folgender Absatz 23 angefügt: 


„(23) § 3 Absatz 2a in der am 1. Januar 
2023 geltenden Fassung ist erstmals auf den 
laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der für 
einen nach dem 31. Dezember 2022 endenden 
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf 
sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 
2022 zufließen.“ 


„(23) § 3 Absatz 2a in der am 1. Januar 
2023 geltenden Fassung ist erstmals auf den 
laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der für 
einen nach dem 31. Dezember 2022 endenden 
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf 
sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 
2022 zufließen. § 3 Absatz 3 in der Fassung 
des Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals im Veranlagungszeit-
raum 2023 anzuwenden. § 3 Absatz 4 und 
4a in der Fassung des Artikels 4 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf 
den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, 
der für einen nach dem 31. Dezember 2022 
endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt 
wird, und auf sonstige Bezüge, die nach 
dem 31. Dezember 2022 zufließen. § 3 Ab-
satz 5 in der Fassung des Artikels 4 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist beim 
Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Ar-
beitgeber (§ 42b des Einkommensteuerge-
setzes) erstmals für das Ausgleichs-
jahr 2023 anzuwenden.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 


Artikel 5 


 Weitere Änderung des Solidaritätszuschlag-
gesetzes 1995 


 Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995, das 
zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 3 wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 3 Nummer 1 wird die An-
gabe „35 086 Euro“ durch die Angabe 
„36 260 Euro“ und in Nummer 2 wird 
die Angabe „17 543 Euro“ durch die 
Angabe „18 130 Euro“ ersetzt. 


 b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


 „(4) Beim Abzug vom laufenden 
Arbeitslohn ist der Solidaritätszu-
schlag nur zu erheben, wenn die Be-
messungsgrundlage im jeweiligen 
Lohnzahlungszeitraum  


 1. bei monatlicher Lohnzahlung 


 a) in der Steuerklasse III mehr 
als 3 021,67 Euro und 


 b) in den Steuerklasse I, II, IV 
bis VI mehr als 
1 510,83 Euro, 


 2. bei wöchentlicher Lohnzahlung 


 a) in der Steuerklasse III mehr 
als 705,06 Euro und 


 b) in den Steuerklassen I, II, IV 
bis VI mehr als 352,53 Euro, 


 3. bei täglicher Lohnzahlung 


 a) in der Steuerklasse III mehr 
als 100,72 Euro und 


 b) in den Steuerklassen I, II, IV 
bis VI mehr als 50,36 Euro 
beträgt.“ 


 c) In Absatz 4a Nummer 1 wird die An-
gabe „17 543“ durch die Angabe 
„18 130 Euro“ und in Nummer 2 wird 
die Angabe „35 086 Euro“ durch die 
Angabe „36 260 Euro“ ersetzt. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 d) In Absatz 5 wird die Angabe 
„35 086 Euro“ durch die Angabe 
„36 260 Euro“ und die Angabe 
„17 543 Euro“ durch die Angabe 
„18 130 Euro“ ersetzt. 


 2. Dem § 6 wird folgender Absatz 24 ange-
fügt: 


 „(24) § 3 Absatz 3 in der Fassung des 
Artikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals im Veranlagungszeit-
raum 2024 anzuwenden. § 3 Absatz 4 und 
4a in der Fassung des Artikels 5 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf 
den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, 
der für einen nach dem 31. Dezember 2023 
endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt 
wird, und auf sonstige Bezüge, die nach 
dem 31. Dezember 2023 zufließen. § 3 Ab-
satz 5 in der Fassung des Artikels 5 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist beim 
Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Ar-
beitgeber (§ 42b des Einkommensteuerge-
setzes) erstmals für das Ausgleichsjahr 
2024 anzuwenden.“ 


Artikel 5 Artikel 6 


Änderung des Bundeskindergeldgesetzes Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


§ 6 des Bundeskindergeldgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 6 wird wie folgt geändert: 


1. Absatz 1 wird wie folgt gefasst: a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Das Kindergeld beträgt monatlich 
für das erste, zweite und dritte Kind jeweils 
237 Euro und für das vierte und jedes weitere 
Kind jeweils 250 Euro.“ 


„(1) Das Kindergeld beträgt mo-
natlich für jedes Kind 250 Euro.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


2. In Absatz 2 wird die Angabe „219 Euro“ 
durch die Angabe „237 Euro“ ersetzt. 


b) Absatz 2 wird aufgehoben. 


 2. Nach § 20 Absatz 3 wird folgender Ab-
satz 3a eingefügt: 


 „(3a) Abweichend von § 6a Absatz 2 
beträgt der monatliche Höchstbetrag des 
Kinderzuschlags im Kalenderjahr 2023 für 
jedes zu berücksichtigende Kind 250 
Euro.“ 


Artikel 6 Artikel 7 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 am 1. Januar 2023 in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 am 1. Januar 2023 in Kraft. 


(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2022 in Kraft. 


(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2022 in Kraft. 


(3) Artikel 3 tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. (3) Die Artikel 3 und 5 treten am 1. Januar 
2024 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Michael Schrodi und Johannes Steiniger 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3496 in seiner 54. Sitzung am 22. Septem-
ber 2022 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Rechtsausschuss, dem Haushaltsaus-
schuss, dem Wirtschaftsausschuss, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales und dem Ausschuss für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 
GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3871 in seiner 60. Sitzung am 13. Oktober 
2022 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Rechtsausschuss, dem Haushaltsausschuss, 
dem Wirtschaftsausschuss, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales und dem Ausschuss für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT 
beteiligt. 


 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Die Aktualisierung des progressiven Einkommensteuertarifs für die Jahre 2023 und 2024 unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse des 14. Existenzminimumberichts und des 5. Steuerprogressionsberichts umfasst die Anhebung 
des Grundfreibetrags und die Verschiebung der Tarifeckwerte. Mit der Anhebung des in den Einkommensteu-
ertarif integrierten Grundfreibetrags wird die steuerliche Freistellung des Existenzminimums der steuerpflichtigen 
Bürgerinnen und Bürger ab dem Jahr 2023 gewährleistet. Dies und die Verschiebung der übrigen Tarifeckwerte 
nach rechts – mit Ausnahme des Eckwerts der sog. „Reichensteuer“ – führt zu einem Ausgleich der Effekte der 
kalten Progression im Verlauf des Einkommensteuertarifs. Dadurch wird sichergestellt, dass trotz steigender In-
flation Lohnsteigerungen und Entlastungen auch tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen und 
nicht durch eine progressionsbedingt höhere Einkommensbesteuerung gemindert werden. Der Höchstbetrag für 
den steuerlichen Abzug von Unterhaltsleistungen, dessen Höhe an die des Grundfreibetrags angelehnt ist, wird 
ebenfalls angehoben und ab dem Jahr 2022 durch die Einführung eines dynamischen Verweises entsprechend 
angepasst. 


Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf bei der Besteuerung von Familien ein Einkom-
mensbetrag in Höhe des sächlichen Existenzminimums eines Kindes zuzüglich der Bedarfe für Betreuung und 
Erziehung oder Ausbildung nicht besteuert werden. Der steuerliche Kinderfreibetrag wird für die Jahre 2022, 
2023 und 2024 entsprechend angepasst. Darüber hinaus wird das Kindergeld zum 1. Januar 2023 in einem Schritt 
für die Jahre 2023 und 2024 angehoben. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 29. Sitzung am 17. Oktober 2022 eine öffentliche Anhörung zur Vorlage unter 
Buchstabe a durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur 
Stellungnahme: 
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1. Arbeitnehmerkammer Bremen 


2. Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. 


3. Deutscher Familienverband e.V. 


4. Deutscher Gewerkschaftsbund 


5. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. 


6. Hechtner, Prof. Dr. Frank, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 


7. Hey, Prof. Dr. Johanna, Universität zu Köln 


8. ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. 


9. Institut Finanzen und Steuern e.V. 


10. Rietzler, Dr. Katja, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stif-
tung 


11. Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e.V. 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 29. Sitzung am 9. November 2022 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner  33. Sitzung am 9. November 2022 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stim-
men der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 26. Sitzung am 9. November 2022 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Frak-
tion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktionen der CDU/CSU und AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 31. Sitzung am 9. November 2022 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktionen der CDU/CSU und AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Gesetzentwurf in seiner 25. Sitzung am 9. 
November 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion 
der AfD Annahme. 


Zu Buchstabe b  


Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 29. Sitzung am 9. November 2022 beraten und empfiehlt 
Erledigterklärung. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 33. Sitzung am 9. November 2022 beraten und emp-
fiehlt Erledigterklärung. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 26. Sitzung am 9. November 2022 beraten und emp-
fiehlt Erledigterklärung. 
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Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 31. Sitzung am 9. November 2022 
beraten und empfiehlt Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Gesetzentwurf in seiner 25. Sitzung am 9. 
November 2022 beraten und empfiehlt Erledigterklärung. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich im Rahmen seines Auftrags zur Überprü-
fung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie in seiner 13. Sitzung am 12. Oktober 2022 mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltig-
keitsrelevanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine 
Prüfbitte sei daher nicht erforderlich. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/3496 in seiner 25. Sitzung am 28. September 
2022 erstmalig beraten. Er hat die Beratung in seiner 27. Sitzung am 12. Oktober 2022 fortgesetzt und die Durch-
führung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung am 17. Oktober 2022 hat 
der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 30. Sitzung am 19. Oktober 2022 fortgeführt und 
in seiner 33. Sitzung am 9. November 2022 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD die Annahme 
des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/3496 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/3871 in seiner 30. Sitzung am 19. Oktober 2022 
erstmalig beraten und in seiner 33. Sitzung am 9. November 2022 die Beratung abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen aller Fraktionen Erledigterklärung des Gesetzentwurfs auf 
Drucksache 20/3871. 


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP betonten, der Gesetzentwurf sehe zu-
sammen mit dem eingebrachten Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen eine starke Anpassung des Einkom-
mensteuertarifs, eine starke Anhebung des Kinderfreibetrags, eine starke Kindergelderhöhung sowie die Anpas-
sung der Freigrenze beim Solidaritätszuschlag für die Veranlagungszeiträume 2023 und 2024 vor. Die Anhebung 
des steuerlich freizustellenden Existenzminimums und des Kinderfreibetrags seien verfassungsrechtlich geboten. 
Darüber hinaus gleiche die Koalition mit dem vorliegenden Gesetzentwurf samt Änderungsantrag die kalte Pro-
gression vollständig in Höhe der Inflationsrate aus. Damit gehe man über das hinaus, was die Große Koalition bei 
den letzten Anpassungen in der Vergangenheit vorgenommen habe. 


Beim Solidaritätszuschlag führe die Anpassung der Freigrenze durch den vorliegenden Änderungsantrag dazu, 
dass weiterhin nur die zehn Prozent der höchsten Einkommen dem Solidaritätszuschlag unterlägen und die Infla-
tion nicht zu einer Ausweitung des Kreises der Zahlungspflichtigen führe. 


Die nun vorgesehene Erhöhung des Kindergeldes sei eine der größten in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland und ein wichtiges sozialpolitisches Zeichen für Familien in der Zeit der Krise. Die Kindergelderhö-
hung auf 250 Euro für alle Kinder sei ein wichtiger Schritt in Richtung einer Kindergrundsicherung. 


Insgesamt betrage die Entlastung nun 33 Milliarden Euro. Diese Entlastung sei erheblich und der Krisensituation 
angemessen. 


Die Fraktion der CDU/CSU kritisierte das Gesetzgebungsverfahren. Zur Anhörung hätten der 14. Existenzmi-
nimumbericht und der 5. Steuerprogressionsbericht nicht vorgelegen, so dass eine angemessene Beratung nicht 
möglich gewesen sei. Der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen sei erst am heutigen Tag und damit viel zu 
spät vorgelegt worden. 
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Dennoch könne die Fraktion der CDU/CSU dem Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens zustimmen. Viele 
Punkte, die von der Fraktion der CDU/CSU angesprochen und problematisiert worden seien, würden nun umge-
setzt. Dazu gehörten beispielsweise die Anhebung der Freigrenze beim Solidaritätszuschlag und die stärkere Er-
höhung des Kindergeldes. Allerdings spreche sich die Fraktion der CDU/CSU für ein jährliches statt des prakti-
zierten Anpassungsverfahrens im zweijährlichen Turnus aus. Insgesamt stimmte die Fraktion der CDU/CSU dem 
geänderten Gesetzentwurf zu. 


Die Fraktion der AfD betonte, der Gesetzentwurf bekämpfe nur Symptome der Inflation; die eigentlichen Ursa-
chen würden dadurch nicht beseitigt. Die Energiekrise sei darüber hinaus teilweise hausgemacht. 


Auch sie kritisierte das Gesetzgebungsverfahren. Die beiden Berichte hätten dem BMF früh genug vorgelegen, 
um den Mitgliedern des Finanzausschusses zumindest am gestrigen Tag einen fertigen Änderungsantrag vorlegen 
zu können. Außerdem kritisierte sie am Beispiel der Heizkostenentwicklung die im Existenzminimumbericht ent-
halten Annahmen und Zahlen. Es stelle sich die Frage, ob die Inflation überhaupt richtig erfasst werde. 


Die Anpassungen beim Kindergeld und beim Grundfreibetrag bewertete die Fraktion der AfD grundsätzlich po-
sitiv. Dennoch gehe das Gesetz bei der Anpassung des Grundfreibetrags wie auch bei der Anpassung der Tarif-
eckwerte nicht weit genug. Darüber hinaus könnte man sich die Debatte um eine Anpassung des Tarifs sparen, 
wenn eine automatische Anpassung mit Hilfe eines „Tarifs auf Rädern“ eingeführt würde. 


Insgesamt enthielt sich die Fraktion der AfD. 


Die Fraktion DIE LINKE. kritisierte das Gesetzgebungsverfahren als „unterirdisch“. Den Gesetzentwurf sowie 
den vorliegenden Änderungsantrag lehnte die Fraktion DIE LINKE. ab. 


 


Vom Ausschuss angenommener Änderungsantrag 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 20/3496 sind aus der Zusam-
menstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen 
finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen brachten einen Änderungsan-
trag ein. 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen (Anpassung Einkommensteuertarif, Kinderfreibetrag, Kindergeld, 
Freigrenze Solidaritätszuschlag (Veranlagungszeitraum 2023 und 2024)) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: DIE LINKE. 


Enthaltung: AfD 


 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion der CDU/CSU brachte einen Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU () 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Drucksache 20/3496 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 
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Der Bundestag wolle beschließen: 


 


Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


 


Im Oktober 2022 hat die Inflationsrate laut Statistischem Bundesamt bei +10,4 Prozent gelegen. Damit erleben 
wir die höchste Inflationsrate seit über 70 Jahren. Diese Inflationsraten und ein Konsumklima auf Rekordtief 
werden die deutsche Volkswirtschaft sehr wahrscheinlich in eine Rezession stürzen. In einer solchen Situation 
verbietet es sich geradezu, dass Bürgerinnen und Bürger durch Steuererhöhungen infolge kalter Progression 
noch mehr belastet werden.  


Auch hatte das Statistische Bundesamt Ende August berechnet, dass die Tariflöhne 2022 nach den bis dahin 
vorliegenden Abschlüssen durchschnittlich um 2,9 Prozent steigen. Nach Abzug der aufs Jahr gerechneten durch-
schnittlichen Inflationsrate von 7,6 Prozent sinken sie real um 4,4 Prozent. Indes geht die Bundesregierung in 
ihrer Herbstprojektion von einer Inflationsrate von 7,2 Prozent aus und schätzt den Anstieg der durchschnittli-
chen Bruttolöhne auf 4,5 %. Das wäre immer noch ein Reallohnverlust von 2,7 Prozent.  


Gleichzeitig sind die Steuereinnahmen von Bund und Ländern insgesamt laut Bundesfinanzministerium im Ver-
gleich zum Vorjahr um rund 54 Milliarden EUR gestiegen. Allein Bund und Länder werden etwas über 47 Milli-
arden EUR mehr einnehmen. Auch die kalte Progression im Einkommensteuertarif trägt zu diesen höheren Steu-
ereinnahmen bei.  


Das Bundeskabinett hat am 14. September 2022 den Entwurf für ein Inflationsausgleichsgesetz verabschiedet. Es 
soll inflationsbedingte Mehrbelastungen ausgleichen, indem inflationsbedingte Steuermehreinnahmen in diesem 
Jahr in Höhe von 15,8 Mrd. EUR zurückgegeben werden sollen – aber erst im kommenden Jahr. 


 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  


 


1. die Eckwerte des Einkommensteuertarifs schon für 2022 zugunsten der Steuerpflichtigen zu verschieben, um 
die kalte Progression in diesem Jahr vollständig auszugleichen; 


2. die Freigrenze des Solidaritätszuschlages entsprechend anzuheben; 


3. auch die Eckwerte des Einkommensteuertarifs für 2023 nochmals an die erhöhte Teuerungsrate von über 
sieben Prozent anzupassen; 


4. die Überprüfung des Einkommensteuer-Tarifverlaufs künftig jährlich vorzunehmen, um die kalte Progres-
sion in der aktuellen Phase hoher Inflationsraten zutreffend und zeitnah auszugleichen;  


5. den Kinderfreibetrag und das Kindergeld entsprechend des Existenzminimumsberichts an die Inflationsrate 
von über sieben Prozent anzupassen und  


6. die Anhebung des Kindergelds um 18 Euro für die ersten beiden Kindern nochmals an die erhöhte Inflati-
onsrate anzupassen und die Erhöhung auf alle weiteren Kinder auszuweiten.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: CDU/CSU 


Ablehnung: SPD, B90/GR, FDP 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 
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B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 32 Absatz 6 Satz 1 
Die Anpassung des steuerlichen Kinderfreibetrags im Gesetzentwurf beruhte auf den voraussichtlichen Ergebnis-
sen des 14. Existenzminimumberichts. Der 14. Existenzminimumbericht liegt zwischenzeitlich vor. Dem Be-
richtsergebnis zufolge ist der Kinderfreibetrag für 2023 um 202 Euro zu erhöhen, um die verfassungsrechtlich 
gebotene steuerliche Freistellung des Existenzminimums zu gewährleisten. 


Zu Nummer 2 


§ 32a Absatz 1 
Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Neufassung des § 32a Absatz 1 EStG wird der für den Veranlagungs-
zeitraum 2023 geltende Einkommensteuertarif normiert. Die Anpassung des steuerlichen Grundfreibetrags im 
Gesetzentwurf beruhte auf den voraussichtlichen Ergebnissen des 14. Existenzminimumberichts. Der 14. Exis-
tenzminimumbericht liegt zwischenzeitlich vor. Dem Berichtsergebnis zufolge ist der Grundfreibetrag für 2023 
um 561 Euro auf 10 908 Euro zu erhöhen, um die verfassungsrechtlich gebotene steuerliche Freistellung des Exis-
tenzminimums zu gewährleisten. 


Darüber hinaus wird zum vollständigen Ausgleich der kalten Progression die Rechtsverschiebung der Tarifeck-
werte des Einkommensteuertarifs, die im Gesetzentwurf auf den voraussichtlichen Ergebnissen des 5. Steuerpro-
gressionsberichts beruht, an das endgültige Berichtsergebnis angepasst. Das heißt, mit Ausnahme des Eckwerts 
zur sog. „Reichensteuer“ werden die Tarifeckwerte um 7,2 % nach rechts verschoben. 


Redaktionell wird in § 32a Absatz 1 Satz 1 EStG eine klarstellende Ergänzung aufgenommen, wonach Bemes-
sungsgrundlage der tariflichen Einkommensteuer das auf einen vollen Euro-Betrag, d. h. ohne Nachkommastellen, 
abgerundete zu versteuernde Einkommen ist. Eine entsprechende Rundungsregel war bisher in § 32a Absatz 1 
Satz 1 EStG nicht enthalten.  


 


Zu Nummer 4 


§ 39b Absatz 2 Satz 7 
Es handelt sich um eine Folgeänderung, die aus der Anpassung des Grundfreibetrags an die Ergebnisse des 
14. Existenzminimumberichts resultiert. 


Zu Nummer 8 


§ 66 Absatz 1 
Das Kindergeld wird ab dem 1. Januar 2023 für das erste, zweite und dritte Kind auf die bisher für vierte und 
weitere Kinder geltende Höhe angehoben. Im Ergebnis beträgt das Kindergeld monatlich für alle Kinder dann 
einheitlich jeweils 250 Euro. Mit der Erhöhung ist die vollständige betragsmäßige Angleichung der Kindergeld-
höhe für alle Kinder und die Abschaffung der bisherigen Kindergeldstaffelung verbunden (siehe Begründung zu 
Artikel 2 Nummer 8 dieses Änderungsgesetzes). 


 


Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 32 Absatz 6 Satz 1 
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Die Anpassung des steuerlichen Kinderfreibetrags im Gesetzentwurf beruhte auf den voraussichtlichen Ergebnis-
sen des 14. Existenzminimumberichts. Der 14. Existenzminimumbericht liegt zwischenzeitlich vor. Dem Be-
richtsergebnis zufolge ist der Kinderfreibetrag für 2024 um weitere 180 Euro zu erhöhen, um die verfassungs-
rechtlich gebotene steuerliche Freistellung des Existenzminimums zu gewährleisten (siehe Begründung zu Num-
mer 1). 


Zu Nummer 2 


§ 32a Absatz 1 
Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Neufassung des § 32a Absatz 1 EStG wird der ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2024 geltende Einkommensteuertarif normiert. Die Anpassung des steuerlichen Grundfreibetrags im 
Gesetzentwurf beruhte auf den voraussichtlichen Ergebnissen des 14. Existenzminimumberichts. Der 14. Exis-
tenzminimumbericht liegt zwischenzeitlich vor. Dem Berichtsergebnis zufolge ist der Grundfreibetrag ab dem 
Jahr 2024 um weitere 564 Euro auf 11 472 Euro zu erhöhen, um die verfassungsrechtlich gebotene steuerliche 
Freistellung des Existenzminimums zu gewährleisten (siehe Begründung zu Nummer 2).  


Darüber hinaus wird zum vollständigen Ausgleich der kalten Progression die Rechtsverschiebung der Tarifeck-
werte des Einkommensteuertarifs, die im Gesetzentwurf auf den voraussichtlichen Ergebnissen des 5. Steuerpro-
gressionsberichts beruht, an das endgültige Berichtsergebnis angepasst. Das heißt, mit Ausnahme des Eckwerts 
zur sog. „Reichensteuer“ werden die Tarifeckwerte um 6,3 % nach rechts verschoben. In diesem Kontext ist zu-
sätzlich zum Ergebnis des 14. Existenzminimumberichts der Grundfreibetrag ab dem Jahr 2024 um weitere 
132 Euro auf 11 604 Euro zu erhöhen. Für das Jahr 2023 ergibt sich diesbezüglich keine zusätzliche Anpassungs-
notwendigkeit, weil die Höhe des Grundfreibetrags gemäß Existenzminimumbericht bereits zu einem vollständi-
gen Ausgleich der kalten Progression führt. 


Zu Nummer 3 


§ 39b Absatz 2 Satz 7 
Es handelt sich um eine Folgeänderung, die aus der Anpassung des Grundfreibetrags an die Ergebnisse des 
14. Existenzminimumberichts resultiert. 


 


Zu Artikel 4 (Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Absatz 3 Nummer 1, Absatz 4 und 4a Nummer 1 sowie Absatz 5 


Mit dem Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2115) 
wurden ab dem Jahr 2021 ca. 90 % der zuvor mit Solidaritätszuschlag belasteten Steuerpflichtigen bei der 
Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer durch eine deutliche Anhebung der bestehenden Frei-
grenze vollständig von der Ergänzungsabgabe entlastet.  


Zur Vermeidung zusätzlicher Belastungen der Einkommensteuerpflichtigen wird die Freigrenze für das Jahr 
2023 angehoben. Die für die Veranlagung und den Lohnsteuerabzug im Einzelnen geregelten Beträge in § 3 
Absatz 3 bis 5 SolzG 1995 werden entsprechend fortgeschrieben. 


Zu Nummer 2 


§ 6 Absatz 23 


Mit den Änderungen wird die Anwendung der ab 2023 angehobenen Freigrenzen geregelt. 


 


Zu Artikel 5 – neu – (Weitere Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Absatz 3 Nummer 1, Absatz 4 und 4a Nummer 1 sowie Absatz 5 
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Mit dem Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2115) 
wurden ab dem Jahr 2021 ca. 90 % der zuvor mit Solidaritätszuschlag belasteten Steuerpflichtigen bei der 
Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer durch eine deutliche Anhebung der bestehenden Frei-
grenze vollständig von der Ergänzungsabgabe entlastet.  


Zur Vermeidung zusätzlicher Belastungen der Einkommensteuerpflichtigen wird die Freigrenze ab dem Jahr 
2024 angehoben. Die für die Veranlagung und den Lohnsteuerabzug im Einzelnen geregelten Beträge in § 3 
Absatz 3 bis 5 SolzG 1995 werden entsprechend fortgeschrieben. 


Zu Nummer 2 


§ 6 Absatz 24 – neu – 


Mit den Änderungen wird die Anwendung der ab 2024 angehobenen Freigrenzen geregelt. 


 


Zu Artikel 6 (Änderung des Bundeskindergeldgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 
§ 6 Absatz 1  


Die Änderung vollzieht die Änderung des § 66 Absatz 1 EStG nach.  


Zu Buchstabe b 
§ 6 Absatz 2 – aufgehoben – 


Mit der Anhebung des Kindergelds auf einheitlich 250 Euro entfällt § 6 Absatz 2 BKGG ersatzlos. Mit der Norm 
wurde bislang die Höhe des Kindergeldanspruchs für Vollwaisen und Kinder, die den Aufenthalt ihrer Eltern 
nicht kennen, an die in Absatz 1 geregelte Höhe des Kindergeldes für erste Kinder angepasst. 


Zu Nummer 2 
§ 20 Absatz 3a – neu – 


Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung der Anhebung des Kindergeldes, mit der sichergestellt wird, 
dass der Höchstbetrag des Kinderzuschlags von 250 Euro für das Kalenderjahr 2023 ungeachtet der Dynamisie-
rung nach § 6a Absatz 2 des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) nicht aufgrund der Anhebung des Kindergeldes 
unterschritten wird. 


 


Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 3 
Die Anhebung der Freigrenze beim Solidaritätszuschlag gemäß Artikel 5 – neu – soll ab dem 1. Januar 2024 in 
Kraft treten. 
 


Berlin, den 9. November 2022 


Michael Schrodi 
Berichterstatter 


Johannes Steiniger 
Berichterstatter 
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Beschluss vom 23. Mai 2022, V B 4/22 (AdV)
AdV-Verfahren: Ernstliche Zweifel an der Höhe der Säumniszuschläge


ECLI:DE:BFH:2022:BA.230522.VB4.22.0


BFH V. Senat


FGO § 69, AO § 238, AO § 240, GG Art 3 Abs 1, GG Art 19 Abs 4, FGO § 69 Abs 2 S 2, FGO § 69 Abs 3 S 1


vorgehend FG Münster, 11. Januar 2022, Az: 12 V 1805/21


Leitsätze


1. Bei summarischer Prüfung bestehen ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Säumniszuschlägen, soweit
diese nach dem 31.12.2018 entstanden sind (Anschluss an BFH-Beschluss vom 31.08.2021 - VII B 69/21 (AdV), nicht
veröffentlicht).


2. Aus unionsrechtlichen Grundsätzen (Äquivalenz-, Effizienz-, Verhältnismäßigkeits- und Neutralitätsprinzip) folgen
keine weitergehenden Zweifel an der gesetzlichen Höhe der Säumniszuschläge.


Tenor


Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Finanzgerichts Münster vom 11.01.2022 - 12 V 1805/21
dahin abgeändert, dass Aussetzung der Vollziehung der Abrechnungsbescheide vom 27.04.2021 über Säumniszuschläge
zur Umsatzsteuer 2016 in Höhe von ... €, zur Umsatzsteuer für das zweite Quartal 2016 in Höhe von ... €, zur
Umsatzsteuer für das dritte Quartal 2016 in Höhe von ... € und zur Umsatzsteuer 2017 in Höhe von ... € gewährt wird; im
Übrigen werden die Beschwerden der Antragstellerin und des Antragsgegners als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Beschwerdeverfahrens haben die Antragstellerin zu 58 % und der Antragsgegner zu 42 % zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Beteiligten streiten über die Rechtmäßigkeit der in den Abrechnungsbescheiden zur Umsatzsteuer Mai 2013
sowie 2014 bis 2017 vom 27.04.2021 ausgewiesenen entstandenen und nicht erlassenen Säumniszuschläge.


1


Die Antragstellerin, Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin (Antragstellerin) ist eine GmbH & Co. KG, die ...
vermietet.


2


Nachdem der Antragsgegner, Beschwerdegegner und Beschwerdeführer (Finanzamt ‑‑FA‑‑) am XX.XX.2019 einen
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Antragstellerin gestellt hatte, beantragte
diese die Erteilung von Abrechnungsbescheiden für alle ab dem 01.01.2010 angefallenen Säumniszuschläge. Die
Säumniszuschläge seien im Hinblick auf den darin enthaltenen Zinsanteil verfassungswidrig zu hoch. Die
Säumniszuschläge seien auch insoweit zu erlassen, als sie Druckcharakter hätten. Diesen Zweck könnten die
Säumniszuschläge nicht erreichen, da seit dem XX.XX.2016 keine Zahlungen mehr geleistet wurden und das FA im
... 2019 einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt habe.


3


Gegen die am 27.04.2021 erlassenen Abrechnungsbescheide zur Umsatzsteuer Mai 2013 sowie 2014 bis 2017, in
denen das FA die entstandenen und die noch zu verwirklichenden Säumniszuschläge auswies, legte die
Antragstellerin Einspruch ein, der im Hinblick auf das beim Bundesfinanzhof (BFH) anhängige Revisionsverfahren
VII R 55/20 ruht. Das FA lehnte die im Hinblick auf die Säumniszuschläge begehrte Aussetzung und Aufhebung der


4
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Vollziehung (AdV) am 14.06.2021 ab. Hierauf beantragte die Antragstellerin beim Finanzgericht (FG) die AdV der
angefochtenen Abrechnungsbescheide.


Während des finanzgerichtlichen AdV-Verfahrens erklärte das FA seinen Antrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens für erledigt und teilte der Antragstellerin am 30.07.2021 mit, dass der begehrte Teilerlass der
Säumniszuschläge inzwischen verfügt worden sei.


5


Die Antragstellerin begründete ihre ernstlichen Zweifel mit dem in den Säumniszuschlägen enthaltenen Zinsanteil
und verwies auf die BFH-Beschlüsse vom 26.05.2021 - VII B 13/21 (AdV) (BFH/NV 2022, 209) und vom 10.06.2021 -
VII B 54/21 (AdV) (nicht veröffentlicht ‑‑n.v.‑‑). Der vom FA verfügte Erlass der Säumniszuschläge betreffe
ausschließlich die Druckfunktion der Säumniszuschläge und berühre nicht deren Zinsanteil. Im Hinblick auf die
beim 5. Senat des FG erhobene Klage wegen Umsatzsteuer rügte die Antragstellerin die Unzuständigkeit des
12. Senats des FG.


6


Der 12. Senat des FG bejahte hingegen seine Zuständigkeit und gab dem AdV-Antrag mit seinem in Entscheidungen
der Finanzgerichte (EFG) 2022, 297 veröffentlichten Beschluss vom 11.01.2022 - 12 V 1805/21 hinsichtlich der
hälftigen nach dem 31.12.2018 entstandenen Säumniszuschläge statt; im Übrigen wies das FG den Antrag mangels
ernstlicher Zweifel als unbegründet zurück. Es begründete seinen Beschluss in der Weise, dass die Rechtmäßigkeit
der in den Abrechnungsbescheiden ausgewiesenen Säumniszuschläge ernstlich zweifelhaft sei, soweit sie nach dem
31.12.2018 entstanden seien, weil insoweit die Höhe des darin enthaltenen Zinsanteils zweifelhaft sei (FG-
Beschluss S. 10, unter II.3.b bb). Soweit die Säumniszuschläge vor dem 01.01.2019 entstanden seien, lägen keine
ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit vor (FG-Beschluss S. 11, unter II.3.b cc).


7


Die vom FG zugelassene Beschwerde haben sowohl die Antragstellerin als auch das FA eingelegt. Das FG hat am
15.02.2022 beschlossen, den jeweiligen Beschwerden nicht abzuhelfen.


8


Die Antragstellerin macht ‑‑neben der Unzuständigkeit des 12. Senats des FG‑‑ geltend, die Erhebung der
Säumniszuschläge sei aus verfassungs- und auch aus europarechtlichen Gründen rechtswidrig:


9


Der VII. Senat des BFH habe in mehreren Beschlüssen bezüglich Säumniszuschlägen, die in den Jahren 2020 und
2021 entstanden seien, AdV gewährt (Beschlüsse in BFH/NV 2022, 209; vom 31.08.2021 - VII B 69/21 (AdV), n.v.; s.a.
nicht veröffentlichter Beschluss VII B 54/21 (AdV)). In allen Fällen sei AdV antragsgemäß in Höhe der Hälfte der
Säumniszuschläge (Zinsanteil) gewährt worden, weil das Gericht nicht über den Antrag habe hinausgehen dürfen.
Aus den Beschlüssen folge, dass die Verfassungswidrigkeit der Zinshöhe auf die Säumniszuschläge "ausstrahle".


10


Die Verzinsungstatbestände sowie die Höhe der Säumniszuschläge seien auch aus europarechtlichen Gründen
rechtswidrig. Die Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten werde durch die Grundsätze der Äquivalenz und
Effektivität begrenzt, zudem müssten die Mitgliedstaaten die Grundsätze des Vertrauensschutzes und der
Verhältnismäßigkeit berücksichtigen. Schließlich sei bei der Umsatzsteuer der Grundsatz der Neutralität der
Mehrwertsteuer zu beachten. Diese Grundsätze seien auch dann anwendbar, wenn es um die mehrwertsteuerliche
Beurteilung von Sanktionen gehe, wie Säumniszuschläge oder Zinsen. Nach dem Urteil des Gerichtshofs der
Europäischen Union (EuGH) Farkas vom 26.04.2017 - C-564/15 (EU:C:2017:302) stehe der
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz einer Regelung entgegen, der zufolge nach nationalem Recht eine Geldbuße in
Höhe von 50 % des Steuerbetrags verhängt werden könne. Die nationale Regelung zu den Säumniszuschlägen
entspreche diesem Regelungskonzept nicht, da Säumniszuschläge auch dann erhoben werden, wenn die
Anforderung der Steuer durch die Finanzbehörde nicht berechtigt war (§ 240 Abs. 1 Satz 4 der Abgabenordnung
‑‑AO‑‑). Davon gehe die Antragstellerin im Streitfall aus. Selbst wenn die Steuern zu Recht festgesetzt worden
wären, sei die konkrete Erhebung nicht vertretbar. Die Erhebung von unangemessen hohen steuerlichen
Säumniszuschlägen sei weder erforderlich noch angemessen, um die gleichmäßige Erhebung der Umsatzsteuer
sicherzustellen. Im Hinblick darauf, dass die Zinsen auch im Zeitraum 2013 wirtschaftlich deutlich zu hoch gewesen
seien, bestünden Zweifel, ob die vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) bejahte Einschätzungsprärogative des
Gesetzgebers auch auf Basis der europarechtlichen Regelungen bestehe. AdV sei daher auch für den Zeitraum 2013
und somit insgesamt in voller Höhe zu gewähren.


11


Der Spezialsenat für Umsatzsteuer (5. Senat) und nicht der "Bezirkssenat" sei für die Entscheidung über ihren AdV-
Antrag zuständig gewesen, sodass ein Verstoß gegen ihren Anspruch auf Entscheidung durch den gesetzlichen
Richter vorliege. Da nicht nur verfassungsrechtliche, sondern auch europarechtliche Zweifel an den
Säumniszuschlägen bestünden, liege eine Sachnähe zur Zuständigkeit des Umsatzsteuersenats vor.


12


Seite 2 von 8







Entscheidungsgründe


II.


Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,
die Vollziehung der verwirkten Säumniszuschläge in voller Höhe auszusetzen und die Beschwerde des FA
zurückzuweisen.


13


Das FA beantragt sinngemäß,
den Beschluss des FG vom 11.01.2022 - 12 V 1805/21 aufzuheben und den Antrag auf AdV insgesamt abzulehnen,
sowie die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.


14


AdV sei bereits wegen Fehlens des besonderen Aussetzungsinteresses abzulehnen. Das Interesse der Allgemeinheit
am Vollzug des Gesetzes überwiege das Aussetzungsinteresse der Antragstellerin (BFH-Beschluss vom 01.04.2010 -
II B 168/09 (BFHE 228, 149, BStBl II 2010, 588). Deren Interesse gehe nicht über eine reine Zahlungssuspendierung
hinaus, während die Gewährung der AdV zur faktischen Nichtanwendung des § 240 AO führen würde. Im Rahmen
der gebotenen Abwägung sei zulasten einer AdV-Gewährung auch zu berücksichtigen, dass mit den
Säumniszuschlägen unterschiedliche Zweckrichtungen verfolgt würden und der streitgegenständliche Zinscharakter
lediglich einen untergeordneten Zweck der Säumniszuschläge einnehme.


15


An der Verfassungsmäßigkeit des § 240 AO bestünden keine ernstlichen Zweifel. Die Ausführungen des BVerfG in
den Beschlüssen vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 (BVerfGE 158, 282) beträfen lediglich die
Vollverzinsungstatbestände des § 233a i.V.m. § 238 AO. Zweifelhaft erscheine bereits die Erstreckung auf die
anderen Verzinsungstatbestände der AO. Jedenfalls könnten die vom BVerfG entwickelten Rechtsgrundsätze nicht
auf Säumniszuschläge übertragen werden, weil sich der Normzweck des § 240 AO eklatant von dem des § 233a AO
unterscheide.


16


Ein Verstoß des § 240 AO gegen Unionsrecht scheide bereits deswegen aus, weil es sich bei den Säumniszuschlägen
um steuerliche Nebenleistungen handele und diese keinen umsatzsteuerähnlichen Charakter hätten (BFH-Urteil
vom 28.11.2002 - V R 54/00, BFHE 200, 38, BStBl II, 2003, 175, sowie BFH-Beschluss vom 11.05.2020 - V B 76/18,
BFH/NV 2020, 1047 zu Nachzahlungszinsen).


17


Abgesehen davon berühre die Verwirkung von Säumniszuschlägen nicht die Grundsätze der Äquivalenz und der
Effektivität. Die pauschale Erhebung von Säumniszuschlägen verstoße auch nicht gegen den unionsrechtlichen
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, da eine Individualisierungsmöglichkeit der Sanktion nach den konkreten
Umständen des Einzelfalls (Höhe der rückständigen Steuer, konkreter Zeitraum der Säumnis) bestehe. Außerdem sei
auf Antrag des Steuerpflichtigen eine Billigkeitsprüfung im Rahmen eines Erlassantrags nach § 227 AO möglich. Das
grundsätzlich zweistufige Verfahren (Anfall der Säumniszuschläge kraft Gesetzes und Einzelfallprüfung im
Erlassverfahren) finde auch bei Umsatzsteuerforderungen Anwendung und sei damit mit Unionsrecht vereinbar
(BFH-Beschluss vom 14.04.2020 - VII B 53/19, BFH/NV 2021, 177).


18


Die Beschwerden sind zulässig, aber nur die der Antragstellerin (teilweise) begründet. Die Beschwerde der
Antragstellerin ist insoweit begründet, als AdV hinsichtlich der nach dem 31.12.2018 entstandenen
Säumniszuschläge, soweit sie nicht erlassen sind, in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zu gewähren ist. Der
Beschluss des FG, das die AdV auf die hälftigen nach dem 31.12.2018 entstandenen Säumniszuschläge beschränkt
hat, ist entsprechend zu ändern. Im Übrigen ist die Beschwerde der Antragstellerin auf AdV der gesamten
entstandenen und nicht erlassenen Säumniszuschläge ebenso unbegründet wie die des FA auf Ablehnung der vom
FG gewährten AdV.


19


1. Die Beschwerde der Antragstellerin und die des FA sind zulässig.20


a) Das FG hat die Beschwerde zum BFH zugelassen und den eingelegten Beschwerden mit Beschluss vom
15.02.2022 nicht abgeholfen. Beide Beschwerden wurden auch fristgemäß innerhalb der Zwei-Wochen-Frist des
§ 129 Abs. 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) eingelegt.


21


b) Entgegen der Ansicht des FA scheitert die Zulässigkeit des Aussetzungsantrags der Antragstellerin nicht am
fehlenden (besonderen) Aussetzungsinteresse.


22


aa) Nach der Rechtsprechung des BFH (Beschlüsse vom 10.02.1984 - III B 40/83, BFHE 140, 396, BStBl II 1984, 454;23
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vom 01.04.2010 - II B 168/09, BFHE 228, 149, BStBl II 2010, 558; vom 09.03.2012 - VII B 171/11, BFHE 236, 206,
BStBl II 2012, 418, sowie vom 15.04.2014 - II B 71/13, BFH/NV 2015, 7) ist bei ernstlichen Zweifeln an der
Verfassungsmäßigkeit eines formell ordnungsgemäß zustande gekommenen Gesetzes zwar grundsätzlich ein
besonderes berechtigtes Interesse an der AdV erforderlich.


Ob an dieser Rechtsprechung weiter festzuhalten ist, wird jedoch von mehreren Senaten des BFH offen gelassen
(vgl. BFH-Beschlüsse vom 02.08.2007 - IX B 92/07, BFH/NV 2007, 2270; vom 25.08.2009 - VI B 69/09, BFHE 226,
85, BStBl II 2009, 826; vom 09.05.2012 - I B 18/12, BFH/NV 2012, 1489). Ebenso hat das BVerfG es zuletzt
offengelassen, ob das Erfordernis eines besonderen Aussetzungsinteresses mit dem Grundsatz der Gewährung
effektiven Rechtsschutzes vereinbar ist (vgl. BVerfG-Beschlüsse vom 24.10.2011 - 1 BvR 1848/11, 1 BvR 2162/11,
Neue Juristische Wochenschrift 2012, 372, Rz 4, und vom 06.05.2013 - 1 BvR 821/13, Höchstrichterliche
Finanzrechtsprechung 2013, 639, Rz 7).


24


bb) Im Streitfall bedarf es keiner Entscheidung darüber, ob an der o.g. Rechtsprechung zum besonderen
Aussetzungsinteresse weiter festzuhalten ist. Denn jedenfalls dann, wenn es um die Vereinbarkeit einzelner
Steuerrechtsnormen mit Unionsrecht geht, ist nach der Rechtsprechung des BFH kein besonderes
Aussetzungsinteresse erforderlich (vgl. BFH-Beschlüsse vom 30.11.2000 - V B 187/00, BFH/NV 2001, 657, sowie
vom 12.12.2013 - XI B 88/13, BFH/NV 2014, 550). Da es im Streitfall auch um die Vereinbarkeit des § 240 AO mit
unionsrechtlichen Rechtsgrundsätzen geht, kommt es somit auf das Vorliegen eines besonderen
Aussetzungsinteresses nicht an.


25


2. Die Beschwerde der Antragstellerin ist nur insoweit begründet, als AdV hinsichtlich der nach dem 31.12.2018
entstandenen Säumniszuschläge, soweit sie nicht erlassen sind, in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zu
gewähren ist. Der Beschluss des FG, das die AdV auf die hälftigen nach dem 31.12.2018 entstandenen
Säumniszuschläge beschränkt hat, ist entsprechend zu ändern. Im Übrigen ist die Beschwerde der Antragstellerin
auf AdV der gesamten entstandenen und nicht erlassenen Säumniszuschläge und die des FA auf Ablehnung der vom
FG gewährten AdV unbegründet und insoweit zurückzuweisen.


26


Nach § 128 Abs. 3 i.V.m. § 69 Abs. 3 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 FGO ist die Vollziehung eines angefochtenen
Verwaltungsakts ganz oder teilweise auszusetzen, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des
angefochtenen Verwaltungsakts bestehen oder wenn die Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige Härte zur
Folge hätte.


27


Ernstliche Zweifel i.S. von § 69 Abs. 2 Satz 2 FGO liegen bereits dann vor, wenn bei summarischer Prüfung des
angefochtenen Bescheides neben für seine Rechtmäßigkeit sprechenden Umständen gewichtige Gründe zutage
treten, die Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung von Rechtsfragen oder Unklarheit in der
Beurteilung entscheidungserheblicher Tatfragen bewirken (ständige Rechtsprechung, vgl. zuletzt BFH-Beschlüsse
vom 30.03.2021 - V B 63/20 (AdV), BFH/NV 2021, 1212, und vom 08.04.2009 - I B 223/08, BFH/NV 2009, 1437). Die
Entscheidung hierüber ergeht bei der im AdV-Verfahren gebotenen summarischen Prüfung aufgrund des
Sachverhalts, der sich aus dem Vortrag der Beteiligten und der Aktenlage ergibt (vgl. BFH-Beschluss vom
07.09.2011 - I B 157/10, BFHE 235, 215, BStBl II 2012, 590, Rz 12, m.w.N.). Zur Gewährung der AdV ist es nicht
erforderlich, dass die für die Rechtswidrigkeit sprechenden Gründe im Sinne einer Erfolgswahrscheinlichkeit
überwiegen (BFH-Beschluss in BFHE 235, 215, BStBl II 2012, 590, Rz 12). Ernstliche Zweifel können auch
verfassungsrechtliche Zweifel hinsichtlich einer dem angefochtenen Verwaltungsakt zugrunde liegenden Norm sein
(vgl. BFH-Beschluss vom 04.07.2019 - VIII B 128/18, BFH/NV 2019, 1060, Rz 12) oder sich aus einem möglichen
Verstoß des Steuergesetzes gegen eine unionsrechtliche Bestimmung ergeben (vgl. BFH-Beschluss in BFH/NV 2014,
550, Rz 15).


28


a) Von diesen Grundsätzen ausgehend ist die Beschwerde der Antragstellerin auf AdV sämtlicher entstandenen und
nicht erlassenen Säumniszuschläge teilweise begründet. Es bestehen nur insoweit ernstliche Zweifel an der
Rechtmäßigkeit der nach dem 31.12.2018 verwirkten Säumniszuschläge, als das FG in seinem Beschluss in EFG
2022, 297 in seinem Tenor ‑‑anders als in seiner Begründung‑‑ die AdV auf die hälftigen nach dem 31.12.2018
entstandenen Säumniszuschläge beschränkt und zudem insoweit den Teilerlass nicht hinreichend berücksichtigt
hat:


29


aa) Verfassungsrechtliche Zweifel an der Höhe der Säumniszuschläge ergeben sich insbesondere nicht im Hinblick
auf den BFH-Beschluss in BFH/NV 2022, 209. Darin hat der VII. Senat des BFH zwar erhebliche
verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Höhe der Säumniszuschläge bereits für die Jahre ab 2012 geäußert.
Dieser Beschluss ist jedoch nach Ansicht des Senats durch den Beschluss des BVerfG in BVerfGE 158, 282, jedenfalls


30


Seite 4 von 8







bei summarischer Prüfung überholt, wonach die Vollverzinsung von Steueransprüchen nach § 233a AO trotz
Verfassungswidrigkeit erst ab dem Verzinsungszeitraum 2019 unanwendbar ist.


bb) Entgegen der Ansicht der Antragstellerin folgen ernstliche Zweifel auch nicht aus dem Unionsrecht. Das
Unionsrecht enthält keinerlei Normen zu steuerlichen Nebenleistungen i.S. des § 3 Abs. 4 AO. Diese gehören zum
Verfahrensrecht, für das der Grundsatz der Autonomie der Mitgliedstaaten gilt (vgl. hierzu EuGH-Urteile SC Cridar
Cons vom 24.02.2022 - C-582/20, EU:C:2022:114, Rz 42; Farkas, EU:C:2017:302, Rz 52, und Reemtsma
Cigarettenfabriken vom 15.03.2007 - C-35/05, EU:C:2007:167, Rz 40). Danach legen die Mitgliedstaaten die
verfahrensrechtlichen Bestimmungen und Abläufe grundsätzlich autonom fest (EuGH-Urteile Enel Maritsa Iztok 3
vom 12.05.2011 - C-107/10, EU:C:2011:298, Rz 29; Test Claimants in the Franked Investment Income Group
Litigation vom 12.12.2013 - C-362/12, EU:C:2013:834, Rz 31, sowie Farkas, EU:C:2017:302, Rz 52, m.w.N.).


31


cc) Die Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten wird jedoch durch die zum Unionsrecht gehörenden Grundsätze
der Äquivalenz und Effektivität begrenzt (EuGH-Urteile SC Cridar Cons, EU:C:2022:114, Rz 43 und 44, sowie Enel
Maritsa Iztok 3, EU:C:2011:298, Rz 29). Außerdem müssen die Mitgliedstaaten bei der Durchführung von
Unionsregelungen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berücksichtigen (EuGH-Urteile Grupa Warzywna vom
15.04.2021 - C-935/19, EU:C:2021:287, Rz 26; Rēdlihs vom 19.07.2012 - C-263/11, EU:C:2012:497, Rz 44, und
Farkas, EU:C:2017:302, Leitsatz 3 und Rz 59) und auch den Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer beachten
(EuGH-Urteile INSS vom 12.05.2021 - C-844/19, EU:C:2021:378, Rz 37; Rusedespred vom 11.04.2013 - C-138/12,
EU:C:2013:233, Rz 36 ff., 39, sowie Rodopi-M 91 vom 20.06.2013 - C-259/12, EU:C:2013:414, Rz 32).


32


Entgegen der Ansicht der Antragstellerin bestehen jedenfalls bei der im Eilverfahren gebotenen summarischen
Prüfung keine ernstlichen Zweifel an einem Verstoß des § 240 AO gegen die o.g. unionsrechtlichen Grundsätze:


33


(1) Nach dem Äquivalenzgrundsatz dürfen die verfahrensrechtlichen Modalitäten nicht ungünstiger sein als die, die
bei ähnlichen nationalen Sachverhalten gelten (EuGH-Urteil SC Cridar Cons, EU:C:2022:114, Rz 42; BFH-Urteile vom
26.08.2021 - V R 13/20, BFHE 273, 364, Rz 21, sowie vom 28.08.2014 - V R 8/14, BFHE 247, 21, BStBl II 2015, 3,
Rz 14 f.). Diese verfahrensrechtliche Ausprägung der Nichtdiskriminierung wird offensichtlich nicht verletzt, da
Säumniszuschläge in gleicher Höhe und ohne Rücksicht darauf anfallen, ob die fällige Steuerschuld auf nationalem
Recht oder auf Unionsrecht beruht.


34


(2) Es ist auch weder dargelegt noch für den Senat ersichtlich, dass die Verwirkung von Säumniszuschlägen auf der
Grundlage des § 240 AO die Ausübung der durch die Unionsrechtsordnung verliehenen Rechte praktisch unmöglich
macht oder übermäßigt erschwert (Effektivitätsgrundsatz).


35


(3) Zu Sanktionen wegen Nichtbeachtung von Steuervorschriften ergibt sich aus der EuGH-Rechtsprechung, dass die
Mitgliedstaaten grundsätzlich die Sanktionen wählen können, die ihnen sachgerecht erscheinen (EuGH-Urteil
Farkas, EU:C:2017:302, Rz 59). Derartige Sanktionen dürfen aber nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung
der Ziele erforderlich ist, die genaue Erhebung der Steuer sicherzustellen und Steuerhinterziehungen zu verhindern.
Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Sanktion mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist, sind u.a.
die Art und die Schwere des Verstoßes, der mit dieser Sanktion geahndet werden soll, sowie die Methoden für die
Bestimmung der Höhe dieser Sanktion zu berücksichtigen (EuGH-Urteil Farkas, EU:C:2017:302, Rz 60).


36


(a) Einen Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hat der EuGH bejaht, wenn die nationalen
Steuerbehörden gegen einen Steuerpflichtigen, der einen Gegenstand erworben hat, dessen Lieferung dem
Reverse-Charge-Verfahren unterliegt, eine Geldbuße in Höhe von 50 % des von ihm an die Steuerverwaltung zu
entrichtenden Mehrwertsteuerbetrags verhängen, sofern der Steuerverwaltung keine Steuereinnahmen entgangen
sind und keine Anhaltspunkte für eine Steuerhinterziehung vorliegen (EuGH-Urteil Farkas, EU:C:2017:302,
Leitsatz 3). Ebenso hat der EuGH im Urteil Grupa Warzywna, EU:C:2021:287 eine Sanktion von 20 % des Betrags, um
den der Betrag des Mehrwertsteuerüberschusses zu hoch angesetzt wurde, als unverhältnismäßig beurteilt, weil die
Steuerbehörden aufgrund der Modalitäten der Festsetzung die Höhe der Sanktion nicht den konkreten Umständen
des Einzelfalls anpassen konnten (EuGH-Urteil Grupa Warzywna, EU:C:2021:287, Rz 34 und 35). Diesen
Gesichtspunkt der antragsgemäßen Herabsetzung oder des Erlasses der Sanktion bei Vorliegen besonderer
Umstände hat der EuGH auch im Urteil Farkas unter Hinweis auf die Ausführungen des Generalanwalts Bobek in
Rz 63 seiner Schlussanträge vom 10.11.2016 (EU:C:2016:864) als maßgebend dafür erachtet, dass eine Sanktion
nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung des Ziels erforderlich ist, die genaue Erhebung der Steuer
sicherzustellen und Steuerhinterziehungen zu vermeiden (EuGH-Urteil Farkas, EU:C:2017:302, Rz 63 und 64).


37


Seite 5 von 8







(b) Danach verstößt die Regelung des § 240 AO jedenfalls im Kontext mit § 227 AO nicht gegen das
unionsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprinzip.


38


(aa) Eine Sanktion von 1 % je Monat des fälligen Steuerbetrags (Säumniszuschlag) ist geeignet, die
Steuerpflichtigen zur möglichst raschen Begleichung von Steuerrückständen zu veranlassen und somit das Ziel zu
erreichen, die genaue Erhebung der Steuer sicherzustellen. Diese Sanktion geht auch nicht über das zur Erreichung
dieses Ziels Erforderliche hinaus. Zwar werden Säumniszuschläge automatisch bei Nichtzahlung der fälligen
Steuerschuld verwirkt, deren Einziehung kann aber "nach Lage des einzelnen Falls" aus sachlichen oder
persönlichen Gründen unbillig sein, sodass ein Erlass in Betracht kommt (§ 227 AO). Persönliche Billigkeitsgründe
liegen beispielsweise vor bei einer unverschuldeten finanziellen Notlage (BFH-Urteil vom 27.09.2001 - X R 134/98,
BFHE 196, 400, BStBl II 2002, 176, 179; vgl. allgemein zu persönlichen Billigkeitsgründen Loose in Tipke/Kruse,
§ 227 AO Rz 86 ff.), sachliche Billigkeitsgründe liegen vor, wenn nach dem erklärten oder mutmaßlichen Willen des
Gesetzgebers die Einziehung der Säumniszuschläge den Wertungen des Gesetzgebers widerspricht (vgl. Loose in
Tipke/Kruse, § 227 AO Rz 40 ff.). Dabei kann es bei Vorliegen zusätzlicher persönlicher oder sachlicher
Billigkeitsgründe gerechtfertigt sein, die gesamten Säumniszuschläge zu erlassen (BFH-Urteil vom 30.03.2006 -
V R 2/04, BFHE 212, 23, BStBl II 2006, 612). Dieses zweistufige Verfahren berücksichtigt die Art und Schwere eines
Verstoßes hinreichend und ist daher auch unionsrechtskonform (so auch Heuermann in Hübschmann/Hepp/Spitaler
‑‑HHSp‑‑, § 240 AO Rz 19, m.w.N.).


39


(bb) Soweit die Antragstellerin behauptet, die nationale Regelung sei bereits deswegen unionsrechtswidrig, weil
Säumniszuschläge gemäß § 240 Abs. 1 Satz 4 AO auch dann weiterhin erhoben werden, wenn die Steuerfestsetzung
später herabgesetzt wird, hat sie in keiner Weise dargelegt, dass dies auf die Steuerforderung gegen die
Antragstellerin zutreffen könnte.


40


(4) Ein Verstoß gegen das Neutralitätsprinzip ist nicht ersichtlich. Wie der Senat bereits entschieden hat, gilt der
Grundsatz der Belastungsneutralität für die Umsatzsteuer, nicht aber für steuerliche Nebenleistungen wie
beispielsweise Zinsen. Denn Zinsen zur Umsatzsteuer haben keinen umsatzsteuerähnlichen Charakter i.S. von
Art. 33 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17.05.1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern (BFH-Urteil in BFHE 200, 38, BStBl II 2003, 175, Rz 20) bzw. i.S. von
Art. 401 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (BFH-
Beschluss in BFH/NV 2020, 1047, Rz 6). Dasselbe gilt für Säumniszuschläge als steuerliche Nebenleistungen i.S. von
§ 3 Abs. 4 AO.


41


dd) Der Höhe nach ist im tenorierten Umfang infolge der verfassungsrechtlichen Zweifel (s. unter II.2.a aa)
hinsichtlich der nach dem 31.12.2018 entstandenen und insoweit noch nicht erlassenen Säumniszuschläge AdV zu
gewähren. Insoweit nimmt der Senat Bezug auf die im FG-Beschluss ausgeführten Beträge derjenigen
Säumniszuschläge, die in den Abrechnungsbescheiden ausgewiesen sind, die erlassen wurden und die nach dem
31.12.2018 entstanden sind.


42


b) Die Beschwerde des FA ist unbegründet. Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Säumniszuschläge
bestehen insoweit, als die Vollziehung für die nach dem 31.12.2018 verwirkten Säumniszuschläge auszusetzen ist.


43


aa) Das FG ist insoweit zu Recht vom Beschluss des BVerfG in BVerfGE 158, 282 ausgegangen. Danach verstößt
§ 233a i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO gegen Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) und ist daher verfassungswidrig,
soweit er auf Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 zur Anwendung gelangt. Aufgrund einer
Fortgeltungsanordnung für die Verzinsungszeiträume bis zum 31.12.2018 ist der Zinssatz von 6 % p.a. allerdings
erst für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 nicht mehr anwendbar.


44


Das BVerfG hat zwar in seinem Beschluss in BVerfGE 158, 282 festgestellt, dass andere Verzinsungstatbestände der
AO einer eigenständigen verfassungsrechtlichen Wertung bedürften (BVerfG-Beschluss in BVerfGE 158, 282,
Rz 241 f.). Nachdem der VII. Senat des BFH jedoch bereits vor der Entscheidung des BVerfG (Beschluss in BFH/NV
2021, 177, Rz 3; BFH-Urteil vom 30.06.2020 - VII R 63/18, BFHE 270, 7, BStBl II 2021, 191, Rz 23) ernstliche Zweifel
an der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlich festgelegten Höhe der Säumniszuschläge geäußert hatte, hat er diese
Zweifel im Anschluss an die Entscheidung des BVerfG mit Beschluss vom 31.08.2021 - VII B 69/21 (AdV) (n.V.)
aufrecht erhalten, soweit Säumniszuschlägen nicht die Funktion eines Druckmittels zukommt, sondern sie die
Funktion einer Gegenleistung oder eines Ausgleichs für das Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern haben
(zinsähnliche Funktion). Soweit nach dem Beschluss des BVerfG hinsichtlich anderer Verzinsungstatbestände zu
berücksichtigen sei, dass Steuerpflichtige im Bereich der Teilverzinsungstatbestände grundsätzlich die Wahl hätten,
ob sie den Zinstatbestand verwirklichen oder ob sie die Steuerschuld tilgen und sich im Bedarfsfall die
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erforderlichen Geldmittel zur Begleichung der Steuerschuld anderweitig zu günstigeren Konditionen beschafften
(BVerfG-Beschluss in BVerfGE 158, 282, Rz 243), müsse im Hauptsacheverfahren geklärt werden, welche Bedeutung
diesen Überlegungen in Bezug auf die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des § 240 AO zukomme.


Der Senat schließt sich dem an und teilt daher insoweit die ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des
§ 240 AO. Denn es ist in Rechtsprechung und überwiegend auch im Schrifttum anerkannt, dass Säumniszuschlägen
auch die Funktion einer Gegenleistung für das Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern zukommt (BFH-Urteile
vom 24.04.2014 - V R 52/13, BFHE 245, 105, BStBl II 2015, 106, Rz 13; in BFHE 212, 23, BStBl II 2006, 612, und vom
09.07.2003 - V R 57/02, BFHE 203, 8, BStBl II 2003, 901; Heuermann in HHSp, § 240 AO Rz 13; Klein/Rüsken, AO,
15. Aufl., § 240 Rz 1; Koenig/Koenig, Abgabenordnung, 4. Aufl., § 240 Rz 3).


46


bb) Da die gesetzlich festgelegte Höhe der Säumniszuschläge nur insgesamt verfassungsgemäß oder -widrig sein
kann, weil es keine Teilverfassungswidrigkeit in Bezug auf einen bestimmten Zweck einer Norm gibt, erfassen die
ernstlichen Zweifel die gesamte Höhe der Säumniszuschläge (vgl. BFH-Beschluss in BFH/NV 2019, 1060, Rz 16 zu
ernstlichen Zweifeln bei Aussetzungszinsen).


47


cc) Das Beschwerdeverfahren gegen die AdV der angefochtenen Abrechnungsbescheide ist nicht geeignet, diese
Rechtsfragen endgültig zu klären. Die Entscheidung muss dem Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben (vgl. dazu
BFH-Beschlüsse vom 24.02.2000 - IV B 83/99, BFHE 191, 304, BStBl II 2000, 298; vom 30.10.2007 - V B 170/07,
BFH/NV 2008, 627; vom 08.08.2011 - XI B 39/11, BFH/NV 2011, 2106, jeweils m.w.N.).


48


c) Eine über den tenorierten Umfang hinausgehende AdV ist auch nicht im Hinblick auf das Vorliegen einer
unbilligen Härte veranlasst. Die Antragstellerin hat weder Tatsachen vorgebracht, aus denen sich das Vorliegen
einer unbilligen Härte ergeben könnte noch sind derartige Tatsachen für den Senat ersichtlich. Abgesehen davon
kommt eine AdV wegen unbilliger Härte mangels ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit nicht in Betracht (vgl.
hierzu BFH-Beschlüsse vom 02.11.2004 - XI S 15/04, BFH/NV 2005, 490, unter II.3.; vom 26.10.2011 - I S 7/11,
BFH/NV 2012, 583, Rz 11, sowie vom 19.02.2018 - II B 75/16, BFH/NV 2018, 706, Rz 53).


49


3. Der Beschluss des FG ist entgegen der Auffassung der Antragstellerin auch nicht wegen einer fehlenden
Zuständigkeit des 12. Senats des FG aufzuheben und deswegen an das FG zurückzuverweisen. Der insoweit von der
Antragstellerin gerügte Verstoß gegen das Gebot des gesetzlichen Richters (§ 119 Nr. 1 FGO, Art. 101 Abs. 1 Satz 2
GG) liegt nicht vor.


50


a) Ein Verstoß gegen den gerichtlichen Geschäftsverteilungsplan führt nur dann zu einem Verfahrensfehler, wenn er
sich zugleich als Verletzung des verfassungsrechtlichen Anspruchs auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1
Satz 2 GG) darstellt (BFH-Beschluss vom 12.05.2021 - IX B 72/20, BFH/NV 2021, 1080, Rz 3, m.w.N.). Dies ist allein
bei willkürlichen Verstößen gegen diese Verfahrensvorschriften der Fall. Von Willkür kann nur dann die Rede sein,
wenn die Entscheidung sich so weit von dem verfassungsrechtlichen Grundsatz des gesetzlichen Richters entfernt
hat, dass sie nicht mehr zu rechtfertigen ist (ständige Rechtsprechung, vgl. BFH-Beschlüsse vom 19.02.2014 -
I B 14/13, BFH/NV 2014, 880, Rz 4; vom 13.01.2016 - IX B 94/15, BFH/NV 2016, 581, Rz 5; Brandis in Tipke/Kruse,
§ 4 FGO Rz 26, m.w.N.; Gräber/Ratschow, Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl., § 115 Rz 310, h ABC Verfahrensmängel
unter Stichwort "Geschäftsverteilungsplan", sowie Gräber/Herbert, a.a.O., § 4 Rz 27, m.w.N.).


51


b) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze liegt im Streitfall kein Verfahrensfehler in Gestalt eines Verstoßes
gegen den gerichtlichen Geschäftsverteilungsplan vor. Der 12. Senat des FG hat nach dem im Zeitpunkt der
abschließenden Entscheidung geltenden Geschäftsverteilungsplan als sog. Bezirkssenat willkürfrei seine
Zuständigkeit für die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der verwirkten Säumniszuschläge bejaht. Das FG hat
seine Zuständigkeit für den Rechtsstreit nachvollziehbar damit begründet, dass die Bezirkszuständigkeit nach dem
geltenden Geschäftsverteilungsplan auch Verfahren aus dem Bereich des allgemeinen Abgabenrechts umfasst,
sofern keine Spezialzuständigkeit (B.II. des Geschäftsverteilungsplanes) eingreift. Eine Spezialzuständigkeit des
Umsatzsteuersenats scheide aus, obwohl es sich bei den Säumniszuschlägen um steuerliche Nebenleistungen (§ 3
Abs. 4 Nr. 5 AO) handelt. Denn ein Sachzusammenhang mit einem weiteren Klagegegenstand aus der
Spezialzuständigkeit des 5. Senats besteht nicht, da es in diesem Verfahren allein um Verfassungsmäßigkeit der
Höhe der Säumniszuschläge geht. Dass beim 5. Senat eine Klage wegen Umsatzsteuer eingereicht wurde, begründet
keine Zuständigkeit auch für die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der verwirkten Säumniszuschläge.


52


4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 136 Abs. 1 FGO und berücksichtigt, dass die Antragstellerin AdV der
gesamten verbliebenen Säumniszuschläge (... €) beantragt, sie aber nur hinsichtlich der nach dem 31.12.2018
verwirkten Säumniszuschläge (... €) Erfolg hat.
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Beschluss vom 28. Oktober 2022, VI B 15/22 (AdV)
AdV-Verfahren: Keine ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Säumniszuschläge


ECLI:DE:BFH:2022:BA.281022.VIB15.22.0


BFH VI. Senat


AO § 240 Abs 1 S 1, AO § 238, AO § 233a, AO § 227, AO § 218 Abs 2, FGO § 69 Abs 2 S 2, EStG § 38 Abs 2, UStG § 14,
GG Art 3 Abs 1, GG Art 100 Abs 1


vorgehend FG Münster, 14. Februar 2022, Az: 8 V 2789/21


Leitsätze


1. Bei summarischer Prüfung bestehen keine ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlich
festgelegten Höhe der Säumniszuschläge (entgegen BFH-Beschlüsse vom 31.08.2021 - VII B 69/21 (AdV), und vom
23.05.2022 - V B 4/22 (AdV)).


2. Aus unionsrechtlichen Grundsätzen (Äquivalenz-, Effizienz-, Verhältnismäßigkeits- und Neutralitätsprinzip) folgen
ebenfalls keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der gesetzlich festgelegten Höhe der Säumniszuschläge (Anschluss an
BFH-Beschluss vom 23.05.2022 - V B 4/22 (AdV), Rz 33 ff.).


Tenor


Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss des Finanzgerichts Münster vom 14.02.2022 - 8 V 2789/21
aufgehoben.


Der Antrag der Antragstellerin, die Vollziehung des Abrechnungsbescheids über Säumniszuschläge zur Lohnsteuer und
zur Umsatzsteuer für Juli 2021 vom 02.09.2021 bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe der
Einspruchsentscheidung, spätestens bis zur anderweitigen Beendigung des Einspruchsverfahrens in voller Höhe
auszusetzen, wird abgelehnt.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.


Tatbestand


 


I. Die Beteiligten streiten im Hinblick auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu § 233a der
Abgabenordnung (AO) i.V.m. § 238 AO vom 08.07.2021 in den Verfahren 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17
betreffend die Vollverzinsung in fixer Höhe von 0,5 % pro Monat (BVerfGE 158, 282, BGBl I 2021, 4303) über die
Verfassungsmäßigkeit von Säumniszuschlägen.


1


Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin (Antragstellerin) ist eine GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist ...2


Die Lohnsteuer für Juli 2021 in Höhe von 2.805,54 € und die Umsatzsteuer für Juli 2021 in Höhe von 1.435,68 €
entrichtete die Antragstellerin trotz Fälligkeit zum 10.08.2021 erst am 20.08.2021. Die durch die verspätete
Zahlung nach § 240 AO entstandenen und für einen angefangenen Monat berechneten Säumniszuschläge in Höhe
von 28 € zur Lohnsteuer und 14 € zur Umsatzsteuer beglich sie nicht.


3


Auf Antrag der Antragstellerin erließ der Antragsgegner und Beschwerdeführer (Finanzamt ‑‑FA‑‑) am 02.09.2021
einen Abrechnungsbescheid nach § 218 Abs. 2 AO, der die vorgenannten Säumniszuschläge zulasten der
Antragstellerin auswies.


4


Gegen den Abrechnungsbescheid legte die Antragstellerin Einspruch ein und beantragte Aussetzung der
Vollziehung (AdV). Im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) zu § 233a AO bestünden


5


Seite 1 von 6



https://www.bundesfinanzhof.de/de/





Entscheidungsgründe


ernstliche verfassungsrechtliche Zweifel an der gesetzlich festgelegten Höhe der Säumniszuschläge.


Das FA stellte das Einspruchsverfahren im Hinblick auf das beim BFH anhängige Verfahren VII R 55/20 ruhend. Den
Antrag auf AdV lehnte es ab.


6


Hierauf beantragte die Antragstellerin beim Finanzgericht (FG) gemäß § 69 der Finanzgerichtsordnung (FGO) AdV
des angefochtenen Abrechnungsbescheids. Zur Begründung verwies sie u.a. auf den nicht veröffentlichten BFH-
Beschluss vom 31.08.2021 - VII B 69/21 (AdV) betreffend die AdV von Säumniszuschlägen zur Einkommensteuer und
zum Solidaritätszuschlag für 2015, 2017 und 2018 sowie zur Einkommensteuervorauszahlung für das
1. Kalendervierteljahr 2020. Auch danach bestünden ernstliche verfassungsrechtliche Zweifel an der Höhe der
Säumniszuschläge.


7


Mit Beschluss vom 14.02.2022 - 8 V 2789/21 hat das FG die Vollziehung des Abrechnungsbescheids vom
02.09.2021 betreffend die Säumniszuschläge zur Lohn- und zur Umsatzsteuer für Juli 2021 bis zum Ablauf eines
Monats nach Bekanntgabe einer Einspruchsentscheidung, spätestens bis zu einer anderweitigen Beendigung des
Einspruchsverfahrens in voller Höhe ausgesetzt. Im Hinblick auf den BVerfG-Beschluss in BVerfGE 158, 282, BGBl I
2021, 4303 und die teilweise darauf gründende Rechtsprechung des VII. Senats des BFH betreffend ernstlicher
verfassungsrechtlicher Zweifel an § 240 Abs. 1 Satz 1 AO (BFH-Urteil vom 30.06.2020 - VII R 63/18, BFHE 270, 7,
BStBl II 2021, 191, sowie BFH-Beschlüsse vom 14.04.2020 - VII B 53/19, und vom 31.08.2021 - VII B 69/21 (AdV))
erscheine die Verfassungsmäßigkeit der gesetzlich festgelegten Höhe der Säumniszuschläge wegen des darin
enthaltenen Zinsanteils, soweit sie ‑‑wie hier‑‑ nach dem 31.12.2018 entstanden seien, ernstlich zweifelhaft. Im
Streitfall sei AdV in vollem Umfang zu gewähren, da die einheitliche Regelung in § 240 AO zur unteilbar gesetzlich
festgelegten Höhe der Säumniszuschläge nur insgesamt verfassungsgemäß oder ‑‑wie vorliegend‑‑
verfassungswidrig sein könne. Eine nur hälftige Aussetzung in Höhe eines gedachten Zinsanteils komme daher nicht
in Betracht.


8


Über den Einspruch der Antragstellerin hat das FA bislang noch nicht entschieden.9


Gegen die AdV des Abrechnungsbescheids wendet sich das FA mit der vom FG zugelassenen Beschwerde, der das
FG nicht abgeholfen hat.


10


Es beantragt sinngemäß,
den Beschluss des FG Münster vom 14.02.2022 - 8 V 2789/21 aufzuheben und den Antrag der Antragstellerin, die
Vollziehung des Abrechnungsbescheids über Säumniszuschläge zur Lohnsteuer und zur Umsatzsteuer für Juli 2021
vom 02.09.2021 bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung, spätestens bis zur
anderweitigen Beendigung des Einspruchsverfahrens in voller Höhe auszusetzen, abzulehnen.


11


Die Antragstellerin ist der Beschwerde unter Verweis auf den BFH-Beschluss vom 23.05.2022 - V B 4/22 (AdV)
entgegengetreten.


12


II. Die nach § 128 Abs. 3 Satz 1 FGO zulässige Beschwerde ist begründet. Der Beschluss des FG vom 14.02.2022 -
8 V 2789/21 ist aufzuheben und der Antrag der Antragstellerin, die Vollziehung des Abrechnungsbescheids über
Säumniszuschläge zur Lohn- und Umsatzsteuer für Juli 2021 vom 02.09.2021 bis zum Ablauf eines Monats nach
Bekanntgabe einer Einspruchsentscheidung, spätestens bis zur anderweitigen Beendigung des Einspruchsverfahrens
in voller Höhe auszusetzen, abzulehnen. Zum einen hat der beschließende Senat keine ernstlichen Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit der nach dem 31.12.2018 verwirkten Säumniszuschläge und folglich auch nicht an den
streitbefangenen Säumniszuschlägen zur Lohn- und Umsatzsteuer für Juli 2021. Zum anderen fehlt es auch an dem
jedenfalls im Streitfall erforderlichen (besonderen) Aussetzungsinteresse.


13


1. Nach § 128 Abs. 3 i.V.m. § 69 Abs. 3 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 FGO ist die Vollziehung eines angefochtenen
Verwaltungsakts ganz oder teilweise auszusetzen, wenn ernstliche Zweifel an dessen Rechtmäßigkeit bestehen
oder wenn die Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige Härte zur Folge hätte.


14


Ernstliche Zweifel i.S. von § 69 Abs. 2 Satz 2 FGO liegen bereits dann vor, wenn bei summarischer Prüfung des
angefochtenen Bescheids neben für seine Rechtmäßigkeit sprechenden Umständen gewichtige Gründe zutage
treten, die Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung von Rechtsfragen oder Unklarheit in der
Beurteilung entscheidungserheblicher Tatfragen bewirken (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Beschlüsse vom
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30.03.2021 - V B 63/20 (AdV), und vom 08.04.2009 - I B 223/08, BFH/NV 2009, 1437). Die Entscheidung hierüber
ergeht bei der im AdV-Verfahren gebotenen summarischen Prüfung aufgrund des Sachverhalts, der sich aus dem
Vortrag der Beteiligten und der Aktenlage ergibt (BFH-Beschluss vom 07.09.2011 - I B 157/10, BFHE 235, 215,
BStBl II 2012, 590, Rz 12, m.w.N.). Zur Gewährung der AdV ist es nicht erforderlich, dass die für die Rechtswidrigkeit
sprechenden Gründe im Sinne einer Erfolgswahrscheinlichkeit überwiegen (BFH-Beschluss in BFHE 235, 215, BStBl
II 2012, 590, Rz 12). Ernstliche Zweifel können auch verfassungsrechtliche Zweifel hinsichtlich einer dem
angefochtenen Verwaltungsakt zugrunde liegenden Norm sein (s. BFH-Beschluss vom 04.07.2019 - VIII B 128/18,
Rz 12) oder sich aus einem möglichen Verstoß des Steuergesetzes gegen eine unionsrechtliche Bestimmung
ergeben (vgl. BFH-Beschluss vom 12.12.2013 - XI B 88/13, Rz 15).


2. Nach § 240 Abs. 1 Satz 1 AO ist, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird, für
jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen
Steuerbetrags zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 € teilbaren Betrag.


16


3. Der beschließende Senat hat keine ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlich festgelegten
Höhe der Säumniszuschläge.


17


a) Solche Zweifel ergeben sich insbesondere nicht aus dem BVerfG-Beschluss in BVerfGE 158, 282, BGBl I 2021,
4303.


18


aa) Ausgangspunkt der in der Entscheidung des BVerfG vom 08.07.2021 als verfassungswidrig angesehenen
Ungleichbehandlung war die in § 233a Abs. 2 Satz 1 AO geregelte fünfzehnmonatige Karenzzeit, welche nach
Ansicht des BVerfG zu einer verfassungsrechtlich relevanten Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der
Steuerpflichtigen führt (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 158, 282, BGBl I 2021, 4303, Rz 103); nämlich derjenigen
Steuerschuldner, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit (zutreffend) festgesetzt wurde, gegenüber
denjenigen, deren Steuer bereits innerhalb der Karenzzeit endgültig festgesetzt wurde, mithin eine
Ungleichbehandlung zinszahlungspflichtiger gegenüber nicht zinszahlungspflichtigen Steuerschuldnern (vgl.
BVerfG-Beschluss in BVerfGE 158, 282, BGBl I 2021, 4303, Rz 104). Dabei spielte die Frage, ob ein Zinssatz von
monatlich 0,5 % den durch eine Vollverzinsung zulasten der Steuerpflichtigen auszugleichenden Vorteil der Höhe
nach realitätsgerecht abbildet, erst in der anschließenden Rechtfertigungsprüfung nach strengen
Verhältnismäßigkeitsanforderungen eine Rolle (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 158, 282, BGBl I 2021, 4303,
Rz 109 ff.).


19


bb) Die nach § 233a AO geregelte Vollverzinsung soll stark typisierend objektive Zins- und Liquiditätsvorteile
erfassen, die dadurch entstehen, dass zwischen Entstehung des Steueranspruchs und seiner Fälligkeit nach
Festsetzung ein Zeitraum von mehreren Jahren liegen kann (vgl. BeckOK AO/Oosterkamp, 21. Ed. [01.07.2022], AO
§ 233a Rz 1). Nachzahlungszinsen sind dementsprechend ‑‑anders als etwa ein Verspätungszuschlag‑‑ weder
Sanktion noch Druckmittel (vgl. insoweit BTDrucks 8/1410, S. 4; BTDrucks 19/20836, S. 5), sondern ein Ausgleich
für die Kapitalnutzung (vgl. BTDrucks 8/1410, S. 4; BRDrucks 324/18, S. 2). Die Vollverzinsung hat keine zusätzliche
Lenkungsfunktion dahingehend, die Steuerpflichtigen dazu anzuhalten, ihre Steuererklärungen frühzeitig
abzugeben oder etwaige Vorauszahlungen angemessen anzusetzen (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 158, 282,
BGBl I 2021, 4303, Rz 126). Die Regelung wirkt sowohl zugunsten (im Fall der Steuererstattung) wie zuungunsten
(im Fall der Steuernachforderung) der Steuerpflichtigen. Darauf, ob sie tatsächlich einen Zinsvorteil oder -nachteil
durch die späte Steuerfestsetzung erzielt haben, kommt es nicht an. Auch die Gründe für die späte
Steuerfestsetzung und insbesondere, ob die Steuerpflichtigen oder die Behörde hieran ein Verschulden trifft, sind
für die Anwendung des § 233a AO unerheblich (BVerfG-Beschluss in BVerfGE 158, 282, BGBl I 2021, 4303, Rz 7).


20


cc) Säumniszuschläge sind demgegenüber ein Druckmittel eigener Art, das den Steuerschuldner zur rechtzeitigen
Zahlung anhalten soll. Darüber hinaus verfolgt § 240 AO den Zweck, vom Steuerpflichtigen eine Gegenleistung für
das Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern zu erhalten. Durch Säumniszuschläge werden schließlich auch die
Verwaltungsaufwendungen abgegolten, die bei den verwaltenden Körperschaften dadurch entstehen, dass
Steuerpflichtige eine fällige Steuer nicht oder nicht fristgerecht zahlen (z.B. BFH-Beschluss vom 02.03.2017 -
II B 33/16, BFHE 257, 27, BStBl II 2017, 646, Rz 32, sowie BFH-Urteile vom 19.12.2000 - VII R 63/99, BFHE 193,
524, BStBl II 2001, 217, unter II., und vom 30.03.2006 - V R 2/04, BFHE 212, 23, BStBl II 2006, 612, unter II.2.,
jeweils m.w.N.).


21


dd) Neben der den Säumniszuschlägen zukommenden Lenkungsfunktion unterscheiden sich diese von
Nachzahlungszinsen insbesondere dadurch, dass der Steuerpflichtige ‑‑anders als bei der Vollverzinsung‑‑
grundsätzlich die Wahl hat, ob er den Tatbestand der Säumnis verwirklicht und deshalb die Säumniszuschläge nach
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§ 240 AO entstehen oder ob er die Steuerschuld bei Fälligkeit tilgt und sich im Bedarfsfall die erforderlichen
Geldmittel zur Begleichung der Steuerschuld anderweitig zu günstigeren Konditionen beschafft (vgl. BVerfG-
Beschlüsse in BVerfGE 158, 282, BGBl I 2021, 4303, Rz 243, und vom 04.05.2022 - 2 BvL 1/22). Dem steht nicht
entgegen, dass Säumniszuschläge kraft Gesetz entstehen, ohne dass es auf ein Verschulden des Steuerpflichtigen
ankommt (z.B. BFH-Beschluss in BFHE 257, 27, BStBl II 2017, 646, Rz 32, m.w.N.).


b) § 233a AO und § 240 AO regeln folglich unterschiedliche Sachverhalte. Aufgrund der wesentlichen Unterschiede
von Nachzahlungszinsen und Säumniszuschlägen kann die Entscheidung des BVerfG in BVerfGE 158, 282, BGBl I
2021, 4303 zur Vollverzinsung auf § 240 AO auch nicht allein wegen eines gedachten Zinsanteils der
Säumniszuschläge übertragen werden. Ebenso wenig werden unter Berücksichtigung dieser Entscheidung ‑‑etwa im
Wege eines "Erst-Recht-Schlusses"‑‑ ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlich festgelegten
Höhe der Säumniszuschläge begründet (vgl. BVerfG-Beschluss vom 04.05.2022 - 2 BvL 1/22, Rz 26).


23


c) Vielmehr vermag der Senat angesichts der aufgezeigten Unterschiede zwischen Säumniszuschlägen gemäß § 240
AO und Zinsen nach § 233a AO keine verfassungswidrige Ungleichbehandlung von säumigen und nicht säumigen
Steuerschuldnern durch die gesetzlich festgelegte Höhe der Säumniszuschläge zu erkennen. Die in § 240 AO
angelegte unterschiedliche Behandlung der beiden Vergleichsgruppen ist bereits durch die vom Steuerschuldner
veranlasste Säumnis gerechtfertigt. Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) ist daher insoweit nicht
zu beklagen.


24


d) Gleiches gilt im Hinblick auf die gesetzlich festgelegte Höhe der Säumniszuschläge. Die dahingehende
Typisierung obliegt der grundsätzlichen Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers. Sie ist erst dann nicht mehr zu
rechtfertigen, wenn die Höhe der Säumniszuschläge unter veränderten tatsächlichen Bedingungen oder angesichts
einer veränderten Erkenntnislage weder durch die maßstabsbildend zugrunde gelegten noch durch sonstige
geeignete Kriterien getragen ist. Einen solchen Rechtfertigungsmangel sieht der beschließende Senat ‑‑auch unter
Berücksichtigung des seit 2014 währenden strukturellen Niedrigzinsniveaus‑‑ nicht.


25


aa) Zum einen lässt sich § 240 AO nicht entnehmen, in welchem quantitativen Verhältnis die vom Gesetz verfolgten
Zwecke (Druckmittel, zinsähnliche Funktion, Verwaltungsaufwand) zueinander stehen. Aus der Rechtsprechung des
BFH zum (Teil-)Erlass von Säumniszuschlägen aus Billigkeitsgründen folgt nichts anderes. Danach sind zwar
Säumniszuschläge typisierend (nur) zur Hälfte wegen sachlicher Unbilligkeit zu erlassen, wenn sie wegen
Zahlungsunfähigkeit des Steuerschuldners ihren Sinn als Druckmittel verloren haben (z.B. BFH-Urteil vom
24.04.2014 - V R 52/13, BFHE 245, 105, BStBl II 2015, 106, Rz 14, m.w.N.). Ein Zinsanteil von 0,5 % lässt sich
hieraus jedoch nicht ableiten. Denn der verbleibende hälftige Anteil dient nicht nur dem Vorteilsausgleich für das
Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern, sondern gilt daneben den durch die Säumnis entstehenden
Verwaltungsmehraufwand ab. In welchem Verhältnis Zinsanteil und "Verwaltungsentgelt" zueinander stehen, ist
nicht ersichtlich. Vielmehr ist die Höhe des im Säumniszuschlag enthaltenen Zinses ungeklärt (BVerfG-Beschluss
vom 04.05.2022 - 2 BvL 1/22, Rz 24).


26


Dementsprechend kann der beschließende Senat den Zinsanteil wegen der multifunktionalen Zielsetzung der
Säumniszuschläge nicht belastbar beziffern. Ein lediglich gedachter, nicht zu quantifizierender Zinsanteil vermag
ernstliche Zweifel an deren gesetzlich festgelegter Höhe von 1 % je angefangenem Monat nicht zu begründen
(ebenso Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen ‑‑OVG NRW‑‑, Beschluss vom 29.04.2022 -
14 B 403/22, Rz 8). Da Säumniszuschläge im Hinblick auf ihre Höhe nur insgesamt als verfassungsgemäß oder -
widrig beurteilt werden können ‑‑eine Teilverfassungswidrigkeit in Bezug auf einen bestimmten Zweck einer Norm
gibt es nicht (BFH-Beschluss vom 04.07.2019 - VIII B 128/18, Rz 16, zu ernstlichen Zweifeln bei
Aussetzungszinsen)‑‑, kommt auch eine teilweise AdV des angefochtenen Abrechnungsbescheids nicht in Betracht.


27


bb) Zum anderen könnte selbst ein gedachter Zinsanteil an den Säumniszuschlägen von 0,5 % pro angefangenem
Monat nicht zu ernstlichen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit des § 240 Abs. 1 Satz 1 AO führen. Denn ein
Säumniszuschlag von 1 % für jeden angefangenen Monat der Säumnis wäre nach Auffassung des Senats jedenfalls
im Hinblick auf die im vorliegenden Streitfall verspätet entrichteten Steuern auch allein zur Erzwingung deren
rechtzeitiger Zahlung und zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands verhältnismäßig und daher verfassungsrechtlich
auch unter Berücksichtigung des seit 2014 währenden strukturellen Niedrigzinsniveaus unbedenklich (ebenso OVG
NRW, Beschluss vom 29.04.2022 - 14 B 403/22, Rz 8).


28


(1) Für die nicht rechtzeitig abgeführte Lohnsteuer folgt dies aus dem Umstand, dass diese ein bei der Lohnzahlung
zurückbehaltener Teil des Lohnes der Arbeitnehmer ist. Der Arbeitnehmer ist Schuldner der Lohnsteuer (§ 38 Abs. 2
des Einkommensteuergesetzes). Der Arbeitgeber ‑‑hier die Antragstellerin‑‑ zieht die Lohnsteuer gewissermaßen
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nur treuhänderisch für den Arbeitnehmer und den Steuerfiskus ein. Für den Arbeitgeber ist die Lohnsteuer
Fremdgeld, welches er daher nicht sach- und zweckwidrig selbst verwenden darf. Durch die verspätete Abführung
der Lohnsteuer verletzt der Arbeitgeber schuldhaft die ihm obliegende Verpflichtung, die Steuer aus den von ihm
verwalteten Mitteln bis zum Ablauf des Fälligkeitstages zu entrichten (so bereits BFH-Urteil vom 20.04.1982 -
VII R 96/79, BFHE 135, 416, BStBl II 1982, 521, m.w.N.).


(2) Ähnliches gilt aber auch für die von der Antragstellerin nicht rechtzeitig abgeführte Umsatzsteuer. Denn diese
ist darauf angelegt, dass der Unternehmer, so er steuerpflichtige Lieferungen oder sonstige Leistungen ausführt, die
Umsatzsteuer gesondert berechnet (§ 14 des Umsatzsteuergesetzes) und sie über den Kaufpreis (in dem der
Gewinnzuschlag und die Umsatzsteuer enthalten sind; vgl. z.B. BFH-Urteile vom 13.12.1972 - I R 7/70, BFHE 107,
521, BStBl II 1973, 217, unter 2.b, und vom 25.11.1969 - II R 22/69, BFHE 97, 444, BStBl II 1970, 386, unter III.5.a)
auf den Erwerber der Lieferung oder den Empfänger der Leistung abwälzt (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 21.02.2018 -
II R 21/15, BFHE 261, 62, Rz 67, m.w.N., und vom 15.07.2015 - II R 32/14, BFHE 250, 427, BStBl II 2015, 1031,
Rz 29; BVerfG-Beschluss vom 22.03.2022 - 1 BvR 2868/15 u.a., Rz 111; Urteil des Gerichtshofs der Europäischen
Union Viking Motors u.a. vom 07.08.2018 - C-475/17, EU:C:2018:636, Rz 36 ff., m.w.N.).
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Angesichts dessen teilt der Senat die Zweifel des VII. und V. Senats des BFH an der gesetzlich festgelegten Höhe
der Säumniszuschläge nicht.
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4. Unbilligen Härten im Einzelfall im Hinblick auf die gesetzliche Höhe der Säumniszuschläge, z.B. bei
Zahlungsunfähigkeit des Steuerschuldners, die die Funktion von Säumniszuschlägen als Druckmittel entfallen
lassen könnte, kann durch (Teil-)Erlass nach § 227 AO begegnet werden. Auch dieser Umstand streitet gegen die
Verfassungswidrigkeit von § 240 AO (ebenso OVG NRW, Beschluss vom 29.04.2022 - 14 B 403/22, Rz 8). Für
Letzteres bestehen im Streitfall jedoch keine Anhaltspunkte. Die Antragstellerin trägt nicht vor, über kein Vermögen
zu verfügen, aus dem sie die geschuldeten Steuern entrichten könnte.
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5. Auch unionsrechtliche Grundsätze (Äquivalenz-, Effizienz-, Verhältnismäßigkeits- und Neutralitätsprinzip) führen
‑‑jedenfalls bei der im Eilverfahren gebotenen summarischen Prüfung‑‑ nicht zu ernstlichen Zweifeln an der
Rechtmäßigkeit der gesetzlich festgelegten Höhe der Säumniszuschläge zur Umsatzsteuer. Der Senat verweist zur
Begründung auf den zur amtlichen Veröffentlichung bestimmten BFH-Beschluss vom 23.05.2022 - V B 4/22 (AdV),
Rz 33 ff., dem er sich insoweit inhaltlich uneingeschränkt anschließt.
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6. Schließlich wäre der Antragstellerin die begehrte AdV auch bei ernstlichen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit
der gesetzlich festgelegten Höhe der Säumniszuschläge nicht zu gewähren. Denn hierfür fehlt es an dem im
Streitfall erforderlichen besonderen Aussetzungsinteresse.
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a) Nach der Rechtsprechung des BFH (z.B. Beschlüsse vom 10.02.1984 - III B 40/83, BFHE 140, 396, BStBl II 1984,
454; vom 01.04.2010 - II B 168/09, BFHE 228, 149, BStBl II 2010, 558; vom 09.03.2012 - VII B 171/11, BFHE 236,
206, BStBl II 2012, 418, sowie vom 15.04.2014 - II B 71/13) ist bei ernstlichen Zweifeln an der
Verfassungsmäßigkeit eines formell ordnungsgemäß zustande gekommenen Gesetzes grundsätzlich ein besonderes
berechtigtes Interesse an der AdV erforderlich.
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b) Ob an dieser Rechtsprechung weiter festzuhalten ist, haben der beschließende Senat (Senatsbeschluss vom
25.08.2009 - VI B 69/09, BFHE 226, 85, BStBl II 2009, 826) wie auch andere Senate des BFH (z.B. BFH-Beschlüsse
vom 02.08.2007 - IX B 92/07, BFH/NV 2007, 2270, und vom 09.05.2012 - I B 18/12) zuletzt dahinstehen lassen.
Auch das BVerfG hat es in neuerer Zeit offengelassen, ob das Erfordernis eines besonderen Aussetzungsinteresses
mit dem Grundsatz der Gewährung effektiven Rechtsschutzes vereinbar ist (vgl. BVerfG-Beschlüsse vom
24.10.2011 - 1 BvR 1848/11, 1 BvR 2162/11, Neue Juristische Wochenschrift 2012, 372, Rz 4, und vom 06.05.2013 -
1 BvR 821/13, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 2013, 639, Rz 7).
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c) Dies bedarf im Streitfall aber keiner Entscheidung.37


aa) Denn jedenfalls in dem vorliegenden Bagatellfall, in dem die ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des
Verwaltungsakts ausschließlich auf verfassungsrechtlichen Einwendungen gegen die dem Verwaltungsakt zugrunde
liegende Gesetzesvorschrift beruhen, kommt AdV nach Auffassung des Senats (weiterhin) nur in Betracht, wenn ein
besonderes berechtigtes Interesse des Antragstellers an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes vorliegt. Dies
ist dem Geltungsanspruch jedes formell verfassungsgemäß zustande gekommenen Gesetzes geschuldet.
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bb) Das danach für eine Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes erforderliche besondere berechtigte39
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


Aussetzungsinteresse hat der BFH in verschiedenen Fallgruppen regelmäßig als erfüllt angesehen, insbesondere
wenn der BFH die vom Antragsteller als verfassungswidrig angesehene Vorschrift bereits dem BVerfG gemäß
Art. 100 Abs. 1 GG zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit vorgelegt hat oder ein beim BFH anhängiges Verfahren,
das für die Beantwortung von Rechtsfragen vorgreiflich ist, im Hinblick auf mehrere beim BVerfG anhängige
Verfahren der konkreten Normenkontrolle ruht. Das berechtigte Aussetzungsinteresse hat der BFH auch in den
Fällen bejaht, in denen der sofortige Vollzug des angefochtenen Verwaltungsakts zu einem steuerlichen Eingriff mit
erheblichen wirtschaftlichen Folgen führt, etwa weil dem Antragsteller irreparable Nachteile drohen oder sein zu
versteuerndes Einkommen abzüglich der darauf zu entrichtenden Einkommensteuer das sozialhilferechtlich
garantierte Existenzminimum unterschreitet (z.B. BFH-Beschluss vom 17.12.018 - VIII B 91/18, Rz 21, m.w.N.).


d) Auf dieser Grundlage kommt im Streitfall eine AdV des angefochtenen Abrechnungsbescheids nicht in Betracht.
Insbesondere kann im Streitfall nicht angenommen werden, dass die Entrichtung der Säumniszuschläge zur Lohn-
und zur Umsatzsteuer für Juli 2021 in Höhe von insgesamt 42 € für die Antragstellerin zu einer derart
schwerwiegenden Belastung führt, dass ihr bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens irreparable Nachteile
drohen. Anderes ist von der Antragstellerin weder vorgetragen noch aus den Akten ersichtlich.
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e) Dem Verlangen nach einem besonderen Aussetzungsinteresse steht schließlich auch nicht entgegen, dass nach
der Rechtsprechung des BFH kein besonderes Aussetzungsinteresse erforderlich ist, wenn es um die Vereinbarkeit
einzelner Steuerrechtsnormen mit dem Unionsrecht geht (vgl. BFH-Beschlüsse vom 30.11.2000 - V B 187/00,
BFH/NV 2001, 657, sowie vom 12.12.2013 - XI B 88/13). AdV wegen ernstlicher unionsrechtlicher Zweifel an einer
dem Verwaltungsakt zugrunde liegenden Gesetzesvorschrift mag danach auch ohne ein besonderes
Aussetzungsinteresse zu gewähren sein, AdV wegen ernstlicher Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der
gesetzlichen Grundlage eines Verwaltungsakts in Fällen wie dem vorliegenden hingegen nicht.
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7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.42
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Entwurf einer Formulierungshilfe der Bundesregierung für 
die Fraktionen der SPD, von Bündnis 90/Die Grünen und der 
FDP 


Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Strompreisbremse und zur 
Änderung weiterer energierechtlicher Bestimmungen 


A. Problem und Ziel 


Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Situation an den 
Energiemärkten in Deutschland und Europa immer weiter verschärft. Sie ist seit Beginn des 
Krieges von einer extremen Unsicherheit über notwendige Gaslieferungen sowie einer au-
ßerordentlichen Volatilität bei ohnehin bereits hohem Preisniveau gekennzeichnet. Insbe-
sondere die sehr massiven Preissteigerungen bei Gas, die einen Teil der gestiegenen 
Strompreise begründen, stellen eine erhebliche, teilweise existenzbedrohende Belastung 
für die Bevölkerung und Unternehmen in Deutschland und Europa dar und sind eine 
enorme gesellschafts- und wirtschaftspolitische Herausforderung. 


Die Bundesregierung hat bereits frühzeitig Entlastungsmaßnahmen im Strombereich ergrif-
fen, um den Anstieg der Strompreise zu begrenzen (z.B. durch die Abschaffung der EEG-
Umlage). Zudem hat die Bundesregierung zahlreiche Maßnahmen ergriffen, damit schnell 
neue Erzeugungskapazitäten entstehen: Die derzeitige Energiemangellage und die daraus 
resultierenden hohen Strompreise können mittel- und langfristig nur durch Investitionen in 
neue Erzeugungsanlagen und Diversifizierung bestehender Energiequellen überwunden 
werden, also durch die Schaffung von mehr Alternativen zu russischem Erdgas. Daher hat 
die Bundesregierung neben vielen weiteren Maßnahmen z.B. das Ausbautempo für die er-
neuerbaren Energien mit einer großen EEG-Novelle massiv beschleunigt und die Grundla-
gen für den Import von Flüssigerdgas geschaffen. 


Auch wenn die Großhandelspreise für Strom zuletzt zurückgegangen sind, verbleiben die 
Strompreise in Deutschland und Europa weiterhin auf einem deutlich höheren Niveau als 
vor der Krise. Zugleich führen die anhaltend hohen Börsenstrompreise auch zu einem An-
stieg anderer Strompreisbestandteile. So prognostizieren die Übertragungsnetzbetreiber 
für das Jahr 2023 einen erheblichen Anstieg der Redispatchkosten für Netz- und System-
sicherheitsmaßnahmen im deutschen Stromnetz, der im Ergebnis höhere Übertragungs-
netzkosten und damit höhere Übertragungsnetzentgelte bedeuten würde. 


Vor diesem Hintergrund sind weitere Maßnahmen erforderlich. Diese Maßnahmen verfol-
gen nicht nur das Ziel, einen weiteren Anstieg der Strompreise zu verhindern, sondern sie 
sollen zu einer spürbaren Entlastung bei den privaten und gewerblichen Stromverbrauche-
rinnen und Stromverbrauchern führen. Die Bundesregierung hat daher mit den sog. „Ent-
lastungspaketen I-III“ umfangreiche Maßnahmen zur finanziellen Entlastung der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher sowie der Unternehmen in Deutschland beschlossen. Zudem 
hat die Bundesregierung mit dem weiterentwickelten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) 
einen umfassenden wirtschaftlichen Abwehrschirm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 
200 Milliarden Euro geschaffen. Dieser Abwehrschirm federt die Auswirkungen der ver-
schärften Energielage ab. 


Ein wichtiges Element dieses Abwehrschirms ist die Strompreisbremse, die durch dieses 
Gesetz eingeführt wird. Sie soll die steigenden Energiekosten und die schwersten Folgen 
für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen abfedern. Sie ist zugleich ein 
wichtiger nationaler Beitrag in dieser Krise, die die gesamte Europäische Union betrifft und 
eine europaweit abgestimmte Lösung erfordert. Die Europäische Union hat sich daher auf 
ihrem Sonder-Ministerrat am 30. September 2022 ebenfalls – auch zur Vermeidung eines 
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größeren Eingriffs in das europäische Strommarktdesign – auf eine Strompreisbremse ver-
ständigt, die denselben Ansatz verfolgt und der die deutsche Strompreisbremse entspricht. 


Flankierend ist durch ein gesondertes Gesetz eine einmalige Entlastung für Kunden von 
leitungsgebundenem Erdgas und Wärme für Dezember 2022 umgesetzt worden, und es 
wird parallel mit dem Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz eine zu der Strompreisbremse 
vergleichbare Gaspreisbremse eingeführt. 


B. Lösung 


Stromverbraucherinnen und Stromverbraucher werden bis zum 30. April 2024 entlastet. 
Das gilt für alle Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher (z.B. private, gewerbliche oder 
gemeinnützige). Diese Entlastung wird für das Jahr 2023 durch dieses Gesetz und für das 
Jahr 2024 durch ergänzende Verordnungen umgesetzt. Im Einzelnen ist die Entlastung wie 
folgt ausgestaltet: 


 Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft, deren vertragliche Strompreise 
bereits jetzt oder über den Umsetzungszeitraum des Gesetzes hinweg über einer 
gesetzlich definierten Höhe liegen, werden durch ein Basispreiskontingent bei ihrem 
Stromverbrauch entlastet, indem jede Stromentnahmestelle eine bestimmte Strom-
menge zu einem vergünstigten Preis erhält. Haushalte und Kleingewerbe (Entnah-
mestellen mit einem Verbrauch von bis zu 30.000 Kilowattstunden – kWh) erhalten 
ein auf 40 Cent/kWh (inklusive Netzentgelten, Steuern, Abgaben und Umlagen) ge-
deckeltes Kontingent in Höhe von 80 Prozent ihres historischen Netzbezuges. Ent-
nahmestellen mit mehr als 30.000 kWh historischem Jahresverbrauch, also insbe-
sondere mittlere und große Unternehmen, erhalten ein auf 13 Cent/kWh (zuzüglich 
Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen) gedeckeltes Kontingent in Höhe von 
70 Prozent ihres historischen Netzbezuges. 


 Um den Elektrizitätsversorgungsunternehmen ausreichend Zeit für die Implemen-
tierung der Strompreisbremse zu geben, erfolgt die Auszahlung der Entlastungsbe-
träge für Januar und Februar 2023 im März 2023. 


 Die Entlastung von insbesondere industriellen Unternehmen mit besonders hohen 
Stromkosten folgt den Vorgaben und insbesondere den Beihilfehöchstgrenzen des 
„Befristeten Krisenrahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge 
der Aggression Russlands gegen die Ukraine“, den die EU-Kommission am 28. Ok-
tober 2022 beschlossen hat. Auch Großkunden, die selbst und ohne zwischenge-
schaltetes Elektrizitätsversorgungsunternehmen am Stromgroßhandel teilnehmen, 
werden analog zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern mit Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen von ihren gestiegenen Beschaffungskosten entlastet. Die Ent-
lastung von Schienenbahnen folgt den Vorgaben der Gemeinschaftlichen Leitlinien 
für staatliche Beihilfen an Eisenbahnunternehmen der EU-Kommission vom 22. Juli 
2008, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schienenbahnen zu erhalten und die Rück-
verlagerung von Verkehren von der umweltfreundlichen Schiene auf andere Ver-
kehrsträger zu vermeiden. 


 Die Übertragungsnetzentgelte im Jahr 2023 werden durch einen Zuschuss in Höhe 
von 12,84 Milliarden Euro auf dem Niveau des Jahres 2022 stabilisiert und damit 
ein deutlicher Anstieg verhindert, der sich in der Plankostenprognose der Übertra-
gungsnetzbetreiber für das Jahr 2023 abzeichnete. Diese Stabilisierung der Über-
tragungsnetzentgelte kommt allen Stromverbraucherinnen und Stromverbrauchern 
zugute. 
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Diese Entlastungsmaßnahmen sind so ausgestaltet, dass für den Verbrauch oberhalb des 
festgelegten Basiskontingents weiterhin gleichzeitig Anreize zum Energiesparen aufrecht-
erhalten werden. 


Die für diese Entlastungsmaßnahmen erforderlichen Finanzmittel werden zu einem erheb-
lichen Teil aus der Stromwirtschaft generiert. Denn so sehr die Stromverbraucherinnen und 
-verbraucher unter den hohen Strompreisen leiden, so sehr profitieren viele Stromerzeuger 
von eben diesen hohen Strompreisen: Die hohen Strompreise resultieren aus dem europä-
ischen Strommarktdesign. Nach diesem Design bestimmt sich für alle Stromerzeugungsar-
ten der Preis nach dem für die aktuelle Stromerzeugung benötigten Kraftwerk mit den 
höchsten Grenzkosten („merit-order“); dies sind zu den meisten Zeiten am Markt Gaskraft-
werke, deren Grenzkosten von den stark gestiegenen Gaspreisen abhängen. Für die meis-
ten anderen Stromerzeuger haben sich hingegen die Stromgestehungskosten nicht erhöht. 
Deren kurzfristige Produktionskosten liegen daher derzeit weit unterhalb des sich 
ergebenden Marktpreises. Viele Stromerzeuger erzielen daher gegenwärtig erhebliche 
Mehreinnahmen, die zum ganz überwiegenden Teil unerwartet waren („Überschusser-
löse“). 


Diese kriegs- und krisenbedingten Überschusserlöse werden mit diesem Gesetz in ange-
messenem Umfang abgeschöpft und über einen Wälzungsmechanismus zur Finanzierung 
der Entlastungsmaßnahmen verwendet. Im Einzelnen ist die Abschöpfung der Über-
schusserlöse in Umsetzung der „Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 
2022 über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise“ wie folgt ausge-
staltet: 


 Abgeschöpft wird grundsätzlich bei allen Technologien, bei denen Überschusser-
löse anfallen. Dabei entspricht die Auswahl der abzuschöpfenden Technologien den 
EU-Vorgaben: Erfasst wird die Stromerzeugung aus Braunkohle, Kernenergie, Ab-
fall, Mineralöl und erneuerbaren Energien. Ausgenommen sind Speicher, Stein-
kohle, Erdgas, Biomethan, bestimmte Mineralölprodukte und weitere Gase. Eine 
Bagatellgrenze von 1 Megawatt (MW) vermeidet unnötige Bürokratie bei kleinen An-
lagen. 


 Die Überschusserlöse in der Stromerzeugung werden über eine technologiespezifi-
sche Erlösobergrenze (sog. „Treppenansatz“) abgeschöpft. Sicherheitszuschläge 
schützen Anlagenbetreiber vor unbilliger Härte. Bei Erneuerbare-Energien-Anlagen 
bedeutet dies, dass die Überschusserlöse jenseits der technologiespezifischen 
EEG-Förderhöhe zuzüglich eines Sicherheitszuschlags abgeschöpft werden. 


 Von den berechneten Abschöpfungsbeträgen werden 90 Prozent der Erlöse abge-
schöpft. Die übrigen 10 Prozent verbleiben beim Erzeuger, um Anreize für effizien-
tes Verhalten am Markt zu erhalten. 


 Die Überschusserlöse werden grundsätzlich anhand der Preise am Spotmarkt bzw. 
der energieträgerspezifischen Monatsmarktwerte für Windenergie- und Solaranla-
gen berechnet. Darüber hinaus können die Ergebnisse aus Absicherungsgeschäf-
ten (am Terminmarkt) sowie eine anlagenbezogene Vermarktung (insbesondere 
durch Power-Purchase-Agreements) berücksichtig werden. 


 Die Abschöpfung erfolgt rückwirkend ab dem 1. September 2022. Spätestens ab 
diesem Datum konnten die Anlagenbetreiber nicht mehr darauf vertrauen, dass sie 
ihre Überschusserlöse behalten können. Die Laufzeit der Abschöpfung ist zunächst 
bis zum 30. Juni 2023 befristet, kann aber – auch im Lichte der Review durch die 
EU-Kommission – zu einem späteren Zeitpunkt durch Rechtsverordnung verlängert 
werden, höchstens jedoch bis zum 31. Dezember 2024. 
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 Die praktische Umsetzung der Abschöpfung erfolgt durch Selbstveranlagung der 
Anlagenbetreiber mit nachgelagerter Kontrolle durch die Bundesnetzagentur 
(BNetzA), flankiert durch Straf- und Bußgeldbestimmungen. 


Die Überschusserlöse bei den Stromerzeugern und die überhöhten Stromkosten bei den 
Stromverbraucherinnen und Stromverbrauchern sind Kehrseite ein und derselben Entwick-
lung in Folge des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine. Daher 
werden auch die Abschöpfung der Überschusserlöse einerseits und die Ausschüttung der 
Entlastungsbeträge und der Zuschuss zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetz-
kosten andererseits über einen privatwirtschaftlichen Wälzungsmechanismus innerhalb der 
Elektrizitätswirtschaft zu einem grundsätzlich in sich geschlossenen Finanzkreislauf mitei-
nander verbunden. Dieser Wälzungsmechanismus ähnelt dem Mechanismus, wie er in der 
Vergangenheit für die Erhebung der EEG-Umlage angewandt wurde; Einnahmen und Aus-
gaben fließen somit bei den Übertragungsnetzbetreibern zusammen. Soweit Ausgaben in 
diesem Wälzungsmechanismus bereits zeitlich vorgezogen vor den Einnahmen anfallen, 
erfolgt eine Zwischenfinanzierung über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), dessen 
gesetzliche Grundlage zu diesem Zweck bereits angepasst worden ist. Darüber hinaus kön-
nen für die Zwischenfinanzierung des Zuschusses zur Stabilisierung der Übertragungs-
netzentgelte vorübergehend Mittel von dem EEG-Konto verwendet werden, die im Jahr 
2021 im Zuge eines Haushaltszuschusses auf dieses Bankkonto geflossen waren. Schließ-
lich werden, um den Letztverbrauchern eine höhere Entlastung gewähren zu können, wei-
tere Mittel aus dem WSF für die Strompreisbremse genutzt und fließen in diesen Wälzungs-
mechanismus. Soweit bei der Strompreisbremse am Ende – etwa aufgrund von Prognose-
ungenauigkeiten – ein Fehlbetrag bei den Übertragungsnetzbetreibern entsteht, haftet 
ebenfalls der Bund für den Differenzbetrag. 


Das Gesetz enthält darüber hinaus weitere Anpassungen im Energierecht, u.a. im Erneu-
erbare-Energien-Gesetz („EEG 2023“) aus dem beihilferechtlichen Notifizierungsverfahren 
und zur Reaktion auf die steigenden Anlagenpreise bei Wind und Solar. Für die weiteren 
Inhalte dieses Gesetzes wird auf den Überblick zu Beginn des Allgemeinen Teils der Be-
gründung verwiesen. 


C. Alternativen 


Keine. Die Strompreisbremse ist erforderlich zur Abfederung der stark gestiegenen Strom-
kosten und zugleich europarechtlich vorgegeben zur Umsetzung der Verordnung (EU) 
2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die 
hohen Energiepreise. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand werden im weiteren Verfahren berechnet 
und nachgetragen. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bür-
ger. 







 - 5 - Bearbeitungsstand: 22.11.2022  13:10 


 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft wird im weiteren Verfahren berechnet und nach-
getragen. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Die Bürokratiekosten aus Informationspflichten werden im weiteren Verfahren berechnet 
und nachgetragen. 


Im Sinn der „One in, one out“-Regel führt dieses Gesetz zu keinen Veränderungen, da es 
sich um eine bloße Umsetzung europäischer Vorgaben handelt. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Der Erfüllungsaufwand der Verwaltung im weiteren Verfahren berechnet und nachgetragen. 


F. Weitere Kosten 


Die weiteren Kosten werden im weiteren Verfahren berechnet und nachgetragen. 
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Entwurf einer Formulierungshilfe 


Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Strompreisbremse und 
zur Änderung weiterer energierechtlicher Bestimmungen 


Vom ... 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse (Strompreisbremsegesetz – 
StromPBG) 


Artikel 2 Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 


Artikel 3 Änderung der Stromnetzentgeltverordnung 


Artikel 4 Änderung der Stromgrundversorgungsverordnung 


Artikel 5 Änderung der Gasgrundversorgungsverordnung 


Artikel 6 Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 


Artikel 7 Änderung der Innovationsausschreibungsverordnung 


Artikel 8 Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes 


Artikel 9 Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes 


Artikel 10 Inkrafttreten 
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Artikel 1 


Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse 


(Strompreisbremsegesetz – StromPBG)*) 


T e i l  1  


A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  


§ 1 


Zweck des Gesetzes 


Zweck dieses Gesetzes ist die Entlastung der von stark steigenden Stromkosten be-
troffenen Letztverbraucher. Diese Entlastung soll insbesondere durch eine Abschöpfung 
von erzielten Überschusserlösen der Betreiber von Stromerzeugungsanlagen finanziert 
werden. Zu diesem Zweck regelt dieses Gesetz 


1. die Entlastung der Letztverbraucher 


a) durch Entlastungsbeträge zu ihren gestiegenen Stromkosten und 


b) durch einen Zuschuss an die Übertragungsnetzbetreiber zur anteiligen Finanzie-
rung der Übertragungsnetzkosten, 


2. die Abschöpfung von Überschusserlösen bei Betreibern von Stromerzeugungsanla-
gen, 


3. die Verwendung der abgeschöpften Überschusserlöse für die Finanzierung der ge-
währten Entlastungsbeträge und 


4. die Zwischenfinanzierung der Entlastungsbeträge bis zur Abschöpfung der Über-
schusserlöse und, soweit die gewährten Entlastungsbeträge die abgeschöpften Über-
schusserlöse übersteigen, die endgültige Finanzierung der verbleibenden Entlastungs-
beträge durch den Bund. 


§ 2 


Begriffsbestimmungen 


Im Sinn dieses Gesetzes ist oder sind: 


1. anlagenbezogener Vermarktungsvertrag ein Vertrag, der die Lieferung erzeugten 
Stroms aus einer oder mehreren bestimmten Stromerzeugungsanlagen zum Gegen-
stand hat, dies umfasst auch Verträge mit einer rein finanziellen Erfüllung, 


                                                
*) Das Gesetz dient der Umsetzung der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 


über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise (ABl. L 261 I/1 vom 7.10.2022). 
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2. Betreiber von Stromerzeugungsanlagen, wer unabhängig vom Eigentum die Stromer-
zeugungsanlage für die Erzeugung von Strom nutzt, 


3. Bundesgebiet das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der 
deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone, 


4. durchschnittliche Beschaffungskosten der Betrag in Cent pro Kilowattstunde, der sich 
für einen Letztverbraucher aus der Summe 


a) der Gesamtbezugskosten aller Terminkontrakte für einen Kalendermonat ein-
schließlich langfristiger Lieferverträge und 


b) der Kosten aus dem kurzfristigen vortäglichen und zwischentäglichen Ausgleich 
für einen Kalendermonat 


geteilt durch die insgesamt vom Letztverbraucher in dem betreffenden Kalendermonat 
über alle Netzentnahmestellen verbrauchten Kilowattstunden ergibt, wobei Kosten und 
Erlöse aus Regel- und Ausgleichsenergiegeschäften sowie die Strommengen aus der-
artigen Geschäften außer Acht zu lassen sind, 


5. Entlastungssumme die Summe aller staatlichen Maßnahmen, die einem Letztverbrau-
cher zur Entlastung für krisenbedingte Energiemehrkosten infolge der Aggression 
Russlands gegen die Ukraine nach dem 24. Februar 2022 und vor dem 1. Januar 2024 
gewährt worden sind und auf Grund des Befristeten Krisenrahmens für staatliche Bei-
hilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine 
vom 28. Oktober 2022 (ABl. EU C 426 vom 9.11.2022, S. 1) von der Europäischen 
Kommission genehmigt worden sind, sowie aller staatlichen Maßnahmen zur Entlas-
tung für sonstige krisenbedingte Folgen, die als begrenzte Beihilfebeträge auf Grund-
lage von Abschnitt 2.1 des Befristeten Krisenrahmens für staatliche Beihilfen zur Stüt-
zung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine vom 28. Ok-
tober 2022 gewährt und von der Europäischen Kommission genehmigt worden sind; 
zu diesen Maßnahmen gehören insbesondere  


a) Entlastungsbeträge nach Teil 2, 


b) Entlastungsbeträge nach dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz, 


c) Entlastungsbeträge nach dem Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz, 


d) Beihilfen nach der Regelung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-
schutz zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbe-
reich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisen-
rahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung 
der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine (BKR-Bundes-
regelung Kleinbeihilfen 2022) vom 22. April 2022 (BAnz. AT 27.04.2022, B2) in der 
jeweils geltenden Fassung, 


e) Billigkeitsleistungen nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zur temporären Kosten-
dämpfung des Erdgas- und Strompreisanstiegs (Energiekostendämpfungspro-
gramm) vom 12. Juli 2022 (BAnz AT 15.07.2022, B2) in der jeweils geltenden Fas-
sung und 


f) alle weiteren Maßnahmen, die durch Bund, Länder oder Kommunen oder auf 
Grund einer Regeljung des Bundes, eines Landes oder einer Kommune zu dem in 
dieser Nummer genannten Zweck gewährt worden sind; 
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die Entlastungssumme verringert sich, soweit sie aufgrund der Kumulierungsvorgaben 
nach Nummer 53 des Befristeten Krisenrahmens für staatliche Beihilfen zur Stützung 
der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine vom 28. Oktober 
2022 verringert werden muss, 


6. Elektrizitätsversorgungsunternehmen jede natürliche oder juristische Person, die 
Strom über ein Netz an Letztverbraucher liefert, 


7. energieintensive Letztverbraucher Letztverbraucher, deren Energiebeschaffungskos-
ten einschließlich der Beschaffungskosten für andere Energieerzeugnisse als Erdgas 
und Strom sich nach ihren Geschäftsberichten 


a) für das Kalenderjahr 2021 auf mindestens 3 Prozent des Produktionswertes oder 
des Umsatzes belaufen oder 


b) für das erste Halbjahr des Kalenderjahres 2022 auf mindestens 6 Prozent des Pro-
duktionswertes oder des Umsatzes belaufen, 


8. Erlös auf Basis des energieträgerspezifischen Monatsmarktwerts der Betrag, der sich 
aus dem Produkt des erzeugten und eingespeisten Stroms von Stromerzeugungsan-
lagen in einem Kalendermonat in Kilowattstunden und dem energieträgerspezifischen 
Monatsmarktwert nach Anlage 1 Nummer 3.3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
ergibt, 


9. Erlös aus anlagenbezogenem Vermarktungsvertrag der Betrag, der sich aus dem Pro-
dukt des erzeugten und einspeisten Stroms von Stromerzeugungsanlagen in einem 
Kalendermonat in Kilowattstunden und dem in dem anlagenbezogenen Vermarktungs-
vertrag vereinbarten Preis unter Berücksichtigung sämtlicher sonstiger Preiskompo-
nenten ergibt, 


10. Erneuerbare-Energien-Anlage jede Anlage im Sinn des § 3 Nummer 1 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes, deren Strom in dem maßgeblichen Zeitraum ganz oder teil-
weise direktvermarktet wird im Sinn des § 3 Nummer 16 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes,  


11. krisenbedingte Energiemehrkosten die Energiemehrkosten nach dem 31. Januar 2022 
und vor dem 1. Januar 2024 gegenüber den Referenzenergiekosten nach dem 31. De-
zember 2020 und vor dem 1. Januar 2022 nach Anlage 1, die die Grundlage zur Er-
rechnung des beihilferechtlich zulässigen Höchstwertes bilden, wobei sofern für das 
Kalenderjahr 2021 keine Referenzenergiekosten 2021 mangels Verbrauch in diesem 
Zeitraum verfügbar sind, auf den jeweils einschlägigen Referenzenergiepreis nach § 5 
Absatz 2 Satz 1 abzustellen ist, 


12. Letztverbraucher jede natürliche oder juristische Person, die an einer Netzentnahme-
stelle zum Zwecke des eigenen oder fremden Verbrauchs hinter dieser Netzentnahme-
stelle mit Strom beliefert wird oder in den Fällen des § 7 den Strom ohne Lieferung 
entnimmt,   


13. Netz jedes Elektrizitätsversorgungsnetz im Sinn des § 3 Nummer 16 des Energiewirt-
schaftsgesetzes,  


14. Netzbetreiber Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen im Sinn des § 3 Nummer 2 
des Energiewirtschaftsgesetzes, 


15. Netzeinspeisung mit einer Stromerzeugungsanlage erzeugte und in ein Netz einge-
speiste elektrische Energie,  
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16. Netzentnahme die Entnahme von elektrischer Energie aus einem Netz mit Ausnahme 
der Entnahme der jeweils nachgelagerten Netzebene, 


17. Produzent landwirtschaftlicher Primärerzeugnisse … [wird nachgetragen], 


18. Produzent aquakultureller Erzeugnisse … [wird nachgetragen], 


19. Prüfbehörde die in der Rechtsverordnung auf Grund des § 48 Nummer 1 bestimmte 
Behörde, 


20. Prüfer ein Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein genossen-
schaftlicher Prüfungsverband, ein vereidigter Buchprüfer oder eine Buchprüfungsge-
sellschaft, 


21. Register das Marktstammdatenregister nach § 111e des Energiewirtschaftsgesetzes, 


22. Schienenbahn jedes Unternehmen, das zum Zweck des Personen- oder Güterverkehrs 
Fahrzeuge wie Eisenbahnen, Magnetschwebebahnen, Straßenbahnen oder nach ihrer 
Bau- und Betriebsweise ähnliche Bahnen auf Schienen betreibt, 


23. Spotmarkterlös der Betrag, der sich als Produkt aus der für die jeweilige Stunde erfolg-
ten Netzeinspeisung einer Stromerzeugungsanlage in Kilowattstunden und dem für 
diese Stunde geltenden Spotmarktpreis in Cent pro Kilowattstunde ergibt, 


24. Spotmarktpreis der Strompreis in Cent pro Kilowattstunde, der sich in der Preiszone für 
Deutschland aus der Kopplung der Oderbücher aller Strombörsen in der vortägigen 
Auktion von Stromstundenkontrakten ergibt; wenn die Kopplung der Orderbücher aller 
Strombörsen nicht oder nur teilweise erfolgt, ist für die Dauer der unvollständigen Kopp-
lung der Durchschnittspreis aller Strombörsen gewichtet nach dem jeweiligen Handels-
volumen zugrunde zu legen, 


25. Stromerzeugungsanlage jede technische Einrichtung, die unabhängig vom eingesetz-
ten Energieträger direkt Strom erzeugt, 


26. Übertragungsnetzbetreiber Betreiber von Übertragungsnetzen im Sinn des § 3 Num-
mer 10a des Energiewirtschaftsgesetzes, 


27. Unternehmen jeder Rechtsträger, der einen nach Art und Umfang in kaufmännischer 
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb unter Beteiligung am allgemeinen wirtschaftli-
chen Verkehr betreibt, 


28. verbundene Unternehmen Unternehmen, die zueinander in einer der in Artikel 3 Absatz 
3 des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
(ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) genannten Beziehung stehen,  


29. Verteilernetzbetreiber Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen im Sinn des § 3 Num-
mer 3 des Energiewirtschaftsgesetzes, 


30. Windenergieanlage auf See jede Anlage im Sinn des § 3 Nummer 11 des Windenergie-
auf-See-Gesetzes. 
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T e i l  2  


E n t l a s t u n g  d e r  L e t z t v e r b r a u c h e r  


§ 3 


Anwendungsbereich 


(1) Dieser Teil ist vorbehaltlich einer Rechtsverordnung auf Grund des § 46 Nummer 1 
oder 2 auf Netzentnahmen von Strom anzuwenden, der nach dem 31. Dezember 2022 und 
vor dem 1. Januar 2024 im Bundesgebiet verbraucht wurde. 


(2) Die Bundesregierung legt rechtzeitig eine Verordnung nach § 46 Nummer 1 vor, 
um den zeitlichen Anwendungsbereich dieses Teils bis zum 30. April 2024 zu verlängern. 


(3) Die Bundesregierung überprüft bis zum 31. Dezember 2023 auf der Grundlage der 
Entwicklung der Strompreise die Notwendigkeit einer Verlängerung des zeitlichen Anwen-
dungsbereichs dieses Teils über den 30. April 2024 hinaus und berichtet hierüber dem Bun-
destag. Soweit und solange dies im Hinblick auf die Strompreisentwicklung gerechtfertigt 
ist, legt die Bundesregierung eine Verordnung nach § 46 Nummer 2 vor. 


(4) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf Strom, der ohne Netzentnahme verbraucht 
wird. 


§ 4 


Entlastung von Letztverbrauchern 


(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die am ersten Tag eines Kalendermonats 
Strom an einen Letztverbraucher über eine Netzentnahmestelle liefern, müssen dem Letzt-
verbraucher eine Absenkung der Stromkosten in Höhe des monatlichen Entlastungsbetrags 
gewähren. 


(2) Der monatliche Entlastungsbetrag ergibt sich nach Maßgabe der §§ 5 bis 11 für 
jede Netzentnahmestelle eines Letztverbrauchers als Produkt aus dem Differenzbetrag 
nach § 5 und dem Entlastungskontingent nach § 6. Wenn der Letztverbraucher ein Unter-
nehmen ist, ist das Produkt nach Satz 1 gedeckelt durch die für die jeweilige Netzentnah-
mestelle nach § 9 Absatz 5 anzuwendende monatliche Höchstgrenze. Satz 2 ist auf Schie-
nenbahnen nicht anzuwenden. 


(3) Der Entlastungsbetrag ist unter dem Vorbehalt der Rückforderung zu gewähren. 
Der Vorbehalt ist aufzuheben mit der Wertstellung des Ausgleichs der Abrechnung für das 
Kalenderjahr 2023, die die Vorgaben des § 12 Absatz 3 erfüllt. 


(4) Soweit das Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit dem Letztverbraucher Ab-
schlags- oder Vorauszahlungen vertraglich vereinbart hat, hat das Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen den Entlastungsbetrag in dem Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2023 und 
dem 31. Dezember 2023 in den mit dem Letztverbraucher vereinbarten Abschlags- oder 
Vorauszahlungen zu berücksichtigen. Wenn zwischen Letztverbraucher und Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen keine Abschlags- oder Vorauszahlung vertraglich vereinbart 
sind, erfolgt die Berücksichtigung des Entlastungsbetrags durch Berücksichtigung in der 
nächsten Rechnung. 
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(5) Letztverbraucher, die Unternehmen sind, dürfen die Entlastung nach diesem Pa-
ragrafen nicht in Anspruch nehmen, wenn und solange 


1. der Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in der Erzeugung, Umwandlung oder Vertei-
lung von Energie liegt oder 


2. die Europäische Union gegen sie Sanktionen verhängt hat; dies bezieht sich auf 


a) Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den Rechtsakten der Euro-
päischen Union, mit denen diese Sanktionen verhängt wurden, ausdrücklich ge-
nannt sind, 


b) Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, Organisa-
tionen oder Einrichtungen stehen, gegen die die Europäische Union Sanktionen 
verhängt hat, und 


c) Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen tätig sind, gegen die die Europäische 
Union Sanktionen verhängt hat, soweit Beihilfen die Ziele der betreffenden Sank-
tionen untergraben würden. 


Wenn Letztverbraucher die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 erfüllen, müs-
sen sie dies ihrem Elektrizitätsversorgungsunternehmen unverzüglich vor der Inanspruch-
nahme eines Entlastungsbeitrags mitteilen. 


§ 5 


Differenzbetrag 


(1) Der Differenzbetrag ergibt sich bei Tarifen mit nicht zeitvariablen Arbeitspreisen 
aus der Differenz des für die Belieferung der Entnahmestelle am ersten Tag eines Kalen-
dermonats vertraglich vereinbarten gewichteten durchschnittlichen Arbeitspreises für den 
gesamten Kalendermonat und dem Referenzenergiepreis nach Absatz 2. Der Differenzbe-
trag ergibt sich bei Tarifen mit zeitvariablen Arbeitspreisen aus der Differenz des für die 
Belieferung der Entnahmestelle mit der zeitlichen Gültigkeit der einzelnen vereinbarten Ar-
beitspreise gewichteten durchschnittlichen Arbeitspreises für den gesamten Kalendermo-
nat und dem Referenzenergiepreis nach Absatz 2. Wenn der gewichtete durchschnittliche 
Arbeitspreis nach Satz 1 oder 2 am ersten Tag eines Kalendermonats für den gesamten 
Kalendermonat nicht ermittelt werden kann, ist für die Bestimmung des gewichteten durch-
schnittlichen Arbeitspreises auf den mit der zeitlichen Gültigkeit der einzelnen vereinbarten 
Arbeitspreise gewichteten durchschnittlichen Arbeitspreis des Vormonats abzustellen. 


(2) Der Referenzenergiepreis beträgt für Netzentnahmestellen, an denen  


1. bis zu 30 000 Kilowattstunden entnommen werden, 40 Cent pro Kilowattstunde ein-
schließlich Netzentgelten, Messstellenentgelten und staatlich veranlassten Preisbe-
standteilen, und 


2. über 30 000 Kilowattstunden entnommen werden, 13 Cent pro Kilowattstunde vor Netz-
entgelten, Messstellenentgelten und staatlich veranlassten Preisbestandteilen. 


Maßgeblich für die Einordnung nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 ist im Fall einer Netzentnah-
mestelle, an der die Netzentnahme 


1. über standardisierte Lastprofile bilanziert wird, die jeweils aktuelle dem Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen vorliegende Jahresverbrauchsprognose des Netzbetreibers 
nach § 13 Absatz 1 der Stromnetzzugangsverordnung, 
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2. nicht über standardisierte Lastprofile bilanziert wird,  


a) die Strommenge, die der zuständige Messstellenbetreiber für den Zeitraum zwi-
schen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021 gemessen oder ander-
weitig festgestellt hat, oder 


b) die nach den Vorgaben nach Satz 3 geschätzte Strommenge, falls Messdaten 
nicht für den vollen Zeitraum nach Buchstabe a, aber mindestens für drei volle 
Kalendermonate nach dem 31. Dezember 2021 verfügbar sind, oder die nach 
Satz 6 geschätzte Strommenge.  


Wenn der Jahresverbrauch nach Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b zu schätzen ist, beträgt 
der anzusetzende Jahresverbrauch den jeden Monat erneut auf ein volles Kalenderjahr 
hochzurechnenden, vom Messstellenbetreiber laufend gemessenen monatlichen Ver-
brauch. Die laufende Hochrechnung nach Satz 3 muss mit dem Monat beginnen, für den 
erstmals nach dem 31. Dezember 2020 vollständige Messdaten verfügbar sind. Für die 
laufende Hochrechnung sind maximal zwölf zusammenhängende Kalendermonate zu ver-
wenden. Für Netzentnahmestellen, an denen eine elektrisch angetriebene Wärmepumpe 
in Betrieb genommen wird, die über einen eigenen Zählpunkt mit dem Netz verbunden ist, 
oder eine bereits in Betrieb genommene elektrisch angetriebene Wärmepumpe über einen 
eigenen Zählpunkt mit dem Netz verbunden ist, erfolgt die Schätzung des Jahresver-
brauchs auf Grundlage des ersten vollen Kalendermonates, der nach dem 31. Dezember 
2021 verfügbar ist, unter entsprechender Anwendung der Sätze 3 bis 5.  


§ 6 


Entlastungskontingent 


Der Differenzbetrag nach § 5 wird gewährt für ein Entlastungskontingent. Dieses Ent-
lastungskontingent ist beschränkt auf die tatsächliche Netzentnahme an der betreffenden 
Netzentnahmestelle im Kalenderjahr und beträgt pro Kalendermonat für  


1. Netzentnahmestellen, für die der Referenzenergiepreis nach § 5 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 anzuwenden ist, 80 Prozent 


a) im Fall von Netzentnahmestellen, die über standardisierte Lastprofile bilanziert 
werden, der aktuellen dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen vorliegenden 
Jahresverbrauchsprognose geteilt durch zwölf oder 


b) im Fall von Netzentnahmestellen, die nicht über standardisierte Lastprofile beliefert 
werden, der Strommenge, 


aa) die der zuständige Messstellenbetreiber für den Zeitraum zwischen dem 1. Ja-
nuar und dem 31. Dezember 2021 gemessen oder anderweitig festgestellt hat, 
geteilt durch zwölf, oder 


bb) die nach § 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b geschätzt wurde, geteilt 
durch zwölf, 


2. Netzentnahmestellen, für die der Referenzenergiepreis nach 
§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 anzuwenden ist: 70 Prozent 


a) im Fall von Netzentnahmestellen, die über standardisierte Lastprofile bilanziert 
werden, der aktuellen dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen vorliegenden 
Jahresverbrauchsprognose geteilt durch zwölf oder 
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b) im Fall von Netzentnahmestellen, die nicht über standardisierte Lastprofile beliefert 
werden, der Strommenge, 


aa) die der zuständige Messstellenbetreiber für den Zeitraum zwischen dem 1. Ja-
nuar und dem 31. Dezember 2021 gemessen oder anderweitig festgestellt hat, 
geteilt durch zwölf, oder 


bb) die nach § 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b geschätzt wurde, geteilt 
durch zwölf, 


3. Schienenbahnen 90 Prozent der Strommenge, die abzüglich der rückgespeisten Ener-
gie unmittelbar für den Fahrbetrieb im Schienenverkehr 


a) im Kalenderjahr 2021 von der Schienenbahn selbst verbraucht wurde oder  


b) für das Kalenderjahr 2023 prognostiziert wurde 


aa) im Fall der erfolgreichen Teilnahme der Schienenbahn an einem Vergabever-
fahren für Schienenverkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr mit 
im Kalenderjahr 2023 zu erbringenden Schienenverkehrsleistungen nach den 
Vorgaben des Vergabeverfahrens oder 


bb) im Fall der Erbringung einer Schienenverkehrsleistung im Schienenpersonen-
fernverkehr oder im Schienengüterverkehr mit im Kalenderjahr 2023 zu erbrin-
genden Schienenverkehrsleistungen. 


Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Letztverbraucher können einvernehmlich eine 
von Satz 2 abweichende monatliche Verteilung des Jahreskontingents in den Fällen des 
§ 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 mit Wirkung für den verbleibenden Entlastungszeitraum 
vereinbaren. 


§ 7 


Entlastungsbetrag von sonstigen Letztverbrauchern 


(1) Soweit Letztverbraucher Strom verbrauchen, der einer Netzentnahmestelle ohne 
Lieferung eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens entnommen wird, haben sie gegen-
über dem regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber einen Anspruch auf Ab-
senkung der Stromkosten in Höhe des monatlichen Entlastungsbetrags nach dem nachfol-
genden Absatz. 


(2) In den Fällen des Absatzes 1 


1. besteht der Anspruch auf den monatlichen Entlastungsbetrag gegenüber dem für die 
jeweilige Netzentnahmestelle regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber, 
wobei § 4 Absatz 2 und 3, § 5, § 6 und die §§ 9 bis 12 entsprechend anzuwenden sind, 


2. ist § 4 Absatz 2 Satz 1 mit den Maßgaben entsprechend anzuwenden, dass im Rah-
men der Bestimmung des Differenzbetrages nach § 5 Absatz 1 anstelle des vereinbar-
ten durchschnittlichen Strompreises die für die Belieferung der Netzentnahmestelle im 
Vormonat abgerechneten, mit der zeitlichen Gültigkeit gewichteten durchschnittlichen 
Beschaffungskosten an der betreffenden Netzentnahmestelle heranzuziehen sind, 


3. ist § 12 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die Abrechnung vom Letzt-
verbraucher zu erstellen und dem regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbe-
treiber und der Bundesnetzagentur zu übersenden ist, 
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4. ist § 30 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die Mitteilungen, die nach 
dieser Vorschrift gegenüber den Elektrizitätsversorgungsunternehmen zu erfolgen ha-
ben, gegenüber dem regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber zu erfol-
gen haben und zusätzlich das für die jeweilige Netzentnahmestelle nach Maßgabe des 
§ 6 ermittelte Entlastungskontingent mitzuteilen ist, 


5. ist § 31 mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle des Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmens der sonstige Letztverbraucher zu den dort bestimmten Mitteilungen ver-
pflichtet ist, und 


6. ist § 39 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass anstelle des Elektrizitäts-
versorgungsunternehmens dem Letztverbraucher der Missbrauch verboten ist und in 
§ 39 Absatz 1 Satz 2 anstelle der Arbeitspreise auf die Beschaffungskosten abzustellen 
ist. 


§ 8 


Lieferantenwechsel 


Bei einem Lieferantenwechsel zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Dezember 
2023 


1. sind die in eine nach § 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b erfolgte Schätzung 
eingeflossenen Ergebnisse auch für den neuen Lieferanten verbindlich, 


2. ist eine nach § 6 Absatz 1 Satz 3 getroffene Vereinbarung zwischen dem Letztverbrau-
cher und dem ursprünglichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen auch für das neue 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen verbindlich und 


3. dürfen dem Letztverbraucher Entlastungsbeträge von dem neuen Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen erst gewährt werden, wenn der Letztverbraucher dem neuen Elekt-
rizitätsversorgungsunternehmen die Abrechnung des ursprünglichen Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmens vorgelegt hat oder anderweitig sichergestellt wird, dass die 
neuen Entlastungsbeträge ein Entlastungskontingent zugrunde legen, welches dem 
Letztverbraucher zusteht. 


§ 9 


Höchstgrenzen 


(1) Wenn der Letztverbraucher ein Unternehmen ist, darf die Entlastungssumme für 
sämtliche Netzentnahmestellen des Letztverbrauchers und sämtliche Netzentnahmestellen 
von den mit dem Letztverbraucher verbundenen Unternehmen vor Abzug von Steuern und 
sonstigen Abgaben insgesamt nicht übersteigen: 


1. bei Letztverbrauchern, deren besondere Betroffenheit von den hohen Energiepreisen 
von der Prüfbehörde nach § 11 festgestellt wurde, 


a) 150 Millionen Euro bei Letztverbrauchern, für die durch die Prüfbehörde zudem 
festgestellt wurde, dass sie energieintensiv sind und einer Branche nach Anlage 2 
zuzuordnen sind, 


b) 50 Millionen Euro bei Letztverbrauchern, für die durch die Prüfbehörde zudem fest-
gestellt wurde, dass sie energieintensiv sind, oder 
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c) 100 Millionen Euro, 


2. bei sonstigen Letztverbrauchern, die nicht unter Nummer 1 fallen, 


a) 4 Millionen Euro oder 


b) 2 Millionen Euro. 


In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe b ist anstelle des Wertes von 2 Millionen 
Euro anzusetzen 


1. bei Produzenten landwirtschaftlicher Primärerzeugnisse der Betrag von 250 000 Euro 
und 


2. bei Produzenten aquakultureller Erzeugnisse der Betrag von 300 000 Euro. 


Bei Letztverbrauchern, die Teil von verbundenen Unternehmen sind, muss im Unterneh-
mensverbund insgesamt die höchste einschlägige Höchstgrenze nach Satz 1 und 2 von 
jedem Letztverbraucher anteilig eingehalten werden, wobei bei jeweils unterschiedlichen 
einschlägigen Höchstgrenzen 


1. für sämtliche Letztverbraucher, die selbst die Kriterien einer höheren Höchstgrenze er-
füllen, diese Höchstgrenze untereinander anteilig aufgeteilt wird und 


2. für sämtliche Letztverbraucher, für die eine geringere Höchstgrenze gilt, diese geringe-
ren Höchstgrenzen von der höchsten Höchstgrenze nach Nummer 1 abgezogen wer-
den. 


(2) Die Entlastungssumme 


1. darf nicht übersteigen 


a) in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a höchstens 80 Prozent 
der krisenbedingten Energiemehrkosten des Letztverbrauchers, 


b) in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b höchstens 65 Prozent 
der krisenbedingten Energiemehrkosten des Letztverbrauchers, 


c) in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c höchstens 40 Prozent 
der krisenbedingten Energiemehrkosten des Letztverbrauchers, 


d) in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a höchstens 50 Prozent 
der krisenbedingten Energiemehrkosten des Letztverbrauchers und 


e) in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b oder des Satzes 2 
bis zu 100 Prozent der krisenbedingten Energiemehrkosten des Letztverbrauchers 
an der betreffenden Netzentnahmestelle, 


2. darf in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 nicht dazu führen, dass das E-
BITDA des Letztverbrauchers im Kalenderjahr 2023  


a) mehr als 70 Prozent des EBITDA im Kalenderjahr 2021 beträgt oder 


b) den Wert null übersteigt, wenn das EBITDA im Kalenderjahr 2021 negativ war.  


(3) Wenn ein Letztverbraucher in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 auch in anderen 
als den dort genannten wirtschaftlichen Sektoren tätig ist, sind die krisenbedingten 
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Energiemehrkosten von dem Letztverbraucher für jeden Sektor getrennt zu dokumentieren 
und die jeweils einschlägige Höchstgrenze für jeden dieser Sektoren einzuhalten, wobei 
insgesamt die Höchstgrenze des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b nicht über-
schritten werden darf. Wenn der Letztverbraucher ausschließlich in den wirtschaftlichen 
Sektoren nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 tätig ist, darf der Höchstbetrag von 300 
000 Euro nicht überschritten werden. 


(4) Ein Letztverbraucher gilt als besonders betroffen von hohen Energiepreisen im 
Sinn des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, wenn sich 


1. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b das EBITDA des 
Letztverbrauchers nach dem 31. Januar 2022 und vor dem 1. Januar 2024 um wenigs-
tens 40 Prozent gegenüber dem EBITDA des Letztverbrauchers im Kalenderjahr 2021 
verringert hat oder 


2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe c das EBITDA des Letztverbrau-
chers nach dem 31. Januar 2022 und vor dem 1. Januar 2024 um wenigstens 30 Pro-
zent gegenüber dem EBITDA des Letztverbrauchers im Kalenderjahr 2021 verringert 
hat. 


(5) Die für die jeweilige Netzentnahmestelle pro Kalendermonat anzuwendende 
Höchstgrenze 


1. beträgt 150 000 Euro, solange  


a) keine Mitteilung des Letztverbrauchers nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 vorliegt und 


b) kein Fall des Satz 2 vorliegt, 


2. ergibt sich aus der Mitteilung nach  


a) § 30 Absatz 1 Nummer 1 oder nach § 30 Absatz 4 ab dem ersten Tag des auf den 
Eingang der Mitteilung beim Elektrizitätsversorgungsunternehmens folgenden Ka-
lendermonats bis zur Mitteilung nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 und 


b) § 30 Absatz 1 Nummer 2, sobald diese vorliegt.  


Die für die jeweilige Netzentnahmestelle pro Kalendermonat anzuwendende Höchstgrenze 
beträgt null, wenn ein Letztverbraucher für diese Netzentnahmestelle eine Mitteilung nach 
§ 30 Absatz 1 Nummer 1, aber bis zum 31. Dezember 2024 keine Mitteilung nach § 30 
Absatz 1 Nummer 2 abgegeben hat. 


(6) Für Entlastungsbeträge, die über die nach Absatz 5 Nummer 1 und 2 Buchstabe a 
anzuwendende monatliche Höchstgrenze hinaus von einem Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen gewährt werden, besteht kein Anspruch auf Belastungsausgleich nach § 20 oder 
§ 7. 


(7) EBITDA im Sinn dieses Gesetzes ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände ohne einmalige 
Wertminderungen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei der Ermittlung des EBITDA 
nicht ansatzfähig; besondere Erträge, wie etwa Versicherungserstattungen oder Versiche-
rungsleistungen wegen Betriebsunterbrechungen in den Vorjahren dürfen nicht eliminiert 
werden. Finanzinstrumente, die schwebende, unter Umständen noch nicht realisierte Er-
löse oder Verluste aus Gas- oder Stromgeschäften enthalten, sind zu erfassen. Das E-
BITDA soll in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Rechnungslegung und ordnungs-
gemäßen Buchführung ermittelt werden, wobei das Stetigkeitsgebot einzuhalten ist, insbe-
sondere unter Beibehaltung der Rechnungslegungsmethoden und bei unveränderter 
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Ausübung von Ansatzwahlrechten. Bei Konzernen gilt das konzernweit konsolidierte E-
BITDA. Soweit kein Konzernabschluss erstellt wurde, ist das konsolidierte EBITDA der im 
Konzern enthaltenen Unternehmen zu ermitteln. Die Prüfbehörde stellt für diese Zwecke 
eine Berechnungs-Mustervorlage auf ihrer Internetseite zur Verfügung. 


§ 10 


Höchstgrenzen bei Schienenbahnen 


Für Schienenbahnen ist § 9 nicht anzuwenden. Der Entlastungsbetrag für Schienen-
bahnen darf höchstens 80 Prozent der krisenbedingten Energiemehrkosten der Schienen-
bahn betragen. 


§ 11 


Verfahren der Feststellung der anzuwenden Höchstgrenzen, Einzelnotifizierung  


(1) Auf Antrag stellt die Prüfbehörde netzentnahmestellenbezogen für Strom und ent-
nahmestellenbezogen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme für sämtliche Netzent-
nahme- und Entnahmestellen eines Letztverbrauchers oder Kunden eines Wärmeversor-
gungsunternehmens (Kunde) sowie dessen verbundener Unternehmen fest: 


1. dass ein Letztverbraucher oder Kunde 


a) nach § 9 Absatz 4 dieses Gesetzes oder § 18 Absatz 4 des Erdgas-Wärme-Preis-
bremsengesetzes besonders betroffen von hohen Energiepreisen ist, 


b) nach § 2 Nummer 7 dieses Gesetzes oder § 2 Nummer 3 des Erdgas-Wärme-
Preisbremsengesetzes energieintensiv ist, 


c) einer Branche nach Anlage 2 zuzuordnen ist, 


2. die für den Letztverbraucher oder Kunden und etwaige verbundene Unternehmen an-
zuwendende Höchstgrenze nach § 9 Absatz 1 dieses Gesetzes oder § 18 Absatz 1 des 
Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes (absolute Höchstgrenze), 


3. die für den Letztverbraucher oder Kunden und etwaige verbundene Unternehmen an-
zuwendende Höchstgrenze nach § 9 Absatz 2 dieses Gesetzes oder § 18 Absatz 2 des 
Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes (relative Höchstgrenze) einschließlich der an-
zusetzenden entlastungsfähigen krisenbedingten Energiemehrkosten des Letztver-
brauchers oder Kunden und etwaiger verbundener Unternehmen und den daraus re-
sultierenden Maximalbeträgen. 


(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 sind wie folgt nachzuweisen: 


1. die besondere Betroffenheit des Letztverbrauchers oder Kunden von hohen Energie-
preisen nach § 9 Absatz 4 dieses Gesetzes oder § 18 Absatz 4 des Erdgas-Wärme-
Preisbremsengesetzes durch die Vorlage des EBITDA des jeweiligen Letztverbrau-
chers oder Kunden für das Kalenderjahr 2021 und des EBITDA für den Zeitraum nach 
dem 31. Januar 2022 und vor dem 1. Januar 2024 aus dem testierten Jahresabschluss 
des jeweiligen Letztverbrauchers oder Kunden, 
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2. die Energieintensität des jeweiligen Letztverbrauchers oder Kunden nach 
§ 2 Nummer 7 dieses Gesetzes oder § 2 Nummer 3 des Erdgas-Wärme-Preisbrem-
sengesetzes durch  


a) Vorlage der Energielieferverträge und der Energierechnungen für Energielieferun-
gen im Kalenderjahr 2021 und im ersten Halbjahr des Kalenderjahres 2022,  


b) die aus dem Netz jeweils bezogenen und selbst verbrauchten sowie weitergeleite-
ten Energiemengen, aufgeschlüsselt nach Entnahmestelle, Energieträger und 
Preis, 


c) Vorlage des Geschäftsberichtes,  


d) Vorlage des geprüften Jahresabschlusses für das letzte abgeschlossene Ge-
schäftsjahr und 


e) den Prüfvermerk eines Prüfers zu  


aa) den Energiebeschaffungskosten des Letztverbrauchers oder Kunden und 


bb) Angaben zu Strommengen, leitungsgebundenen Erdgasmengen oder Wär-
memengen und zu den durchschnittlichen Kosten nach Buchstabe a, 


3. die Zugehörigkeit des jeweiligen Letztverbrauchers oder Kunden zu einer Branche 
nach Anlage 2 durch  


a) die Klassifizierung des Letztverbrauchers oder Kunden durch die statistischen Äm-
ter der Länder in Anwendung der Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statis-
tischen Bundesamtes, Ausgabe 2008, und die Einwilligung des Unternehmens, 
dass sich die Prüfbehörde von den statistischen Ämtern der Länder die Klassifizie-
rung des bei ihnen registrierten Letztverbrauchers oder Kunden und seiner Be-
triebsstätten übermitteln lassen kann, und 


b) den Prüfvermerk eines Prüfers mit Angaben zum Betriebszweck und der Betrieb-
stätigkeit des Letztverbrauchers oder Kunden, 


4. für die auf den jeweiligen Letztverbraucher oder Kunden anzuwendende relative 
Höchstgrenze einschließlich der anzusetzenden entlastungsfähigen krisenbedingten 
Energiemehrkosten des jeweiligen Letztverbrauchers oder Kunden durch 


a) Vorlage der Energielieferverträge und der Energierechnungen für Energielieferun-
gen  


aa) im Kalenderjahr 2021 und  


bb) im Zeitraum zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 31. Dezember 2023 und 


b) den Prüfvermerk eines Prüfers zu  


aa) den Energiebeschaffungskosten des Letztverbrauchers oder Kunden und 


bb) Angaben zu Strommengen, leitungsgebundenen Erdgasmengen oder Wär-
memengen und zu den durchschnittlichen Kosten nach Buchstabe a. 


(3) Dem Antrag ist eine Liste der Netzentnahmestellen des Letztverbrauchers für 
Strom und der Entnahmestellen für leitungsgebundenes Erdgas und für Wärme des Letzt-
verbrauchers oder Kunden sowie eine Liste sämtlicher mit dem Letztverbraucher oder 







 - 20 - Bearbeitungsstand: 22.11.2022  13:10 


 


Kunden verbundener Unternehmen und deren Netzentnahmestellen für Strom oder Ent-
nahmestellen für leitungsgebundenes Erdgas oder Wärme beizufügen. 


(4) Ein Letztverbraucher oder Kunde gilt als in einem der in Anlage 2 aufgeführten 
Sektoren oder Teilsektoren tätig, wenn er  


1. in Anwendung der Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesam-
tes, Ausgabe 2008 von dem zuständigen statistischen Amt in einer oder mehreren der 
in Anlage 2 aufgeführten Tätigkeiten klassifiziert ist oder 


2. mit einer oder mehreren der in Anlage 2 aufgeführten Tätigkeiten im Jahr 2021 mehr 
als 50 Prozent seines Umsatzes oder seines Produktionswertes erzielt hat. 


(5) Die Entscheidung ergeht mit Wirkung gegenüber dem antragstellenden Letztver-
braucher oder Kunden sowie dessen verbundener Unternehmen, den Energieversorgungs-
unternehmen und dem regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber für Strom 
und den Lieferanten für Erdgas oder Wärme. 


(6) Weitere Entlastungsmaßnahmen über die Höchstgrenzen von § 9 dieses Gesetzes 
oder § 18 des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes hinaus oder unter abweichenden Vo-
raussetzungen kann die Prüfbehörde auf Antrag gewähren. Die Gewährung darf erst nach 
beihilferechtlicher Genehmigung durch die Europäische Kommission und nach Maßgabe 
der Genehmigung erteilt werden. 


(7) Soweit sich aus der Entscheidung der Prüfbehörde eine Abweichung von der 
Selbsteinschätzung des Letztverbrauchers oder Kunden nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 
dieses Gesetzes oder § 22 des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes ergibt, hat die Prüf-
behörde in ihrem Bescheid auch die Korrektur dieser Abweichung mit der Abrechnung nach 
§ 12 Absatz 3 dieses Gesetzes oder § 20 Absatz 2 des Erdgas-Wärme-Preisbremsenge-
setzes anzuordnen. Nähere Vorgaben zu dem Verfahren nach Satz 1 regelt die Rechtsver-
ordnung nach § 47 Nummer 3. 


§ 12 


Vorgaben zur Vertragsgestaltung, Abrechnung und Endabrechnung 


(1) Ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen darf für Strommengen, die nach dem 
31. Dezember 2022 und vor dem 1. Januar 2024 geliefert werden, 


1. weder unmittelbar noch mittelbar Vergünstigungen oder Zugaben gewähren, die ins-
gesamt einen Wert von 50 Euro pro Vertrag und Entnahmestelle überschreiten, und 


2. nur einen Grundpreis in der Höhe des Grundpreises vereinbaren, den es auf Grund 
des Stromliefervertrags mit dem Letztverbraucher am 30. September 2022 verlangen 
konnte. 


In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 darf ein anderer Grundpreis nur vereinbart werden, 
soweit sich nach dem 30. September 2022 die im Grundpreis enthaltenen Netzentgelte, 
Entgelte für den Messstellenbetrieb und die Messung oder staatlich veranlassten Preisbe-
standteile geändert haben. Eine Vereinbarung über den Grundpreis ist insoweit unwirksam, 
als darin ein anderer Grundpreis vereinbart wurde als nach den Sätzen 1 und 2 vereinbart 
werden durfte. 


(2) Elektrizitätsversorgungsunternehmen müssen in ihren Rechnungen für Elektrizi-
tätslieferungen an Letztverbraucher neben den Angaben nach den §§ 40 bis 40c des 
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Energiewirtschaftsgesetzes netzentnahmestellebezogen nach § 40 Absatz 3 des Energie-
wirtschaftsgesetzes gesondert ausweisen 


1. die Höhe der dem Letztverbraucher im Abrechnungszeitraum gewährten Entlastungs-
beträge und 


2. das dem Letztverbraucher im Abrechnungszeitraum insgesamt gewährte Entlastungs-
kontingent absolut sowie als Prozentsatz in Relation zu dem Referenzwert nach § 6, 
der dem Entlastungskontingent zugrunde liegt. 


(3) Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die einen Letztverbraucher an einer 
Netzentnahmestelle am 31. Dezember 2023 beliefern, müssen spätestens drei Monate 
nach der Mitteilung des Letztverbrauchers nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 oder der Nicht-
mitteilung nach § 30 Absatz 2 eine Endabrechnung über die gewährten Entlastungsbeträge 
erstellen, die netzentnahmestellenbezogen 


1. neben den Angaben nach Absatz 2, im Fall eines Lieferantenwechsels im Kalenderjahr 
2023 die dem Letztverbraucher an der betreffenden Netzentnahmestelle insgesamt ge-
währten Entlastungsbeträge und das insgesamt gewährte Entlastungskontingent im 
Kalenderjahr 2023 absolut sowie als Prozentsatz in Relation zu dem Referenzwert 
nach § 6, der dem Entlastungskontingent zugrunde liegt, ausweist und 


2. sicherstellt, dass 


a) das dem Letztverbraucher tatsächlich gewährte Entlastungskontingent die Höchst-
grenzen des § 6 nicht überschreitet und 


b) bei Letztverbrauchern, die 


aa) bis zum 31. März 2024 keine Mitteilung nach § 30 Absatz 2 oder eine Mittei-
lung nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe d abgegeben haben, die dem 
Letztverbraucher von dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen gewährten 
Entlastungsbeträge in Summe den Wert von 2 Millionen Euro nicht überschrei-
tet, 


bb) eine Mitteilung nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c abgegeben ha-
ben, die dem Letztverbraucher  


aaa) gewährte Entlastungssumme den Betrag von 4 Millionen Euro in Um-
setzung des Prüfvermerks des Prüfers nicht überschreitet,  


bbb) von dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen gewährten Entlas-
tungsbeträge die Höchstgrenze des § 9 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe 
d nicht überschreitet,  


cc) eine Mitteilung nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b abgegeben ha-
ben, die dem Letztverbraucher  


aaa) gewährte Entlastungssumme den in dem Bescheid nach § 11 ausge-
wiesenen Höchstgrenzen nach § 9 Absatz 1 in Umsetzung der Vorga-
ben des Bescheides nicht überschreitet, 


bbb) von dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen gewährten Entlas-
tungsbeträge die in dem Bescheid nach § 11 ausgewiesenen Höchst-
grenzen nach § 9 Absatz 2 nicht überschreitet. 
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(4) Elektrizitätsversorgungsunternehmen müssen an einer Netzentnahmestelle ge-
währte Entlastungsbeträge vollständig zurückfordern, wenn der Letztverbraucher für diese 
Netzentnahmestelle eine Mitteilung nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 abgegeben, aber bis 
zum 31. Dezember 2024 keine Mitteilung nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 abgegeben hat. 


T e i l  3  


A b s c h ö p f u n g  v o n  Ü b e r s c h u s s e r l ö s e n  


§ 13 


Anwendungsbereich 


(1) Dieser Teil ist vorbehaltlich einer Rechtsverordnung auf Grund des § 46 Nummer 3 
anzuwenden auf 


1. Strommengen, die nach dem 31. August 2022 und vor dem 1. Juli 2023 im Bundesge-
biet erzeugt wurden, und 


2. Absicherungsgeschäfte, die nach dem 31. August 2022 und vor dem 1. Juli 2023 im 
Bundesgebiet ganz oder teilweise erfüllt werden mussten. 


(2) Die Bundesregierung überprüft bis zum 31. Mai 2023 die Notwendigkeit einer Ver-
längerung des zeitlichen Anwendungsbereichs dieses Teils und berichtet hierüber dem 
Bundestag. Bei dieser Überprüfung berücksichtigt die Bundesregierung die allgemeine 
Stromversorgungslage in der Bundesrepublik Deutschland, die Entwicklung der Strom-
preise und den Bericht der Europäischen Kommission nach Artikel 20 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 über Notfallmaßnahmen als Reaktion 
auf die hohen Energiepreise (ABl. L 261 I/1 vom 7. Oktober 2022). Soweit und solange eine 
Verlängerung des zeitlichen Anwendungsbereichs im Hinblick auf die Strompreisentwick-
lung oder das Funktionieren des Strommarktes gerechtfertigt ist, erlässt die Bundesregie-
rung eine Verordnung nach § 46 Nummer 3. In der Verordnung kann die Bundesregierung 
den zeitlichen Anwendungsbereich nach Absatz 1 verlängern, höchstens jedoch 


1. bis zum 31. Dezember 2024 oder 


2. bis zum Ablauf einer unionsrechtlichen Pflicht zur Abschöpfung von Überschusserlösen 
auf Grund der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 oder einer 
vergleichbaren unionsrechtlichen Bestimmung, wenn dieser Zeitpunkt später als der 
Zeitpunkt nach Nummer 1 liegt. 


(3) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf 


1. Strom aus Stromerzeugungsanlagen, wenn sie in einem Kalendermonat Strom aus-
schließlich oder ganz überwiegend auf Basis von leichtem Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, 
Biomethan, Steinkohle, Gichtgas, Hochofengas, Kokereigas oder Sondergasen aus 
Produktionsprozessen der Chemie- und Rußindustrie erzeugen, 


2. Strom aus 


a) Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 1 Mega-
watt, wobei zur Bestimmung der installierten Leistung § 3 Nummer 31 des 
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Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Bestimmung der Größe der Anlage § 24 
Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes entsprechend anzuwenden sind, 


b) KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung von bis zu 1 Megawatt, wobei zur 
Bestimmung der elektrischen Leistung § 2 Nummer 7 des Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetzes und zur Bestimmung der Größe der Anlage § 2 Nummer 14 des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes entsprechend anzuwenden sind, oder 


c) sonstigen Stromerzeugungsanlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis 
zu 1 Megawatt, 


3. Strom im Sinn von Nummer 1 oder Nummer 2, der vor der Netzeinspeisung zwischen-
gespeichert worden ist, 


4. Strom, der von einem Stromspeicher erzeugt wurde, der ausschließlich Strom aus dem 
Netz der allgemeinen Versorgung verbraucht, oder 


5. Strom, der ohne Nutzung eines Netzes verbraucht wird. 


(4) § 19 Absatz 3 Satz 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und § 21 des Energiefi-
nanzierungsgesetzes sind außer in den Fällen des Satz 1 Nummer 3 auf Strom entspre-
chend anzuwenden, der vor der Netzeinspeisung zwischengespeichert worden ist.  


§ 14 


Grundsatz 


(1) Betreiber von Stromerzeugungsanlagen müssen an den Netzbetreiber, an dessen 
Netz ihre Stromerzeugungsanlage unmittelbar angeschlossen ist, 90 Prozent der im jewei-
ligen Abrechnungszeitraum mit der Stromerzeugungsanlage erwirtschafteten Über-
schusserlöse (Abschöpfungsbetrag) zahlen. Satz 1 ist für die Tätigkeiten vertikal integrierter 
Unternehmen im Sinn des § 3 Nummer 38 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend 
anzuwenden. Die Zahlung muss bis zum 15. Kalendertag des fünften Monats erfolgen, der 
auf den jeweiligen Abrechnungszeitraum folgt. Abrechnungszeitraum ist 


1. der Zeitraum vom 1. September 2022 bis zum 31. März 2023 und 


2. ab dem 1. April 2023 jeweils das Quartal. 


(2) Die erwirtschafteten Überschusserlöse ergeben sich aus den Überschusserlösen 
nach § 16, die, soweit einschlägig, 


1. um das Ergebnis aus Absicherungsgeschäften nach § 17 korrigiert werden oder 


2. durch die Überschusserlöse bei anlagenbezogener Vermarktung nach § 18 ersetzt 
werden. 


(3) Wenn die Korrektur nach Absatz 2 Nummer 1 am Ende eines 
Abrechnungszeitraums zu einem negativen Betrag führt, erfolgt keine Zahlung, und dieser 
Betrag kann im folgenden Abrechnungszeitraum bis zur vollständigen Kompensation von 
den Überschusserlösen abgezogen werden. 


(4)  Zahlungen des Abschöpfungsbetrags unterliegen nicht der Umsatzsteuer. 
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§ 15 


Haftung und Zurechnung von Überschusserlösen 


(1) Zur Erfüllung des Anspruchs nach § 14 haften neben dem Betreiber der Stromer-
zeugungsanlage als Gesamtschuldner im Sinn des § 421 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
auch dessen Gesellschafter oder mit einem Gesellschafter oder seinen Gesellschaftern 
verbundene Unternehmen, an die die erzeugte Strommenge der Stromerzeugungsanlage 
ganz oder teilweise veräußert oder auf sonstige Weise zur Vermarktung übertragen worden 
ist. Ebenso haften als Gesamtschuldner im Sinn des § 421 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
alle Unternehmen, mit denen der Betreiber der Stromerzeugungsanlage oder ein in Satz 1 
genanntes Unternehmen einen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag im Sinn 
von § 291 des Aktiengesetzes abgeschlossen hat.  


(2) Überschusserlöse, die von Gesellschaftern des Betreibers der Stromerzeugungs-
anlage oder mit ihm oder einem seiner verbundenen Unternehmen, an die die erzeugte 
Strommenge der Stromerzeugungsanlage ganz oder teilweise veräußert oder auf sonstige 
Weise zur Vermarktung übertragen worden ist, erwirtschaftet wurden, werden den Über-
schusserlösen des Betreibers der Stromerzeugungsanlage zugerechnet.  


§ 16 


Überschusserlöse 


(1) Überschusserlöse werden vorbehaltlich der §§ 17 und 18 unwiderleglich vermutet, 
wenn die Spotmarkterlöse in einem Kalendermonat oder im Fall von Windenergieanlagen 
und Solaranlagen die kalendermonatlichen Erlöse auf Basis des energieträgerspezifischen 
Monatsmarktwertes nach Anlage 1 Nummer 3.3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
Summe übersteigen: 


1. bei Erneuerbare-Energie-Anlagen, soweit ihr Strom in der Veräußerungsform der 
Marktprämie direkt vermarktet wird, das Produkt aus der erzeugten und eingespeisten 
Strommenge und dem anzulegenden Wert, der für den in diesem Kalendermonat ein-
gespeisten Strom nach der für die Stromerzeugungsanlage maßgeblichen Fassung 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes gilt, zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von 
3 Cent pro Kilowattstunde, 


2. bei Erneuerbare-Energien-Anlagen, soweit ihr Strom in der sonstigen Direktvermark-
tung vermarktet wird, 


a) das Produkt aus der erzeugten Strommenge und dem anzulegenden Wert, der für 
den in diesem Kalendermonat erzeugten und eingespeisten Strom nach der für die 
Stromerzeugungsanlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes im Fall eines Wechsels in die Veräußerungsform der Marktprämie gelten 
würde, zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von 3 Cent pro Kilowattstunde, oder 


b) das Produkt aus der erzeugten und eingespeisten Strommenge und dem Wert von 
10 Cent pro Kilowattstunde zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von 3 Cent pro 
Kilowattstunde, wenn für den Strom aus dieser Stromerzeugungsanlage in dem 
betreffenden Kalendermonat kein anzulegender Wert bestimmt oder bestimmbar 
ist; der Sicherheitszuschlag verringert sich auf null, wenn es sich um Strom aus 
einer ausgeförderten Erneuerbare-Energien-Anlage im Sinn des § 3 Nummer 3a 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes handelt, 
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3. bei Stromerzeugungsanlagen, die Strom auf der Basis von Kernenergie erzeugen, das 
Produkt aus der erzeugten und einspeisten Strommenge und dem Wert von  


a) 4 Cent pro Kilowattstunde für Strom, der nach dem 31. August 2022 und vor dem 
1. Januar 2023 erzeugt und eingespeist worden ist, und 


b) 10 Cent pro Kilowattstunde für Strom, der nach dem 31. Dezember 2022 und vor 
dem 16. April 2023 erzeugt und eingespeist worden ist; dieser Wert erhöht sich um 
2 Cent pro Kilowattstunde, wenn der Betreiber der Stromerzeugungsanlage nach-
weist, dass aufgrund des Weiterbetriebs nach § 7 Absatz 1e des Atomgesetzes in 
diesem Zeitraum die Dekontaminationsarbeiten am Primärkreislauf hinsichtlich 
seines weiter betriebenen Kernkraftwerks verschoben werden müssen und diese 
Arbeiten vor dem 1. November 2022 für diesen Zeitraum vertraglich vereinbart 
worden waren, 


zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von 3 Cent pro Kilowattstunde, 


4. bei Stromerzeugungsanlagen, die Strom auf der Basis von Abfall oder Torf erzeugen, 
das Produkt aus der erzeugten und eingespeisten Strommenge und dem Wert von 
7 Cent pro Kilowattstunde zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von 3 Cent pro Kilo-
wattstunde, 


5. bei Stromerzeugungsanlagen, die Strom auf der Basis von Braunkohle erzeugen, das 
Produkt aus der erzeugten und eingespeisten Strommenge und der Summe aus dem 
Fixkostendeckungsbeitrag nach Buchstabe a oder b, den spezifischen Kohlendioxid-
Kosten nach Anlage 3 und einem Sicherheitszuschlag von 3 Cent pro Kilowattstunde; 
der Fixkostendeckungsbeitrag hat einen Wert von  


a) 5,2 Cent pro Kilowattstunde für Stromerzeugungsanlagen, deren endgültiges Still-
legungsdatum nach Anlage 2 des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes mit 
dem Gesetz zur Beschleunigung des Braunkohleausstiegs im Rheinischen Revier 
vom 31. Dezember 2038 auf den 31. März 2030 vorgezogen wurde, und 


b) 3 Cent pro Kilowattstunde für alle anderen Stromerzeugungsanlagen, 


6. bei Stromerzeugungsanlagen, die Strom auf der Basis von Mineralölprodukten, soweit 
diese nicht nach § 13 Absatz 3 Nummer 1 ausgenommen sind, erzeugen, das Produkt 
aus der erzeugten und eingespeisten Strommenge und dem Wert von 25 Cent pro 
Kilowattstunde zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von 3 Cent pro Kilowattstunde 
und 


7. bei sonstigen Stromerzeugungsanlagen das Produkt aus der erzeugten und einge-
speisten Strommenge und dem Wert von 10 Cent pro Kilowattstunde zuzüglich eines 
Sicherheitszuschlags von 3 Cent pro Kilowattstunde. 


(2) Die eingespeiste Strommenge ist um Anpassungen der Einspeisung auf Anforde-
rung durch den Netzbetreiber nach § 13a Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu kor-
rigieren. 


(3) Bei Windenergieanlagen und Solaranlagen ist Absatz 1 mit folgenden Maßgaben 
anzuwenden: 


1. der Sicherheitszuschlag nach Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 erhöht sich um 6 Pro-
zent des Mittelwerts des jeweiligen energieträgerspezifischen Monatsmarktwertes 
nach Anlage 1 Nummer 3.3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes für alle Stunden des 
betreffenden Monats, 
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2. der Betreiber der Stromerzeugungsanlage kann ferner im Rahmen der Meldung nach 
§ 29 Absatz 1 Nummer 4 den Überschusserlös nach Absatz 1, der für die jeweilige 
Stunde berechnet wird, für diese Stunde bei der Abrechnung auf den Spotmarktpreis 
abzüglich 0,4 Cent pro Kilowattstunde begrenzen, und 


3. bei Windenergieanlagen auf See wird der anzulegende Wert nach Absatz 1 Nummer 1 
oder Nummer 2 Buchstabe a zugrunde gelegt, mindestens aber ein Wert von 10 Cent 
pro Kilowattstunde zuzüglich des Sicherheitszuschlags von 3 Cent pro Kilowattstunde; 
die Nummern 1 und 2 bleiben unberührt. 


(4) Bei Biogasanlagen ist Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Sicher-
heitszuschlag nach Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 Buchstabe a 6 Cent pro Kilowatt-
stunde beträgt. 


(5) Bei Erneuerbare-Energien-Anlagen, die in einer Ausschreibung nach der Innovati-
onsausschreibungsversordnung in einem Gebotstermin vor dem 1. Dezember 2022 einen 
Zuschlag erhalten haben, ist Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die Berech-
nung der Überschusserlöse abweichend von Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 Buch-
stabe a das Produkt aus den in dem betreffenden Kalendermonat erzeugten und einge-
speisten Kilowattstunden und dem Wert von 10 Cent pro Kilowattstunde zuzüglich der fixen 
Marktprämie in der bezuschlagten Höhe und eines Sicherheitszuschlags von 1 Cent pro 
Kilowattstunde zugrunde zu legen ist. 


§ 17 


Ergebnis aus Absicherungsgeschäften 


Der nach § 16 ermittelte Überschusserlös jeder Anlage wird um das Ergebnis aus Ab-
sicherungsgeschäften für die Stromerzeugungsanlage im Abrechnungszeitraum korrigiert  


1. im Fall von Absicherungsgeschäften, die vor dem 1. November 2022 abgeschlossen 
worden sind, nach Maßgabe von Anlage 4, wenn der Betreiber der Stromerzeugungs-
anlage 


a) Absicherungsgeschäfte dem regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetrei-
ber nach § 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a gemeldet hat, 


b) einer Abrechnung nach dieser Nummer auch in zukünftigen Abrechnungszeiträu-
men gegenüber dem regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber zu-
gestimmt hat, 


c) sich gegenüber dem regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber ver-
pflichtet hat, die nach § 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a erforderlichen Erklä-
rungen zu den Absicherungsgeschäften für die folgenden Abrechnungszeiträume 
fristgerecht und vollständig abzugeben, und 


d) gegenüber dem regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber die Erklä-
rung nach § 29 Absatz 1 Nummer 5 abgegeben hat, oder 


2. im Fall von Absicherungsgeschäften, die nach dem 31. Oktober 2022 abgeschlossen 
worden sind, nach Maßgabe von Anlage 5, wenn der Betreiber der Stromerzeugungs-
anlage die Absicherungsgeschäfte der Bundesnetzagentur nach § 29 Absatz 3 gemel-
det hat. 
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§ 18 


Überschusserlöse bei anlagenbezogener Vermarktung 


(1) Soweit im Abrechnungszeitraum erzeugter Strom von dem Betreiber der Stromer-
zeugungsanlage vor dem 1. November 2022 mit einem anlagenbezogenen Vermarktungs-
vertrag vermarktet worden ist und der Betreiber den anlagenbezogenen Vermarktungsver-
trag nach § 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c dem Netzbetreiber gemeldet hat, ist § 16 
für die Laufzeit des Vertrages mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass 


1. anstelle der Spotmarkterlöse oder im Fall von Windenergieanlagen und Solaranlagen 
der Erlöse auf Basis des energieträgerspezifischen Monatsmarktwertes nach Anlage 1 
Nummer 3.3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes der Erlös aus dem anlagenbezoge-
nem Vermarktungsvertrag anzuwenden ist und 


2. sich der Sicherheitszuschlag nach § 16 Absatz 1 und 3 auf 1 Cent pro Kilowattstunde 
verringert; § 16 Absatz 3 Nummer 1 und 2 ist anzuwenden. 


(2) Soweit der Betreiber einer Stromerzeugungsanlage, die ab dem 1. November 2022 
in Betrieb genommen worden ist, gegenüber dem Netzbetreiber eine Meldung nach 
§ 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c abgibt, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 


(3) Anlagenbezogene Vermarktungsverträge unter Gesamtschuldnern nach 
§ 15 Absatz 1 werden nur insoweit und zu den Vertragsbedingungen als anlagenbezogener 
Vermarktungsvertrag im Sinn des Absatz 1 berücksichtigt, wie einer der Gesamtschuldner 
seinerseits den an ihn vermarkteten Strom an einen Dritten mit einem anlagenbezogenen 
Vermarktungsvertrag weitervermarktet hat.  


§ 19 


Auslegung und Anpassung bestehender Verträge 


(1) Wenn in Verträgen, die die Nutzung oder Vermittlung von Flächen für die Errich-
tung und den Betrieb einer Stromerzeugungsanlage, die kaufmännische oder technische 
Betriebsführung einer Stromerzeugungsanlage oder sonstige Dienstleistungen in Bezug 
auf eine Stromerzeugungsanlage betreffen, das durch den Betreiber der Stromerzeugungs-
anlage geschuldete Entgelt unmittelbar oder mittelbar vollständig oder teilweise an Um-
sätze oder Erlöse des Betreibers der Stromerzeugungsanlage aus der Vermarktung von 
Strom gekoppelt ist, sind diese Verträge im Zweifel so auszulegen, dass bei der Entgeltbe-
rechnung nur die dem Betreiber für seine Stromerzeugungsanlage nach einer Abschöpfung 
von Überschusserlösen nach den §§ 16 bis 18 verbleibenden Umsätze oder Erlöse zu be-
rücksichtigen sind. 


(2) Wenn in den Fällen des Absatzes 1 eine Vertragsauslegung nicht möglich ist, kann 
der Betreiber der Stromerzeugungsanlage eine Anpassung des Vertrags verlangen, soweit 
diesem unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls das Festhalten am unverän-
derten Vertrag nicht zugemutet werden kann. 
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T e i l  4  


A u s g l e i c h  d u r c h  A b s c h ö p f u n g  v o n  Ü b e r r e n d i t e n  
u n d  w e i t e r e r  A u s g l e i c h s m e c h a n i s m u s  


§ 20 


Ausgleich zwischen Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Übertragungsnetz-
betreibern 


Elektrizitätsversorgungsunternehmen haben einen finanziellen Anspruch auf Erstat-
tung der nach § 4 Absatz 1 geleisteten Entlastungsbeträge gegenüber dem für die betref-
fende Netzentnahmestelle regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber. 


§ 21 


Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbetreibern 


Die Übertragungsnetzbetreiber haben untereinander einen finanziellen Anspruch auf 
Belastungsausgleich, wenn sie jeweils bezogen auf die im Bereich ihrer Regelzone nach 
§ 14 vereinnahmten Überschusserlösen höhere Zahlungen nach § 20 und § 7 zu leisten 
hatten, als es dem Durchschnitt aller Übertragungsnetzbetreiber entspricht. 


§ 22 


Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern 


(1) Die Übertragungsnetzbetreiber haben einen finanziellen Anspruch auf Belastungs-
ausgleich gegen die ihnen unmittelbar oder mittelbar nachgelagerten Verteilernetzbetreiber 
in Höhe der vereinnahmten Überschusserlöse nach § 14. 


(2) Verteilernetzbetreiber haben gegen ihren unmittelbar oder mittelbar vorgelagerten 
Übertragungsnetzbetreiber einen finanziellen Anspruch auf Ausgleich der ihnen durch die 
Vorbereitung und Durchführung der Abschöpfung von Überschusserlösen nach Teil 3 ent-
standenen Mehrkosten. Als Mehrkosten können insbesondere Personal-, IT- Dienstleis-
tungs- und Kapitalkosten in Ansatz gebracht werden. Die Mehrkosten des jeweiligen Ver-
teilernetzbetreibers sind nur insoweit anzusetzen, als sie nicht bereits in der jeweiligen Er-
lösobergrenze nach § 21a Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes enthalten sind. Wenn 
der Verteilernetzbetreiber Kapitalkosten geltend macht, sind diese gegenüber dem Über-
tragungsnetzbetreiber darzulegen. Die Angaben zu den Kapitalkosten müssen einen sach-
kundigen Dritten in die Lage versetzen, ohne weitere Informationen nachvollziehen zu kön-
nen, wodurch diese Kapitalkosten verursacht worden sind. Der Anspruch nach Satz 1 wird 
nur fällig, wenn der Verteilernetzbetreiber die entstandenen Kosten gegenüber dem unmit-
telbar oder mittelbar vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber durch Vorlage der getrenn-
ten Rechnungslegung und Buchführung nach § 24 nachweist. Nimmt der Verteilernetzbe-
treiber für die Vorbereitung und Durchführung der Vereinnahmung von Überschusserlösen 
Dienstleister in Anspruch, sind diese Kosten in ihrer tatsächlichen Höhe einzustellen, 
höchstens jedoch in der Höhe marktüblicher Kosten für vergleichbare Dienstleistungen. 
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§ 23 


Abschlagszahlungen 


(1) Auf die Zahlungen nach diesem Teil können monatlich Abschläge in angemesse-
nen Umfang verlangt werden.  


(2) Wenn ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen die für die Festlegung der Ab-
schläge erforderlichen Daten nicht oder nicht rechtzeitig dem Übertragungsnetzbetreiber 
mitgeteilt hat, richtet sich die Höhe der Abschläge im Rahmen des § 20 nach der Schätzung 
der Übertragungsnetzbetreiber. § 61 des Energiefinanzierungsgesetzes ist entsprechend 
anzuwenden. 


§ 24 


Ausgleichsanspruch gegen den Bund 


(1) Die Übertragungsnetzbetreiber haben nach dem Ablauf des zeitlichen Anwen-
dungsbereichs der Teile 2 und 3 gegen die Bundesrepublik Deutschland einen Anspruch 
auf Ausgleich des Differenzbetrages zwischen ihren tatsächlichen Einnahmen und ihren 
tatsächlichen Ausgaben nach diesem Gesetz. Wenn der Differenzbetrag nach Satz 1 positiv 
ist, müssen die Übertragungsnetzbetreiber diesen Differenzbetrag zur Senkung der Über-
tragungsnetzkosten im nächsten Kalenderjahr verwenden. 


(2) Die Übertragungsnetzbetreiber übermitteln dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz und der Bundesnetzagentur eine gemeinsame und von einem Prüfer ge-
prüfte Kontoabrechnung für den sich nach Absatz 1 Satz 1 ergebenden Anspruch. Die Kon-
toabrechnung ist drei Monate nach Ablauf der Zahlungsfrist nach § 14 Absatz 1 Satz 2 für 
den letzten Abrechnungszeitraum nach Teil 3 zu übermitteln, es sei denn, die Übertra-
gungsnetzbetreiber und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz vereinba-
ren einen anderen Termin. Die Bundesnetzagentur prüft die Höhe der Kontoabrechnung 
auf Plausibilität und teilt das Ergebnis der Prüfung den Übertragungsnetzbetreibern und 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz innerhalb von vier Wochen nach 
Zugang der Kontoabrechnung mit. 


(3) Der Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 wird vier Wochen nach Abgabe der Mitteilung 
nach Absatz 2 Satz 3, spätestens aber drei Monate nach Zugang der Kontoabrechnung 
nach Absatz 2 Satz 1 fällig. Die Bundesrepublik Deutschland kann auch vor dem Eintritt der 
Fälligkeit leisten. Sie kann in Ausnahmefällen mit befreiender Wirkung gegenüber allen 
Übertragungsnetzbetreibern an einen Übertragungsnetzbetreiber leisten. Der Anspruch 
nach Absatz 1 Satz 2 wird vier Wochen nach Abgabe der Mitteilung nach Absatz 2 Satz 3 
fällig. 


§ 25 


Anspruch auf Zwischenfinanzierung 


Die Übertragungsnetzbetreiber haben gegen die Bundesrepublik Deutschland einen 
Anspruch auf Zwischenfinanzierung der Ausgaben nach Teil 2. Nähere Bestimmungen zu 
den Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland und zu Rückzahlungen der Zwischenfi-
nanzierung aus Erlösen nach Teil 3 werden bis zum 15. Februar 2023 in einem öffentlich-
rechtlichen Vertrag zwischen den Übertragungsnetzbetreibern und der Bundesrepublik 
Deutschland geregelt. Die Bundesrepublik Deutschland wird vertreten durch das 
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Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Der Abschluss des Vertrags bedarf des 
Einvernehmens mit dem Bundesministerium der Finanzen. 


T e i l  5  


K o n t o f ü h r u n g s - ,  M i t t e i l u n g s -  u n d  s o n s t i g e  P f l i c h -
t e n  


A b s c h n i t t  1  


K o n t o f ü h r u n g  u n d  E i n n a h m e n v e r w e n d u n g  


§ 26 


Kontoführung 


(1) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen jeweils ein separates Bankkonto für die 
Aufgaben nach diesem Gesetz führen. Sämtliche zahlungswirksamen Einnahmen und Aus-
gaben nach diesem Gesetz sind über dieses Konto abzuwickeln. Die Übertragungsnetzbe-
treiber müssen über das Konto nach Satz 1 auch den Zuschuss zur anteiligen Finanzierung 
der Übertragungsnetzkosten nach § 24b des Energiewirtschaftsgesetzes abwickeln. 


(2) Die Verteilernetzbetreiber müssen ein separates Konto für die Aufgaben nach die-
sem Gesetz führen. Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 


§ 27 


Buchführung, Verwendung von Einnahmen 


(1) Die Einnahmen und Ausgaben nach diesem Gesetz sind von den Einnahmen und 
Ausgaben der sonstigen Tätigkeitsbereiche der Netzbetreiber eindeutig abzugrenzen. 
Hierzu ist eine gesonderte Buchführung einzurichten. 


(2) Netzbetreiber dürfen die Einnahmen nach diesem Gesetz nur für die Aufgaben 
nach diesem Gesetz verwenden. Die Übertragungsnetzbetreiber dürfen die Einnahmen 
nach diesem Gesetz ferner zum Ausgleich der ihnen durch die Umsetzung dieser Aufgaben 
entstandenen Kosten verwenden; § 22 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. 


(3) Abweichend von Absatz 2 dürfen die Übertragungsnetzbetreiber die Einnahmen 
nach diesem Gesetz auch für die Finanzierung des Zuschusses zur anteiligen Finanzierung 
der Übertragungsnetzkosten nach Maßgabe des § 24b des Energiewirtschaftsgesetzes 
verwenden. Die Verwendung von Einnahmen nach diesem Gesetz für die monatlichen Zah-
lungen nach § 24b Absatz 1 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes ist vorrangig gegen-
über anderen Verwendungen. 


(4) Abweichend von Absatz 2 dürfen Einnahmen nach diesem Gesetz ferner für Ent-
lastungsmaßnahmen oder vergleichbare Maßnahmen in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union verwendet werden, der von Stromimporten aus dem Bundesgebiet im 
Sinn des Artikels 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 
2022 über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise (ABl. L 261 I/1 vom 
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7.10.2022) abhängig ist. Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit diesem Mitgliedstaat 
nach Artikel 11 der Verordnung (EU) 2022/1854 die Höhe der hierfür zu verwendenden 
Einnahmen und die Art und Weise der Verwendung zu vereinbaren. Die Übertragungsnetz-
betreiber sind berechtigt und verpflichtet, Einnahmen nach diesem Gesetz nach Maßgabe 
dieser Vereinbarung oder der Verordnung nach § 48 Nummer 4 zu verwenden. 


A b s c h n i t t  2  


M i t t e i l u n g s p f l i c h t e n  


§ 28 


Umfang der Mitteilungspflichten 


Betreiber von Stromerzeugungsanlagen, Netzbetreiber, Letztverbraucher und Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen müssen  


1. einander die für die Abwicklung dieses Gesetzes erforderlichen Angaben, insbeson-
dere die in den §§ 29 bis 33 genannten Angaben, unverzüglich zur Verfügung stellen, 
soweit in den nachfolgenden Bestimmungen keine abweichenden Fristen bestimmt 
sind und 


2. auf Verlangen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Angaben 
nach Nummer 1 übermitteln, soweit dies für die Erfüllung einer Anforderung durch die 
Europäische Kommission erforderlich ist.  


§ 29 


Betreiber von Stromerzeugungsanlagen und verbundene Unternehmen 


(1) Betreiber von Stromerzeugungsanlagen müssen dem regelzonenverantwortlichen 
Übertragungsnetzbetreiber spätestens vier Monate nach Ablauf des jeweiligen Abrech-
nungszeitraums anlagenbezogen mitteilen  


1. die Nummer des Registers, 


2. die Netzeinspeisung der Anlage im Abrechnungszeitraum in viertelstündlicher Auflö-
sung; Anpassungen der Einspeisung auf Anforderung durch einen Netzbetreiber nach 
§ 1a Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes sind einzubeziehen sowie eigenständig 
auszuweisen, 


3. den nach Maßgabe von Teil 3 und den Anlagen 4 und 5 zu berechnenden Über-
schusserlös, der im Abrechnungszeitraum erwirtschaftet worden ist, sowie den Ab-
schöpfungsbetrag, 


4. die Berechnung des Überschusserlöses sowie des Abschöpfungsbetrags, einschließ-
lich der Annahmen und Belege, auf deren Grundlage die Berechnung erfolgt ist; insbe-
sondere 


a) in den Fällen des § 17 Nummer 1  
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aa) die Angaben nach Anlage 4 insbesondere in der erstmaligen Meldung die Dar-
stellung zu der Methodik, die der Anlagenbetreiber in dieser und allen folgen-
den Meldungen anwendet, 


bb) die Erklärungen nach § 17 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und c und 


cc) den Prüfungsvermerk eines Prüfers zu der Einhaltung der Vorgaben nach An-
lage 4; auf die Prüfung sind § 319 Absatz 2 bis 4, 319b Absatz 1, 320 Absatz 
2 und § 323 des Handelsgesetzbuches entsprechend anzuwenden,  


b) in den Fällen des § 17 Nummer 2 das Ergebnis aus Preissicherungsmeldungen 
nach Anlage 5, 


c) in den Fällen des § 18 


aa) Datum des Vertragsabschlusses sowie Beginn und Ende des anlagenbezo-
genen Vermarktungsvertrages, 


bb) Name und Anschrift des Vertragspartners, 


cc) Datum der Inbetriebnahme der Anlage,  


dd) die Angabe, ob für die Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz erteilt worden ist, 


ee) den mit dem anlagenbezogenen Vermarktungsvertrag vermarkteten Anteil der 
Erzeugung der Anlage sowie die Leistung der Anlage insgesamt, 


ff) die Angabe, ob es sich bei dem Vertragspartner um ein verbundenes Unter-
nehmen im Sinn des § 18 Absatz 3 handelt, 


gg) den Erlös aus dem anlagenbezogenen Vermarktungsvertrag in Euro pro Kilo-
wattstunde für den erzeugten und eingespeisten Strom während des Abrech-
nungszeitraums; falls der Preis nicht für die gesamte Laufzeit des Vertrags 
von vornherein feststeht, ist der Preis vierteljährlich für den Abrechnungszeit-
raum zu melden, und 


hh) in den Fällen des § 18 Absatz 3 zusätzlich die Angabe, dass der anlagenbe-
zogene Vermarktungsvertrag von einem Unternehmen oder Gesellschafter, 
der mit dem Betreiber der Stromerzeugungsanlage in einem der in 
§ 18 Absatz 3 genannten Rechtsverhältnisse steht, mit einem Dritten ge-
schlossen worden ist, die erforderlichen Angaben zu diesem Vertrag sowie 
geeignete Nachweise für das Bestehen des Rechtsverhältnisses, 


5. in den Fällen des § 17 Nummer 1 zudem die Erklärung der gesetzlichen Vertreter des 
Betreibers der Stromerzeugungsanlage, dass die Angaben nach Nummer 4 Buch-
stabe a richtig und vollständig sind und dass die Rechtsfolgen einer unrichtigen oder 
unvollständigen Angabe bekannt sind. 


(2) Betreiber von Stromerzeugungsanlagen müssen dem Netzbetreiber, an dessen 
Netz die Stromerzeugungsanlage unmittelbar angeschlossen ist, sofern dieser kein Über-
tragungsnetzbetreiber ist, spätestens innerhalb der Frist des § 14 Absatz 1 Satz 2 


1. den nach Maßgabe von Teil 3 und den Anlagen 4 und 5 zu berechnenden Über-
schusserlös, der im Abrechnungszeitraum erwirtschaftet worden ist, sowie den Ab-
schöpfungsbetrag mitteilen, und 
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2. eine Bestätigung, dass die Angaben nach Nummer 1 gegenüber dem Übertragungs-
netzbetreiber gemacht worden sind, mitteilen. 


(3) Betreiber von Stromerzeugungsanlagen müssen der Bundesnetzagentur in den 
Fällen des § 17 Nummer 2 die Preissicherungsmeldungen nach Maßgabe der Anlage 5 an-
lagenbezogen mitteilen. 


(4) Alle Gesamtschuldner nach § 15 Absatz 1 haben untereinander und, soweit erfor-
derlich, den Netzbetreibern und der Bundesnetzagentur alle für die Anwendung der §§ 16 
bis 18 und dieses Paragraphen erforderlichen Daten, auch über den erzeugten Strom und 
die damit verbundenen Erlöse, zur Verfügung zu stellen. Dabei sind die Vorgaben des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu beachten. 


§ 30 


Letztverbraucher 


(1) Letztverbraucher, die Unternehmen sind und deren Entlastungsbetrage an sämtli-
chen Netzentnahmestellen einen Betrag von Euro 150.000 in einem Monat übersteigen 
werden, müssen ihrem Elektrizitätsversorgungsunternehmen mitteilen,  


1. bis zum 31. März 2023, anderenfalls unverzüglich 


a) welche Höchstgrenzen nach den § 9 und 10 (absolute und relative Höchstgrenze) 
voraussichtlich auf diesen Letztverbraucher einschließlich etwaiger verbundener 
Unternehmen Anwendung finden wird, 


b) welcher Anteil von den Höchstgrenzen nach Buchstabe a vorläufig auf das mit die-
sem Elektrizitätsversorgungsunternehmen bestehende Elektrizitätslieferverhältnis 
Anwendung finden soll (individuelle Höchstgrenze),  


c) welcher Anteil von der individuellen Höchstgrenze vorläufig auf die von diesem 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen belieferten Netzentnahmestellen pro Kalen-
dermonat entfallen soll, und 


2. unverzüglich nach dem 31. Dezember 2023 spätestens bis zum 31. Dezember 2024 


a) die tatsächlich anzuwendende Höchstgrenze nach § 9 Absatz 1,  


b) wenn die tatsächlich anzuwendende Höchstgrenze nach Buchstabe a eine der 
Höchstgrenzen nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 benennt, den Bescheid der Prüfbe-
hörde nach § 11, 


c) wenn die endgültig anzuwendende Höchstgrenze nach Buchstabe a die Höchst-
grenze nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a benennt, den Prüfvermerk ei-
nes Prüfers, der  


aa) die nach Anlage 1 ermittelten krisenbedingten Mehrkosten des Letztverbrau-
chers ausweist, 


bb) bestätigt, dass nicht überschritten wurden 


aaa) die Höchstgrenze nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a und  


bbb) die Höchstgrenze nach § 9 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d nicht 
überschritten wurden, oder 
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cc) für jedes Energielieferverhältnis die auszugleichenden Fehlbeträge ausweist, 
mit denen eine Einhaltung der Höchstgrenzen nach Doppelbuchstabe aaa) 
und Doppelbuchstabe bbb) sichergestellt wird, 


d) wenn die endgültig anzuwendende Höchstgrenze nach Buchstabe a die Höchst-
grenze nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b benennt, die Bestätigung, dass 
die von dem Letztverbraucher einschließlich etwaiger verbundener Unternehmen 
insgesamt erhaltene Entlastungssumme den Betrag von 2 Millionen Euro nicht 
überschritten hat,  


(2) Letztverbraucher, die Unternehmen sind und bei denen die ihnen, einschließlich 
verbundener Unternehmen, gewährte Entlastungssumme einen Betrag von 2 Millionen 
Euro überschreitet, sind verpflichtet dies mitzuteilen 


1. ihrem Elektrizitätsversorgungsunternehmen und 


2. der Prüfbehörde. 


Mit der Mitteilung nach Satz 1 Nummer 2 ist zudem mitzuteilen  


1. eine Liste aller verbundenen Unternehmen sowie deren Netzentnahmestellen aufge-
schlüsselt nach 


a) dem die jeweilige Netzentnahmestelle beliefernde Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen, 


b) den an der jeweiligen Netzentnahmestelle nach diesem Gesetz erhaltenen Entlas-
tungsbetrag, 


2. die sonstigen von dem Letztverbraucher und den verbundenen Unternehmen erhalte-
nen Geldbeträgen aus Entlastungsmaßnahmen im Sinn des § 2 Nummer 5.  


(3) Bei einem Lieferantenwechsel  


1. nach dem 31. März 2023 aber vor dem 1. Januar 2024 ist Absatz 1 Nummer 1 mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die Mitteilung gegenüber dem neuen Elekt-
rizitätsversorgungsunternehmen unverzüglich zu erfolgen hat, 


2. nach dem 31. Dezember 2023 ist Absatz 1 Nummer 2 mit der Maßgabe entsprechend 
anzuwenden, dass die Mitteilung gegenüber demjenigen Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen zu erfolgen hat, von dem der Letztverbraucher am 31. Dezember 2023 be-
liefert wurde.  


(4) Letztverbraucher, die eine Mitteilung nach Absatz 1 Nummer 1 gegenüber ihrem 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen abgegeben haben, können bis zum 30. November 
2023 jederzeit mit Wirkung für den verbleibenden Entlastungszeitraum die Höchstgrenzen 
und deren Verteilung im Sinn des Absatz 1 Nummer 1 auf die Netzentnahmestellen durch 
Mitteilung gegenüber ihrem Elektrizitätsversorgungsunternehmen neu bestimmen.  


(5) Letztverbraucher, die Unternehmen sind und deren Entlastungsbeträge an sämtli-
chen Netzentnahmestellen einen Beitrag von 100 000 Euro im Kalenderjahr 2023 über-
steigt, müssen dem regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber bis zum 30. 
Juni 2024 mitteilen: 


1. ihren Namen und ihre Anschrift, 
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2. bei einem Eintrag in das Handelsregister, Vereinsregister oder Genossenschaftsregis-
ter die entsprechende Registernummer; wenn keine Registernummer zugeteilt wurde, 
ist hilfsweise, soweit vorhanden, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer anzugeben, 


3. die Entlastungssumme in Euro und Cent, wobei eine Angabe in Spannen wie folgt ge-
nügt: 0,1 bis 0,5, 0,5 bis 1, 1 bis 2, 2 bis 5, 5 bis 10, 10 bis 30, 30 bis 60, 60 bis 100, 
100 bis 250, 250 Millionen Euro oder mehr, 


4. die Angabe, ob der Letztverbraucher ein Unternehmen im Sinn der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstun-
ternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36) in der jeweils geltenden Fassung oder ein sonstiges Unternehmen ist, 


5. die Gebietseinheit der NUTS-Ebene 2, in der der Letztverbraucher seinen Sitz hat, 
nach der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebiets-
einheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) Nr. 868/2014 der Kommission vom 8. August 2014 (ABl. L 241 
vom 13.8.2014, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung und 


6. den Hauptwirtschaftszweig, in dem der Letztverbraucher tätig ist, auf Ebene der NACE-
Gruppe nach der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der 
Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 
3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der 
Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung. 


Ist der Letztverbraucher ein Produzent landwirtschaftlicher Primärerzeugnisse oder ein Pro-
duzent aquakultureller Erzeugnisse ist Satz 1 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, 
dass die Mitteilungspflicht bereits dann besteht, wenn die Entlastungsbeträge an sämtlichen 
Netzentnahmestellen des Letztverbrauchers einen Betrag von 10.000 Euro übersteigt. Be-
trifft die Mitteilung nach diesem Absatz Netzentnahmestellen in verschiedenen Regelzonen, 
muss der Letztverbraucher eine Gesamtmitteilung an einen Übertragungsnetzbetreiber tä-
tigen. Übertragungsnetzbetreiber melden eingegangene Mitteilungen unverzüglich an an-
dere Übertragungsnetzbetreiber im Bundesgebiet. Wer zur Mitteilung nach diesem Absatz 
verpflichtet ist, muss dem Übertragungsnetzbetreiber auf Verlangen geeignete Nachweise 
zur Überprüfung der Angaben nach Absatz 5 vorlegen. Satz 1 ist im Verhältnis zwischen 
den Netzbetreibern entsprechend anzuwenden 


(6) Letztverbraucher, deren Entlastungsbeträge an sämtlichen Netzentnahmestellen 
in Summe 50 Millionen Euro übersteigen, müssen der Prüfbehörde bis zum 31. Dezember 
2023 einen Plan vorlegen, der darlegt, wie der Letztverbraucher 


1. einen Teil seines Energiebedarfs durch erneuerbare Energien decken will, 


2. in Energieeffizienz investieren will, um den Energieverbrauch im Verhältnis zur wirt-
schaftlichen Leistung zu senken, 


3. in die Verringerung oder Diversifizierung des Erdgasverbrauchs investieren will, 


4. sonstige Maßnahmen ergreifen will, um den CO2-Fußabdruck seines Energiever-
brauchs verringern oder  


5. Investitionen tätigen wird, um eine bessere Anpassung von Betriebsprozessen an 
Preissignale auf den Strommärkten zu erreichen. 
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Die Pflicht nach Satz 1 gilt bei Unternehmen mit einem Begrenzungsbescheid nach Teil 4 
Abschnitt 4 des Energiefinanzierungsgesetzes für das Begrenzungsjahr 2024 als erfüllt. 


§ 31 


Elektrizitätsversorgungsunternehmen 


(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind verpflichtet mitzuteilen 


1. dem regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber  


a) unverzüglich nachdem die Formularvorlagen nach § 35 zur Verfügung stehen,  


aa) bilanzkreisscharf 


aaa) die an Letztverbraucher über das Netz gelieferte Strommenge insge-
samt, 


bbb) die an Letztverbraucher über das Netz gelieferte Strommenge, für die 
ein Arbeitspreis oberhalb des Referenzpreises nach 
§ 5 Absatz 2 Satz 1 mit dem Letztverbraucher vereinbart ist,  


ccc) die den Letztverbrauchern gewährten monatlichen Entlastungsbeträge 
insgesamt, 


bb) den gewichteten Durchschnittspreis für die über das Netz gelieferten Strom-
mengen nach Doppelbuchstabe aa) Dreifachbuchstabe bbb) insgesamt sowie 
aufgeschlüsselt nach  


aaa) den vom Elektrizitätsversorgungsunternehmen angebotenen Preis-
segmenten, 


bbb) den jeweils geltenden Referenzpreis nach § 5 Absatz 2 Satz 1,  


b) unverzüglich nach der Endabrechnung nach § 12 zusammengefasst die Endab-
rechnung der im Vorjahr gewährten Entlastungsbeträge,  


2. der Prüfbehörde 


a) auf Verlangen letztverbraucher- und netzentnahmestellenbezogen 


aa) die Endabrechnungen und Buchungsbelege der gewährten oder zurückgefor-
derten Entlastungsbeträge, 


bb) die zwischen Letztverbraucher und Elektrizitätsversorgungsunternehmen be-
stehende Preisvereinbarung sowie etwaige Preisanpassungen mit den jewei-
ligen Zeiträumen ihrer Geltung, 


b) sämtliche Letztverbraucher mit Namen und Anschrift,  


aa) deren Vorbehalt der Rückforderung das Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
nach § 4 Absatz 3 Satz 2 in den Fällen des 
§ 12 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa aufgehoben hat 
und  
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bb) denen das Elektrizitätsversorgungsunternehmen insgesamt Entlastungsbe-
träge von mehr als 1 Million Euro gewährt hat, 


3. bei einem Lieferantenwechsel nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Januar 
2024 


a) dem neuen Elektrizitätsversorgungsunternehmen, unverzüglich, spätestens inner-
halb von sechs Wochen nach Beendigung des Energielieferungsverhältnisses, 


aa) das bislang an der Netzentnahmestelle gewährte Entlastungskontingent ab-
solut sowie als Prozentsatz in Relation zu dem dem Entlastungskontingent 
zugrundeliegenden Referenzwert nach § 6, 


bb) den dem Entlastungskontingent zugrundeliegenden Referenzwert sowie die 
Angabe auf welcher Basis dieser gebildet wurde, 


cc) die Höhe der dem Letztverbraucher im Abrechnungszeitraum gewährten Ent-
lastungsbeträge, 


dd) sofern einschlägig, den Schätzbetrag nach § 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 
Buchstabe b. 


ee) sofern einschlägig, die vereinbarte monatliche Verteilung des Entlastungskon-
tingents, 


b) dem Letztverbraucher in der Schlussrechnung die Angaben nach Buchstabe a 


4. Letztverbrauchern bei Neuabschlüssen von Energielieferverträgen die Informationen 
nach Absatz 2 in Textform. 


(2) Elektrizitätsversorgungsunternehmen müssen auf ihrer Internetseite allgemeine In-
formationen veröffentlichen über die Entlastung nach § 4 in leicht auffindbarer und verständ-
licher Form verbunden mit dem Hinweis, dass Energieeinsparungen auch während der 
Dauer der Strompreisbremse einen kostenmindernden Nutzen haben können. 


(3) Elektrizitätsversorgungsunternehmen müssen für das jeweils vorangegangene Ka-
lenderjahr die Höhe der finanziellen Entlastung verbunden mit dem jeweiligen Namen und 
der Anschrift des Letztverbrauchers oder Kunden der dafür zuständigen Stelle des Bundes 
nach amtlich bestimmten Datensatz durch Datenfernübertragung übermitteln. Auf Antrag 
kann die zuständige Stelle des Bundes zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektro-
nische Übermittlung verzichten; in diesem Fall sind die Informationen nach Fehler! Keine 
Dokumentvariable verfügbar. nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu übermitteln. 


(4) Die Informationspflichten nach § 41 Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes und 
nach § 5 Absatz 2 und 3 der Stromgrundversorgungsverordnung vom 26. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 1237), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 
1237) geändert worden ist, finden während der Dauer der Strompreisbremse keine Anwen-
dung. 


§ 32 


Verteilernetzbetreiber 


(1) Verteilernetzbetreiber müssen der Bundesnetzagentur  
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1. die folgenden Angaben unverzüglich, nachdem sie verfügbar sind, zusammengefasst 
für jeden Abrechnungszeitraum mitteilen: 


a) gegliedert nach den in § 16 Absatz 1 gebildeten Anlagenkategorien die soweit 
möglich Strommenge und auf Verlangen einschließlich eines stundenscharfen 
Lastverlaufes, die von den an ihr Netz angeschlossenen Stromerzeugungsanlagen 
jeweils eingespeist worden ist; dabei ist die eingespeiste Strommenge um Anpas-
sungen der Einspeisung auf Anforderung durch einen Netzbetreiber nach § 13a 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu korrigieren; auf Anforderung durch 
einen Netzbetreiber angepasste anlagenscharfe Lastgänge sind auf Verlangen der 
Bundesnetzagentur stundenscharf zu benennen und auszuweisen, 


b) anlagenscharf den jeweiligen anzulegenden Wert,  


c) gegliedert nach den in § 16 Absatz 1 gebildeten Anlagenkategorien eine Übersicht 
der Stromerzeugungsanlagen, für die der Verteilernetzbetreiber eine Mitteilung 
des Betreibers der Stromerzeugungsanlage nach § 29 Absatz 2 Nummer 1 erhal-
ten hat, 


d) gegliedert nach den in § 16 Absatz 1 gebildeten Anlagenkategorien eine Übersicht 
über die Zahlungen der einzelnen Betreiber von Stromerzeugungsanlagen; 


e) die Summe der nach Teil 3 von den Betreibern von Stromerzeugungsanlagen ver-
einnahmten Abschöpfungsbeträge, 


f) die Zahl der in ihrem Netz vorhandenen Entnahmestellen, aufgeschlüsselt nach 
dem zu dieser Entnahmestelle bekannten Letztverbrauch, wobei dieser Verbrauch 
in Spannen pro Kalenderjahr wie folgt anzugeben ist: 0 bis 10.000 kWh, 10.000 
bis 100.000 kWh, 100.000 bis 2.000.000 kWh, mehr als 2.000.000 kWh, 


2. bis zum 31. Mai eines Jahres die Endabrechnung für das jeweils vorangegangene Ka-
lenderjahr vorlegen 


a) für jede einzelne Stromerzeugungsanlage unter Angabe der eindeutigen Nummer 
des Registers sowie zusammengefasst; § 24 Absatz 3 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes ist entsprechend anzuwenden, 


b) für jede einzelne Entnahmestelle unter Angabe der für diese Entnahmestelle gel-
tenden Identifikationsnummer sowie zusammengefasst und 


c) für die auszugleichenden Mehrkosten nach § 22 Absatz 2. 


(2) Verteilernetzbetreiber müssen die Informationen nach Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a und Nummer 2 zeitgleich dem vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber mitteilen. 


(3) Verteilernetzbetreiber teilen dem vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber bis 
zum 31. März 2023 die Adressdaten der an ihr Netz angeschlossenen Stromerzeugungs-
anlagen einschließlich der Nummer des Registers mit. Stromerzeugungsanlagen, die nach 
dem 31. März 2023 in Betrieb genommen worden sind, sind jeweils unverzüglich nachzu-
melden. 


§ 33 


Übertragungsnetzbetreiber 


(1) Die Übertragungsnetzbetreiber übermitteln der Bundesnetzagentur  
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1. unverzüglich, nachdem sie verfügbar sind 


a) nach Ablauf eines Kalendermonats sämtliche zur Aufgabenerfüllung erforderlichen 
Angaben, insbesondere über bei ihnen eingegangene Zahlungen der Verteiler-
netzbetreiber, die auf von den Verteilnetzbetreibern vereinnahmte Abschöpfungs-
beträge nach Teil 3 fallen, 


b) die Angaben nach § 31 Absatz 1 Nummer 1 zusammengefasst, 


c) die Angaben nach § 31 Absatz 1 Nummer 1 zusammen mit der Firma und der An-
schrift des Elektrizitätsversorgungsunternehmens für die 5 Prozent aller in diesem 
Monat meldenden Elektrizitätsversorgungsunternehmen, deren gewichteter 
Durchschnittspreis nach § 31 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb am 
weitesten oberhalb des einschlägigen Referenzpreises nach § 5 Absatz 2 Satz 1 
liegt, 


2. bis zum 31. Juli zusammengefasst die Angaben nach § 31 Nummer 1 Buchstabe b. 


(2) Soweit Stromerzeugungsanlagen direkt an das Netz des regelzonenverantwortli-
chen Übertragungsnetzbetreibers angeschlossen sind, ist § 32 Absatz 1 entsprechend an-
zuwenden. 


(3) Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen jährlich bis zum 31. Dezember die 
ihnen nach § 30 Absatz 5 und nach § 22 Absatz 4 des Erdgas-Wärme-Preisbremsegeset-
zes übermittelten Angaben durch Einstellung in die Beihilfe-Transparenzdatenbank der Eu-
ropäischen Kommission. 


§ 34 


Testierung 


Die zusammengefassten Endabrechnungen der Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
nach § 31 Nummer 1 Buchstabe b, die Endabrechnungen der Verteilernetzbetreiber nach 
§ 32 Absatz 1 Nummer 2 und die Endabrechnungen der sonstigen Letztverbraucher nach 
§ 7 Absatz 2 Nummer 3 müssen durch einen Prüfer geprüft werden. Im Übrigen können die 
Netzbetreiber verlangen, dass Endabrechnungen, mit denen Beträge von 2 Millionen Euro 
oder mehrbei Vorlage durch einen Prüfer geprüft werden. Bei der Prüfung sind zu berück-
sichtigen: 


1. die höchstrichterliche Rechtsprechung und 


2. die Entscheidungen der Bundesnetzagentur nach § 40. 


Für die Prüfungen nach den Sätzen 1 und 2 sind § 319 Absatz 2 bis 4, § 319b Absatz 1, § 
320 Absatz 2 und § 323 des Handelsgesetzbuches entsprechend anzuwenden. 


§ 35 


Formularvorgaben und digitale Übermittlung 


(1) Netzbetreiber stellen für die nach diesem Teil ihnen mitzuteilenden Angaben For-
mularvorlagen rechtzeitig vor Ablauf der für die jeweiligen Angaben geltenden Frist bereit.  
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(2) Im Fall von Mitteilungen an eine Behörde kann diese Vorgaben zu Inhalt und For-
mat der mitzuteilenden Daten machen. 


(3) Nach diesem Teil zu machende Angaben müssen unter Verwendung der Formu-
larvorlagen nach Absatz 1 und der Vorgaben nach Absatz 2 übermittelt werden. 


(4) Die Übertragungsnetzbetreiber richten jeweils für ihre Regelzone oder gemeinsam 
eine Internetplattform zur Übermittlung von Mitteilungen nach § 29 Absatz 1 ein. Soweit die 
Internetplattform eingerichtet ist, müssen die Mitteilungen unter Nutzung der Internetplatt-
form übermittelt werden. Die Bundesnetzagentur erhält Zugriff auf die Mitteilungen, die über 
die Internetplattform nach Satz 1 gemeldet worden sind; § 40 bleibt unberührt. 


(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz richtet unverzüglich eine 
Schnittstelle zur Übermittlung von Preissicherungsmeldungen nach 
§ 28 Absatz 1 Nummer 2 ein, die von der Bundesnetzagentur betrieben wird. Soweit die 
Schnittstelle nach Satz 1 eingerichtet ist, müssen die Mitteilungen nach § 29 Absatz 3 unter 
Nutzung der Schnittstelle übermittelt werden. Die Bundesnetzagentur kann zur Nutzung der 
Schnittstelle nach Satz 1 und 2 Vorgaben zur Nutzung von Software, zu Formaten, zu tech-
nischen Anforderungen und zum Übertragungsweg machen. Soweit die Bundesnetzagen-
tur Vorgaben nach Satz 3 gemacht hat, müssen Mitteilungen nach § 29 Absatz 3 unter 
Beachtung dieser Vorgaben übermittelt werden.  


(6) Eine Haftung der Übertragungsnetzbetreiber für Vermögensschäden, die aus der 
Verwendung der bereitgestellten Formularvorlagen oder Internetplattformen entstehen, ist 
ausgeschlossen; dies gilt nicht für Vorsatz.  


§ 36 


Länder 


Die Länder müssen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unverzüg-
lich Maßnahmen des jeweiligen Landes oder der Kommunen, die einem Unternehmen zur 
Entlastung für krisenbedingte Energiemehrkosten und zur Stützung der Wirtschaft infolge 
der Aggression Russlands gegen die Ukraine nach dem 24. Februar 2022 und vor dem 1. 
Januar 2024 gewährt worden sind, oder Regelungen zu solchen Maßnahmen mitteilen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz macht die Maßnahmen und Regelungen 
nach Satz 1 im Bundesanzeiger bekannt. 


A b s c h n i t t  3  


S o n s t i g e  P f l i c h t e n  


§ 37 


Arbeitsplatzerhaltungspflicht 


(1) Letztverbraucher, die Unternehmen sind, Arbeitnehmer beschäftigen und auf 
Grundlage dieses Gesetzes und des Gesetzes zur Einführung von Preisbremsen für lei-
tungsgebundenes Erdgas und Wärme insgesamt Entlastungen über 2 Millionen Euro be-
ziehen, müssen bis zum 30. April 2025 90 Prozent der zum 1. Januar 2022 vorhandenen 
Vollzeitäquivalente erhalten. Satz 1 ist nicht anzuwenden,  
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1. wenn beim Letztverbraucher Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen gelten, die Re-
gelungen zu Arbeitsplatzerhaltungsmaßnahmen für die Dauer bis zum 30. April 2025 
vorsehen oder 


2. entsprechende Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen bis zum 30. Juni 2023 ge-
ändert oder abgeschlossen werden. 


(2) Zum Nachweis der Einhaltung der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 legt der 
Letztverbraucher der Prüfbehörde bis zum 15. Juli 2023 vor 


1. eine Selbsterklärung über die Einhaltung der Verpflichtung oder  


2. die Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2.  


Erfolgt bis zum 15. Juli 2023 kein Nachweis, haben Letztverbraucher nur einen Anspruch 
auf Gesamtentlastung nach diesem Gesetz und dem Strompreisbremsengesetz in Höhe 
von bis zu 2 Millionen Euro. Die Prüfbehörde hat übersteigende Entlastungsbeträge im Fall 
von Satz 2 zurückzufordern. § 49a Absatz 3 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist 
entsprechend anzuwenden. 


(3) Im Rahmen der Mitteilung nach § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 legt der Letztver-
braucher, der unter Absatz 1 Satz 1 fällt, der Prüfbehörde einen durch Wirtschaftsprüfer 
testierten Nachweis vor, der gemessen nach Vollzeitäquivalenten die Arbeitsplatzentwick-
lung und bei Arbeitsplatzabbau die Gründe dafür nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 und 3 
sowie einen Investitionsplan nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 enthält.  


(4) Die Prüfbehörde kann nach pflichtgemäßem Ermessen die gewährte Entlastung, 
die 2 Millionen Euro übersteigt, ganz oder teilweise zurückfordern, wenn der Letztverbrau-
cher die Pflicht aus Absatz 1 Satz 1 nicht erfüllt. Dabei berücksichtigt die zuständige Be-
hörde insbesondere  


1. die Höhe der tatsächlich gewährten Entlastung und des Energieverbrauchs,  


2. die wirtschaftliche Situation des Letztverbrauchers und seines Wirtschaftszweiges,  


3. Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz oder beim Übergang von Betrieben oder 
Betriebsteilen gemäß § 613a des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf einen anderen 
Rechtsträger, soweit hierdurch vorhandene Arbeitsverhältnisse erhalten bleiben, und 


4. Investitionen entsprechend Randnummer 33 des „Befristeten Krisenrahmen für staatli-
che Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die 
Ukraine“ der Europäischen Kommission vom 28. Oktober 2022  sowie Investitionen, 
die einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung der in Art. 9 der Verordnung (EU) 
2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die 
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Ände-
rung der Verordnung (EU) 2019/2088 („EU-Taxonomie-VO“) genannten sechs Umwelt-
ziele leisten.  


(5) Die Prüfbehörde fordert den Entlastungsbetrag in der Regel nicht zurück, wenn der 
Letztverbraucher erhebliche Investitionen nach Satz 2 Nummer 3 eingegangen ist. Die Be-
hörde soll die Entlastung ganz zurückfordern, wenn der Letztverbraucher bis zum 30. April 
2025 den Geschäftsbetrieb vollständig einstellt oder ins Ausland verlagert. § 49a Absatz 3 
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist entsprechend anzuwenden. 







 - 42 - Bearbeitungsstand: 22.11.2022  13:10 


 


§ 38 


Aufbewahrungspflichten 


Letztverbraucher, die Unternehmen sind, Elektrizitätsversorgungsunternehmen und 
Übertragungsnetzbetreiber, müssen alle Unterlagen, die die nach diesem Gesetz gewähr-
ten Entlastungsbeträge und die Einhaltung der in diesem Gesetz genannten Voraussetzun-
gen belegen, für zehn Jahre nach der Endabrechnung nach § 12 aufbewahren.  


T e i l  6  


B e h ö r d l i c h e s  V e r f a h r e n  


§ 39 


Missbrauchsverbot 


(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen ist der Missbrauch der Verhaltensmöglich-
keiten verboten, die sie aufgrund der Regelungen zur Entlastung von Letztverbrauchern 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes erhalten. Insbesondere ist ihnen im Zeitraum 
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 verboten, ihre in die Ermittlung des Er-
stattungsanspruchs nach § 20 und des Anspruchs auf Abschlagszahlungen nach § 23 ein-
fließenden Arbeitspreise in einem Umfang zu erhöhen, der sich nicht ergibt 


1. aus dem allgemeinen Marktgeschehen, 


2. aus einem Anstieg der Beschaffungskosten oder  


3. aus einem Anstieg von Preisbestandteilen oder Kosten, die nicht durch das Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen beeinflussbar sind. 


(2) Die [Behörde] kann ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen, das seine Marktstel-
lung im Sinne des Absatzes 1 missbräuchlich ausnutzt, verpflichten, sein missbräuchliches 
Handeln abzustellen. Sie kann dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen alle Maßnahmen 
aufgeben, die erforderlich sind, um das missbräuchliche Handeln wirksam abzustellen. Sie 
kann insbesondere 


1. anordnen, dass die Erstattungen nach § 20 und Abschlagszahlungen nach § 23 von 
dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen ganz oder teilweise an die Übertragungs-
netzbetreiber zurückzuerstatten sind sowie 


2. die Abschöpfung sonstiger wirtschaftlicher Vorteile des Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmens anordnen und dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen die Zahlung des 
entsprechenden Geldbetrags auferlegen. 


(3) Für Verfahren, die von der [Behörde] nach den Absätzen 1 und 2 geführt werden, 
gelten die §§ … des [GWB oder EnWG] entsprechend. 
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§ 40 


Aufsicht der Bundesnetzagentur 


(1) Die Bundesnetzagentur hat vorbehaltlich weiterer Aufgaben, die ihr durch Rechts-
verordnung aufgrund dieses Gesetzes übertragen werden, die Aufgabe zu überwachen, 
dass 


1. die Betreiber von Stromerzeugungsanlagen ordnungsgemäß nach den Vorgaben die-
ses Gesetzes 


a) ihren Mitteilungspflichten nach § 29 nachkommen 


b) die nach Teil 3 abzuführenden Überschusserlöse ermitteln, 


c) ihre Zahlungspflicht nach § 14 Absatz 1 erfüllen und 


d) ihren sonstigen Pflichten nach diesem Gesetz nachkommen, 


2. die Netzbetreiber ordnungsgemäß nach den Vorgaben dieses Gesetzes 


a) ihren Kontoführungs-, Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten nach Teil 5 nach-
kommen, 


b) die nach Teil 3 von den Betreibern von Stromerzeugungsanlagen abzuführenden 
Überschusserlöse vereinnahmen, 


c) den Ausgleichsmechanismus nach Teil 4 durchführen und 


d) ihren sonstigen Pflichten nach diesem Gesetz nachkommen, 


3. die Elektrizitätsversorgungsunternehmen ihren Erstattungsanspruch gegenüber den 
Übertragungsnetzbetreibern abrechnen, und 


4. die nach § 15 verpflichteten Gesellschafter und Unternehmen ihren Mitteilungspflichten 
nach § 29 und ihrer Zahlungspflicht nachkommen. 


(2) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Bundesnetzagentur nach diesem Gesetz 
und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sind die Bestimmun-
gen des Teils 8 des Energiewirtschaftsgesetzes mit Ausnahme von § 69 Absatz 1 Satz 2 
und Absatz 10, der §§ 91, 93 und 95 bis 101 sowie § 105 des Energiewirtschaftsgesetzes 
entsprechend anzuwenden. Die Befugnisse nach Satz 1 gelten gegenüber Personen, die 
keine Unternehmen sind, entsprechend. 


§ 41 


Festsetzungen der Bundesnetzagentur 


(1) Sofern und soweit ein Betreiber von Stromerzeugungsanlagen seinen Mitteilungs- 
oder Zahlungspflichten nach § 29 und § 14 Absatz 1 nicht, nicht fristgerecht oder nicht ord-
nungsgemäß nachkommt, kann die Bundesnetzagentur eine angemessene Frist zur Erfül-
lung dieser Pflichten gegenüber dem Netzbetreiber, an dessen Netz die Stromerzeugungs-
anlage unmittelbar angeschlossen ist, setzen. Kommt ein Betreiber von Stromerzeugungs-
anlagen seinen Pflichten nicht innerhalb der nach Satz 1 gesetzten Frist nach, setzt die 
Bundesnetzagentur die Überschusserlöse in Form eines zahlenmäßig bestimmten Geldbe-
trages nach dem in Absatz 3 festgelegten Verfahren gegenüber dem Betreiber der 
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Stromerzeugungsanlage und den Netzbetreibern fest. Gegenüber Gesellschaftern und Un-
ternehmen, die mit dem Betreiber der Stromerzeugungsanlage in einem in § 15 genannten 
Rechtsverhältnis stehen, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 


(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 informiert der Netzbetreiber die Bundesnetzagen-
tur unverzüglich, wenn ein Betreiber von Stromerzeugungsanlagen  


1. seine Mitteilungspflicht nach § 29 Absatz 1 oder Absatz 2 verletzt oder  


2. seiner Zahlungspflicht nach § 14 Absatz 1 nicht nachkommt. 


Die Mitteilung nach Satz 1 muss auch dann erfolgen, wenn dem Netzbetreiber begründete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Betreiber von Stromerzeugungsanlagen entgegen 
§ 29 Absatz 1 oder Absatz 2 unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die für die 
Höhe der abschöpfbaren Überschusserlöse erheblich sein können, oder seiner Zahlungs-
pflicht nach § 14 Absatz 1 nicht ordnungsgemäß nachkommt. 


(3) Die Berechnung und Festsetzung des Geldbetrags nach Absatz 1 Satz 2 erfolgt 
auf der Grundlage des § 14 Absatz 1 und 4 und § 16 mit den Maßgaben, dass  


1. im Rahmen der Anwendung des § 16 kein Sicherheitszuschlag in Ansatz zu bringen ist 
und  


2. im Rahmen der Anwendung des § 14 anstelle von 90 Prozent 100 Prozent der Über-
schusserlöse abzuführen sind.  


(4) Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden, wenn der Betreiber von Stromer-
zeugungsanlagen das Ergebnis aus Absicherungsgeschäften nach § 17 Nummer 1 nicht 
nach Maßgabe der Anlage 4 berechnet und sich dadurch die Höhe der Überschusserlöse 
verringert hat. Der festzusetzende Geldbetrag erhöht sich um den doppelten Wert der Dif-
ferenz aus dem errechneten Betrag nach Maßgabe der Anlage 4 und dem mitgeteilten Be-
trag. Wenn der Betreiber von Stromerzeugungsanlagen entgegen § 29 Absatz 1 Nummer 
4 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa in der ersten Meldung die Methodik nicht oder nicht 
ordnungsgemäß mitgeteilt hat, wird bei der Berechnung und Festsetzung nach Satz 1 un-
widerleglich vermutet, dass das Ergebnis aus Absicherungsgeschäften nach § 17 Nummer 
1 null beträgt.  


(5) Die Festsetzung des Geldbetrags nach Absatz 3 erfolgt mit der Maßgabe, dass 
der Betreiber der Stromerzeugungsanlage den Geldbetrag innerhalb von vier Wochen ab 
der Bestandskraft der Festsetzung auf das von dem regelzonenverantwortlichen Übertra-
gungsnetzbetreiber nach § 26 Absatz 1 bereitgestellte Konto zahlen muss. Die Bundes-
netzagentur teilt dem regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber die bestands-
kräftige Festsetzung mit.  


(6) Wenn die Zahlung des durch die Bundesnetzagentur festgesetzten Geldbetrages 
nach Absatz 4 bis 5 nicht oder nicht fristgerecht gegenüber dem regelzonenverantwortli-
chen Übertragungsnetzbetreiber erfolgt, ist dieser berechtigt und verpflichtet, die Erfüllung 
der Zahlungspflicht des Betreibers der Stromerzeugungsanlage in der festgesetzten Höhe 
auf dem Rechtsweg durchzusetzen. 


§ 42 


Rechtsschutz 


(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, sind für Rechtsbehelfe, die sich 
gegen Entscheidungen der Bundesnetzagentur nach diesem Gesetz und den aufgrund 
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dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen richten, die Bestimmungen des Teils 8 
des Energiewirtschaftsgesetzes mit Ausnahme des § 69 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 10, 
der §§ 91, 93 und 95 bis 101 sowie § 105 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend 
anzuwenden. 


(2) Über einen gerichtlichen Rechtsbehelf, der sich gegen die Festsetzung nach § 41 
richtet, entscheidet durch unanfechtbaren Beschluss das nach Absatz 1 zuständige Ober-
landesgericht. 


§ 43 


Bußgeldvorschriften 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer 


1. vorsätzlich oder fahrlässig seinen Mitteilungspflichten aus § 29 nicht oder nicht recht-
zeitig nachkommt,  


2. vorsätzlich oder fahrlässig seinen Mitteilungspflichten aus § 30 Absatz 1 Nummer 2 
oder Absatz 2 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 


3. fahrlässig entgegen § 29 unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die für die 
Höhe der abschöpfbaren Überschusserlöse erheblich sind,  


4. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 17 Nummer 1 Buchstabe c) eine Erklärung zu 
Absicherungsgeschäften nicht oder nicht rechtzeitig abgegeben hat, 


5. vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung nach § 40 Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 65 Absatz 1 oder Absatz 2 oder § 69 Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 
1 des Energiewirtschaftsgesetzes zuwiderhandelt, 


6. wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 39 Absatz 1 seine Verhaltensmöglichkeiten 
missbraucht, oder 


7. vorsätzlich oder fahrlässig seiner Zahlungspflicht nach § 15 Absatz 1 nicht, nicht recht-
zeitig oder nicht ordnungsgemäß nachkommt. 


(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 1 bis 5 und 7 kann mit einer Geld-
buße bis zu 4 Prozent des im vorausgegangenen Geschäftsjahr weltweit erzielten Umsat-
zes des Betreibers der Stromerzeugungsanlage geahndet werden. Die Ordnungswidrigkeit 
nach Absatz 1 Nummer 6 kann mit einer Geldbuße bis zu 5 Million Euro und über diesen 
Betrag hinaus bis zur dreifachen Höhe des durch die Zuwiderhandlung erlangten Mehrer-
löses geahndet werden. Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße kommen als abzuwä-
gende Umstände insbesondere in Betracht: 


1. die Art und das Ausmaß der Zuwiderhandlung,  


2. ob die Zuwiderhandlung vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde,  


3. vorausgegangene Zuwiderhandlungen nach Absatz 1, 


4. das Bemühen des Betreibers der Stromerzeugungsanlage, die Zuwiderhandlung auf-
zudecken und die Zuwiderhandlung unverzüglich abzustellen. 


(3) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach dieser Vorschrift ist in den Fällen des Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 
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die Bundesnetzagentur, in den Fällen des Absatz 1 Nummer 2 die Prüfbehörde und in den 
Fällen des Absatz 1 Nummer 6 die [Behörde]. 


§ 44 


Vorsätzliche Falschangaben 


(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entge-
gen § 29 Absatz 1 und 2 vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die für 
die Höhe der abschöpfbaren Überschusserlöse erheblich sind. 


(2) Der Versuch ist strafbar.  


(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter  


1. in großem Ausmaß fortgesetzt unrichtige oder unvollständige Angaben im Sinn von 
Absatz 1 macht, oder 


2. nachgemachte oder verfälschte Belege vorlegt. 


§ 45 


Haftung der Vertreter 


Die gesetzlichen Vertreter natürlicher und juristischer Personen und die Geschäftsfüh-
rer von nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und Vermögensmassen haften im Fall 
von vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten für An-
sprüche infolge einer unvollständigen oder unzutreffenden Meldung nach § 17 Nummer 1. 


§ 46 


Weitere Aufgaben und Aufsicht der Prüfbehörde 


(1) Die Prüfbehörde stellt unverzüglich eine Mustervorlage für die Berechnung des 
EBITDA auf ihrer Internetseite zur Verfügung. 


(2) Die Prüfbehörde übermittelt dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz Jahresberichte zu den Entlastungen nach diesem Gesetz, dass diese abnimmt und 
der Europäischen Kommission vorlegt. Die Bundesnetzagentur, die Übertragungsnetzbe-
treiber und die Elektrizitätsversorgungsunternehmen unterstützen die Prüfbehörde bei der 
Erstellung der Berichte. 


(3) Die Prüfbehörde hat vorbehaltlich weiterer Aufgaben, die ihr durch Rechtsverord-
nung aufgrund dieses Gesetzes übertragen werden, die Aufgaben zu überwachen, dass 


1. die Elektrizitätsversorgungsunternehmen ordnungsgemäß nach den Vorgaben dieses 
Gesetzes 


a) den Entlastungsbetrag nach Teil 2 dieses Gesetzes berechnen, auszahlen und 
endabrechnen, dabei insbesondere die Höchstwerte nach den §§ 9 und 10 einhal-
ten sowie etwaige Rückforderungen im Rahmen der Endabrechnung nach § 12 
erheben, 







 - 47 - Bearbeitungsstand: 22.11.2022  13:10 


 


b) ihren sonstigen Pflichten nach diesem Gesetz nachkommen, 


c) ihren Mitteilungspflichten nach § 31 nachkommen, 


2. die sonstigen Letztverbraucher nach § 7 ordnungsgemäß nach den Vorgaben dieses 
Gesetz den Entlastungsbetrag nach § 7 berechnen, von den Übertragungsnetzbetrei-
bern verlangen und endabrechnen, dabei insbesondere die Höchstwerte nach den §§ 
9 und 10 einhalten sowie etwaig zu viel erhaltene Entlastungsbeträge zurückzahlen,  


3. die sonstigen Letztverbraucher nach § 7 ihren sonstigen Pflichten nach diesem Gesetz 
nachkommen.  


(4) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Prüfbehörde nach diesem Gesetz und 
den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sind die Bestimmungen 
des Teils 8 des Energiewirtschaftsgesetzes mit Ausnahme von § 69 Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 10, der §§ 91 und 95 bis 101 sowie § 105 des Energiewirtschaftsgesetzes entspre-
chend anzuwenden. Die Befugnisse nach Satz 1 gelten gegenüber Personen, die keine 
Unternehmen sind, entsprechend. 


T e i l  7  


V e r o r d n u n g s e r m ä c h t i g u n g e n ,  Ü b e r g a n g s -  u n d  
S c h l u s s b e s t i m m u n g e n  


§ 47 


Verordnungsermächtigung zum Anwendungsbereich 


Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates 


1. den zeitlichen Anwendungsbereich des Teils 2 bis zum 30. April 2024 zu verlängern 
und die hierfür erforderlichen Bestimmungen zu regeln, wobei sie zwischen verschie-
denen Gruppen von Letztverbrauchern unterscheiden kann; insbesondere kann sie 


a) die Höhe und Berechnung des Differenzbetrags nach § 5, des Entlastungskontin-
gents nach § 6 und der Höchstgrenzen nach § 9 neu bestimmen, soweit dies für 
die beihilferechtliche Genehmigung der Entlastung erforderlich ist, und 


b) die erforderlichen Nachweis-, Informations- und Mitteilungspflichten regeln, 


2. den zeitlichen Anwendungsbereich des Teils 2 für alle Letztverbraucher oder für ein-
zelne Gruppen von Letztverbrauchern über den 30. April 2024 hinaus zu verlängern 
und die hierfür erforderlichen Bestimmungen zu regeln, wobei sie zwischen verschie-
denen Gruppen von Letztverbrauchern unterscheiden kann; insbesondere kann sie 


a) die Höhe und Berechnung des Differenzbetrags nach § 5, des Entlastungskontin-
gents nach § 6 und der Höchstgrenzen nach § 9 neu bestimmen und 


b) die erforderlichen Nachweis-, Informations- und Mitteilungspflichten regeln, 


3. den zeitlichen Anwendungsbereich des Teils 3 abweichend von § 13 Absatz 1 zu re-
geln und unter Beachtung der Voraussetzungen des § 13 Absatz 2 Satz 3 und der 
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Höchstdauer nach §13 Absatz 2 Satz 4 zu bestimmen, dass Teil 3 auch anzuwenden 
ist auf 


a) Strommengen, die nach dem 30. Juni 2023 im Bundesgebiet erzeugt wurden, oder 


b) Absicherungsgeschäfte, die nach dem 30. Juni 2023 im Bundesgebiet ganz oder 
teilweise erfüllt werden müssen; 


im Fall einer Verlängerung des zeitlichen Anwendungsbereichs über den 31. Dezember 
2023 hinaus kann die Bundesregierung in dieser Verordnung auch die Werte neu be-
stimmen, bei deren Überschreitung Überschusserlöse im Sinn des § 16 Absatz 1 vor-
liegen; für Stromerzeugungsanlagen, die Strom auf der Basis von Abfall erzeugen, 
müssen neue Werte bestimmt werden. 


§ 48 


Weitere Verordnungsermächtigungen 


Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates 


1. die Bundesbehörde zu bestimmen, die die Aufgaben wahrnimmt, die in diesem Gesetz 
oder in dem Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz der Prüfbehörde zugewiesen sind, 


2. abweichend oder zusätzlich zu den Nachweisvorgaben nach § 11 Absatz 2 weitere 
Vorgaben zu den im Rahmen des Verfahrens nach § 11 beizubringenden Nachweisen 
näher zu bestimmen, 


3. das Verfahren zu bestimmen, nach dem von der Selbsterklärung der Letztverbraucher 
nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 abweichende Feststellungen der Prüfbehörde zu den 
nach § 9 anzuwendenden Höchstgrenzen gemäß § 11 Absatz 7 zu korrigieren sind, 


4. nähere Bestimmungen zur Umsetzung der Vereinbarung nach § 27 Absatz 4 Satz 2 zu 
regeln und 


5. ergänzende oder abweichende Bestimmungen zu den Anlagen 4 und 5 zu erlassen. 


§ 49 


Auszahlung und Höhe Entlastungsbetrag Januar und Februar 2023 


(1) Abweichend von § 4 wird der Entlastungsbetrag Letztverbrauchern und sonstigen 
Letztverbrauchern für den Monat Januar 2023 und den Monat Februar 2023 mit dem Ent-
lastungsbetrag für den Monat März 2023 gewährt.  


(2) Abweichend von § 4 Absatz 4 kann die Berücksichtigung des Entlastungsbetrags, 
wenn für den Monat März 2023 eine Abschlags- oder Vorauszahlung vertraglich vereinbart 
ist, dadurch erfolgen, dass das Elektrizitätsversorgungsunternehmen 


1. die für den Monat März 2023 mit einem Letztverbraucher vertraglich vereinbarte Ab-
schlags- oder Vorauszahlung zusätzlich um die auf die Monate Januar und Februar 
2023 entfallenden Entlastungsbeträge reduziert und im Fall, dass die Summe der Ent-
lastungsbeträge für die Monate Januar und Februar 2023 die vertraglich vereinbarte 
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Abschlags- oder Vorauszahlung für den Monat März übersteigt, den verbleibenden Ent-
lastungsbetrag in der nächsten Rechnung nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirt-
schaftsgesetzes verrechnet;, 


2. die auf die Monate Januar und Februar 2023 entfallenden Entlastungsbeträge mit be-
stehenden Forderungen aus seinem Vertragsverhältnis mit dem Letztverbraucher ver-
rechnet werden, 


3. dem Letztverbraucher eine von diesem für die Monate Januar und Februar 2023 er-
brachte Abschlags- oder Vorauszahlung unverzüglich zurücküberweist und eine Diffe-
renz zwischen erbrachter Abschlags- oder Vorauszahlung sowie dem Entlastungsbe-
trag nach § 4 Absatz 2 in der nächsten Rechnung nach den §§ 40 bis 40c des Ener-
giewirtschaftsgesetzes ausgleicht, 


4. einen vertraglich vorgesehenen Zahlungsvorgang für die Monate Januar und Februar 
2023 nicht auslöst und eine Differenz zwischen ausgesetzter Abschlags- oder Voraus-
zahlung sowie dem Entlastungsbetrag nach § 4 Absatz 2 in der nächsten Rechnung 
nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes ausgleicht oder 


5. eine vom Letztverbraucher selbst veranlasste Zahlung im Zuge der nächsten Rech-
nung nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes verrechnet. 


(3) Ist eine Abschluss- oder Vorauszahlung für den Monat März 2023 vertraglich nicht 
vereinbart, ist der auf die Monate Januar und Februar 2023 entfallende Entlastungsbetrag 
mit der nächsten Rechnung nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes aus-
zugleichen. 


§ 50 


Beihilferechtlicher Genehmigungsvorbehalt 


Dieses Gesetz darf erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäi-
sche Kommission und nur nach Maßgaben dieser Genehmigung angewandt werden. 
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Anlage 1 


(zu § 2 Nummer 5) 


Krisenbedingte Energiemehrkosten 


1. Begriffsbestimmungen 


 Im Sinn dieser Anlage ist 


 „kMk(g)“ die gesamten krisenbedingten Energiemehrkosten eines Letztverbrauchers im gesamten Ent-
lastungszeitraum  


 „kMk(m)“ die krisenbedingten Energiemehrkosten eines Unternehmens für den monatlichen Entlas-
tungszeitraum 


 „t(m)“ der monatliche Entlastungszeitraum als ein Zeitraum von einem Kalendermonat zwischen dem 1. 
Februar 2022 und dem 31. Dezember 2023  


 „t(g)“ der gesamte Entlastungszeitraum der Zeitraum zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 31. De-
zember 2023, wobei nur Monate berücksichtigt werden, in denen (p(t(m)-p(ref(m)) x 1,5 > 0  


 „ref(g)“ der Referenzzeitraum der Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021 


 „ref(m)“ der monatliche Referenzzeitraum als ein Kalendermonat in dem Zeitraum zwischen dem 1. 
Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021 


 „p(t(m))“ der durchschnittliche Preis des Letztverbrauchers pro verbrauchter Energieträgereinheit im je-
weiligen monatlichen Entlastungszeitraum in Cent/Energieträgereinheit 


 „p(ref(m))“ der durchschnittliche Preis des Letztverbrauchers pro verbrauchter Energieträgereinheit im 
jeweiligen p(t(m)) entsprechenden monatlichen Referenzzeitraum in Cent/Energieträgereinheit 


 „q(m)“ die von externen Anbietern gelieferte und vom Letztverbraucher selbst verbrauchte monatliche 
Menge[1 des jeweiligen Energieträgers im jeweiligen Monat zwischen Februar 2022 und Dezember 
2023; ab September 2022 ist q(m) auf 70 % von q(ref(m)) rechnerisch zu begrenzen  


 „q(ref(m))“ die von externen Anbietern gelieferte und vom Letztverbraucher selbst verbrauchte monatli-
che Menge des jeweiligen Energieträgers im jeweils berücksichtigten Referenzmonat aus dem Jahr 
2021[1  


 „Förd“ staatliche Beihilfen, die ein Letztverbraucher nach dem Energiekostendämpfungsprogramm o-
der dem Soforthilfeprogramm erhalten hat. 


2. Berechnung der krisenbedingten Mehrkosten 


 Die krisenbedingten Energiemehrkosten werden zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 31. Dezem-
ber 2023 für jeden Kalendermonat in diesem Zeitraum für jeden Energieträger nach folgender Formel 
berechnet:  


kMk(m) = (p(t(m)) – p(ref(m) * 1,5)) * q(m) 


Zu Bestimmung der krisenbedingten Energiemehrkosten im Sinn des § 2 Nummer 11 sind sodann die 
nach vorstehender Vorgabe ermittelten monatlichen krisenbedingten Energiemehrkosten für jeden 
Energieträger zu addieren, wobei nur solche Monate addiert werden, in denen (p(t(m)) - p(ref(m)) x 1,5 
> 0: 


kMk(g) = kMk(m Feb. 22) + kMk(m Mär. 22) + […] + kMk(m Dez. 23) 


 


  


                                                
[1]  Vom Empfänger/Adressaten z. B. anhand der betreffenden Rechnung nachzuweisen. Es zählt nur der 


Energieverbrauch der Endnutzer ohne Verkauf und Eigenproduktion. Der Energieverbrauch des Ener-
giesektors selbst und Verluste bei der Umwandlung und Verteilung von Energie werden nicht einbe-
zogen. 


[1]  Vom Empfänger/Adressaten z. B. anhand der betreffenden Rechnung nachzuweisen. Es zählt nur der 
Energieverbrauch der Endnutzer ohne Verkauf und Eigenproduktion. Der Energieverbrauch des Ener-
giesektors selbst und Verluste bei der Umwandlung und Verteilung von Energie werden nicht einbe-
zogen. 
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Anlage 2 


(zu § 9) 


Besonders von hohen Energiepreisen betroffene Sektoren und Teil-
sektoren  


 


 WZ-2008-Code Beschreibung 


1 0510  Steinkohlenbergbau  


2 0610  Gewinnung von Erdöl  


3 0710  Eisenerzbergbau  


4 0729  Sonstiger NE-Metallerzbergbau  


5 0891  Bergbau auf chemische und Düngemittelminerale  


6 0893  Gewinnung von Salz  


7 0899  Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g.  


8 1041  Herstellung von Ölen und Fetten (ohne Margarine u. ä. Nahrungsfette)  


9 1062  Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen  


10 1081  Herstellung von Zucker  


11 1106  Herstellung von Malz  


12 1310  Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei  


13 1330  Veredlung von Textilien und Bekleidung  


14 1395  Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung)  


15 1411  Herstellung von Lederbekleidung  


16 1621  Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten  


17 1711  Herstellung von Holz- und Zellstoff  


18 1712  Herstellung von Papier, Karton und Pappe  


19 1910  Kokerei  


20 1920  Mineralölverarbeitung  


21 2011  Herstellung von Industriegasen  


22 2012  Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten  


23 2013  Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien  


24 2014  Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien  


25 2015  Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen  


26 2016  Herstellung von Kunststoffen in Primärformen  


27 2017  Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen  


28 2060  Herstellung von Chemiefasern  


29 2110  Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen  


30 2311  Herstellung von Flachglas  


31 2313  Herstellung von Hohlglas  


32 2314  Herstellung von Glasfasern und Waren daraus  


33 2319  Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich techni-
schen Glaswaren  


34 2320  Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren  
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35 2331  Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten  


36 2332  Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik  


37 2341  Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen  


38 2342  Herstellung von Sanitärkeramik  


39 2351  Herstellung von Zement  


40 2352  Herstellung von Kalk und gebranntem Gips  


41 2399  Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g.  


42 2410  Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen  


43 2420  Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungs-
stücken aus Stahl  


44 2431  Herstellung von Blankstahl  


45 2442  Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium  


46 2443  Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn  


47 2444  Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer  


48 2445  Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen  


NE-Metallen  


49 2446  Aufbereitung von Kernbrennstoffen  


50 2451  Eisengießereien  


 


 Prodcom-Code Beschreibung 


1 81221  Kaolin und anderer kaolinhaltiger Ton und Lehm, roh oder gebrannt  


2 10311130  Verarbeitete Kartoffeln, ohne Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar ge-
macht, gefroren (auch ganz oder teilweise in Öl gegart und dann gefroren)  


3 10311300  Mehl, Grieß, Flocken, Granulat und Pellets aus getrockneten Kartoffeln  


4 10391725  Tomatenmark, konzentriert  


5 105122  Vollmilch- und Rahmpulver  


6 105121  Magermilch- und Rahmpulver  


7 105153  Casein  


8 105154  Lactose und Lactosesirup  


9 10515530  Molke, auch modifiziert, in Form von Pulver und Granulat oder in anderer fester 
Form; auch konzentriert oder gesüßt  


10 10891334  Backhefen  


11 20302150  Schmelzglasuren und andere verglasbare Massen, Engoben und ähnliche Zube-
reitungen für die Keramik-, Emaillier- oder Glasindustrie  


12 20302170  Flüssige Glanzmittel und ähnliche Zubereitungen; Glasfritte und anderes Glas in 
Form von Pulver, Granalien, Schuppen oder Flocken  


13 25501134  Eisenhaltige Freiformschmiedestücke für Maschinenwellen, Kurbelwellen, Nocken-
wellen und Kurbeln 
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Anlage 3  


(zu § 16 Absatz 1 Nummer 5) 


CO2-Kosten Braunkohle  


 


1.  Begriffsbestimmungen 


 Im Sinn dieser Anlage ist 


 - E die spezifischen CO2-Emissionen in Höhe von 1236g CO2/kWh für Braunkohlekraftwerke,  


 - PCO2 der durchschnittliche CO2-Preis für 1 Tonne CO2 in Euro (EUA: European Union Allowance) 
am ICE-Terminmarkt im Abrechnungsmonat für EUAs für den Dezemberkontrakt des Kalenderjah-
res, in dem der betreffende Abrechnungsmonat liegt. Falls der Abrechnungsmonat ein Dezember ist, 
wird stattdessen der Preis des darauffolgenden März-Kontrakts genutzt. 


 - KCO2 die spezifischen CO2-Kosten eines Braunkohlekraftwerks im Abrechnungsmonat 


2. Berechnung 


 Die spezifischen CO2-Kosten eines Braunkohlekraftwerks berechnen sich durch die Multiplikation der 
für den jeweiligen Abrechnungsmonat gültigen CO2-Preise mit den spezifischen Emissionen in Höhe 
von 1236g CO2/kWh 


 


KCO2 = PCO2 x E 
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Anlage 4  


(zu § 17 Nummer 1)  


Absicherungsgeschäfte, die vor dem 1. November 2022 abgeschlossen 
worden sind 


1. Definitionen 


1.1 Ergebnis aus Absicherungsgeschäften im Sinn dieser Anlage ist das Fair Value Ergebnis von Absiche-
rungsgeschäften für die geplante Einspeisung im Abrechnungszeitraum der Stromerzeugungsanlage 
aus Verträgen, die vor dem 1. November 2022 geschlossen wurden.  


1.2 Als geplant gilt die Planungsperspektive zum Zeitpunkt des Abschlusses des Absicherungsgeschäftes.  


1.3 Als Fair Value gilt der beizulegende Zeitwert, der als der Preis definiert ist, der in einem geordneten 
Geschäftsvorfall zwischen Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermö-
genswerts eingenommen bzw. für die Übertragung einer Schuld gezahlt würde bzw. wird. 


2. Ermittlung und Meldung der Ergebnisse 


2.1 Bei der Mitteilung nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d Doppelbuchstabe aa ist das Ergebnis 
aus Absicherungsgeschäften je Abrechnungszeitraum und je Stromerzeugungsanlage in Euro mitzu-
teilen. 


2.2 Dabei sind alle Absicherungsgeschäfte zu berücksichtigen, die eindeutig und nachweisbar zum Zwe-
cke der Absicherung der Stromvermarktung oder der Kohlendioxid-Kosten eingegangen wurden. 


2.3 Es werden sowohl finanzielle als auch physische Geschäfte berücksichtigt. Alle zum Zwecke der Ab-
sicherung eingegangenen Geschäfte werden berücksichtigt, unabhängig davon, ob sie glattgestellt 
(aufgelöst) oder erfüllt wurden. 


2.4 Im Fall eines Absicherungsgeschäft mit mehreren Preiskomponenten (Festpreis, Kapazitätszahlung, 
etc.) sind alle Komponenten zu berücksichtigen, mit dem Anteil, wie sie auf den Erfüllungszeitraum 
entfallen. 


3. Methodik 


3.1 Die Abgrenzung von Absicherungsgeschäften zum Eigenhandel, die Zuordnung von Absicherungsge-
schäften zur Stromerzeugung und damit die Abgrenzung zu anderen Geschäftsbereichen wie dem 
Vertrieb, sowie die Zuordnung von Absicherungsgeschäften zu Abrechnungszeiträumen, Erzeugungs-
technologien und Stromerzeugungsanlagen hat nach objektiv nachvollziehbaren Unternehmensregeln 
zu erfolgen, die dokumentiert und den Übertragungsnetzbetreibern in der Frist des § 29 Absatz 1 über-
mittelt werden. 


3.2 Soweit anwendbar, müssen diese Regeln den Grundsätzen des Risikomanagements und der beste-
henden Buch-/Portfoliostruktur sowie den bis zum 31. Oktober 2022 durch den Betreiber der Stromer-
zeugungsanlage verwendeten Zuordnungsregeln entsprechen.  


3.3 Alle Zuordnungsregeln müssen über den gesamten zeitlichen Anwendungsbereich des Teils 3 konsis-
tent angewendet werden. Maßgeblich ist die Methodik, die bei der ersten Meldung dargelegt und be-
gründet worden ist. 


4.  Weitere Maßgaben 


4.1 Absicherungsgeschäfte innerhalb des Unternehmens oder mit Unternehmen nach § 15 Absatz 1 dürfen 
nicht berücksichtigt werden. In diesem Fall sind Absicherungsgeschäfte dieser Parteien mit Dritten 
dem Betreiber der Stromerzeugungsanlage zuzurechnen, soweit eine klare Zuordnung anhand der 
Bestimmungen dieser Anlage zu der Erzeugung der Stromerzeugungsanlage möglich ist. 


4.2 Eigenhandel muss von Absicherungsgeschäften abgegrenzt sein; letztere müssen objektiv messbar 
und abgrenzbar dazu dienen, die wirtschaftlichen Risiken der Stromerzeugung aus der Stromerzeu-
gungsanlage abzusichern und zu reduzieren und eindeutig und abgrenzbar zu diesem Zweck abge-
schlossen worden sein. 


4.3 Die Zuordnung von Emissionsberechtigungen (EUA) oder Absicherungsgeschäften, die der Absiche-
rung der Kosten für EUA dienen, zu Quartalen erfolgt nach dem durchschnittlichen Preis aller EUA 
oder entsprechender vertraglicher Absicherungspreise, die vor dem 1. November 2022 beschafft bzw. 
abgeschlossen worden sind. Die Zuordnung auf einzelne Stromerzeugungsanlagen erfolgt 
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entsprechend zur Zuordnung der Absicherungsgeschäfte, jedoch korrigiert um die Kohlendioxid-Inten-
sität der entsprechenden Stromerzeugung. 


4.4 Anlagenbezogene Vermarktungsverträge gelten nicht als Absicherungsgeschäft im Sinn dieser An-
lage. 


4.5 Die Summe des den Meldungen nach dieser Anlage und Anlage 5 zugrundeliegenden Volumens an 
Absicherungsgeschäften darf die erwartete Erzeugung in keinem Kalendermonat überschreiten und 
darf in keiner Stunde die maximal technisch mögliche Stromerzeugung überschreiten. 


4.6 Soweit bei einem Betreiber mehrerer Stromerzeugungsanlagen vor dem 1. November 2022 keine ein-
deutige Zuordnung von Absicherungsgeschäften des Erzeugungsportfolios zu einzelnen Erzeugungs-
anlagen des Portfolios dokumentiert ist, erfolgt die Zuordnung nach den im Folgenden dargestellten 
typischen Einsatzstunden von Stromerzeugungs-Technologien: 


 


 


 
Typische Einsatzstunden von Strom-
erzeugungs-Technologien pro Jahr 


Braunkohle 6120 


Steinkohle 3684 


Kernenergie 8061 


Erdgas 3185 


Mineralöl 1420 


Wind onshore 1564 


Wind offshore 3089 


Wasserkraft 3880 


Biomasse 4409 


Photovoltaik 827 


Geothermie 3439 


Sonstige (inkl. regenerativer und fossiler An-
teil des Mülls, Grubengas und sonstige Ener-
gieträger wie Gichtgase) 


3914 
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Anlage 5  


(zu § 17 Nummer 2)  


Absicherungsgeschäfte, die nach dem 31. Oktober 2022 abgeschlos-
sen worden sind 


1. Definitionen 


1.1 Preissicherungsmeldung ist die gemeldete Kombination aus Handelsprodukt und positiver oder nega-
tiver Menge in Megawattstunden (MWh) im Fall von Strom und Tonnen (t) im Fall von Kohlendioxid, 
für die mit Wirkung für einen Börsenhandelstag eine Preissicherung erfolgen soll. Dabei dürfen Absi-
cherungsgeschäfte für Kohlendioxid ausschließlich von Stromerzeugungsanlagen auf Basis von 
Braunkohle getätigt werden. 


1.2 Handelsprodukt im Sinne dieser Anlage sind alle am jeweiligen Börsenhandelstag an der Energiebörse 
European Energy Exchange AG in Leipzig (EEX) für die Gebotszone Deutschland und Luxemburg 
handelbaren Absicherungsgeschäfte für  


- Strom (EEX German Power Base und Peak Futures) mit Fälligkeit von einem Monat, Quartal oder 
Jahr,  


- Terminmarktprodukte für Emissionsberechtigungen (EEX European Union Allowance Futures) mit 
Fälligkeit im März oder Dezember.  


 


1.3 Eine positive Menge liegt vor, wenn im Fall von Strom ein Stromverkauf und im Fall von Kohlendioxid 
ein Kauf von Emissionsberechtigungen (EUA) abgesichert wird.  


1.4 Eine negative Menge liegt vor, wenn im Fall von Strom eine vorherige Absicherung eines Stromver-
kaufs und im Fall von Kohlendioxid eine vorherige Absicherung des Kaufs von Emissionsberechtigun-
gen (EUA) ganz oder teilweise aufgelöst wird. Dies kann sich auch auf das Auflösen von Positionen 
nach Anlage 4 beziehen.  


2. Preissicherungsmeldungen 


2.1 Preissicherungsmeldungen dürfen nur zum Zweck der Absicherung von Risiken abgegeben werden, 
die aus Absicherungsgeschäften für die Erzeugung von Strom, die Gegenstand der Abschöpfung von 
Überschusserlösen nach diesem Gesetz ist, resultieren. Preissicherungsmeldungen sind für Absiche-
rungsgeschäfte mit Erfüllung bis zum Verlängerungszeitpunkt gemäß § 13 Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 
abzugeben. 


2.2 Preissicherungsmeldungen können mit Wirkung für zukünftige Börsenhandelstage sowie bis zum Ab-
lauf des jeweiligen Börsenhandelstags mit Wirkung für diesen Börsenhandelstag erfolgen.  


2.3 Eine Korrektur bereits gemeldeter Mengen ist bis zu dem in Nummer 2.2 genannten Zeitpunkt mit 
Wirkung für denselben und künftige Börsenhandelstage möglich. 


2.4 Preissicherungsmeldungen sind über alle Stromerzeugungsanlagen eines Betreibers am Tag der Wirk-
samkeit des Absicherungsgeschäftes auf das tatsächliche Gesamtmarktvolumen der getätigten Absi-
cherungsgeschäfte im jeweiligen Handelsprodukt an diesem Tag an der EEX beschränkt. 


2.5 Die Summe der Mengen aus Preissicherungsmeldungen, die für eine Stromerzeugungsanlage mit Wir-
kung für einen Börsenhandelstag maximal gemeldet werden darf, darf für jede Stunde des Erfüllungs-
zeitraums der Handelsprodukte, auf die sich die Preissicherungsmeldungen beziehen, sowohl für 
Strom als auch für Kohlendioxid einen Betrag nicht übersteigen oder unterschreiten, der im Bereich 
zwischen minus 1% und 1% der Menge liegt, die für die Stromerzeugungsanlage insgesamt maximal 
gemeldet werden darf. 


2.6 Für keine Stunde des Abrechnungszeitraums darf die Summe des Volumens der Absicherungsge-
schäfte nach § 17 Nummer 1, die in dem Abrechnungszeitraum ganz oder teilweise erfüllt werden, und 
der nach dieser Anlage gemeldeten Absicherungsgeschäfte, die in dem Abrechnungszeitraum ganz 
oder teilweise erfüllt werden, die theoretisch maximale Erzeugungsmenge der Stromerzeugungsan-
lage (Erzeugung bei Nennleistung während einer Stunde) überschreiten oder einen Wert von Null un-
terschreiten; dabei sind die Strommengen aus Absicherungsgeschäften nach § 17 Nummer 1 und aus 
den nach dieser Anlage gemeldeten Absicherungsgeschäften gleichmäßig auf alle Stunden des Erfül-
lungszeitraums des jeweiligen Handelsproduktes zu verteilen. Zusätzlich darf das Volumen der gemel-
deten Absicherungsgeschäfte für einen Kalendermonat die erwartete Produktionsmenge pro Kalen-
dermonat nicht übersteigen. 
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2.7 Im Fall von Absicherungsgeschäften für Kohlendioxid darf in keiner Stunde des Abrechnungszeitraums 
die kumuliert gemeldete Menge aus Absicherungsgeschäften nach § 17 Nummer 1 die im Abrech-
nungszeitraum ganz oder teilweise erfüllt werden, und der nach dieser Anlage kumuliert gemeldeten 
Absicherungsgeschäfte die Erzeugungskapazität der Stromerzeugungsanlage in MW multipliziert mit 
den spezifischen Emissionen des Erzeugungsanlage (in t Kohlendioxid pro MWh), jedoch maximal 
einem Wert von 1,236 t Kohlendioxid pro MWh, überschreiten oder einen Wert von Null unterschreiten; 
dabei sind die Kohlendioxid-Mengen aus Absicherungsgeschäften nach § 17 Nummer 1 und aus den 
nach dieser Anlage gemeldeten Absicherungsgeschäften gleichmäßig auf alle Stunden des Erfüllungs-
zeitraums des jeweiligen Handelsproduktes zu verteilen. 


2.8 Wird keine Preissicherungsmeldung gemeldet ist von einer gemeldeten Menge von Null auszugehen. 


2.9 Preissicherungsmeldungen sind spätestens zum Ende des Tages der Wirksamkeit unternehmensin-
tern revisionssicher abzulegen und zu dokumentieren und bis mindestens drei Jahre nach der finalen 
Abrechnung nach diesem Gesetz aufzubewahren. Dies gilt auch bereits während der Übergangszeit 
nach Nummer 3.1, in der die Meldungen noch nicht tagesgleich übermittelt werden können, ab Inkraft-
treten des Gesetzes. 


3. Übergangsregelung 


3.1 Absicherungsgeschäfte, die zwischen dem 1. November 2022 und dem Tag, an dem die tagesgleiche 
Meldemöglichkeit erstmals zur Verfügung steht, abgeschlossen worden sind, können einmalig bis fünf 
Tage nach diesem Tage nachgemeldet werden. In der Nachmeldung nach Satz 1 sind für den Zeitraum 
ab dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes bis zum Tag, an dem die tagesgleiche Meldemöglichkeit 
im Sinne von § 35 Absatz 4 erstmals zur Verfügung steht, die nach Nummer 2.9 dokumentierten Preis-
sicherungsmeldungen zu verwenden. Die Bundesnetzagentur kann für den Zeitraum bevor die tages-
gleiche Meldemöglichkeit besteht weitere technische Anforderungen an Preissicherungsmeldungen 
definieren, insbesondere den Versand der Meldung oder einer Prüfsumme per E-Mail an die Bundes-
netzagentur. 


3.2 Im Fall der Nummer 3.1 sind alle erforderlichen Angaben nach dieser Anlage pro Börsenhandelstag zu 
melden. 


3.3 Im Fall der Nummer 3.1 gilt abweichend von Nummer 2.5, dass die börsenhandelstägliche Meldung 
für jede Stunde des Erfüllungszeitraums der gemeldeten Absicherungsgeschäfte sowohl für die 
Summe aller Absicherungsgeschäfte für Strom als auch für die Summe aller Absicherungsgeschäfte 
für Kohlendioxid nur um einen Betrag verändert werden darf, der im Bereich zwischen 0% und 0.3% 
der kumuliert maximal zulässigen gemeldeten Menge liegt. Negative Meldungen sind erst 30 Tage 
nach dem Tag, an dem die tagesgleiche Meldemöglichkeit erstmals zur Verfügung steht, zulässig. 


4. Ermittlung und Meldung der Ergebnisse aus Preissicherungsmeldungen 


4.1 Zu melden ist das Ergebnis aus Absicherungsgeschäften, über die eine Preissicherungsmeldung er-
folgt ist, je Abrechnungszeitraum und je Stromerzeugungsanlage als Euro-Betrag. 


Das Ergebnis aus Absicherungsgeschäften im Sinn dieser Anlage ist die Summe des finanziellen Werts 
aller Preissicherungsmeldungen, deren Erfüllungszeitraum ganz oder vollständig im Abrechnungszeit-
raum liegt. 


4.2 Fällt der Erfüllungszeitraum eines Handelsproduktes, auf das sich eine Preissicherungsmeldung be-
zieht, nur teilweise in den Abrechnungszeitraum, so wird nur der Anteil berücksichtigt, der in den Ab-
rechnungszeitraum fällt. Dabei berechnet sich der Anteil aus der Zahl der Stunden des Erfüllungszeit-
raums, der in den Abrechnungszeitraum fällt, im Verhältnis zu allen Stunden des Erfüllungszeitraums. 


4.3 Es werden bei Absicherungsgeschäften für Strom positiv gemeldete Mengen positiv gezählt und ne-
gative Mengen negativ und bei Absicherungsgeschäften für Kohlendioxid positive Mengen negativ ge-
zählt und negative Mengen positiv. 


4.4 Der finanzielle Wert jeder Preissicherungsmeldung ist das Produkt der gemeldeten Menge mit der Dif-
ferenz aus dem täglichen Abrechnungspreis des entsprechenden Handelsprodukts am Tag des Ab-
schlusses und dem Glattstellungspreis. 


4.5 Der Glattstellungspreis ist im Fall von Strom der mittlere Preis des Basiswerts der EEX German Power 
Futures in den Stunden des Erfüllungszeitraums eines Handelsproduktes, die auf den Abrechnungs-
zeitraum entfallen. 


4.6 Der Glattstellungspreis bei Kohlendioxid ist der Schlussabrechnungspreis des jeweiligen Handelspro-
duktes. 
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Artikel 2 


Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 


Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726, 1728) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 24a wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 24b Zuschuss zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzkosten; Zahlungsmodalitäten“. 


b) Nach der Angabe zu § 118a wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 118b Befristete Sonderregelungen für Energielieferverträge mit Haushaltskunden außerhalb der Grundver-
sorgung bei Versorgungsunterbrechungen wegen Nichtzahlung“. 


c) Die Angabe zu § 120 wird wie folgt gefasst: 


„§ 120 (weggefallen)“. 


2. Nach § 24a wird folgender § 24b eingefügt:  


„§ 24b 


Zuschuss zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzkosten; Zahlungsmodali-
täten 


(1) Die Netzkosten des Kalenderjahres 2023 der Übertragungsnetzbetreiber mit 
Regelzonenverantwortung werden anteilig durch einen Zuschuss in Höhe von insge-
samt 12,84 Milliarden Euro gedeckt. Der Zuschuss wird aus dem Bankkonto nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremsegesetzes finanziert. Zu diesem Zweck sind 
die Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung berechtigt, den nach Ab-
satz 2 für sie berechneten Anteil an dem Zuschuss von dem Bankkonto nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremsegesetzes abzubuchen. Macht ein Übertra-
gungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung von seiner Berechtigung zur Abbu-
chung nach Satz 3 Gebrauch, hat diese in Höhe von 1,07 Milliarden Euro zum fünf-
zehnten eines Kalendermonats zu erfolgen, wobei sich die Berechtigung auf den Zeit-
raum beginnend mit dem 15. Februar 2023 und endend mit dem 15. Januar 2024 be-
schränkt. 


(2) Die Aufteilung der monatlichen Zuschussbeträge auf die Übertragungsnetzbe-
treiber mit Regelzonenverantwortung erfolgt entsprechend dem jeweiligen Anteil des 
Anstiegs ihrer Erlösobergrenze des Kalenderjahres 2023 gegenüber ihrer Erlösober-
grenze des Kalenderjahres 2022 an der Summe des Anstiegs der Erlösobergrenzen 
aller Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung. Die Abbuchung der 
monatlichen Zuschussbeträge zu den Übertragungsnetzkosten von dem Bankkonto 
nach § 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremsegesetzes an die Übertragungsnetz-
betreiber mit Regelzonenverantwortung erfolgt entsprechend dieses Verhältnisses. 
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(3) Die Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung haben den Zu-
schuss nach Absatz 1 Satz 1 bei der Ermittlung der bundeseinheitlichen Übertragungs-
netzentgelte, die auf Grundlage der Rechtsverordnung nach § 24 Satz 2 Nummer 4 
Buchstabe b erfolgt, für das Kalenderjahr 2023 rechnerisch von dem Gesamtbetrag der 
in die Ermittlung der bundeseinheitlichen Übertragungsnetzentgelte einfließenden Er-
lösobergrenzen abzuziehen und entsprechend die Netzentgelte mindernd einzusetzen. 
Die Bundesnetzagentur ist berechtigt, durch Festlegung nach § 29 Absatz 1 nähere 
Vorgaben zur Berücksichtigung des Zuschusses bei der Ermittlung der bundeseinheit-
lichen Übertragungsnetzentgelte zu machen. 


(4) Soweit das Bankkonto nach § 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremsege-
setzes bis zum zehnten Tag eines Kalendermonats kein ausreichendes Guthaben auf-
weist, damit eine Auszahlung nach Absatz 1 Satz 3 getätigt werden kann, ist eine Bu-
chung in entsprechender Höhe von dem separaten Bankkonto für die Aufgaben nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz nach § 47 Absatz 1 Satz 1 des Energiefinanzie-
rungsgesetzes auf das Bankkonto nach § 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremse-
gesetzes zulässig und vorzunehmen, soweit die Gesamtsumme dieser Buchungen den 
Betrag, den die Bundesrepublik Deutschland auf Grund des Bescheides vom 9. Okto-
ber 2020 als Zuschuss zur Absenkung der EEG-Umlage geleistet hat, nicht übersteigt. 


(5) Wenn das Bankkonto, nach § 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremsege-
setzes auch nach den Buchungen nach Absatz 4 zur Gewährung der monatlichen Rate 
nach Absatz 1 Satz 3 nicht ausreichend gedeckt ist oder eine Abbuchung nach Absatz 
1 Satz 2 aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist, sind die Übertragungsnetzbetreiber 
mit Regelzonenverantwortung abweichend von § 20 Absatz 1 berechtigt, ihre Netzent-
gelte im Kalenderjahr 2023 einmalig unterjährig zum ersten Tag eines Monats anzu-
passen. Die Entscheidung zur Neukalkulation der Übertragungsnetzentgelte nach Satz 
1 ist von allen Übertragungsnetzbetreibern mit Regelzonenverantwortung gemeinsam 
zu treffen. Die beabsichtigte Anpassung ist sechs Wochen vor ihrem Wirksamwerden 
der Bundesnetzagentur mitzuteilen und auf der gemeinsamen Internetseite der Über-
tragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung zu veröffentlichen. Sofern die 
Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung das Recht nach Satz 1 zur 
einmaligen unterjährigen Anpassung ihrer Netzentgelte nutzen, sind auch die Betreiber 
von Elektrizitätsverteilernetzen abweichend von § 20 Absatz 1 berechtigt, auf dieser 
Grundlage ihre Netzentgelte zu demselben Datum anzupassen.“ 


3. § 50e wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:  


(2) „ Die Bundesregierung kann nach Ausrufung der Alarmstufe oder Notfallstufe nach 
Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1938 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2017 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung der sicheren Gasversorgung und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 
994/2010 (ABl. L 280 vom 28.10.2017, S. 1), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 
2022/517 (ABl. L 104 vom 1.4.2022, S. 53) geändert worden ist, in Verbindung mit dem 
Notfallplan Gas des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom September 2019, 
der auf der Internetseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz veröffent-
licht ist, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, zu-
lassen, dass die Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung in einer 
absehbaren und anhaltenden Knappheitssituation an den europäischen Strommärken be-
fristet Anlagen, die nach § 13b Absatz 4 und 5, § 13d und § 50a Absatz 4 sowie nach 
Maßgabe der Netzreserveverordnung in der Netzreserve oder nach § 13e sowie nach Maß-
gabe der Kapazitätsreserveverordnung in der Kapazitätsreserve vorgehalten werden, zur 
Veräußerung von Strommengen aus diesen Anlagen am Day-Ahead und Intraday Markt 
einsetzen oder die Betreiber dieser Anlagen zu einer Veräußerung dieser Strommengen 
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auffordern (Reservenvermarktung in Knappheitssituation). In der Rechtsverordnung sollen 
insbesondere Regelungen getroffen werden 


1. zu den Voraussetzungen für das Vorliegen einer absehbaren und anhaltenden Knapp-
heitssituation an den europäischen Strommärkten und zur Regelung weiterer, konkre-
tisierender Einsatzkriterien, 


2. zur näheren Bestimmung der einzusetzenden Anlagen in der Netzreserve nach §13d 
EnWG und der Kapazitätsreserve nach §13e EnWG, deren Erzeugungsmengen am 
Strommarkt eingesetzt werden können, insbesondere zur Regelung einer Ausnahme 
für die Anlagen, die nach § 50a Absatz 1 in Verbindung mit der Stromangebotsauswei-
tungsverordnung befristet am Strommarkt teilnehmen,  


3. zu den Einzelheiten und der operativen Ausgestaltung der Vermarktung gemäß derer 
die Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung die erzeugten Strom-
mengen am Day-Ahead und Intraday Markt einsetzen dürfen und deren Verhältnis zu 
den bestehenden Netzreserveverträgen und Standdardbedingungen in der Kapazitäts-
reserve, dies schließt die Vermarktung von Strommengen durch die Anlagenbetreiber 
auf Anweisung des Übertragungsnetzbetreibers mit Regelzonenverantwortung ein,  


4. zur Konkretisierung des Zeitraums in dem die Vermarktung zugelassen wird, die längs-
tens bis zum Ablauf des 31. März 2024 zulässig ist, 


5. zur Regelung der Erstattung von Kosten, die durch den Einsatz in der Reservenver-
marktung in Knappheitssituation entstehen, soweit diese nicht bereits anderweitig er-
setzt werden,  


6. zum Verhältnis der Vergütungsregelungen in den Reserven nach § 13c, § 6 der Netz-
reserveverordnung und §13e Absatz 3, 


7. zur Verwendung von Strommarkterlösen, soweit diese durch die Vermarktung erzielt 
werden und 


8. zur Einhaltung und Herstellung von Transparenz für die Regulierungsbehörde und alle 
Marktteilnehmer.“ 


b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 


4. Nach § 118a wird folgender § 118b eingefügt: 


„§ 118b 


Befristete Sonderregelungen für Energielieferverträge mit Haushaltskunden außer-
halb der Grundversorgung bei Versorgungsunterbrechungen wegen Nichtzahlung 


(1) Bis zum Ablauf des 30. April 2024 ist § 118b Absatz 2 mit den Maßgaben der 
Absätze 2 bis 9 anzuwenden. Von den Vorgaben der Absätze 2 bis 9 abweichende 
vertragliche Vereinbarungen sind unwirksam. Im Übrigen gilt § 118b unverändert. 


(2) Bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung des Haushaltskunden trotz 
Mahnung ist der Energielieferant berechtigt, die Energieversorgung vier Wochen nach 
vorheriger Androhung unterbrechen zu lassen und die Unterbrechung beim zuständi-
gen Netzbetreiber zu beauftragen. Der Energielieferant kann mit der Mahnung zugleich 
die Unterbrechung der Energieversorgung androhen, sofern die Folgen einer Unterbre-
chung nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Haus-
haltskunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
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Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Im Falle einer Androhung nach Satz 1 hat der 
Energielieferant den Haushaltskunden einfach verständlich zu informieren, wie er dem 
Energielieferanten das Vorliegen von Voraussetzungen nach Absatz 3 in Textform mit-
teilen kann. Der Energielieferant hat dem Haushaltskunden die Kontaktadresse anzu-
geben, an die der Haushaltskunde die Mitteilung zu übermitteln hat. 


(3) Die Verhältnismäßigkeit einer Unterbrechung im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 
ist insbesondere dann nicht gewahrt, wenn infolge der Unterbrechung eine konkrete 
Gefahr für Leib oder Leben der dadurch Betroffenen zu besorgen ist. Der Energieliefe-
rant hat den Haushaltskunden mit der Androhung der Unterbrechung über die Möglich-
keit zu informieren, Gründe für eine Unverhältnismäßigkeit der Unterbrechung, insbe-
sondere eine Gefahr für Leib und Leben, in Textform mitzuteilen und auf Verlangen 
des Energielieferanten glaubhaft zu machen. 


(4) Der Energielieferant darf eine Unterbrechung wegen Zahlungsverzugs nur 
durchführen lassen, wenn der Haushaltskunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen in 
Verzug ist 


1. mit Zahlungsverpflichtungen in Höhe des Doppelten der rechnerisch auf den lau-
fenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung oder 


2. für den Fall, dass keine Abschlags- oder Vorauszahlungen zu entrichten sind, mit 
mindestens einem Sechstel des voraussichtlichen Betrages der Jahresrechnung. 


Der Zahlungsverzug des Haushaltskunden muss mindestens 100 Euro betragen. Bei 
der Berechnung der Höhe des Betrages nach den Sätzen 1 und 2 bleiben diejenigen 
nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der Haushaltskunde form- und fristge-
recht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Rück-
stände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen Energielieferanten und 
Haushaltskunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht 
rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung des Energielieferanten resultieren. 


(5) Der Energielieferant ist verpflichtet, den betroffenen Haushaltsunden mit der 
Androhung einer Unterbrechung der Energielieferung wegen Zahlungsverzuges nach 
Absatz 2 zugleich in Textform über Möglichkeiten zur Vermeidung der Unterbrechung 
zu informieren, die für den Haushaltskunden keine Mehrkosten verursachen. Dazu kön-
nen beispielsweise gehören  


1. örtliche Hilfsangebote zur Abwendung einer Versorgungsunterbrechung wegen 
Nichtzahlung, 


2. Vorauszahlungssysteme, 


3. Informationen zu Energieaudits und zu Energieberatungsdiensten und 


4. Hinweise auf staatliche Unterstützungsmöglichkeiten der sozialen Mindestsiche-
rung sowie auf weitere staatliche Unterstützungsmöglichkeiten nach dem Sozial-
recht die bei Jobcentern oder Sozialämtern beantragt werden können oder auf eine 
anerkannte Schuldner- und Verbraucherberatung. 


Ergänzend ist auf die Pflicht des Energielieferanten nach Absatz 7 hinzuweisen, dem 
Haushaltskunden auf dessen Verlangen innerhalb einer Woche sowie unabhängig von 
einem solchen Verlangen spätestens mit der Ankündigung der Unterbrechung eine Ab-
wendungsvereinbarung anzubieten, und dem Haushaltskunden ein standardisiertes 
Antwortformular zu übersenden, mit dem der Haushaltskunden die Übersendung einer 
Abwendungsvereinbarung anfordern kann. Die Informationen nach den Sätzen 1 bis 3 
sind in einfacher und verständlicher Weise zu erläutern. 
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(6) Der Beginn der Unterbrechung der Energielieferung ist dem Haushaltskunden 
acht Werktage im Voraus durch briefliche Mitteilung anzukündigen. Zusätzlich soll die 
Ankündigung nach Möglichkeit auch auf elektronischem Wege in Textform erfolgen. 


(7) Der betroffene Haushaltskunde ist ab dem Erhalt einer Androhung der Unter-
brechung nach Absatz 2 Satz 1 berechtigt, von dem Energielieferanten die Übermitt-
lung des Angebots für eine Abwendungsvereinbarung zu verlangen. Der Energieliefe-
rant ist verpflichtet, dem betroffenen Haushaltskunden im Falle eines Verlangens nach 
Satz 1 innerhalb einer Woche und ansonsten spätestens mit der Ankündigung einer 
Unterbrechung der Energielieferung nach Absatz 6 zugleich in Textform den Abschluss 
einer Abwendungsvereinbarung anzubieten. Das Angebot für die Abwendungsverein-
barung hat zu beinhalten:  


1. eine Vereinbarung über zinsfreie monatliche Ratenzahlungen zur Tilgung der nach 
Absatz 4 ermittelten Zahlungsrückstände sowie 


2. eine Verpflichtung des Energielieferanten zur Weiterversorgung nach Maßgabe 
der mit dem Haushaltskunden vereinbarten Vertragsbedingungen, solange der 
Kunde seine laufenden Zahlungsverpflichtungen erfüllt und 


3. allgemein verständliche Erläuterungen der Vorgaben für Abwendungsvereinbarun-
gen. 


Unabhängig vom gesetzlichen Widerrufsrecht des Haushaltskunden darf nicht ausge-
schlossen werden, dass innerhalb eines Monats nach Abschluss der Abwendungsver-
einbarung Einwände gegen die der Ratenzahlung zugrunde liegenden Forderungen in 
Textform erheben kann. Die Ratenzahlungsvereinbarung nach Satz 3 Nummer 1 muss 
so gestaltet sein, dass der Haushaltskunde sich dazu verpflichtet, die Zahlungsrück-
stände in einem für den Energielieferanten sowie für den Haushaltskunden wirtschaft-
lich zumutbaren Zeitraum vollständig auszugleichen. Als in der Regel zumutbar ist ein 
Zeitraum von sechs bis 18 Monaten anzusehen. Überschreiten die Zahlungsrück-
stände die Summe von 300 Euro, beträgt dieser Zeitraum mindestens zwölf bis höchs-
tens 24 Monate. In die Bemessung der Zeiträume nach den Sätzen 6 und 7 soll die 
Höhe der jeweiligen Zahlungsrückstände maßgeblich einfließen. Nimmt der Haushalts-
kunde das Angebot vor Durchführung der Unterbrechung in Textform an, darf die Ener-
gielieferung durch den Energielieferanten nicht unterbrochen werden lassen. Der 
Haushaltskunde kann in dem Zeitraum, den die Abwendungsvereinbarung umfasst, 
von dem Energielieferanten eine Aussetzung der Verpflichtungen nach Satz 3 Nummer 
1 hinsichtlich monatlichen Ratenzahlungsvereinbarung in Höhe von bis zu drei Monats-
raten verlangen, solange er im Übrigen seine laufenden Zahlungsverpflichtungen aus 
dem Liefervertrag erfüllt. Darüber hat der Haushaltskunde den Energielieferanten vor 
Beginn des betroffenen Zeitraums in Textform zu informieren. Im Falle eines Verlan-
gens auf Aussetzung nach Satz 10 verlängert sich der nach den Sätzen 6 und 7 be-
messene Zeitraum entsprechend. Kommt der Haushaltskunde seinen Verpflichtungen 
aus der Abwendungsvereinbarung nicht nach, ist der Energielieferant berechtigt, die 
Energielieferung unter Beachtung des Absatzes 6 zu unterbrechen. 


(8) In einer Unterbrechungsandrohung nach Absatz 2 Satz 1 und in einer Ankün-
digung des Unterbrechungsbeginns nach Absatz 6 ist klar und verständlich sowie in 
hervorgehobener Weise auf den Grund der Unterbrechung sowie darauf hinzuweisen, 
welche voraussichtlichen Kosten dem Haushaltskunden infolge der Unterbrechung 
nach Absatz 2 Satz 1 und einer nachfolgenden Wiederherstellung der Energielieferung 
nach Absatz 9 in Rechnung gestellt werden können. 


(9) Der Energielieferant hat die Energielieferung unverzüglich wiederherstellen zu 
lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Haushalts-
kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt 
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hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden. 
Dabei muss die pauschale Berechnung einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale 
darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht überstei-
gen. Auf Verlangen des Haushaltskunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuwei-
sen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Haushaltskunden zu gestatten. Die in 
Rechnung gestellten Kosten dürfen, auch im Falle einer Pauschalierung, die tatsächlich 
entstehenden Kosten nicht überschreiten. 


(10) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz überprüft bis zum 31. 
Dezember 2023 die praktische Anwendung dieser Vorschrift und die Notwendigkeit ei-
ner Weitergeltung über den 30. April 2024 hinaus. In die Überprüfung sollen die Rege-
lungen in den Rechtsverordnungen nach § 39 Absatz 2 einbezogen werden, soweit 
diese bis zum 30. April 2024 befristet sind.“ 


5. § 120 wird aufgehoben. 


Artikel 3 


Änderung der Stromnetzentgeltverordnung 


Die Stromnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2225), die zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe zu § 18 wird wie folgt gefasst: 


„§ 18 (weggefallen)“. 


b) Die Angabe zu Anlage 4a wird wie folgt gefasst: 


„Anlage 4a (weggefallen)“. 


2. § 5 Absatz 3 wird aufgehoben. 


3. § 18 wird aufgehoben. 


4. Anlage 4a wird aufgehoben. 


Artikel 4 


Änderung der Stromgrundversorgungsverordnung 


Die Stromgrundversorgungsverordnung vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391), die 
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 19 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 werden nach Satz 2 folgende Sätze eingefügt:  
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„Im Falle einer Androhung nach Satz 1 hat der Grundversorger den Kunden ein-
fach verständlich zu informieren, wie er dem Grundversorger das Vorliegen von 
Voraussetzungen nach Satz 5 in Textform mitteilen kann. Der Grundversorger hat 
dem Kunden die Kontaktadresse anzugeben, an die der Kunde die Mitteilung zu 
übermitteln hat.“ 


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 


4. „ Hinweise auf staatliche Unterstützungsmöglichkeiten der sozialen Min-
destsicherung sowie auf weitere staatliche Unterstützungsmöglichkeiten 
nach dem Sozialrecht, die bei Jobcentern und Sozialämtern beantragt 
werden können, und auf eine anerkannte Schuldner- und Verbraucher-
beratung.“ 


bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Ergänzend ist auch auf die Pflicht des Grundversorgers hinzuweisen, dem 
Kunden auf dessen Verlangen innerhalb einer Woche sowie unabhängig von 
einem solchen Verlangen des Kunden spätestens mit der Ankündigung der 
Unterbrechung eine Abwendungsvereinbarung nach Absatz 5 anzubieten, 
und dem Kunden ein standardisiertes Antwortformular zu übersenden, mit 
dem der Kunde die Übersendung einer Abwendungsvereinbarung anfordern 
kann.“ 


c) In Absatz 5 werden die Sätze 1 bis 5 durch folgende Sätze 1 bis 10 ersetzt: 


„Der betroffene Kunde ist nach Erhalt einer Androhung der Unterbrechung der 
Grundversorgung wegen Zahlungsverzugs berechtigt, von dem Grundversorger 
die Übermittlung des Angebots einer Abwendungsvereinbarung zu verlangen. Der 
Grundversorger ist verpflichtet, dem betroffenen Kunden im Falle eines Verlan-
gens nach Satz 1 innerhalb einer Woche und unabhängig von einem solchen Ver-
langen des betroffenen Kunden spätestens mit der Ankündigung einer Unterbre-
chung der Grundversorgung nach Absatz 4 zugleich in Textform den Abschluss 
einer Abwendungsvereinbarung anzubieten. Das Angebot für die Abwendungsver-
einbarung hat Folgendes zu beinhalten: 


1. eine Vereinbarung über zinsfreie monatliche Ratenzahlungen zur Tilgung 
der nach Absatz 2 Satz 6 bis 8 ermittelten Zahlungsrückstände sowie 


2. eine Verpflichtung des Grundversorgers zur Weiterversorgung nach Maß-
gabe der allgemeinen und ergänzenden Bedingungen, soweit der Kunde seine 
laufenden Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungsvertrag erfüllt und 


3.  allgemein verständliche Erläuterungen der Vorgaben für Abwendungsver-
einbarungen. 


Unabhängig vom gesetzlichen Widerrufsrecht des Haushaltskunden darf nicht 
ausgeschlossen werden, dass innerhalb eines Monats nach Abschluss der Abwen-
dungsvereinbarung Einwände gegen die der Ratenzahlung zugrunde liegenden 
Forderungen in Textform erheben kann. In der Abwendungsvereinbarung darf eine 
Geltendmachung rechtlicher Einwände des Kunden mindesten für den Zeitraum 
von einem Monat nach Abschluss der Abwendungsvereinbarung nicht ausge-
schlossen werden. Als in der Regel zumutbar ist je nach Höhe der Zahlungsrück-
stände ein Zeitraum von sechs bis 18 Monaten anzusehen. Überschreiten die Zah-
lungsrückstände die Summe von 300 Euro, beträgt dieser Zeitraum mindestens 
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zwölf bis 24 Monate. In die Bemessung der Zeiträume nach den Sätzen 6 und 7 
soll die Höhe der jeweiligen Zahlungsrückstände maßgeblich einfließen. Der 
Kunde kann in dem Zeitraum, den die Abwendungsvereinbarung umfasst, von dem 
Grundversorger eine Aussetzung der Verpflichtungen nach Satz 3 Nummer 1 hin-
sichtlich monatlichen Ratenzahlungsvereinbarung in Höhe von bis zu drei Monats-
raten verlangen, solange er im Übrigen seine laufenden Zahlungsverpflichtungen 
aus dem Grundversorgungsvertrag erfüllt. Darüber hat der Haushaltskunde den 
Grundversorger vor Beginn des betroffenen Zeitraums in Textform zu informieren.“ 


d) In Absatz 7 wird nach Satz 5 folgender Satz eingefügt: „Die in Rechnung gestellten 
Kosten dürfen, auch im Falle einer Pauschalisierung, die tatsächlich entstehenden 
Kosten nicht überschreiten.“ 


2. § 23 wird folgender Satz angefügt:  


„§ 19 Absatz 5 Satz 9 ist bis zum Ablauf des 30. April 2024 anwendbar.“ 


Artikel 5 


Änderung der Gasgrundversorgungsverordnung 


Die Gasgrundversorgungsverordnung vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391, 2396), 
die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juli 2022 (BGBl. I S. 1214) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 19 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 werden nach Satz 2 folgende Sätze eingefügt:  


„Im Falle einer Androhung nach Satz 1 hat der Grundversorger den Kunden ein-
fach verständlich zu in-formieren, wie er dem Grundversorger das Vorliegen von 
Voraussetzungen nach Satz 5 in Textform mitteilen kann. Der Grundversorger hat 
dem Kunden die Kontaktadresse anzugeben, an die der Kunde die Mitteilung zu 
übermitteln hat.“ 


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 


4. „ Hinweise auf staatliche Unterstützungsmöglichkeiten der sozialen Min-
destsicherung sowie auf weitere staatliche Unterstützungsmöglichkeiten 
nach dem Sozialrecht, die bei Jobcentern und Sozialämtern beantragt 
werden können, und auf eine anerkannte Schuldner- und Verbraucher-
beratung.“ 


bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Ergänzend ist auch auf die Pflicht des Grundversorgers hinzuweisen, dem 
Kunden auf dessen Verlangen innerhalb einer Woche sowie unabhängig von 
einem solchen Verlangen des Kunden spätestens mit der Ankündigung der 
Unterbrechung eine Abwendungsvereinbarung nach Absatz 5 anzubieten, 
und dem Kunden ein standardisiertes Antwortformular zu übersenden, mit 
dem der Kunde die Übersendung einer Abwendungsvereinbarung anfordern 
kann.“ 
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c) In Absatz 5 werden die Sätze 1 bis 5 durch folgende Sätze 1 bis 10 ersetzt: 


„Der betroffene Kunde ist nach Erhalt einer Androhung der Unterbrechung der 
Grundversorgung wegen Zahlungsverzugs berechtigt, von dem Grundversorger 
die Übermittlung des Angebots einer Abwendungsvereinbarung zu verlangen. Der 
Grundversorger ist verpflichtet, dem betroffenen Kunden im Falle eines Verlan-
gens nach Satz 1 innerhalb einer Woche und unabhängig von einem solchen Ver-
langen des betroffenen Kunden spätestens mit der Ankündigung einer Unterbre-
chung der Grundversorgung nach Absatz 4 zugleich in Textform den Abschluss 
einer Abwendungsvereinbarung anzubieten. Das An-gebot für die Abwendungs-
vereinbarung hat Folgendes zu beinhalten: 


1. eine Vereinbarung über zinsfreie monatliche Ratenzahlungen zur Tilgung 
der nach Absatz 2 Satz 6 bis 8 ermittelten Zahlungsrückstände sowie 


2. eine Verpflichtung des Grundversorgers zur Weiterversorgung nach Maß-
gabe der allgemeinen und ergänzenden Bedingungen, soweit der Kunde seine 
laufenden Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungsvertrag erfüllt und 


3.  allgemein verständliche Erläuterungen der Vorgaben für Abwendungsver-
einbarungen. 


Unabhängig vom gesetzlichen Widerrufsrecht des Haushaltskunden darf nicht 
ausgeschlossen werden, dass innerhalb eines Monats nach Abschluss der Abwen-
dungsvereinbarung Einwände gegen die der Ratenzahlung zugrunde liegenden 
Forderungen in Textform erheben kann. In der Abwendungsvereinbarung darf eine 
Geltendmachung rechtlicher Einwände des Kunden mindesten für den Zeitraum 
von einem Monat nach Abschluss der Abwendungsvereinbarung nicht aus-ge-
schlossen werden. Als in der Regel zumutbar ist je nach Höhe der Zahlungsrück-
stände ein Zeitraum von sechs bis 18 Monaten anzusehen. Überschreiten die Zah-
lungsrückstände die Summe von 300 Euro, beträgt dieser Zeitraum mindestens 
zwölf bis 24 Monate. In die Bemessung der Zeiträume nach den Sätzen 6 und 7 
soll die Höhe der jeweiligen Zahlungsrückstände maßgeblich einfließen. Der 
Kunde kann in dem Zeitraum, den die Abwendungsvereinbarung umfasst, von dem 
Grundversorger eine Aussetzung der Verpflichtungen nach Satz 3 Nummer 1 hin-
sichtlich monatlichen Ratenzahlungsvereinbarung in Höhe von bis zu drei Monats-
raten verlangen, solange er im Übrigen seine laufenden Zahlungsverpflichtungen 
aus dem Grundversorgungsvertrag erfüllt. Darüber hat der Haushaltskunde den 
Grundversorger vor Beginn des betroffenen Zeitraums in Textform zu informieren.“ 


d) In Absatz 7 wird nach Satz 5 folgender Satz eingefügt: „Die in Rechnung gestellten 
Kosten dürfen, auch im Falle einer Pauschalisierung, die tatsächlich entstehenden 
Kosten nicht überschreiten.“ 


2. § 23 wird folgender Satz angefügt:  


„§ 19 Absatz 5 Satz 9 ist bis zum Ablauf des 30. April 2024 anwendbar.“ 


Artikel 6 


[ Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 


Hinweis: Die nachstehenden Änderungen, die insbesondere der Anpassung an das 
europäische Beihilferecht und der Reaktion auf die Inflation und steigende Anlagenpreise 
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dienen sollen, werden innerhalb der Bundesregierung noch diskutiert. / Das Erneuerbare-
Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726, 1737) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Angabe zu § 11 folgende Angabe zu § 11a einge-
fügt:  


„§ 11a Duldungspflicht für Anschlussleitungen“. 


2. Nach § 11 wird folgender § 11a eingefügt: 


„§ 11a 


Duldungspflicht für Anschlussleitungen 


(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grundstückes haben auf 
dem Grundstück die Errichtung, Instandhaltung und den Betrieb von Leitungen und 
sonstigen Einrichtungen zum Anschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien an den Verknüpfungspunkt nach § 8 Absatz 1 bis 3 zu dulden. 
Der Betreiber ist berechtigt, das Grundstück zu diesem Zweck zu betreten und zu be-
fahren. Der Betreiber darf in der Regel nur die Grundstücke nutzen, die erforderlich 
sind, um den wirtschaftlich günstigsten Anschluss zu errichten. Die Pflicht besteht nicht, 
wenn dadurch die Nutzung des Grundstückes unzumutbar beeinträchtigt wird. Bei Lei-
tungen zum Anschluss von Anlagen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 gilt die Pflicht nur ge-
genüber Gemeinden. Die Leitungen und sonstigen Einrichtungen werden keine we-
sentlichen Bestandteile des Grundstücks im Sinne des § 95 Absatz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 


(2) Hat der Grundstückseigentümer die Nutzung des Grundstücks nach Absatz 1 
zu dulden, zahlt der Betreiber dem Grundstückseigentümer bei Inbetriebnahme der 
Leitung einmalig 5 Prozent des Verkehrswertes der in Anspruch genommenen Schutz-
streifenfläche. Schadensersatzansprüche des Grundstückeigentümers und des Nut-
zungsberechtigten bleiben unberührt. 


(3) Der Grundstückseigentümer und der Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, 
alle Maßnahmen zu unterlassen, die den Bestand oder den Betrieb der Leitungen ge-
fährden oder beeinträchtigen. Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Lei-
tung verlangen, wenn die an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar ist. Der 
Betreiber trägt die Kosten der Verlegung. 


(4) Wird der Betrieb der Leitung eingestellt, so hat der Eigentümer und der Nut-
zungsberechtigte die auf dem Grundstück befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre 
unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann. Der 
Betreiber hat dem Grundstückseigentümer die dauerhafte Betriebseinstellung unver-
züglich anzuzeigen. 


(5) Für die Durchsetzung des Anspruches des Betreibers findet § 83 Absatz 2 
entsprechende Anwendung.“ 


3. § 19 Absatz 2 wird aufgehoben. 


4. In § 23b Absatz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „, ab dem Kalenderjahr 
2023 höchstens jedoch 10 Cent pro Kilowattstunde.“ ersetzt. 


5. Dem § 28a wird folgender Absatz 6 angefügt: 
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(6) „ Ab dem Gebotstermin am 1. März 2024 verringert die Bundesnetzagentur bei 
einer drohenden Unterzeichnung das nach den Absätzen 2 bis 5 errechnete Ausschrei-
bungsvolumen eines Gebotstermins. Eine drohende Unterzeichnung ist insbesondere 
dann anzunehmen, wenn die Gebotsmengen der zugelassenen Gebote der beiden vo-
rangegangenen Gebotstermine jeweils weniger als 90 Prozent der ausgeschriebenen 
Mengen betrugen. Im Fall einer drohenden Unterzeichnung soll das neue Ausschrei-
bungsvolumen vorbehaltlich der Sätze 4 und 5 höchstens dem Durchschnitt der Ge-
botsmengen der zugelassenen Gebote der zwei vorangegangenen Gebotstermine ent-
sprechen. Wenn die Gebotsmenge der zugelassenen Gebote des vorangegangenen 
Gebotstermins über der Gebotsmenge der zugelassenen Gebote des diesem voran-
gegangenen Gebotstermins lag, erhöht sich das nach Satz 3 ermittelte Ausschrei-
bungsvolumen um die Differenz dieser beiden Gebotsmengen. Wenn sich die Defini-
tion der zulässigen Flächen nach § 37 Absatz 1 zu einem Gebotstermin gegenüber 
dem vorangegangenen Gebotstermin geändert hat, kann die Bundesnetzagentur inso-
weit von der Verringerung nach Satz 3 absehen, als durch erstmals nach § 37 Absatz 1 
zugelassenen Flächenkategorien das Potenzial für die Errichtung von Solaranlagen 
des ersten Segments im Bundesgebiet erhöht wird.“ 


6. Dem § 28b wird folgender Absatz 6 angefügt: 


(6) „ Ab dem Gebotstermin am 1. Februar 2024 verringert die Bundesnetzagentur 
bei einer drohenden Unterzeichnung das nach den Absätzen 2 bis 5 errechnete Aus-
schreibungsvolumen eines Gebotstermins. Eine drohende Unterzeichnung ist insbe-
sondere dann anzunehmen, wenn die Gebotsmengen der zugelassenen Gebote der 
beiden vorangegangenen Gebotstermine jeweils weniger als 90 Prozent der ausge-
schriebenen Mengen betrugen. Im Fall einer drohenden Unterzeichnung soll das neue 
Ausschreibungsvolumen vorbehaltlich der Sätze 4 und 5 höchstens dem Durchschnitt 
der Gebotsmengen der zugelassenen Gebote der zwei vorangegangenen Gebotster-
mine entsprechen. Wenn die Gebotsmenge der zugelassenen Gebote des vorange-
gangenen Gebotstermins über der Gebotsmenge der zugelassenen Gebote des die-
sem vorangegangenen Gebotstermins lag, erhöht sich das nach Satz 3 ermittelte Aus-
schreibungsvolumen um die Differenz dieser beiden Gebotsmengen.“ 


7. In § 28d Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „verringern, wenn zu erwarten ist, dass die 
ausgeschriebene Menge größer als die eingereichte Gebotsmenge sein wird (dro-
hende Unterzeichnung)“ durch die Wörter „bei einer drohenden Unterzeichnung verrin-
gern“ ersetzt. 


8. Dem § 28e wird folgender Absatz 5 angefügt: 


(5) „ Die Bundesnetzagentur verringert bei einer drohenden Unterzeichnung das 
nach den Absätzen 3 und 4 errechnete Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins. 
Eine drohende Unterzeichnung ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Gebots-
mengen der zugelassenen Gebote der beiden vorangegangenen Gebotstermine je-
weils weniger als 90 Prozent der ausgeschriebenen Mengen betrug. Im Fall einer dro-
henden Unterzeichnung soll das neue Ausschreibungsvolumen vorbehaltlich von Satz 
4 höchstens dem Durchschnitt der Gebotsmengen der zugelassenen Gebote der zwei 
vorangegangenen Gebotstermine entsprechen. Wenn die Gebotsmenge der zugelas-
senen Gebote des vorangegangenen Gebotstermins über der Gebotsmenge der zuge-
lassenen Gebote des diesem vorangegangenen Gebotstermins lag, erhöht sich das 
nach Satz 3 ermittelte Ausschreibungsvolumen um die Differenz dieser beiden Gebots-
mengen.“ 


9. In § 36b Absatz 1 wird die Angabe „5,88 Cent“ durch die Angabe „[x] Cent“ ersetzt. 


10. § 37b wird wie folgt geändert: 
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a) In Satz 1 wird die Angabe „5,9 Cent“ durch die Angabe „[x] Cent“ ersetzt. 


b) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Abweichend von Satz 1 beträgt der Höchstwert für die Ausschreibungen im Jahr 
2023 [x] Cent pro Kilowattstunde.“ 


11. § 48 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „7“ durch die Angabe „[x]“ ersetzt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „8,6“ durch die Angabe „[x]“ ersetzt. 


bb) In Nummer 2 wird die Angabe „7,5“ durch die Angabe „[x]“ ersetzt. 


cc) In Nummer 3 wird die Angabe „6,2“ durch die Angabe „[x]“ ersetzt. 


c) Absatz 2a Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „4,8“ durch die Angabe „[x]“ ersetzt. 


bb) In Nummer 2 wird die Angabe „3,8“ durch die Angabe „[x]“ ersetzt. 


cc) In Nummer 3 wird die Angabe „5,1“ durch die Angabe „[x]“ ersetzt. 


dd) In Nummer 4 wird die Angabe „3,2“ durch die Angabe „[x]“ ersetzt. 


ee) In Nummer 5 wird die Angabe „1,9“ durch die Angabe „[x]“ ersetzt. 


12. § 51 wird wie folgt geändert 


a) In Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 


„Für Anlagen, die ab dem 1. Januar 2024 in Betrieb gehen, findet Satz 1 Anwen-
dung, wenn der Spotmarktpreis für die Dauer von mindestens drei aufeinanderfol-
genden Stunden negativ ist. Für Anlagen, die ab dem 1. Januar 2026 in Betrieb 
gehen, findet Satz 1 Anwendung, wenn der Spotmarktpreis für die Dauer von min-
destens zwei aufeinanderfolgenden Stunden negativ ist. Für Anlagen, die ab dem 
1. Januar 2027 in Betrieb gehen, verringert sich der anzulegende Wert abweichend 
von Satz 1 in allen Stunden auf null, für die der Spotmarktpreis negativ ist.“ 


b) In Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe „500“ durch die Angabe „400“ ersetzt. 


c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 


(4) „ Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz überprüft im Jahr 
2025 die Angemessenheit der Bestimmungen nach den Absätzen 1 bis 3. Soweit 
diese Überprüfung zu dem Ergebnis kommt, dass die Anwendung von Absatz 1 
Satz 4 die Umsetzung der Ziele in § 1 Absatz 1 und 2 unter Wahrung der Grunds-
ätze nach § 1 Absatz 3 zu beeinträchtigen droht, legt das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz einen Gesetzgebungsvorschlag vor, wie im Einklang 
mit dem europäischen Beihilfenrecht eine Weiterentwicklung der Regelungen mit 
dem Ziel des Auslaufens der Förderung zu Zeiten negativer Preise erfolgen kann.“ 


13. § 52 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 7 wird aufgehoben. 


b) In Absatz 8 wird die Angabe „Absätze 2, 3, 6 und 7“ durch die Angabe „Absätze 2, 
3 und 6“ ersetzt. 


14. In § 55 Absatz wird die Angabe „§ 39f“ durch die Angabe „§ 39g“ ersetzt. 


15. § 85a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2a Satz 2 wird jeweils die Angabe „10 Prozent“ 
durch die Angabe „[x] Prozent“ ersetzt. 


b) In Absatz 2a werden nach der Angabe „§ 36b“ die Wörter „§ 37b oder § 38e, § 39b, 
§ 39l“ eingefügt. 


16. In § 101 Absatz 1 werden nach der Angabe „Artikel 2 des Gesetzes zu Sofortmaßnah-
men für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maß-
nahmen im Stromsektor vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237)“ die Wörter „oder durch 
Artikel 6 des Gesetzes über die Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung 
weiterer energierechtlicher Bestimmungen vom … [einsetzen: Datum und Fundstelle 
nach Artikel 9 Absatz 1 dieses Gesetzes]“ eingefügt. ] 


Artikel 7 


Änderung der Innovationsausschreibungsverordnung 


Die Innovationsausschreibungsverordnung vom 20. Januar 2020 (BGBl. S. 106), die 
zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 Absatz 3 bis 5 wird aufgehoben. 


2. § 5 wird wie folgt gefasst: 


§ 5„ 


(weggefallen)“. 


3. § 11 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 werden die Wörter „der Absätze 2 und 3“durch die Wörter „des Absat-
zes 2“ersetzt. 


b) Absatz 2 wird aufgehoben. 


c) Absatz 3 wird Absatz 2. 


4. § 13 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 werden die Wörter „fixe Marktprämie“ durch die Wörter „Marktprämie 
nach § 8“ ersetzt. 


b) In Absatz 5 wird das Wort „fixen“ gestrichen. 
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Artikel 8 


Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes 


§ 10b Absatz 2 des Windenergie-auf-See-Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 
2258, 2310), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 
1726, 1738) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In Satz 1 werden die Wörter „spätestens drei Monate“ gestrichen. 


2. In Satz 3 werden das Komma und die Wörter „sofern die Rechteeinräumung nach 
Satz 2 wirksam erfolgt ist“ gestrichen. 


Artikel 9 


Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes 


Das Energiefinanzierungsgesetz vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237, 1272), das durch 
Artikel 20 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1325) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. § 1 wird wie folgt geändert:  


2. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 


3. Folgender Absatz wird angefügt:  


(1) „ Dieses Gesetz dient zudem der vorübergehenden anteiligen Finanzierung der 
Übertragungsnetzkosten für das Jahr 2023, soweit das Bankkonto nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremsegesetzes keine ausreichenden Mittel zur 
Deckung des Finanzierungsbedarfs aufweisen sollte. Dazu regelt dieses Gesetz, dass 
die auf dem Bankkonto nach § 47 für die Finanzierung der Aufgaben nach dem Erneu-
erbare-Energien-Gesetz zur Verfügung stehenden Mittel bis zu einem Betrag, den die 
Bundesrepublik Deutschland auf Grund des Bescheides vom 9. Oktober 2020 als Zu-
schuss zur Absenkung der EEG-Umlage geleistet hat, auch für die vorübergehende 
anteilige Finanzierung der Übertragungsnetzkosten für das Jahr 2023 verwendet wer-
den dürfen.“ 


4. In § 6 Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und werden die Wörter 
„höchstens jedoch in Höhe der Summe der Zahlungen, die die Bundesrepublik 
Deutschland zur Deckung des EEG-Finanzierungsbedarfs nach diesem Gesetz oder 
vor dem 1. Januar 2023 zur Absenkung der EEG-Umlage nach § 3 Absatz 3 Nummer 
3a der Erneuerbare-Energien-Verordnung in der am 31. Dezember 2022 geltenden 
Fassung an die Übertragungsnetzbetreiber geleistet hat und noch nicht zurückgezahlt 
wurde.“ angefügt. 


5. § 13 wird wie folgt geändert: 


a) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 


b) In Absatz 4 werden die Wörter „oder Absatz 2“ gestrichen.  
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6. In § 23 Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe „Anlage 4“ durch die Angabe „Anlage 2“ 
ersetzt. 


7. In § 32 Nummer 3 Buchstabe e werden die Wörter „die in der in § 20 Nummer 3 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe dd der genannten“ durch die Wörter „die in der in § 30 Num-
mer 3 Buchstabe c genannten“ ersetzt. 


8. § 47 wird folgender Absatz angefügt: 


(3) „ Die Übertragungsnetzbetreiber dürfen die Mittel auf ihrem separaten Bank-
konto für die Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz nach Absatz 1 Satz 1, 
die ihnen die Bundesrepublik Deutschland auf Grund des Bescheides vom 9. Oktober 
2020 als Zuschuss zur Absenkung der EEG-Umlage geleistet hat, auf das Konto nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremsegesetzes umbuchen und zum Zweck der 
Vorfinanzierung des Zuschusses zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetz-
kosten des Kalenderjahres 2023 nach Maßgabe des § 24b des Energiewirtschaftsge-
setzes verwenden. Die Übertragungsnetzbetreiber müssen diese auf das separate 
Bankkonto für die Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz nach Absatz 1 
Satz 1 zurückbuchen, sobald sie für die Vorfinanzierung nach Satz 1 nicht mehr erfor-
derlich sind.“ 


9. § 50 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 1 Buchstabe b wird aufgehoben. 


b) Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc wird aufgehoben. 


10. § 60 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Diese Vorausschau muss mindestens eine Prognose der Entwicklung der an die An-
lagenbetreiber zu leistenden Zahlungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ent-
halten.“ 


11. § 62 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird aufgehoben. 


12. In § 66 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „bleibt“ durch die Wörter „und § 56 bleiben“ 
ersetzt. 


13. In § 68 wird die Angabe „§ 37“ durch die Angabe „§ 38“ ersetzt. 


14. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 4.2 werden nach der Angabe „§§ 6 und 7“ die Wörter „sowie § 3 Absatz 
3 Nummer 3a der Erneuerbare-Energien-Verordnung in der am 31. Dezember 
2022 geltenden Fassung“ eingefügt. 


b) In Nummer 4.8 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 


c) In Nummer 4.9 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 


d) Nach Nummer 4.9 wird folgende Nummer 4.10 eingefügt: 


„4.10 Rückzahlungen der nach Nummer 3.6 geleisteten Zahlungen auf das Bank-
konto nach § 47 Absatz 1 Satz 1 für die Aufgaben nach dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz.“ 


c) In Nummer 5.7 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 
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d) In Nummer 5.8 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 


e) Nach Nummer 5.8 wird folgenden Nummer eingefügt: 


„5.9 Zahlungen von dem Bankkonto für die Aufgaben nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz nach § 47 Absatz 1 Satz 1 auf das Konto nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremsegesetzes zur Vorfinanzierung des Zu-
schusses zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzkosten nach § 24b des 
Energiewirtschaftsgesetzes.“ 


f) Nach Nummer 9.3 wird folgende Nummer 9.4 eingefügt: 


„9.4 Soweit der Jahresmarktwert für ausgeförderte Anlagen im Sinn des § 3 
Nummer 3a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 10 Cent pro Kilowattstunde 
übersteigt, müssen die Übertragungsnetzbetreiber die darüber hinausgehenden 
Einnahmen aus der Vermarktung des Stroms aus diesen Anlagen zum Ausgleich 
des EEG-Finanzierungsbedarfs verwenden; die Nummern 9.1 bis 9.3 sind insoweit 
nicht anzuwenden.“ 


g) Die bisherige Nummer 9.4 wird Nummer 9.5 und es werden in Satz 2 nach den 
Wörtern „des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes“ ein Komma und die Wörter „des 
Strompreisbremsegesetzes in Verbindung mit § 24b des Energiewirtschaftsgeset-
zes“ eingefügt. 


h) Die bisherige Nummer 9.5 wird Nummer 9.6. 


Artikel 10 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Abweichend von Absatz 1 treten Artikel 2 Nummer 5 sowie die Artikel 3, 6, 7 und 
8 am 1. Januar 2023 in Kraft.  
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Situation an den 
Energiemärkten in Deutschland und Europa immer weiter verschärft. Sie ist seit Beginn des 
Krieges von einer extremen Unsicherheit über notwendige Gaslieferungen sowie einer au-
ßerordentlichen Volatilität bei ohnehin bereits hohem Preisniveau gekennzeichnet. Insbe-
sondere die sehr massiven Preissteigerungen bei Gas, die einen Teil der gestiegenen 
Strompreise begründen, stellen eine erhebliche, teilweise existenzbedrohende Belastung 
für die Bevölkerung und Unternehmen in Deutschland und Europa dar und sind eine 
enorme gesellschafts- und wirtschaftspolitische Herausforderung. 


Die Bundesregierung hat bereits frühzeitig Entlastungsmaßnahmen im Strombereich ergrif-
fen. Hierzu gehörten die Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli 20221) und viele weitere 
Maßnahmen.2) Zudem hat die Bundesregierung zahlreiche Maßnahmen ergriffen, damit 
schnell neue Erzeugungskapazitäten entstehen. Die derzeitige Energiemangellage und die 
daraus resultierenden hohen Strompreise können mittel- und langfristig nur durch Investiti-
onen in neue Erzeugungsanlagen und Diversifizierung bestehender Energiequellen über-
wunden werden, also durch die Schaffung von mehr Alternativen zu russischem Erdgas. 
Daher hat die Bundesregierung z.B. mit einer großen EEG-Novelle3) das Ausbautempo für 
die erneuerbaren Energien massiv beschleunigt und die Grundlagen für den Import für Flüs-
sigerdgas geschaffen.4) 


Auch wenn die Großhandelspreise für Strom zuletzt zurückgegangen sind, verbleiben die 
Strompreise in Deutschland und Europa weiterhin auf einem deutlich höheren Niveau als 
vor der Krise. Zugleich führen die anhaltend hohen Börsenstrompreise auch zu einem An-
stieg anderer Strompreisbestandteile. So prognostizieren die Übertragungsnetzbetreiber 
für das Jahr 2023 einen erheblichen Anstieg der Redispatchkosten für Netz- und System-
sicherheitsmaßnahmen im deutschen Stromnetz, der im Ergebnis höhere Übertragungs-
netzkosten und damit höhere Übertragungsnetzentgelte bedeuten würde. 


Vor diesem Hintergrund sind weitere Maßnahmen erforderlich. Diese Maßnahmen verfol-
gen nicht nur das Ziel, einen weiteren Anstieg der Strompreise zu verhindern, sondern sie 
sollen darüber hinaus zu einer spürbaren Entlastung bei den privaten, gewerblichen und 
industriellen Stromverbrauchern führen. Die Bundesregierung hat daher mit den sog. „Ent-
lastungspaketen I-III“ umfangreiche Maßnahmen zur finanziellen Entlastung der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher sowie der Unternehmen in Deutschland beschlossen. Zudem 
hat die Bundesregierung mit dem weiterentwickelten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) 
einen umfassenden wirtschaftlichen Abwehrschirm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 
200 Milliarden Euro geschaffen. Dieser Abwehrschirm federt die Auswirkungen der ver-
schärften Energielage ab, erhält die volkswirtschaftlichen Kapazitäten und vermindert 
volkswirtschaftliche Schäden. Die erwarteten hohen Kostensteigerungen für die 


                                                
1) Gesetz vom 23. Mai 2022 zur Absenkung der Kostenbelastungen durch die EEG-Umlage und zur 


Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher (BGBl. I S. 747). 
2) Hierzu gehörten z.B. ein 100-Euro-Bonus pro Kind, ein Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro monatlich 


für Kinder in der Grundsicherung, eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro, ein höherer 
Arbeitnehmerpauschbetrag in der Steuer, eine höhere Fernpendlerpauschale, Heizkostenzuschüsse 
sowie das 9-Euro-Ticket und die niedrigere Energiesteuer auf Kraftstoffe. 


3) Gesetz vom 20. Juli 2022 zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 
Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor (BGBl. I S. 1237). 


4) Gesetz vom 24. Mai 2022 zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases (BGBl. I S. 802). 
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Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen im Bereich des Energieverbrauchs sollen 
abgefedert werden. Das stützt auch die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt, weil Bürgerinnen 
und Bürger weiter konsumieren und Unternehmen weiter investieren. 


Ein wichtiges Element dieses Abwehrschirms ist die Strompreisbremse, die durch dieses 
Gesetz eingeführt wird. Sie soll die steigenden Energiekosten und die schwersten Folgen 
für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen abfedern. Sie ist zugleich ein 
wichtiger nationaler Beitrag in dieser Krise, die die gesamte Europäische Union betrifft und 
eine europaweit abgestimmte Lösung erfordert. Die Europäische Union hat sich daher auf 
einem Ministerrat der Energieministerinnen und -minister am 30. September 2022 auf eine 
Strompreisbremse verständigt, die denselben Ansatz verfolgt und der die deutsche Strom-
preisbremse entspricht.5) 


Flankierend ist durch gesondertes Gesetz eine einmalige Entlastung für Kunden von lei-
tungsgebundenem Erdgas und Wärme für Dezember 2022 umgesetzt worden,6) und es wird 
parallel mit dem Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz eine zu der Strompreisbremse ver-
gleichbare Gaspreisbremse eingeführt. 7) 


II. Wesentlicher Inhalt der Regelungen 


1. Entlastungsmaßnahmen 


Stromverbraucherinnen und Stromverbraucher werden bis zum 30. April 2024 entlastet. 
Das gilt für alle Letztverbraucher (z.B. private, gewerbliche oder gemeinnützige Letztver-
braucher). Diese Entlastung wird für das Jahr 2023 durch dieses Gesetz und für das Jahr 
2024 durch ergänzende Verordnungen umgesetzt. Im Einzelnen ist die Entlastung wie folgt 
ausgestaltet: 


 Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft, deren vertragliche Strompreise 
bereits jetzt oder zukünftig über einer gesetzlich definierten Höhe liegen, werden 
durch ein Basispreiskontingent bei ihrem Stromverbrauch entlastet, indem jede 
Stromentnahmestelle eine bestimmte Strommenge zu einem vergünstigten Preis 
erhält. Um Stromsparanreize möglichst weitgehend zu erhalten, wird die vergüns-
tigte Strommenge bemessen an der historischen Netzentnahme jeder Stromentnah-
mestelle. Die historische Netzentnahme wird im Fall von nach Standardlastprofil 
(SLP) abgerechneten Entnahmestellen bestimmt durch Rückgriff auf die von den 
Verteilnetzbetreibern geführte Jahresverbrauchsprognose. Dadurch wird der zu-
sätzliche Administrations- und Kommunikationsbedarf für die Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen gemindert, insbesondere wird die Abwicklung der Strompreis-
bremse bei Versorgerwechseln, Umzügen und Neuanschlüssen deutlich verein-
facht. Für Entnahmestellen, die nicht nach Standardlastprofil abgerechnet werden, 
wird die historische Netzentnahme bestimmt durch Rückgriff auf die Messungen der 
Messstellenbetreiber für das Kalenderjahr 2021. 


 Entnahmestellen bis 30.000 kWh historischem Jahresverbrauch, also insbesondere 
Haushalte und Kleingewerbe, erhalten ein auf 40 Cent/kWh (inklusive Netzentgel-
ten, Steuern, Abgaben und Umlagen) gedeckeltes Kontingent in Höhe von 80 Pro-
zent ihres historischen Netzbezuges. 


                                                
5) Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 über Notfallmaßnahmen als Reaktion 


auf die hohen Energiepreise (ABl. L 261 I vom 7.10.2022, S. 1). 
6) Gesetz vom 15. November 2022 über eine Soforthilfe für Letztverbraucher von leitungsgebundenem 


Erdgas und Kunden von Wärme (BGBl. I S. 2035, 2051). 
7) Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme und zur Ände-


rung weiterer Vorschriften. 
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 Entnahmestellen mit mehr als 30.000 kWh historischem Jahresverbrauch, also ins-
besondere mittlere und große Unternehmen, erhalten ein auf 13 Cent/kWh (zuzüg-
lich Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen) gedeckeltes Kontingent in Höhe 
von 70 Prozent ihres historischen Netzbezuges. 


 Liegt der tatsächliche laufende Verbrauch unter dem Kontingent, erfolgt keine Er-
stattung des Letztverbrauchers für den nicht genutzten Teil des Kontingentes. 


 Der zusätzliche Stromverbrauch neu installierter Wärmepumpen wird in den ver-
günstigten Basiskontingenten berücksichtigt. Im Fall von Wärmepumpen, die an 
SLP-Entnahmestellen installiert werden, erfolgt die Berücksichtigung durch Anmel-
dung beim Versorger und entsprechende Korrektur der Jahresverbrauchsprognose. 
Im Fall von Wärmepumpen, die an Nicht-SLP Entnahmestellen installiert werden, 
wird das Kontingent entsprechend der vorliegenden Verbrauchsdaten geschätzt. 


 Um den Elektrizitätsversorgungsunternehmen ausreichend Zeit für die Implemen-
tierung der Strompreisbremse zu geben, erfolgt die Auszahlung der Entlastungsbe-
träge für Januar und Februar 2023 im März 2023. 


 Die Entlastung von insbesondere industriellen Unternehmen mit besonders hohen 
Stromkosten folgt den Vorgaben und insbesondere den Beihilfehöchstgrenzen des 
„Befristeten Krisenrahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge 
der Aggression Russlands gegen die Ukraine“, den die EU-Kommission am 28. Ok-
tober 2022 beschlossen hat.8) 


 Auch Großkunden, die selbst und ohne zwischengeschaltetes Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen am Stromgroßhandel teilnehmen, werden analog zu den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern mit Elektrizitätsversorgungsunternehmen von ih-
ren gestiegenen Beschaffungskosten entlastet. 


 Die Übertragungsnetzentgelte im Jahr 2023 werden durch einen Zuschuss in Höhe 
von 12,84 Milliarden Euro auf dem Niveau des Jahres 2022 stabilisiert und damit 
ein deutlicher Anstieg verhindert, der sich in der Plankostenprognose der Übertra-
gungsnetzbetreiber für das Jahr 2023 abzeichnete. Diese Stabilisierung der Über-
tragungsnetzentgelte kommt allen Stromverbraucherinnen und Stromverbrauchern 
zugute. Der Zuschuss wird im Kern im neuen § 24b EnWG geregelt. 


Diese Entlastungsmaßnahmen sind so ausgestaltet, dass gleichzeitig Anreize zum Ener-
giesparen aufrechterhalten werden. 


2. Abschöpfung von Überschusserlösen 


Die für diese Entlastungsmaßnahmen erforderlichen Finanzmittel werden in besonderem 
Umfang aus der Stromwirtschaft generiert. Denn so sehr die Stromverbraucherinnen und 
Stromverbraucher unter den hohen Strompreisen leiden, so sehr profitieren viele Stromer-
zeuger von eben diesen hohen Strompreisen: Die hohen Strompreise resultieren aus dem 
europäischen Strommarktdesign. Nach diesem Design bestimmt sich für alle Stromerzeu-
gungsarten der Preis nach dem für die aktuelle Stromerzeugung benötigten Kraftwerk mit 
den höchsten Grenzkosten („merit-order“); dies sind zu den meisten Zeiten am Markt Gas-
kraftwerke, deren Grenzkosten von den stark gestiegenen Gaspreisen abhängen. Für die 
meisten anderen Stromerzeuger haben sich hingegen die Stromgestehungskosten nicht 
erhöht. Deren kurzfristige Produktionskosten liegen daher derzeit weit unterhalb des sich 
ergebenden Marktpreises. Viele Stromerzeuger erzielen daher gegenwärtig erhebliche 


                                                
8) ABl. EU C 426 vom 9.11.2022, S. 1. 
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Mehreinnahmen, die zum ganz überwiegenden Teil unerwartet waren („Überschusser-
löse“). 


Diese Überschusserlöse werden mit diesem Gesetz in angemessenem Umfang abge-
schöpft und über einen Wälzungsmechanismus zur Finanzierung der Entlastungsmaßnah-
men verwendet. Im Einzelnen ist die Abschöpfung der Überschusserlöse wie folgt ausge-
staltet: 


 Abgeschöpft wird grundsätzlich bei allen Technologien, bei denen Überschusser-
löse anfallen. Dabei entspricht die Auswahl der abzuschöpfenden Technologien den 
EU-Vorgaben: Erfasst wird die Stromerzeugung aus Braunkohle, Kernenergie, Ab-
fall, Mineralöl und erneuerbaren Energien. Ausgenommen sind Speicher, Stein-
kohle, Erdgas, Biomethan und weitere Gase. Eine Bagatellgrenze von 1 Megawatt 
(MW) vermeidet unnötige Bürokratie bei kleinen Anlagen. 


 Die Überschusserlöse in der Stromerzeugung werden über eine technologiespezifi-
sche Erlösobergrenze (sog. „Treppenansatz“) abgeschöpft. Sicherheitszuschläge 
schützen Anlagenbetreiber vor unbilliger Härte. Bei Erneuerbare-Energien-Anlagen 
bedeutet dies, dass die Überschusserlöse jenseits der technologiespezifischen 
EEG-Förderhöhe zuzüglich eines Sicherheitszuschlags abgeschöpft werden. 


 Von den berechneten Abschöpfungsbeträgen werden 90 Prozent der Gewinne ab-
geschöpft. Die übrigen 10 Prozent verbleiben beim Erzeuger, um Anreize für effizi-
entes Verhalten am Markt zu erhalten. 


 Die Überschusserlöse werden grundsätzlich anhand der Preise am Spotmarkt bzw. 
der energieträgerspezifischen Monatsmarktwerte für Windenergie- und Solaranla-
gen berechnet. Darüber hinaus können die Ergebnisse aus Absicherungsgeschäf-
ten (am Terminmarkt) sowie eine anlagenbezogene Vermarktung (insbesondere 
durch Power-Purchase-Agreements) berücksichtig werden.  


 Die Abschöpfung erfolgt rückwirkend ab dem 1. September 2022. Spätestens ab 
diesem Datum konnten die Anlagenbetreiber nicht mehr darauf vertrauen, dass sie 
ihre Überschusserlöse behalten können. Die Laufzeit der Abschöpfung ist zunächst 
bis zum 30. Juni 2023 befristet, kann aber – auch im Lichte der Review durch die 
EU-Kommission – zu einem späteren Zeitpunkt durch Rechtsverordnung verlängert 
werden, höchstens jedoch bis zum 31. Dezember 2024. 


 Die Umsetzung erfolgt durch Selbstveranlagung der Anlagenbetreiber mit nachge-
lagerter Kontrolle durch die BNetzA, flankiert durch Straf- und Bußgeldbestimmun-
gen. 


3. Ausgleichsmechanismus, weitere Finanzierung 


Die Überschusserlöse bei den Stromerzeugern und die überhöhten Stromkosten bei den 
Stromverbraucherinnen und Stromverbrauchern sind Kehrseite ein und derselben Entwick-
lung in Folge des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine. Daher 
werden auch die Abschöpfung der Überschusserlöse und die Ausschüttung der Entlas-
tungsbeträge und der Zuschuss zur Stabilisierung der Übertragungsnetzentgelte über einen 
privatwirtschaftlichen Wälzungsmechanismus innerhalb der Elektrizitätswirtschaft zu einem 
grundsätzlich in sich geschlossenen Finanzkreislauf miteinander verbunden. Dieser Wäl-
zungsmechanismus ähnelt dem Mechanismus, wie er bis zum 30. Juni 2022 für die Erhe-
bung der EEG-Umlage angewandt wurde; Einnahmen und Ausgaben fließen somit bei den 
Übertragungsnetzbetreibern zusammen. Soweit Ausgaben in diesem Wälzungsmechanis-
mus bereits zeitlich vorgezogen vor den Einnahmen anfallen, erfolgt eine Zwischenfinan-
zierung über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), dessen gesetzliche Grundlage zu 
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diesem Zweck bereits angepasst worden ist.9) Darüber hinaus können für die Zwischenfi-
nanzierung des Zuschusses zur Stabilisierung der Übertragungsnetzentgelte Mittel von 
dem EEG-Konto verwendet werden, die im Jahr 2021 im Zuge eines Haushaltszuschusses 
auf dieses Bankkonto geflossen waren. Schließlich werden, um den Letztverbrauchern eine 
höhere Entlastung gewähren zu können, weitere Mittel aus dem WSF für die Strompreis-
bremse genutzt und fließen in diesen Wälzungsmechanismus. Soweit bei der Strompreis-
bremse am Ende – etwa aufgrund von Prognoseungenauigkeiten – ein Fehlbetrag bei den 
Übertragungsnetzbetreibern entsteht, haftet ebenfalls der Bund für den Differenzbetrag. 


4. Weitere Inhalte des Gesetzes 


Darüber hinaus enthält das Gesetz punktuelle weitere Änderungen im Energierecht. Her-
vorzuheben sind insbesondere die Änderungen im EEG 2023. Hier werden im Wesentli-
chen Anpassungen vorgenommen, die sich im beihilferechtlichen Verfahren mit der EU-
Kommission als erforderlich herausgestellt haben. Hierfür werden insbesondere eine Men-
gensteuerung bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten und zweiten Segments 
eingeführt, der Mengensteuerungsmechanismus der Innovationsausschreibungen ange-
passt und ein Ausstiegspfad aus der Förderung von Erneuerbare-Energien-Anlagen in Zei-
ten negativer Preise auf dem Strommarkt festgelegt. 


Zugleich werden im EEG 2023 die Vergütungen für neue Wind- und Solaranlagen in Reak-
tion auf die steigenden Anlagenpreise angehoben und eine Verbesserung bei der Netzan-
bindung neuer Anlagen vorgenommen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter 
zu beschleunigen. 


III. Alternativen 


Keine. Die Strompreisbremse ist erforderlich zur Abfederung der stark gestiegenen Strom-
preise. Bund und Länder haben sich auf ihre Einführung bei der Besprechung des Bundes-
kanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 4. Oktober 
2022 verständigt und sich auf die inhaltlichen Eckpunkte der Strompreisbremse, wie sie 
diesem Gesetz zugrunde liegen, am 2. November 2022 verständigt. Die Regierungschefin-
nen und Regierungschefs der Länder haben auf ihrer Jahreskonferenz vom 19. bis 21. Ok-
tober 2022 in Hannover darüber hinaus um eine Verabschiedung des Gesetzes noch in 
diesem Jahr 2022 gebeten. 


Die Strompreisbremse ist europarechtlich vorgegeben durch die Verordnung (EU) 
2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die 
hohen Energiepreise.10) Auf EU-Ebene diskutierte alternative Modelle, eine Preisober-
grenze für Brennstoffe in der Stromerzeugung, wie in Spanien und Portugal bereits tempo-
rär eingeführt („Iberisches Modell“), und eine Aufteilung des Marktes in günstige und teure 
Technologien („Griechisches Modell“) wären gegenüber dem am 30.9.2022 vom Rat der 
Europäischen Union politisch beschlossenen und in der Verordnung (EU) 2022/1854 des 
Rates vom 6. Oktober 2022 geregelten Mechanismus nachteilig gewesen. Das iberische 
Modell hätte in Deutschland zu einer Erhöhung des Gasverbrauches führen können: Eine 
zu geringe Preisobergrenze hätte zu einem „fuel-switch“ von Kohle zu Gas sowie zu Expor-
ten subventionierten Stroms in das Nicht-EU-Ausland führen können. Eine sehr hohe Preis-
obergrenze hätte hingegen nur eine geringe Entlastungswirkung bedeutet, und eine An-
wendung auf bereits getätigte Terminmarktgeschäfte wäre unklar geblieben (Gefahr von 
Insolvenzen für Versorger und Industrie). Das griechische Modell hätte einen kaum rever-
siblen Markteingriff bedeutet und wäre nicht kompatibel mit der Energiewende gewesen, da 
es keine Vorrangstellung für erneuerbare Energien beinhaltet hätte.  


                                                
9) Gesetz vom 3. November 2022 zur Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes zur Reaktivierung und 


Ertüchtigung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (BGBl. I S. 1901). 
10) ABl. L 261 I/1 vom 7.10.2022. 
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Die Entscheidung für das Konzept der Strompreisbremse auf europäischer Ebene erfolgte 
insbesondere in der Erkenntnis, dass die Strompreisbremse kurzfristig den geringsten Ein-
griff in das Strommarktdesign bedeutet. Auf diese Zusammenhänge hat auch die Monopol-
kommission hingewiesen.11) 


Hinsichtlich der konkreten Abschöpfung wäre unter Umständen auch eine Abschöpfung 
über das Steuerrecht in Betracht gekommen. Diese Alternative wurde verworfen, weil … 
[wird nachgetragen]. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für alle Artikel dieses Gesetzes aus 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 des Grundgesetzes (GG). Das vorliegende Gesetz fällt in 
den Bereich des Rechts der Wirtschaft, das auch die Energiewirtschaft einschließlich der 
Erzeugung und Verteilung von Energie umfasst. 


Eine bundesgesetzliche Regelung im Sinn des Artikel 72 Absatz 2 GG ist zur Wahrung der 
Rechts- und Wirtschaftseinheit erforderlich. Das gilt insbesondere für das mit diesem Ge-
setz geschaffene neue Stammgesetz „Strompreisbremsegesetz“, das dazu dient, die stei-
genden Energiekosten und die schwersten Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher 
sowie Unternehmen durch Entlastungsmaßnahmen bundeseinheitlich abzufedern. Die da-
für erforderlichen Finanzmittel werden vorrangig aus der Stromwirtschaft generiert, da viele 
Stromerzeuger gegenwärtig erhebliche Mehreinnahmen erzielen, die überwiegend uner-
wartet waren. Diese Zufallsgewinne werden mit dem Strompreisbremsegesetz in angemes-
senen Umfang abgeschöpft und über einen Wälzungsmechanismus zur Finanzierung der 
Entlastungsmaßnahmen verwendet. Das Energiewirtschaftsgesetz, das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz, das Windenergie-auf-See-Gesetz und das Energiefinanzierungsgesetz, die 
ebenfalls mit diesem Gesetz geändert werden, regeln den bundeseinheitlichen energiewirt-
schaftlichen Rahmen der Energieversorgung. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Die gesetzlichen Regelungen sind mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar.  


Die durch dieses Gesetz eingeführte Strompreisbremse setzt die Vorgaben der Verordnung 
(EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf 
die hohen Energiepreise um. Im Sinne dieser EU-Verordnung werden die Überschusser-
löse in der Stromerzeugung mit diesem Gesetz über eine technologiespezifische Erlösober-
grenze in angemessenen Umfang abgeschöpft und über einen Wälzungsmechanismus zur 
Finanzierung der Entlastungsmaßnahmen verwendet. Die Auswahl der abzuschöpfenden 
Technologien entspricht den EU-Vorgaben, indem sie die erneuerbaren Energien, Kern-
energie, Mineralöl, Abfall und Braunkohle einschließt. 


Die in diesem Gesetz geregelten Entlastungen stehen zudem im Einklang mit den beihilfe-
rechtlichen Regelungen der Europäischen Union nach dem Befristeten Krisenrahmen für 
staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression gegen die Ukraine 
(TCF) vom 28. Oktober 2022. Die Europäische Kommission hat im Rahmen des TCF ihre 
Auffassung deutlich gemacht, dass die Aggression Russlands gegen die Ukraine, die da-
raufhin von der EU und ihren internationalen Partnern verhängten Sanktionen sowie die 
beispielsweise durch Russland ergriffenen Gegenmaßnahmen zu erheblichen wirtschaftli-
chen Unsicherheiten geführt, Handelsströme und Lieferketten gestört und zu 


                                                
11) Siehe den entsprechenden Policy Brief vom 11. Oktober 2022, abrufbar unter: https://monopolkom-


mission.de/images/Policy_Brief/MK_Policy_Brief_10.pdf 
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außergewöhnlich großen und unerwarteten Preisanstiegen geführt haben, insbesondere 
bei Erdgas und Strom, aber auch bei zahlreichen anderen Inputs, Rohstoffen und Primär-
gütern einschließlich des Agrar- und Nahrungsmittelbereichs. Diese Auswirkungen haben 
zusammengenommen zu einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben aller Mitglied-
staaten geführt. Insbesondere der Anstieg der Energiepreise wirkt sich auf praktisch alle 
Wirtschaftstätigkeiten in allen Mitgliedstaaten aus, so dass ein breites Spektrum von Wirt-
schaftszweigen von einer beträchtlichen wirtschaftlichen Störung betroffen ist. Vor diesem 
Hintergrund sind kurzfristige, außerordentliche staatliche Maßnahmen erforderlich, um 
diese beträchtliche Störung des Wirtschaftslebens zu beheben. Die nach diesem Gesetz 
befristet vorgesehenen Entlastungsmaßnahmen für die Unternehmen dienen dieser Behe-
bung beträchtlicher Störungen des Wirtschaftslebens. Die im TCF enthaltenen beihilfe-
rechtlichen Anforderungen für Kleinbeihilfen bis 2 Mio. Euro nach Kapitel 2.1 TCF sowie 
Beihilfen für Mehrkosten auf Grund des ungewöhnlichen Anstiegs der Erdgas- und Strom-
preise nach Kapitel 2.4.TCF werden durch die Regelungen dieses Gesetzes gewahrt. 


Der Anwendungsbereich völkerrechtlicher Verträge wird nicht berührt. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Das Gesetz dient der kurz- und mittelfristigen Abmilderung der Folgen der innerhalb der 
letzten Monate stark gestiegenen Energiepreise. Vor dem Hintergrund dieser Zielstellung 
und der zeitlich befristeten Ausgestaltung hat das Gesetz keine relevanten Auswirkungen 
im Bereich der Vereinfachung des Rechts und des Verwaltungsvollzugs. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Gesetz ist im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS). Insbeson-
dere wird dadurch das Nachhaltigkeitsprinzip 5 der Strategie „Sozialen Zusammenhalt in 
einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern“ umgesetzt. Außerdem entspricht das 
Gesetz den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Agenda 2030, die Grundlage der 
Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung ist. Insbesondere trägt es zur Erfüllung des Ziels 
1. „Armut in allen ihren Formen und überall beenden“ und des Ziels 7. „Zugang zu bezahl-
barer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern“ bei. 


Wie in der DNS (S. 49) hingewiesen, hat die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
in Deutschland eine hohe Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung, zur Steigerung von 
Wohlstand und sozialer Gerechtigkeit. Vorbeugung bzw. Überwindung von Armut und so-
zialer Ausgrenzung stärken außerdem den sozialen Zusammenhalt (S. 92). Die Strompreis-
bremse wird ausdrücklich mit dem Ziel eingeführt, der existenzbedrohenden Belastung der 
Bevölkerung und Unternehmen durch steigende Energiepriese entgegenzuwirken. Damit 
wird für spürbare Entlastung bei sowohl privaten als auch gewerblichen und industriellen 
Verbrauchern gesorgt, um die schwersten Folgen der steigenden Energiekosten abzufe-
dern und dadurch Energiearmut zu verhindern. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


[wird nachgetragen] 


4. Erfüllungsaufwand 


[wird nachgetragen] 


Dieses Gesetz setzt die Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 über 
Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise um (siehe oben). Da es sich 
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somit um eine bloße Umsetzung europäischer Vorgaben handelt, führt dieses Gesetz im 
Sinn der „One in, one out“-Regel zu keinen Veränderungen. Aufgrund der europarechtli-
chen Verpflichtung ist dieses Gesetz auch mit dem Belastungsmoratorium vereinbar: Die 
Bundesregierung hat sich am 30. September 2022 in ihrem „Wirtschaftlichen Abwehrschirm 
gegen die Folgen des russischen Angriffskriegs“ auf ein Belastungsmoratorium verständigt, 
dass während der Zeit der Krise keine unverhältnismäßigen zusätzlichen Bürokratielasten 
die Wirtschaft beeinträchtigen. Mangels Alternative zur Umsetzung europäischer Vorgaben 
ist die mit diesem Gesetz eingeführte Bürokratielast ausnahmsweise anzuerkennen. 


5. Weitere Kosten 


Die Maßnahmen dämpfen die sonstigen Kosten der Wirtschaft und entlasten die sozialen 
Sicherungssysteme. Im Übrigen werden die weiteren Kosten im weiteren Verfahren berech-
net und nachgetragen. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Die geplanten Regelungen senken die Kosten für Strom für Verbraucherinnen und Verbrau-
cher erheblich im Jahr 2023. Es sind keine gleichstellungspolitischen und demografischen 
Auswirkungen zu erwarten. Durch die Entlastungen der Verbraucherinnen und Verbraucher 
ist zu erwarten, dass die gleichwertigen Lebensverhältnisse gewahrt und gefördert werden, 
insbesondere da der erhaltene Rabatt ab dem nach dem Solidaritätszuschlaggesetz soli-
daritätszuschlagspflichtigen Einkommen zu versteuern ist. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die mit diesem Gesetz eingeführte Strompreisbremse ist zeitlich befristet (siehe § 3 Ab-
satz 1 StromPGB, Artikel 1) und enthält eine Überprüfungsklausel einschließlich Berichts-
pflicht an den Bundestag (§ 3 Absatz 2 StromPGB, Artikel 1). 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse) 


Zu Teil 1 (Allgemeine Bestimmungen) 


Zu § 1 (Zweck des Gesetzes) 


§ 1 StromPBG bestimmt die Entlastung der Letztverbraucher von den krisenbedingt ange-
stiegenen Stromkosten durch einen Abschöpfungs- sowie einen Wälzungsmechanismus, 
die mit dem StromPBG eingeführt werden. Die wesentlichen Inhalte des StromPGB sind in 
Nummern 1 bis 4 aufgezählt. 


Nummer 1 StromPBG beginnt mit der Entlastung der Letztverbraucher durch Entlastungs-
beträge zu ihren gestiegenen Stromkosten in Teil 2 des StromPBG und einen Zuschuss zur 
anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzkosten nach § 24b des Energiewirtschaftsge-
setzes, der in Artikel 3 dieses Gesetzes geregelt wird. 


Nummer 2 StromPBG nennt als Instrument für die Finanzierung der Entlastung der Letzt-
verbraucher die Abschöpfung von Überschusserlösen bei Betreibern von Stromerzeu-
gungsanlagen, diese Regelungen finden sich in Teil 3 des StromPBG. 


Nummer 3 StromPBG nennt den Ausgleich zwischen den gewährten Entlastungsbeiträgen 
und den abgeschöpften Überschusserlösen. Die Bestimmungen dazu sind in Teil 4 des 
StromPBG zum Wälzungsmechanismus vorgesehen. 
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Nummer 4 StromPBG benennt abschließend die Zwischenfinanzierung der Entlastungsbe-
träge bis zur Abschöpfung der Überschusserlöse und die endgültige Finanzierung der ver-
bleibenden Entlastungsbeiträge durch den Bund, soweit die Entlastungsbeträge die abge-
schöpften Überschlusserlöse übersteigen.  


Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 


Zu Nummer 1 


§ 2 Nummer 1 StromPBG definiert den Begriff des anlagenbezogenen Vermarktungsver-
trags. Die Definition ist für die Bestimmungen des Teil 3 (Abschöpfung von Übererlösen), 
insbesondere für § 18, sowie die hieran anknüpfenden Bestimmungen der nachfolgenden 
Teile relevant.  


Als anlagenbezogener Vermarktungsvertrag ist nach § 2 Nummer 1 Halbsatz 1 StromPBG 
ein solcher Vertrag zu verstehen, der die Lieferung erzeugten Stroms aus einer oder meh-
reren bestimmten Stromerzeugungsanlagen zum Gegenstand hat, was nach § 2 Nummer 
1 Halbsatz 2 StromPBG auch Verträge mit einer rein finanziellen Erfüllung umfasst. We-
sentlich ist damit die tatbestandlich vorgesehene Verknüpfung der Lieferverpflichtung mit 
einer oder mehreren bestimmten Stromerzeugungsanlagen. Hinsichtlich der vertraglichen 
Vergütungssystematiken ist die Definition weit gefasst; sie umfasst damit etwa auch Vergü-
tungsregelungen mit mehreren Preiskomponenten (Festpreis, Kapazitätszahlung etc.). Hin-
sichtlich der Vertragsparteien ist § 2 Nummer 1 StromPBG ebenfalls weit gefasst und trifft 
diesbezüglich auf Definitionsebene keine Beschränkungen. Damit fallen unter § 2 Nummer 
1 StromPBG insbesondere ein Großteil der in der Vertragspraxis zwischen den Betreibern 
von Stromerzeugungsanlagen und Letztverbrauchern abgeschlossenen Power-Purchase-
Agreements („PPA“) sowie bei Erfüllung der Definitionsmerkmale auch Direktvermarktungs-
verträge. 


Zu Nummer 2 


§ 2 Nummer 2 StromPBG definiert den Begriff des Betreibers von Stromerzeugungsanla-
gen, als die Person, die unabhängig vom Eigentum die Stromerzeugungsanlage für die 
Erzeugung von Strom nutzt. Im Ergebnis ist auch nach dieser Definition, die dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz entlehnt ist auf die von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien 
(tatsächliche Sachherrschaft, eigenverantwortliche Bestimmung der Fahrweise und wirt-
schaftliches Risiko) zur Bestimmung des Betreibers abzustellen. 


Zu Nummer 3 


§ 2 Nummer 3 StromPBG definiert den Begriff des Bundesgebiets, welches das Staatsge-
biet der Bundesrepublik Deutschlands umfasst. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, 
dass das Bundesgebiet auch die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone umfasst. 


Zu Nummer 4 


In § 2 Nummer 4 StromPBG wird der Begriff der durchschnittlichen Beschaffungskosten 
definiert. Diese ergeben sich als Ergebnis der in Nummer 4 geregelten Berechnung als 
Betrag in Cent pro Kilowattstunde Strom für einen Letztverbraucher. Danach werden die 
Gesamtbezugskosten aller Terminkontrakte für einen Liefermonat einschließlich langfristi-
ger Lieferverträge mit den Kosten für den kurzfristigen vortäglichen und zwischentäglichen 
Ausgleich addiert. Die sich daraus ergebende Summe wird geteilt durch die von dem be-
troffenen Letztverbraucher insgesamt in diesem Kalendermonat verbrauchten Kilowattstun-
den über alle Netzentnahmestellen. Bei der Berechnung sind etwaige Kosten und Erlöse 
aus Regel- und Ausgleichsenergiegeschäften ebenso wie die Strommengen aus diesen 
Geschäften nicht zu berücksichtigen. Der Begriff der durchschnittlichen 
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Beschaffungskosten ist relevant für die Bestimmung des Entlastungsbetrags sonstiger 
Letztverbraucher nach § 7 dieses Gesetzes. 


Zu Nummer 5 


§ 2 Nummer 5 StromPBG definiert den Begriff Entlastungssumme als die Summe sämtli-
cher in Nummer 5 genannter Entlastungsmaßnahmen.  


Die einzelnen Beihilfen werden durch die Begriffsbestimmung der Entlastungssumme zu-
sammengefasst, weil die in Nummer 5 genannten Beihilfen kumuliert betrachtet werden 
müssen und daher nur bei einer Gesamtbetrachtung überprüft werden kann, ob die jeweili-
gen Höchstgrenzen, soweit diese dem europäischen Beihilferecht entstammen, eingehal-
ten werden. Dabei müssen auch Entlastungsmaßnahmen einbezogen werden, die bereits 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gewährt wurden. Nummer 5 enthält eine Auflistung von 
Entlastungsmaßnahmen, die auf den Ausgleich krisenbedingter Energiemehrkosten gerich-
tet sind und daher der eingeschränkten Kumulierungsmöglichkeit unterliegen.  


Es sind sämtliche Maßnahmen, die einem Letztverbraucher zur Entlastung für krisenbe-
dingte Energiemehrkosten infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine nach dem 
24. Februar 2022 und vor dem 1. Januar 2024 gewährt wurden, zu berücksichtigen, unab-
hängig davon, ob diese Maßnahmen auf den Befristeten Krisenrahmen der Kommission für 
staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen 
die Ukraine vom 28. Oktober 2022 (Abl. EU C 426 vom 9.11.2022, S. 1) gestützt wurden 
oder nicht. 


Maßgeblich sind insoweit alle Zahlungen, die für diesen Zeitraum gewährt werden. Ent-
scheidender Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Gewährung des Zahlungsanspruchs, nicht der 
Zeitpunkt des tatsächlichen Zahlungseingangs bei dem Unternehmen. 


Entlastungen für sonstige krisenbedingte Folgen, die keine Energiemehrkosten darstellen 
(z. B. krisenbedingte Produktionsausfälle) und als begrenzte Beihilfebeträge auf Grundlage 
von Abschnitt 2.1 des Befristeten Krisenrahmens gewährt wurden, sind in Umsetzung der 
Vorgaben des Befristeten Krisenrahmens bei der Ermittlung der Entlastungssumme nach 
Nr. 5 ebenfalls zu berücksichtigen (Ziffer 53 Satz 1 und Ziff. 66 g Satz 1 des Befristeten 
Krisenrahmens). 


Das BMWK wird im Bundesanzeiger eine Liste der Entlastungsmaßnahmen des Bundes 
veröffentlichen, für die die eingeschränkte Kumulierungsmöglichkeit gilt. Im Rahmen der 
Kumulierung sind zudem etwaige Entastungsmaßnahmen auf Landes- oder Kommunal-
ebene, die auf die Entlastung von krisenbedingten Energiemehrkosten gerichtet sind, zu 
beachten.  


Darüber hinaus sind weitere Kumulierungsvorschriften des Befristeten Krisenrahmens für 
staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen 
die Ukraine einzuhalten. Eine Kumulierung mehrerer Entlastungsmaßnahmen innerhalb 
des Anwendungsbereichs des Befristeten Krisenrahmens muss stets im Einklang mit den 
Vorgaben der betreffenden Abschnitte des Befristeten Krisenrahmens erfolgen (Ziffer 53 
des Befristeten Krisenrahmens). Kumulierungen der Entlastungen nach diesem Gesetz mit 
Beihilfen nach den De-minimis-Verordnungen oder Gruppenfreistellungsverordnungen so-
wie Beihilfen auf Grundlage des Befristeten Covid-19-Beihilferahmens sind grundsätzlich 
möglich. Auch in diesen Fällen müssen jedoch die einschlägigen Kumulierungsvorgaben 
jener Regelungen eingehalten werden (vgl. Ziffer 53 des Befristeten Krisenrahmens). Ent-
lastungsmaßnahmen nach diesem Gesetz können grundsätzlich mit Beihilfen nach Artikel 
107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV zum Ausgleich von unmittelbar infolge der derzeitigen 
Krise entstandenen Schäden kumuliert werden, wenn jene Beihilfen nicht das Ziel verfol-
gen, die Existenzfähigkeit, Liquidität oder Solvenz eines Unternehmens zu erhalten oder 
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wiederherzustellen und die Förderung nicht die Einbußen des Empfängers übersteigt (vgl. 
Ziffer 53 des Befristeten Krisenrahmens). 


Zu Nummer 6 


In § 2 Nummer 6 StromPBG wird der Begriff des Elektrizitätsversorgungsunternehmens 
legaldefiniert. Danach ist ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen jede natürliche oder ju-
ristische Person, die Strom über ein Netz an Letztverbraucher liefert. Die Begriffsbestim-
mung entspricht weitgehend der Legaldefinition nach § 3 Nummer 20 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG). Die Definition ist für die Zwecke des Strompreisbremsengeset-
zes jedoch enger gefasst, indem allein Elektrizitätsversorgungsunternehmen erfasst sind, 
soweit sie Strom an Letztverbraucher über ein Netz liefern. Diese Eingrenzung wird auch 
durch den Anwendungsbereiches des Gesetzes auf der Entlastungsseite vorgezeichnet, 
wonach nur Strommengen entlastet werden können, die über eine Netzentnahmestelle an 
einen Letztverbraucher geliefert werden. Liefersachverhalte innerhalb einer Kundenanlage 
sind nicht erfasst.  


Zu Nummer 7 


§ 2 Nummer 7 StromPBG definiert den Begriff des energieintensiven Letztverbrauchers. 
Er entspricht der Definition des energieintensiven Betriebs, die in Fußnote 95 der Mitteilung 
der Kommission „Befristeter Krisenrahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirt-
schaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine“ (C(2022) 7945 final) verankert 
wurde. Demgemäß ist ein energieintensiver Letztverbraucher eine Verbraucherin oder ein 
Verbraucher, deren Energiebeschaffungskosten einschließlich der Beschaffungskosten für 
andere Energieerzeugnisse als Erdgas und Strom sich nach ihren Geschäftsberichten für 
das Kalenderjahr 2021 auf mindestens 3 Prozent des Produktionswertes oder des Umsat-
zes belaufen. Alternativ können anstatt der Daten für das Kalenderjahr 2021 die Daten für 
das erste Halbjahr des Kalenderjahres 2022 zugrunde gelegt werden. In diesem Fall han-
delt es sich um einen energieintensiven Letztverbraucher, wenn sich die Energiebeschaf-
fungskosten in diesem Zeitraum auf mindestens 6 Prozent des Produktionswertes oder des 
Umsatzes belaufen. 


Zu Nummer 8 


§ 2 Nummer 8 StromPBG bestimmt den Begriff des Erlöses des energieträgerspezifischen 
Monatsmarktwertes. Die Definition findet im Teil 3 (Abschöpfung von Übererlösen) Anwen-
dung und ist insbesondere bei der Anwendung von § 16 Absatz 1 StromPBG zu berück-
sichtigen. Inhaltlich ist die Definition in Bezug auf den energieträgerspezifischen Monats-
marktwert an § 3 Nummer 34 sowie die in Bezug genommenen Nummern der Anlage 1 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes für Windenergieanlagen und Solaranlagen angelehnt. 
Multipliziert mit dem erzeugten und eingespeisten Strom von Stromerzeugungsanlagen in 
einem Kalendermonat in Kilowattstunden ergibt dies den in § 2 Nummer 8 StromPBG defi-
nierten Erlös. 


Zu Nummer 9 


In § 2 Nummer 9 StromPBG wird, ebenfalls von Relevanz für die Anwendung des Teils 3 
(Abschöpfung von Übererlösen) und hier vor allem § 18 StromPBG, der Begriff des Erlöses 
aus anlagenbezogenem Vermarktungsvertrag im Sinn des § 2 Nummer 1 StromPBG 
definiert. In diesem Fall ergibt sich der Erlös als Produkt aus dem erzeugten und 
eingespeisten Strom in einem Kalendermonat und dem vertraglich vereinbarten Preis unter 
Berücksichtigung sonstiger Preiskomponenten, letztere insbesondere dann, wenn die 
Preiskomponenten einspeiseunabhängig vereinbart worden sind. Bei Verträgen mit 
mehreren Preiskomponenten (Festpreis, Kapazitätszahlung etc.) sind alle Komponenten zu 
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berücksichtigen, mit dem Anteil, wie sie auf die Stromerzeugungsanlage oder die 
Stromerzeugungsanlagen sowie den Erfüllungszeitraum entfallen. 


Zu Nummer 10 


§ 2 Nummer 10 StromPBG enthält für die Zwecke dieses Gesetzes eine Begriffsdefinition 
der Erneuerbare-Energien-Anlagen unter Verweis auf die in Bezug genommenen Bestim-
mungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zum Anlagenbegriff und zur Direktvermark-
tung. 


Zu Nummer 11 


§ 2 Nummer 11 StromPBG definiert die krisenbedingten Energiemehrkosten als Differenz 
der durchschnittlichen Energiekosten im Zeitraum nach dem 31. Januar 2022 und vor dem 
1. Januar 2023 und den durchschnittlichen Energiekosten im Zeitraum nach dem 31. De-
zember 2020 und vor dem 1. Januar 2022. Abgestellt wird mithin auf den Zeitraum zu Be-
ginn der Krisensituation und den dadurch veranlassten Preissteigerungen einerseits und 
das durch-schnittliche Preisniveau in dem 2 Jahreszeitraum vor Beginn der krisenbedingten 
Preisanstiege auf dem Energiemärkten. Die Formel für die Berechnung der krisenbedingten 
Mehrkosten sowie weitere Begriffsbestimmungen sind in Anlage 1 zu diesem Gesetz vor-
gesehen. 


Zu Nummer 12 


§ 2 Nummer 12 StromPBG definiert den Begriff des Letztverbrauchers in Anlehnung an 
die Begriffsbestimmung im Erneuerbare-Energien-Gesetz. Anders als dort ist Letztverbrau-
cher aber im Ergebnis jede natürliche Person, die Strom zum Zwecke des Letztverbrauchs 
aus einer Netzentnahmestelle entnimmt und damit auch die Weiterleitende Person in soge-
nannten Weiterleitungssachverhalten, auch wenn in diesen Fällen der Strom von einer an-
deren Person, nämlich der Person, an die der Weiterleitende den Strom weiterleitet, letzt-
verbraucht wird. Insbesondere Im Hinblick auf Ladesäulen und Landstromanlagen ist damit 
sichergestellt, dass auch diese von der Entlastung der Strompreisbremse profitieren kön-
nen. Würde man demgegenüber auf den Letztverbraucherbegriff im Sinn des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes abstellen, würde der Weiterleitende nur für diejenigen Strommengen 
entlastet werden können, die er selbst verbraucht. Dies erscheint nicht sachgerecht. Es 
obliegt aber dem Rechtsverhältnis zwischen dem Weiterleitenden und dem tatsächlichen 
Letztverbraucher im Innenverhältnis die Weitergabe der nach diesem Gesetz erlangten Pri-
vilegierung zu klären.  


Zu Nummer 13 


§ 2 Nummer 13 StromPBG definiert als „Netz“ im Sinn des StromPBG jedes „Elektrizitäts-
versorgungsnetz“ im Sinn des § 3 Nummer 16 des Energiewirtschaftsgesetzes. Der Ver-
weis auf das Elektrizitätsversorgungsnetz bezieht sich auf die erste Variante des in § 3 
Nummer 16 des Energiewirtschaftsgesetzes definierten Oberbegriffs eines Energieversor-
gungsnetzes. Der Begriff umfasst sämtliche Übertragungs- und Elektrizitätsverteilernetze 
und ist nicht beschränkt auf Elektrizitätsversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung. 
Auch geschlossene Verteilernetze nach § 110 des Energieversorgungsnetzes sind erfasst. 
Nicht erfasst sind hingegen Kundenanlagen sowie Kundenanlagen zur betrieblichen Ei-
genversorgung nach § 3 Nummer 24a und 24b des Energiewirtschaftsgesetzes. Die 
Netzentnahmestellen bilden somit die Schnittstellen zwischen dem Netz im Sinn des Strom-
PBG und den Kundenanlagen. 


Zu Nummer 14 


§ 2 Nummer 14 StromPBG definiert als „Netzbetreiber“ im Sinn des Strompreisbremsen-
gesetzes jeden „Betreiber eines Elektrizitätsversorgungsnetzes“ im Sinn des § 3 Nummer 
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2 des Energiewirtschaftsgesetzes. Entsprechend der vorhergehenden Ausführungen zum 
Begriff des Elektrizitätsversorgungsnetzes im Sinn von § 2 Nummer 13, sind als Netzbetrei-
ber alle Übertragungsnetzbetreiber und Verteilernetzbetreiber einschließlich der Betreiber 
von geschlossenen Verteilernetzen erfasst. Nicht erfasst sind Betreiber von Kundenanla-
gen und von Kundenanlagen zur betrieblichen Eigenversorgung. 


Zu Nummer 15 


§ 2 Nummer 15 StromPBG definiert als „Netzeinspeisung“ jede mit einer Stromerzeugungs-
anlage erzeugte und in ein Netz im Sinn von § 2 Nummer 13 eingespeiste elektrische Ener-
gie. Der Begriff umfasst alle dezentral, aus Netzsicht „hinter“ dem Netzverknüpfungspunkt 
erzeugten Strommengen, soweit sie nicht innerhalb der Kundenanlage verbraucht, sondern 
in ein Netz im Sinn von § 2 Nummer 13 eingespeist werden. Auch „kaufmännisch-bilanziell“ 
eingespeister Strom ist erfasst. Die Netzeinspeisung wird über eine Einspeisestelle ins Netz 
gespeist und als Einspeisung in den zugeordneten Bilanzkreis bilanziert. Der Begriff bildet 
somit den spiegelbildlichen Gegenbegriff zur Netzentnahme. 


Zu Nummer 16 


§ 2 Nummer 16 StromPBG definiert als „Netzentnahme“ die Entnahme von elektrischer 
Energie aus einem Netz mit Ausnahme der Entnahme der jeweils nachgelagerten Netz-
ebene und entspricht damit der Legaldefinition in § 2 Nummer 9 des Energiefinanzierungs-
gesetzes. Der Begriff erfasst alle Strommengen, die aus einem Netz im Sinn von § 2 Num-
mer 13 entnommen und aus Netzsicht „hinter“ dem Netzverknüpfungspunkt verbraucht wer-
den. Auch „kaufmännisch-bilanziell“ erhöhte Bezugsmengen aus dem Netz (spiegelbildli-
che Folge einer kaufmännisch-bilanziellen Einspeisung) sind erfasst. Die Netzentnahme 
wird über eine Entnahmestelle aus dem Netz entnommen und als Entnahme aus dem zu-
geordneten Bilanzkreis bilanziert. Der Begriff bildet somit den spiegelbildlichen Gegenbe-
griff zur Netzeinspeisung. 


Zu Nummer 17 


§ 2 Nummer 17 StromPBG definiert den Begriff Produzent landwirtschaftlicher Primärer-
zeugnisse im Einklang mit der Mitteilung der Europäischen Kommission zu einem Befriste-
ten Krisenrahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression 
Russlands gegen die Ukraine. 


Zu Nummer 18 


§ 2 Nummer 18 StromPBG definiert den Begriff Produzent aquakultureller Erzeugnisse im 
Einklang mit der Mitteilung der Europäischen Kommission zu einem Befristeten Krisenrah-
men für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands 
gegen die Ukraine. 


Zu Nummer 19 


§ 2 Nummer 19 StromPBG definiert den Begriff der Prüfbehörde als diejenige Behörde, 
die in einer Rechtsverordnung aufgrund des § 48 Nummer 1 StromPBG bestimmt werden 
wird. 


Zu Nummer 20 


§ 2 Nummer 20 StromPBG definiert den Begriff eines Prüfers, welcher einen Wirtschafts-
prüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einen genossenschaftlichen Prüfungsver-
band, einen vereidigten Buchprüfer und eine Buchprüfungsgesellschaft umfasst. Dabei ent-
spricht der Begriff den Vorgaben aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (bspw. § 75 EEG) 
und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (§ 30 KWKG). 







 - 87 - Bearbeitungsstand: 22.11.2022  13:10 


 


Zu Nummer 21 


§ 2 Nummer 21 StromPBG definiert den Begriff des Registers als das Marktstammdaten-
register nach § 111e des Energiewirtschaftsgesetzes. 


Zu Nummer 22 


§ 2 Nummer 22 StromPBG definiert den Begriff der Schienenbahn in Anlehnung an die 
Begriffsbestimmung des EEG. Anders als dort wird jedoch nur der eigentliche Betrieb von 
Schienenfahrzeugen und nicht der Betrieb von Schieneninfrastrukturen von der Begriffsde-
finition umfasst. Dementsprechend profitiert von dem Strompreisbremsengesetz auch nur 
der eigentliche Fahrstrom von dem für Schienenbahnen gesondert geregelten Entlastungs-
regime. Für sonstige Stromverbräuche verbleibt es bei der allgemeinen Regelung.   


Zu Nummer 23 


§ 2 Nummer 23 StromPBG definiert für die Anwendung des Teil 3 (Abschöpfung von Über-
erlösen), insbesondere des § 16, den Begriff des Spotmarkterlöses als den Betrag, der sich 
als Produkt der für die jeweilige Stunde erfolgten Netzeinspeisung einer Stromerzeugungs-
anlage in Kilowattstunden einerseits und dem für diese Stunde geltenden Spotmarktpreis 
in Cent pro Kilowattstunde andererseits ergibt. Der Begriff des Spotmarktpreises ist in der 
nachfolgenden Bestimmung des § 2 Nummer 24 StromPBG definiert. 


Zu Nummer 24 


In § 2 Nummer 23 StromPBG ist der Begriff des Spotmarktpreises in Anlehnung an die 
Bestimmung des § 3 Nummer 42a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes als derjenige 
stündliche Preis definiert, der sich aus der vortägigen Börsenauktion von Stromstunden-
kontrakten für die Preiszone für Deutschland ergibt (Day-ahead-Preis). 


Zu Nummer 25 


§ 2 Nummer 25 StromPBG definiert den Begriff der Stromerzeugungsanlage im Einklang 
mit der Begriffsbestimmung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Anders als dort ist für die 
Zwecke dieses Gesetzes aber bei PV-Anlagen nicht auf jedes einzelne Modul abzustellen. 


Zu Nummer 26 


§ 2 Nummer 26 StromPBG definiert als „Übertragungsnetzbetreiber“ alle „Betreiber von 
Übertragungsnetzen“ im Sinn des § 3 Nummer 10a des Energiewirtschaftsgesetzes. Der 
Begriff bildet eine Teilmenge des Begriffs des Netzbetreibers in § 2 Nummer 14 StromPBG 
und erfasst die Übertragungsnetzbetreiber mit Regelverantwortung. 


Zu Nummer 27 


§ 2 Nummer 27 StromPBG definiert als Unternehmen jeden Rechtsträger, der einen nach 
Art und Umfang in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb betreibt. Unter 
beihilfenrechtlichen Gesichtspunkten ist nach der Bekanntmachung der Kommission zum 
Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Art. 107 Absatz 1 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union (2016/C 262/01) ein Unternehmen jede eine wirtschaft-
liche Tätigkeit ausübende Einheit, grundsätzlich unabhängig von ihrer Rechtsform und der 
Art ihrer Finanzierung. Die Einstufung als Unternehmen hängt damit vollständig von der Art 
der Tätigkeiten ab. Relevantes Kriterium ist allein, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt 
wird oder nicht. Wirtschaftliche Tätigkeit ist das Anbieten von Waren und Dienstleistungen 
auf einem Markt. Nicht entscheidend ist hingegen, ob der Rechtsträger zur Erzielung von 
Gewinnen gegründet wurde. 
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Zu Nummer 28 


§ 2 Nummer 28 StromPBG bestimmt als verbundene Unternehmen solche, die zueinander 
in einer der in Artikel 3 Absatz 3 des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der 
Kommission vom 17. Juni 2024 (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) genannten Beziehung 
stehen. In Artikel 3 Absatz 3 des Anhangs I der Verordnung ist der Begriff verbundener 
Unternehmen definiert. Diese Begriffsbestimmung liegt auch dem befristeten Krisenrahmen 
der EU Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggres-
sion Russlands gegen die Ukraine (C(2022) 7945 final) zugrunde. Im Ergebnis deckt sich 
diese Bestimmung mit der Vorschrift des § 290 Absatz 2 Handelsgesetzbuch. Die Begriffs-
bestimmung des verbundenen Unternehmens ist sowohl für die Umsetzung des Entlas-
tungs- als auch Abschöpfungsteils des StromPBG und insbesondere für die von den Unter-
nehmen dafür beizubringenden Nachweise relevant.  


Zu Nummer 29 


In § 2 Nummer 28 StromPBG wird der Begriff des Verteilernetzbetreibers als Betreiber von 
Elektrizitätsverteilernetzen im Sinn von § 3 Nummer 3 EnWG legaldefiniert. Der Begriff des 
Verteilernetzbetreibers bildet eine Teilmenge des Begriffs des Netzbetreibers in § 2 Num-
mer 14 StromPBG und umfasst sowohl die Betreiber von Netzen der allgemeinen Versor-
gung als auch Betreiber von geschlossenen Verteilernetzen. 


Zu Nummer 30 


§ 2 Nummer 30 StromPBG enthält für die Zwecke dieses Gesetzes eine Begriffsdefinition 
der Windenergieanlagen auf See unter Verweis auf die in Bezug genommenen Maßgaben 
des Windenergie-auf-See-Gesetzes. 


Zu Teil 2 (Entlastung der Letztverbraucher) 


Zu § 3 (Anwendungsbereich) 


Zu Absatz 1 


§ 3 StromPBG regelt den Anwendungsbereich des Teils 2 des Gesetzes, der die Entlas-
tung der Letztverbraucher regelt. Der in § 3 vorgesehene Anwendungsbereich ist von der 
Regelung des § 13, die den Anwendungsbereich für Teil 3 des Gesetzes zur Abschöpfung 
von Überschusserlösen vorsieht, abzugrenzen. 


§ 3 Absatz 1 StromPBG definiert den zeitlichen Anwendungsbereich des Teil 2 des Ge-
setzes. Dieser erstreckt sich - vorbehaltlich anderer Bestimmungen, die sich aus einer Ver-
ordnung auf Grund des § 47 StromPBG ergeben können - auf Netzentnahmen von Strom, 
der im Bundesgebiet, wie es im § 2 Nummer 3 definiert wurde, nach dem 31. Dezember 
2022 und vor dem 1. Januar 2024 verbraucht wurde. Damit entspricht der zeitliche Anwen-
dungsbereich den Bestimmungen der Mitteilung der Europäischen Kommission vom 
28.10.2022 „Befristeter Krisenrahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft 
infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine“ (C(2022) 7945 final). Der zeitliche 
Anwendungsbereich gilt für private und gewerbliche Letztverbraucher gleichermaßen auch 
und gerade deshalb, weil eine Differenzierung dieser Letztverbrauchergruppen ohne vor-
herige Abfrage jedes einzelnen Letztverbrauchers und des weiten beihilferechtlichen Un-
ternehmensbegriffs nicht möglich ist. 


Zu Absatz 2 


§ 3 Absatz 2 StromPBG bestimmt, dass der zeitliche Anwendungsbereich des Teils 2 im 
Wege einer Rechtsverordnung der Bundesregierung bis zum 30. April 2024 verlängert wer-
den kann. 
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Zu Absatz 3 


§ 3 Absatz 3 StromPBG bestimmt, dass die Bundesregierung bis zum 31. Dezember 2023 
die Notwendigkeit einer Verlängerung des zeitlichen Anwendungsbereichs des Teils 2 über 
den 30. April 2024 hinaus überprüft. Grundlage für die Überprüfung ist die Entwicklung der 
Strompreise. Ein Bericht ist dem Bundestag zu erstatten. Soweit und solange eine Verlän-
gerung des zeitlichen Anwendungsbereichs in Hinblick auf die Strompreisentwicklung ge-
rechtfertigt ist, ist die Bundesregierung zur Verabschiedung einer Rechtsverordnung nach 
§ 46 Nummer 2 StromPBG und zur Verlängerung der zeitlichen Anwendung des Gesetzes 
befugt. 


Zu Absatz 4 


§ 3 Absatz 4 StromPBG enthält eine sachliche Ausnahme von dem Anwendungsbereich 
des Entlastungsteils des Strompreisbremsegesetzes. Demnach ist Teil 2 des Gesetzes nur 
dann anzuwenden ist, wenn der Stromverbrauch über eine Netzentnahme erfolgt. Der Be-
griff der Netzentnahme wird in § 2 Nummer 16 StromPBG legal definiert. Vom Anwendungs-
bereich des Teils 2 und damit der Entlastung von hohen Stromkosten sind damit insbeson-
dere Liefersachverhalte in Kundenanlagen sowie Eigenversorgungskonstellationen ausge-
schlossen. Diese Ausnahme ist spiegelbildlich zu der Ausnahme nach § 13 Absatz 3 Num-
mer 5 StromPBG: Für Strom ohne Netznutzung erfolgt auch keine Abschöpfung. 


Zu § 4 (Entlastung von Letztverbrauchern) 


§ 4 Absatz 1 StromPBG regelt die Verpflichtung der Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
und damit korrespondierend den Anspruch der Letztverbraucher auf Entlastung von hohen 
Stromkosten. Der Begriff des Elektrizitätsversorgungsunternehmens ist in § 2 Nummer 6 
StromPBG legaldefiniert. Insoweit besteht eine Verpflichtung zur Entlastung und damit kor-
respondierend ein Anspruch nach § 4 nur in solchen Konstellationen, in denen Letztver-
braucher über eine Netzentnahmestelle beliefert werden. Verpflichtet ist dabei immer das 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen, das den Letztverbraucher am ersten Tag eines Ka-
lendermonats an der betreffenden Netzentnahmestelle beliefert. Im Falle eines untermona-
tigen Lieferantenwechsels geht die Verpflichtung zur Entlastung des Letztverbrauchers da-
mit erst zum Anfang des nächsten Monats auf das neue Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men über.  


Die Verpflichtung richtet sich auf die Gewährung eines Entlastungsbetrages, der sich aus 
Differenzpreis und Basiskontingent errechnet. Es handelt sich nicht um einen Anspruch auf 
Absenkung des vertraglich vereinbarten Strompreises. Dies wäre auch, jedenfalls in den 
Fällen, in denen es um die Entlastung eines Letztverbrauchers geht, auf den die Höchst-
grenzen nach § 9 Anwendung finden, nicht umsetzbar. 


Zu Absatz 2 


§ 4 Absatz 2 StromPBG gibt vor, wie der monatliche Entlastungsbetrag zu ermitteln ist. 
Danach ergibt sich der monatliche Entlastungsbeitrag im ersten Schritt als Produkt aus dem 
Differenzbetrag nach § 5 und dem Entlastungskontingent nach § 6. Handelt es sich bei 
einem Letztverbraucher um ein Unternehmen ist der sich so ergebende Entlastungsbetrag 
zudem in Summe aufgrund der beihilferechtlichen Vorgaben des TCF begrenzt. Da die tat-
sächlich anzuwendende Höchstgrenze aber erst nach dem Kalenderjahr 2023 feststehen 
kann, wird der monatliche Entlastungsbetrag abhängig von der Prognose des Letztverbrau-
chers unterjährig nach den Vorgaben des § 9 Absatz 5 StromPBG pro Netzentnahmestelle 
begrenzt. Da die Höchstgrenzen des § 9 gemäß § 10 nicht auf Schienenbahnen Anwen-
dung finden, bestimmt Absatz 2 Satz 3, dass das Verfahren der monatlichen Begrenzung 
des Entlastungsbetrages nicht auf Schienenbahnen Anwendung findet.  
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Zu Absatz 3 


§ 4 Absatz 3 StromPBG schreibt vor, dass der Entlastungsbeitrag unter dem Vorbehalt 
der Rückforderung zu gewähren ist. Der Letztverbraucher muss deshalb damit rechnen, 
dass der Entlastungsbeitrag erstattet werden muss, wenn sich zu einem späteren Zeitpunkt 
herausstellen sollte, dass er gar nicht anspruchsberechtigt ist. Bei Unternehmen kann sich 
eine solche fehlende Anspruchsberechtigung vor allem aus den beihilferechtlich bedingten 
Höchstgrenzen ergeben. Bei natürlichen Personen als Letztverbraucher aber auch bei Un-
ternehmen, kann sich eine fehlende Anspruchsberechtigung zudem daraus ergeben, dass 
das Entlastungskontingent auf den tatsächlichen Verbrauch beschränkt ist. Der Vorbehalt 
ist dann aufzuheben, wenn die Abrechnung für das Jahr 2023, die die in § 12 Absatz 2 
StromPBG bestimmte Vorgaben erfüllt, beglichen wird. 


Zu Absatz 4 


§ 4 Absatz 4 StromPBG verpflichtet das Elektrizitätsversorgungsunternehmen, den für den 
Letztverbraucher ab dem 1. Januar 2023 anfallenden Entlastungsbetrag bei der Bemes-
sung der vertraglich vereinbarten Abschlags- oder Vorauszahlungen zu berücksichtigen, 
soweit Abschlags- oder Vorauszahlungen vertraglich zwischen Letztverbraucher und Elekt-
rizitätsversorgungsunternehmen vereinbart sind. Soweit keine Abschlags- oder Vorauszah-
lung vereinbart ist, wie dies beispielsweise bei Kundinnen und Kunden mit registrierender 
Leistungsmessung der Fall sein könnte, wird der Entlastungsbetrag in der nächsten Rech-
nung berücksichtigt. 


Zu Absatz 5 


§ 4 Absatz 5 StromPBG dient der Umsetzung der Anforderungen des europäischen Bei-
hilferechts. Satz 1 Nummer 1 regelt, dass Unternehmen, deren Schwerpunkt ihrer Ge-
schäftstätigkeit in der Erzeugung, Umwandlung oder Verteilung von Energie liegt, keine 
Entlastung in Anspruch nehmen dürfen. Hintergrund dieser Bestimmung ist der Befristete 
Krisenrahmen der Europäischen Kommission, der Entlastungsmaßnahmen in derartigen 
Fällen nicht gestattet: Nach Fußnote 94 TCF kann der Energieverbrauch des Energiesek-
tors nicht in das Entlastungsregime einbezogen werden. 


Ebenso regelt Satz 1 Nummer 2, dass die Entlastungen nicht von Letztverbrauchern in An-
spruch genommen werden dürfen, gegen die die Europäische Union Sanktionen verhängt 
hat. Nach dem von der Europäischen Kommission bekanntgegebenen Befristeten Krisen-
rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russ-
lands gegen die Ukraine vom 28. Oktober 2022 (Abl. EU C 426 vom 9.11.2022, S. 1) dürfen 
keinen Unternehmen Beihilfen gewährt werden, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat 
(Ziffer 47 des Befristeten Krisenrahmen für staatliche Beihilfen), so unter anderem keinen 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den Rechtsakten, mit denen diese 
Sanktionen verhängt werden, ausdrücklich genannt sind; keinen Unternehmen, die im Ei-
gentum oder unter der Kontrolle von Personen, Organisationen oder Einrichtungen stehen, 
gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, und keinen Unternehmen, die in Wirtschafts-
zweigen tätig sind, gegen die die EU Sanktionen verhängt hat, soweit die Beihilfen die Ziele 
der betreffenden Sanktionen untergraben würden. Diese Unternehmen haben keinen An-
spruch auf Entlastung nach den Vorschriften dieses Gesetzes. 


Buchstabe a bestimmt gemäß dem Befristeten Krisenrahmen für staatliche Beihilfen zur 
Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine vom 28. Ok-
tober 2022 (Abl. EU C 426 vom 9.11.2022, S. 1), dass die Letztverbraucher nach Nummer 
2 Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in den Rechtsakten der Europäischen 
Union, mit denen diese Sanktionen verhängt wurden, ausdrücklich genannt sind, umfasst. 
Buchstabe b bestimmt gemäß diesem Befristeten Krisenrahmen, dass Letztverbraucher 
nach Nummer 2 Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen stehen, gegen die die Europäische Union Sanktionen 
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verhängt hat, umfasst, und Buchstabe c bestimmt demgemäß ebenso, dass Letztverbrau-
cher nach Nummer 2 Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen tätig sind, gegen die die 
Europäische Union Sanktionen verhängt hat, soweit Beihilfen die Ziele der betreffenden 
Sanktionen untergraben würden, umfasst. 


Uneingeschränkt anzuwenden ist Teil 2 demgegenüber auf Sachverhalte, in denen Kredit- 
oder Finanzinstitute von der Strompreisbremse profitieren würden, da die nach dieser Vor-
schrift gewährte monatliche Absenkung der Stromkosten in Höhe des monatlichen Entlas-
tungsbetrags nicht das Kerngeschäft von Kreditinstituten oder Finanzinstituten betrifft und 
damit die Ausnahme derartiger Branchen aus dem befristeten Krisenrahmen (Tz. 43) nicht 
greift. 


Wenn ein Unternehmen die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 er-
füllt, muss es dies unverzüglich dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen mitteilen, damit 
dieses die Entlastung nicht gewährt. Wenn ein Unternehmen gegen diese Pflicht verstößt, 
muss das Elektrizitätsversorgungsunternehmen anschließend die rechtswidrig gewährten 
Entlastungen zurückfordern. 


Zu Nummer 2 


Zu § 5 (Differenzbetrag) 


§ 5 StromPBG regelt die Ermittlung des Basiskontingentpreisdifferenzbetrags (Differenz-
betrages), der für die Berechnung des monatlichen Entlastungsbetrags von Letztverbrau-
chern erforderlich ist. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 unterscheidet dabei zwischen Tarifen mit nicht variablen Arbeitspreisen (Satz 1) 
und variablen Arbeitspreisen (Satz 2). Für nicht variable Arbeitspreise wird der Differenz-
betrag aus der Differenz des für die Belieferung der Entnahmestelle am ersten Kalendertag 
eines Kalendermonats vertraglich vereinbarten gewichteten durchschnittlichen Arbeitsprei-
ses für den gesamten Kalendermonat und dem Referenzenergiepreis nach Absatz 2 gebil-
det. Auf den vereinbarten gewichteten durchschnittlichen Arbeitspreis wird dabei abgestellt, 
um untermonatige Preiserhöhungen berücksichtigen zu können. Bei zeitvariablen Tarifen, 
bei denen der Arbeitspreis abhängig vom Zeitpunkt des Stromverbrauchs ist, ist der Diffe-
renzbetrag durch die Differenz des für die Belieferung der Entnahmestelle mit der zeitlichen 
Gültigkeit der einzelnen vereinbarten Arbeitspreise gewichteten durchschnittlichen Arbeits-
preises für den gesamten Kalendermonat und dem Referenzenergiepreis nach Absatz 2 zu 
ermitteln. Die Gewichtung mit der zeitlichen Gültigkeit dieser Preise anstelle beispielsweise 
einer Mengengewichtung sorgt dabei dafür, dass Flexibilitätsanreize erhalten bleiben, bei-
spielsweise in Form von Anreizen zur Lastverschiebung von Hoch- in Niedrigpreisphasen. 
In Fällen, in denen der Arbeitspreis vor Ablauf des Monats nicht bekannt ist (z.B. sog. real-
time pricing) setzt dies naturgemäß eine Prognose voraus. Etwaige Abweichung des Ist 
vom Soll sind sodann im Rahmen der Abrechnung zu korrigieren oder alternativ das Ver-
fahren nach Absatz 1 Satz 3 zu wählen. Absatz 1 Satz 3 ermöglicht es anstelle einer Prog-
nose des zu für einen Monat zu erwartenden gewichteten durchschnittlichen Arbeitspreises 
auf den gewichteten durchschnittlichen Arbeitspreises des Vormonats abzustellen. Auch in 
diesem Fall sind sodann etwaige Abweichungen des Ist vom Soll im Rahmen der Abrech-
nung zu korrigieren.  


Zu Absatz 2 


Zu Nummer 1 


Absatz 2 bestimmt den Referenzenergiepreis, der nach Absatz 1 mit dem vereinbarten 
durchschnittlichen Arbeitspreis ins Verhältnis zu setzen ist, um den Differenzpreis zu 
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bestimmen. Der Referenzpreis ist abhängig davon, ob der maßgebliche Verbrauch an der 
betreffenden Netzentnahmestelle unter oder über 30.000 kWh liegt. Der anzuwendende 
Preis wird daher nicht letztverbraucherscharf, sondern netzentnahmestellenscharf ermittelt. 
Dies bedingt, dass es dazu kommen kann, dass an zwei Netzentnahmestellen eines und 
desselben Letztverbrauchers der Ermittlung des Differenzpreises zwei unterschiedliche Re-
ferenzpreise zugrunde zu legen sein können. 


Für Netzentnahmestellen, an denen bis zu 30.000 Kilowattstunden entnommen werden be-
trägt der Referenzenergiepreis nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 StromPBG 40 Cent/kWh 
einschließlich Netzentgelte, Messstellenentgelte und staatlich veranlasste Preisbestand-
teile. Für Netzentnahmestellen, an denen über 30.000 Kilowattstunden entnommen werden 
beträgt der Referenzenergiepreis nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 StromPBG 13 Cent/kWh 
vor Netzentgelten, Messstellenentgelten und staatlich veranlassten Preisbestandteilen. Da 
in einem Fall eine Netto-, im anderen Fall eine Bruttopreisbetrachtung erfolgt, ist die Diffe-
renz zwischen den beiden Referenzenergiepreisen deutlich geringer als es zunächst 
scheint. 


Der Wert von 30.000 kWh ist dabei angelehnt an § 2 Absatz 7 Konzessionsabgabenverord-
nung (KAV). Er ist insbesondere so bemessen, dass die große Mehrzahl an Haushaltskun-
den, selbst bei Nutzung von strombasierter Wärmeerzeugung, unterhalb dieser Schwelle 
und die große Mehrzahl der Unternehmenskunden mit signifikant gegenüber den Haus-
haltsstrompreisen günstigeren Gewerbestrompreisen oberhalb dieser Schwelle liegt. Durch 
diese Art der Bemessung werden insbesondere Wettbewerbsverzerrungen zwischen Un-
ternehmen verhindert, wie sie in größerem Maße bei höheren Schwellen auftreten würden. 


Absatz 2 Satz 2 regelt, anhand welchen Maßstabs bestimmt wird, ob es sich um eine 
Netzentnahmestelle im Sinn des Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 handelt und 
damit welcher Referenzenergiepreis zugrunde zu legen ist. Derselbe Maßstab wird auch 
zur Bemessung des Entlastungskontingentes nach § 6 StromPBG angesetzt. Nach Absatz 
2 Satz 2 Nummer 1 ist bei Netzentnahmestellen, die über standardisierte Lastprofile bilan-
ziert werden die jeweils aktuelle dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen vorliegende 
Jahresverbrauchsprognose des Netzbetreibers nach § 13 Absatz 1 StromNEV zugrunde zu 
legen. Liegt die Jahresverbrauchsprognose unterhalb oder bei 30.000 kWh, gilt der Refe-
renzpreis nach Absatz 1 Nummer 1 von 40 Cent/kWh. Liegt die Jahresverbrauchsprognose 
demgegenüber bei über 30.000 Kilowattstunden, gilt der Referenzpreis nach Absatz 1 Num-
mer 2 von 13 Cent/kWh. Die Jahresverbrauchsprognose wird herangezogen, um insbeson-
dere bei Versorgerwechseln die Datenverfügbarkeit für den Neu-Versorger möglichst admi-
nistrationsarm zu gewährleisten. Die Jahresverbrauchsprognose ist an die jeweilige Ent-
nahmestelle gebunden und wird im Rahmen der automatisierten Marktkommunikation je-
dem neuen Versorger ohnehin übermittelt. Darüber hinaus liegt die Jahresverbrauchsprog-
nose auch für Neuanschlüsse vor. Die jeweils aktuelle im Gegensatz zu einer historischen 
Jahresverbrauchsprognose wird herangezogen, um den administrativen Aufwand für Ver-
teilnetzbetreiber und Elektrizitätsversorgungsunternehmen zu mindern, denen lediglich die 
aktuelle Jahresverbrauchsprognose im Rahmen der automatisierten Marktkommunikation 
vorliegt. Darüber hinaus erlaubt die aktuelle Jahresverbrauchsprognose die Berücksichti-
gung neuer Verbrauchseinrichtungen wie beispielsweise Wärmepumpen oder andere Sek-
torkopplungstechnologien nach Überprüfung durch den Verteilnetzbetreiber. Bei Netzent-
nahmestellen, die nicht über standardisierte Lastprofile beliefert werden gilt nach Absatz 2 
Satz 2 Nummer 2 demgegenüber die Strommenge, die der zuständige Messstellenbetrei-
ber für den Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021 gemessen 
oder anderweitig festgestellt hat (Buchstabe a) oder – sofern die Strommenge für 2021 nicht 
vollständig vorliegt – die Schätzung nach Satz 3 bis 5. Danach wird in diesen Fällen ein 
Jahreswert aus den vorliegenden Monatswerten hochgerechnet. Die Schätzung ist dabei 
so angelegt, dass bei Vorliegen von Messungen im Jahr 2021 diese auch für die Hochrech-
nung genutzt werden. So soll die Schätzung möglichst nahe am zu erwartenden Verbrauch 
von 2021 liegen. Die Schätzung deckt auch den Fall neuer Verbrauchseinrichtungen wie 
beispielsweise Wärmepumpen und anderer Sektorkopplungstechnologien ab, sofern diese 
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an neuen Nicht-SLP Entnahmestellen installiert werden, beispielsweise unter Verwendung 
Intelligenter Messsysteme. Um eine robuste Schätzung zu ermöglichen, sind mindestens 
drei Monate für eine Hochrechnung zu berücksichtigen. Sofern eine Netzentnahmestelle 
erst nach dem 1. Oktober 2022 eingerichtet wurde, wird sie also für bis zu drei Monate nicht 
entlastet. Dadurch wird außerdem ein Anreiz gesetzt, dass Verbraucherinnen und Verbrau-
cher nicht von bereits bestehenden auf neu eingerichtete Entnahmestellen umstellen, um 
so anstelle des historischen am aktuellen Verbrauch bemessen entlastet zu werden. 


Nach Satz 6 gilt eine Rückausnahme für die Schätzgrundlage für Netzentnahmestellen, an 
denen eine Wärmepumpe in Betrieb genommen wird oder bereits in Betrieb ist, soweit nicht 
bereits mindestens drei Monate für eine Hochrechnung vorliegen. Diese Regelung soll si-
cherstellen, dass Netzentnahmestellen mit Wärmepumpen, die erst nach dem 1. Oktober 
2022 eingerichtet wurden, maximal für einen Monat nicht entlastet werden und ist vor dem 
Hintergrund vorgesehen, dass das Gelingen der Wärmewende davon abhängig ist, dass 
die Schlüsseltechnologie der strombetriebenen Wärmepumpe im Vergleich zu fossilen Kon-
kurrenztechnologien, insbesondere Erdgaskesseln, wirtschaftlich betrieben werden kann. 
Die Gaspreisbremse vergünstigt den Betrieb von Erdgasheizungen erheblich im Vergleich 
zum Preisniveau des Jahres 2022 und zum erwarteten Preisniveau der Jahre 2023 bis 
2024. Ohne entsprechende Vorteile für neue Wärmepumpen ist der Ersatz einer Erdgas-
heizung durch eine neue Wärmepumpe nicht ausreichend attraktiv. 


Zu § 6 (Entlastungskontingent) 


§ 6 StromPBG regelt das Entlastungskontingent, welches multipliziert mit § 5 den monatli-
chen Entlastungsbeitrag ergibt, soweit dieser nicht durch die Höchstgrenzen des § 9 zu 
deckeln ist. Das Entlastungskontingent ist nach § 6 Satz 2, 1. Halbsatz absolut beschränkt 
auf die tatsächliche Netzentnahme an der betreffenden Netzentnahmestelle im Kalender-
jahr 2023. Der Differenzbetrag wird folglich nur gewährt, wenn er mit einem tatsächlichen 
Stromverbrauch korrespondiert. Anknüpfend an den Differenzpreis wird auch beim Entlas-
tungskontingent differenziert. Liegt der Referenzpreis bei 40 Cent pro Kilowattstunde ein-
schließlich Netzentgelten, Messstellenentgelten und staatlich veranlassten Preisbestand-
teilen, dann wird das Kontingent mit 80 Prozent des historischen Verbrauchs angesetzt. 
Liegt der Referenzpreis bei 13 Cent/kWh vor Netzentgelten, Messstellenentgelten und 
staatlich veranlassten Preisbestandteilen, dann wird das Kontingent mit 70 Prozent des his-
torischen Verbrauchs angesetzt. Als historischer Verbrauch wird dabei der für die Netzent-
nahmestelle zutreffende Wert aus §5 Absatz 2 Satz 2 herangezogen. 


Für Schienenbahnen wird der Strompreis nach § 6 Satz 2 Nummer 3 StromPBG bis zu 
einem Entlastungskontingent von 90 Prozent der Strommenge abzüglich der rückgespeis-
ten Energie auf 13 Cent/kWh netto abgesenkt. Schienenbahnen weisen ein deutlich gerin-
geres Potenzial für kurz- und mittelfristige Einsparungen beim Stromverbrauch auf als an-
dere Sektoren. Dies gilt insbesondere für Möglichkeiten der Verbrauchsreduzierung oder 
der Energieeffizienzsteigerung. Zudem ist im Koalitionsvertrag für die geltende Legislatur-
periode eine deutliche Steigerung des Anteils des Schienengüterverkehr bis 2030 auf 
25 Prozent und Verdoppelung der Verkehrsleistung im Personenverkehr zur Erreichung der 
Klimaschutzziele politisch forciert. Dies ist mit einer Zunahme des Schienenverkehrs und 
damit auch mit einer Zunahme des Energieverbrauchs verbunden. Diesem Umstand soll 
mit der Erhöhung des Entlastungskontingentes Rechnung getragen werden. Verzerrungen 
im intermodalen Wettbewerb mit Verlagerungseffekten von der umweltfreundlichen und 
energieeffizienten Schiene auf andere Verkehrsträger können hierdurch effektiv reduziert 
werden. 


Für neue Schienenbahnen gelten Sonderregelungen zur Ermittlung des Kontingents in An-
lehnung an die entsprechenden Vorschriften in § 65 EEG 2021. 
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Zu § 7 (Entlastungsbetrag von sonstigen Letztverbrauchern) 


Zu Absatz 1 


§7 regelt die Entlastung von sonstigen Letztverbrauchern, die ohne Zwischenschaltung ei-
nes Elektriztitätsversorgungsunternehmens direkt am Stromgroßhandel teilnehmen. In die-
sen Fällen besteht der Anspruch auf Absenkung der Stromkosten anstelle des Elektrizitäts-
versorgungsunternehmens direkt gegenüber dem regelverantwortlichen Übertragungsnetz-
betreiber.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, welche Vorschriften des Strompreisbremsegesetzes im Falle der sons-
tigen Letztverbraucher entsprechend und mit welchen Maßgaben anzuwenden sind. Num-
mer 1 bestimmt, dass § 4 Absatz 2 und 3, § 5, § 6 und die §§ 9 bis 12 entsprechend anzu-
wenden sind. Die Übertragungsnetzbetreiber dürfen den sonstigen Letztverbrauchern da-
her den Entlastungsbetrag nur unter dem Vorbehalt der Rückforderung gewähren und der 
Entlastungsbetrag errechnet sich grundsätzlich nach der gleichen Logik wie im Falle einer 
Belieferung durch ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen als Produkt aus Differenzpreis 
und Entlastungskontingent. Nach Nummer 2 sind jedoch im Rahmen der Bestimmung des 
Differenzbetrages anstelle des vereinbarten durchschnittlichen Strompreises die für die Be-
lieferung der Netzentnahmestelle im Vormonat abgerechneten, mit der zeitlichen Gültigkeit 
gewichteten durchschnittlichen Beschaffungskosten an der betreffenden Netzentnahme-
stelle heranzuziehen. Bei sonstigen Letztverbrauchern ergibt sich damit der Differenzbetrag 
nach §5 Absatz 1 als Differenz der von dem sonstigen Letztverbraucher verausgabten 
durchschnittlichen Beschaffungskosten nach §2 Nr. 4 und dem Referenzenergiepreis. In 
Fällen in denen die durchschnittlichen Beschaffungskosten zeitvariabel sind, also insbeson-
dere in den Fällen, in denen die Beschaffungskosten hochfrequent mit den Großhandels-
preisen schwanken, sind die Regeln nach §5 Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend heran-
zuziehen. Auch hier ist auf die mit ihrer zeitlichen Gültigkeit gewichteten Beschaffungskos-
ten abzustellen. Dadurch senken Verbrauchsverschiebungen aus teuren in günstige Zeit-
räume nicht den Differenzbetrag, Flexibilitätsanreize bleiben erhalten.  


Nummer 3 bestimmt, dass die grundsätzlich nach § 12 vom Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen zu erstellende Endabrechnung der Entlastungsbeträge vom Letztverbraucher 
selbst durchzuführen und sowohl dem Übertragungsnetzbetreiber als auch der Bundes-
netzagentur zu übersenden ist. Für diese Endabrechnungen besteht nach § 34 eine Tes-
tierungspflicht. Nach Nummer 4 ist § 30 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass 
die in normalen Liefersachverhalten von den Letztverbrauchern an die Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen mitzuteilenden Angaben in den Fällen des § 7 an die Übertragungs-
netzbetreiber mitzuteilen sind. Nach Nummer 5 ist § 31 mit der Maßgabe entsprechend 
anzuwenden, dass die in normalen Liefersachverhalten die Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen treffenden Mitteilungspflichten die sonstigen Letztverbraucher treffen. Nach Num-
mer 6 ist schließlich das Missbrauchsverbot auch in den Fällen des § 7 anzuwenden, man-
gels Elektrizitätsversorgungsunternehmens dann aber unmittelbar gegenüber dem Letzt-
verbraucher. Durch die Missbrauchskontrolle nach § 39 wird gewährleistet, dass sonstige 
Letztverbraucher die Beschaffungskosten in Zeitfenstern mit geringem Strombezug nicht 
missbräuchlich marktuntypisch hoch ansetzen.  


Besondere Bedeutung kommt im Zusammenhang mit § 7 der Vorschrift des § 38 Strom-
PBG zu. Danach müssen Letztverbraucher alle Unterlagen, die die nach diesem Gesetz 
gewährten Entlastungsbeträge und die Einhaltung der in diesem Gesetz genannten Vo-
raussetzungen belegen, für zehn Jahre nach Gewährung der Beihilfe aufbewahren. Hinter-
grund dieser Regelung ist nicht die Überprüfung im Rahmen der allgemeinen Aufsicht über 
den Wälzungsmechanismus durch die Bundesnetzagentur, sondern auch das grundsätz-
lich jederzeit mögliche Ex-Post-Monitoring der Europäischen Kommission, bei welchem die 
Europäische Kommission anhand von stichprobenartig ausgewählten Einzelfällen 
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überprüft, ob die der beihilferechtlichen Genehmigung zugrundeliegenden Regelungen ein-
gehalten wurden und im Falle von Unregelmäßigkeiten Rückforderungen veranlasst. Für 
die Fälle nach § 7 StromPBG bedeutet dies, dass der Letztverbraucher sämtliche Unterla-
gen aufbewahren muss, die es ihm ermöglichen, darzulegen und ggf. auch zu beweisen, 
dass die durchschnittlichen Beschaffungskosten korrekt ermittelt wurden. 


Zu § 8 (Lieferantenwechsel) 


§ 8 StromPBG enthält Sonderregelungen im Zusammenhang mit dem Lieferantenwechsel. 
Nach Nummer 1 sind die in eine nach § 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b erfolgte 
Schätzung eingeflossenen Ergebnisse auch für den neuen Lieferanten ebenso wie die 
Schätzung selbst verbindlich. Auch dadurch wird neben den Vorgaben des § 5 Absatz 2 
selbst vermieden, dass mit dem Lieferantenwechsel eine erneute Schätzung und Hoch-
rechnung begonnen werden kann. Nach Nummer 2 ist eine nach § 6 Absatz 1 Satz 3 ge-
troffene Vereinbarung zwischen dem Letztverbraucher und dem ursprünglichen Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen auch für das neue Elektrizitätsversorgungsunternehmen ver-
bindlich. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass bei keiner gleichmäßigen Verteilung des 
Entlastungskontingentes auf das Kalenderjahr es nicht zu einer Überschreitung des Entlas-
tungskontingentes bei einem Lieferantenwechsel kommen kann. Nummer 3 stellt schließ-
lich sicher, dass Entlastungsbeträge vom neuen Elektrizitätsversorgungsunternehmen erst 
gewährt werden dürfen, wenn der Letztverbraucher dem neuen Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen die Abrechnung des ursprünglichen Elektrizitätsversorgungsunternehmens vor-
gelegt hat oder anderweitig, etwa durch Erklärung des Letztverbrauchers und Bestätigung 
des Elektrizitätsversorgungsunternehmens oder durch unmittelbare Kommunikation zwi-
schen altem und neuem Versorger, sichergestellt wird, dass die von dem neuen Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen gewährten Entlastungsbeträge nicht zu einer Kontingent-
überschreitung führen.  


Zu § 9 (Höchstgrenzen) 


§ 9 regelt die Höchstgrenzen, bei deren Überschreiten der grundsätzlich nach § 4 Absatz 2 
Satz 1 aus Differenzbetrag und Entlastungskontingent zu bildende Entlastungsbetrag zu 
deckeln ist. Die Höchstgrenzen wirken damit niemals entlastungsbetragserhöhend sondern 
immer nur (allenfalls) mindernd. Die Höchstgrenzen setzen die Vorgaben des befristeten 
Krisenrahmens der Europäischen Kommission um und sind damit nur dann anzuwenden, 
wenn es sich bei dem Letztverbraucher um ein Unternehmen handelt. Die Vorschrift unter-
scheidet zwischen absoluten Höchstgrenzen in Absatz 1 und relativen Höchstgrenzen in 
Absatz 2. Absatz 3 enthält Sonderregelungen für den Fall, dass ein Letztverbraucher in 
mehreren Wirtschaftssektoren tätig ist. Absatz 4 bestimmt, wann ein Letztverbraucher als 
besonders betroffenen von hohen Energiepreisen gilt, was Voraussetzung für die absoluten 
Höchstgrenzen nach Absatz 1 Nummer 1 ist. Absatz 5 und 6 regeln die unterjährige An-
wendung der absoluten und relativen Höchstgrenzen nach Absatz 1 und 2 und bestimmen, 
dass bei Missachtung der Vorgaben des Absatz 5 kein Erstattungsanspruch gegenüber 
dem Übertragungsnetzbetreiber besteht. In Absatz 7 wird schließlich der Begriff des E-
BITDA konkretisiert, der für die Bestimmung der besonderen Betroffenheit von hohen Ener-
giepreisen nach Absatz 4 sowie die relativen Höchstgrenzen des Absatz 2 Nummer 2 von 
zentraler Bedeutung ist. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 normiert die absoluten Höchstgrenzen. Diese Höchstgrenzen gelten für sämtliche 
Entlastungsmaßnahmen, die der Letztverbraucher und/oder mit diesem verbundene Unter-
nehmen im Sinn des § 2 Nummer 28 erhalten und die dem in § 2 Nummer 5 legaldefinierten 
Begriff der Entlastungssumme zuzuordnen sind. In Satz 2 sind zudem spezielle deutlich 
niedrigere Höchstgrenzen geregelt, die für Produzenten landwirtschaftlicher Primärerzeug-
nisse und Produzenten aquakultureller Erzeugnisse gelten, die in § 2 Nummer 17 und 18 
legaldefiniert werden. 
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Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


Die Höchstgrenze nach Nummer 1 Buchstabe a ist anzuwenden auf Letztverbraucher, de-
ren besondere Betroffenheit von hohen Energiepreisen im Sinn des Absatz 4 von der Prüf-
behörde in dem Verfahren nach § 11 StromPBG festgestellt wurde und für die die Prüfbe-
hörde darüber hinaus festgestellt hat, dass sie einerseits energieintensiv im Sinn des § 2 
Nummer 8 StromPBG sind und andererseits einer Branche oder Teilbranche nach Anlage 
2 zuzuordnen sind. Für derartige Unternehmen gilt die energieträger- und konzernübergrei-
fende absolute Höchstgrenze von 150 Millionen Euro. 


Zu Buchstabe b 


Die Höchstgrenze nach Nummer 1 Buchstabe b ist anzuwenden auf Letztverbraucher, de-
ren besondere Betroffenheit von hohen Energiepreisen im Sinn des Absatz 4 von der Prüf-
behörde in dem Verfahren nach § 11 StromPBG festgestellt wurde und für die die Prüfbe-
hörde darüber hinaus festgestellt hat, dass sie energieintensiv im Sinn des § 2 Nummer 8 
StromPBG sind. Einer Branchenzugehörigkeit nach Anlage 2 bedarf es nicht. Für derartige 
Unternehmen gilt die energieträger- und konzernübergreifende absolute Höchstgrenze von 
50 Millionen Euro. 


Zu Buchstabe c 


Die Höchstgrenze nach Nummer 1 Buchstabe c ist anzuwenden auf Letztverbraucher, de-
ren besondere Betroffenheit von hohen Energiepreisen im Sinn des Absatz 4 von der Prüf-
behörde in dem Verfahren nach § 11 StromPBG festgestellt wurde. Sie müssen weder 
energieintensiv sein noch einer Branche nach Anlage 2 angehören. Dass diese absolute 
Höchstgrenze niedriger als die Höchstgrenze nach Nummer 1 Buchstabe b ist, ist kein Re-
daktionsversehen, sondern erklärt sich in der Zusammenschau mit den Vorgaben des Ab-
satz 2 aufgrund der besonderen Systematik des befristeten Krisenrahmens der Europäi-
schen Kommission, der neben den absoluten Höchstgrenzen auch unterschiedliche Beihil-
feintensitäten (relative Höchstgrenzen) vorsieht. Auch ein von der Prüfbehörde bestätigtes 
energieintensives Unternehmen kann die absolute Höchstgrenze nach Nummer 1 Buch-
stabe c in Anspruch nehmen. In diesem Fall verringert sich die Beihilfeintensität von maxi-
mal 65% auf maximal 40% der krisenbedingten Energiemehrkosten. 


Zu Nummer 2 


Die absoluten Höchstgrenzen des Absatz 1 Nummer 2 sind grundsätzlich voraussetzungs-
lose absolute Höchstgrenzen. Das Nebeneinander beider ist auch hier kein Redaktionsver-
sehen sondern erklärt sich in der Zusammenschau mit den Vorgaben des Absatz 2 auf-
grund der besonderen Systematik des befristeten Krisenrahmens der Europäischen Kom-
mission, der neben den absoluten Höchstgrenzen auch unterschiedliche Beihilfeintensitä-
ten (relative Höchstgrenzen) vorsieht. Für die absolute Höchstgrenze des Absatz 1 Nummer 
1 Buchstabe a können nach Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d nämlich höchstens 50% der 
krisenbedingten Energiemehrkosten angesetzt werden, während bei der absoluten Höchst-
grenze von 2 Millionen bis zu 100 Prozent der krisenbedingten Mehrkosten nach Absatz 2 
Nummer 1 Buchstabe e in Ansatz gebracht werden können. 


Absatz 1 Satz 3 enthält Vorgaben wie mit unterschiedlich einschlägigen absoluten Höchst-
grenzen nach Satz 1 und 2 im Unternehmensverbund umzugehen ist. Dabei sind verschie-
dene Situationen denkbar, bei denen unterschiedliche Sachverhalte bei zugehörigen Letzt-
verbrauchern vorliegen und unterschiedliche Höchstgrenzen auslösen. Gemäß beihilfe-
rechtlicher Vorgaben müssen die Höchstgrenzen im verbundenen Unternehmen eingehal-
ten werden, sodass auf die beteiligten Unternehmen nur Anteile dieser Höchstgrenzen ent-
fallen können; bei unterschiedlich hohen Höchstgrenzen teilen sich diejenigen 
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Konzerngesellschaften, die die Voraussetzungen der Höchstgrenzen erfüllen diese Gren-
zen, während die niedrigeren Höchstgrenzen der anderen Konzerngesellschaften zum Ab-
zug gebracht werden, sodass insgesamt im Konzern die höchste Grenze nicht überschritten 
wird.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält eigenständig neben den absoluten Höchstgrenzen stehende relative 
Höchstgrenzen, die jeweils immer nur in Relation zu einem Referenzwert ermittelt werden 
können. Bei den relativen Höchstgrenzen nach Absatz 2 Nummer 1 sind dieser Referenz-
wert die krisenbedingten Energiemehrkosten, die nach § 2 Nummer 11 nach Maßgabe von 
Anlage 1 zu ermitteln sind. Bei den relativen Höchstgrenzen nach Absatz 2 Nummer 2 ist 
dieser Referenzwert das EBITDA des Letztverbrauchers. Beihilferechtlich ist es zwingend, 
dass sowohl die absoluten als auch die relativen Höchstgrenzen eingehalten werden. Maß-
geblich ist insoweit immer die Höchstgrenze die niedriger ist. Während die absoluten 
Höchstgrenzen konzernübergreifend anzuwenden sind, sind die relativen Höchstgrenzen 
nur letztverbraucherbezogen anzuwenden. Es besteht zudem eine gewissen „Abwärtskom-
patibilität“. Während beispielsweise die relative Höchstgrenze des Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe b voraussetzt, dass es sich um ein energieintensiven Letztverbraucher handelt, 
dessen besondere Betroffenheit von hohen Energiepreisen von der Prüfbehörde festge-
stellt wurde, steht es diesem energieintensiven Letztverbraucher ohne weiteres frei, die 
niedrigere relative Höchstgrenze des Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c zu wählen um hier-
durch bei den absoluten Höchstgrenzen zu der Höchstgrenze nach Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe c zu wechseln.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 enthält Sonderregeln für den Fall, dass ein Letztverbraucher in den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 2 auch in anderen als den dort genannten wirtschaftlichen Sektoren tätig 
ist. In diesem Fall sind die krisenbedingten Energiemehrkosten von dem Letztverbraucher 
für jeden Sektor getrennt zu dokumentieren und die jeweils einschlägige Höchstgrenze für 
jeden dieser Sektoren einzuhalten, wobei insgesamt die Höchstgrenze des Absatzes 1 Satz 
1 Nummer 2 Buchstabe b nicht überschritten werden darf. Wenn der Letztverbraucher aus-
schließlich in beiden wirtschaftlichen Sektoren nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 tätig 
ist, darf der Höchstbetrag von 300 000 Euro nicht überschritten werden. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 bestimmt, wann ein Letztverbraucher als besonders betroffen von hohen Energie-
preisen im Sinn des Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 anzusehen ist. Dies ist nach Absatz 4 
Nummer 1 dann der Fall, wenn bei energieintensiven Letztverbrauchern und energieinten-
siven Letztverbrauchern die einem der Sektoren oder Teilsektoren der Anlage 2 zuzuord-
nen sind, sich das EBITDA des Letztverbrauchers nach dem 31. Januar 2022 und vor dem 
1. Januar 2024 um wenigstens 40 Prozent gegenüber dem EBITDA des Letztverbrauchers 
im Kalenderjahr 2021 verringert hat oder nach Absatz 4 Nummer 2 sich das EBITDA des 
Letztverbrauchers nach dem 31. Januar 2022 und vor dem 1. Januar 2024 um wenigstens 
30 Prozent gegenüber dem EBITDA des Letztverbrauchers im Kalenderjahr 2021 verringert 
hat. Da zwischen den absoluten Höchstschwellen - wie gezeigt - eine gewisse Abwärts-
kompatibilität besteht, kann folglich auch ein energieintensives Unternehmen, welches ei-
ner Branche nach Anlage 2 zuzuordnen ist sich für die absolute Höchstgrenze des Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c qualifizieren und muss insoweit lediglich einen EBITDA-
Rückgang nach Absatz 4 Nummer 2 nachweisen. In diesem Fall kann der Letztverbraucher 
dann aber auch (nur) die deutlich geringere relative Höchstgrenze des Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe c von 40 Prozent der krisenbedingten Energiemehrkosten für sich in Anspruch 
nehmen. 
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Zu Absatz 5 


Absatz 5 regelt die für die jeweilige Netzentnahmestelle pro Kalendermonat anzuwendende 
Höchstgrenze und ist zusammen mit § 30 Absatz 1 StromPBG zu lesen. Nach Nummer 1 
kann eine Entlastung oberhalb von 150.000 Euro pro Kalendermonat an einer Netzentnah-
mestelle überhaupt nur dann gewährt werden, wenn der Letztverbraucher zuvor eine Mit-
teilung nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 StromPBG abgegeben hat. Anderenfalls bildet der 
Betrag von 150.000 die faktisch absolute Höchstgrenze an der betreffenden Netzentnah-
mestelle. Sobald eine Mitteilung nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 abgegeben wurde, ist die 
von dem Letztverbraucher dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen für die betreffende 
Netzentnahmestelle mitgeteilte Höchstgrenze so lange verbindlich, bis entweder eine Än-
derungsmitteilung nach § 30 Absatz 4 StromPBG oder aber eine Abschlussmitteilung nach 
§ 30 Absatz 1 Nummer 2 StromPBG erfolgt. Hat ein Letztverbraucher eine ex ante Mittei-
lung nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 StromPBG, aber keine ex post Mitteilung nach § 30 
Absatz 1 Nummer 2 StromPBG abgegeben, wird der monatliche Höchstbetrag rückwirkend 
auf null gesetzt und das Elektrizitätsversorgungsunternehmen ist zur Rückforderung nach 
§ 12 Absatz 4 StromPBG verpflichtet. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 bestimmt, dass für Entlastungsbeträge, die in Missachtung von Absatz 5 in einem 
Kalendermonat oberhalb von den nach Absatz 5 geltenden monatlichen Höchstgrenzen 
gewährt werden kein Erstattungsanspruch der Elektrizitätsversorgungsunternehmen be-
steht. 


Zu Absatz 7 


In Absatz 7 wird der Begriff des EBITDA konkretisiert, der für die Bestimmung der beson-
deren Betroffenheit von hohen Energiepreisen nach Absatz 4 sowie die relativen Höchst-
grenzen des Absatz 2 Nummer 2 von zentraler Bedeutung ist. Ausgehend von der kurzen 
Definition des befristeten Krisenrahmens in Fußnote 96 werden daher Erläuterungen zur 
Berechnung vorgegeben, die eine einheitliche Rechnungslegung durch die Prüfer bewirken 
sollen. 


Zu § 10 (Höchstgrenzen bei Schienenbahnen) 


Eine gesonderte Regelung der Höchstgrenzen der Schienenbahnen in die Entlastung ist 
aus verkehrs- und klimaschutzpolitischen Gründen gerechtfertigt, um die intermodale Wett-
bewerbsfähigkeit der Schienenbahnen sicherzustellen. Die Schienenbahnen nehmen we-
sentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge auf besonders umwelt- und klimafreundliche Art 
und Weise wahr und sind in hohem Maße auf den Bezug von Elektrizität angewiesen. 


Schienenbahnen sollen nicht unter die allgemein zulässigen Höchstgrenzen des Entlas-
tungsbetrages für die Gesamtbeihilfe nach § 9 StromPBG fallen. Diese werden den beson-
deren Belastungen des Schienenbahnsektors durch die Strompreissteigerungen nicht ge-
recht. 


Die verbleibenden Stromkosten können nicht auf die Transportpreise umgelegt werden, 
ohne dass eine Verlagerung von Verkehren auf die Straße droht. Beihilfen zur Verringerung 
der externen Kosten des Verkehrs sind damit dringend erforderlich. 


Die beihilferechtliche Notifizierung bei der Europäischen Kommission erfolgt auf der Grund-
lage der Gemeinschaftlichen Leitlinien für staatliche Beihilfen an Eisenbahnunternehmen 
vom 22 Juli 2008 (Eisenbahnleitlinien). Die Regelung des § 10 StromPBG tritt nach Ertei-
lung der Freigabe durch die Europäische Kommission nach Maßgabe der Genehmigung in 
Kraft. 
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Zu § 11 (Verfahren der Feststellung der anzuwenden Höchstgrenzen, 
Einzelnotifizierung ) 


§ 11 StromPBG regelt das behördliche Verfahren der abschließenden Feststellung der an-
zuwendenden Höchstgrenzen. Dieses gilt für sämtliche Letztverbraucher, die Höchstgren-
zen für sich in Anspruch nehmen wollen, die bei den absoluten Höchstgrenzen oberhalb 
von 4 Millionen Euro liegen und damit die absoluten Höchstgrenzen nach § 9 Absatz 1 
Nummer 1. Das Verfahren wird auf Antrag des Letztverbrauchers betrieben. Dies ist sach-
gerecht, da die Feststellung im Interesse des Letztverbrauchers liegt. Betreibt er das Ver-
fahren nicht, werden sämtliche Entlastungsbeträge nach § 9 Absatz 5 Satz 2 in Verbindung 
mit § 12 Absatz 4 StromPBG zurückgefordert. In dem Verfahren stellt die Prüfbehörde das 
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 9 StromPBG fest. Namentlich die Qualifikation des 
Letztverbrauchers als besonders von hohen Energiepreisen betroffen nach § 9 Absatz 4, 
als energieintensiv im Sinn des § 2 Nummer 8 und die Zuordnung des Letztverbrauchers 
zu einer der Branchen nach Anlage 2. Ausgehend von den Feststellungen der Prüfbehörde 
werden damit dann auch die auf den Letztverbraucher anzuwendenden Höchstgrenzen 
nach § 9 festgestellt, bei verbundenen Unternehmen mit Wirkung für alle Letztverbraucher 
des Unternehmensverbundes. Für die relativen Höchstgrenzen beinhaltet dies die Feststel-
lung der anzusetzenden entlastungsfähigen krisenbedingten Energiemehrkosten des Letzt-
verbrauchers in Anwendung von § 2 Nummer 11 und der Anlage 11 und der daraus resul-
tierenden Maximalbeträge nach § 9 Absatz 2 Nummer 1 und 2. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt, wie das Vorliegen der für die jeweiligen Höchstgrenzen geltenden Voraus-
setzungen von den Antragstellern nachzuweisen ist und damit welche Unterlagen im Rah-
men des Verfahrens von den Letztverbrauchern beizubringen sind.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 bestimmt, dass dem Antrag eine Liste der Netzentnahmestellen des Letztverbrau-
chers sowie eine Liste sämtlicher Netzentnahmestellen von mit dem Letztverbraucher ver-
bundener Unternehmen vorzulegen ist. Dies ist erforderlich, damit die Entscheidung für 
sämtliche Netzentnahmestellen einheitlich ergehen kann. So kann die Prüfbehörde Verfah-
ren von anderen Unternehmensteilen zusammenlegen und fehlende Unterlagen anfordern. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 bestimmt in Übereinstimmung mit dem befristeten Krisenrahmen der Europäi-
schen Kommission, wann die Prüfbehörde feststellen darf, dass ein Letztverbraucher in 
einer der in Anlage 2 aufgeführten Sektoren oder Teilsektoren tätig ist. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 bestimmt, dass die Entscheidung der Prüfbehörde mit Wirkung gegenüber dem 
antragstellenden Letztverbraucher sowie dessen verbundener Unternehmen, den Energie-
versorgungsunternehmen und dem regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetrei-
ber. Dies ist gerade vor dem Hintergrund der konzernübergreifend anzulegenden absoluten 
Höchstgrenzen erforderlich. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 eröffnet die Möglichkeit eines Einzelnotifizierungsverfahrens bei der Europäischen 
Kommission für über § 9 hinausgehende Entlastungsmaßnahmen.  
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Zu Absatz 7 


Absatz 7 bestimmt schließlich, dass soweit sich aus der Entscheidung der Prüfbehörde eine 
Abweichung von der Selbsteinschätzung des Letztverbrauchers nach § 30 Absatz 1 Num-
mer 1 ergibt, die Prüfbehörde in ihrem Bescheid auch eine Korrektur dieser Abweichung 
mit der Abrechnung nach § 12 Absatz 3 StromPBG anzuordnen hat. Das genaue Verfahren 
dieser Anordnung bleibt der Rechtsverordnung nach § 47 vorbehalten. 


Zu § 12 (Vorgaben zur Vertragsgestaltung, Abrechnung und Endabrechnung) 


Zu Absatz 1 


§ 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 StromPBG verbietet es Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men, solange die Preisbremse wirkt, Letztverbrauchern Vergünstigungen zu gewähren, die 
einen Wert von 50 Euro übersteigen, um die Letztverbraucher dazu zu bewegen, in ein 
Vertragsverhältnis einzutreten. Der Anwendungsbereich der Regelung wird in zeitlicher 
Hinsicht auf den zeitlichen Anwendungsbereich des Gesetzes insgesamt erstreckt, um 
diesbezüglich ebenfalls einen Gleichklang mit der beabsichtigten Entlastung der Letztver-
braucher herzustellen. Die Regelung dient dem Schutz des aufgrund der Festlegung eines 
Referenzpreises eingeschränkt funktionierenden Marktes, mithin also dem Schutz der Wett-
bewerber eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens vor unlauteren Geschäftsmethoden 
und damit dem Wettbewerb insgesamt. Werden Zugaben oder Vergünstigungen entgegen 
dieser Vorschrift gewährt, handelt es sich um einen Verstoß gegen § 3 des Gesetzes gegen 
unlauteren Wettbewerb (UWG), gegen den von den in § 8 Absatz 3 UWG genannten Per-
sonen und Vereinigungen vorgegangen werden kann. 


§ 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 StromPBG schreibt Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
vor, dass ein Grundpreis, den diese von einem Letztverbraucher verlangen, für die Gel-
tungsdauer dieses Gesetzes nur in der Höhe berechnet werden darf, die für den Monat 
September 2022 vertraglich vereinbart gewesen ist. Es werden also sowohl Erhöhungen 
als auch Absenkungen des Grundpreises im Vergleich zum September 2022 ausgeschlos-
sen. Dadurch sollen missbräuchliche Gestaltungen zwischen Grundpreis und Arbeitspreis 
im Zuge der Einführung der Strompreisbremse vermieden werden. Ohne eine solche Re-
gelung bestünde das Risiko, Kostenpositionen in die anderen Preis- bzw. Stromkostenbe-
standteile „zu verschieben“, um den Grundpreis ohne wirtschaftlichen Nachteil absenken 
zu können und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Nach § 12 Absatz 1 Satz 
2 ist eine Änderung des Grundpreises aufgrund Veränderungen bei Netzentgelten, Entgel-
ten für den Messstellenbetrieb und die Messung oder staatlich veranlassten Preisbestand-
teilen von dieser Veränderungssperre ausgenommen, da es sich bei diesen Preisbestand-
teilen für das Elektrizitätsversorgungsunternehmen um durchlaufende Posten handelt, die 
er an die von ihm belieferten Letztverbraucher lediglich weitergibt. Das Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen kann diese Preis- bzw. Kostenbestandteile durch sein Verhalten nicht 
in ihrer Höhe beeinflussen.  


Zu Absatz 2 


§ 12 Absatz 2 enthält Vorgaben zu den Inhalten von Abrechnungen, die neben die allge-
meinen Vorgaben aus dem Energiewirtschaftsrecht treten. Danach muss eine Abrechnung 
zusätzlich die Höhe der einem Letztverbraucher im Abrechnungszeitraum gewährten Ent-
lastungsbeträge (Absatz 2 Nummer 1) und das dem Letztverbraucher gewährte Entlas-
tungskontingent (Absatz 2 Nummer 2) ausweisen. Letzteres ist sowohl absolut und damit 
in Kilowattstunden als auch in Relation zu dem für die betreffende Netzentnahmestelle ins-
gesamt anzuwendenden Entlastungskontingent und damit als Prozentsatz auszuweisen. 
Absatz 2 dient insoweit der Rechnungstransparenz und umfassenden Information des 
Letztverbrauchers. Dieser soll in die Lage versetzt werden, die auf ihn entfallende Entlas-
tung nachvollziehen und überprüfen zu können. 
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Zu Absatz 3 


§ 12 Absatz 3 enthält Vorgaben an die Endabrechnung der Entlastungsbeträge, die nicht 
notwendigerweise mit der Jahresendabrechnung des eigentlichen Elektrizitätslieferverhält-
nisses zeitgleich erfolgt. Zuständig für diese Endabrechnung ist das Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen, welches den Letztverbraucher am 31. Dezember 2023 an der betref-
fenden Netzentnahmestelle beliefert. Da die Endabrechnung der Entlastungsbeträge erst 
nach der Mitteilung des Letztverbrauchers nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 StromPBG erfol-
gen kann, ist die Frist für die Abrechnung an den Zeitpunkt dieser Mitteilung geknüpft. 


Nach Absatz 3 Nummer 1 muss die Endabrechnung zunächst die Angaben nach Absatz 2 
enthalten und damit sowohl die gewährten Entlastungsbeträge als auch das Entlastungs-
kontingent ausweisen. Des Weiteren sind im Fall eines Lieferantenwechsels auch die von 
Vorlieferanten gewährten Entlastungsbeträge und die von diesen gewährten Anteile am 
Entlastungskontingent auszuweisen. Hiermit korrespondiert eine entsprechende Mittei-
lungspflicht nach § 31 Absatz 1 Nummer 3 StromPBG der Vorversorger. 


Absatz 3 Nummer 2 schreibt dem endabrechnenden Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
sodann vor im Rahmen der Endabrechnung sicherzustellen, dass keine über das Entlas-
tungskontingent nach § 6 hinausgehende Entlastungsbeträge gewährt werden und auch 
die Höchstgrenzen nach § 9 und 10 StromPBG eingehalten werden und damit letztlich die 
Vorgaben aus dem Bescheid der Prüfbehörde nach § 11 bzw. dem Prüfvermerk des Prüfers 
in den Fällen des § 9 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a umgesetzt werden. 


Zu Absatz 4 


§ 12 Absatz 4 StromPBG verpflichtet Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die an einer 
Netzentnahmestelle gewährten Entlastungsbeträge vollständig zurückzufordern, wenn der 
Letztverbraucher für diese Netzentnahmestelle zwar eine Mitteilung nach § 30 Absatz 1 
Nummer 1 abgegeben hat, sodann aber keine Mitteilung nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 
StromPBG angegeben hat. 


Zu Teil 3 (Abschöpfung von Überschusserlösen) 


Zu § 13 (Anwendungsbereich) 


Mit der Regelung in § 13 StromPBG wird der Anwendungsbereich von Teil 3 (Abschöpfung 
von Überschusserlösen) festgelegt. 


Zu Absatz 1 


In § 13 Absatz 1 StromPBG wird der zeitliche Rahmen für die Abschöpfung vorgegeben. 
Abgeschöpft werden nur die Einnahmen, die mittels Strommengen erzielt wurden, die nach 
dem 31. August 2022 und vor dem 1. Juli 2023 im Bundesgebiet erzeugt wurden. Erfasst 
werden außerdem Absicherungsgeschäfte, die in demselben Zeitraum im Bundesgebiet 
erfüllt werden mussten oder müssen. Der Begriff „Bundesgebiet“, der auch die Ausschließ-
liche Wirtschaftszone umfasst, ist in § 2 StromPBG legaldefiniert. Der zeitliche Anwen-
dungsbereich kann verlängert werden; das Verfahren für eine solche Verlängerung legt Ab-
satz 2 fest. 


Soweit sich der Abschöpfungszeitraum auch auf die Zeit vom 1. September 2022 bis zum 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bezieht, ist diese Rückwirkung verfassungsrechtlich zulässig. 
Zwar wird der Abrechnungszeitraum des Gesetzes auf eine Zeit vor Inkrafttreten des Ge-
setzes erweitert. Dennoch verstößt dies nicht gegen das Rückwirkungsverbot. Die betroffe-
nen Anlagenbetreiber konnten kein schützenswertes Vertrauen dahingehend bilden, von 
den Überschusserlösen vollständig zu profitieren. Das Vertrauen in das unveränderte Fort-
bestehen einer Rechtslage kann durch unvorhersehbare tatsächliche Ereignisse oder 
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Entwicklungen erschüttert werden. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen 
die Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Strompreise stellen derartige Ereignisse dar. 
Entsprechend begann unmittelbar nach dem sprunghaften Anstieg der Strompreise im März 
2022 eine in der breiten Öffentlichkeit geführte Debatte darüber, ob und wie Letztverbrau-
cher entlastet werden können. Dabei war eine wie auch immer geartete finanzielle Inan-
spruchnahme der Anlagenbetreiber von Beginn an Teil der öffentlichen Debatte. Zunächst 
wurde eine Übergewinnsteuer diskutiert. Beispielsweise veröffentlichte die Europäische 
Kommission bereits am 8. März 2022 „Leitlinien für die Anwendung steuerlicher Maßnah-
men auf übermäßige Gewinne“, denen zufolge aufgrund der „derzeitigen Krisensituation“ 
die steuerliche Abschöpfung übermäßiger Gewinne zur Entlastung von Stromverbrauchern 
zulässig sein sollte. Allerspätestens mit den Presseberichten vom 1. September 2022 über 
Pläne der Europäischen Kommission, eine „Strompreisbremse“ auf europäischer Ebene 
vorzugeben, konkretisierte sich der Regulierungsansatz und musste mit einer Änderung der 
Rechtslage gerechnet werden. Am 4. September 2022 veröffentlichte zudem der Koaliti-
onsausschuss sein Beschlusspapier zur Reaktion auf die gestiegenen Strompreise, das die 
Möglichkeit der Abschöpfung von Übererlösen konkret benennt. Am 14. September 2022 
beschloss die Europäische Kommission den Vorschlag für die EU-Notfall-Verordnung. Be-
reits dieser Vorschlag sah eine Umverteilung von Überschusserlösen vor. Aufgrund der seit 
März 2022 geführten öffentlichen Debatte über das Erfordernis eines regulatorischen Ein-
griffs musste den Anlagenbetreibern allerdings auch schon vor dem 1. September 2022 klar 
gewesen sein, dass sie außergewöhnliche, letztlich durch den völkerrechtswidrigen Angriff 
Russlands auf die Ukraine als exogenen Schock verursachte Überschusserlöse nicht wür-
den behalten können. 


Die gebotene Abwägung zwischen dem Gewicht des enttäuschten Vertrauens und dem 
Gewicht und der Dringlichkeit der die Rechtsänderung rechtfertigenden Gründe ergibt, dass 
die getroffenen Regelungen die Verhältnismäßigkeit wahren. Auf der einen Seite stehen 
die Interessen der Anlagenbetreiber. Die von ihnen getroffenen Investitionsentscheidungen 
werden nicht entwertet, weil die Überschusserlöse vor Beginn des Angriffskrieges Russ-
lands gegen die Ukraine gerade nicht von ihnen betriebswirtschaftlich eingeplant werden 
konnten. Errichtete Anlagen können weiterhin profitabel betrieben werden. Auf der anderen 
Seite steht die zeitlich sehr begrenzte, rückwirkende Abschöpfung der Überschusserlöse 
mit dem Ziel der Entlastung der Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher. Dieses Ziel 
dient einem überragenden öffentlichen Interesse, welches das Interesse der Anlagenbe-
treiber an einem Bestand der Rechtslage deutlich überwiegt. Der kriegsbedingt sprunghaft 
angestiegene Strompreis führte zu einer starken Belastung der Letztverbraucherinnen und 
Letztverbraucher und zu unerwarteten Überschusserlösen bei den Anlagenbetreibern. Die-
ses Marktungleichgewicht ließ das geltende Recht, welches eine Abschöpfung von Über-
schusserlösen nicht vorsah, anpassungsbedürftig erscheinen und musste das Vertrauen in 
den Bestand des geltenden Rechts erschüttern. 


Zu Absatz 2 


Nach § 13 Absatz 2 StromPBG muss die Bundesregierung bis zum 31. Mai 2023 prüfen, 
ob eine Verlängerung des zeitlichen Anwendungsbereichs der Abschöpfungsregelungen 
erforderlich ist. Hierüber berichtet sie dem Bundestag. Bei der Prüfung berücksichtigt die 
Bundesregierung die allgemeine Stromversorgungslage in der Bundesrepublik Deutsch-
land, die Entwicklung der Strompreise und den Bericht der Europäischen der Kommission 
nach Artikel 20 Ab-satz 1 der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 
über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise (ABl. L 261 I/1 vom 
7.10.2022). Ergibt die Prüfung, dass eine Verlängerung des zeitlichen Anwendungsbe-
reichs gerechtfertigt ist, erlässt die Bundesregierung eine Verordnung nach § 47 Strom-
PBG. Mit dieser Verordnung kann die Bundesregierung den zeitlichen Anwendungsbereich 
verlängern, höchstens jedoch bis zum 31. Dezember 2024 oder bis zum Ablauf einer uni-
onsrechtlichen Pflicht zur Abschöpfung von Überschusserlösen auf Grund der Verordnung 
(EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 oder einer vergleichbaren unionsrechtli-
chen Bestimmung, wenn dieser Zeitpunkt nach dem 31. Dezember 2024 ist. 
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Zu Absatz 3 


In § 13 Absatz 3 StromPBG ist geregelt, welche Anlagen nicht unter die Abschöpfung 
fallen. Es wird sämtliche Stromerzeugung, die ins Netz eingespeist wird, von der Abschöp-
fung erfasst, außer jene Stromerzeugung, die nach diesem Absatz ausgenommen ist. Die 
Abschöpfung ist unabhängig von der Genehmigung der Stromerzeugungsanlagen nach An-
hang 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV). Der Anwendungsbe-
reich umfasst ausdrücklich auch Abfall-Anlagen, nach Nr. 8 des Anhang 1 der Vierten Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genehmigt sind.  


Zu Nummer 1 


Nach § 13 Absatz 3 Nummer 1 StromPBG werden keine Überschusserlöse abgeschöpft 
bei Strom, der ausschließlich oder weit überwiegend auf der Basis von leichtem Heizöl, 
Flüssiggas, Erdgas, Biomethan, Steinkohle, Gichtgas, Hochofengas, Kokereigas oder Son-
dergasen aus Produktionsprozessen der Chemie- und Rußindustrie erzeugt wird. Damit 
werden die Vorgaben aus der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 
über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise (ABl. L 261 I/1 vom 
7.10.2022) umgesetzt. Danach sollen die Obergrenzen für Markterlöse nicht für Technolo-
gien gelten, bei denen anstatt Erdgas Ersatzbrennstoffe wie Biomethan verwendet werden, 
um die Umrüstung bestehender Gaskraftwerke nicht zu gefährden. Diese Ausnahmen ste-
hen somit im Einklang mit den Ausnahmen nach der Verordnung (EU) 2022/1854 und sind 
von dieser vorgesehen. 


Der Sinn und Zweck der Regelung wird in den Erwägungsgründen 32 und Erwägungs-
grund 33 der Verordnung (EU) 2022/1854 erläutert. Erwägungsgrund 32 führt aus, dass nur 
Kraftwerke abgeschöpft werden sollen, die niedrige variable Kosten aufweisen. Erwägungs-
grund 33 stellt klar, dass neben Kraftwerken mit hohen Brennstoffkosten auch solche Kraft-
werke ausgenommen sein sollen, die mit Erdgas-Kraftwerken in direktem Wettbewerb ste-
hen, um Flexibilität im Stromnetz zu gewährleisten. Auf diese Weise wird die Gefahr eines 
Erdgasmehrverbrauchs vermieden. 


Aus dem Sinn und Zweck der Regelung ergibt sich, dass auch Heizöl und Flüssiggas (Pro-
pan, Butan) nicht abgeschöpft werden sollen, weil diese Anlagen direkt mit Erdgas im Wett-
bewerb stehen, um Flexibilität im Stromnetz zu gewährleisten. Daher beschränkt sich die 
Abschöpfung auf Raffineriekraftwerke, die typischerweise hohe Vollbenutzungsstunden er-
reichen und vergleichsweise niedrigere Grenzkosten haben. Der Wortlaut der deutschen 
Sprachfassung der Verordnung (EU) 2022/1854 ist dabei unpräzise übersetzt („Erdöler-
zeugnisse“). Die Formulierung in der englischen Sprachfassung („crude petroleum pro-
ducts“) bringt das auch fachlich vorzugswürdige Verständnis dagegen klarer zum Ausdruck. 
Es sollen hiernach nicht sämtliche  „petroleum products“ (Mineralöle/Mineralölprodukte), 
sondern nur wenig verarbeitete Rohöle („crude“) abgeschöpft werden. Daher wird der sach-
liche Anwendungsbereich des StromPBG auf solche Mineralölprodukte beschränkt, die ty-
pischerweise in Raffineriekraftwerken eingesetzt werden (z.B. Rohöle, Rückstände, 
Schweröle, schweres Heizöl, Raffineriegase). 


Sondergase, die in Produktionsprozessen der Eisen- und Stahlindustrie und der Chemiein-
dustrie anfallen, werden ebenfalls nicht abgeschöpft, um die Anreize für eine effiziente Ver-
wertung dieser Sondergase zu erhalten. Gichtgase, Kokereigase und Hochofengas entste-
hen aus der Vergasung von Steinkohle. Da Steinkohle nicht abgeschöpft wird, sollen diese 
aus Steinkohle hergestellten Sekundärenergieträger ebenfalls nicht abgeschöpft werden. 


Der Strom wird weit überwiegend auf der Basis der genannten Energieträger erzeugt, wenn 
mindestens 80 Prozent dieser Energieträger in dem betreffenden Kraftwerk eingesetzt wer-
den. Damit wird Fällen Rechnung getragen, in denen mehrere Energieträger in einem 
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Kraftwerk eingesetzt werden. Maßgeblich ist der Brennstoffmix, der im Jahr 2021 eingesetzt 
worden ist, um Brennstoffwechsel zu ermöglichen. Bei Neuanlagen zählt der aktuelle 
Brennstoffmix. 


Zu Nummer 2 


Nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 StromPBG sind Erneuerbare-Energien-Anlagen, KWK-
Anlagen und sonstige Stromerzeugungsanlagen mit einer installierten bzw. elektrischen 
Leistung von bis zu 1 MW ebenfalls von der Abschöpfung ausgenommen. Bei der Bestim-
mung der installierten bzw. elektrischen Leistung sind § 3 Nummer 31 EEG 2023 und § 2 
Nummer 7 KWKG 2021 entsprechend anzuwenden. Für die Bestimmung der Anlagengröße 
sind § 24 Absatz 1 EEG und § 2 Nummer 14 KWKG entsprechend anzuwenden. Mit dieser 
Bagatellgrenze werden kleine Anlagen von der Abschöpfung ausgenommen. Damit soll der 
bürokratische Aufwand der Strompreisbremse verringert werden. Diese Bagatellgrenze 
schöpft die europarechtlich vorgegebenen Spielräume des Art. 7 Absatz 3 Verordnung (EU) 
2022/1854 aus. 


Zu Nummer 3 


Nach § 13 Absatz 3 Nummer 3 StromPBG wird der Strom aus Anlagen nach den Num-
mern 1 und 2 auch dann von der Abschöpfung ausgenommen, wenn er vor der Netzein-
speisung zwischengespeichert worden ist. 


Zu Nummer 4 


Nach § 13 Absatz 3 Nummer 4 StromPBG werden auch keine Überschusserlöse bei 
Stromspeichern abgeschöpft, die ausschließlich Strom aus dem Netz der allgemeinen Ver-
sorgung verbrauchen. Der Betrieb dieser Speicher dient der Erhaltung der Netz- und Sys-
temstabilität.  


Zu Nummer 5 


Nach § 13 Absatz 3 Nummer 4 StromPBG erfolgt auch keine Abschöpfung bei Strommen-
gen, die ohne Inanspruchnahme des öffentlichen Netzes direkt an einen Abnehmer geliefert 
oder dort vom Anlagenbetreiber selbst verbraucht werden. Damit ist der Anwendungsbe-
reich des Teils 3 ausschließlich auf Strom bezogen, der das öffentliche Netz nutzt. Diese 
Beschränkung ist konsistent mit Teil 2, da auch die Entlastung der Letztverbraucher nur bei 
Strom erfolgt, der über das öffentliche Netz bezogen wird. Strommengen, die ausschließlich 
hinter einem Netzverknüpfungspunkt erzeugt und verbraucht werden, fallen somit weder 
unter die Entlastungs- noch unter die Abschöpfungsseite des StromPBG. 


Zu Absatz 4 


§ 13 Absatz 4 StromPBG erklärt die Bestimmungen des § 19 Absatz 3 Satz 2 EEG 2023 
und des § 21 EnFG für entsprechend anwendbar. 


Zu § 14 (Grundsatz) 


In § 14 StromPBG ist der Grundsatz der Abschöpfung geregelt.  


Zu Absatz 1 


§ 14 Absatz 1 Satz 1 StromPBG sieht vor, dass die Anlagenbetreiber 90 Prozent der im 
jeweiligen Abrechnungszeitraum erwirtschafteten Überschusserlöse (Abschöpfungsbetrag) 
an den Netzbetreiber zahlen, an dessen Netz ihre Anlage angeschlossen ist. Die Beschrän-
kung der Abschöpfung auf 90 Prozent der Überschusserlöse stellt sicher, dass Anlagen ihre 
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Stromerzeugung weiterhin nach den Strommarktsignalen ausrichten. Die Beschränkung 
schöpft zudem die Spielräume nach Art. 7 Absatz 5 Verordnung (EU) 2022/1854 aus. 


§ 14 Absatz 1 Satz 2 StromPBG stellt klar, dass die Ausgleichspflicht auch innerhalb von 
vertikal integrierten Unternehmen gilt und nicht nur zwischen zwei Rechtssubjekten. Das 
heißt, dass auch in einem vertikal integrierten Unternehmen, das sowohl über den Bereich 
der Übertragung oder Verteilung sowie Erzeugung oder Vertrieb verfügt, eine Zahlung an 
die Tätigkeit des Netzbetriebs erfolgen muss. 


Die Zahlung muss nach § 14 Absatz 1 Satz 3 StromPBG bis zum 15. Kalendertag des 
fünften Monats erfolgen, der auf den jeweiligen Abrechnungszeitraum folgt.  


In § 14 Absatz 1 Satz 4 StromPBG sind die Abrechnungszeiträume geregelt. Der erste 
Abrechnungszeitraum ist der Zeitraum vom 1. September 2022 bis zum 31. März 2023. 
Danach ist jeweils das Kalenderquartal ein Abrechnungszeitraum, solange der zeitliche An-
wendungsbereich der Strompreisbremse eröffnet ist. Für den ersten Abrechnungszeitraum 
wird die Zahlung damit am 15. August 2023 fällig. 


Zu Absatz 2 


In § 14 Absatz 2 StromPBG ist der Grundsatz geregelt, nach dem die Überschusserlöse 
ermittelt werden. Zunächst werden anhand der Vorgaben aus § 16 StromPBG die Über-
schusserlöse ermittelt. Soweit die Anlagenbettreiber Absicherungsgeschäfte getätigt haben 
oder soweit eine anlagenbezogene Vermarktung der Strommengen erfolgt, werden die 
Überschusserlöse entsprechend nach den Folgeparagrafen korrigiert. 


Zu Absatz 3 


§ 14 Absatz 3 StromPBG regelt, was passiert, wenn das Ergebnis der Ermittlung von Über-
schusserlösen negativ ist. In diesem Fall erfolgt keine Abschöpfung. Das negative Ergebnis 
kann vielmehr in den folgenden Abrechnungszeiträumen abgezogen werden, bis es voll-
ständig kompensiert ist. Die Kompensation muss dabei soweit wie möglich im jeweils fol-
genden Abrechnungszeitraum erfolgen. Ergibt sich daraus abermals ein negatives Ergeb-
nis, ist dieses im folgenden Abrechnungszeitraum zu berücksichtigen. Ein negatives Ab-
rechnungsergebnis kann nicht erstmals im übernächsten Abrechnungszeitraum geltend ge-
macht werden. 


Ein solcher Verlustvortrag über Abrechnungszeiträume hinweg gilt jedoch nur für negative 
Überschusserlöse, die sich aus der Korrektur um das Ergebnis von Absicherungsgeschäf-
ten nach § 17 StromPBG ergeben, nicht jedoch für negative Überschusserlöse aus der 
Berechnung unter Verwendung von Spotmarktpreisen oder Monatsmarktwerten nach § 16 
StromPBG oder aus der Berechnung von Überschusserlösen aus anlagenspezifischen Ver-
trägen nach § 18 StromPBG.  


Zu Absatz 4 


§ 14 Absatz 4 StromPBG regelt, dass für die Zahlung des Abschöpfungsbetrages keine 
Umsatzsteuer anfällt. Dies gilt sowohl im Verhältnis zwischen dem Betreiber der Stromer-
zeugungsanlage und dem Anschlussnetzbetreiber als auch bei der Weiterleitung vom An-
schlussnetzbetreiber an den Übertragungsnetzbetreiber. 


Zu § 15 (Haftung und Zurechnung von Überschusserlösen) 


§ 15 StromPBG regelt die Haftung für den Anspruch der Netzbetreiber nach § 14 Absatz 1 
StromPBG. Die Norm dient auch der Umsetzung von Art. 6 Absatz 3 Verordnung (EU) 
2022/1854. 
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Zu Absatz 1 


§ 15 Absatz 1 Satz 1 StromPBG regelt, dass neben dem Anlagenbetreiber auch dessen 
Gesellschafter oder mit einem Gesellschafter oder seinen Gesellschaftern verbundene Un-
ternehmen für den Anspruch zur Zahlung von Überschusserlösen nach Absatz 1 haften, an 
die die Anlagenbetreiber die erzeugten Strommengen veräußert hat oder sonst zur Ver-
marktung übertragen hat. Ohne dass die letztgenannte Beschränkung des § 15 Absatz 1 
Satz 1 StromPBG erforderlich wäre, gilt dies nach § 15 Absatz 1 Satz 2 StromPBG darüber 
hinaus auch für Unternehmen, mit denen seitens der in § 15 Absatz 1 Satz 2 StromPBG 
genannten juristischen Personen ein Beherrschungsvertrag oder ein Gewinnabführungs-
vertrag besteht. Die vorgenannten Personen nach Satz 1 und 2 haften dabei jeweils ge-
samtschuldnerisch im Sinn des § 421 BGB.  


Zu Absatz 2 


§ 15 Absatz 2 StromPBG regelt die Konstellationen, in denen von Dritten erwirtschaftete 
Überschusserlöse den Überschusserlösen des Anlagenbetreibers zugerechnet werden. 
Parallel zu § 15 Absatz 1 Satz 1 StromPBG erfolgt eine solche Zurechnung im Fall von 
Gesellschaftern des Betreibers der Stromerzeugungsanlage oder mit ihm oder einem sei-
ner Gesellschafter verbundenen Unternehmen, an die die erzeugte Strommenge ganz oder 
teilweise veräußert oder sonst zur Vermarktung übertragen worden ist.  


Zu § 16 (Überschusserlöse) 


In § 16 StromPBG ist die Ermittlung der Überschusserlöse geregelt. 


Zu Absatz 1 


Nach § 16 Absatz 1 StromPBG werden Überschusserlöse, vorbehaltlich der §§ 17 und 18, 
grundsätzlich unwiderleglich vermutet, wenn in einem Kalendermonat die Spotmarkterlöse 
bzw. im Fall von Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen die Erlöse auf Basis der 
energieträgerspezifischen Monatsmarktwerte nach Anlage 1 Nummer 3.3 EEG die für die 
jeweilige Anlagen geltenden Referenzwerte übersteigen.  


Zunächst wird also der fiktive Spotmarkterlös der Stromerzeugungsanlage errechnet wer-
den. Dieser ergibt sich aus dem Produkt der für die jeweilige Stunde erfolgten Netzeinspei-
sung einer Stromerzeugungsanlage in Kilowattstunden und dem für diese Stunde gelten-
den Spotmarktpreis in Cent pro Kilowattstunde. Bei Windenergieanlagen und Solaranlagen 
werden die fiktiven Erlöse auf der Basis nicht des Spotmarktpreises, sondern des energie-
trägerspezifischen Monatsmarktwertes errechnet. Der Erlös ergibt sich in diesem Fall aus 
dem Produkt des erzeugten und eingespeisten Stroms von Stromerzeugungsanlagen in 
einem Kalendermonat in Kilowattstunden und dem energieträgerspezifischen Monats-
marktwert nach Anlage 1 Nummer 3.3 EEG. 


Bei der Berechnung der fiktiven Erlöse schließt § 16 Absatz 1 StromPBG bei Biomassean-
lagen die Zahlungen für den Flexibilitätszuschlag und die Flexibilitätsprämie nicht ein. Sie 
werden nicht als Erlös angesetzt. Die Anlagenbetreiber erhalten diese Zahlungen daher 
weiterhin ungekürzt. 


Von diesen fiktiven Erlösen werden dann Referenzkosten für die verschiedenen Anlagen 
und Sicherheitszuschläge abgezogen. Die danach verbleibenden Beträge sind die Über-
schusserlöse.  


Die Referenzkosten sind für verschiedene Anlagentypen unterschiedlich festgelegt. Damit 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass verschiedene Anlagentypen unterschiedliche 
Stromgestehungskosten haben. Auf diese Weise und durch die Gewährung angemessener 
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Sicherheitszuschläge wird sichergestellt, dass die Anlagen trotz der Abschöpfung wirt-
schaftlich betrieben werden können. 


In den folgenden Nummern werden jeweils technologiespezifische Werte für die verschie-
denen Stromerzeuger festgelegt. Das StromBPG wählt daher nicht den Weg, wie er in Art. 6 
Absatz 1 Verordnung (EU) 2022/1854 als Grundsatz vorgegeben ist, nämlich eine einheit-
liche Erlösobergrenze von 18 Cent/kWh für alle Technologien. Dieser Pauschalwert würde 
den Bedürfnissen des deutschen Elektrizitätsversorgungssystems nicht gerecht. Bei eini-
gen Technologien wäre dieser Wert zu niedrig, bei anderen zu hoch. Das Instrument würde 
einerseits einen signifikanten Teil der anfallenden Überschusserlöse nicht abschöpfen. An-
dererseits bestünde das Risiko, dass Stromerzeugungsanlagen mit variablen Kosten ober-
halb von 18 Cent/kWh aus dem Markt gedrängt würden, was einen Gas-Mehrbrauch bei 
der Stromerzeugung bedeuten würde. Vor diesem Hintergrund schöpft dieses Gesetz die 
durch Art. 8 Absatz 1 Buchstabe a und b Verordnung (EU) 2022/1854 eingeräumte Mög-
lichkeit aus, technologiespezifisch Werte festzusetzen, um so auf deren individuellen Kos-
tenstrukturen eingehen zu können (sog. „Treppenansatz“). Diese Werte orientieren sich an 
den Investitions- und Betriebskosten der einzelnen Technologien. Dadurch gefährden sie 
keine Investitionssignale. Sie sind verhältnismäßig und diskriminierungsfrei. Um Unsicher-
heiten bei der Kostenunterstellung zu adressieren, werden Sicherheitszuschläge in ver-
schiedenen Höhen gewährt, die aus Sicht des Anlagenbetreibers unmittelbar abschöp-
fungsreduzierend wirken. Die Sicherheitszuschläge haben zwei Funktionen. Zum einen 
stellen sie sicher, dass es auch bei einer Fehleinschätzung der Kosten nicht zu einer un-
verhältnismäßigen Abschöpfung kommt. Zum anderen sollen sie vermeiden, dass es zu 
Ineffizienzen im Dispatch kommt. Diese Ineffizienzen könnten auftreten, wenn Stromerzeu-
gungsanlagen zur Vermeidung von Nachteilen durch die Abschöpfung ihre Stromerzeu-
gung reduzieren. Durch die Sicherheitszuschläge ist sichergestellt, dass Anreize zur Re-
duktion der Stromerzeugung vermieden werden. 


Zu Nummer 1 


In § 16 Absatz 1 Nummer 1 StromPBG werden die Referenzwerte für Erneuerbare-Ener-
gien-Anlagen geregelt, die in der geförderten Direktvermarktung ihren Strom veräußern und 
somit grundsätzlich Anspruch auf die Marktprämie haben. Der Referenzwert ergibt sich da-
nach aus dem Produkt der erzeugten und eingespeisten Strommenge und dem anzulegen-
den Wert, der für in diesem Kalendermonat eingespeisten Strom nach der für die Anlage 
maßgeblichen Fassung des EEG gilt, zuzüglich eines Sicherheitszuschlages von 3 
Cent/kWh. Maßgeblich ist also immer der für die Anlage geltende anzulegende Wert. Dieser 
anzulegende Wert schließt auch mögliche Boni ein (z.B. Güllebonus oder Bonus für nach-
wachsende Rohstoffe). Maßgeblich ist also die für die Anlagen einmal garantierte Gesamt-
förderung nach dem EEG. Die Anlagen sollen nicht darüber hinaus abgeschöpft werden. 
Nur so wird die Wirtschaftlichkeit der Anlagen gesichert und werden keine Investitionssig-
nale gefährdet. Außerdem genießen die Anlagen Vertrauensschutz auf das Fortbestehen 
der Förderung.  


Nachträgliche Korrekturen des anzulegenden Wertes im Rahmen des Referenzertragsmo-
dells bei Windenergieanlagen an Land werden nicht berücksichtigt. Wenn also – zum Teil 
erst nach mehreren Jahren – festgestellt wird, dass der anzulegende Wert der Anlage kor-
rigiert werden muss (siehe § 36h Absatz 2 EEG 2021), wird dies im Rahmen der Strom-
preisbremse nicht nachträglich korrigiert. 


Der Sicherheitszuschlag beträgt 3 Cent/kWh. Damit liegt er in der Größenordnung von 
10 Prozent der für den Winter 2022/2023 erwarteten Spotpreise und ist ausreichend dimen-
sioniert, um Unsicherheiten abzufangen.  
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Zu Nummer 2 


In § 16 Absatz 1 Nummer 2 StromPBG werden die Referenzwerte für Erneuerbare-Ener-
gien-Anlagen geregelt, die in der sonstigen Direktvermarktung ihren Strom veräußern. Da-
bei ist zwischen Anlagen zu differenzieren, die grundsätzlich einen EEG-Förderanspruch 
haben, aber sich in einem bestimmten Monat in der sonstigen Direktvermarktung befinden, 
und solchen Anlagen, die keinen EEG-Förderanspruch dem Grund nach haben. 


Zu Buchstabe a 


Nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a StromPBG gilt für Erneuerbare-Energien-
Anlagen, die grundsätzlich eine EEG-Förderung erhalten können, sich aber in einem Monat 
in der sonstigen Direktvermarktung befinden, derselbe Referenzwert wie in den Zeiten, in 
denen sie sich in der geförderten Direktvermarktung, also in der Marktprämie befinden. Die 
Anlagen sollen im Rahmen der Abschöpfung keinen Vor- oder Nachteil dadurch haben, 
dass sie in die sonstige Direktvermarktung wechseln. Andernfalls wären die Anlagen ge-
zwungen, in die geförderte Direktvermarktung zu wechseln. 


Zu Buchstabe b 


Nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b StromPBG gilt für Erneuerbare-Energien-
Anlagen, die für den entsprechenden Kalendermonat dem Grunde nach keinen EEG-För-
deranspruch haben, das Produkt aus der erzeugten und eingespeisten Strommenge und 
einem Wert von 10 Cent/kWh zuzüglich eines Sicherheitszuschlages von 3 Cent/kWh. Das 
gilt z.B. für Biomasseanlagen, die zwar unter den sog. „weiten“ Biomassebegriff fallen und 
daher eine Erneuerbare-Energien-Anlagen sind, aber keine Biomasse nach dem sog. „en-
gen“ Biomassebegriff verstromen, mithin keinen Förderanspruch dem Grunde nach haben. 


Bei ausgeförderten EEG-Anlagen verringert sich der Sicherheitszuschlag auf null. Grund 
dafür ist, dass die ausgeförderten Anlagen bereits vollständig refinanziert sind und in der 
Vergangenheit von sehr hohen staatlichen Zuschüssen profitiert haben. Ein wirtschaftlicher 
Betrieb dieser Anlagen ist auch ohne einen Sicherheitszuschlag gewährleistet.  


Zu Nummer 3 


In § 16 Absatz 1 Nummer 3 StromPBG werden die Referenzwerte für Kernkraftwerke 
geregelt. Bei diesen Anlagen waren in den letzten Jahren 4 Cent/kWh auskömmlich für 
Brennstoff- und Fixkosten. Dieser Betrag gilt daher als Wert für die Abschöpfung bis zum 
31. Dezember 2022. Für die Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke über den 31. 
Dezember 2022 hinaus fallen Mehrkosten an. Daher werden die Referenzkosten für Kern-
kraftwerke für den Zeitraum 1. Januar 2023 bis zum 15. April 2023 auf 10 Cent/kWh fest-
gelegt.  


Ein wichtiger Aspekt, der die Mehrkosten bestimmt, ist, ob die bereits vertraglich vereinbarte 
Dekontamination des Primärkreislaufs verschoben werden muss. Die Dekontamination des 
Primärkreislaufs ist der erste Schritt beim Rückbau eines Kernkraftwerks. Relevante Mehr-
kosten beim Rückbau aufgrund des Weiterbetriebs können sich daher nur bei solchen An-
lagen ergeben, bei denen aufgrund des Weiterbetriebs die bereits vertraglich vereinbarte 
Dekontamination des Primärkreislaufs verschoben werden muss. War diese vertraglich oh-
nehin für einen Zeitraum nach dem 15. April 2023 vorgesehen, sind substantielle Mehrkos-
ten nicht zu erwarten. Wenn die Unternehmen entsprechende vertragliche Vereinbarungen 
vorlegen können, werden Referenzkosten von 12 Cent pro Kilowattstunde angesetzt. Bringt 
ein Unternehmen im Rahmen der Meldung nach § 29 Absatz 1 Nummer 4 die erhöhten 
Referenzkosten von 12 Cent pro Kilowattstunde in Ansatz, kann die Bundesnetzagentur 
entsprechende Nachweise verlangen, insbesondere die Vorlage der Unterlagen, aus denen 
sich die vertragliche Vereinbarung zur Dekontamination des Primärkreislaufs ergibt. 
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Auch bei Kernkraftwerken gilt ein Sicherheitszuschlag von 3 Cent/kWh. 


Zu Nummer 4 


In § 16 Absatz 1 Nummer 4 StromPBG werden die Referenzwerte für Abfallverbrennungs-
kraftwerk/ Ersatzbrennstoffkraftwerke und für die Stromerzeugung aus Torf geregelt. Auch 
bei diesen Anlagen waren in den letzten Jahren grundsätzlich 4 Cent/kWh auskömmlich für 
Brenn- und Fixkosten. Wegen ausgeprägter Kostenheterogenität werden sicherheitshalber 
3 Cent/kWh Zusatzkosten unterstellt, so dass die anzulegenden Referenzkosten 
7 Cent/kWh betragen. 


Ab 2024 werden Abfallanlagen in das Brennstoffemissionshandelsgesetz einbezogen. 
Dadurch steigen die Kosten der Abfallverbrennung. Daher kann für den Fall, dass der zeit-
liche Anwendungsbereich des Teils 3 über den 31. Dezember 2023 hinaus verlängert wer-
den sollte, der Referenzwert durch Verordnung nach § 47 StromPBG neu bestimmt werden  


Zu Nummer 5 


In § 16 Absatz 1 Nummer 5 StromPBG werden die Referenzwerte für Braunkohlekraft-
werke geregelt. Für diese Anlagen bestehen die Referenzkosten aus zwei Komponenten, 
den Kohlendioxid-Kosten und dem Fixkostendeckungsbeitrag. Der Fixkostendeckungsbei-
trag von 3 Cent/kWh umfasst die Kosten für die Brennstoffbereitstellung (fixe und variable 
Kosten des Tagebaus) und die Fixkosten des Braunkohlekraftwerks. Die spezifischen Koh-
lendioxid-Kosten der Kraftwerke (in Euro/MWhel) berechnen sich nach Anlage 3 dieses Ge-
setzes.  


Durch das Vorziehen des Kohleausstiegs im Rheinischen Revier entstehen zusätzliche 
Kosten. Zum Beispiel verkürzt sich die Abschreibungsdauer der Blöcke Niederaußem K, 
Neurath F und Neurath G. In den verbleibenden Jahren müssen also deutlich höhere De-
ckungsbeiträge erwirtschaftet werden, weil die Anlagen nur noch bis 2030 laufen werden. 
Der Fixkostendeckungsbeitrag für diese Anlagen wurde daher auf 5,2 Cent/kWh erhöht.  


Zu Nummer 6 


In § 16 Absatz 1 Nummer 6 StromPBG werden die Referenzwerte für Mineralölprodukte 
geregelt. Erfasst werden insbesondere die Referenzkosten für Raffineriekraftwerke, die 
Schweröle, schweres Heizöl und andere Produkte aus dem Produktionsprozess einsetzen. 
Basierend auf spezifischen Emissionen von 1 t CO2/MWh und aktuellen Börsenpreisen für 
Schweröle werden Referenzkosten von 25 Cent/kWh angesetzt. Es gilt ein Sicherheitszu-
schlag von 3 Cent/kWh. 


Zu Nummer 7 


In § 16 Absatz 1 Nummer 7 StromPBG werden die Referenzwerte für alle sonstigen 
Stromerzeugungsanlagen geregelt, die nicht unter die Nummern 1 bis 6 fallen. Der Refe-
renzwert ist dabei das Produkt aus der erzeugten und eingespeisten Strommenge und dem 
Wert von 10 Cent/kWh zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von 3 Cent/kWh. 


Zu Absatz 2 


In § 16 Absatz 2 StromPBG ist geregelt, dass die eingespeiste Strommenge um Anpas-
sungen der Einspeisungen auf Anforderung durch Netzbetreiber nach § 13a Absatz 1 
EnWG zu korrigieren ist. Hiermit wird sichergestellt, dass die Befolgung von Redispatchan-
weisungen zu keiner Änderung des Überschusserlöses führt im Vergleich zum kontrafakti-
schen Szenario ohne Redispatch. Auch im Rahmen der Abschöpfung ist es regulatorisches 
Ziel, dass Redispatcheingriffe aus Sicht des Anlagenbetreibers erlösneutral sind.  
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Zu Absatz 3 


§ 16 Absatz 3 StromPBG enthält Sonderregelungen zu den Referenzwerten bei Solaran-
lagen und Windenergieanlagen, die insbesondere auf die Charakteristika dieser fluktuie-
renden Einspeiser eingehen. 


Zu Nummer 1 


Für Windenergie- und Solaranlagen erhöht sich nach § 16 Absatz 3 Nummer 1 StromPBG 
der Sicherheitszuschlag nach § 16 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 um 6 Prozent des 
energieträgerspezifischen Monatsmarktwertes für alle Stunden des betreffenden Monats. 
Grund für diese Sonderregelung ist, dass die Kosten für die Direktvermarktung aufgrund 
der Strompreiskrise ebenfalls gestiegen sind. Das insgesamt höhere Preisniveau führt zu 
höheren Direktvermarktungskosten. Die Direktvermarktungspreise sind meist an die Spot-
marktpreise gekoppelt. Höhere Preise am Spotmarkt bringen also höhere Direktvermark-
tungskosten mit sich. Zudem sind die Regelenergiekosten höher bei höheren Spotmarkt-
kosten, weil Fehler in der Prognose der erzeugten Strommengen teurer sind und dadurch 
der Ausgleich der fluktuierenden Einspeisung durch Windenergie- oder Solaranlagen 
grundsätzlich teurer ist. Durch die gestiegenen Kosten der Regelenergiepreise sind auch 
die Direktvermarktungskosten gestiegen. Schließlich sind auch die Optionspreise gestie-
gen, also die zu zahlenden Berechnungen für die Preise der Volatilitäten. Durch die höheren 
Preise steigt das im Geld stehende Basisrisiko und durch das höhere Preisniveau steigen 
also die Kosten für die Absicherung der Risiken. 


Zu Nummer 2 


Mit der Regelung in § 16 Absatz 3 Nummer 2 StromPBG wird sichergestellt, dass die 
Einspeisung für Solaranlagen und Windenergieanlagen in allen Stunden erhalten bleibt, in 
denen die Spotmarktpreise größer oder gleich 0 Cent/kWh Kilowattstunde sind. Zu diesem 
Zweck erhalten die Anlagenbetreiber im Rahmen der Meldung nach § 29 Absatz 1 Nummer 
4 die Möglichkeit, den Überschusserlös bei der Berechnung nach § 16 Absatz 1 StromPBG 
für die jeweilige Stunde auf den Spotmarktpreis abzüglich 0,4 Cent/kWh zu begrenzen. 
Ohne diese Regelung könnte die Berechnung der Überschusserlöse auf Basis des Monats-
marktwertes in Stunden mit Spotmarktpreisen, die deutlich unterhalb des Monatsmarktwer-
tes liegen, dazu führen, dass der bei Stromeinspeisung fällige Abschöpfungsbetrag über 
dem in dieser Stunde erzielbaren Spotmarktpreis liegt. Damit könnte die Einspeisung aus 
Sicht des Betreibers ohne die Regelung sonst zeitweise unwirtschaftlich sein. Dieser Fehl-
anreiz wird durch die Regelung korrigiert und Abregelung verhindert. 


Da eine Abrechnung allein aufgrund des Monatsmarktwerts nach Absatz 1 praktisch leichter 
zu berechnen sein kann, erhalten die Betreiber das Wahlrecht, ob sie von der Möglichkeit 
des § 16 Absatz 3 Nummer 2 StromPBG Gebrauch machen wollen. Bei einer Abrechnung 
allein aufgrund des Monatsmarktwerts nach Absatz 1 werden für die Berechnung als solche 
keine Zeitreihen benötigt, sondern nur die Angaben zum Monatsmarktwerkt und der insge-
samt eingespeisten Strommenge in diesem Monat. Diese Option kann die Selbstveranla-
gung des Anlagenbetreibers vereinfachen. 


Zu Nummer 3 


Nach § 16 Absatz 3 Nummer 3 StromPBG wird bei Windenergieanlagen auf See der an-
zulegende Wert nach § 16 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 Buchstabe a StromPBG 
zugrunde gelegt, mindestens aber ein Wert von 10 Cent/kWh zuzüglich eines Sicherheits-
zuschlags von 3 Cent/kWh. Diese Regelung ist erforderlich, weil einige Windenergieanlan-
gen auf See in den Ausschreibungen Null-Cent-Gebote abgegeben haben. Damit würden 
ihre Einnahmen vollständig abgeschöpft. Es muss daher ein Betrag von 10 Cent/kWh zu-
züglich des Sicherheitszuschlags erhalten bleiben. Ebenso profitieren von dieser Regelung 
Windenergieanlagen auf See, die bereits frühzeitig in Betrieb genommen worden sind und 
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sich nunmehr bereits im sog. zweiten Vergütungssatz befinden, der ohne zusätzliche Markt-
erlöse im Einzelfall ggf. keinen wirtschaftlichen Betrieb ermöglicht. 


Zu Absatz 4 


Nach § 16 Absatz 4 StromPBG beträgt der Sicherheitszuschlag für Biogasanlagen 
6 Cent/kWh. Mit diesem im Vergleich zu den übrigen Anlagen erhöhten Sicherheitszuschlag 
wird darauf reagiert, dass diese Anlagen deutlich höhere laufende Kosten haben als die 
anderen Technologien und bei vielen Bestandteilen der Betriebskosten, insbesondere bei 
den Kosten für die Einsatzstoffe, zuletzt starke Preissteigerungen zu beobachten waren. 
So kam es insbesondere zu Kostensteigerungen in der Landwirtschaft: Beispielsweise er-
höhte sich der Preis für Mais von bisher 26-30 Euro/t auf aktuell ca. 35-45 Euro/t. Ähnliche 
Kostensteigerungen sind auch bei Gras oder Ganzpflanzensilagen festzustellen. Auch bei 
tierischen Exkrementen sind die Kosten gestiegen, z.B. bei Rindergülle von bisher 2,5-5 
Euro/m³ auf aktuell 5-10 Euro/m³ und bei Hühnertrockenkot von bisher 25 – 30 Euro/t auf 
aktuell 50-60 Euro/t. Auch die Düngerkosten sind aufgrund der gestiegenen Erdgaspreise 
gestiegen. Zusätzlich steigen die Wartungskosten. Auf diese und weitere Preissteigerungen 
in diesem Segment reagiert der höhere Sicherheitszuschlag. 


Zu Absatz 5 


§ 16 Absatz 5 StromPBG erhält Sonderregelungen für den Referenzwert für Anlagen, die 
einen Zuschlag in einer Innovationsausschreibung vor dem 1. Dezember 2022 erhalten ha-
ben. Für diese Anlagen ergibt sich der Referenzwert aus dem Produkt aus den in dem 
betreffenden Kalendermonat erzeugten und eingespeisten Kilowattstunden und dem Wert 
von 10 Cent pro Kilowattstunde zuzüglich der fixen Marktprämie in der bezuschlagten Höhe 
und eines Sicherheitszuschlags von 1 Cent/kWh. Mit dieser Regelung wird gewährleistet, 
dass auch diese Anlagen wirtschaftlich betrieben werden können. 


Zu § 17 (Ergebnis aus Absicherungsgeschäften) 


§ 17 StromPBG regelt die Korrektur der Überschusserlöse, die für den jeweiligen Abrech-
nungszeitraum auf Grundlage von § 16 StromPBG ermittelt worden sind, im Fall von Absi-
cherungsgeschäften.  


Diese Korrektur ist erforderlich, weil es üblich ist, dass Anlagenbetreiber die von ihnen er-
zeugten Strommengen nicht nur am Spotmarkt verkaufen, sondern langfristige Lieferver-
träge schließen, um sich Strompreise zu sichern. In vielen Fällen dürfte der langfristig gesi-
cherte Strompreis unterhalb der derzeit erzielbaren Spotmarktpreise liegen, weil die Strom-
preise spätestens seit Ende 2021 stark gestiegen sind. Damit profitieren die Anlagenbetrei-
ber nicht vollumfänglich von den hohen Spotmarktpreisen. Insofern erhalten die Anlagen-
betreiber die Möglichkeit, das Ergebnis der Ermittlung der Überschusserlöse nach § 16 
StromPBG auf Grundlage des § 17 StromPBG zu korrigieren. Zu unterscheiden ist hierbei 
in zeitlicher Hinsicht zwischen historischen und neuen Absicherungsgeschäften mit Stich-
tag 1. November 2022. Die Unterscheidung ist wichtig, weil in Kenntnis des Abschöpfungs-
instruments neue Terminmarktgeschäfte so abgeschlossen oder bei der Selbstveranlagung 
so zugeordnet werden können, dass die Abschöpfung umgangen wird. Dies ist bei histori-
schen Termingeschäften nicht der Fall, hier bestehen jedoch Freiheitsgrade, z.B. bei der 
Zuordnung von Portfolio-Termingeschäften auf abzuschöpfende Anlagen oder bei der Klas-
sifizierung von Geschäften als Absicherungsgeschäfte und Eigenhandelsgeschäften. We-
gen dieser Freiheitsgrade sind die detaillierten Vorgaben aus Anlage 4 zwingend zu befol-
gen.  


Zu Nummer 1 


Nach § 17 Nummer 1 StromPBG erfolgt die Korrektur der Erlöse im Fall von Absicherungs-
geschäften, die vor dem 1. November 2022 geschlossen worden sind („historische 
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Absicherungsgeschäfte“), nach der Maßgabe von Anlage 4 zum StromPBG. Vorausset-
zung hierfür ist nach den näheren Maßgaben des § 17 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
bis d StromPBG und den in Bezug genommenen Bestimmungen der korrespondierenden 
Meldepflicht des § 29 Absatz 1 StromPBG, dass der Anlagenbetreiber dem regelzonenver-
antwortlichen Übertragungsnetzbetreiber die Absicherungsgeschäfte gemeldet hat, zuge-
stimmt hat, dass eine entsprechende Abrechnung auch in zukünftigen Abrechnungszeiträu-
men stattfindet, sich verpflichtet hat, die dafür erforderlichen Erklärungen in den folgenden 
Abrechnungszeiträumen fristgerecht und vollständig abzugeben, einen Prüfungsvermerk 
eines Prüfers zu der Einhaltung der Vorgaben nach Anlage 4 vorgelegt und schließlich eine 
Erklärung zur Haftung der persönlichen Vertreter abgegeben hat.  


Zu Nummer 2 


Nach § 17 Nummer 2 StromPBG erfolgt die Korrektur der Erlöse im Fall von Absicherungs-
geschäften, die nach dem 31. Oktober 2022 geschlossen worden sind („neue Absiche-
rungsgeschäfte“), nach der Maßgabe von Anlage 5 zum StromPBG, wenn die Anlagenbe-
treiber der Bundesnetzagentur die Absicherungsgeschäfte im Rahmen einer oder mehrerer 
Preissicherungsmeldungen nach Anlage 5 in elektronischem Format entsprechend den 
Vorgaben nach § 35 Absatz 4 StromPBG gemeldet haben. 


Zu § 18 (Überschusserlöse bei anlagenbezogener Vermarktung) 


§ 18 StromPBG regelt die die Möglichkeit der Berücksichtigung von Überschusserlösen im 
Fall von anlagenbezogenen Vermarktungsverträgen im Sinn des § 2 Nummer 1 StromPBG. 
Anlagenbezogene Vermarktungsverträge sind nicht standardisiert und hoch spezifisch, so-
dass eine Berechnung der Überschusserlöse auf Basis der Spotmarktpreise oder Monats-
marktwerte, wie standardmäßig im § 16 StromPBG vorgesehen, häufig nicht sachgemäß 
ist. Deshalb bedarf es eines komplementären Regelungsansatzes. Ebenso wie in der Pa-
rallelregelung des § 17 StromPBG kann eine mittel- oder langfristige finanzielle Absiche-
rung der Stromerzeugung mittels anlagenbezogenen Vermarktungsverträgen insoweit dazu 
führen, dass die jeweiligen Spotmarktpreise letztlich gar nicht für die tatsächlichen Erlöse 
des Betreibers maßgeblich sind. Deshalb ermöglicht § 18 StromPBG es auch im Fall von 
anlagenbezogenen Vermarkungsverträgen, eine individuelle Erlössituation optional zu-
gunsten des Betreibers zu berücksichtigen.  


Zu Absatz 1 


Im Fall des § 18 Absatz 1 StromPBG ist die vorgenannte Option geregelt, soweit im Ab-
rechnungszeitraum erzeugter Strom vom Betreiber der Stromerzeugungsanlage vor dem 
1. November 2022 vermarktet worden ist, wenn der Betreiber anschließend im Rahmen der 
Mitteilung nach § 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c StromPBG die korrespondierenden 
Angaben zum anlagenbezogenen Vermarktungsvertrag macht.  


Zu Nummer 1 


Nach § 18 Absatz 1 Nummer 1 StromPBG ersetzt während der gesamten Laufzeit des 
Vertrags der Erlös aus diesem Vertrag bei der Berechnung der Überschusserlöse gemäß § 
16 StromPBG die Erlösberechnung auf Basis von Spotmarktpreisen oder im Fall von Wind-
energieanlagen und Solaranlagen auf Basis von Monatsmarktwerten. Dabei sind aller Er-
löskomponenten des anlagenbezogenen Vermarktungsvertrages zu berücksichtigen.  


Zu Fehler! Keine Dokumentvariable verfügbar. 


In § 18 Absatz 1 Nummer 2 StromPBG ist geregelt, dass im Fall der Berechnung der 
Überschusserlöse auf Basis der tatsächlichen Erlöse eines anlagenbezogenen Vermark-
tungsvertrages der Sicherheitszuschlag nach § 16 auf 1 ct/kWh verringert wird und § 16 
Absatz 3 Nummer 1 und 2 nicht anzuwenden sind. Die Verringerung des 
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Sicherheitszuschlags ist gerechtfertigt, da, anders als im Standardfall des § 16 StromPBG 
bei anlagenbezogenen Vermarktungsverträgen die Berechnung der Übererlöse auf tat-
sächlich erzielten Erlösen und nicht auf einer Abschätzung der Erlöse auf Basis von Spot-
marktpreisen bzw. Monatsmarktwerten erfolgt.  


Zu Absatz 2 


§ 18 Absatz 2 StromPBG regelt die Fälle, in denen eine neue Stromerzeugungsanlage ab 
dem 1. November 2022 in Betrieb genommen worden ist. Auch in diesen Konstellationen 
besteht die Möglichkeit einer einmaligen Berücksichtigung von anlagenbezogenen Ver-
marktungsverträgen in entsprechender Anwendung des § 18 Absatz 1 StromPBG. Damit 
wird insbesondere auch für abgeschlossene oder noch abzuschließende Power-Purchase-
Agreements für Neuanlagen, ungeachtet einer etwaigen finanziellen Förderung dieser An-
lagen, eine Berücksichtigung der individuellen Erlössituation ermöglicht. Voraussetzung ist 
in diesen Fällen wiederum, dass der Betreiber im Rahmen der Mitteilung nach § 29 Absatz 
1 Nummer 4 Buchstabe c StromPBG die korrespondierenden Angaben zum anlagenbezo-
genen Vermarktungsvertrag macht. § 18 Absatz 2 StromPBG ermöglicht insoweit den Be-
treibern von Neuanlagen, die zur Überwindung der Energiekrise beitragen, den Abschluss 
eines anlagenbezogenen Vermarktungsvertrages während der Anwendung der Strompreis-
bremse und verbessert so deren Finanzierungsbedingungen. 


Zu Absatz 3 


In § 18 Absatz 3 StromPBG ist geregelt, dass die Regelungen des Absatz 1 für anlagenbe-
zogene Vermarktungsverträge, die unter Gesamtschuldnern nach § 15 Absatz 1 StromPBG 
geschlossen wurden, nur dann Anwendung finden, wenn der so vermarktete Strom auch 
an einen Dritten mit einem anlagenbezogenen Vermarktungsvertrag vermarktet wurde. 
Dadurch ist sichergestellt, dass die Regelungen zur Berechnung von Überschusserlösen 
auf Basis von Ist-Erlösen anlagenbezogener Vermarktungsverträge nur dann zum Einsatz 
kommen, wenn solche Verträge mit Akteuren außerhalb des Kreises der Schuldner der 
Abschöpfungsbeträge geschlossen wurden. Eine Umgehung der Regelungen des § 16 
StromPBG wird damit vermieden.  


Zu § 19 (Auslegung und Anpassung bestehender Verträge) 


§ 19 StromPBG enthält Bestimmungen zur sachgemäßen Berücksichtigung der Abschöp-
fung von Überschusserlösen nach Teil 3 in Vertragsverhältnissen zwischen den Anlagen-
betreibern und bestimmten Dritten. Dies betrifft Verträge über die Nutzung oder Vermittlung 
von Flächen für die Errichtung und den Betrieb einer Stromerzeugungsanlage, Verträge 
über die kaufmännische oder technische Betriebsführung einer Stromerzeugungsanlage 
sowie Verträge über sonstige Dienstleistungen in Bezug auf eine Stromerzeugungsanlage.  


Enthalten solche Verträge in ihrer Vergütungssystematik Regelungen, nach denen das ge-
schuldete Entgelt unmittelbar oder mittelbar vollständig oder teilweise an Umsätze oder Er-
löse des Betreibers aus der Vermarktung von Strom gekoppelt ist, ist durch dieses Gesetz 
eine Störung der Geschäftsgrundlage eingetreten. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 StromPBG enthält in solchen Fällen eine Bestimmung zur Vertragsauslegung. 
Enthalten Verträge einen in der Praxis üblichen Auslegungsspielraum, so ist in diesen Fäl-
len im Zweifel nunmehr eine Auslegung dahingehend geboten, dass bei der Entgeltberech-
nung als Umsätze oder Erlöse diejenigen Umsätze oder Erlöse zu berücksichtigen sind, die 
dem Betreiber für seine Stromerzeugungsanlage nach einer Abschöpfung der Über-
schusserlöse nach den §§ 16 bis 18 StromPBG verbleiben. 
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Zu Absatz 2 


Ist eine Vertragsauslegung nicht möglich, weil der jeweilige Vertrag auch unter Berücksich-
tigung des § 19 Absatz 1 StromPBG keinen Auslegungsspielraum lässt, sieht Absatz 2 
StromPBG ein Recht des Betreibers der Stromerzeugungsanlage auf Vertragsanpassung 
vor. Ein solches Anpassungsverlangen kann geltend gemacht werden, soweit dem Betrei-
ber unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls das Festhalten am unveränder-
ten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Insoweit ist § 19 Absatz 2 StromPBG der allge-
meinen Bestimmung des § 313 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nachgebildet mit 
dem Unterschied, dass die Störung der Geschäftsgrundlage im Fall des § 19 Absatz 2 
StromPBG von Gesetzes wegen anzunehmen ist. Liegen die Voraussetzungen vor, ist das 
Anpassungsverlangen in der Rechtsgrundlage nach allgemeinen Grundsätzen und mit 
Blick auf die von § 19 StromPBG intendierte Berücksichtigung der Abschöpfung von Über-
erlösen nach den §§ 16 bis 18 StromPBG zu behandeln. 


Zu Teil 4 (Ausgleich durch Abschöpfung von Überrenditen und weiterer 
Ausgleichsmechanismus) 


Zu § 20 (Ausgleich zwischen Elektrizitätsversorgungsunternehmen und 
Übertragungsnetzbetreibern) 


§ 20 StromPBG regelt die erste Stufe des Belastungsausgleichs. Danach haben die Elekt-
rizitätsversorgungsunternehmen einen finanziellen Anspruch auf Erstattung der nach § 4 
Absatz 1 geleisteten Entlastungsbeträge gegenüber dem für die betreffende Netzentnah-
mestelle regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber. 


Zu § 21 (Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbetreibern) 


§ 21 StromPBG regelt die zweite Stufe des Belastungsausgleichs. Den horizontalen Be-
lastungsausgleich zwischen den Übertragungsnetzbetreibern. 


Zu § 22 (Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbetreibern und 
Verteilernetzbetreibern) 


Nach § 22 Absatz 1 StromPBG haben die Übertragungsnetzbetreiber einen finanziellen 
Anspruch auf Belastungsausgleich gegen die ihnen unmittelbar oder mittelbar nachgela-
gerten Verteilernetzbetreiber in Höhe der vereinnahmten Überschusserlöse nach § 14 
StromPBG. 


§ 22 Absatz 2 StromPBG sieht vor, dass die Verteilernetzbetreiber gegenüber dem jewei-
ligen vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber einen finanziellen Anspruch auf Ausgleich 
der entstandenen Mehrkosten haben. Es handelt sich dabei um die Ist-Kosten, nachdem 
der Wirtschaftsprüfer diese Kosten nach § 28 StromPBG geprüft hat. Der Begriff der Mehr-
kosten bezieht sich darauf, dass nur solche Kosten geltend gemacht werden dürfen, die 
nicht bereits über andere Regulierungsinstrumente erstattet werden. Als Beispiel kann ge-
nannt werden, dass eigenes Personal der Netzbetreiber bereits über die Erlösobergrenzen 
der Netzbetreiber refinanziert wird und deshalb nicht mehr geltend gemacht werden darf, 
sofern es sich nicht um zusätzliches Personal handelt, das noch nicht berücksichtigt worden 
ist. Die weiteren Sätze regeln nähere Vorgaben dafür, welche Mehrkosten erstattungsfähig 
sind und welche Kriterien bei der Kostenerstattung anzulegen sind. Insbesondere die Ent-
stehung von Kapitalkosten ist besonders zu begründen, da gerade bei den Verteilernetzbe-
treibern nicht von der Entstehung von Kapitalkosten auszugehen ist. 
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Zu § 23 (Abschlagszahlungen) 


Zu Absatz 1 


§ 23 Absatz 1 StromPBG bestimmt, dass auf die Zahlungen nach diesem Teil monatlich 
Abschläge in angemessenem Umfang verlangt werden können. Dies betrifft sowohl die Er-
stattungsansprüche der Elektrizitätsversorgungsunternehmen als auch den finanziellen An-
spruch auf Belastungsausgleich gegen die nachgelagerten Verteilernetzbetreiber. 


Zu Absatz 2 


§ 23 Absatz 2 StromPBG regelt den Fall, dass ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
die für die Festlegung der Abschläge erforderlichen Daten nicht oder nicht rechtzeitig dem 
Übertragungsnetzbetreiber mitgeteilt hat. In diesem Fall richtet sich die Höhe der Abschläge 
im Rahmen des § 20 StromPBG nach der Schätzung der Übertragungsnetzbetreiber. Für 
diese Schätzung ist § 61 des Energiefinanzierungsgesetzes entsprechend anzuwenden 


Zu § 24 (Ausgleichsanspruch gegen den Bund) 


Zu Absatz 1 


§ 24 Absatz 1 StromPBG regelt den Anspruch der Übertragungsnetzbetreiber gegen die 
Bundesrepublik Deutschland auf Ausgleich des Differenzbetrages, der sich aus den Ein-
nahmen und der Ausgaben nach diesem Gesetz ergibt. Die Kontoabrechnung wird einmalig 
durch die Übertragungsnetzbetreiber nach Ablauf des zeitlichen Anwendungsbereichs des 
Gesetzes durchgeführt. Ergibt die Endabrechnung einen positiven Differenzbetrag, d. h. die 
Einnahmen nach dem Gesetz übersteigen die Ausgaben, wird der Betrag durch die Über-
tragungsnetzbetreiber an die Verbraucher ausgeschüttet, indem er von ihnen zur Senkung 
der Übertragungsentgelte im nächsten Kalenderjahr einzusetzen ist. 


Zu Absatz 2 


§ 24 Absatz 2 StromPBG stellt klar, dass die Übertragungsnetzbetreiber gemeinsam die 
Abrechnung des Differenzbetrages einzureichen haben. Die Kontoabrechnung wird durch 
einen Prüfer überprüft und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie 
der Bundesnetzagentur vorgelegt. Die Frist ist drei Monate nach der Zahlungspflicht der 
abgeschöpften Überschusserlöse nach dem letzten Abrechnungszeitraum, wie er sich 
durch das Gesetz und ggf. durch eine Verordnung ergibt. Die Bundesnetzagentur ist zur 
Prüfung der Kontoabrechnung auf deren Plausibilität und zur Vorlage des Ergebnisses der 
Prüfung an die Übertragungsnetzbetreiber und das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz verpflichtet. 


Zu Absatz 3 


§ 24 Absatz 3 StromPBG regelt die Fälligkeit des Anspruchs, welcher vier Wochen nach 
Vorlage der Prüfung durch die Bundesnetzagentur, spätestens jedoch drei Monate nach 
Abgabe der Kontoabrechnung durch die Übertagungsnetzbetreiber, zu begleichen ist. Die 
Bundesrepublik Deutschland kann vor Ablauf dieser Frist leisten. Der Anspruch auf Sen-
kung der Übertragungskosten bei einem positiven Differenzbetrag der Kontoabrechnung ist 
vier Wochen nach Abgabe der Kontoabrechnung durch die Übertragungsnetzbetreiber fäl-
lig. 


Zu § 25 (Anspruch auf Zwischenfinanzierung) 


§ 25 StromPBG regelt, dass die Übertragungsnetzbetreiber einen Anspruch auf Zwischen-
finanzierung der Ausgaben haben, die sich aus der Auszahlung des Entlastungsbeitrages 
an die Verbraucher ergeben. Gemäß dem Gesetz zur Errichtung eines 
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Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz – WStFG) sind für 
die Zwischenfinanzierung die Mittel aus dem WSF einzusetzen. Die Auszahlung der Mittel 
an die Übertragungsnetzbetreiber erfolgt nach Maßgabe von öffentlich-rechtlichen Verträ-
gen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Übertragungsnetzbetreibern. § 25 
StromPBG regelt dazu die Zuständigkeit innerhalb der Bundesregierung für den Abschluss 
des öffentlich-rechtlichen Vertrages. 


Dieser Vertrag soll bis zum 15. Februar 2023 geschlossen werden, damit die Zwischenfi-
nanzierung noch vor Beginn der Strompreisbremse zum 1. März 2023 sichergestellt ist. 


Zu Teil 5 (Kontoführungs-, Mitteilungs- und sonstige Pflichten) 


Zu Abschnitt 1 (Kontoführung und Einnahmenverwendung) 


Zu § 26 (Kontoführung) 


§ 26 Absatz 1 StromPBG schreibt den Übertragungsnetzbetreibern vor, ein separates 
Bankkonto für die Aufgaben nach dem Strompreisbremsegesetz zu führen. Diese Regelung 
soll in Anlehnung an die bewährte Regelung zur Führung eines separaten Bankkontos nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem separaten Bankkonto nach dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz für Transparenz sorgen. Einnahmen und Ausgaben nach dem Strom-
preisbremsegesetz sind über dieses Konto zu verbuchen. Die Übertragungsnetzbetreiber 
sind darüber hinaus verpflichtet, über das genannte Konto für Aufgaben nach dem Strom-
preisbremsegesetz den Zuschuss zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzkosten 
nach § 24b EnWG abzuwickeln. 


§ 26 Absatz 2 StromPBG verpflichtet die Verteilernetzbetreiber, ein separates Konto für 
die Aufgaben nach diesem Gesetz zu führen. Dabei muss es sich um ein eigenes Bank-
konto handeln; ausreichend ist die Führung eines eigenen Buchungskontos. 


Zu § 27 (Buchführung; Verwendung von Einnahmen) 


Zu Absatz 1 


§ 27 Absatz 1 StromPBG 3 schreibt eine gesonderte Buchführung und Rechnungslegung 
für alle mit dem Strompreisbremsegesetz zusammenhängenden Vorgänge vor, die von Ein-
nahmen und Ausgaben der sonstigen Tätigkeitsbereiche der Netzbetreiber abzugrenzen 
sind. Dies dient u.a. der Transparenz und Kontrolle bei der Berechnung des Zwischenfinan-
zierungsbedarfs aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds und des Ausgleichsanspruchs 
nach Ablauf des zeitlichen Anwendungsbereichs des Gesetzes. 


Zu Absatz 2 


§ 27 Absatz 2 StromPBG schreibt die Zweckbindung der Mittel vor und stellt klar, dass die 
Netzbetreiber die Einnahmen nach dem Strompreisbremsegesetz nur für Aufgaben nach 
diesem Gesetz verwenden dürfen. Dabei dürfen die Übertragungsnetzbetreiber die ihnen 
entstandenen Kosten aus den Einnahmen aus der Abschöpfung der Überschusserlöse ent-
nehmen. Die Entnahme darf nur für die entstandenen Kosten vorgenommen werden und 
somit nur nach Vorliegen des Jahresabschlusses nach § 28 StromPBG. Die entsprechende 
Anwendung von § 22 Absatz 2 StromPBG bedeutet, dass die Übertragungsnetzbetreiber 
die dort enthaltenen Wertungen entsprechend anwenden müssen. 


Zu Absatz 3 


§ 27 Absatz 3 StromPBG führt eine Ausnahme von dem Grundsatz der Zweckbindung der 
Mittel nach dem Strompreisbremsegesetz ein. Die Übertragungsnetzbetreiber sind dem-
nach befugt, die Einnahmen nach diesem Gesetz auch für die Finanzierung des 
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Zuschusses zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzkosten nach Maßgabe des 
§ 24b EnWG zu verwenden. Die in § 24b Absatz 1 Satz 3 EnWG verankerte monatliche 
Zahlung ist darüber hinaus vorrangig gegenüber anderen Zahlungen zu begleichen. 


Zu Absatz 4 


§ 27 Absatz 4 StromPBG lässt ausnahmsweise auch die Verwendung von Einnahmen 
nach diesem Gesetz zugunsten von Entlastungs- oder vergleichbaren Maßnahmen in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu. Einnahmen nach diesem Gesetz 
müssen nach den Bestimmungen des Artikels 11 der Verordnung (EU) 2022/1854 mit Mit-
gliedstaaten geteilt werden, die besonders stark von Stromimporten abhängen und zudem 
den Großteil ihrer Stromimporte aus dem Bundesgebiet beziehen. Für die Abhängigkeit ist 
nach Artikel 2 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2022/1854 maßgeblich, ob die Netto-Strom-
importe in einem Mitgliedstaat der EU im Verhältnis zur nationalen Brutto-Stromerzeugung 
im Jahr 2021 mindestens 100 Prozent betrugen. Diese Bedingungen treffen nach Informa-
tionen der Bundesregierung auf das Großherzogtum Luxemburg zu. 


Vor diesem Hintergrund ermöglicht es § 27 Absatz 4 StromPBG der Bundesregierung, eine 
Vereinbarung mit dem betroffenen Mitgliedstaat zu treffen, um ihren europarechtlichen Ver-
pflichtungen nachzukommen. Gegenstand einer solchen Vereinbarung soll dabei die Höhe 
und die Art und Weise der Mittelverwendung sein. Für die Abwicklung der Zahlung können 
hierbei auch die deutschen Übertragungsnetzbetreiber herangezogen werden. Der deut-
sche Übertragungsnetzbetreiber Amprion steht in einer vertraglichen Beziehung zum lu-
xemburgischen Übertragungsnetzbetreiber über eine Kostenbeteiligung an Systemdienst-
leistungen wie Redispatch. Damit verfügt dieser Übertragungsnetzbetreiber bereits über ei-
nen etablierten Zahlungsverkehr zwischen Deutschland und Luxemburg. Alle weiteren De-
tails werden mit dem Großherzogtum Luxemburg gemeinsam geklärt. 


Zu Abschnitt 2 (Mitteilungspflichten) 


Zu § 28 (Grundsatz Mitteilungspflichten) 


§ 28 StromPBG bildet die Grundnorm der Mitteilungspflichten im Form eines Auffangtatbe-
standes. Dabei regelt Nummer 1 die Kommunikation der Marktakteure untereinander und 
bestimmt, dass diese einander die für die Abwicklung des Gesetzes erforderlichen Angaben 
unverzüglich zur Verfügung zu stellen haben, soweit in den nachfolgenden Bestimmungen 
keine abweichenden Fristen bestimmt sind. Nummer 2 regelt den Sonderfall der Informati-
onsanforderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund ei-
ner Anforderung der Kommission. Letztere Bestimmung dient vor allem dazu, im Rahmen 
von Ex-Post-Monitoring-Verfahren der Europäischen Kommission dieser Informationen zu 
einzelnen Sachverhalten verschaffen zu können. 


Zu § 29 (Betreiber von Stromerzeugungsanlagen und verbundene Unternehmen) 


In § 29 StromPBG sind die Meldepflichten von Betreibern von Stromerzeugungsanlagen 
sowie von mit diesen verbundenen Unternehmen normiert. Diese ermöglichen die prakti-
sche Abwicklung der Regelungen aus Teil 3 (Abschöpfung von Überschusserlösen).  


Zu Absatz 1 


§ 29 Absatz 1 StromPBG regelt die Meldepflichten von Anlagenbetreibern gegenüber den 
regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreibern nach Ablauf des jeweiligen Ab-
rechnungszeitraums (ex post). Die in § 29 Absatz 1 StromPBG aufgeführten Angaben sind 
soweit einschlägig anlagenbezogen spätestens vier Monate nach Ablauf des jeweiligen Ab-
rechnungszeitraums über die von den Übertragungsnetzbetreibern bereitzustellende elekt-
ronische Plattform oder Plattformen nach § 35 Absatz 3 StromPBG mitzuteilen.  
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Dies umfasst nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 und 2 StromPBG die Nummer der Anlage im 
Register nach § 2 Nummer 21 StromPBG und die Netzeinspeisung der Anlage im Abrech-
nungszeitraum in viertelstündlicher Auflösung.  


Zentral sind darüber hinaus die Vorgaben der Nummern 3 und 4 des § 29 Absatz 1 Strom-
PBG, nach denen zum einen der nach Maßgabe von Teil 3 und den Anlagen 4 und 5 zu 
berechnende Überschusserlös sowie der Abschöpfungsbetrag, zum anderen die Bere-
chung des Überschusserlöses sowie des Abschöpfungsbetrages, einschließlich der Annah-
men und Belege, auf deren Grundlage die Berechnung durch den Anlagenbetreiber erfolgt 
ist, mitzuteilen sind. § 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a bis c StromPBG konkretisiert 
die letztegenannte Nachweispflicht hinsichtlich der mitzuteilenden Berechnung und Annah-
men und Belege für einzelne Anwendungsfälle. Buchstabe a betrifft Absicherungsgeschäfte 
nach § 17 Nummer 1 StromPBG, die die vor dem 1. November 2022 abgeschlossen worden 
sind, Buchstabe b betrifft Absicherungsgeschäfte nach § 17 Nummer 2 StromPBG, die nach 
dem 31. Oktober 2022 abgeschlossen worden sind und Buchstabe c betrifft Überschusser-
löse aus anlagenbezogener Vermarktung nach § 18 StromPBG. 


In den Fällen einer Mitteilung von Absicherungsgeschäften nach § 17 Nummer 1 Strom-
PBG, die vor dem 1. November 2022 abgeschlossen worden sind, ist ferner die in § 29 
Absatz 1 Nummer 5 StromPBG geregelte Erklärung der gesetzlichen Vertreter des Be-
treibers der Stromerzeugungsanlage abzugeben. 


Zu Absatz 2 


§ 29 Absatz 2 StromPBG verpflichtet die Betreiber von Stromerzeugungsanlagen zu Mit-
teilungen gegenüber dem Netzbetreiber, an dessen Netz die Stromerzeugungsanlage un-
mittelbar angeschlossen ist. Diese sind bis spätestens zum Ablauf der Zahlungsfrist des 
§ 14 Absatz 1 Satz 2 StromPBG, somit bis zum 15. Kalendertag des fünften Monats, der 
auf den jeweiligen Abrechnungszeitraum folgt, zu erfüllen.  


Nach § 29 Absatz 2 Nummer 1 StromPBG betrifft dies den nach Maßgabe von Teil 3 und 
den Anlagen 4 und 5 zu berechnenden Überschusserlös, der im Abrechnungszeitraum er-
wirtschaftet worden ist, sowie den Abrechnungsbetrag. Anders als im Rahmen der Mittei-
lungspflicht des § 29 Absatz 1 Nummer 4 StromPBG ist es hingegen nicht erforderlich, die 
Berechnung mitzuteilen sowie weitere Annahmen und Belege zu der Berechnungsgrund-
lage einzureichen. Nach § 29 Absatz 2 Nummer 2 StromPBG ist ferner eine Bestätigung 
mitzuteilen, dass die Angaben nach § 29 Absatz 2 Nummer 1 StromPBG vorangehend ge-
genüber dem Übertragungsnetzbetreiber gemacht worden sind. 


Zu Absatz 3 


§ 29 Absatz 3 StromPBG regelt die Übermittlung von Preissicherungsmeldungen nach 
§ 29 Absatz 3 StromPBG und Anlage 5. Preissicherungsmeldungen müssen anlagenbezo-
gen abgegeben werden, wobei für jede Anlage börsentäglich eine Übermittlung einer oder 
mehrerer Preissicherungsmeldungen möglich ist. Es handelt sich also um ein erhebliches 
Datenvolumen, das bei der Berechnung und Prüfung der Überschusserlöse automatisiert 
mit Methoden der elektronischen Datenverarbeitung verarbeitet werden muss. Eine digitale 
Übermittlung ist deshalb notwendig. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
stellt dafür nach § 35 Absatz 5 StromPBG eine digitale Schnittstelle bereit, die von der 
Bundesnetzagentur betrieben wird. 


Zu Absatz 4 


Nach § 29 Absatz 4 StromPBG sind die Gesamtschuldner nach § 15 StromPBG zudem 
verpflichtet, alle für die Abwicklung der Abschöpfung erforderlichen Daten untereinander 
auszutauschen. Falls und soweit es erforderlich ist, müssen sie die Daten auch den 
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Netzbetreibern und der Bundesnetzagentur zur Verfügung stellen. Die Weitergabe der Da-
ten ist zur Durchführung der Abschöpfung erforderlich. Dabei gelten die Vorgaben des 
GWB. 


Zu § 30 (Letztverbraucher) 


§ 30 StromPBG regelt die Mitteilungspflichten der Letztverbraucher. Die Vorschrift ist so-
wohl für Letztverbraucher als auch für sonstige Letztverbraucher im Sinn des § 7 StromPBG 
anzuwenden. Bei Letzteren sind etwaige gegenüber Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
zu erfüllende Mitteilungspflichten nach § 7 Absatz 2 allerdings gegenüber den Übertra-
gungsnetzbetreibern zu erfüllen. 


Zu Absatz 1 


Nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 StromPBG müssen Letztverbraucher, die voraussichtlich 
Entlastungsbeträge von mehr als 150.000 Euro an sämtlichen Netzentnahmestellen pro 
Monat insgesamt erhalten werden ihren Elektrizitätsversorgungsunternehmen mitteilen, 
welche Höchstgrenzen nach den §§ 9 und 10 auf sie Anwendung finden. Die Mitteilung ist 
nach § 9 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 6 StromPBG Voraussetzung, um Entlas-
tungsbeträge pro Kalendermonat von mehr als 150.000 Euro von einem Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen erhalten zu können. Es handelt sich dabei um eine Prognose, die von 
dem Unternehmen in eigener Verantwortung zu erstellen ist. Mitzuteilen sind dabei sowohl 
die absolut auf den Letztverbraucher und seine verbundenen Unternehmen anzuwendende 
Höchstgrenze nach § 9 Absatz 1 als auch die relativen Höchstgrenzen nach § 9 Absatz 2 
und die daraus folgenden Höchstbeträge (Buchstabe a). Nach Buchstabe b ist sodann mit-
zuteilen, welcher Anteil konkret auf das zwischen dem Letztverbraucher und das Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen bestehende Energielieferverhältnis entfallen soll und sodann 
nach Buchstabe c welcher Anteil hieran schließlich für jede einzelne Netzentnahmestelle 
anzuwenden sein soll. Die Beträge nach Buchstabe b und c sind dabei identisch, wenn in 
dem Energielieferverhältnis die Belieferung nur einer einzigen Netzentnahmestelle verein-
bart ist. Die nach Absatz 1 Nummer 1 mitgeteilten Beträge bilden die Grundlage für die 
monatlichen Höchstgrenzen je Netzentnahmestelle nach § 9 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe a. Gleichzeitig löst eine Mitteilungspflicht nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 Strom-
PBG die Verpflichtung aus, auch eine Mitteilung nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 StromPBG 
abzugeben. Anderenfalls verringert sich der monatliche Entlastungsbetrag auf Null und ist 
damit im Rahmen der Endabrechnung zurückzufordern, vgl. § 9 Absatz 5 Satz 2 in Verbin-
dung § 12 Absatz 4 StromPBG. 


Nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 StromPBG besteht die Verpflichtung, nach Ablauf des Ka-
lenderjahres 2023 und spätestens bis zum 31. Dezember 2023 den Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen die tatsächlich anzuwendenden Höchstgrenzen nach § 9 Absatz 1 
(Buchstabe a) und § 9 Absatz 2 (Buchstabe b bis d) mitzuteilen. Abhängig davon, welche 
absolute Höchstgrenze auf den Letztverbraucher anzuwenden ist, sind zudem der Bescheid 
der Prüfbehörde nach § 11 (Buchstabe b) oder der Prüfvermerk eines Prüfers (Buchstabe 
c) vorzulegen. 


Zu Absatz 2 


§ 30 Absatz 2 StromPBG enthält die Verpflichtung von Letztverbrauchern, die Unternehmen 
sind und bei denen die ihnen, einschließlich verbundener Unternehmen gewährte Entlas-
tungssumme einen Betrag von 2 Millionen Euro überschreitet, sich bei ihrem Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen und der Prüfbehörde zu melden und die Überschreitung der 
Höchstgrenze von 2 Millionen Euro anzugeben. Die Nichtmeldung ist nach § 43 StromPBG 
bußgeldbewehrt. Gegenüber der Prüfbehörde ist zusammen mit der Mitteilung nach Absatz 
2 Satz 1 Nummer 2 zudem nach Absatz 2 Satz 2 eine Liste aller verbundenen Unternehmen 
sowie deren Netzentnahmestellen aufgeschlüsselt nach Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men und erhaltenen Entlastungsbeträgen sowie sonstige von der Unternehmensgruppe 
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erhaltenen Geldbeträge aus Entlastungsmaßnahmen im Sinn des § 2 Nummer 5 StromPBG 
mitzuteilen. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 enthält weitergehende Bestimmungen zu Mitteilungspflichten nach Absatz 1 im 
Falle eines Lieferantenwechsels, die zusammen mit § 8 StromPBG sicherstellen, dass auch 
im Falle eines Lieferantenwechsels eine Einhaltung der beihilferechtlichen Höchstgrenzen 
und des Entlastungskontingentes nach § 6 StromPBG gewährleistet werden kann und die 
unterschiedlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit den erforderlichen Informatio-
nen versorgt werden. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 eröffnet Letztverbrauchern die Möglichkeit jederzeit die ex ante Mitteilung und die 
daraus folgende Verteilung der Entlastungsbeträge auf einzelne Netzentnahmestellen mit 
Wirkung für den verbleibenden Entlastungszeitraum neu festzulegen. 


Zu Absatz 5 


§ 30 Absatz 5 StromPBG stellt sicher, dass die Bundesregierung die ihr nach dem befris-
teten Krisenrahmen ebenso wie nach den Leitlinien der Europäischen Kommission für 
Klima-, Energie- und Umweltbeihilfen obliegenden Transparenzpflichten und die Erforder-
nisse im Rahmen des Meldeprozesses- und Veröffentlichungsprozesses bei der Europäi-
schen Kommission erfüllen kann und entspricht weitgehend der Regelung in § 56 des Ener-
giefinanzierungsgesetzes.  


Letztverbraucher, die Unternehmen sind und deren Entlastungsbeiträge an sämtlichen 
Netzentnahmestellen einen Beitrag von 100.000 Euro übersteigt, sind nach Satz 1 verpflich-
tet, dem Übertragungsnetzbetreiber die in den Nummern 1 bis 6 benannten Daten mitzutei-
len. Ist der Letztverbraucher nach Satz 2 Produzent landwirtschaftlicher Primärerzeugnisse 
oder ein Produzent aquakultureller Erzeugnisse besteht die Mitteilungspflicht nach Satz 1 
bereits dann, wenn die Entlastungsbeiträge an sämtlichen Netzentnahmestellen des Letzt-
verbrauchers einen Betrag von 10.000 Euro übersteigen. 


Die Mitteilungspflicht ist zum 30. Juni 2024 zu erfüllen. Bei der Veröffentlichung des Betrags 
reicht nach den Beihilfeleitlinien die Angabe in Spannen; entsprechend sind keine konkre-
ten Summen an die zuständigen Übertragungsnetzbetreiber zu übermitteln. Die Bundesre-
publik Deutschland ist europarechtlich verpflichtet, die sich aus den Beihilfeleitlinien erge-
benden Transparenzpflichten einzuhalten. Dementsprechend haben Letztverbraucher eine 
Mitwirkungspflicht, um die Einhaltung der Transparenzpflichten zu ermöglichen. Nur bei 
Einhaltung der Transparenzvorschriften aus den Beihilfeleitlinien ist eine gewährte Beihilfe 
mit Art. 107 AEUV und damit mit dem Europäischen Binnenmarkt vereinbar. 


Satz 1 regelt die auch im Energiefinanzierungsgesetz geltende Mitteilungspflicht ab einer 
Beihilfe von über 100.000 Euro. Satz 2 senkt diese Schwelle für Produzenten landwirt-
schaftlicher Primärerzeugnisse und aquakultureller Erzeugnisse auf 10.000 Euro ab. Satz 
3 bestimmt die Vorgehensweise, wenn Netzentnahmestellen in verschiedenen Regelzonen 
betroffen sind. Aus Gründen der Einheitlichkeit und Abwickelbarkeit sowohl beim Letztver-
braucher als auch bei den Übertragungsnetzbetreibern hat der Letztverbraucher in diesem 
Fall eine Gesamtmitteilung bei einem Übertragungsnetzbetreiber zu tätigen. Derjenige 
Übertragungsnetzbetreiber, der die Mitteilung erhält, informiert unverzüglich die anderen 
Übertragungsnetzbetreiber. Satz 4 ermöglicht es den Übertragungsnetzbetreibern, bei den 
Mitteilungsverpflichteten entsprechende Nachweise zur Überprüfung der Angaben zu ver-
langen. Die Mitteilungsverpflichteten haben diese Nachweise den Übertragungsnetzbetrei-
bern vorzulegen. Diese Regelung dient vor allem dazu, Unklarheiten zu beseitigen und soll 
ermöglichen, die zur Klärung erforderlichen Informationen zu erlangen. Anlagenbetreiber 
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haben eine Mitwirkungspflicht, um die Einhaltung der Transparenzpflichten zu ermöglichen. 
Daher müssen sie erforderlichenfalls auf Verlangen auch Nachweise zur Verfügung stellen, 
die über die reinen Angaben nach Absatz 5 hinausgehen. Zwischen den Netzbetreibern gilt 
die Verpflichtung entsprechend. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 enthält schließlich eine weitere Mitteilungspflicht für Letztverbraucher, deren Ent-
lastungsbeträge an sämtlichen Netzentnahmestellen in Summe 50 Millionen Euro überstei-
gen und setzt die entsprechende Vorgabe aus dem befristeten Krisenrahmen der Europäi-
schen Kommission um. 


Zu § 31 (Elektrizitätsversorgungsunternehmen) 


Zu Absatz 1 


§ 31 StromPBG regelt die Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten der Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen. Über § 7 Absatz 2 StromPBG gilt diese Vorschrift entsprechend für 
sonstige Letztverbraucher mit der Maßgabe, dass diese an die Stelle der Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen treten.  


In Absatz 1 Nummer 1 sind die Mitteilungspflichten gegenüber dem regelzonenverantwort-
lichen Übertragungsnetzbetreiber geregelt. Nach Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe 
aa müssen die Elektrizitätsversorgungsunternehmen unverzüglich bilanzkreisscharf die an 
Letztverbraucher über das Netz gelieferte Strommenge insgesamt sowie die an Letztver-
braucher über das Netz gelieferte Strommenge mitteilen, für die eine Entlastung in An-
spruch genommen werden kann, weil für sie ein Arbeitspreis oberhalb der Referenzpreise 
nach § 5 Absatz 2 Satz 1 vereinbart ist. Nach Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 
sind zudem die den Letztverbraucher gewährten monatlichen Entlastungsbeträge insge-
samt mitzuteilen. Diese Mitteilung dient der Bezifferung des Anspruchs auf Belastungsaus-
gleich des Elektrizitätsversorgungsunternehmens gegenüber dem regelzonenverantwortli-
chen Übertragungsnetzbetreiber. Nach Doppelbuchstabe bb ist schließlich der gewichtete 
Durchschnittspreis für die über das Netz gelieferten Strommengen für die eine Entlastung 
in Anspruch genommen werden kann insgesamt sowie aufgeschlüsselt nach den von dem 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen angebotenen Preissegmenten (Haushalt, Gewerbe, 
Industrie etc.) als auch nach dem jeweils geltenden Referenzpreis nach § 5 Absatz 2 Satz 
1. Die Angaben dienen der schnellen Plausibilisierbarkeit des Anspruchs auf Belastungs-
ausgleich als auch – in Verbindung mit der Mitteilungspflicht der Übertragungsnetzbetreiber 
nach § 33 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c – der Überwachung des Missbrauchsverbotes. 
Während die Angaben nach § 31 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a unverzüglich zu erfolgen 
haben und damit Grundlage der monatlichen Abrechnung zwischen Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen und Übertragungsnetzbetreiber sind, dient die Mitteilungspflicht nach 
Nummer 1 Buchstabe b der Endabrechnung der Entlastungsbeträge und verpflichtet die 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen diese den Übertragungsnetzbetreibern bis zum 31. 
Mai des nachfolgenden Kalenderjahres zu übermitteln. 


Absatz 1 Nummer 2 enthält die von Elektrizitätsversorgungsunternehmen gegenüber der 
Prüfbehörde zu erfüllenden Mitteilungspflichten. Nach Nummer 2 Buchstabe a müssen nur 
auf Verlangen der Prüfbehörde die Endabrechnungen und Buchungsbelege der gewährten 
oder zurückgeforderten Entlastungsbeträge sowie die zwischen Letztverbraucher und 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen bestehende Preisvereinbarungen oder -abreden vor-
gelegt werden. Die Mitteilungspflicht dient der Bundesnetzagentur zur Erfüllung ihrer Auf-
sichtsfunktion über den Wälzungsmechanismus. Nach Nummer 2 Buchstabe b sind dem-
gegenüber unaufgefordert sämtliche Letztverbraucher mit Namen und Anschrift mitzuteilen, 
deren Vorbehalt allein aufgrund einer Mitteilung des Letztverbrauchers, dass dessen und 
die seinen verbundenen Unternehmen gewährte Entlastungssumme die Höchstgrenze von 
2 Millionen Euro nicht überschreitet und gleichzeitig die diesem Letztverbraucher allein 
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durch das Elektrizitätsversorgungsunternehmen gewährten Entlastungsbeträge den Betrag 
von 1 Million Euro überschreitet. 


Absatz 1 Nummer 3 enthält weitere Mitteilungspflichten, die nur bei einem Lieferantenwech-
sel im Entlastungszeitraum bestehen. Sie dienen dazu, den neuen Lieferanten in die Lage 
zu versetzen, durch Vorlieferanten gewährte Entlastungsbeträge zu berücksichtigen und 
damit bei der Endabrechnung der Entlastungsbeträge sicherzustellen, dass die Höchst-
grenzen und das Entlastungskontingent nicht überschritten werden. 


Absatz 1 Nummer 4 verpflichtet Elektrizitätsversorgungsunternehmen bei neuen Vertrags-
abschlüssen Letztverbraucher über die nach Absatz 2 zu veröffentlichen Angaben in Text-
form zu informieren. Dies gewährleistet eine umfassende Information des Letztverbrau-
chers, die mit einem verhältnismäßigen Aufwand erfolgen kann, da in diesen Fällen ohnehin 
eine Information des Letztverbrauchers in Schriftform erfolgt.  


Zu Absatz 2 


§ 31 Absatz 2 StromPBG verpflichtet die Elektrizitätsversorgungsunternehmen auf ihrer 
Internetseite allgemein über die Entlastung zu informieren. Die Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen haben diese Informationen dort einfach auffindbar zu machen. Die Informatio-
nen müssen zudem verständlich sein. Zudem ist die Information mit einem Hinweis auf den 
kostenmindernden Nutzen von Energieeinsparungen zu verbinden. Dies dient dazu, die 
Energieeinsparanreize zu erhalten bzw. zu vergrößern. 


Zu Absatz 3 


Nach § 31 Absatz 3 StromPBG sind die Lieferantenberechtigt und verpflichtet, die ihnen 
vorliegenden Informationen zu Entlastungen, Letztverbrauchern oder Kunden in amtlich 
vorgegebener, strukturierter Form vorzuhalten und bis zu einem gesetzlich noch zu bestim-
menden Zeitpunkt des Folgejahres für das vergangene Kalenderjahr an eine gesetzlich 
noch zu bestimmende Stelle beim Bund elektronisch zu übermitteln. Die Regelung beinhal-
tet keine Rechtspflicht, eigene Recherchen zu möglicherweise unvollständig oder fehlerhaft 
vorliegenden Informationen von Kunden oder Letztverbrauchern vorzunehmen. 


Zu Absatz 4 


§ 31 Absatz 4 StromPBG stellt klar, dass die Informationspflichten nach § 41 Absatz 5 
EnWG und § 5 Absätze 2 und 3 StromGVV während der Dauer der Strompreisbremse keine 
Anwendung finden. Damit wird insbesondere gewährleistet, dass Preisänderungen wäh-
rend und aufgrund der Strompreisbremse nicht an die sonst für den Regelfall geltenden 
Informationsfristen gebunden sind. Im Ergebnis wird dadurch die unmittelbare Wirksamkeit 
der Regelungen zur Strompreisbremse beim Verbraucher gewährleistet. 


Zu § 32 (Verteilernetzbetreiber) 


§ 32 StromPBG regelt die Mitteilungspflichten der Verteilernetzbetreiber gegenüber der 
Bundesnetzagentur und den vorgelagerten Übertragungsnetzbetreibern. 


Zu Absatz 1 


Nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis e melden die Verteilernetzbetreiber der Bun-
desnetzagentur die wesentlichen Informationen zu den Stromerzeugungsanlagen, die an 
ihr Netz angeschlossen sind. Dies umfasst auch die eingespeisten Strommengen, die Er-
füllung der Mitteilungspflichten der Betreiber der Stromerzeugungsanlagen, die eingegan-
genen Zahlungen von Abschöpfungsbeträgen und die Summe der von dem Verteilernetz-
betreiber insgesamt vereinnahmten Abschöpfungsbeträge. Nach Absatz 1 Nummer 1 
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Buchstabe f melden die Verteilernetzbetreiber Zahl der in ihrem Netz vorhandenen Entnah-
mestellen sowie weitere Informationen zu diesen. 


Nach Absatz 1 Nummer 2 legen die Verteilernetzbetreiber der Bundesnetzagentur 31. Mai 
eines Jahres für das vorangegangene Kalenderjahr die Endabrechnung für jede einzelne 
Stromerzeugungsanlage und jede einzelne Entnahmestelle in ihrem Netz vor. 


Zu Absatz 2 


Nach Absatz 2 teilen die Verteilernetzbetreiber die Informationen nach Absatz 1 Nummer 
2 neben der Bundesnetzagentur zeitgleich auch dem vorgelagerten Übertragungsnetzbe-
treiber mit. 


Zu Absatz 3 


Nach Absatz 3 teilen die Verteilernetzbetreiber dem vorgelagerten Übertragungsnetzbe-
treiber bis zum 31. März 2023 die Adressdaten der an ihr Netz angeschlossenen Stromer-
zeugungsanlagen einschließlich der Nummern des Marktstammdatenregisters mit. Strom-
erzeugungsanlagen, die nach dem 31. März 2023 in Betrieb genommen worden sind, sind 
jeweils unverzüglich nachzumelden.  


Zu § 33 (Übertragungsnetzbetreiber) 


§ 33 StromPBG regelt die Mitteilungspflichten der Übertragungsnetzbetreiber. 


Zu Absatz 1 


Nach Absatz 1 übermitteln die Übertragungsnetzbetreiber der Bundesnetzagentur unver-
züglich sämtliche Angaben, die zur Erfüllung von der Aufsichtsfunktion nach § 40 erforder-
lich sind. Dies umfasst insbesondere die Zahlungen der Verteilernetzbetreiber von verein-
nahmten Abschöpfungserlösen nach Teil 3, die bei den Übertragungsnetzbetreibern einge-
gangen sind. Es umfasst außerdem die wesentlichen Informationen [zur Entlastungsseite], 
insbesondere [….] 


Zu Absatz 2 


Soweit Stromerzeugungsanlagen direkt an das Netz des regelzonenverantwortlichen Über-
tragungsnetzbetreibers angeschlossen sind, hat der regelzonenverantwortliche Übertra-
gungsnetzbetreiber in entsprechender Anwendung des § 32 Absatz 1 die Informationen zu 
diesen Stromerzeugungsanlagen, den eingespeisten Strommengen, der Erfüllung der Mit-
teilungspflichten der Betreiber der Stromerzeugungsanlagen, der eingegangenen Zahlun-
gen von Abschöpfungsbeträgen und die Summe der auf diese Weise insgesamt verein-
nahmten Abschöpfungsbeträge der Bundesnetzagentur mitzuteilen. Dies regelt Absatz 2, 
indem er in diesen Fällen eine entsprechende Anwendung des § 32 Absatz 1 auf die Über-
tragungsnetzbetreiber bestimmt. 


Zu Absatz 3 


§ 33 Absatz 3 verpflichtet die Übertragungsnetzbetreiber, die nach § 30 Absatz 5 von den 
Letztverbrauchern erhobenen TAM-Meldungen innerhalb der vorgesehenen Frist durch die 
Übertragungsnetzbetreiber in die Transparenzdatenbank der Europäischen Kommission 
einzustellen.  


Zu § 34 (Testierung) 


§ 34 StromPBG verpflichtet Elektrizitätsversorgungsunternehmen, Verteilernetzbetreiber 
und sonstige Letztverbraucher die den Übertragungsnetzbetreibern vorzulegenden 
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Endabrechnungen durch einen Prüfer testieren zu lassen. Die Vorschrift entspricht von ihrer 
Konzeption her der entsprechenden Regelung im Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem 
Energiefinanzierungsgesetz. 


Zu § 35 (Formularvorgaben und digitale Übermittlung) 


§ 35 StromPBG regelt die Vorgaben zu Formularen und Schnittstellen der digitalen Über-
mittlung, die erforderlich sind, damit die Anlagenbetreiber ihren Meldepflichten nach § 29 
Absätze 1 bis 3 StromPBG nachkommen können.  


Zu Absatz 1 


§ 35 Absatz 1 StromPBG regelt, dass Netzbetreiber Formularvorgaben bereitstellen, die 
eine einheitlich strukturierte Meldung durch die Anlagenbetreiber sicherstellt und damit erst 
ermöglicht, dass die Bundesnetzagentur ihre Aufsichtspflicht nach § 40 StromPBG vollum-
fänglich wahrnehmen kann. Nur eine einheitlich strukturierte Meldung erlaubt auch den Ein-
satz einer automatisierten Detektion von Verdachtsfällen, die dann einer Einzelfallprüfung 
unterzogen werden. 


Zu Absatz 2 


§ 35 Absatz 1 StromPBG regelt, dass im Fall von Mitteilungen an eine Behörde diese 
Behörde Vorgaben zu Inhalt und Format der Mitteilung machen kann. 


Zu Absatz 3 


§ 35 Absatz 3 StromPBG regelt, dass die von dem Netzbetreiben bereitgestellten Formu-
larvorgaben von den Anlagenbetreibern verwendet werden müssen. 


Zu Absatz 4 


§ 35 Absatz 4 StromPBG verpflichtet die Übertragungsnetzbetreiber zur Entwicklung und 
Bereitstellung einer oder mehrerer Internetplattformen zur geordneten und sicheren Über-
mittlung der Meldungen der Überschusserlöse und der abzuschöpfenden Beträge durch die 
Anlagenbetreiber. Diese Plattform bzw. Plattformen müssen über entsprechende Funktio-
nen verfügen, um mindestens die nach § 29 Absatz 1 StromPBG erforderlichen Angaben 
automatisiert entgegennehmen zu können. Wenngleich Absatz 3 keine Frist vorsieht, be-
steht die Erwartung, dass die Plattform deutlich vor Ablauf der Einreichungsfrist der ersten 
Meldung für die Anlagenbetreiber nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 StromPBG in Verbindung 
mit § 29 Absatz 1 Satz 1 StromPBG für Anlagenbetreiber kennwortgesichert zugänglich und 
im Mindestumfang funktionsfähig sein wird, sodass eine geordnete und fristgerechte Ab-
gabe der Meldungen durch die Anlagenbetreiber möglich ist. Um die Aufsicht nach § 40 
StromPBG vollumfänglich ausüben zu können, regelt Satz 2, dass die Bundesnetzagentur 
Zugriff auf alle durch die Anlagenbetreiber auf der Plattform hinterlegten Angaben erhält. 


Zu Absatz 5 


§ 35 Absatz 4 StromPBG regelt die Schnittstelle für die digitale Übermittlung von Preissi-
cherungsmeldungen nach § 29 Absatz 3 StromPBG und Anlage 5. Preissicherungsmeldun-
gen müssen anlagenbezogen abgegeben werden, wobei für jede Anlage börsentäglich eine 
Übermittlung einer oder mehrerer Preissicherungsmeldungen möglich ist. Es handelt sich 
also um ein erhebliches Datenvolumen, das bei der Berechnung und Prüfung der Über-
schusserlöse automatisiert mit Methoden der elektronischen Datenverarbeitung verarbeitet 
werden muss. Eine digitale Übermittlung ist deshalb notwendig. Außerdem bestehen hohe 
Anforderungen an die Sicherheit der Übermittlung und die Prüfung und Quittierung des 
rechtzeitigen Eingangs von Preissicherungsmeldungen. Dies wird durch eine speziell dafür 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz eingerichtete und von der 
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Bundesnetzagentur betriebene elektronische Schnittstelle und ggf. einer eigens bereitge-
stellten Software oder einer von der Bundesnetzagentur zu benennenden Software zur Ab-
gabe von Preissicherungsmeldungen sichergestellt. Die elektronische Schnittstelle ist un-
verzüglich einzurichten, weil jeder Tag, der nach Inkrafttreten des Gesetzes und der Ver-
fügbarmachung der elektronischen Schnittstelle ein Tag ist, für den die Anlagenbetreiber 
Preissicherungsmeldungen lediglich intern ablegen, was weniger geschützt ist gegen miss-
bräuchliche, nachträgliche Änderungen, die abschöpfungsmindernd wirken, als Preissiche-
rungsmeldungen über eine elektronische Schnittstelle bei der Bundesnetzagentur. Die 
Schnittstelle muss so ausgestaltet sein, dass sichergestellt ist, dass Unternehmen an jedem 
Handelstag Meldungen abgeben können, Unternehmen bei Meldung eine sichere Ein-
gangsbestätigung bekommen, eine Fehlzuordnung von Meldungen ausgeschlossen wer-
den kann, nur autorisierte Unternehmen Meldungen abgeben und die Plattform im Nach-
hinein beweisen kann, dass der Nutzer die Meldung abgegeben hat. Die Bundesnetzagen-
tur kann Format, technische Anforderungen und den Übertragungsweg für Preissicherungs-
meldungen definieren. Sie kann die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
bereitgestellte Schnittstelle dabei auch weiterentwickeln oder modifizieren. 


Zu Absatz 6 


§ 35 Absatz 5 StromPBG stellt Übertragungsnetzbetreiber von einer Haftung frei im Falle 
von unbeabsichtigten Fehlern bei der Bereitstellung der Formularvorgaben oder der Inter-
netplattformen, die zu Vermögensschäden führen.  


Zu § 36 (Länder) 


[…] 


Zu Abschnitt 3 (Sonstige Pflichten) 


Zu § 37 (Arbeitsplatzerhaltungspflicht) 


Mit den Preisbremse erhalten die Unternehmen eine flächendeckende und erhebliche Ent-
lastung von hohen Stromkosten. Dies dient dem Erhalt von Arbeitslätzen und Standorten in 
Deutschland, denn die massiven Preissteigerungen beim Strom bedrohen die Existenz der 
Unternehmen in Deutschland. Daher ist es gerechtfertigt, dort, wo hohe Entlastungen nach 
diesem Gesetz und dem Gas- und Wärmebremsengesetz über 2 Millionen Euro gewährt 
werden, die Entlastung auch an einen Arbeitsplatzerhalt zu koppeln und diese Pflicht ein 
Jahr nach Ende der Entlastungsperiode aufrechtzuerhalten. Zur Berechnung werden Voll-
zeitäquivalente benutzt, um auch Teilzeitkonstellationen Rechnung zu tragen. Bei verbun-
denen Unternehmen gilt die Pflicht jeweils für die einzelnen Unternehmen; abweichend von 
den anderen Vorschriften dieses Gesetzes findet zur Kalkulation der Höhe von 2 Millionen 
Euro keine Konzernbetrachtung statt.  


Andererseits verfügen gerade Tarif- und Betriebsparteien über die Kompetenz und das ver-
fassungsrechtlich garantierte Recht, z.B. Vereinbarungen über den Ausschluss betriebsbe-
dingter Kündigungen zu treffen. Die Regelung sieht daher einen Vorrang von Tarif- und 
Betriebsvereinbarungen vor, ohne dass sie verpflichtend abzuschließen wären und damit 
in die negative Tarifautonomie eingegriffen werden soll. Diese Vereinbarungen werden vor-
rangig anerkannt, deren Initialisierung und Durchsetzung richtet sich aber nach den ein-
schlägigen Regeln zwischen den Vereinbarungsparteien, in die ebenfalls durch dieses Ge-
setz nicht eingegriffen werden soll. 


Die Nachweispflicht nach Absatz 2 soll sicherstellen, dass die Arbeitsplatzerhaltung von 
jedem Unternehmen, das über 2 Millionen Euro Entlastung erhält, eingehalten wird. Ande-
renfalls wird die zuständige Behörde die über 2 Millionen Euro hinausgehende Entlastung 
zurückfordern. Anders als in Absatz 4 besteht kein Ermessen. 
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Nach Absatz 3 sind die Nachweise zur Erhaltung der Arbeitsplätze Teil der Abschlussbe-
richtspflicht. 


Der besondere, ermessensbasierte Rückforderungsmechanismus nach Absatz 4 trägt dem 
Umstand Rechnung, dass verschiedene Situationen zur Unterschreitung von 90% der vor-
handenen Vollzeitäquivalente zum Entlastungsbeginn im Einzelfall führen können. Hier 
muss die zuständige Behörde daher ihr pflichtgemäßes Ermessen ausüben.  


In Absatz 4 Satz 2 sind nicht abschließend Erwägungen aufgeführt, die das Ermessen der 
Behörde leiten. Insbesondere sind Situationen außergewöhnlicher Umstände oder unter-
nehmens- oder branchenbedingter Faktoren denkbar, die eine besondere Zwangssituation 
der Unternehmen begründen, mehr als 10% der Vollzeitäquivalente abzubauen. Außerdem 
soll gewährleistet werden, dass Investitionen in die Transformation, den Klima- und Um-
weltschutz, Energieversorgungssicherheit nicht verhindert werden. Daher wird Bezug ge-
nommen auf Investitionen gemäß Randnummer 33 des „Befristeten Krisenrahmens für 
staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen 
die Ukraine“ der Europäischen Kommission vom 28. Oktober 2022  sowie Investitionen, die 
einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung der in Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines 
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2019/2088 („EU-Taxonomie-VO“) genannten sechs Umweltziele leisten. Unter wel-
chen Voraussetzungen die von dem Letztverbraucher getätigten Investitionen einen we-
sentlichen Beitrag zur Verwirklichung der sechs Umweltziele der EU-Taxonomie-VO leis-
ten, bestimmt sich nach den Art. 10 bis 15 der EU-Taxonomie-VO.  


In Absatz 4 Satz 3 und 4 sind zwei besondere Fälle der Rückforderung geregelt. Wenn der 
Letztverbraucher erhebliche Investitionen nach Satz 2 Nr. 3 eingegangen ist, fordert die 
zuständige Behörde den Entlastungsbetrag in der Regel nicht zurück. Die Schwelle „erheb-
licher“ Investitionen soll den Umständen des Einzelfalles und der Finanzkraft des Letztver-
brauchers Rechnung tragen. Der zweite geregelte Fall der Rückforderung ist die vollstän-
dische Einstellung des Geschäftsbetriebs oder dessen Verlagerung ins Ausland bis zum 
30. April 2025; hier soll die Behörde die Rückforderung ausüben, wobei Fälle von § 613a 
BGB und Umwandlungsgesetz entsprechend berücksichtigt werden. Rückforderungen auf-
grund von Betrugs- und Erschleichungskonstellationen bleiben unberührt. 


Zu § 38 (Aufbewahrungspflichten) 


§ 38 StromPBG verpflichtet Letztverbraucher, die Unternehmen sind, Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen und Übertragungsnetzbetreiber alle Unterlagen, die die nach diesem 
Gesetz gewährten Entlastungsbeträge und die Einhaltung der in diesem Gesetz genannten 
Voraussetzungen belegen für zehn Jahre nach der Endabrechnung nach § 12 aufzubewah-
ren. Die Regelung basiert auf einer entsprechenden Verpflichtung aus dem befristeten Kri-
senrahmen der Europäischen Kommission. 


Zu Teil 6 (Behördliches Verfahren) 


Zu § 39 (Missbrauchsverbot) 


Ziel der Vorschrift ist es, den Missbrauchsgefahren zu begegnen, die sich aus zusätzlichen 
Verhaltensspielräumen der Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Zusammenhang mit 
den Bestimmungen dieses Gesetzes ergeben können. 


Sofern wettbewerbliche Mechanismen in einer Weise eingeschränkt sind, dass marktbe-
herrschende Stellungen von Elektrizitätsversorgungsunternehmen entstehen, unterliegen 
diese ohnehin den entsprechenden Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen. Aber auch unterhalb der Entstehung einer klassischen marktbeherrschen-
den Stellung können sich für die Elektrizitätsversorgungsunternehmen aus dem 







 - 127 - Bearbeitungsstand: 22.11.2022  13:10 


 


vorliegenden Gesetz andere zusätzliche Verhaltensspielräume ergeben, die sich insbeson-
dere auf ihre Preisgestaltung beziehen. Um diese Verhaltensspielräume auf Anbieterseite 
einzugrenzen, enthält das vorliegende Gesetz für die Dauer der Geltung der Strompreis-
bremse bereits besondere Regelungen für die Gestaltung der Grundpreise und der Neu-
kunden- und Wechselprämien. Beide Regelungen sollen auch einer eventuellen miss-
bräuchlichen Gestaltung der Arbeitspreise entgegenwirken, die in Bezug auf das bezu-
schusste Grundkontingent nicht allein zulasten der Letztverbraucher wirken würden, son-
dern insbesondere auch zulasten der Höhe der staatlichen Zuschüsse. 


Die vorliegende Regelung soll ergänzend daher eventuellen Missbräuchen entgegenwir-
ken, die sich unmittelbar in Bezug auf die von den Elektrizitätsversorgungsunternehmen bis 
zum 31. Dezember 2023 geforderten Arbeitspreise ergeben. Die Preisdeckelung dämpft 
einerseits die Wirkung gestiegener Strompreise auf die Kostenentwicklung bei den Letzt-
verbrauchern zielgenau. Damit kann andererseits allerdings zugleich insbesondere die Mo-
tivation der Letztverbraucher sinken, bei Preiserhöhungen ihres Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen einen Lieferantenwechsel zu erwägen. Ein dadurch gedämpfter Wettbe-
werbsdruck kann daher zusätzliche Verhaltensspielräume des Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmens für solche Preiserhöhungen bewirken 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 Satz 1 regelt vor diesem Hintergrund, dass ein Missbrauch solcher zusätzlichen 
Verhaltensmöglichkeiten eines Elektrizitätsversorgungsunternehmen verboten ist. Satz 2 
konkretisiert das Verbot in Bezug auf eine Erhöhung der Arbeitspreise des Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmens, die Gegenstand des Preisdeckelung sind, soweit diese Erhöhung 
sich nicht aus dem allgemein üblichen Marktgeschehen, einem Anstieg der Beschaffungs-
kosten des Elektrizitätsversorgungsunternehmens oder einem Anstieg von für den Elektri-
zitätsversorgungsunternehmens nicht beeinflussbaren Preisbestandteilen ergibt. Zu den 
nicht beeinflussbaren Preisbestandteilen gehören insbesondere die Netzentgelte und die 
staatlich veranlassten Preisbestandteile. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 Satz 1 gibt der zuständigen Behörde die Befugnis, einen Missbrauch nach dem 
vorstehenden Absatz abzustellen. Die Abstellungsbefugnis entspricht der Befugnis der Re-
gulierungsbehörden nach § 30 des Energiewirtschaftsgesetzes. Nach Absatz 2 Satz 2 kann 
sie insbesondere anordnen, dass von den Elektrizitätsversorgungsunternehmen die Erstat-
tungen und Vorauszahlungen nach den §§ 18 und 21 ganz oder teilweise zurückzuerstatten 
sind, oder die wirtschaftlichen Vorteile des Elektrizitätsversorgungsunternehmens aufgrund 
des missbräuchlichen Verhaltens insgesamt abschöpfen 


Zu Absatz 3 


§ 39 Absatz 3 verweist zur Verfahrenserleichterung auf die gesetzlichen Bestimmungen für 
das Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie die gerichtlichen Verfahren, 
die auch ansonsten für Entscheidungen der zuständigen Behörde gelten. Ein Verstoß ge-
gen das Missbrauchsverbot stellt nach § 43 Absatz 1 Nummer 5 eine Ordnungswidrigkeit 
dar. 


Zu § 40 (Aufsicht der Bundesnetzagentur) 


§ 40 StromPBG regelt die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes 
durch die Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur übernimmt im Rahmen des Geset-
zes allgemeine Aufsichtsaufgaben. Sie ist befugt, Prüfungen auch ohne besonderen Anlass 
(stichprobenartige Prüfungen) durchzuführen. 
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Zu Absatz 1 


§ 40 Absatz 1 StromPBG regelt die Aufsichtspflichten der Bundesnetzagentur gegenüber 
den Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern, Betreibern von Stromerzeugungsanlagen, 
Unternehmen, die mit dem Betreiber einer Stromerzeugungsanlage in einem Rechtsver-
hältnis nach § 15 stehen, und Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe a) bis d) verweisen auf die jeweils geltenden Pflichten und stellen gleichzeitig 
klar, dass sich die Aufsicht auf die ordnungsgemäße Erfüllung dieser Verpflichtungen nach 
den Vorgaben dieses Gesetzes erstreckt. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 bestimmt, dass die Bundesnetzagentur die ordnungsgemäße Einhaltung der 
Pflichten durch die Betreiber von Stromerzeugungsanlagen überwacht. Zu diesen Pflichten 
der Betreiber von Stromerzeugungsanlagen gehören insbesondere die Übermittlung der in 
§ 29 aufgelisteten Mitteilungen, die Ermittlung und die Zahlung der abzuschöpfenden Über-
schusserlöse. Um sicherzustellen, dass die Bundesnetzagentur über alle Informationen 
verfügt, die sie zur Erfüllung ihrer Überwachungsaufgaben benötigt, gehört zu ihren Befug-
nissen auch die Möglichkeit, die notwendigen Auskünfte zu den im Gesetz vorgesehenen 
Pflichten anzufordern. Für den Fall der Mitteilungspflicht nach § 29 Absatz 1 Nummer 4 
gehört dazu etwa die Vorlage aller Daten, Annahmen und Belege, auf deren Grundlage die 
Berechnung der abzuschöpfenden Überschusserlöse erfolgt ist. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 bestimmt, dass die Bundesnetzagentur die ordnungsgemäße Einhaltung der 
Pflichten durch die Netzbetreiber überwacht. Zu den in Nummer 2 Buchstabe a bis d ge-
nannten Pflichten gehören die Kontoführungs-, Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten 
in Teil 5, die Vereinnahmung der von den Betreibern der Stromerzeugungsanlagen erhal-
tenen Überschusserlöse nach Teil 3, die Durchführung des Ausgleichsmechanismus nach 
Teil 4 sowie die sonstigen, für Netzbetreiber geltenden Pflichten nach diesem Gesetz. 


Zu Nummer 3 


Nummer 3 bestimmt, dass die Bundesnetzagentur die Einhaltung der Pflichten durch die 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen überwacht. Zu den Pflichten der Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen gehört insbesondere die ordnungsgemäße Abrechnung des Erstat-
tungsanspruchs gegenüber den Übertragungsnetzbetreibern. 


Zu Nummer 4 


Nach Nummer 4 erstreckt sich die Aufsicht der Bundesnetzagentur auf die nach 15 ver-
pflichteten Gesellschafter und Unternehmen und die Einhaltung der Mitteilungspflichten 
nach § 29 sowie der Zahlungspflichten . 


Zu Absatz 2 


§ 40 Absatz 2 StromPBG stellt klar, dass die Vorschriften des Teils 8 des Energiewirt-
schaftsgesetzes bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Bundesnetzagentur nach diesem 
Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend 
anzuwenden sind. Dies gilt nicht für § 69 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 10, der §§ 91, 93 und 
95 bis 101 sowie § 105 EnWG. 


Zu § 41 (Festsetzungen der Bundesnetzagentur) 


§ 41 StromPBG regelt die der Bundesnetzagentur zur Verfügung stehenden Befugnis bei 
Nichteinhaltung der Pflichten durch die Betreiber von Stromerzeugungsanlagen. 
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Zu Absatz 1 


§ 41 Absatz 1 StromPBG bestimmt die Befugnis der Bundesnetzagentur, die Über-
schusserlöse festzusetzen. Dabei greift diese Befugnis ein, wenn der Betreiber von Strom-
erzeugungsanlagen entgegen den einschlägigen Vorschriften nicht, nicht fristgerecht oder 
nicht ordnungsgemäß Informationen übermittelt oder wenn er den abschöpfbaren Über-
schusserlös nicht, nicht fristgerecht oder nicht ordnungsgemäß an den zuständigen Netz-
betreiber zahlt. Dafür setzt die Bundesnetzagentur dem Betreiber zunächst eine angemes-
sene Frist, um seiner jeweiligen Pflicht nachzukommen. Die Pflicht ist gegenüber dem Netz-
betreiber, nicht gegenüber der Bundesnetzagentur zu erfüllen. Wenn der Betreiber inner-
halb der gesetzten Frist seiner Pflicht nicht nachkommt, ist die Bundesnetzagentur befugt, 
die ausstehenden Überschusserlöse festzusetzen. Die Summe wird in Form eines zahlen-
mäßig bestimmten Geldbetrages ausgedrückt.  


Zu Absatz 2 


§ 41 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 StromPBG verpflichtet den jeweiligen Netzbetreiber, die 
Bundesnetzagentur unverzüglich zu informieren, wenn ein Betreiber von Stromerzeugungs-
anlagen seiner Mitteilungspflicht nach § 29 Absatz 1 und 2  StromPBG nicht nachkommt. 
Nach Nummer 2 sind die Netzbetreiber darüber hinaus verpflichtet, die Bundesnetzagentur 
unverzüglich über eine ausstehende Zahlung des Betreibers von Stromerzeugungsanlagen 
nach § 14 StromPBG zu informieren. Satz 2 sieht vor, dass die Informationspflichten nach 
Satz 1 auch dann gelten, wenn die Netzbetreiber begründete Anhaltspunkte haben, dass 
der Betreiber eine unrichtige oder unvollständige Mitteilung abgegeben hat. Diese Angaben 
sind der Bundesnetzagentur jedoch nur dann zu übermitteln, wenn sie für die Höhe der 
abschöpfbaren Überschusserlöse erheblich sein können. Es ist nicht die Aufgabe der Netz-
betreiber zu prüfen, ob die Pflichtverletzung vorliegt und ob die Angaben tatsächlich für die 
Höhe der Überschusserlöse erheblich sind. Allein ausreichend ist ein begründeter Anhalts-
punkt dafür, dass diese Möglichkeit gegeben ist. Gleiches gilt für den Fall, dass dem Netz-
betreiber begründete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Betreiber einer Stromerzeu-
gungsanlage seiner Zahlungspflicht nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Mittei-
lungspflichten sollen sicherstellen, dass die Bundesnetzagentur ihre Befugnisse ausüben 
kann. 


Zu Absatz 3 


§ 41 Absatz 3 StromPBG definiert die Berechnung des Geldbetrages, der durch die Bun-
desnetzagentur nach Absatz 1 festgesetzt wird. Die Berechnung ergibt sich direkt aus dem 
Gesetz. Der Geldbetrag wird errechnet nach §§ 14 und 16 StromPBG als Produkt aus der 
eingespeisten Strommenge und dem Spotmarkterlös für die relevante Technologie. Entge-
gen den Bestimmungen des § 16 StromPBG wird bei der Festsetzung allerdings kein Si-
cherheitszuschlag berücksichtigt. Die Pflichtverletzung wird sanktioniert, indem ein Sicher-
heitszuschlag nicht gewährt wird und entgegen den Bestimmungen des § 14 StromPBG 
nicht nur 90, sondern 100 Prozent der erwirtschafteten Überschusserlöse durch den Betrei-
ber der Stromerzeugungsanlagen abzuführen sind. Um bei der Berechnung oder Festset-
zung des Geldbetrages auch weitere Erlöse zu berücksichtigen, die die Stromerzeugungs-
anlagen bei anlagenbezogener Vermarktung oder bei den Absicherungsgeschäften erwirt-
schaften, ist die Bundesnetzagentur befugt Festlegung nach § 29 EnWG zu erlassen. 


Zu Absatz 4 


§ 41 Absatz 4 StromPBG betrifft den Fall, dass ein Betreiber von Stromerzeugungsanla-
gen das Ergebnis aus Absicherungsgeschäften entgegen den Maßgaben der Anlage 4 be-
rechnet hat und dies was zur Verringerung der Höhe der Überschusserlöse führt.  In diesem 
Fall gelten die Befugnisse der Bundesnetzagentur nach Absatz 1 entsprechend, d.h. die 
Bundesnetzagentur kann die Überschusserlöse festsetzen. Dabei erhöht sich der Geldbe-
trag, den die Bundesnetzagentur festsetzt, um den doppelten Wert der Differenz aus dem 
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errechneten Betrag nach Maßgabe der Anlage 4 und dem mitgeteilten Betrag. Wenn der 
Betreiber von Stromerzeugungsanlagen in der ersten Meldung, die nach den §§ 17 Num-
mer 1 und 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstab a  StromPBG getätigt wird, die Methodik nicht 
oder nicht ordnungsgemäß mitgeteilt hat, wird bei der Berechnung und Festsetzung unwi-
derleglich vermutet, dass das Ergebnis aus Absicherungsgeschäften nach § 17 Nummer 1 
StromPBG null beträgt.  


Zu Absatz 5 


§ 41 Absatz 5 StromPBG bestimmt, dass der festgesetzte Geldbetrag an das von dem 
zuständigen regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber geführten Konto abzu-
führen ist. Die Überweisung ist innerhalb von vier Wochen nach der Bekanntgabe der Be-
stimmung des Betrags durch die Bundesnetzagentur vorzunehmen. Die Bundesnetzagen-
tur ist verpflichtet, den regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber über diese 
Festsetzung zu informieren. Dies ist erforderlich, da die Betreiber von Stromerzeugungsan-
lagen die Zahlung an die Übertragungsnetzbetreiber zu tätigen haben. 


Zu Absatz 6 


§ 41 Absatz 6 StromPBG bestimmt, dass bei einer ausstehenden Zahlung - trotz der Fest-
setzung des Geldbetrages durch die Bundesnetzagentur - der regelzonenverantwortliche 
Netzbetreiber berechtigt und verpflichtet ist, den Vollzug der Zahlung gegenüber dem Be-
treiber der Stromerzeugungsanlage durchzusetzen. 


Zu § 42 (Rechtsschutz) 


§ 42 StromPBG regelt den Rechtsschutz gegen die Entscheidungen der Bundesnetzagen-
tur nach diesem Gesetz. Es wird klargestellt, dass die Bestimmungen des Teils 8 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes mit Ausnahme des § 69 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 10, der §§ 91, 
93 und 95 bis 101 sowie § 105 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend anzuwenden 
sind. 


Absatz 2 regelt die Zuständigkeit des Oberlandesgerichts für die Rechtsbefehle gegen die 
Festsetzung des Geldbetrages durch die Bundesnetzagentur nach § 41. Der Beschluss ist 
unanfechtbar. 


Das zuständige OLG Düsseldorf wird erst- und letztinstanzlich mit Beschwerdeverfahren 
betraut, die sich gegen die Festsetzung der Bundesnetzagentur richten, was dem Rechts-
weg nach § 64 Absatz 3 Kohleverstromungsbeendigungsgesetz entspricht. Dies soll das 
Verfahren beschleunigen und den Verfahrensbeteiligten rasch Rechtssicherheit gewähren. 
Das allein zuständige OLG Düsseldorf besitzt aufgrund seiner langjährigen Erfahrung eine 
im Bundesgebiet einzigartige Expertise in energiewirtschaftsrechtlichen Fragestellungen. 
Die Praxis des Gerichts zeigt, dass rasch, zielorientiert und praxisnah entschieden wird. 
Rechts- und Tatsachenfragen (sowohl technisch als auch ökonomisch) werden ausermittelt 
und entschieden. Die Beibehaltung des im EnWG vorgesehenen Rechtsweges vermeidet 
zudem Widersprüche zur Anwendung anderen energierechtlicher Vorschriften. 


Zu § 43 (Bußgeldvorschriften) 


In § 43 StromPBG wird ein Ordnungswidrigkeitentatbestand geschaffen, mit dem be-
stimmte Verstöße gegen das Gesetz bußgeldbewehrt werden. Dies ist geboten, um den 
legitimen Zwecken des Gesetzes angemessen zur Geltung zu verhelfen. Zugleich verlangt 
die Verordnung (EU) 2022/1854 eine praktisch wirksame Umsetzung der unionsrechtlich 
gebotenen Abschöpfung. § 43 StromPBG ergänzt die im Gesetz vorgesehenen Befugnisse 
der Bundesnetzagentur um die Möglichkeit der bußgeldbewehrten Sanktionen. Die Vor-
schrift ist damit ein wichtiger Baustein zur Durchsetzung der Vorgaben des Gesetzes. 
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§ 43 Absatz 1 StromPBG regelt die Tatbestände der Ordnungswidrigkeiten. Nach Nummer 
1 gilt als Ordnungswidrigkeit die vorsätzliche und fahrlässige Nichteinhaltung Meldepflich-
ten und die nicht rechtzeitige Übermittlung der Meldung nach § 29 StromPBG. Nach Num-
mer 2 gilt als Ordnungswidrigkeit die vorsätzliche und fahrlässige Nichteinhaltung der Mel-
depflichten nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 StromPBG und wenn solche Mit-
teilung nicht rechtzeitig erfolgt. Nach Nummer 3 gilt als Ordnungswidrigkeit eine fahrlässige 
Angabe von unrichtigen oder unvollständigen Informationen nach § 29 StromPBG, die die 
für die Höhe der abschöpfbaren Überschusserlöse erheblich sind. Nach Nummer 4 gilt als 
Ordnungswidrigkeit eine vorsätzliche und fahrlässige Nichteinhaltung der Pflicht zur Ab-
gabe einer Erklärung zu Absicherungsgeschäften nach § 19 StromPBG und eine nicht 
rechtzeitige Übermittlung solcher Erklärung. Nach Nummer 5 gilt als Ordnungswidrigkeit 
eine vorsätzliche und fahrlässige Nichteinhaltung einer vollziehbaren Anordnung der Bun-
desnetzagentur. Nach Nummer 6 gilt als Ordnungswidrigkeit vorsätzlicher und fahrlässiger 
Missbrauch seiner Verhaltensmöglichkeiten nach § 39 StromPBG. 


Nummer 7 bestimmt, dass ein vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoß gegen die Zahlungs-
pflicht nach § 14 StromPBG eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wenn die Zahlung nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß erfolgt. Durch Nummer 7 wird insofern ein Verstoß 
gegen die Zahlungspflicht nach § 14 StromPBG sanktioniert, um die Durchsetzung des 
Zahlungsanspruchs nicht allein den Netzbetreibern zu überlassen und die mit dem Gesetz 
verfolgten Zwecke, nämlich eine zügige und wirksame Entlastung der Letztverbraucher si-
cherzustellen, die Zwischenfinanzierung durch den Bund zu begrenzen und Mittel für die 
Senkung der Netzentgelte gemäß § 24 Absatz 1 StromPBG möglichst zeitnah zur Verfü-
gung zu haben, durch die zusätzliche Beugewirkung eines solchen Mittels zu erreichen. 
Mildere und zugleich gleich effektive Mittel sind nicht ersichtlich. 


§ 43 Absatz 2 StromPBG regelt die Höhe der Geldbuße. Diese kann bei Ordnungswidrig-
keiten nach Absatz 1 Nummer 1 bis 5 und 7 bis zu vier Prozent des im vorausgegangenen 
Geschäftsjahr weltweit erzielten Umsatzes des Betreibers der Stromerzeugungsanlage be-
tragen. Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 6 kann mit einer Geldbuße bis zu 5 
Million Euro und über diesen Betrag hinaus bis zur dreifachen Höhe des durch die Zuwider-
handlung erlangten Mehrerlöses geahndet werden.  Damit wird eine wirksame Sanktions-
möglichkeit geschaffen, um sicherzustellen, dass die Betreiber der Stromerzeugungsanla-
gen ihre Mitteilungs- und Zahlungsverpflichtungen und damit den Kern ihrer Verpflichtun-
gen nach diesem Gesetz einhalten. Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße kommen 
als abzuwägende Umstände insbesondere die Art und das Ausmaß der Zuwiderhandlung, 
Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit der Zuwiderhandlung, eine wiederholte Pflichtverletzung 
nach Absatz 1 sowie das Bemühen des Unternehmens, die Pflichtverletzung aufzudecken 
und unverzüglich abzustellen, in Betracht.  


§ 43 Absatz 3 StromPBG bestimmt die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur für die Ver-
folgung und die Ahndung der Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 1 bis 5 und 7. 
Für die Verfolgung und die Ahndung der Ordnungswidrigkeit nach Nummer 6 ist die [Be-
hörde] zuständig. 


Zu § 44 (Vorsätzliche Falschangaben) 


§ 44 StromPBG ergänzt die im Gesetz vorgesehenen Befugnisse der Bundesnetzagentur 
und die Bußgeldvorschrift um die Möglichkeit zur Verhängung einer Strafe im Falle vorsätz-
lich unrichtiger oder unvollständiger Angaben nach § 29 Absatz 1 und 2 StromPBG, die für 
die Höhe der abschöpfbaren Überschusserlöse erheblich sind. Der Strafrahmen orientiert 
sich an § 263 StGB und § 370 Abgabenordnung. Der Versuch ist nach Absatz 2 strafbar. 
Absatz 3 regelt den besonders schweren Fall vorsätzlicher Falschangaben. Ein besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel dann vor, wenn der Täter in großem Ausmaß fortgesetzt 
unrichtige oder unvollständige Angaben im Sinne von Absatz 1 macht oder nachgemachte 
oder verfälschte Belege vorlegt. 
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Zu § 45 (Haftung der Vertreter) 


§ 45 StromPBG regelt in Anlehnung an § 69 der Abgabenordnung einen speziellen Fall der 
persönlichen Haftung der gesetzlichen Vertreter von natürlichen und juristischen Personen 
und von Geschäftsführern von nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und Vermö-
gensmassen.  


Diese greift allein für bestimmte Fälle im Zusammenhang mit der in § 17 Absatz 1 Strom-
PBG geregelten Option, eine Korrektur von nach § 16 StromPBG ermittelten Überschusser-
lösen um das Ergebnis aus Absicherungsgeschäften, die vor dem 1. November abge-
schlossen worden sind, geltend zu machen.  


In diesem Fall müssen die gesetzlichen Vertreter nach § 29 Absatz 1 Nummer 5 StromPBG 
eine Erklärung abgeben, dass die im Rahmen der mit § 17 Absatz 1 StromPBG korrespon-
dierenden Meldepflicht nach § 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a StromPBG gemachten 
Angaben richtig und vollständig sind und dass die Rechtsfolgen einer unrichtigen oder un-
vollständigen Angabe bekannt sind.  


Werden entgegen der gesetzlichen Vorgaben in solchen Fällen dennoch unvollständige o-
der unzutreffende Meldungen abgegeben und verletzten die gesetzlichen Vertreter in die-
sem Zusammenhang ihnen auferlegte Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig, haften sie 
neben dem jeweiligen Anlagenbetreiber auch persönlich für daraus folgende Ansprüche. 


Zu § 46 (Weitere Aufgaben und Aufsicht der Prüfbehörde) 


Zu Absatz 1 


§ 46 StromPBG regelt weitere Aufgaben der nach § 48 Nummer 1 noch zu bestimmenden 
Prüfbehörde neben dem in § 11 vorgesehenen Verwaltungsverfahren zur Feststellung der 
Höchstgrenzen. Nach § 46 Absatz 1 StromPBG hat die Prüfbehörde unverzüglich eine 
Mustervorlage für die Berechnung des EBITDA auf ihrer Internetseite zur Verfügung zu 
stellen, um den Letztverbrauchern eine Abschätzung für ihre Ex-Ante Mitteilungspflicht 
nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 StromPBG zu ermöglichen. 


Zu Absatz 2 


§ 46 Absatz 2 StromPBG verpflichtet die Prüfbehörde zudem, dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz Jahresberichte zu den Entlastungen nach Teil 2 dieses Geset-
zes zu übermitteln. Satz 2 bestimmt, dass die Bundesnetzagentur, die Übertragungsnetz-
betreiber und die Elektrizitätsversorgungsunternehmen die Prüfbehörde bei der Erstellung 
dieser Berichte zu unterstützen haben. 


Zu Teil 7 (Verordnungsermächtigungen, Übergangs- und Schlussbestimmungen) 


Zu § 47 (Verordnungsermächtigung zum Anwendungsbereich) 


In § 47 StromPBG ist die Ermächtigung der Bundesregierung geregelt, ohne Zustimmung 
des Bundesrates Rechtverordnungen zum Anwendungsbereich des StromPBG zu erlas-
sen. 


Zu Nummer 1 


In § 47 Nummer 1 StromPBG ist vorgesehen, dass durch Rechtsverordnung der zeitliche 
Anwendungsbereich von Teil 2 zur Entlastung von Letztverbrauchern bis zum 30. April 2024 
verlängert werden und dabei zwischen verschiedenen Gruppen von Letztverbrauchern un-
terschieden werden kann. Soweit diese Verordnung den Anwendungsbereich auch für 
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Unternehmen verlängert, wird auch diese Verordnung unter beihilferechtlichen Genehmi-
gungsvorbehalt gestellt werden. 


Zu Buchstabe a 


Nach § 47 Nummer 1 Buchstabe a StromPBG können in der Rechtsverordnung insbe-
sondere die Höhe und Berechnung des Differenzbetrags, das Entlastungskontingent und 
die Höchstgrenzen neu bestimmt werden, soweit dies für die beihilferechtliche Genehmi-
gung der Entlastung erforderlich ist. Damit wird sichergestellt, dass eine zeitliche Verlänge-
rung der Vorschriften für die Entlastung der Letztverbraucher im Einklang mit den beihilfe-
rechtlichen Anforderungen der Europäischen Union erfolgt. 


Zu Buchstabe b 


Nach § 47 Nummer 1 Buchstabe b StromPBG können in der Rechtsverordnung insbe-
sondere die erforderlichen Nachweis-, Informations- und Mitteilungspflichten geregelt wer-
den. 


Zu Nummer 2 


§ 47 Nummer 2 StromPBG sieht eine Verordnungsermächtigung der Bundesregierung für 
die Verlängerung des Teil 2 über den 30. April 2024 hinaus vor. Diese Ermächtigung gilt für 
alle Letztverbraucher oder für einzelne Gruppen. Vorgesehen ist die Möglichkeit, zwischen 
den Gruppen von Letztverbrauchern zu unterscheiden. Dabei regelt § 47 Nummer 2 Buch-
stabe a StromPBG entsprechend zu § 47 Nummer 1 Buchstabe a StromPBG die Bestim-
mungen, die insbesondere neu gefasst werden können, und § 47 Nummer 2 Buchstabe b 
StromPBG entspricht § 46 Nummer 1 Buchstabe b StromPBG. 


Zu Nummer 3 


§ 47 Nummer 3 StromPBG regelt die Ermächtigungsgrundlage für die Verlängerung des 
zeitlichen Anwendungsbereichs der Vorschriften über die Abschöpfung von Überschusser-
lösen nach Teil 3 StromPBG. Dies gilt abweichend von § 13 Absatz 1 StromPBG, der die 
Anwendung der Regelungen zur Abschöpfung von Überschusserlösen für Strommengen, 
die nach dem 31. August 2022 und vor dem 1. Juli 2023 im Bundesgebiet erzeugt wurden, 
und für Absicherungsgeschäfte, die nach dem 31. August 2022 und vor dem 1. Juli 2023 
im Bundesgebiet ganz oder teilweise erfüllt werden mussten, anordnet.  


Für die Verlängerung des Anwendungsbereichs gilt die in § 13 Absatz 2 Satz 4 StromPBG 
vorgesehene Frist, die am 31. Dezember 2024 oder spätestens zum Ablauf einer unions-
rechtlichen Pflicht zur Abschöpfung von Überschusserlösen endet. 


Nummer 3 Halbsatz 2 ermächtigt die Bundesregierung, im Fall einer Verlängerung des zeit-
lichen Anwendungsbereichs über den 31. Dezember 2023 hinaus die Werte neu zu bestim-
men, die für Überschusserlöse im Sinn des § 16 Absatz 1 StromPBG gelten. Die Norm 
ordnet die Bestimmung neuer Werte für Stromerzeugungsanlagen, die Strom auf der Basis 
von Abfall gewinnen, an. Dies ist erforderlich, da diese Anlagen erstmals mit Wirkung zum 
1. Januar 2024 der Berichts- und Abgabepflicht des Brennstoffemissionshandelsgesetzes 
(BEHG) unterliegen. 


Zu § 48 (Weitere Verordnungsermächtigungen) 


§ 48 StromPBG sieht die Ermächtigung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-
schutz vor, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen weitere Regelun-
gen durch Rechtsverordnung zu erlassen. Die Ermächtigung des Verordnungsgebers wird 
in § 47 Nummer 1 bis 5 StromPBG bestimmt. Eine Zustimmung des Bundesrates ist nicht 
vorgesehen.  
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Zu Nummer 1 


Nach § 48 Nummer 1 StromPBG gilt die Ermächtigung für die Bestimmung der Bundes-
behörde, die die Aufgaben wahrnimmt, die in diesem Gesetz oder in dem Erdgas-Wärme-
Preisbremsengesetz der Prüfbehörde zugewiesen sind. 


Zu Nummer 2 


Nach § 48 Nummer 2 StromPBG gilt die Ermächtigung für die Bestimmung weiterer Vor-
gaben zu dem Verfahren zur Feststellung der anzuwenden Höchstgrenzen und der Einzel-
notifizierung nach § 11 StromPBG. Zusätzlich zu oder abweichend von § 11 Absatz 2 
StromPBG können Nachweisvorgaben bestimmt und die im Verfahren nach § 11 SromPBG 
zu erbringenden Nachweise näher bestimmt werden. 


Zu Nummer 3 


Nach § 47 Nummer 3 StromPBG gilt die Ermächtigung für die Bestimmung des Verfahrens, 
nach dem von der Selbsterklärung der Letztverbraucher nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 
StromPBG abweichende Feststellungen der Prüfbehörde zu den anzuwendenden Höchst-
grenzen, die im Verfahren zur Feststellung der Höchstgrenzen nach § 11 Absatz 7 Strom-
PBG zu korrigieren. 


Zu § 49 (Auszahlung und Höhe Entlastungsbetrag Januar und Februar 2023) 


§ 49 StromPBG enthält die Übergangsregelung zum Umgang mit den Monaten Januar und 
Februar 2023. Für diese Monate ist eine Umsetzung der Vorgaben dieses Gesetzes nicht 
mehr möglich. Aus diesem Grunde ordnet Absatz 1 an, dass die Entlastungsbeträge für 
diese Monate mit dem Entlastungsbetrag für den Monat März 2023 gewährt werden müs-
sen. Entsprechend sind den Elektrizitätsversorgungsunternehmen für diese Monate auch 
die Abschläge seitens der Übertragungsnetzbetreiber erst im März zu gewähren. Absatz 2 
enthält Regelungen zur praktischen Abwicklung der Erstreckung des Entlastungsbetrags 
für März auf die Monate Januar oder Februar 2023. Die verschiedenen Optionen, wie das 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen die für Januar und Februar 2023 zu gewährende Ent-
lastung praktisch abbildet, stehen dabei gleichberechtigt nebeneinander. Das Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen kann wählen, welche der Optionen es nutzen möchte. 


Zu § 50 (Beihilferechtlicher Genehmigungsvorbehalt) 


§ 50 StromPBG enthält schließlich den beihilferechtlichen Genehmigungsvorbehalt. Zu be-
achten ist, dass dieser voraussichtlich in zwei Schritten aufgehoben werden wird, da die 
beihilferechtliche Notifizierung der Strompreisbremse insgesamt nach dem Krisenrahmen 
und die Sonderregelungen zu Schienenbahnen nach den Eisenbahnleitlinien der Europäi-
schen Kommission notifiziert werden müssen und damit unterschiedliche Verfahren durch-
laufen werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird sich zügig um 
eine Notifizierung unter dem Krisenrahmen und das Bundesministerium für Digitales und 
Verkehr wird sich zügig um eine Notifizierung unter den Eisenbahnleitlinien kümmern. 


Zu Anlage 1 (Krisenbedingte Energiemehrkosten) 


Anlage 1 regelt die Berechnung der krisenbedingten Energiemehrkosten. Die krisenbeding-
ten Energiemehrkosten sind relevant für die beihilferechtlich vorgegebenen Höchstgrenzen 
nach § 9 und richten sich dementsprechend nach den Vorgaben des „Befristeten Krisen-
rahmens“, hier insbesondere Rn. 66 lit. e.  


Nach der in Anlage 1 angewendeten Formel bestimmen sich die Mehrkosten aus der Diffe-
renz des Preises der verbrauchten Energieeinheit in dem Zeitraum vom 1. Feb. 2022 bis 
zum 31. Dezember 2023 und 150 % des Preises im Vergleichszeitraum 2021. Hierbei 
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werden auf monatliche Durchschnittspreise abgestellt, die für die entsprechende Monate 
voneinander subtrahiert werden, so dass z. B. das 1,5 fache des Durchschnittspreises im 
Januar 2021 von dem Durchschnittspreis des Unternehmens im Januar 2023 zu subtrahie-
ren ist. Die so errechnete Preisdifferenz wird mit der Verbrauchsmenge des Unternehmens 
in dem jeweiligen Monat im Vergleichszeitraum – also beispielsweise im Januar 2021 – 
multipliziert. Für die zu fördernden Monate ab September 2022 dürfen nur max. 70 % des 
Verbrauchs im Vergleichszeitraum angesetzt werden. Diese Kosten stellen abzüglich be-
reits erhaltener Förderungen (z. B. aus dem Energiekostendämpfungsprogramm) die mo-
natlichen Energiemehrkosten dar. Die auf diesem Weg ermittelten Monatskosten müssen 
addiert werden, um die gesamten Energiemehrkosten im Zeitraum von Februar 2022-De-
zember 2023 zu bestimmen.  


Nicht einzurechnen sind dabei Monate, in denen der Energiepreissteigerung negativ ist, da 
der Anstieg gegenüber 2021 nicht mindestens das 1,5fache ausmacht. Somit erhält das 
Unternehmen in diesen Monaten keine zusätzlichen Mehrkosten für sein Beihilfekonto, aber 
das Konto wird auch nicht durch einen Negativwert reduziert, da die Unternehmen betriebs-
wirtschaftlich keinen Vorteil aus nicht oder nur geringfügig gestiegenen Energiepreisen ab-
leiten kann.  


Zwar geht der Förderzeitraum in Anlage 1 durch die Einbeziehung des Jahres 2022 über 
den Förderzeitraum der Strom- und Gaspreisbremse hinaus. Jedoch steht das in Einklang 
mit dem Ziel der Anlage 1 i. V. m. § 9, einen beihilferechtlichen Höchstwert zu ermitteln, der 
nur als Korrektiv zu der Festlegung des Entlastungsbetrags nach den §§ 4-8 zur Anwen-
dung kommt, soweit dieser Wert überschritten würde.  


Zu Anlage 2 (Besonders von hohen Energiepreisen betroffene Sektoren und 
Teilsektoren ) 


Anlage 2 enthält die Liste der Sektoren und Teilsektoren die nach dem befristeten Krisen-
rahmen der Europäischen Kommission besonders von hohen Energiepreisen betroffen 
sind. Die Liste entspricht Anhang I des befristeten Krisenrahmens. 


Zu Anlage 3 (CO2-Kosten Braunkohle ) 


Anlage 3 StromPBG gibt die Berechnung der spezifischen Kohlendioxid-Kosten der Kraft-
werke (in Euro/MWhel) vor, wie sie für die Bestimmung der Referenzkosten für Braunkoh-
leanlagen nach § 16 Absatz 1 Nummer 5 StromPBG erforderlich sind. Sie berechnen sich 
anhand der monatlichen Kohlendioxid-Preise für Emissionsberechtigungen des EU-Emis-
sionshandels (Euro/t Kohlendioxid) multipliziert mit den spezifischen Kohlendioxid-Emissi-
onen von 1.236 g CO2/kWh für ein altes Braunkohlekraftwerk. Die spezifischen Emissionen 
entsprechen einem älteren Braunkohlekraftwerk mit einem elektrischen Nutzungsgrad von 
33 Prozent und dem Emissionsfaktor von Braunkohle aus dem Rheinland.  


In der Regel erreichen Braunkohlekraftwerke höhere Nutzungsgrade als 33 Prozent. Dies 
umfasst z.B. neuere Kraftwerksblöcke und KWK-Anlagen. KWK-Anlagen nutzen den ein-
gesetzten Brennstoff durch die gekoppelte Produktion von Strom und Wärme besonders 
effizient. Wenn die Brennstoffeinsätze von KWK-Anlagen gemäß Richtlinie 2012/27/EU auf 
die Produktion von Strom und Wärme aufgeteilt werden, werden in der Regel elektrische 
Nutzungsgrade der Stromscheibe von deutlich über 33 Prozent erreicht. Die Hocheffizienz-
technologie KWK profitiert also von der pauschalen Festlegung der spezifischen Emissio-
nen. Auch effiziente Braunkohlekraftwerke erwirtschaften durch die pauschale Festlegung 
der spezifischen Emissionen zusätzliche Deckungsbeiträge und können so ihre Kapitalkos-
ten refinanzieren. 
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Zu Anlage 4 (Absicherungsgeschäfte, die vor dem 1. November 2022 
abgeschlossen worden sind) 


Anlage 4 StromPBG regelt die Ermittlung des Ergebnisses aus Absicherungsgeschäften 
(auch „Hedging“ genannt), die vor dem 1. November 2022 abgeschlossen worden sind. 
Geschäfte nach diesem Stichtag regelt die Anlage 5. 


Das Ergebnis ist für jede Stromerzeugungsanlage zu ermitteln und entspricht der Summe 
des Fair Values-Ergebnisses (finanzielles Ergebnis) aller Absicherungsgeschäfte, die für 
diese Erzeugungsanlage zur finanziellen Absicherung der Stromproduktion abgeschlossen 
wurden, unabhängig ob sie später glattgestellt oder erfüllt wurden. Wurde beispielsweise 
ein finanzieller Strom-Future zu einem niedrigen Preis verkauft und wird dann bei hohen 
Spotpreisen erfüllt, ist das Fair Value-Ergebnis negativ, weil sich aus dieser Transaktion 
eine Zahlungsverpflichtung für den Verkäufer ergibt.  


Da Absicherungsgeschäfte wie Future- und Forward-Kontrakte standardisierte Verträge 
sind, die Unternehmen für ihr Portfolio abschließen, müssen sie Stromerzeugungsanlagen 
zugeordnet werden. Dabei regelt Anlage 4 StromPBG insbesondere, dass die Abgrenzung 
von Erzeugungs-Absicherungsgeschäften von anderen Zwecken von Terminmarktgeschäf-
ten (z.B. Eigenhandel, Vertriebs-Hedging) klar abzugrenzen ist, dass im Unternehmen be-
reits bestehende Zuordnungsregeln Anwendung finden müssen und nach objektiv nach-
vollziehbaren Regeln erfolgt, dass Zuordnungsregeln im Zeitverlauf und über alle Abrech-
nungszeiträume hinweg konsistent angewendet werden müssen, und dass das berücksich-
tige Volumen (MWh) nicht die erwartete Erzeugung der betreffenden Stromerzeugungsan-
lage überschreiten darf. Zweck dieser Regelungen ist es, zu verhindern, das Unternehmen 
mit viel Kreativität aus der Vielzahl von getätigten Terminmarktgeschäften systematisch 
diejenigen der Absicherung von Stromerzeugungsanlagen zuordnen, die die Abschöpfung 
minimiert. 


  


Zu Anlage 5 (Absicherungsgeschäfte, die nach dem 31. Oktober 2022 
abgeschlossen worden sind) 


Anlage 5 StromPBG regelt die Ermittlung des Ergebnisses aus Absicherungsgeschäften 
(Hedging), die nach dem 31. Oktober 2022 abgeschlossen worden sind. Geschäfte vor die-
sem Stichtag regelt die Anlage 4 StromPBG. 


Unternehmen dürfen jederzeit zukunftsgerichtete Preissicherungsmeldungen und für jeden 
Handelstag bis spätestens 23:59 Uhr rückwirkende Preissicherungsmeldungen abgeben. 
Diese spezifiziert für jede Stromerzeugungsanlage je Handelsprodukt ein Volumen (MWh 
Strom bzw. t CO2), das besichert werden soll. Handelsprodukte sind die relevanten an der 
EEX gehandelten Strom- und CO2-Futures. Aus den so gemeldeten Mengen und den Sett-
lement-Preisen der EEX bei Erfüllung wird am Ende jeder Abrechnungsperiode das finan-
zielle Ergebnis aus Absicherungsgeschäften ermittelt. 


Ziel dieses Verfahrens ist es, Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Hedging-Entschei-
dungen frei zu treffen, und diese Entscheidungen bei der Berechnung der Abschöpfung 
geltend zu machen, sodass durch die Abschöpfung möglichst keine finanziellen Risiken 
entstehen. Da Unternehmen regemäßig auch Hedges auflösen, ist eine Meldung negativer 
Mengen ebenfalls möglich. 


Dieses Verfahren unterscheidet sich von Anlage 4 StromPBG, um zu verhindern, dass Un-
ternehmen durch bewusste Vertragsausgestaltung von Termingeschäften der Abschöpfung 
entgehen, etwa indem Erlöse durch langlaufende Verträge in die Zukunft verschoben wer-
den. Daher werden hier nur die Handelsprodukte der EEX akzeptiert und die Meldung muss 
zeitnah erfolgen, um zu verhindern, dass Unternehmen rückblickend die attraktivsten Preise 
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für ihre Meldung auswählen. Aus dem gleichen Grund werden für die Bewertung der Preis-
sicherungsmeldung keine individuellen Vertragspreise herangezogen, sondern die objekti-
ven und kaum manipulierbaren Börsen-Settlement-Preise. 


Preissicherungsmeldungen sind dabei begrenzt auf plus/minus 1% der Nennleistung einer 
betreffenden Stromerzeugungsanlage je Stunde, um zu verhindern, dass Unternehmen ihre 
gesamte Erzeugung melden, wenn der Settlement-Preis auch nur einen Tag unter die Ab-
schöpfungs-Schwelle fällt, und so der Abschöpfung komplett entgehen könnten. Die Mel-
dung ist überdies auf das Handelsvolumen am Markt beschränkt, u.a. um zu verhindern, 
dass Unternehmen im Fall von wenig liquiden Märkten den Settlement-Preis manipulieren 
und dann große Volumen melden. Im Übergangszeitraum, in dem tägliche Meldungen noch 
nicht möglich sind, sind die zu meldenden Volumen weiter eingeschränkt: Keine negativen 
Mengen und Mengen nur bis höchstens 0,3% der Nennleistung der betreffenden Stromer-
zeugungsanlage. 


  


Zu Artikel 2 (Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.  


Zu Nummer 2 


Ein Ergebnis des Koalitionsausschusses vom 3. September war, dass ein Teil der „abge-
schöpften Strommarkt-Zufallseinnahmen“ dafür genutzt werden soll, den für das Jahr 2023 
insbesondere infolge erhöhter Redispatchkosten prognostizierten Anstieg der Übertra-
gungsnetzentgelte zu dämpfen. Die Übertragungsnetzentgelte sollen für das Jahr 2023 auf 
dem Niveau des Jahres 2022 stabilisiert werden. Dafür benötigen die Übertragungsnetzbe-
treiber mit Regelzonenverantwortung nach ihrer Plankostenprognose einen Zuschuss in 
Höhe von 12,84 Mrd. Euro. 


Auch die Verordnung (EU) 2022/1854 über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen 
Energiepreise nennt in Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe b eine Entlastung der Stromendkun-
den „in Form proportionaler Senkungen der Netztarife“ als eine mögliche Maßnahme, um 
die „Überschusserlöse, die sich aus der Anwendung der Obergrenze für Markterlöse erge-
ben“ zu nutzen, „um die Auswirkungen der hohen Strompreise auf […] Kunden abzumil-
dern“. 


Zur gesetzlichen Verankerung des Zuschusses zur anteiligen Finanzierung der Übertra-
gungsnetzkosten im Kalenderjahr 2023 wird u. a. ein neuer § 24b in das Energiewirtschafts-
gesetz aufgenommen. 


Absatz 1 regelt, dass ein Zuschuss in Höhe von 12,84 Mrd. Euro zur anteiligen Finanzie-
rung der Übertragungsnetzkosten des Kalenderjahres 2023 geleistet wird und dafür Mittel 
aus dem Bankkonto nach § 26 Absatz 1 Satz 1 StromPBG verwendet werden. Die Übertra-
gungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung werden berechtigt im Zeitraum vom 15. 
Februar 2023 bis zum 15. Februar 2024 von diesem Bankkonto den für sie berechneten 
Anteil des Zuschusses abzubuchen, wobei die Abbuchung, sofern sie erfolgt, in Höhe von 
1,07 Milliarden Euro zum fünfzehnten eines Kalendermonats. Es handelt sich explizit um 
eine Berechtigung der Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung und keine 
Verpflichtung. Entweder erfolgt keine Buchung in dem jeweiligen Monat oder eine Buchung 
in Höhe von 1,07 Milliarden Euro. Die Aufteilung des Zuschusses in zwölf monatliche Raten 
erfolgt, weil die Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung auch gegenüber 
ihren Netzkunden eine monatliche Abrechnung vornehmen. Soweit eine Abbuchung vorge-
nommen wird, ist diese zwingend vollständig zur Deckung der Erlösobergrenzen des 
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Kalenderjahres 2023 einzusetzen. Die Spitzabrechnung erfolgt mit der Genehmigung der 
Regulierungskonten des Kalenderjahres 2023. 


Absatz 2 regelt, dass die Aufteilung des Zuschusses zwischen den Übertragungsnetzbe-
treibern mit Regelzonenverantwortung entsprechend des jeweiligen Anteils des Anstiegs 
ihrer Erlösobergrenze des Kalenderjahres 2023 gegenüber ihren Erlösobergrenzen des Ka-
lenderjahres 2022 an der Summe des Anstiegs der Erlösobergrenzen aller Übertragungs-
netzbetreiber mit Regelzonenverantwortung erfolgt. Durch diese Aufteilung wird sicherge-
stellt, dass bei allen Übertragungsnetzbetreibern mit Regelzonenverantwortung der für das 
Jahr 2023 insbesondere infolge erhöhter Systemdienstleistungskosten prognostizierte 
Plankostenanstieg durch den Zuschuss ausgeglichen wird. Auch die Abbuchung der mo-
natlichen Zuschussbeträge vom Bankkonto nach § 26 Absatz 1 Satz 1 StromPBG erfolgt 
entsprechend dieses Verhältnisses. 


Nach Absatz 3 Satz 1 haben die Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung 
den Zuschuss nach Absatz 1 Satz 1 für das Kalenderjahr 2023 rechnerisch von dem Ge-
samtbetrag der in die Ermittlung der bundeseinheitlichen Übertragungsnetzentgelte einflie-
ßenden Erlösobergrenzen abzuziehen und entsprechend die Netzentgelte mindernd einzu-
setzen. Satz 2 enthält eine Festlegungskompetenz für die Bundesnetzagentur, mit der die 
Behörde nähere Vorgaben zur Berücksichtigung des Zuschusses bei der Ermittlung der 
bundeseinheitlichen Übertragungsnetzentgelte machen kann.  


Absatz 4 ermöglicht die Zwischenfinanzierung des Zuschusses aus Mitteln auf dem EEG-
Konto, die aus einem im Jahr 2021 geleisteten Haushaltszuschuss zur EEG-Finanzierung 
stammen. Sollte das Konto nach § 26 Absatz 1 Satz 1 StromPBG bis zum zehnten Tag 
eines Kalendermonats kein ausreichendes Guthaben aufweisen, damit eine Auszahlung 
nach Absatz 1 Satz 3 getätigt werden kann, ist eine Buchung vom EEG-Konto auf das 
Bankkonto nach [§ 26 Absatz 1 Satz 1 StromPBG zulässig und vorzunehmen, soweit die 
insgesamt getätigten Buchungen die Höhe des im Jahr 2021 zum EEG-Konto geleisteten 
Haushaltszuschusses nicht übersteigen.  


Absatz 5 regelt den Fall, dass auf dem Bankkonto nach § 26 Absatz 1 Satz 1 StromPBG 
keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen, um die monatliche Rate nach Absatz 1 
Satz 3 abbuchen zu können und auch die Möglichkeit zur Zwischenfinanzierung nach Ab-
satz 4 ausgeschöpft wurde und den Fall, fass eine Abbuchung aus rechtlichen Gründen 
nicht oder nicht mehr möglich sein sollte. In diesen Fällen sind die Übertragungsnetzbetrei-
ber mit Regelzonenverantwortung berechtigt, ihre Übertragungsnetzentgelte einmalig un-
terjährig zum ersten Tag eines Monats anzupassen. Dadurch soll gewährleistet werden, 
dass die Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung ihre Kosten im darge-
stellten Fall über die Netzentgelte refinanzieren können. Da die Übertragungsnetzentgelte 
ab dem Jahr 2023 vollständig bundesweit vereinheitlicht sind, ist eine Entscheidung zur 
Neukalkulation der Netzentgelte von allen Übertragungsnetzbetreibern mit Regelzonenver-
antwortung gemeinsam zu treffen. Die beabsichtigte Anpassung ist sechs Wochen vor ih-
rem Wirksamwerden der Bundesnetzagentur mitzuteilen und auf der gemeinsamen Inter-
netseite der Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung zu veröffentlichen. 
Höhere Übertragungsnetzentgelte bedeuten höhere Netzkosten für die nachgelagerten 
Verteilernetzbetreiber, da diese höhere Netzentgelte für aus dem Übertragungsnetzent-
gelte bezogene Strommengen zu entrichten haben. Daher wird auch den Verteilernetzbe-
treibern die Möglichkeit eingeräumt, ihre Netzentgelte einmalig unterjährig anzupassen, 
wenn die Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung diese Möglichkeit für 
sich nutzen. Etwaige Anpassungen der Verteilernetzentgelte haben ebenfalls zu dem von 
den Übertragungsnetzbetreibern mit Regelzonenverantwortung gewählten Datum zu erfol-
gen. Die Formulierung „auf dieser Grundlage“ in Satz 4 stellt sicher, dass die Verteilernetz-
betreiber ihre Netzentgelte nur entsprechend der durch die Anpassung der Übertragungs-
netzentgelte verursachten Veränderung ihrer vorgelagerten Netzkosten anpassen dürfen. 
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Zu Nummer 3 


Der neue § 50e Absatz 2 EnWG dient dem Zweck, bei einer absehbaren und anhaltenden 
Knappheitssituation, die sich bspw. über das Wintermonitoring der Übertragungsnetzbetrei-
ber voraussehen lässt, an den europäischen Strommärkten den Übertragungsnetzbetrei-
bern die Möglichkeit zu gewähren, auch Reservekapazitäten, die in der Regel nur außer-
halb des Strommarktes agieren, ausnahmsweise zur Stützung des Stromangebots und Si-
cherstellung von Versorgungssicherheit am Day-Ahead und Intraday Markt einzusetzen. 
Der Einsatz erfolgt gemäß zuvor festgelegter und allen Marktteilnehmern zugänglich ge-
machter Regeln. Er ist befristet und nur in einer absehbaren Notsituation möglich. Damit 
wird die Gewährleistung der Versorgungssicherheit unterstützt indem beispielsweise Insol-
venzrisiken von systemisch wichtigen Bilanzkreisverantwortlichen reduziert werden kön-
nen. Insbesondere mit Blick auf mögliche Knappheiten in europäischen Nachbarländern 
wird außerdem sichergestellt, dass alle in Deutschland verfügbaren Kapazitäten eingesetzt 
und dem europäischen Markt zur Verfügung gestellt werden. Entstehende Erlöse oder Kos-
ten für den Einsatz der Reservekapazitäten werden entsprechend der geltenden Regelun-
gen für die Netz- bzw. die Kapazitätsreserve über die Netzentgelte gewälzt und verbleiben 
somit nicht bei den Übertragungsnetzbetreibern noch bei den Betreibern. 


Zu Nummer 4 


§ 118b Absatz 2 enthält gesetzliche Vorgaben für Versorgungsunterbrechungen wegen 
Nichtzahlung der Energierechnung bei der Belieferung von Haushaltskunden außerhalb der 
Grundversorgung. Diese Regelungen setzen insbesondere auch unionsrechtliche Vorga-
ben um. Sie unterscheiden sich jedoch hinsichtlich des Umfangs der Regelungen deutlich 
von den Vorgaben, die für Grundversorgungsverträge gelten. Diese Regelungssystematik 
wird grundsätzlich beibehalten. Angesichts der Notwendigkeit, eine zeitlich befristete 
Strom- und Gaspreisbremse gesetzlich zu verankern, werden die für die Grundversorgung 
geltenden Vorgaben für Versorgungsunterbrechungen wegen Nichtzahlung entsprechend 
befristet auch auf die Lieferverträge außerhalb der Grundversorgung übertragen. Dabei ist 
im besonderen Maße auch das Interesse des Energielieferanten am Erhalt der Gegenleis-
tung für seine Energielieferung zu berücksichtigen. Eine vollständige befristete Übertragung 
der entsprechenden Regelungen auf die Lieferverträge außerhalb der Grundversorgung 
erscheint vor dem Hintergrund, dass auch die Regelungen in der Grundversorgung das 
entsprechende Interesse der Grundversorger zu berücksichtigen haben, und angesichts 
der grundsätzlichen Ziele der Strom- und Gaspreisbremse noch verhältnismäßig. 


Dabei wird auch das Instrument der Abwendungsvereinbarung auf die Energielieferverträge 
außerhalb der Grundversorgung übernommen, das bisher nur in der Strom- und Gasgrund-
versorgungsverordnung geregelt ist. Bei Zahlungsrückständen müssen im zeitlichen Gel-
tungsbereich der Regelung künftig alle Energielieferanten unabhängig davon, ob die Belie-
ferung in der Grundversorgung erfolgt, ihren Kunden vor Durchführung einer Versorgungs-
unterbrechung wegen Nichtzahlung eine Ratenzahlung zur Begleichung der unstreitigen 
Zahlungsrückstände anbieten. Die Befristung entspricht der derzeitigen Geltungsdauer der 
Regelungen zur Strom- und Gaspreisbremse. Die verschiedenen Stufen vor der Durchfüh-
rung einer Versorgungsunterbrechung wegen Nichtzahlung, die zum Schutz der Kunden in 
den Grundversorgungsverträgen enthalten sind, sollen insoweit auch für die Energieliefer-
verträge für Haushaltskunden außerhalb der Grundversorgung nach § 118b EnWG gelten. 


Absatz 1 enthält die Befristung des Instruments bis zum 30. April 2024. Bis dahin finden auf 
§ 118b Absatz 2 die Vorgaben des § 118b Absätze 2 bis 10 Anwendung. Im Übrigen bleibt 
§ 118b unberührt. Vertragliche Vereinbarungen, die von den Vorgaben der Absätze 2 bis 9 
abweichen, sind unwirksam.  


Die Absätze 2 bis 9 regeln die Voraussetzungen einer Versorgungsunterbrechung wegen 
Nichtzahlung. Die Regelungen entsprechenden den Bestimmungen der §§ 19 Absatz 2 bis 
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7 StromGVV und GasGVV. Auf die Begründung der dortigen Regelungen kann ergänzend 
verwiesen werden. 


Der Energielieferant muss nach Absatz 2 die Versorgungsunterbrechung mit einer Frist von 
vier Wochen androhen. Die Versorgungsunterbrechung darf nach Absatz 3 nicht unverhält-
nismäßig sein. Der Energielieferant muss den Haushaltskunden mit der Androhung der Un-
terbrechung einfach verständlich darüber informieren, dass der Haushaltskunde Gründe für 
eine Unverhältnismäßigkeit der Unterbrechung, insbesondere eine Gefahr für Leib oder Le-
ben, dem Energielieferanten in Textform mitteilen kann. Mit der Information hat der Ener-
gielieferant es dem Haushaltskunden so einfach wie möglich zu machen, eventuell vorlie-
gende Gründe gegenüber dem Energielieferanten auch nachvollziehbar vorzutragen. Der 
Energielieferant hat dem Haushaltskunden dabei auch die Kontaktadresse anzugeben, an 
die eine Mitteilung zu übermitteln ist. Dadurch soll verhindert werden, dass der Haushalts-
kunde sich über den Adressaten oder die Kontaktadresse irrt oder aufgrund von Unsicher-
heiten im Ergebnis eine sachgerechte Mitteilung unterlässt. Die Angabe der Kontaktadresse 
soll die Rücksendung an die Adresse des Energielieferanten vereinfachen und diesem eine 
zügige Zuordnung einer Mitteilung zu dem jeweiligen vertrag ermöglichen. Der Energielie-
feranten sollte daher prüfen, in welcher Weise dem Haushaltskunden zum Beispiel über die 
Angabe der Vertragsnummer sowie sonstiger Angaben geholfen werden kann, eine einfa-
che Zuordnung seiner Mitteilung zu unterstützen. Absatz 4 Satz 1 und 2 regelt, in welcher 
Höhe der Kunden mit Zahlungen in Verzug sein muss und gibt Hinweise zur Berechnung 
der Zahlungsrückstände. Nach Absatz 4 Satz 3 und 4 müssen die Zahlungsrückstände, die 
ein Recht des Lieferanten auf Androhung der Versorgungsunterbrechung begründen, un-
streitig sein. 


Nach Absatz 5 hat der Energielieferant mit der Androhung der Versorgungsunterbrechung 
den Haushaltskunden über Möglichkeiten des Haushaltskunden zur Vermeidung einer Un-
terbrechung wegen Zahlungsverzugs zu informieren. Zudem muss der Energielieferant mit 
der Androhung der Versorgungsunterbrechung zum einen den Haushaltskunden darauf 
hinweisen, dass er ab Erhalt der Androhung von dem Energielieferanten eine Abwendungs-
vereinbarung verlangen kann, die dieser innerhalb einer Woche übersenden muss. Zum 
anderen muss der Energielieferant darauf hinweisen, dass er dem Haushaltskunden unab-
hängig von einem solchen Verlagen spätestens mit der Ankündigung der Versorgungsun-
terbrechung eine Abwendungsvereinbarung anbieten muss. Der Energielieferant muss dies 
für den Haushaltskunden verständlich darstellen.  


Der Energielieferant hat mit der Androhung dem Haushaltskunden ein in eineracher und 
verständlicher Sprache verfasstes standardisiertes Antwortformular zu übersenden, mit 
dem der Haushaltskunden die Übersendung einer Abwendungsvereinbarung anfordern 
kann. Ein Antwortformular bietet sich an, da es sich bei der Antwort um eine einfache Be-
jahung des Verlangens nach der Übersendung einer Absendungsvereinbarung handelt. 
Durch das Antwortformular wird dem Haushaltskunden nicht nur die Bekundung seines In-
teresses vereinfacht, sondern auch den Energielieferanten ermöglicht, durch eine entspre-
chende Gestaltung eine schnellere und einfachere Zuordnung entsprechender Verlangen 
zu den jeweilige Vertragsverhältnissen zu gewährleisten. 


Nach Absatz 6 muss der Energielieferant den Beginn der Versorgungsunterbrechung acht 
Werktage im Voraus per Brief ankündigen. Zusätzlich soll er möglichst auch auf elektroni-
schem Weg in Textform den Kunden über die anstehende Versorgungsunterbrechung in-
formieren. 


Nach Absatz 7 kann der betroffene Haushaltskunde ab dem Erhalt einer Androhung der 
Unterbrechung von dem Energielieferanten die Übermittlung des Angebots für eine Abwen-
dungsvereinbarung verlangen. Wenn der Kunde dies verlangt, muss der Energielieferant 
ihm innerhalb einer Woche und ansonsten spätestens mit der Ankündigung einer Unterbre-
chung der Energielieferung den Abschluss einer Abwendungsvereinbarung anbieten. Das 
Angebot für die Abwendungsvereinbarung muss eine Vereinbarung über zinsfreie 
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monatliche Ratenzahlungen zur Tilgung der entstandenen Zahlungsrückstände enthalten 
sowie die Verpflichtung des Energielieferanten zur Weiterversorgung auf Grundlage der 
geltenden Vertragsbedingungen, solange der Kunde seine laufenden Zahlungsverpflichtun-
gen (z.B. Abschlagszahlungen) erfüllt. Dabei soll im Zusammenhang mit der Abwendungs-
vereinbarung nicht mehr auf eine Vorauszahlung umgestellt werden. Dies umfasst auch 
den Einbau von Prepaidzählern. Mit dem Angebot der Abwendungsvereinbarung muss der 
Energielieferant den Haushaltskunden in allgemein verständlicher Form über die geltenden 
Regelungen zur Abwendungsvereinbarung sowie über die Rechte und Möglichkeiten des 
Kunden informieren. 


Es darf nicht zur Voraussetzung einer Abwendungsvereinbarung gemacht werden, dass 
der Haushaltskunde vertraglich innerhalb des ersten Monats nach Abschluss der Abwen-
dungsvereinbarung auf rechtliche Einwände gegen die der Abwendungsvereinbarung zu-
grunde liegenden Forderungen verzichten muss. Dem Kunden soll es insbesondere mög-
lich sein, sich nach Abschluss der Abwendungsvereinbarung noch rechtlich zu deren In-
halte beraten zu lassen. Einwände gegen die Regelungen der Abwendungsvereinbarung 
dürfen dem Kunden daher innerhalb des ersten Monats nach Abschluss der Abwendungs-
vereinbarung nicht verwehrt werden. Hintergrund ist, dass der Haushaltskunde die Abwen-
dungsvereinbarung in der Regel innerhalb kurzer Fristen annehmen muss und sich in einer 
Zwangslage befindet, da er eine Versorgungssperre abwenden möchte. Mit dieser Vorgabe 
soll auch verhindert werden, dass der Kunde in der Abwendungsvereinbarung Forderungen 
als unstreitig anerkennt, gegen die er rechtliche Einwände bei näherer Prüfung geltend ma-
chen würde. 


Der Haushaltskunde verpflichtet sich, die Zahlungsrückstände in einem für beide Parteien 
wirtschaftlich zumutbaren Zeitraum zu begleichen. In der Regel gilt je nach Höhe des Zah-
lungsrückstandes ein Zeitraum von sechs bis 18 Monaten als zumutbar. Wenn die Zah-
lungsrückstände des Kunden sich auf mehr als 300 Euro belaufen, kann ein Zeitraum von 
sechs bis 18 Monaten für die Begleichung der Zahlungsrückstände nicht mehr wirtschaftlich 
erreichbar für den Kunden sein. In diesen Fällen soll der Zeitraum der Abwendungsverein-
barung mindestens zwölf bis höchstens 24 Monate betragen. Für die Bemessung des Zeit-
raums ist die Höhe der Zahlungsrückstände maßgeblich einzubeziehen. Einwände des 
Kunden im Hinblick auf Zeitraum und Höhe der Raten sind zu berücksichtigen. Dem Haus-
haltskunden bleibt eine schnellere Tilgung unbenommen. Solange der Haushaltskunde sei-
nen Verpflichtungen aus der Abwendungsvereinbarung nachkommt, darf die Energieliefe-
rung durch den Energielieferanten nicht unterbrochen werden. Dabei hat der Haushalts-
kunde die Möglichkeit, von dem Energielieferanten eine Aussetzung seiner Verpflichtungen 
aus der Abwendungsvereinbarung hinsichtlich der monatlichen Ratenzahlungen, die einer 
Begleichung der Zahlungsrückstände dienen, während der Laufzeit der Abwendungsver-
einbarung für insgesamt bis zu drei Monatsraten zu verlangen. Voraussetzung ist, dass der 
Haushaltskunden den Energielieferanten vor dem Beginn des jeweiligen Monats, in dem er 
die Zahlung aussetzen möchte, darüber informiert und dass er seinen anderen laufenden 
Zahlungsverpflichtungen, insbesondere zur Zahlung der Abschlagszahlung aus dem Ener-
gieliefervertrag, weiter nachkommt. In dem Zeitraum der Abwendungsvereinbarung kann 
der Haushaltskunde die Stundung flexibel in Anspruch nehmen. Er kann zum Beispiel so-
wohl die Aussetzung der Zahlungen in bis zu drei aufeinander folgenden Monaten als auch 
in bis zu drei einzelnen und frei wählbaren Monaten verlangen. 


Nach Absatz 8 muss der Energielieferant in der Androhung und in der Ankündigung der 
Versorgungsunterbrechung unter anderem klar, verständlich und in hervorgehobener 
Weise auf den Grund der Unterbrechung hinweisen. Nach Absatz 9 muss der Energieliefe-
rant die Energielieferung unverzüglich wiederherstellen lassen, sobald die Gründe für die 
Versorgungsunterbrechung weggefallen sind und der Haushaltskunde die Kosten der Un-
terbrechung sowie der Wiederherstellung beglichen hat. Eine pauschale Berechnung der 
Kosten für strukturell vergleichbare Fälle ist möglich. Sie muss einfach nachvollziehbar sein. 
Sie darf die üblichen Kosten nicht übersteigen und die Berechnungsgrundlage ist dem 
Haushaltskunden nachzuweisen, wenn er dies verlangt. Er kann geringere Kosten 
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nachweisen. Die in Rechnung gestellten Kosten dürfen, auch im Falle einer Pauschalie-
rung, die dem Energielieferanten tatsächlich entstehenden Kosten nicht überschreiten. 
Klargestellt werden soll durch die Regelung, dass ein Energielieferant mit der Geltendma-
chung der anfallenden Kosten keinen Gewinn erzielen darf. 


Nach Absatz 10 evaluiert das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Ver-
braucherschutz bis zum 31. Dezember 2023 die Vorschrift des § 118b EnWG und prüft, ob 
und inwieweit ihre Fortgeltung über den 30. April 2024 hinaus notwendig ist. Die Evaluie-
rung soll auch entsprechend befristete Regelungen der Strom- und Gasgrundversorgungs-
verordnungen umfassen 


Zu Nummer 5 


Die Änderung dient der weiteren finanziellen Entlastung der Netznutzer im Strombereich. 
Zuletzt haben die Entgelte für dezentrale Einspeisung immer noch rund fünf Prozent der 
Stromnetzentgelte der Verteilernetzebene ausgemacht, die insbesondere von Haushalts- 
und Gewerbekunden gezahlt werden. Die vollständige Abschaffung der Entgelte für dezent-
rale Einspeisung zum 1. Januar 2023 leistet zugunsten des Netznutzers im Strombereich 
einen zusätzlichen wichtigen Beitrag zur Dämpfung der im Jahr 2023 krisenbedingt zu er-
wartenden Steigerungen der Stromkosten. Auch nach einer Abschöpfung der Über-
schusserlöse erzielen die Stromerzeuger höhere Einnahmen, die dazu führen, dass Netz-
kosten – beispielsweise für die Bereitstellung von Verlustenergie – steigen und den Netz-
nutzer belasten. Eine Fortführung der bisherigen Praxis der Zahlung sog. vermiedener 
Netzentgelte erscheint – unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände – daher nicht 
sachgerecht: Von zusätzlichen Entgelten für dezentrale Einspeisung profitieren überwie-
gend Betreiber fossiler Anlagen. Teilweise werden die Entgelte für dezentrale Einspeisung 
noch für nicht-volatile Erneuerbare-Energien-Anlagen auf dem sog. EEG-Konto verbucht. 
Da der Gesetzgeber sich mit der Schaffung des EnFG zuletzt dafür entschieden hatte, den 
Netznutzer spätestens ab 2023 nicht mehr mit den EEG-Kosten zu belasten, ist die Anpas-
sung auch insofern folgerichtig. 


Für die Übertragungs- und die Verteilernetzbetreiber, aber auch die betroffenen Anlagen-
betreiber, bedeutet die Änderung zusätzlich eine spürbare Entlastung von Bürokratiepflich-
ten, die die Abrechnung der betreffenden Zahlungen mit sich gebracht hat. 


Zu Artikel 3 (Änderung der Stromnetzentgeltverordnung) 


Zu Nummer 1 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. 


Zu Nummer 2 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 18. 


Zu Nummer 3 


Hierbei handelt es sich um eine Änderung, die an die Aufhebung des § 120 des Energie-
wirtschaftsgesetzes anknüpft. Die Förderung dezentraler Erzeugung durch die Ausschüt-
tung solcher – allenfalls vermeintlich – „vermiedener Netzentgelte“ erhöhte die Netzkosten 
zuletzt um rund 1 Mrd. Euro im Jahr. Faktisch kommt der größte Teil dieser Zahlungen 
derzeit noch fossilen Kraftwerken zugute. Entsprechende Zahlungen wurden im Jahr 2017 
bereits durch Einfügung der Übergangsvorschrift des § 120 des Energiewirtschaftsgesetzes 
für volatile Erneuerbare-Energien-Anlagen abgeschafft. Für Neuanlagen sind die Zahlun-
gen generell ab 2023 abgeschafft. Die Erlöse aus den „vermiedenen Netzentgelten“ können 
in der Investitionsplanung der Stromerzeugungsanlagen nicht als gesicherte Einnahme 
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verbucht werden, da sie von externen und unbeeinflussbaren Faktoren abhängen (z. B. 
Anteil an der Netzhöchstlast). Ein Bestandsschutz kann für Netzentgeltregelungen im 
Grundsatz nicht in Anspruch genommen werden. Die Streichung des § 18 zum 1. Januar 
2023 beendet diese Zahlungen, die zuletzt fünf Prozent des Netzentgeltes der Verteiler-
netzbetreiber ausgemacht haben, daher nun vollständig. Die Höhe der von den Netznutzern 
zu tragen Netzkosten wird entsprechend gedämpft. 


Für die Übertragungs- und die Verteilernetzbetreiber, aber auch die betroffenen Anlagen-
betreiber, bedeutet die Änderung eine Entlastung von Bürokratiepflichten, die die Abrech-
nung der betreffenden Zahlungen mit sich gebracht hat. 


Zu Nummer 4 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Aufhebung des § 18. 


Zu Artikel 4 (Änderung der Stromgrundversorgungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


Im Bereich der Grundversorgung für Strom und Gas werden einige Vorgaben betreffend 
die Abwendungsvereinbarung angepasst. Das Instrument der Abwendungsvereinbarung 
wird dadurch weiter gestärkt. 


In Absatz 2 wird eine Pflicht des Grundversorgers eingefügt, den Kunden einfach verständ-
lich darüber zu informieren, das er dem Grundversorger das Vorliegen von Gründen, die 
eine Unverhältnismäßigkeit einer Versorgungsunterbrechung begründen könnten, in Text-
form mitteilen kann. Mit der Information hat der Grundversorger es dem Kunden so einfach 
wie möglich zu machen, eventuell vorliegende Gründe gegenüber dem Grundversorger 
auch nachvollziehbar vorzutragen. Der Grundversorger hat dem Kunden dabei auch die 
Kontaktadresse anzugeben, an die eine Mitteilung zu übermitteln ist. Dadurch soll verhin-
dert werden, dass der Kunde sich über den Adressaten oder die Kontaktadresse irrt oder 
aufgrund von Unsicherheiten im Ergebnis eine sachgerechte Mitteilung unterlässt. Die An-
gabe der Kontaktadresse soll die Rücksendung an die Adresse des Grundversorgers ver-
einfachen und diesem eine zügige Zuordnung einer Mitteilung zu dem jeweiligen Vertrag 
ermöglichen. Der Grundversorger sollte daher prüfen, in welcher Weise dem Kunden zum 
Beispiel über die Angabe der Vertragsnummer sowie sonstiger Angaben geholfen werden 
kann, eine einfache Zuordnung seiner Mitteilung zu unterstützen. 


In Absatz 3 werden die Hinweispflichten des Grundversorgers ergänzt. Mit der Androhung 
der Versorgungsunterbrechung muss der Grundversorger zum einen den Kunden darauf 
hinweisen, dass er ab Erhalt der Androhung eine Abwendungsvereinbarung verlangen 
kann, die der Grundversorger innerhalb einer Woche übersenden muss. Zum anderen 
muss er darauf hinweisen, dass er dem Kunden unabhängig von einem solchen Verlangen 
spätestens mit der Ankündigung der Versorgungsunterbrechung eine Abwendungsverein-
barung anbieten muss. Der Grundversorger muss dies für den Kunden verständlich darstel-
len.  


Zudem hat der Grundversorger mit der Androhung dem Kunden ein in einfacher und ver-
ständlicher Sprache verfasstes, standardisiertes Antwortformular zu übersenden, mit dem 
der Kunde die Übersendung einer Abwendungsvereinbarung anfordern kann. Ein Antwort-
formular bietet sich an, da es sich bei der Antwort um eine einfache Bejahung des Verlan-
gens nach der Übersendung einer Absendungsvereinbarung handelt. Durch das Antwort-
formular wird dem Kunden nicht nur die Bekundung seines Interesses vereinfacht, sondern 
auch dem Grundversorger ermöglicht, durch eine entsprechende Gestaltung eine schnel-
lere und einfachere Zuordnung entsprechender Verlangen zu den jeweiligen Vertragsver-
hältnissen zu gewährleisten. 
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Absatz 5 regelt neu, dass der Kunde bereits zu einem früheren Zeitpunkt als bisher eine 
Abwendungsvereinbarung erhalten kann. Der Kunde kann ab dem Moment, in dem er die 
Androhung der Versorgungsunterbrechung erhält, von dem Grundversorger verlangen, 
dass er ihm ein Angebot für eine Abwendungsvereinbarung zukommen lässt. Wenn der 
Kunde dies verlangt, muss der Grundversorger ihm innerhalb einer Woche und ansonsten 
spätestens mit der Ankündigung einer Unterbrechung der Energieversorgung den Ab-
schluss einer Abwendungsvereinbarung anbieten. Das Angebot für die Abwendungsverein-
barung muss eine Vereinbarung über zinsfreie monatliche Ratenzahlungen zur Tilgung der 
entstandenen Zahlungsrückstände enthalten sowie die Verpflichtung des Grundversorgers 
zur Weiterversorgung auf Grundlage der allgemeinen und ergänzenden Bedingungen, das 
heißt auf Grundlage des bestehenden Grundversorgungsvertrags, solange der Kunde 
seine laufenden Zahlungsverpflichtungen (z.B. Abschlagszahlungen) erfüllt. Dabei soll im 
Zusammenhang mit der Abwendungsvereinbarung nicht mehr auf eine Vorauszahlung um-
gestellt werden. Dies umfasst auch den Einbau von Prepaidzählern. Mit dem Angebot der 
Abwendungsvereinbarung muss der Grundversorger den Kunden in allgemein verständli-
cher Form über die geltenden Regelungen zur Abwendungsvereinbarung sowie über die 
Rechte und Möglichkeiten des Kunden informieren. 


Es darf nicht zur Voraussetzung einer Abwendungsvereinbarung gemacht werden, dass 
der Kunde vertraglich innerhalb des ersten Monats nach Abschluss der Abwendungsver-
einbarung auf rechtliche Einwände gegen die der Abwendungsvereinbarung zugrunde lie-
genden Forderungen verzichten muss. Nach Absatz 2 Satz 8 und 9 müssen die einer An-
drohung der Versorgungsunterbrechung wegen Nichtzahlung zugrunde liegenden Zah-
lungsrückstände ohnehin unstreitig sein. Daher soll es dem Kunden insbesondere noch 
möglich sein, sich nach Abschluss der Abwendungsvereinbarung noch rechtlich zu deren 
Inhalten beraten zu lassen. Einwände gegen die Regelungen der Abwendungsvereinba-
rung dürfen dem Kunden daher innerhalb des ersten Monats nach Abschluss der Abwen-
dungsvereinbarung nicht verwehrt werden. Hintergrund ist, dass der Kunde die Abwen-
dungsvereinbarung in der Regel innerhalb kurzer Fristen annehmen muss und sich in einer 
Zwangslage befindet, da er eine Versorgungssperre abwenden möchte. Mit dieser Vorgabe 
soll auch verhindert werden, dass der Kunde in der Abwendungsvereinbarung Forderungen 
als unstreitig anerkennt, gegen die er rechtliche Einwände bei näherer Prüfung geltend ma-
chen würde. 


Der Kunde verpflichtet sich, die Zahlungsrückstände in einem für beide Parteien wirtschaft-
lich zumutbaren Zeitraum zu begleichen. In der Regel gilt je nach Höhe des Zahlungsrück-
standes ein Zeitraum von sechs bis 18 Monaten als zumutbar. Wenn die Zahlungsrück-
stände des Kunden sich auf mehr als € 300 belaufen, kann ein Zeitraum von sechs bis 18 
Monaten für die Begleichung der Zahlungsrückstände nicht mehr wirtschaftlich erreichbar 
für den Kunden sein. In diesen Fällen soll der Zeitraum der Abwendungsvereinbarung min-
destens zwölf bis höchstens 24 Monate betragen. Für die Bemessung des Zeitraums ist die 
Höhe der Zahlungsrückstände maßgeblich einzubeziehen. Einwände des Kunden im Hin-
blick auf Zeitraum und Höhe der Raten sind zu berücksichtigen. Dem Kunden bleibt eine 
schnellere Tilgung unbenommen. Solange der Kunde seinen Verpflichtungen aus der Ab-
wendungsvereinbarung nachkommt, darf die Energielieferung durch den Grundversorger 
nicht unterbrochen werden. Dabei hat der Kunde die Möglichkeit, von dem Grundversorger 
eine Aussetzung seiner Verpflichtungen aus der Abwendungsvereinbarung hinsichtlich der 
monatlichen Ratenzahlungen, die einer Begleichung der Zahlungsrückstände dienen, wäh-
rend der Laufzeit der Abwendungsvereinbarung für insgesamt bis zu drei Monatsraten zu 
verlangen. Voraussetzung ist, dass der Kunde den Grundversorger vor dem Beginn des 
jeweiligen Monats, in der er die Zahlung aussetzen möchte, in Textform darüber informiert 
und dass er seinen anderen laufenden Zahlungsverpflichtungen, insbesondere zur Ab-
schlagszahlung aus dem Grundversorgungsvertrag weiterhin nachkommt. In dem Zeitraum 
der Abwendungsvereinbarung kann der Kunde die Stundung flexibel in Anspruch nehmen. 
Er kann zum Beispiel sowohl die Aussetzung der Zahlungen in bis zu drei aufeinander fol-
genden Monaten als auch in bis zu drei einzelnen und frei wählbaren Monaten verlangen. 







 - 145 - Bearbeitungsstand: 22.11.2022  13:10 


 


In Absatz 7 wird bezüglich der Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der 
Versorgung ergänzt, dass die in Rechnung gestellten Kosten, auch im Falle einer Pauscha-
lierung, die dem Grundversorger tatsächlich entstehenden Kosten nicht überschreiten dür-
fen. Klargestellt werden soll durch die Regelung, dass ein Grundversorger mit der Geltend-
machung der anfallenden Kosten keinen Gewinn erzielen darf.  


Zu Nummer 2 


Die Geltung von § 19 Absatz 5 Satz 8 ist befristet bis zum Ablauf des 30. April 2024. Die 
Befristung entspricht der derzeitigen Geltungsdauer der Regelungen zur Strom- und Gas-
preisbremse. 


Zu Artikel 5 (Änderung der Gasgrundversorgungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


Im Bereich der Grundversorgung für Strom und Gas werden einige Vorgaben betreffend 
die Abwendungsvereinbarung angepasst. Das Instrument der Abwendungsvereinbarung 
wird dadurch weiter gestärkt. 


In Absatz 2 wird eine Pflicht des Grundversorgers eingefügt, den Kunden einfach verständ-
lich darüber zu informieren, das er dem Grundversorger das Vorliegen von Gründen, die 
eine Unverhältnismäßigkeit einer Versorgungsunterbrechung begründen könnten, in Text-
form mitteilen kann. Mit der Information hat der Grundversorger es dem Kunden so einfach 
wie möglich zu machen, eventuell vorliegende Gründe gegenüber dem Grundversorger 
auch nachvollziehbar vorzutragen. Der Grundversorger hat dem Kunden dabei auch die 
Kontaktadresse anzugeben, an die eine Mitteilung zu übermitteln ist. Dadurch soll verhin-
dert werden, dass der Kunde sich über den Adressaten oder die Kontaktadresse irrt oder 
aufgrund von Unsicherheiten im Ergebnis eine sachgerechte Mitteilung unterlässt. Die An-
gabe der Kontaktadresse soll die Rücksendung an die Adresse des Grundversorgers ver-
einfachen und diesem eine zügige Zuordnung einer Mitteilung zu dem jeweiligen Vertrag 
ermöglichen. Der Grundversorger sollte daher prüfen, in welcher Weise dem Kunden zum 
Beispiel über die Angabe der Vertragsnummer sowie sonstiger Angaben geholfen werden 
kann, eine einfache Zuordnung seiner Mitteilung zu unterstützen. 


In Absatz 3 werden die Hinweispflichten des Grundversorgers ergänzt. Mit der Androhung 
der Versorgungsunterbrechung muss der Grundversorger zum einen den Kunden darauf 
hinweisen, dass er ab Erhalt der Androhung eine Abwendungsvereinbarung verlangen 
kann, die der Grundversorger innerhalb einer Woche übersenden muss. Zum anderen 
muss er darauf hinweisen, dass er dem Kunden unabhängig von einem solchen Verlangen 
spätestens mit der Ankündigung der Versorgungsunterbrechung eine Abwendungsverein-
barung anbieten muss. Der Grundversorger muss dies für den Kunden verständlich darstel-
len.  


Zudem hat der Grundversorger mit der Androhung dem Kunden ein in einfacher und ver-
ständlicher Sprache verfasstes, standardisiertes Antwortformular zu übersenden, mit dem 
der Kunde die Übersendung einer Abwendungsvereinbarung anfordern kann. Ein Antwort-
formular bietet sich an, da es sich bei der Antwort um eine einfache Bejahung des Verlan-
gens nach der Übersendung einer Absendungsvereinbarung handelt. Durch das Antwort-
formular wird dem Kunden nicht nur die Bekundung seines Interesses vereinfacht, sondern 
auch dem Grundversorger ermöglicht, durch eine entsprechende Gestaltung eine schnel-
lere und einfachere Zuordnung entsprechender Verlangen zu den jeweiligen Vertragsver-
hältnissen zu gewährleisten. 


Absatz 5 regelt neu, dass der Kunde bereits zu einem früheren Zeitpunkt als bisher eine 
Abwendungsvereinbarung erhalten kann. Der Kunde kann ab dem Moment, in dem er die 
Androhung der Versorgungsunterbrechung erhält, von dem Grundversorger verlangen, 
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dass er ihm ein Angebot für eine Abwendungsvereinbarung zukommen lässt. Wenn der 
Kunde dies verlangt, muss der Grundversorger ihm innerhalb einer Woche und ansonsten 
spätestens mit der Ankündigung einer Unterbrechung der Energieversorgung den Ab-
schluss einer Abwendungsvereinbarung anbieten. Das Angebot für die Abwendungsverein-
barung muss eine Vereinbarung über zinsfreie monatliche Ratenzahlungen zur Tilgung der 
entstandenen Zahlungsrückstände enthalten sowie die Verpflichtung des Grundversorgers 
zur Weiterversorgung auf Grundlage der allgemeinen und ergänzenden Bedingungen, das 
heißt auf Grundlage des bestehenden Grundversorgungsvertrags, solange der Kunde 
seine laufenden Zahlungsverpflichtungen (z.B. Abschlagszahlungen) erfüllt. Dabei soll im 
Zusammenhang mit der Abwendungsvereinbarung nicht mehr auf eine Vorauszahlung um-
gestellt werden. Dies umfasst auch den Einbau von Prepaidzählern. Mit dem Angebot der 
Abwendungsvereinbarung muss der Grundversorger den Kunden in allgemein verständli-
cher Form über die geltenden Regelungen zur Abwendungsvereinbarung sowie über die 
Rechte und Möglichkeiten des Kunden informieren. 


Es darf nicht zur Voraussetzung einer Abwendungsvereinbarung gemacht werden, dass 
der Kunde vertraglich innerhalb des ersten Monats nach Abschluss der Abwendungsver-
einbarung auf rechtliche Einwände gegen die der Abwendungsvereinbarung zugrunde lie-
genden Forderungen verzichten muss. Nach Absatz 2 Satz 8 und 9 müssen die einer An-
drohung der Versorgungsunterbrechung wegen Nichtzahlung zugrunde liegenden Zah-
lungsrückstände ohnehin unstreitig sein. Daher soll es dem Kunden insbesondere noch 
möglich sein, sich nach Abschluss der Abwendungsvereinbarung noch rechtlich zu deren 
Inhalten beraten zu lassen. Einwände gegen die Regelungen der Abwendungsvereinba-
rung dürfen dem Kunden daher innerhalb des ersten Monats nach Abschluss der Abwen-
dungsvereinbarung nicht verwehrt werden. Hintergrund ist, dass der Kunde die Abwen-
dungsvereinbarung in der Regel innerhalb kurzer Fristen annehmen muss und sich in einer 
Zwangslage befindet, da er eine Versorgungssperre abwenden möchte. Mit dieser Vorgabe 
soll auch verhindert werden, dass der Kunde in der Abwendungsvereinbarung Forderungen 
als unstreitig anerkennt, gegen die er rechtliche Einwände bei näherer Prüfung geltend ma-
chen würde. 


Der Kunde verpflichtet sich, die Zahlungsrückstände in einem für beide Parteien wirtschaft-
lich zumutbaren Zeitraum zu begleichen. In der Regel gilt je nach Höhe des Zahlungsrück-
standes ein Zeitraum von sechs bis 18 Monaten als zumutbar. Wenn die Zahlungsrück-
stände des Kunden sich auf mehr als € 300 belaufen, kann ein Zeitraum von sechs bis 18 
Monaten für die Begleichung der Zahlungsrückstände nicht mehr wirtschaftlich erreichbar 
für den Kunden sein. In diesen Fällen soll der Zeitraum der Abwendungsvereinbarung min-
destens zwölf bis höchstens 24 Monate betragen. Für die Bemessung des Zeitraums ist die 
Höhe der Zahlungsrückstände maßgeblich einzubeziehen. Einwände des Kunden im Hin-
blick auf Zeitraum und Höhe der Raten sind zu berücksichtigen. Dem Kunden bleibt eine 
schnellere Tilgung unbenommen. Solange der Kunde seinen Verpflichtungen aus der Ab-
wendungsvereinbarung nachkommt, darf die Energielieferung durch den Grundversorger 
nicht unterbrochen werden. Dabei hat der Kunde die Möglichkeit, von dem Grundversorger 
eine Aussetzung seiner Verpflichtungen aus der Abwendungsvereinbarung hinsichtlich der 
monatlichen Ratenzahlungen, die einer Begleichung der Zahlungsrückstände dienen, wäh-
rend der Laufzeit der Abwendungsvereinbarung für insgesamt bis zu drei Monatsraten zu 
verlangen. Voraussetzung ist, dass der Kunde den Grundversorger vor dem Beginn des 
jeweiligen Monats, in der er die Zahlung aussetzen möchte, in Textform darüber informiert 
und dass er seinen anderen laufenden Zahlungsverpflichtungen, insbesondere zur Ab-
schlagszahlung aus dem Grundversorgungsvertrag weiterhin nachkommt. In dem Zeitraum 
der Abwendungsvereinbarung kann der Kunde die Stundung flexibel in Anspruch nehmen. 
Er kann zum Beispiel sowohl die Aussetzung der Zahlungen in bis zu drei aufeinander fol-
genden Monaten als auch in bis zu drei einzelnen und frei wählbaren Monaten verlangen. 


In Absatz 7 wird bezüglich der Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der 
Versorgung ergänzt, dass die in Rechnung gestellten Kosten, auch im Falle einer Pauscha-
lierung, die dem Grundversorger tatsächlich entstehenden Kosten nicht überschreiten 
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dürfen. Klargestellt werden soll durch die Regelung, dass ein Grundversorger mit der Gel-
tendmachung der anfallenden Kosten keinen Gewinn erzielen darf.  


Zu Nummer 2 


Die Geltung von § 19 Absatz 5 Satz 8 ist befristet bis zum Ablauf des 30. April 2024. Die 
Befristung entspricht der derzeitigen Geltungsdauer der Regelungen zur Strom- und Gas-
preisbremse. 


Zu Artikel 6 (Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes) 


Zu Nummer 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung des neuen § 
11a EEG 2023. 


Zu Nummer 2 


Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien planen, er-
richten und finanzieren den Netzanschluss selbst. Die Regelung schafft eine Duldungs-
pflicht für die Verlegung und den Betrieb von Anschlussleitungen für Erneuerbare-Energien 
Anlagen gegen Entschädigung, wie sie auch beim Stromnetz- oder Breitbandausbau üblich 
ist. Ziel der Regelung ist es, den Anschluss von Erneuerbaren-Energien Anlagen an das 
Netz zu beschleunigen. 


Durch Absatz 1 wird ein gesetzliches Schuldverhältnis geschaffen. Zur Duldung verpflichtet 
ist neben dem Grundstückseigentümer auch der Nutzungsberechtigte, wie zum Beispiel 
land- oder forstwirtschaftliche Pächter der Grundstücke. Die Vorschrift verpflichtet sowohl 
private Eigentümer wie die öffentliche Hand. Hinsichtlich der öffentlichen Hand handelt es 
sich um eine Klarstellung. Denn dass die öffentliche Hand ihre Grundstücke auch den Be-
treibern von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung 
stellen müssen, ist in der Rechtsprechung bereits anerkannt (BGH, Urteil vom 11. Novem-
ber 2008, KZR 43/07), muss aber in der Praxis teilweise erst gerichtlich erstritten werden. 
Dadurch verzögert sich die Inbetriebnahme von erneuerbaren Energien Anlagen. Dies 
macht die Klarstellung erforderlich. 


Inhaber des Nutzungsrechts ist der Betreiber der Leitung. Dieser kann, muss aber nicht 
identisch sein mit dem Betreiber der Erneuerbaren-Energien Anlage. Der Betreiber ist be-
rechtigt, die Leitung zu errichten, zu betreiben und Instand zu halten sowie das Grundstück 
hierfür zu betreten und zu befahren. Die Duldungspflicht besteht dabei nur für Anschluss-
leitungen, die zum Verknüpfungspunkt nach § 8 Absatz 1 bis 3 EEG führen. Der Betreiber 
sollte grundsätzlich den Weg wählen, der wirtschaftlich am günstigsten ist. Dies dürfte in 
der Regel der kürzeste Weg sein. Um zum Beispiel die kostspielige Querung von Baugrund-
stücken, Straßen und Flüssen zu vermeiden, kann in manchen Fällen auch ein längerer 
Weg der wirtschaftlich günstigste sein. Diese Pflicht besteht jedoch nur in der Regel, da aus 
artenschutzrechtlichen Gründen oder aufgrund anderer rechtlicher Vorgaben es erforder-
lich sein kein, vom wirtschaftlich günstigsten Weg abzuweichen. Für die Berechnung des 
wirtschaftlich günstigsten Weges sind insbesondere die Kosten der Leitung, des Tiefbaus 
sowie für die Entschädigung zu beachten. 


Absatz 1 Satz 5 beschränkt die Duldungspflicht auf Gemeinden bei Anlagen mit einer in-
stallierten Leistung von insgesamt höchstens 30 Kilowatt, die sich auf einem Grundstück 
mit bereits bestehendem Netzanschluss befinden. Ein Duldungsanspruch gegenüber Pri-
vaten besteht nicht. Denn bei diesen Anlagen ist die Nutzung fremder Grundstücke in der 
Regel nicht erforderlich, da nach § 8 Absatz 1 Satz 2 der Verknüpfungspunkt des Grund-
stücks mit dem Netz als günstigster Verknüpfungspunkt gilt. 







 - 148 - Bearbeitungsstand: 22.11.2022  13:10 


 


Eine dingliche Sicherung des Rechts ist mit der Schaffung des gesetzlichen Schuldverhält-
nisses nicht mehr notwendig. Denn das gesetzliche Schuldverhältnis gilt auch gegenüber 
zukünftigen Grundstückseigentümern. Außerdem wird ausdrücklich geregelt, dass es sich 
bei der Leitung nicht um einen wesentlichen Bestandteil des Grundstücks handelt. Die Lei-
tung fällt damit durch die Verlegung nicht in das Eigentum des Grundstückeigentümers. 
Dies trägt zusätzlich dazu bei, den Anschluss von Erneuerbaren-Energie Anlagen zu be-
schleunigen.  


Absatz 2 regelt die Fälligkeit und die Höhe der Entschädigung als Ausgleich für die Wert-
minderung des Grundstücks. Die Beeinträchtigung der Grundstückswerte durch die Verle-
gung von unterirdischen Stromkabeln wird als geringfügig, aber nicht vollkommen bedeu-
tungslos eingestuft. Sie ist jedenfalls deutlich geringer als die Belastung durch ein Erdkabel 
beim Stromnetzausbau und stattdessen eher vergleichbar mit der Belastung durch ein Ka-
bel beim Breitbandausbau. Zu beachten ist bei der Festlegung der Wertminderung auch, 
dass keine dingliche Sicherung des Rechts erfolgt. Es wird davon ausgegangen, dass der 
Wert der in Anspruch genommenen Fläche sich nicht um mehr als fünf Prozent mindert. 
Die Orientierung am Verkehrswert hat dabei auch eine Lenkungswirkung für den Betreiber, 
Grundstücke mit einem günstigeren Verkehrswert wie Wege und landwirtschaftliche Flä-
chen zu nutzen anstatt Baugrundstücke zu queren. Die gesetzliche Festlegung und damit 
der Wegfall von Verhandlungen über die Höhe der Entschädigung soll den Vertragsschluss 
beschleunigen.  


Schadensersatzansprüche des Grundstückseigentümers oder des Nutzungsberechtigten 
bleiben daneben bestehen. Diese können zum Beispiel entstehen, wenn der Betreiber bei 
der Verlegung fremdes Eigentum beschädigt oder die Flächen während des Baus nicht 
mehr landwirtschaftlich genutzt werden können.  


Der Absatz 3 regelt weitere Pflichten und Rechte der Parteien. Der Grundstückseigentümer 
und der Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, Handlungen zu unterlassen, welche die Lei-
tung oder den Betrieb gefährden. Dazu kann zum Beispiel eine bestimmte Art der Bepflan-
zung gehören. Der Grundstückseigentümer hat außerdem das Recht, die Verlegung der 
Leitung zu fordern, wenn der Leitungsverlauf ihm nicht mehr zumutbar ist. 


Absatz 4 beschränkt die Duldungspflicht des Eigentümers auf den Zeitraum, in dem die 
Leitung betrieben wird zuzüglich drei Jahre. Die Verlängerung um drei Jahre dient dazu, 
dass der Betreiber die Leitung auch für ein Repowering-Projekt wiederverwenden kann und 
sie während des Austauschs der Anlagen außer Betrieb setzen kann, ohne das Duldungs-
recht zu verlieren. Die Einstellung des Betriebs ist dem Grundstückseigentümer anzuzei-
gen. 


Die Regelung greift in das Eigentumsrecht nach Artikel 14 GG des Grundstückseigentü-
mers und des Nutzungsberechtigen sein, sofern es sich um Private handelt. Die Duldungs-
pflicht bestimmt Inhalt- und Schranken des Eigentums. Da eine Anschlussleistung das 
Grundstück deutlich geringer als ein Erdkabel beim Stromnetzausbau beeinträchtigt und 
von der Höhe der Beeinträchtigung ungefähr vergleichbar mit einem Breitbandkabel ist, ist 
eine solche Pflicht ausreichend. Eine Enteignung wie beim Netzausbau möglich (§ 45 
EnWG), ist nicht erforderlich. Die Duldungspflicht ist dagegen das mildere Mittel und geeig-
net, um das Ziel zu erreichen. Ziel der Regelung, ist den Anschluss von Erneuerbaren-
Energien Anlagen zu beschleunigen. Der zügige Ausbau der Erneuerbaren Energien liegt 
im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Die Verhält-
nismäßigkeit der Regelung ist u.a. durch die Entschädigung gewahrt. 


Sofern sich der Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigte weigert den Anspruch 
des Betreibers anzuerkennen, kann dieser auch im Wege des Eilrechtsschutzes durchge-
setzt werden. Absatz 5 regelt, dass in diesem Fall die Eilbedürftigkeit vermutet wird. Dies 
trägt ebenfalls dazu bei, den Anschluss zu beschleunigen 
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Zu Nummer 3 


Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 18 der Stromnetzent-
geltverordnung. 


Zu Nummer 4 


Die Änderung in § 23b Absatz 1 EEG 2023 ist eine Ergänzung zur Strompreisbremse. 
Aufgrund der Bagatellgrenze von 1 MW installierter Leistung in § 13 Absatz 3 Nummer 2 
StromPBG werden ausgeförderte Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einer installierten 
Leistung von bis zu 100 kW nicht abgeschöpft. Diese kleinen Anlagen werden dabei anders 
abgeschöpft als andere EE-Anlagen. Sie werden nicht rückwirkend abgeschöpft, dafür aber 
unbefristet in der Zukunft bis zum Auslaufen der Anschlussförderung Ende 2027 und ohne 
Sicherheitsabschlag. Außerdem kommen die Überschüsse hier unmittelbar dem EEG-
Konto zugute. Die Anlagen befinden sich in der Einspeisevergütung. Der Netzbetreiber ist 
also zur Abnahme verpflichtet und veräußert den Strom selbst weiter. Wenn der Netzbe-
treiber den Anlagenbetreiber selbst nur 10 Cent/kWh zahlen muss, am Strommarkt aber 
selbst mehr dafür einnimmt, werden diese Überschüsse dem EEG-Konto zugeschrieben. 
Eine rückwirkende Abschöpfung dieser Anlagen ist nicht erforderlich, weil die Bagatell-
grenze der EU-Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 nicht über-
schritten ist. Deshalb ist eine Abschöpfung nicht zwingend durchzuführen. Die unbefristete 
Abschöpfung bis zum Auslaufen der Anschlussförderung Ende 2027 ist gerechtfertigt, weil 
die ausgeförderten Anlagen bereits vollständig refinanziert sind und in der Vergangenheit 
von sehr hohen staatlichen Zuschüssen profitiert haben. Ein wirtschaftlicher Betrieb dieser 
Anlagen ist zu diesen Bedingungen gewährleistet. Aus demselben Grund ist auch ein Si-
cherheitszuschlag nicht erforderlich. Außerdem befinden sich die Anlagen in der Einspei-
severgütung und tragen daher keine Vermarktungsrisiken.  


Zu Nummer 5 


Mit dem neuen § 28a Absatz 6 EEG 2023 wird für Solaranlagen des ersten Segments ab 
dem Jahr 2024 ein Mechanismus eingeführt, mit Hilfe dessen die Bundesnetzagentur die 
auszuschreibende Menge im Fall drohender Unterzeichnungen so begrenzt, dass in einer 
bevorstehenden Ausschreibungsrunde dennoch ausreichender Wettbewerb zu erwarten 
ist. Diese Änderung ist im Zuge der Gespräche mit der Europäischen Kommission zur bei-
hilferechtlichen Genehmigung des EEG 2023 (Verfahren SA.102084 „EEG 2023“) notwen-
dig geworden. Randziffer 49 Buchstabe c) der Leitlinien für staatliche Klima-, Umwelt-
schutz- und Energiebeihilfen 2022 (KUEBLL) der Europäischen Kommission (C(2022) 481 
final; ABl. C 80/1 vom 18.2.2022, S. 1-89) sieht für „Ausschreibungen, bei denen das Aus-
schreibungsvolumen während der Durchführung einer Beihilferegelung nicht erreicht 
wurde“ eine entsprechende Korrektur der Ausgestaltung der Ausschreibungen vor, um „so 
bald wie möglich einen wirksamen Wettbewerb wiederherzustellen“. Ziel dieser Regelung 
in den Beihilfeleitlinien ist es, die beihilferechtliche Angemessenheit der durch die Aus-
schreibungen ermittelten Förderhöhen sicherzustellen. Nachdem die Ausschreibungsrun-
den für Solaranlagen des ersten Segments bereits im Juni 2022 und zuletzt auch im No-
vember 2022 – trotz bereits gegenüber den ursprünglich im EEG 2021 vorgesehenen Aus-
schreibungsmengen begrenzten Ausschreibungsvolumen – unterzeichnet waren und die 
Ausschreibungsvolumen nach § 28a EEG 2023 ab dem Jahr 2023 noch einmal deutlich 
angehoben werden, kann nach Einschätzung der Kommission die beihilferechtliche Geneh-
migungsfähigkeit der Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments im 
EEG 2023 nur durch die Einführung eines entsprechenden Mechanismus hergestellt wer-
den. Dabei ist es jedoch sachgerecht, eine Mengenanpassung im Fall drohender Unter-
zeichnungen in den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments erst ab dem 
Jahr 2024 einsetzen zu lassen. Denn die Ergebnisse der Ausschreibungsrunden im Jahr 
2022 nach dem EEG 2021 haben nur sehr begrenzte Aussagekraft für die potenziellen Er-
gebnisse der Ausschreibungen nach dem EEG 2023. Dies liegt vor allem daran, dass zum 
einen die Flächenkulisse nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2023 deutlich erweitert 
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wurde, u.a. durch die Verbreiterung des Seitenrandstreifen und zum anderen, dass durch 
die Aufnahme von Floating-PV nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe j) EEG 2023 so-
wie von Agri-PV, Parkplatz-PV und Moor-PV nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 EEG 2023 das 
Potenzial teilnahmeberechtigter Anlagen deutlich erweitert wurde. Hinzu kommt, dass 
durch Artikel 8 des Gesetzes zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes und anderer 
energiewirtschaftlicher Vorschriften in § 100 Absatz 13 EEG 2023 die maximale Gebots-
menge für Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments im Jahr 2023 vorüber-
gehend von sonst 20 MW zu installierender Leistung auf bis zu 100 MW heraufgesetzt 
wurde. In der Folge sind die Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments im 
Jahr 2022 nach dem EEG 2021 nicht mehr mit den Ausschreibungen für Solaranlagen des 
ersten Segments im Jahr 2023 nach dem EEG 2023 vergleichbar. Es konnte daher mit der 
Kommission vereinbart werden, dass im Laufe des Jahres 2023 zunächst Erfahrungen mit 
den neuen Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments unter dem EEG 2023 
gemacht werden sollte, bevor eine sinnvolle Mengensteuerung im Fall drohender Unter-
zeichnungen greifen kann. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2022 bieten keine aussagekräftige 
Grundlage für die Beurteilung, in welchem Umfang sich im Rahmen des EEG 2023 Wett-
bewerb einstellen wird. 


Der Mechanismus sieht nach § 28a Absatz 6 Satz 1 EEG 2023 vor, dass die Bundesnetz-
agentur im Falle einer drohenden Unterzeichnung eine Verringerung der Ausschreibungs-
menge vorsieht. Insofern orientiert sich der neue § 28a Absatz 6 EEG 2023 an der Rege-
lungsstruktur des bewährten § 28 Absatz 6 EEG 2023 zu einem ähnlichen Mechanismus in 
den Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land. Im Übrigen folgt der Mechanismus 
jedoch mit einigen Anpassungen der Logik der Mengenanpassungen in den dritten Runden 
für Solaranlagen im Jahr 2022 nach § 28a Absatz 4 und 5 EEG 2021, die auf das Beihilfe-
verfahren SA.103086 zurückgehen. So unterscheidet sich die Definition, wann insbeson-
dere von einer drohenden Unterzeichnung auszugehen ist, von der bei Wind an Land. Nach 
Satz 2 ist von einer drohenden Unterzeichnung im Fall von Solaranlagen des ersten Seg-
ments auszugehen, wenn in den beiden vorangegangenen Ausschreibungsrunden Unter-
zeichnungen von mehr als 10 Prozent aufgetreten sind. In der Folge verringert die Bundes-
netzagentur nach Satz 3 die auszuschreibende Menge auf den Durchschnitt der Mengen 
der zugelassenen Gebote in diesen beiden vorangegangenen Ausschreibungsrunden. Für 
den Fall, dass sich von der vorletzten zur letzten Ausschreibungsrunde eine positive Mark-
tentwicklung gezeigt hat, wird dies nach Satz 4 durch einen Trendaufschlag berücksichtigt. 
Eine solche positive Marktentwicklung liegt vor, wenn sich die Menge der zugelassenen 
Gebote von der vorletzten zur letzten Runde erhöht hat. Der Trendaufschlag soll dann ver-
hindern, dass der Mechanismus eine positive Marktentwicklung abschneidet. In einem sol-
chen Fall wird daher zum Durchschnitt der Mengen der zugelassenen Gebote in den beiden 
vorangegangenen Ausschreibungsrunden die Differenz zwischen den Mengen der zuge-
lassenen Gebote in den beiden vorangegangenen Ausschreibungsrunden addiert. Letztlich 
kann von der Bundesnetzagentur nach Satz 5 auch berücksichtigt werden, wenn das An-
gebot an potenziellen Projekten inzwischen durch eine Änderung an der Flächenkulisse 
nach § 37 Absatz 1 EEG 2023 erhöht wurde. Wenn sich durch eine zwischenzeitlich er-
folgte Erweiterung der Flächenkulisse das Potenzial an teilnahmeberechtigten Neuanlagen 
so erhöht hat, dass keine oder nurmehr eine geringere Unterzeichnung droht, kann die 
Bundesnetzagentur von einer Verringerung nach Satz 3 absehen oder eine moderatere 
Verringerung der auszuschreibenden Menge vornehmen, um die erfolgte Potenzialerhö-
hung proportional zu berücksichtigen. 


Zu Nummer 6 


Mit dem neuen § 28b Absatz 6 EEG 2023 wird, wie für die Ausschreibungen des ersten 
Segments, ein Mechanismus zur Begrenzung der Ausschreibungsmengen bei drohenden 
Unterzeichnungen eingeführt. Auf die dortige Begründung wird verwiesen. 
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Zu Nummer 7 


Bei der Änderung in § 28d Absatz 6 Satz 1 EEG 2023 handelt es sich um eine rechtstech-
nische Berichtigung. Der Begriff der „drohenden Unterzeichnung“ ist bereits in § 28 Ab-
satz 6 EEG 2023 legaldefiniert.  


Zu Nummer 8 


Durch den neuen § 28e Absatz 5 EEG 2023 wird im Zuge der Gespräche mit der Europäi-
schen Kommission zur beihilferechtlichen Genehmigung des EEG 2023 die bisher vorge-
sehene ex post-Mengensteuerung nach § 11 Absatz 2 InnAusV auf eine ex ante-Mengen-
steuerung ähnlich derjenigen für Solaranlagen des ersten Segments nach § 28a Absatz 6 
EEG 2023 umgestellt. Denn die Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfeleitlinien 
(KUEBLL) der Europäischen Kommission bestimmen in Randziffer 49 Buchstabe d), dass 
nachträgliche Anpassungen der Ausschreibungsergebnisse zu vermeiden sind, da sie effi-
zienten Ergebnissen im Wege stehen könnten. Bisher war in § 11 Absatz 2 InnAusV vorge-
sehen, dass im Fall einer Unterzeichnung nur 80 Prozent der tatsächlich zugelassenen Ge-
bote einen Zuschlag erhalten können. So sollte sichergestellt werden, dass auch im Falle 
einer von den Marktteilnehmern erwarteten Unterzeichnung keine strategischen Gebote 
abgegebene werden, die nicht den tatsächlichen Kostenstrukturen eines Projektes entspre-
chen. Dieses Vorgehen zur Sicherstellung der Angemessenheit der ermittelten Förderhö-
hen sehen die KUEBLL nunmehr in der Regel als problematisch an. Hintergrund ist, dass 
eine nachträgliche Verringerung der zuzuschlagenden Gebotsmenge in Ausschreibungen 
für Neuinvestitionen dazu führen kann, dass zunehmend weniger neue Projekte entwickelt 
werden, deren Kostenstrukturen voraussichtlich leicht über dem Durchschnitt der Projekte 
liegen, wenn diese fürchten müssen, dass die 20 Prozent teuersten Projekte keinen Zu-
schlag mehr erhalten. Hierdurch könnte ein Fehlanreiz gesetzt werden, der zu einer stetigen 
Verringerung des Wettbewerbs führt. Zwar ist in den Innovationsausschreibungen erst ein-
mal überhaupt eine Unterzeichnung aufgetreten, sodass keine konkrete Gefahr einer sol-
chen Entwicklung besteht. Das logische Prinzip hinter Randziffer 49 Buchstabe d) KUEBLL 
ist jedoch durchaus anwendbar. 


Entsprechend sieht § 28e Absatz 5 Satz 1 EEG 2023 nunmehr vor, dass die Bundesnetz-
agentur im Fall einer drohenden Unterzeichnung bereits im Vorfeld des Gebotstermins die 
auszuschreibende Menge verringert. Dabei liegt eine drohende Unterzeichnung nach § 28e 
Absatz 5 Satz 2 EEG 2023 vor, wenn in den beiden vorangegangenen Ausschreibungsrun-
den Unterzeichnungen von mehr als 10 Prozent aufgetreten sind. Nach § 28e Absatz 5 
Satz 4 EEG 2023 soll im Falle einer drohenden Unterzeichnung die verringerte Ausschrei-
bungsmengen regelmäßig höchstens dem Durchschnitt der zugelassenen Gebote der bei-
den vorangegangenen Runden betragen. Parallel zum entsprechenden Mechanismus in 
den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments ist jedoch auch hier nach 
§ 28e Absatz 5 Satz 4 EEG 2023 ein Trendaufschlag vorzusehen, wenn sich zwischen den 
beiden vorangegangenen unterzeichneten Ausschreibungsrunden eine positive Marktent-
wicklung gezeigt hat, d.h. sich die Menge der zugelassenen Gebote zuletzt erhöht hat. Der 
Trendaufschlag beträgt auch hier die Differenz zwischen den Mengen der zugelassenen 
Gebote der beiden vorangegangenen Runden. 


Zu Nummer 6 


Mit der Änderung in § 36b Absatz 1 EEG 2023 wird der Höchstwert für die Ausschreibun-
gen bei Windenergie an Land angemessen erhöht. Die Erhöhung ist notwendig, um die 
Wirtschaftlichkeit von Anlagen zur Stromerzeugung aus Windenergie an Land vor dem Hin-
tergrund der in den vergangenen Monaten stark gestiegen Kosten für die Investition und 
den Betrieb der Windenergieanlagen und der stark gestiegenen Kapitalkosten, wiederher-
zustellen. Der Höchstwert dient der Vermeidung von Überförderungen. In Ausschreibungs-
systemen sollte der Höchstwert so gewählt werden, dass eine Bandbreite von Projekten mit 
unterschiedlicher Kostenstruktur zum Zuge kommen kann. In dieser Hinsicht liegt der 
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Höchstwert oberhalb der durchschnittlichen Stromgestehungskosten. Mit einer Erhöhung 
des Höchstwertes von 5,88 Cent/kWh um [x] Prozent auf den neuen Höchstwert von 
[x] Cent/kWh ist ein solcher Puffer gewährleistet. Der Wettbewerb in den Ausschreibungen 
sowie die Regelungen in § 28 Absatz 6 EEG 2023 zur Mengensteuerung bei drohender 
Unterzeichnung stellen sicher, dass mit dem erhöhten Höchstwert keine Mitnahmeeffekte 
verbunden sind. 


Eine Anpassung des Höchstwertes trotz der bereits erfolgten Änderung des EEG Anfang 
Juli 2022 ist erforderlich, weil zu diesem Zeitpunkt eine so anhaltende und erhebliche Stei-
gerung der Kosten für die Errichtung der Anlagen und der Zinssätze für Fremdkapital noch 
nicht absehbar war. 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a 


Durch die Änderung in § 37b Satz 1 EEG 2023 wird der Höchstwert für die Ausschreibun-
gen bei Solaranlagen des ersten Segments angemessen erhöht. Auf die Begründung zur 
Änderung des § 36b EEG 2023 wird verwiesen. 


Zu Buchstabe b 


Durch die Änderung in § 37b Satz 3 EEG 2023 wird der Höchstwert für die Ausschreibun-
gen bei Solaranlagen des ersten Segments gesetzlich festgesetzt. 


Zu Nummer 9 


Zu Buchstabe a 


Der neue § 51 Absatz 1 Satz 2 EEG 2023 regelt, dass für Anlagen, die ab dem 1. Januar 
2024 in Betrieb gehen, eine Förderung nur noch in Zeiten von maximal drei aufeinanderfol-
genden Stunden negativer Preise auf dem Spotmarkt gewährt wird. Die Klima-, Umwelt-
schutz und Energiebeihilfeleitlinien (KUEBLL) der Europäischen Kommission sehen in 
Rz. 123 grundsätzlich ein absolutes Verbot der Förderung bei negativen Preisen vor. Die 
beihilferechtliche Genehmigungsfähigkeit des EEG 2023 unter den neuen Beihilfeleitlinien 
setzt daher voraus, dass das EEG diesem Zielbild der KUEBLL zumindest schrittweise an-
gepasst wird. Die Verkürzung des Zeitraums aufeinanderfolgender Stunden mit negativen 
Preisen, in dem ab dem Jahr 2024 für Neuanlagen weiterhin eine Förderung gewährt wird, 
ist hierfür der erste Schritt. In der Folge wird die Förderung für Anlagen, die ab dem 1. 
Januar 2026 in Betrieb gehen, auf Zeiten von maximal zwei aufeinanderfolgenden Stunden 
negativer Preise begrenzt und schließlich in Zeiten negativer Preise gänzlich auf null ver-
ringert. Um die Systemverträglichkeit dieser Änderung sicherzustellen, wird im neuen § 51 
Absatz 4 eine Berichtspflicht der Bundesregierung eingefügt. 


Zu Buchstabe b 


Der Schwellenwert in § 51 Absatz 2 Nummer 1 EEG 2023, ab dem für Anlagen die Be-
grenzung der Förderung in Zeiten negativer Preise greift, wird an die europarechtlichen 
Vorgaben der Klima-, Umweltschutz und Energiebeihilfeleitlinien (KUEBLL) der Europäi-
schen Kommission angepasst. Nach Fußnote 70 zu Randziffer 123 KUEBLL sind Ausnah-
men für kleine Anlagen möglich. Für die Frage welche Anlagen für diesen Zweck als kleine 
Anlagen gelten, verweist die Bestimmung der Fußnote 70 KUEBLL auf den Schwellenwert 
nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. L 158 vom 14. Juni 2019, S.54). 
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b) der Elektrizitätsbinnenmarktverordnung sieht vor, dass 
Ausnahmen von der Bilanzkreisverantwortung für Anlagen von weniger als 400 Kilowatt 
installierter Leistung möglich sind. 
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Zu Buchstabe c 


Der neue § 51 Absatz 4 EEG 2023 schafft eine Berichtspflicht der Bundesregierung zur 
Evaluierung der in Absatz 1 angelegten Abschaffung der Förderung in Zeiten negativer 
Preise. Bei der Umsetzung dieser Abschaffung muss ein stetiger, kosteneffizienter, umwelt-
verträglicher und netzverträglicher Ausbau der erneuerbaren Energien sichergestellt sein. 
Die Förderung nach dem EEG hat vorrangig zum Ziel, den Anteil der erneuerbaren Ener-
gien an der Bruttostromerzeugung in Deutschland kontinuierlich und kosteneffizient zu er-
höhen und hierdurch die CO2-Emissionen im Stromsektors und im Zuge der Sektorenkopp-
lung indirekt auch die entsprechenden Emissionen in anderen Sektoren zu senken (vgl. § 1 
Absätze 1 und 2 EEG 2023). Dies deckt sich mit den in den Klima-, Umweltschutz- und 
Energiebeihilfeleitlinien (KUEBLL) der Europäischen Kommission festgelegten Zielen für 
die Förderung erneuerbarer Energien, wie sie unter anderem in Randziffern 77 und 78 
KUEBLL niedergelegt sind. Eine unmittelbare und vollständige Abschaffung der Förderung 
in Zeiten negativer Preise für Neuanlagen stünde unter den gegebenen Bedingungen in 
mehrfacher Hinsicht nicht vollständig in Einklang mit den Zielen des EEG und der KUEBLL. 
Denn dies könnte sowohl zu einer Reduzierung des Gesamtanteils der erneuerbaren Ener-
gien an der Bruttostromerzeugung in der Transformationsphase zu einem klimaneutralen 
Stromsystem, als auch zu einer Erhöhung des Finanzierungsrisikos für neuen Anlagen und 
damit zu tendenziell höherem Förderbedarf führen. Zudem würden im Zuge der Förderung 
bei negativen Preisen marktliche Signale für die Entwicklung von zusätzlichen Flexibilitäts-
angeboten im Strommarkt abgeschwächt, was den Umbau des Stromsystems zumindest 
verlangsamen könnte. Es besteht folglich ein noch aufzulösender Zielkonflikt in Bezug auf 
die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung, in Be-
zug auf die Senkung der Treibhausgasemissionen und in Bezug auf die Kosteneffizienz der 
Energiewende. Letztlich sind mit dem Verbot der Förderung in Zeiten negativer Preise 
durch die Beihilfeleitlinien auch Herausforderungen für die Systemstabilität verbunden, die 
zumindest noch nicht vollständig gelöst sind. Denn wenn eine steigende Anzahl von Erneu-
erbare-Energien-Anlagen zu einer Stunde ihre Einspeisung gleichzeitig beendet oder wie-
deraufnimmt, könnten große Leistungssprünge entstehen, die zu erheblichen Frequenzab-
weichungen sowie zu regionalen Spannungsproblemen führen können. Dies liegt daran, 
dass insbesondere Wind- und Solaranlagen anders als träge konventionelle Kraftwerke aus 
technischer Hinsicht keine An- und Abfahrtsrampen benötigen. Diese mögliche Verschär-
fung einer ohnehin zu lösenden Herausforderung für die Systemstabilität eines klimaneut-
ralen Stromsystems, das weitgehend auf erneuerbaren Energien beruht, sollte im Zuge der 
Weiterentwicklung des Strommarktdesigns vorzugsweise durch Lösungen auf europäischer 
Ebene aufgelöst werden. Dies entspricht auch den Vorgaben von § 1a Absatz 6 EnWG, 
nach dem eine stärkere Angleichung der Rahmenbedingungen in den europäischen Strom-
märkten und eine stärkere Einbindung des Strommarktes in die europäischen Strommärkte 
angestrebt werden soll. Die Bundesregierung ist daher mit der Europäischen Kommission 
übereingekommen, dass die Förderung in Zeiten negativer Preise für Neuanlagen ab dem 
1. Januar 2024 zunächst weiter begrenzt wird und ein komplettes Phase-Out spätestens 
für Neuanlagen greifen sollte, die ab dem 1. Januar 2027 in Betrieb gehen. Dies lässt aus-
reichend Zeit für eine Diskussion und Entscheidungsfindung zum zukünftigen Marktdesign 
auf europäische Ebene unter ganzheitlicher Betrachtung aller genannten relevanten As-
pekte. Zugleich ermöglicht es dem Markt, sich langfristig auf die neuen Förderbedingungen 
einzustellen und den Netzbetreibern die notwendigen Voraussetzungen zur Gewährleis-
tung der Systemstabilität zu schaffen. Um die Vereinbarkeit des EEG 2023 mit dem euro-
päischen Beihilferecht zu gewährleisten, wird daher eine Evaluierungsklausel in Absatz 4 
aufgenommen mit dem Ziel eines vollständigen Phase-outs der Förderung bei negativen 
Preisen für Neuanlagen, die ab dem 1. Januar 2027 in Betrieb gehen. 


Zu Nummer 10 


Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 18 der Stromnetzent-
geltverordnung. 
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Zu Nummer 11 


Bei der Änderung in § 55 Absatz 4 EEG 2023 handelt es sich um die Korrektur eines feh-
lerhaften Verweises. 


Zu Nummer 12 


Durch die Änderung des § 101 Absatz 1 EEG 2023 werden auch die Änderungen in Teil 3 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, die in diesem Gesetz vorgenommen werden, unter 
beihilferechtlichen Genehmigungsvorbehalt gestellt. 


Zu Artikel 7 (Änderung der Innovationsausschreibungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Absätze 3 bis 5 InnAusV werden ersatzlos gestrichen. Absatz 3 war bereits zuvor weg-
gefallen. Die Streichung von Absatz 4 und 5 ist eine Folgeänderung zur Umstellung der 
Innovationsausschreibungen von einer fixen auf eine gleitende Marktprämie durch Arti-
kel 16 des Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuer-
baren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 
1237). Die bisherige Bestimmung in Absatz 4 bezog sich auf eine Besonderheit, die bei 
einer Förderung im Rahmen einer fixen Marktprämie zu beachten war. Im Rahmen von 
Sanktionen nach § 52 Absatz 2 EEG 2021 z.B. aufgrund von Missachtung technischer Vor-
gaben nach § 9 EEG 2021 hätte die unveränderte Anwendung des § 52 Absatz 2 
EEG 2021 einer Reduzierung der Förderung auf den Marktpreis keinen Sinn ergeben. Statt-
dessen sollte die fixe Prämie auf null sinken. Mit der Neufassung des § 52 EEG 2023 ist 
der inhaltlich überkommene Verweis in Absatz 4 zudem auch fehlerhaft. Der bisherige Ab-
satz stellte klar, dass im Rahmen der Bestimmungen des EEG zur Stromkennzeichnung 
und zum Doppelvermarktungsverbot in §§ 78 und 80 EEG anstelle des Anspruchs nach 
§ 19 Absatz 1 EEG der Anspruch auf eine fixe Marktprämie nach der InnAusV tritt. Diese 
abweichende Bestimmung im Rahmen der Innovationsausschreibungen ist durch die Um-
stellung der Förderung auf eine Marktprämie nach § 19 Absatz 1 EEG ebenfalls obsolet 
geworden. 


Zu Nummer 2 


§ 5 InnAusV wird als Folgeänderung der Umstellung der Innovationsausschreibungen von 
einer fixen auf eine gleitende Marktprämie durch Artikel 16 des Gesetzes zu Sofortmaß-
nahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maß-
nahmen im Stromsektor vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) gestrichen. Hintergrund ist, 
dass die in § 5 InnAusV zuletzt allein verbleibende Regelung eine Ausnahme von § 30 Ab-
satz 1 Nummer 5 EEG enthielt, die in der Vergangenheit aufgrund der bisher ausgeschrie-
benen fixen Marktprämie notwendig war. Im Zuge der Umstellung auf die Ausschreibung 
einer gleitenden Marktprämie müssen auch Gebote in den Innovationsausschreibungen 
den Gebotswert in Cent pro Kilowattstunde mit zwei Nachkommastellenenthalten, wie es 
§ 30 Absatz 1 Nummer 5 EEG vorsieht. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


Die Anpassung in § 11 Absatz 1 InnAusV ist eine Folgeänderung der Aufhebung in Absatz 
2. 
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Zu Buchstabe b 


Die bislang in § 11 Absatz 2 InnAusV für den Fall von Unterzeichnungen vorgesehene 
nachträgliche Anpassung der zuzuschlagenden Mengen auf 80 Prozent der zugelassenen 
Gebote wird im Zuge der Umstellung der Mengensteuerung in den Innovationsausschrei-
bungen auf eine ex ante-Anpassung der auszuschreibenden Mengen in § 28e Absatz 5 
EEG 2023 gestrichen (vgl. auch Begründung zu § 28e Absatz 5 EEG 2023). 


Zu Buchstabe c 


Bei der Neunummerierung des ehemaligen § 11 Absatz 3 InnAusV handelt es sich um 
eine Folgeänderung der Aufhebung des bisherigen § 11 Absatz 2 InnAusV. Der unverän-
derte Wortlaut des bisherigen Absatzes 3 tritt danach an die Stelle des ehemaligen Absat-
zes 2. 


Zu Nummer 4 


In § 13 Absatz 2 und 5 InnAusV werden redaktionelle Anpassungen vorgenommen, die 
im Zuge des Wechsels von einer fixen Marktprämie zu einer Marktprämie nach § 19 Ab-
satz 1 Nummer 1 und § 20 EEG in den Innovationausschreibungen durch Artikel 16 des 
Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) not-
wendig geworden sind. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes) 


Durch die Änderung von § 10b Absatz 2 Windenergie-auf-See-Gesetz wird das Fristen-
regime für das Verfahren nach § 10b angepasst, das zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt. 


Satz 1 regelt, dass das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie den feststellenden 
Verwaltungsakt vor Bekanntmachung der Ausschreibung einer Fläche nach § 16 erlässt. 


Satz 3 stellt klar, dass der feststellende Verwaltungsakt mit der Bekanntmachung der Aus-
schreibung nach § 16 als Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen veröffentlicht wird. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die Erklärung zur Rechteeinräumung nach Satz 2 zu diesem 
Zeitpunkt bereits erfolgt oder die entsprechende Frist hierfür abgelaufen ist. Gleiches gilt 
mit Blick auf die Rechtsbehelfsfristen für den feststellenden Verwaltungsakt oder die Einle-
gung von Rechtsmitteln gegen diesen. 


Zu Artikel 9 (Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 


Zu Nummer 2 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 


Zu Nummer 3 


Im Jahr 2021 wurde ein Haushaltszuschuss auf das EEG-Konto geleistet. Aufgrund der 
hohen Strompreise, wurden diese Mittel nicht zur Finanzierung des EEG-Förderbedarfs be-
nötigt. Sie sollen nun erforderlichenfalls für eine vorübergehende Finanzierung, d. h. Zwi-
schenfinanzierung des Zuschusses zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzkos-
ten im Jahr 2023 zur Verfügung stehen. Eine Zwischenfinanzierung kann notwendig wer-
den, wenn die Mittel, aus denen die Maßnahme im Ergebnis finanziert werden soll, nicht 
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rechtzeitig im notwendigen Umfang verfügbar sind. Um die dargestellte Zwischenfinanzie-
rung zu ermöglichen bedarf es einer entsprechenden Ergänzung des Zwecks des Energie-
finanzierungsgesetzes in § 1.  


Zu Nummer 4 


Zu Nummer 5 


Es handelt sich um Folgeänderungen zur Aufhebung des § 18 der Stromnetzentgeltverord-
nung. 


Zu Nummer 6 


[wird nachgetragen] 


Zu Nummer 7 


[wird nachgetragen] 


Zu Nummer 8 


Der neue § 47 Absatz 3 berechtigt die Übertragungsnetzbetreiber, Mittel auf dem EEG-
Konto, die aus dem im Jahr 2021 geleisteten Haushaltszuschuss stammen, für die Vorfi-
nanzierung des Zuschusses zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzkosten im 
Jahr 2023 zu verwenden und dafür auf das Bankkonto nach § 26 Absatz 1 Satz 1 StromPBG 
umzubuchen. Satz 2 stellt klar, dass die genutzten Mittel auf das EEG-Konto zurück zu 
buchen sind, sobald sie für die Vorfinanzierung des genannten Zuschusses nicht mehr er-
forderlich sind.  


Zu Nummer 9 


Es handelt sich um Folgeänderungen zur Aufhebung des § 18 der Stromnetzentgeltverord-
nung. 


Zu Nummer 10 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 18 der Stromnetzentgeltver-
ordnung. 


Zu Nummer 11 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 18 der Stromnetzentgeltver-
ordnung. 


Zu Nummer 12 


Mit der Änderung wird klargestellt, dass die beihilferechtlichen Transparenzpflichten auch 
schon im Übergangszeitraum erfüllt werden müssen. Die Änderung ist beihilferechtlich be-
gründet. 


Zu Nummer 13 


[wird nachgetragen] 
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Zu Nummer 14 


Es handelt sich um notwendige Ergänzungen bei den Einnahmen- und Ausgabenpositio-
nen, um erforderlichenfalls eine Zwischenfinanzierung des Zuschusses zur anteiligen Fi-
nanzierung der Übertragungsnetzkosten im Jahr 2023 über auf dem EEG-Konto vorhan-
dene Mittel aus dem im Jahr 2021 geleisteten Haushaltszuschuss zu ermöglichen.  


Zu Artikel 10 (Inkrafttreten) 


Artikel 10 regelt das Inkrafttreten des Artikelgesetzes. 


Ein Inkrafttreten der Änderungen nach Artikel 2 Nummer 5 und Artikel 3 zum 1. Januar 2023 
ist erforderlich, damit der Wegfall der Entgelte für dezentrale Einspeisung bereits ab diesem 
Zeitpunkt wirken kann. Für die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber führt dies zu einem 
raschen und spürbaren Wegfall zusätzlicher Bürokratiepflichten. 








Anlage 
– aktualisierte Fassung Stand 21.11.2022 – 


 


Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag 
der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP zur Umsetzung der 
Empfehlungen der Kommission aus dem 
Abschlussbericht vom 31. Oktober 2022 zum 
sozialen Ausgleich bei den Entlastungen aus der 
Gas- und Wärmepreisbremse 


Jahressteuergesetz 2022 


Stichwort: Gas-/Wärmepreisbremse 


Zu Artikel X Nummer X – neu – (Inhaltsübersicht EStG und Abschnitt 
XXX – neu – EStG) 


 


Änderung 


Artikel X wird wie folgt geändert: 


1. Der Nummer X wird folgende Nummer X vorangestellt: 


‚X. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 123 die folgenden 
Angaben eingefügt: 


„XVI. 


Besteuerung der Gas-/Wärmepreisbremse 


§ 123 Grundsatz der Besteuerung 


§ 124 Einstieg und Milderungszone 


§ 125 Zufluss und Besteuerung 


§ 126 Anwendung von Straf- und Bußgeldvorschriften der 
Abgabenordnung 
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„XVI. 


Besteuerung der Gas-/Wärmepreisbremse 


§ 123 


Grundsatz der Besteuerung 


(1) Die einmalige Entlastung bei leitungsgebundenen 
Erdgaslieferungen an Letztverbraucher nach § 2 Absatz 1 Satz 1 
Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG) wird den Einkünften aus 
Leistungen nach § 22 Nummer 3 Satz 1 zugeordnet, soweit sie weder 
zu anderen Einkunftsarten (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6) noch 
zu den Einkünften im Sinne des § 22 Nummern 1, 1a, 2 oder 4 gehört. 
Satz 1 gilt auch für die vorläufige Leistung des Erdgaslieferanten auf 
die Entlastung bei Letztverbrauchern mit Standardlastprofil nach § 3 
Absatz 1 Satz 1 Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG), die 
finanzielle Kompensation nach § 4 Absatz 1 Erdgas-Wärme-
Soforthilfegesetz (EWSG) sowie die Entlastungen bei 
Mietverhältnissen und in Wohnungseigentümergemeinschaften nach § 
5 Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG). § 22 Nummer 3 Satz 2 ist 
nicht anzuwenden. 


(2) Gehört eine Entlastung im Sinne des Absatzes 1 zu den 
Einkünften aus Leistungen nach § 22 Nummer 3 Satz 1, dann ist die 
Entlastung nach Absatz 1 nicht Gegenstand der Berechnungen zu § 2 
Absatz 1 bis 5, sondern wird dem zu versteuernden Einkommen des § 
2 Absatz 5 Satz 1 nach Maßgabe des § 124 hinzugerechnet.  


§ 124 


Einstieg und Milderungszone 


(1) Die Entlastung nach § 123 Absatz 1 ist Teil des zu 
versteuernden Einkommens nach § 2 Absatz 5 Satz 1, wenn ein 
Solidaritätszuschlag nach der Bemessungsgrundlage des § 3 
SolzG festzusetzen ist. 


(2) Die Milderungszone beginnt ab einem zu versteuernden 
Einkommen von 66.915 Euro und endet bei einem zu 
versteuernden Einkommen von 104.009 Euro. Bei Ehegatten, die 
zusammenveranlagt werden, beginnt die Milderungszone ab 
einem zu versteuernden Einkommen von 133.830 Euro und endet 
bei einem zu versteuernden Einkommen von 208.018 Euro. Im 
Bereich der Milderungszone ist als Zurechnungsbetrag nach § 123 
Absatz 2 nur der Bruchteil der Entlastungen des § 123 Absatz 1 
einzubeziehen, der sich als Differenz aus dem individuellen zu 
versteuernden Einkommen des Steuerpflichtigen und der 
Untergrenze der Milderungszone dividiert durch die Breite der 
Milderungszone errechnet. 
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§ 125 


Zufluss und Besteuerung 


Ist eine Entlastung nach § 123 Absatz 1 den Einkünften aus Leistungen 
nach § 22 Nummer 3 Satz 1 zuzuordnen, sind für deren Besteuerung 
die in den Rechnungen nach § 2 Absatz 3, § 3 Absatz 1 Satz 4 und § 4 
Absatz 2 Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG) als 
Kostenentlastung gesondert ausgewiesenen Beträge im 
Veranlagungszeitraum der Erteilung dieser Rechnung zugrunde zu 
legen. Satz 1 gilt entsprechend für die Abrechnungen der Vermieter 
und Verpächter nach § 5 Absatz 1 und Absatz 5 Erdgas-Wärme-
Soforthilfegesetz (EWSG) sowie der 
Wohnungseigentümergemeinschaften nach § 5 Absatz 3 Erdgas-
Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG).  


§ 126 


Anwendung von Straf- und Bußgeldvorschriften der 
Abgabenordnung 


(1) Für die Entlastungen nach § 123 Absatz 1 gelten die 
Strafvorschriften des § 370 Absatz 1 bis 4 und 7, der §§ 371, 375 
Absatz 1 und des § 376 der Abgabenordnung sowie die 
Bußgeldvorschriften der §§ 378 und 379 Absatz 1 und 4 sowie der 
§§ 383 und 384 der Abgabenordnung entsprechend.  


(2) Für das Strafverfahren wegen einer Straftat nach Absatz 1 
sowie der Begünstigung einer Person, die eine solche Tat begangen 
hat, gelten die §§ 385 bis 408 der Abgabenordnung entsprechend. 


(3) Für das Bußgeldverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit 
nach Absatz 1 gelten die §§ 409 bis 412 der Abgabenordnung 
entsprechend. 


 


 


Begründung 


Zu Artikel X (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


 


Zu Nummer XX – neu – 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung des neuen 
Abschnittes XXXX. 


Zu Nummer XX – neu – 


Allgemein zu Abschnitt XXXXV – neu – 


Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine hat die ohnehin 
angespannte Lage auf den Energiemärkten drastisch verschärft. Der Wegfall der 
Lieferungen von russischem Erdgas hat umfangreiche Auswirkungen auf die 
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deutsche und europäische Bevölkerung und Wirtschaft. Insbesondere drohen die 
dramatisch gestiegenen Preise für Erdgas in erheblichem Ausmaß, die finanzielle 
Leistungsfähigkeit privater Haushalte und Unternehmen zu überfordern. Die 
Bewältigung dieser Herausforderung ist maßgeblich für den sozialen 
Zusammenhalt in unserem Land, für die Stabilität unserer Volkswirtschaft und 
die Bekämpfung der Inflation. Die Bundesregierung hat aus diesem Grund am 23. 
September 2022 die ExpertInnen Kommission Gas und Wärme eingesetzt und 
diese gebeten, Vorschläge zur Bewältigung der durch den russischen 
Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelösten Gaspreiskrise zu erarbeiten. Die 
steuerlichen Regelungen enthalten die Empfehlungen der Kommission aus dem 
Abschlussbericht vom 31. Oktober 2022 zum sozialen Ausgleich bei den 
Entlastungen aus der Gaspreis- und Wärmepreisbremse.  


 


§ 123 - neu - 


§ 123 Absatz 1 – neu – EStG regelt, dass alle im Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz 
(EWSG) benannten Entlastungen der Besteuerung unterliegen. Sofern sie nicht 
schon direkt einer Einkunftsart zuzuordnen sind, wird die Zugehörigkeit zu den 
sonstigen Leistungen gesetzlich angeordnet. Besteuerungslücken werden damit 
vermieden. Die Freigrenze von 256 Euro gilt nicht.  


Die Entlastungen nach Absatz 1, die nach den allgemeinen steuerlichen 
Regelungen zu den Einkunftsarten des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 
gehören, werden nach diesen allgemeinen Regelungen versteuert. Nach § 123 
Absatz 2 – neu – EStG sind nur die Entlastungen, die Personen in ihrem 
Privatbereich erhalten haben und die deswegen nach Absatz 1 den sonstigen 
Einkünften gesetzlich zugeordnet werden, nach besonderen Regelungen zu 
versteuern, die den sozialen Ausgleich sicherstellen sollen. Die Entlastungen des 
Absatzes 1 sind daher erst dann anteiliger oder vollständiger Teil des zu 
versteuernden Einkommens, wenn die in § 124 EStG definierten Grenzen erreicht 
sind. Deswegen müssen die gesetzlich den sonstigen Einkünften nach § 22 
Nummer 3 zugeordneten Entlastungen zunächst bei der Berechnung des zu 
versteuernden Einkommens unberücksichtigt bleiben und sind erst anschließend 
ab der in § 124 bestimmten Grenze dem zu versteuernden Einkommen 
hinzuzurechnen.  


 


§ 124 neu - 


Nur bei Steuerpflichtigen, die die Entlastungen des § 123 Absatz 1 nicht bereits 
im Rahmen anderer Einkunftsarten beziehen und im Übrigen den 
Solidaritätszuschlag zu entrichten haben, erhöht sich das zu versteuernde 
Einkommen um die Entlastungen nach § 123 Absatz 1. Die Milderungszone des 
§ 124 Absatz 2 vermeidet Belastungssprünge im Einstiegsbereich der 
Besteuerung, in dem nur individuell berechnete Bruchteile der erhaltenen 
Entlastungen zum zu versteuernden Einkommen hinzugerechnet werden. Bei 
Entlastungen nach § 123 Absatz 1 in Höhe von 2.000 Euro und einem 
individuellen zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro berechnet sich der 
dem zu versteuernden Einkommen zuzurechnende Bruchteil der Entlastungen des 
§ 123 Absatz 1 wie folgt: 


Differenz des individuell zu versteuernden Einkommens zur Untergrenze der 
Milderungszone:  


 80.000 Euro – 66.915 Euro = 13.085 Euro  


Breite der Milderungszone:  104.009 Euro - 66.915 Euro = 37.094 Euro 


Zu versteuernder Anteil der Entlastungen nach § 123 Absatz 1: 


(13.085 Euro / 37.094 Euro) * 2.000 € = 35,275 % * 2.000 Euro = 705,50 Euro 
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Für Zusammenveranlagte verdoppeln sich die Ein- und Ausstiegsgrenzen der 
Milderungszone, so dass bei der Berechnung des dem zu versteuernden 
Einkommens zuzurechnenden steuerpflichtigen Anteils der Entlastungen nach 
§ 123 - neu - kein Nachteil ergibt.  


 


§ 125 - neu - 


Gegenstand des Besteuerungsverfahrens sind die in dem Veranlagungszeitraum 
erteilten Endabrechnungen mit den dort konkret endabgerechneten Entlastungen 
des § 123 Absatz 1 der Vergangenheit. Diese Rechnungen und Abrechnungen 
enthalten zeitraumbezogene Aufschlüsselungen von Verbräuchen und die darauf 
entfallenden Entlastungen nach § 123 Absatz 1. Sie enthalten eine übersichtliche 
Bündelung der bisher lediglich vorläufigen Zahlungen. Erst mit dem Abschluss 
der Berechnungen für diese Abschlussdokumente stehen die Entlastungen des § 
123 Absatz 1 für die Letztverbraucher steuerlich rechtssicher final fest (Zufluss).  


 


§ 126 - neu - 


Für die Entlastungen des § 123 Absatz 1 gelten die Strafvorschriften sowie die 
Bußgeldvorschriften der Abgabenordnung entsprechend. 


 


Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt 


Die Regelungen treten mit Datum der Verkündung in Kraft. 


Finanzielle Auswirkungen 


Die Steuermehreinnahmen bei Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag 
werden auf jährlich 850 Mio. Euro geschätzt. € geschätzt. 


Erfüllungsaufwand 


Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht für Veranlagungszeiträume ab dem Jahr 
2023 ein nicht quantifizierbarer Beratungs- und Informationsaufwand und 
Aufwand für ansonsten bisher nicht erforderlichen Angaben in den 
Einkommensteuererklärungen.  


Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Keine. Die gesondert geregelte Steuerpflicht betrifft ausschließlich Private. 


Erfüllungsaufwand für die Steuerverwaltung der Länder 


Zur Besteuerung der Gas-/Wärmepreisbremse nach §§ 123 EStG – neu – entsteht 
in den Steuerverwaltungen der Länder einmaliger IT-Umstellungsaufwand der 
derzeit noch nicht beziffert werden kann. 


 


In den Finanzämtern entsteht je nach konkreter Ausgestaltung des noch zu 
etablierenden Überprüfungsverfahrens und der Eintragungsmöglichkeiten in der 
Einkommensteuererklärung ab dem Veranlagungszeitraum 2023 durch die 
Prüfung des Zuflusses und der zutreffenden Erfassung der Energiepreisbremse als 
sonstige Einkünfte in voraussichtlich 1,5 Mio. Fällen mindestens ein einmaliger 
personeller Mehraufwand in Höhe von ca. 10 Mio. Euro. 
 


Dabei wurden 10 min Bearbeitungszeit für jeden betroffenen Fall und eine 
hälftige Aufgabenerledigung durch den mittleren und gehobenen Dienst mit 
Kosten von 0,65 € pro Minute berücksichtigt. 
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Stichwort: Einführung eines EU-Energiekrisenbeitrags nach der 
Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates über „Notfall-
maßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise“ 
vom 6. Oktober 2022 


Zur Inhaltsübersicht, zu Artikel 21 – neu –, Artikel 22 und zu Arti-
kel 27a – neu – (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45a – neu –, § 5 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 11 Satz 6 und 7 FVG, EU-Energiekrisenbeitragseinfüh-
rungsgesetz – EU-EKBEG) 
 


Änderung 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu Artikel 21 wird folgende Angabe eingefügt: 


„Artikel 21a Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes“. 


b) Die Angabe zu Artikel 22 wird wie folgt gefasst: 


„Artikel 22 Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes“. 


c) Nach der Angabe zu Artikel 27 wird die folgende Angabe eingefügt: 


„Artikel 27a Gesetz zur Einführung eines EU-Energiekrisenbeitrags 
nach der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates über „Not-
fallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise“ 
vom 6. Oktober 2022 (EU-Energiekrisenbeitragseinführungs-
gesetz – EU-EKBEG)“. 


2. Nach Artikel 21 wird folgender Artikel 21a eingefügt: 
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‚Artikel 21a 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 des Finanzverwaltungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 
1202), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I 
S. 760) geändert worden ist, wird folgende Nummer 45a eingefügt: 


„45a. die Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach dem Gesetz zur 
Einführung eines EU-Energiekrisenbeitrags nach der Verordnung 
(EU) 2022/1854 des Rates über „Notfallmaßnahmen als Reaktion auf 
die hohen Energiepreise;“.‘ 


3. Artikel 22 wird wie folgt gefasst: 


‚Artikel 22 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Satz 6 und 7 des Finanzverwaltungs-
gesetzes, das zuletzt durch Artikel 21a des dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird aufgehoben.‘ 


4. Nach Artikel 27 wird folgender Artikel 27a eingefügt: 


‚Artikel 27a 


Gesetz zur Einführung eines EU-Energiekrisenbeitrags nach der Ver-
ordnung (EU) 2022/1854 des Rates über „Notfallmaßnahmen als Reak-


tion auf die hohen Energiepreise“ vom 6. Oktober 2022 


(EU-Energiekrisenbeitragseinführungsgesetz – EU-EKBEG) 


§ 1 


Regelungsgegenstand dieses Gesetzes 


(1) Nach Kapitel III der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates über 
„Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise“ vom 6. Ok-
tober 20221 unterliegen Gewinne im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 von im 
Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätigen Unternehmen und Be-
triebsstätten der Union ungeachtet der Besteuerung nach dem Einkommen- 
oder Körperschaftsteuergesetz einem befristeten obligatorischen EU-Ener-
giekrisenbeitrag.  


(2) Dieses Gesetz regelt die Einführung des EU-Energiekrisenbeitrags 
in Deutschland.  


                                                        
1 ABl. L161I vom 7. Oktober 2022 
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(3) Das Aufkommen steht dem Bund zu und ist entsprechend den Vor-
gaben gemäß Artikel 17 der Verordnung zu verwenden. Der EU-Energiekri-
senbeitrag ist eine Steuer im Sinne der Abgabenordnung. 


§ 2 


Schuldner des EU-Energiekrisenbeitrags 


(1) Schuldner des EU-Energiekrisenbeitrags ist jedes Unternehmen, 
das im Besteuerungszeitraum nach § 3 Absatz 2 mindestens 75 Prozent sei-
nes Umsatzes durch die in der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates genannten Wirtschaftstätigkeiten in den Be-
reichen Extraktion, Bergbau, Erdölraffination oder Herstellung von Koker-
eierzeugnissen erzielt. Die Prüfung ist wirtschaftsjahrbezogen vorzunehmen. 
Ein Rumpfwirtschaftsjahr ist zu berücksichtigen, wenn diesem kein weiteres 
Wirtschaftsjahr folgt. 


(2) Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist unabhängig von seiner 
Rechtsform jedes gewerbliche Unternehmen, soweit es im Inland betrieben 
wird. Im Inland betrieben wird ein Unternehmen, soweit im Inland eine Be-
triebsstätte unterhalten wird. § 1 Absatz 3 des Körperschaftsteuergesetzes 
gilt entsprechend. 


§ 3 


Entstehung des EU-Energiekrisenbeitrags, Besteuerungszeitraum 


(1) Der EU-Energiekrisenbeitrag entsteht mit Ablauf des Besteue-
rungszeitraums. 


(2) Besteuerungszeitraum ist das erste nach dem 31. Dezember 2021 
beginnende volle Wirtschaftsjahr (Besteuerungszeitraum 1) sowie das da-
rauffolgende volle Wirtschaftsjahr (Besteuerungszeitraum 2). Ein volles 
Wirtschaftsjahr im Sinne des Satzes 1 umfasst einen Zeitraum von zwölf 
Monaten. 


§ 4 


Bemessungsgrundlage und Steuersatz 


(1) Bemessungsgrundlage für den EU-Energiekrisenbeitrag ist der 
Betrag in Höhe der positiven Differenz zwischen dem nach einkommen- o-
der körperschaftsteuerlichen Vorschriften ermittelten steuerlichen Gewinn 
für den Besteuerungszeitraum nach § 3 und dem um 20 Prozent erhöhten 
Durchschnitt des steuerlichen Gewinns in den nach dem 31. Dezember 2017 
beginnenden und vor dem Beginn des Besteuerungszeitraums 1 endenden 
Wirtschaftsjahren, die zwölf Monate umfassen. Ist der Durchschnitt dieser 
steuerlichen Gewinne in den nach dem 31. Dezember 2017 beginnenden und 
vor dem Beginn des Besteuerungszeitraums 1 endenden Wirtschaftsjahren, 
die zwölf Monate umfassen, negativ, so beträgt der durchschnittliche steuer-
liche Gewinn null. Entsprechendes gilt für Unternehmen, deren Gewinn nach 
dem 31. Dezember 2021 erstmals der Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
unterliegt. Ist im steuerlichen Gewinn ein Gewinnanteil einer ausländischen 
Betriebsstätte oder ein Hinzurechnungsbetrag im Sinne des § 10 Absatz 2 
des Außensteuergesetzes enthalten und wurde auf diesen Gewinnanteil oder 
auf die dem Hinzurechnungsbetrag zugrundeliegenden passiven Einkünfte 
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ein Solidaritätsbeitrag oder eine Abgabe aufgrund einer gleichwertigen nati-
onalen Maßnahme im Sinne des Art. 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2022/1854 erhoben, mindert sich insoweit der steuerliche Gewinn im Sinne 
dieses Absatzes. 


(2) Weist das Unternehmen nach, dass der Betrag nach Absatz 1 
Satz 1 ganz oder zum Teil Folge einer Umwandlung ist, ist die Bemessungs-
grundlage entsprechend zu korrigieren. Die nach Absatz 1 Satz 1 maßgeben-
den Gewinne mindern sich um darin enthaltene Anteile am Gewinn einer in- 
oder ausländischen offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesell-
schaft oder einer anderen Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als Mitun-
ternehmer anzusehen sind und diese Gesellschaften selbst die Tatbestands-
voraussetzungen des § 2 erfüllen. Der EU-Energiekrisenbeitrag ist eine sons-
tige Personensteuer im Sinne des § 10 Nummer 2 des Körperschaftsteuerge-
setzes und des § 12 Nummer 3 des Einkommensteuergesetzes. 


(3) Der EU-Energiekrisenbeitrag beträgt 33 Prozent der Bemessungs-
grundlage nach Absatz 1 Satz 1.  


§ 5 


Zuständigkeit 


Für die Verwaltung des EU-Energiekrisenbeitrags ist das Bundeszent-
ralamt für Steuern zuständig. 


§ 6 


Festsetzung 


(1) Das Unternehmen hat für das betroffene Wirtschaftsjahr des Be-
steuerungszeitraums nach § 3 eine Steuererklärung nach amtlichem Vor-
druck bzw. nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernüber-
mittlung zu übermitteln, in der der EU-Energiekrisenbeitrag selbst zu be-
rechnen ist (Steueranmeldung). Die Steuer ist spätestens zum Zeitpunkt der 
Abgabe der Steuererklärung für die Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
bzw. zur gesonderten Feststellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Abgabenordnung des betroffenen Kalenderjahres anzumelden. Ändert sich 
die Bemessungsgrundlage nach § 4 Absatz 1, ist unverzüglich eine geänderte 
Steueranmeldung abzugeben.  


(2) Der EU-Energiekrisenbeitrag ist am zehnten Tag nach Abgabe der 
Anmeldung fällig und bis dahin zu entrichten. Wird der EU-Energiekrisen-
beitrag abweichend von der Steueranmeldung nach § 155 der Abgabenord-
nung höher festgesetzt, ist der Unterschiedsbetrag einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Steuerbescheids fällig und bis dahin zu entrichten. Wird der 
EU-Energiekrisenbeitrag auf Grund unterbliebener Abgabe einer Anmel-
dung nach § 155 der Abgabenordnung festgesetzt, so ist der EU-Energiekri-
senbeitrag einen Monat nach der Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und 
bis dahin zu entrichten. 


(3) Bei der Anmeldung oder Festsetzung des EU-Energiekrisenbei-
trags sind die nach § 4 maßgeblichen Gewinne so zu berücksichtigen, wie 
sie bei der Festsetzung der Einkommen- oder Körperschaftsteuer oder der 
gesonderten Feststellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abga-
benordnung der Jahre 2018 bis 2024 zu Grunde gelegt worden sind; § 171 
Absatz 10, § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 351 Absatz 2 der 
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Abgabenordnung sowie § 42 der Finanzgerichtsordnung gelten entspre-
chend. Die Besteuerungsgrundlagen dürfen bei der Festsetzung nur insoweit 
abweichend von Satz 1 berücksichtigt werden, wie die Aufhebung, Ände-
rung oder Berichtigung eines maßgeblichen Steuer- oder Feststellungsbe-
scheids ausschließlich mangels Auswirkung auf die Höhe der festzusetzen-
den Steuer oder des festzustellenden Betrags unterbleibt. 


(4) Auf Anforderung des Bundeszentralamtes für Steuern teilen die 
jeweils zuständigen Landesfinanzbehörden Daten zur Prüfung der Steuer-
pflicht und die für die Bestimmung der Bemessungsgrundlage des EU-Ener-
giekrisenbeitrags maßgeblichen Daten mit. Wird eine für die Bestimmung 
des EU-Energiekrisenbeitrags maßgebliche Festsetzung der Einkommen- o-
der Körperschaftsteuer oder eine gesonderte Feststellung nach § 180 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung nach der Datenübermittlung 
nach Satz 1 aufgehoben oder geändert, sind dem Bundeszentralamt für Steu-
ern die nunmehr maßgeblichen Daten unaufgefordert mitzuteilen.‘ 


Begründung 


Zur Inhaltsübersicht 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um eine Folgeänderung der Einfügung des neuen Artikels 21a. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung der Einfügung des neuen Artikels 21a. 
Der bisherige Artikel 22 ist umzubenennen. 


Zu Buchstabe c 


Es handelt sich um eine Folgeänderung der Einfügung des neuen Artikels 27a. 


Zu Nummer 2 


Zu Artikel 21a – neu – (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften werden gemäß Arti-
kel 108 Absatz 1 GG durch Bundesfinanzbehörden verwaltet. Aufgrund der 
Ergänzung des § 5 Absatz 1 Satz 1 FVG wird die Durchführung des Besteue-
rungsverfahrens nach dem Gesetz zur Einführung eines EU-Energiekrisenbei-
trags nach der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates über „Notfallmaßnah-
men als Reaktion auf die hohen Energiepreise“ dem Bundeszentralamt für 
Steuern als weitere Aufgabe übertragen.  


Zu Nummer 3 


Zu Artikel 22 (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Es handelt sich ausschließlich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der 
Einfügung des neuen Artikels 21a. Artikel 22 ist in der Überschrift und im 
Einleitungssatz als weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes zu be-
zeichnen. 
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Zu Nummer 4 


Zu Artikel 27a – neu – (Gesetz zur Einführung eines EU-Energiekrisen-
beitrags nach der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates über „Notfall-
maßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise“ vom 6. Oktober 
2022 – (EU-Energiekrisenbeitragseinführungsgesetz – EU-EKBEG)) 


Zu § 1 


Absatz 1 


Die Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates über „Notfallmaßnahmen als Re-
aktion auf die hohen Energiepreise“ vom 6. Oktober 2022 (Verordnung (EU) 
2022/1854) enthält in Kapitel III als Maßnahme in Bezug auf den Erdöl-, Erd-
gas-, Kohle- und Raffineriebereich Vorgaben zu einem befristeten obligatori-
schen EU-Energiekrisenbeitrag auf bestimmte Gewinne aus Tätigkeiten in 
diesen Bereichen (Art. 14 bis 18 Verordnung (EU) 2022/1854).  


Absatz 2 


Eine EU-Verordnung hat allgemeine und unmittelbare Geltung. Die Verord-
nung (EU) 2022/1854 lässt den Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung des EU-
Energiekrisenbeitrags jedoch Spielräume. Dieses Gesetz regelt die Einfüh-
rung des EU-Energiekrisenbeitrags in Deutschland. 


Absatz 3 


Die detaillierten, verbindlichen Vorgaben der Verordnung (EU) 2022/1854 
über die Ausgestaltung des EU-Energiekrisenbeitrags, insbesondere bezüglich 
der Abgabepflichtigen, der Bemessungsgrundlage, der Höhe der Abgabe und 
der Verwendung der Einnahmen, sowie die Einbindung in das auf Artikel 122 
Absatz 1 AEUV gestützte, marktbezogene europäische Notfallkonzept zur 
Bewältigung der Energiekrise führen zur Einordnung als Abgabe im Rahmen 
der europäischen Gemeinschaften gemäß Artikel 106 Absatz 1 Nummer 7 des 
Grundgesetzes. Diese Regelung wurde mit der Finanzreform 1969 mit Blick 
auf sogenannte Marktordnungsabgaben geschaffen, bekam aber ausdrücklich 
einen zukunftsoffenen Wortlaut, wonach die Regelung in allen Fällen gilt, in 
denen die Europäischen Gemeinschaften Abgaben neu einführen können, die 
innerstaatlich zu erheben sind (siehe zu BT-Drs. V/3605, S. 7).  


Das Aufkommen der Abgaben im Rahmen der europäischen Gemeinschaften 
gemäß Artikel 106 Absatz 1 Nummer 7 GG steht dem Bund zu. Dies gilt folg-
lich auch für den EU-Energiekrisenbeitrag. Die Einnahmen sind für die in Ar-
tikel 17 der Verordnung (EU) 2022/1854 aufgelisteten Maßnahmen zu ver-
wenden. 


Der EU-Energiekrisenbeitrag ist eine Steuer im Anwendungsbereich der Ab-
gabenordnung (§ 1 Absatz 1, § 3 Absatz 1 AO). 


Zu § 2 


Absatz 1 


Von der Regelung werden im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich 
tätige Unternehmen und Betriebsstätten der Union erfasst, die im maßgeben-
den Besteuerungszeitraum nach § 3 mindestens 75 Prozent ihres Umsatzes 
durch die in der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parla-
ments und des Rates genannten Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen Ex-
traktion, Bergbau, Erdölraffination oder Herstellung von Kokereierzeugnissen 
erzielen (vgl. auch Artikel 2 Nummer 17 Verordnung (EU) 2022/1854). Die 
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Auswahl der zur Zahlung des Energiekrisenbeitrags verpflichteten Unterneh-
men entspricht somit exakt der Vorgabe der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006. 
Die getroffene Auswahl beruht auf sachlichen Gründen. Diese liegen in dem 
mit der Abschöpfung und anschließenden Umverteilung verfolgten Ziel der 
Versorgungssicherheit im Energiesektor, das durch die in der Verordnung 
(EG) Nr. 1893/2006 vorgesehenen Maßnahmen verfolgt wird (vgl. auch Art. 
122 AEUV). Die infolge des Krieges eingetretene beispiellose Energiekrise, 
mit Verknappung des Energieangebots und damit verbundenen Preisanstie-
gen, hat zu deutlich angestiegenen Gewinnen gerade dieses Sektors geführt, 
ohne dass sich dessen Kostenstruktur wesentlich verändert oder Investitionen 
erhöht hätten (vgl. Erwägungsgrund 50 (EG) Nr. 1893/2006). Demgegenüber 
sind Energiekunden auf staatliche Schutzmaßnahmen angewiesen, was einen 
zeitlich befristeten Zugriff auf gewisse Gewinnspitzen als Krisenbewältigung 
verhältnismäßig erscheinen lässt. 


Für den Besteuerungszeitraum sind grundsätzlich nur Wirtschaftsjahre zu be-
rücksichtigen, wenn diese zwölf Monate umfassen. Rumpfwirtschaftsjahre 
werden grundsätzlich nicht berücksichtigt. Damit wird gewährleistet, dass die 
Zeitspanne, in der ein für den EU-Energiekrisenbeitrag maßgebender Gewinn 
anfallen kann, grundsätzlich gleich lang ist. Sollte im Einzelfall ein Rumpf-
wirtschaftsjahr vorliegen, ist dieses zu berücksichtigen, wenn diesem Rumpf-
wirtschaftsjahr kein weiteres Wirtschaftsjahr folgt (z. B. Fälle der Betriebs-
einstellung).  


Absatz 2 


Von den Regelungen dieses Gesetzes ist jedes gewerbliche Unternehmen un-
abhängig von seiner Rechtsform umfasst, soweit es im Inland betrieben wird. 
Damit sind Einzelunternehmen und Personen- und Kapitalgesellschaften so-
wie Betriebsstätten von dem Gesetz erfasst. Der Inlandsbegriff umfasst auch 
die ausschließliche Wirtschaftszone sowie den Festlandssockel im Sinne des 
§ 1 Absatz 3 KStG.  


Nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 2022/1854 sind auch Unternehmen und 
Betriebsstätten der Union umfasst, die Teil einer lediglich zu Steuerzwecken 
konsolidierten Gruppe sind. Hierunter sind nach deutschem Steuerrecht Org-
anschaftsverhältnisse zu verstehen. Im Rahmen einer Organschaft wird für er-
tragsteuerliche Zwecke der Unternehmensgewinn der Organgesellschaft ei-
genständig ermittelt, dann das sich hieraus ergebende Einkommen dem Or-
ganträger zugerechnet und dort mit dessen Ergebnis verrechnet.  


Im Sinne des Artikel 15 der Verordnung (EU) 2022/1854 unterliegen Unter-
nehmen und Betriebsstätten jedoch eigenständig dem EU-Energiekrisenbei-
trag. Die Konsolidierung von Gewinnen im Rahmen einer Unternehmens-
gruppe zu Steuerzwecken hat daher keine Bedeutung für den EU-Energiekri-
senbeitrag. Organträger und Organgesellschaft unterliegen mit ihrem jeweili-
gen Gewinn eigenständig dem EU-Energiekrisenbeitrag. Das dem Organträ-
ger zuzurechnende Einkommen der Organgesellschaft ist um den als Betriebs-
ausgabe berücksichtigten EU-Energiekrisenbeitrag geringer. Die gesell-
schaftsrechtliche Gewinnabführung an den Organträger beeinflusst dessen ei-
genen Gewinn, der dem EU-Energiekrisenbeitrag unterliegt, nicht. 


Zu § 3 


Absatz 1 
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Absatz 1 bestimmt im Hinblick auf § 38 AO den Zeitpunkt der Entstehung des 
EU-Energiekrisenbeitrags. 


Absatz 2 


Nach dem Gesetz wird der Solidaritätsbeitrag für das erste nach dem 31. De-
zember 2021 beginnende Wirtschaftsjahr, das als Besteuerungszeitraum 1 de-
finiert wird, sowie für das darauffolgende Wirtschaftsjahr, das als Besteue-
rungszeitraum 2 definiert wird, erhoben. Das maßgebende Wirtschaftsjahr 
umfasst dabei stets einen Zeitraum von zwölf Monaten. 


Zu § 4 


Absatz 1 


Satz 1 


Der EU-Energiekrisenbeitrag ist auf den Teil des Gewinns des im Besteue-
rungszeitraum 1 bzw. 2 endenden Wirtschaftsjahres zu entrichten, der mehr 
als 20 Prozent über dem Durchschnitt der steuerlichen Gewinne aus den nach 
dem 31. Dezember 2017 beginnenden und vor dem Beginn des Besteuerungs-
zeitraums 1 endenden Wirtschaftsjahren liegt, wenn diese Wirtschaftsjahre 
zwölf Monate umfassen. Bei Kapitalgesellschaften ist als Gewinn der steuer-
liche Gewinn maßgebend (siehe auch R 7.1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 31 KStR 
2022), bei Steuerpflichtigen in anderer Rechtsform die entsprechende Größe. 


In den Vergleichszeitraum sind keine Rumpfwirtschaftsjahre einzubeziehen, 
da der in diesen Zeiträumen erzielte Gewinn aufgrund des kürzeren Zeitraums 
nicht vergleichbar ist, den Durchschnitt verfälscht und die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Unternehmens nicht zutreffend widerspiegelt. Ebenso wird 
klargestellt, dass der Besteuerungszeitraum 1 nicht in den Vergleichszeitraum 
einzubeziehen ist.  


Satz 2 


Satz 2 bezieht sich auf Artikel 15 Satz 2 der Verordnung (EU) 2022/1854. Da-
nach beträgt der durchschnittliche steuerliche Gewinn als Vergleichsgröße bei 
der Berechnung des EU-Energiekrisenbeitrags null, wenn der Durchschnitt 
der steuerlichen Gewinne aus den nach dem 31. Dezember 2017 beginnenden 
und vor dem Beginn des Besteuerungszeitraums 1 endenden Wirtschaftsjah-
ren, die zwölf Monate umfassen, negativ ist. Da sich der Betrag nach § 4 Ab-
satz 1 Satz 1 aus der Differenz zwischen dem steuerlichen Gewinn des Be-
steuerungszeitraums und der Vergleichsgröße errechnet, führt in Fällen, in de-
nen diese Vergleichsgröße Null ist, die positive Differenz zu einem Betrag 
nach § 4 Absatz 1 Satz 1.  


Satz 3 


Nach Satz 3 ist auch von einem Vergleichsgewinn der Vorjahre von Null aus-
zugehen, wenn der Gewinn eines Unternehmens nach dem 31. Dezember 
2021 erstmals der Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegt. Das be-
trifft insbesondere Fälle der Neugründung von Unternehmen.  


Satz 4 


Satz 4 enthält eine Regelung zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. In den Fäl-
len, in denen im steuerlichen Gewinn ein Gewinnanteil einer ausländischen Be-
triebsstätte oder ein Hinzurechnungsbetrag im Sinne des § 10 Absatz 2 des Au-
ßensteuergesetzes enthalten ist und auf diesen Gewinnanteil oder auf die dem Hin-
zurechnungsbetrag zugrundeliegenden passiven Einkünfte ein Solidaritätsbeitrag 
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oder eine Abgabe aufgrund einer gleichwertigen nationalen Maßnahme im Sinne 
des Art. 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/1854 erhoben wurde, mindert 
sich insoweit der steuerliche Gewinn für Zwecke des EU-Energiekrisenbeitrags. 


Absatz 2 


Satz 1 


Der Gewinn eines Unternehmens kann durch gesellschaftsrechtliche Umorga-
nisationsmaßnahmen beeinflusst werden. Die Verordnung (EU) 2022/1854 
hält Regelungen für den Grundfall bereit, Sonderkonstellationen wie Um-
wandlungsvorgänge werden aber nicht geregelt. Um solche Vorgänge ange-
messen zu berücksichtigen, ist die Bemessungsgrundlage für den EU-Ener-
giekrisenbeitrag zu korrigieren, wenn das Unternehmen nachweist, dass der 
Betrag nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Folge einer Umwandlung ist. Maßgebend 
sind die Verhältnisse im Einzelfall. 


Satz 2 


Ist im Gewinn einer Gesellschaft, die dem Grunde nach dem EU-Energiekri-
senbeitrag unterliegt, ein Gewinn einer anderen Personengesellschaft enthal-
ten, die ebenfalls selbst dem EU-Energiekrisenbeitrag unterliegt, ist dieser Ge-
winnanteil herauszurechnen. Diese Regelung korrespondiert mit § 3 Absatz 1 
Satz 4. Danach ist jedes Unternehmen, das dem EU-Energiekrisenbeitrag un-
terliegt, selbst abgabepflichtig.  


Satz 3 


Der EU-Energiekrisenbeitrag ist eine sonstige Personensteuer und gehört zu 
den nicht abzugsfähigen Ausgaben nach § 12 Nummer 3 EStG oder nicht ab-
ziehbaren Aufwendungen nach § 10 Nummer 2 KStG.  


 


Absatz 3 


Der EU-Energiekrisenbeitrag beträgt 33 Prozent der Bemessungsgrundlage. 
Dies entspricht dem Mindestsatz gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2022/1854.  


Zu § 5 


Die Zuständigkeit für die Verwaltung des EU-Energiekrisenbeitrags wird dem 
Bundeszentralamt für Steuern übertragen. § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45a – 
neu – FVG (vgl. Artikel 21a – neu –) regelt daneben die Aufgabenübertra-
gung, die sich aus der Zuständigkeitsbestimmung in § 5 ergibt. 


Durch die Zuständigkeitsbestimmung wird zugleich die Befugnis zur Verarbei-
tung der für die Verwaltung des EU-Energiekrisenbeitrags relevanten Daten im 
Sinne von § 29b Absatz 1 AO, ggf. in Verbindung mit § 2a Absatz 5 AO, klarge-
stellt. 


Zu § 6 


Absatz 1 


Das Unternehmen hat den EU-Energiekrisenbeitrag selbst zu errechnen, in ei-
ner Steueranmeldung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern zu erklä-
ren und die Zahllast fristgerecht zu entrichten. Zur Abgabe einer Steueranmel-
dung verpflichtet ist jedes Unternehmen im Sinne des § 2. Die Steueranmel-
dung ist spätestens zum Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklärung für die Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuer bzw. der Erklärung zur gesonderten 
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Feststellung nach § 180 AO vorzunehmen, in der der erzielte Gewinn des Be-
steuerungszeitraums 1 und 2 deklariert wird. 


Damit soll sowohl für die Unternehmen als auch für die Verwaltung ein mög-
lichst schlankes und einfaches Verfahren zur Erhebung des EU-Energiekri-
senbeitrags angewendet werden. Durch die zeitliche Anknüpfung an die Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuererklärung bzw. die Erklärung über die ge-
sonderte Feststellung der Einkünfte kann das Unternehmen den für diesen 
Zweck ermittelten steuerlichen Gewinn auch für die Anmeldung des EU-
Energiekrisenbeitrags verwenden, ohne dass eine zusätzliche, zeitversetzte 
Ermittlung des steuerlichen Gewinns erforderlich ist. Die Steueranmeldung 
steht einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleich (§ 168 
AO).  


Ändert sich später eine Bemessungsgrundlage des EU-Energiekrisenbeitrags, 
ist ohne schuldhaftes Zögern eine geänderte Steueranmeldung abzugeben. 


Absatz 2 


Der EU-Energiekrisenbeitrag ist am zehnten Tag nach Abgabe der Steueran-
meldung fällig und bis dahin zu entrichten. 


Ergibt die Überprüfung des Bundeszentralamtes für Steuern einen von der An-
meldung abweichenden EU-Energiekrisenbeitrag, setzt es diesen durch Steu-
erbescheid fest. In diesem Fall ist der Mehrbetrag gegenüber der Steueranmel-
dung einen Monat nach der Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und bis 
dahin zu entrichten. Ergibt die Festsetzung eine Reduzierung des EU-Energie-
krisenbeitrags, d. h. eine Überzahlung, wird die Differenz zugunsten des Un-
ternehmens erstattet. 


Eine Festsetzung durch das Bundeszentralamt für Steuern erfolgt ebenfalls, 
wenn für ein abgabepflichtiges Unternehmen kein EU-Energiekrisenbeitrag 
angemeldet wurde. In diesem Fall ist die festgesetzte Steuer einen Monat nach 
der Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und bis dahin zu entrichten. 


Die Straf- und Bußgeldvorschriften der Abgabenordnung sind anzuwenden 
(vgl. § 1 Absatz 3).  


Absatz 3 


Absatz 3 ist an die bewährte Regelung in § 10d Absatz 4 Satz 4 und 5 EStG 
angelehnt (siehe BT-Drs. 17/2249, S. 51, 52). Die für die Bestimmung der Be-
messungsgrundlage des EU-Energiekrisenbeitrags maßgeblichen Steuer- oder 
Feststellungsbescheide haben damit insoweit im Ergebnis dieselbe bindende 
Wirkung wie ein Grundlagenbescheid, ohne dass die maßgebenden Beträge 
im Tenor des Bescheids jeweils ausdrücklich als gesondert festgestellt ge-
nannt werden müssen.  


Der Bescheid über den EU-Energiekrisenbeitrag ist in entsprechender Anwen-
dung des § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO zu erlassen, aufzuheben oder 
zu ändern, soweit ein für ihn maßgeblicher Steuer- oder Feststellungsbescheid 
erlassen, aufgehoben oder geändert wird. 


Der Ablauf der Festsetzungsfrist des EU-Energiekrisenbeitrags wird in ent-
sprechender Anwendung des § 171 Absatz 10 AO gehemmt. Die Festset-
zungsfrist endet daher nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Bekanntgabe 
des maßgeblichen Steuer- oder Feststellungsbescheids. Entscheidungen in ei-
nem für den EU-Energiekrisenbeitrag maßgeblichen Steuer- oder Feststel-
lungsbescheid können in entsprechender Anwendung des § 351 Absatz 2 AO 
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und des § 42 der Finanzgerichtsordnung (FGO) nur durch Anfechtung dieses 
Steuer- oder Feststellungsbescheids angegriffen werden, nicht auch durch An-
fechtung des EU-Energiekrisenbeitragsbescheids. 


Absatz 4 


Die zuständigen Landesfinanzbehörden haben nach Satz 1 dem Bundeszent-
ralamt für Steuern Daten zur Prüfung der Steuerpflicht und die für die Bestim-
mung der Bemessungsgrundlage des EU-Energiekrisenbeitrags maßgeblichen 
Daten auf Anforderung mitzuteilen.  


Wird eine relevante Einkommen- oder Körperschaftsteuerfestsetzung oder ge-
sonderte Feststellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO nach der Da-
tenübermittlung (auf Anforderung) nach Satz 1 aufgehoben oder geändert, ha-
ben die Landesfinanzbehörden dem Bundeszentralamt für Steuern die nun-
mehr maßgeblichen Daten nach Satz 2 unaufgefordert mitzuteilen. Damit 
kann die Einhaltung der Pflicht nach Absatz 1 Satz 3 überwacht werden. 


Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt 


Die Änderungen treten entsprechend der im Regierungsentwurf für Artikel 1 
vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


Finanzielle Auswirkungen 


Die Steuermehreinnahmen aus dem EU-Energiekrisenbeitrag werden auf eine 
Größenordnung von 1 bis 3 Mrd. Euro geschätzt. 


Etwaiger Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund durch die Ver-
waltung des EU-Energiekrisenbeitrags bzw. die automationstechnische Um-
setzung soll finanziell und stellenmäßig im Epl. 08 ausgeglichen werden.  


Erfüllungsaufwand 


Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft beträgt: 


- Personalaufwand: 1906, 67 Euro bis ca. 3098,34 Euro p.a..  


- Sachaufwand: Geringfügig./ Nicht bezifferbar. 


 


Der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung beträgt:  


- Bundesfinanzverwaltung: [BZSt bitte ergänzen] 


- Landesfinanzverwaltung: In den Finanzämtern entsteht ein geringfügiger, 
nicht quantifizierbarer personeller Mehraufwand durch die Übersendung von 
Daten an das BZSt. 


Abhängig von der Ausgestaltung des Verfahrens kann Erfüllungsaufwand für 
die automationstechnische Umsetzung anfallen, dessen Höhe erst bei Vorlie-
gen der gesetzlichen Vorgaben beziffert werden kann. 


 


 


 








Urteil vom 16. September 2021, IV R 7/18
Beherrschungsidentität bei mittelbarer Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an einer Besitz-Personengesellschaft


ECLI:DE:BFH:2021:U.160921.IVR7.18.0


BFH IV. Senat


GewStG § 9 Nr 1 S 2, GewStG § 9 Nr 1 S 5 Nr 1, EStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 1, EStG § 15 Abs 2, EStG § 15 Abs 3 S 2 Nr 1,
GewStG VZ 2010 , GewStG VZ 2011 , GewStG VZ 2012


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 23. Januar 2018, Az: 8 K 2233/15


Leitsätze


Auch eine Beteiligung der an der Betriebsgesellschaft beteiligten Gesellschafter an einer Besitz-Personengesellschaft, die
lediglich mittelbar über eine Kapitalgesellschaft besteht, ist bei der Beurteilung einer personellen Verflechtung als eine
der Voraussetzungen einer Betriebsaufspaltung zu berücksichtigen (Änderung der Rechtsprechung).


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 24.01.2018 - 8 K 2233/15 aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH & Co. KG, vermietete mit Vertrag vom … 1998 die
"ehemalige …, Produktionshalle, Büroräume, Nebenräume" in X an die mit ihr über die H-GmbH verbundene
(spätere) M-GmbH & Co. KG (M-KG; damals noch GmbH), die die vermietete Immobilie neben weiteren Grundstücken
betrieblich nutzte. Das Mietverhältnis mit der M-KG bestand auch in den Streitjahren (2010 bis 2012) fort.


1


An der Klägerin waren bis zum Tod des als Kommanditist zu 50,7 % beteiligten A am … 2010 als weitere
Kommanditisten B zu 10 %, C zu 19,3 %, Y und D zu jeweils 10 % beteiligt sowie als Komplementärin ohne
Kapitalbeteiligung die BV-GmbH, deren alleiniger Gesellschafter ebenfalls der A war.


2


A und B waren gleichzeitig zu 90 % und 10 % Anteilseigner der H-GmbH, die alleinige Kommanditistin der M-KG
war. Komplementärin der M-KG war die V-GmbH, deren Anteilseignerin zu 100 % die H-GmbH war.


3


Nach dem Tod des A waren aufgrund eines mit Rückwirkung auf den … 2010 geschlossenen
Auseinandersetzungsvertrags vom … 2010 an der Klägerin als Kommanditisten B zu 50,42 %, C zu 29,44 % und D zu
20,14 % beteiligt; Komplementärin ohne Kapitalbeteiligung war weiterhin die BV-GmbH, an der an Stelle von A jetzt
B zu 60 % sowie C und D zu jeweils 20 % beteiligt waren.


4


Anteilseigner der H-GmbH, die weiterhin alleinige Kommanditistin der M-KG war, waren B zu 64 % sowie C und D zu
jeweils 18 %. Komplementärin der M-KG war weiterhin die V-GmbH, an der die H-GmbH unverändert zu 100 %
beteiligt war.


5


Die jeweiligen Satzungen der genannten GmbH enthielten auch in den Streitjahren die Regelung, dass für
Gesellschafterbeschlüsse, die den Gesellschaftsvertrag oder die Auflösung der Gesellschaft betreffen, 75 % aller
vorhandenen Stimmen erforderlich waren. Dies galt ebenfalls für Geschäfte, die der Zustimmung der
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Gesellschafterversammlung bedürfen. Im Übrigen reichte die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die
Gesellschaftsverträge der Klägerin und der M-KG sahen keine besonderen Regelungen für Gesellschafterbeschlüsse
vor.


Die Beteiligungen der Kommanditisten der Klägerin an der H-GmbH wurden als deren Sonderbetriebsvermögen II
bei der Klägerin behandelt. In den Streitjahren erzielte die Klägerin, die von den Beteiligten als gewerblich geprägte
Personengesellschaft (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes in der in den Streitjahren gültigen
Fassung ‑‑EStG‑‑) behandelt wurde, ausschließlich Einnahmen aus der Vermietung des Grundstücks an die M-KG. In
ihren Gewerbesteuererklärungen für die Streitjahre machte die Klägerin zunächst nur Kürzungen i.S. von § 9 Nr. 1
Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes in der in den Streitjahren geltenden Fassung (GewStG) geltend. Die Bescheide
über den Gewerbesteuermessbetrag für 2010 vom 08.06.2011, für 2011 vom 18.07.2012 und für 2012 vom
06.05.2013 ergingen erklärungsgemäß, aber unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 Abs. 1 der
Abgabenordnung (AO).


7


In der Zeit vom 19.12.2013 bis zum 25.02.2014 fand bei der Klägerin eine Außenprüfung statt. Obwohl die Klägerin
während der Außenprüfung die erweiterte Kürzung i.S. von § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG beantragt hatte, traf der Prüfer
zur Gewerbesteuer keine Feststellungen. Im Anschluss an die Außenprüfung hob der Beklagte und Revisionskläger
(das Finanzamt ‑‑FA‑‑) die in den Gewerbesteuermessbescheiden 2010 bis 2012 enthaltenen Vorbehalte der
Nachprüfung durch Bescheide vom 26.06.2014 auf.


8


Nachdem die Klägerin mit Schriftsatz vom 27.06.2014 unmittelbar beim FA die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1
Satz 2 GewStG beantragt und mit Schreiben vom 10.07.2014 ausdrücklich Einspruch gegen die Bescheide vom
26.06.2014 eingelegt hatte, lehnte das FA die Gewährung der erweiterten Kürzung mit Einspruchsentscheidung vom
06.11.2015 ab. Unter Verweis auf den Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 17.10.2002 - I R 24/01 (BFHE 200,
54, BStBl II 2003, 355) führte das FA aus, dass wegen der im Sonderbetriebsvermögen der Kommanditisten der
Klägerin gehaltenen Beteiligungen an der H-GmbH keine ausschließliche Verwaltung eigenen Grundbesitzes
vorliege. Aus den Beteiligungen würden dem Grunde nach gewerbliche Einkünfte erzielt, die nicht ausschließlich
auf die Grundstücksverwaltung entfielen. Darüber hinaus sei die erweiterte Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1
GewStG zu versagen, weil das Grundstück der Klägerin aufgrund der Unternehmensstruktur zumindest zeitweise
oder teilweise einem Gewerbebetrieb diene, an dem die Gesellschafter der Klägerin beteiligt seien.
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Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg. In seinem Urteil vom 24.01.2018 - 8 K 2233/15 führte das Hessische
Finanzgericht (FG) aus, die Klage sei begründet, weil die Voraussetzungen des § 164 Abs. 3 Satz 3 AO für die
Aufhebung des Vorbehalts der Nachprüfung in den jeweiligen Gewerbesteuermessbescheiden nach einer
Außenprüfung nicht gegeben seien und die Voraussetzungen des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG in den Streitjahren
vorgelegen hätten. Die erweiterte Kürzung sei auch nicht nach § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG ausgeschlossen. Auch
liege keine der erweiterten Kürzung entgegenstehende mitunternehmerische Betriebsaufspaltung zwischen der
Klägerin und der M-KG vor. Zwar sei im Streitfall infolge der Überlassung eines von der M-KG zu betrieblichen
Zwecken genutzten Grundstücks von einer sachlichen Verflechtung auszugehen, jedoch fehle es an der
erforderlichen personellen Verflechtung. Denn die Kommanditisten der Klägerin seien zwar mit entsprechenden
Mehrheitsverhältnissen an der H-GmbH beteiligt, diese wiederum sei jedoch lediglich als Kommanditistin an der M-
KG beteiligt und damit nach § 164 des Handelsgesetzbuchs (HGB) von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Die
100 %-ige Beteiligung der H-GmbH an der Komplementärin der M-KG, der V-GmbH, genüge nicht, weil zum einen
die Gesellschaftsanteile der V-GmbH nicht zum (Sonder-)Betriebsvermögen der M-KG oder deren Gesellschaftern
gehörten und zum anderen ein "Durchgriff" durch eine weitere Kapitalgesellschaft nicht zulässig sei. Dieses
Durchgriffsverbot stehe auch der Annahme eines einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillens entgegen, soweit
die an der H-GmbH und der M-KG beteiligten Personen zugleich an der Klägerin als potentieller Besitzgesellschaft
unmittelbar als Kommanditisten und mittelbar über deren Komplementärin, die BV-GmbH, beteiligt seien. Denn bei
der Klägerin könne der geschäftliche Betätigungswille nur von der BV-GmbH ausgeübt werden. Darüber hinaus
bestünden keine Anhaltspunkte für eine faktische Beherrschung der M-KG.


10


Mit seiner Revision rügt das FA sinngemäß die Verletzung materiellen Rechts (§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG) und eine
Verletzung der Sachaufklärungspflicht.


11


Es trägt vor, das FG habe zu Unrecht eine personelle Verflechtung und damit eine (mitunternehmerische)
Betriebsaufspaltung zwischen der Klägerin und der M-KG verneint, die die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2
GewStG ausschließe. Eine personelle Verflechtung liege vor, weil ein einheitlicher Geschäfts- und Betätigungswille
in Besitz- und Betriebsunternehmen durchzusetzen sei. Zwar habe das FG eine Beherrschungsidentität verneint, weil


12


Seite 2 von 9







Entscheidungsgründe


II.


die Personen um B an der Klägerin nur als Kommanditisten beteiligt gewesen seien und deren mittelbare
Beteiligung an der M-KG über die H-GmbH nur eine kommanditistische Beteiligung vermittele. Zudem sei das FG
davon ausgegangen, dass die nämliche Personengruppe auch die jeweils zur Geschäftsführung berufenen
Komplementär-GmbH (BV-GmbH bzw. V-GmbH) beherrsche, bei Kapitalgesellschaften aber das Durchgriffsverbot
der Annahme einer Beherrschungsidentität entgegenstehe. Maßgeblich sei jedoch, wer die Auflösung des
Pachtverhältnisses über wesentliche Betriebsgrundlagen bestimmen könne, die zu den Geschäften gehöre, die über
den gewöhnlichen Betrieb des Handelsgeschäfts hinausgehen. Die Auflösung solle nicht gegen den Willen der das
Besitzunternehmen beherrschenden Personen möglich sein. Insoweit stünden den Kommanditisten der Klägerin und
der M-KG aber ‑‑so das FA unter Bezug auf das BFH-Urteil vom 27.08.1992 - IV R 13/91 (BFHE 169, 231, BStBl II
1993, 134)‑‑ nach § 164 HGB Mitwirkungsrechte zu. Sie könnten deshalb zumindest hinsichtlich des
Pachtverhältnisses in beiden Unternehmen einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen durchsetzen, wenn
ihre Mitwirkungsrechte nicht ausgeschlossen worden seien und sie in der Gesellschafterversammlung über die
Mehrheit der Stimmen verfügten. Entsprechende Feststellungen habe das FG nicht getroffen. Es habe nicht ohne
weitere Sachverhaltsaufklärung davon ausgehen dürfen, dass die beiden Komplementär-GmbH bereits kraft ihrer
gesellschaftsrechtlichen Stellung die Klägerin und die M-KG beherrschten. Entsprechendes gelte für die Zeit bis zum
Tod des A, der eine identische beherrschende Stellung wie die nachfolgende Personengruppe innegehabt habe.


Auch sei das FG fehlerhaft davon ausgegangen, dass die Herrschaft über die Klägerin als Besitzgesellschaft nicht
mittelbar über die Komplementärin der Klägerin erfolgen könne. Zwar begründe nach Ansicht des BFH (z.B. Urteil
vom 15.04.1999 - IV R 11/98, BFHE 188, 412, BStBl II 1999, 532) die mittelbare Beherrschung der Besitzgesellschaft
keine personelle Verflechtung. Wenn aber eine mittelbare Beteiligung an der Betriebsgesellschaft eine solche
Verflechtung begründe, müsse dies auch bei mittelbarer Beteiligung an der Besitzgesellschaft gelten.


13


Das FA beantragt sinngemäß,
die vorinstanzliche Entscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


14


Die Klägerin beantragt sinngemäß,
die Revision zurückzuweisen.


15


Sie schließt sich der Begründung des angefochtenen FG-Urteils an.16


Die Beteiligten haben übereinstimmend auf mündliche Verhandlung verzichtet.17


Die Revision des FA ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage
(§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG hat zu Unrecht die erweiterte Kürzung nach
§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG gewährt. Zwar hat das FG zu Recht erkannt, dass der Inanspruchnahme der erweiterten
Kürzung im Streitfall weder § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG (dazu unter II.2.) noch der Umstand, dass die
Beteiligungen von Kommanditisten der Klägerin an der H-GmbH als Sonderbetriebsvermögen II bei der Klägerin
behandelt worden sind (dazu unter II.3.), entgegenstehen. Gleichwohl ist die erweiterte Kürzung der Klägerin nicht
zu gewähren, weil zwischen der Klägerin und der M-KG in den Streitjahren eine Betriebsaufspaltung vorgelegen hat
(dazu unter II.4.).


18


1. Nach § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG wird die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen um 1,2 % des Einheitswerts
des zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörenden Grundbesitzes gekürzt (sog. einfache Kürzung). An Stelle
der Kürzung nach Satz 1 tritt nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG auf Antrag bei Unternehmen, die ausschließlich eigenen
Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen oder daneben
Wohnungsbauten betreuen oder Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser oder Eigentumswohnungen errichten und
veräußern, die Kürzung um den Teil des Gewerbeertrags, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen
Grundbesitzes entfällt (sog. erweiterte Kürzung). Die Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung ist gemäß § 9 Nr. 1
Satz 5 Nr. 1 GewStG ausgeschlossen, wenn der Grundbesitz ganz oder zum Teil dem Gewerbebetrieb eines
Gesellschafters oder Genossen dient. Der Gesetzgeber sieht in diesem Fall die Voraussetzungen für eine
Begünstigung des Grundstücksunternehmens nicht mehr als gegeben an, weil bei einer Nutzung des Grundstücks im
Gewerbebetrieb des Gesellschafters ohne Zwischenschaltung eines weiteren Rechtsträgers die Grundstückserträge
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in den Gewerbeertrag einfließen und damit der Gewerbesteuer unterliegen würden (BFH-Urteil vom 07.08.2008 -
IV R 36/07, BFHE 223, 251, BStBl II 2010, 988, unter II.2., m.w.N.).


2. Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG der Inanspruchnahme der erweiterten
Kürzung im Streitfall nicht entgegensteht.


20


a) Grundbesitz "dient" dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters eines Grundstücksunternehmens i.S. von § 9 Nr. 1
Satz 2 GewStG u.a. dann, wenn er von diesem aufgrund eines Miet- oder Pachtvertrags genutzt wird (BFH-Urteil in
BFHE 223, 251, BStBl II 2010, 988, unter II.2.a, m.w.N.), aber auch dann, wenn das Grundstück von einer Gesellschaft
genutzt wird, an der der Gesellschafter des Grundstücksunternehmens als Mitunternehmer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
EStG) beteiligt ist (z.B. BFH-Urteile vom 07.04.2005 - IV R 34/03, BFHE 209, 133, BStBl II 2005, 576, unter II.2.b; vom
26.06.2007 - IV R 9/05, BFHE 219, 173, BStBl II 2007, 893, unter II.3.a, jeweils m.w.N.). Als Gesellschafter i.S. des § 9
Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG gilt neben dem unmittelbar Beteiligten auch derjenige, der nur mittelbar über eine
Personenhandelsgesellschaft am Grundstücksunternehmen beteiligt ist (vgl. BFH-Urteil vom 15.12.1998 -
VIII R 77/93, BFHE 187, 326, BStBl II 1999, 168, unter 2.b). Die mittelbare Beteiligung am Grundstücksunternehmen
über eine Kapitalgesellschaft hat hingegen keine solche Wirkung; die Kapitalgesellschaft entfaltet insoweit mangels
einer ausdrücklich entgegenstehenden gesetzlichen Regelung eine Abschirmwirkung, die zum Verbot des
Durchgriffs auf ihre Gesellschafter führt (vgl. BFH-Urteile in BFHE 187, 326, BStBl II 1999, 168, unter 2.c; in BFHE
188, 412, BStBl II 1999, 532, unter 2.b, m.w.N.). Daran ist festzuhalten, weil sonst die rechtliche Selbständigkeit der
Kapitalgesellschaft ignoriert würde.
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b) Ausgehend von diesen Maßstäben schließt die Regelung des § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG eine erweiterte
Kürzung im Streitfall nicht aus. Denn das von der Klägerin vermietete Grundstück wurde von der M-KG genutzt, die
selbst keine Gesellschafterin der Klägerin war. An der M-KG waren in den Streitjahren auch keine Gesellschafter der
Klägerin als Mitunternehmer beteiligt, denn alleinige Kommanditistin der M-KG war die H-GmbH und
Komplementärin der M-KG die V-GmbH. Dabei ist ‑‑wie das FG zu Recht erkannt hat‑‑ unschädlich, dass vor und
nach dem Tod des A einzelne Kommanditisten der Klägerin zugleich Gesellschafter der H-GmbH waren, die
wiederum alleinige Anteilseignerin der V-GmbH war. Denn das sog. Durchgriffsverbot hindert in Bezug auf den
Begriff des "Gesellschafters" in § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG nicht nur daran, eine mittelbare Beteiligung über eine
Kapitalgesellschaft am Grundstücksunternehmen einer unmittelbaren Beteiligung gleichzustellen, sondern auch im
Hinblick auf das Tatbestandsmerkmal "dienen" in § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG daran, eine mittelbare Beteiligung
über eine Kapitalgesellschaft an dem grundstücksnutzenden Unternehmen einer mitunternehmerischen Beteiligung
daran gleichzustellen.
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3. Das FG ist im Ergebnis zu Recht auch davon ausgegangen, dass der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2
GewStG nicht entgegensteht, dass Kommanditisten der Klägerin (bis zu seinem Tod der A sowie B, anschließend B, C
und D) an der H-GmbH ‑‑der alleinigen Kommanditistin der M-KG und alleinigen Gesellschafterin der V-GmbH, diese
wiederum Komplementärin der M-KG‑‑ beteiligt gewesen sind und diese Beteiligungen bei der Klägerin als
(notwendiges) Sonderbetriebsvermögen II behandelt worden sind.
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a) Es kann u.a. offenbleiben, ob das Halten einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, bei der
Beteiligungsbezüge grundsätzlich gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG zu Einkünften aus Kapitalvermögen führen, die aber
bei einer gewerblich geprägten Personengesellschaft gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 EStG in gewerbliche Einkünfte
umqualifiziert werden, ‑‑wie es das FG unter Bezug auf das BFH-Urteil vom 03.08.1972 - IV R 235/67 (BFHE 106,
331, BStBl II 1972, 799, unter II.3.) vertreten hat‑‑ für die erweiterte Kürzung im Streitfall unschädlich ist, weil nur
solche Geldgeschäfte die Kürzungsmöglichkeit für die Erträge aus der Verwaltung und Nutzung von Grundvermögen
beseitigen, die "ihrer Natur nach" gewerblichen Charakter haben.


24


b) Denn eine Personengesellschaft "verwaltet" ‑‑anders als bei zum Sonderbetriebsvermögen I und damit zum
"Betriebsvermögen des Unternehmers" gehörendem Grundbesitz ihrer Gesellschafter, der der Personengesellschaft
als "eigener" Grundbesitz i.S. von § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG zuzurechnen ist (vgl. Beschluss des Großen Senats des
BFH vom 25.09.2018 - GrS 2/16, BFHE 263, 225, BStBl II 2019, 262, Rz 76 ff.), und anders als bei einer im
Gesamthandsvermögen gehaltenen Beteiligung‑‑ eine als Sonderbetriebsvermögen II behandelte Beteiligung eines
ihrer Gesellschafter an einer Kapitalgesellschaft nicht. Verwaltet wird eine solche Beteiligung vielmehr von dem
Gesellschafter, als dessen Sonderbetriebsvermögen II sie behandelt wird. Denn die Beteiligung eines
Mitunternehmers an einer Kapitalgesellschaft ist (notwendiges) Sonderbetriebsvermögen II, wenn der
Mitunternehmer seine bei der Kapitalgesellschaft bestehende Machtstellung in den Dienst des Unternehmens der
Personengesellschaft stellt (z.B. BFH-Urteil vom 28.05.2020 - IV R 17/17, BFHE 269, 158, Rz 18, m.w.N.). Damit ist
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weder tatsächlich noch rechtlich die Verwaltung dieser Beteiligung durch die betreffende Personengesellschaft
verbunden. Deshalb ist es in dieser Situation ausgeschlossen, dass die Personengesellschaft insoweit eine der
erweiterten Kürzung entgegenstehende, nicht in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG als unschädlich aufgeführte Tätigkeit
ausübt.


4. Der Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG steht im Streitfall jedoch entgegen,
dass in den Streitjahren zwischen der Klägerin als Besitzunternehmen und der M-KG als Betriebsunternehmen eine
Betriebsaufspaltung bestanden hat. Zwar ist das FG nach der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung ‑‑auch
des erkennenden Senats‑‑ davon ausgegangen, dass ‑‑im Gegensatz zu einer mittelbaren Beteiligung über eine
Kapitalgesellschaft an der Betriebsgesellschaft‑‑ durch eine mittelbare Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an
der Klägerin als Besitz-Personengesellschaft keine personelle Verflechtung begründet werden kann. An dieser
Rechtsprechung hält der erkennende Senat unter Berücksichtigung der von ihm eingeholten Stellungnahmen des I.
und des III. Senats des BFH jedoch nicht mehr fest.
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a) Die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ist grundsätzlich ausgeschlossen, wenn die Verwaltung oder
Nutzung des eigenen Grundbesitzes die Grenzen der Gewerblichkeit überschreitet. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn das Grundstücksunternehmen infolge einer Betriebsaufspaltung als Besitzunternehmen (originär)
gewerbliche Einkünfte erzielt. Denn der Zweck der sog. Besitzgesellschaft ist in diesen Fällen von vornherein nicht
auf die Vermögensverwaltung, sondern auf die Teilnahme am allgemeinen Wirtschaftsverkehr und die Partizipation
an der durch die Betriebsgesellschaft verwirklichten Wertschöpfung gerichtet. Die Überlassung eines Grundstücks im
Rahmen einer Betriebsaufspaltung wird deshalb als gewerbliche Tätigkeit beurteilt und schließt eine erweiterte
Kürzung aus (z.B. BFH-Urteile vom 22.01.2009 - IV R 80/06, BFH/NV 2009, 1279, unter II.1.a, m.w.N.; vom
22.06.2016 - X R 54/14, BFHE 254, 354, BStBl II 2017, 529, Rz 21).
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b) Eine Betriebsaufspaltung liegt vor, wenn einem Betriebsunternehmen wesentliche Grundlagen für seinen Betrieb
von einem Besitzunternehmen überlassen werden und die hinter dem Betriebs- und dem Besitzunternehmen
stehenden Personen einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen haben. Dieser ist anzunehmen, wenn die
Person oder Personengruppe, die das Besitzunternehmen beherrscht, auch in dem Betriebsunternehmen ihren
Willen durchsetzen kann. Ist aufgrund besonderer sachlicher und personeller Gegebenheiten eine so enge
wirtschaftliche Verflechtung zwischen dem Besitzunternehmen und dem Betriebsunternehmen zu bejahen, dass das
Besitzunternehmen durch die Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit über das Betriebsunternehmen am
allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt, so ist das Besitzunternehmen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2
EStG (originär) gewerblich tätig (z.B. BFH-Urteil vom 28.05.2020 - IV R 4/17, BFHE 269, 149, BStBl II 2020, 710,
Rz 24, m.w.N.).
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Eine solche sachliche und personelle Verflechtung ist im Streitfall zu bejahen.29


aa) Eine sachliche Verflechtung ist gegeben, wenn es sich bei dem vermieteten Wirtschaftsgut für das
Betriebsunternehmen um eine wesentliche Betriebsgrundlage handelt. Bei einem Grundstück ist das der Fall, wenn
es für die Betriebsführung des Betriebsunternehmens von nicht nur geringer Bedeutung ist. Das ist stets
anzunehmen, wenn das Grundstück der räumliche und funktionale Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit des
Betriebsunternehmens ist (z.B. BFH-Urteil in BFHE 269, 149, BStBl II 2020, 710, Rz 25, m.w.N.). Zu Recht ist deshalb
das FG davon ausgegangen, dass die Klägerin der M-KG mit Vertrag vom 01.08.1998 in Gestalt des vermieteten
Grundstücks eine wesentliche Betriebsgrundlage überlassen hat.
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bb) Auch die Voraussetzungen einer personellen Verflechtung (dazu II.4.b bb (1)) liegen im Streitfall vor. Zur
Beurteilung einer personellen Verflechtung zwischen der Klägerin und der M-KG sind bei den Gesellschaftern A bzw.
nach dessen Tod B, C und D auch deren mittelbare Beteiligungen sowohl an der Klägerin als Besitzgesellschaft als
auch an der M-KG als Betriebsgesellschaft zu berücksichtigen (dazu II.4.b bb (2)). Ausgehend davon ergibt sich aus
den vom FG getroffenen Feststellungen, dass die Beteiligungsverhältnisse bezogen auf A bzw. nach dessen Tod
bezogen jedenfalls auf die aus B, C und D bestehende Personengruppe zur Beherrschungsidentität hinsichtlich der
Klägerin und der M-KG geführt haben (dazu II.4.b bb (3)). Stellt man auf A bzw. für die Zeit nach dessen Tod auf die
genannte Personengruppe ab, konnten diese Personen in den Streitjahren auf die BV-GmbH und die H-GmbH auch
insoweit maßgeblichen Einfluss nehmen, als nach den Feststellungen des FG für Gesellschafterbeschlüsse, die den
Gesellschaftsvertrag oder die Auflösung beider Gesellschaften betrafen, 75 % aller vorhandenen Stimmen
erforderlich waren, und dies auch für Geschäfte galt, die der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedurften.
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(1) Eine personelle Verflechtung liegt vor, wenn eine Person oder Personengruppe sowohl das Besitz- als auch das
Betriebsunternehmen in der Weise beherrscht, dass sie in der Lage ist, in beiden Unternehmen einen einheitlichen
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Geschäfts- und Betätigungswillen durchzusetzen. Für die personelle Verflechtung ist entscheidend, dass die
Geschicke des Besitzunternehmens in den wesentlichen Fragen durch die Person oder Personen bestimmt werden,
die auch hinter dem Betriebsunternehmen stehen (z.B. BFH-Urteil in BFHE 269, 149, BStBl II 2020, 710, Rz 27,
m.w.N.). Dies kann nicht nur bei einer ‑‑im Streitfall nicht gegebenen‑‑ Beteiligungsidentität, sondern auch bei einer
sog. Beherrschungsidentität zu bejahen sein. Eine Beherrschungsidentität wird regelmäßig durch die
Mehrheitsbeteiligung von Gesellschaftern an Besitz- und Betriebsunternehmen indiziert (vgl. BFH-Urteil vom
20.05.2021 - IV R 31/19, BFHE 272, 367, BStBl II 2021, 768, Rz 24 f.).


(2) Bis zu seinem Tod war A, in der Folgezeit die aus B, C und D bestehende Personengruppe, sowohl unmittelbar als
Kommanditist(en) als auch mittelbar über eine jeweils mehrheitliche Beteiligung an der Komplementär-GmbH (BV-
GmbH) an der Klägerin als Besitzgesellschaft beteiligt. Zugleich waren die gleichen Personen auch mittelbar über
eine jeweils mehrheitliche Beteiligung an der alleinigen Kommanditistin (H-GmbH) der M-KG als
Betriebsgesellschaft beteiligt. Die H-GmbH wiederum war auch alleinige Gesellschafterin der Komplementär-GmbH
(V-GmbH) der M-KG. Für die Beurteilung einer personellen Verflechtung zwischen der Klägerin und der M-KG sind
bei den Gesellschaftern A bzw. nach dessen Tod B, C und D auch deren mittelbare Beteiligungen über
Kapitalgesellschaften (BV-GmbH bzw. H-GmbH) sowohl an der Betriebsgesellschaft (M-KG) als auch ‑‑in Änderung
der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung‑‑ an der Klägerin als Besitz-Personengesellschaft zu
berücksichtigen.
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(a) Nach bisheriger Rechtsprechung des BFH kann eine Beteiligung der an der Betriebsgesellschaft beteiligten
Gesellschafter an der Besitzgesellschaft, die lediglich mittelbar über eine Kapitalgesellschaft besteht, mangels
Mitunternehmerstellung dieser Gesellschafter in der Besitzgesellschaft nicht zu einer personellen Verflechtung
führen, weil der Besitzgesellschaft wegen des sog. Durchgriffsverbots weder die Beteiligung an der
Betriebsgesellschaft noch eine damit verbundene Beherrschungsfunktion zugerechnet werden könnten (vgl. z.B.
BFH-Urteile in BFHE 169, 231, BStBl II 1993, 134, unter II.2.a, und in BFHE 188, 412, BStBl II 1999, 532, unter 1.b,
unter Bezug auf die BFH-Urteile vom 01.08.1979 - I R 111/78, BFHE 129, 57, BStBl II 1980, 77; vom 22.10.1986 -
I R 180/82, BFHE 148, 272, BStBl II 1987, 117, und vom 20.05.1988 - III R 86/83, BFHE 153, 481, BStBl II 1988, 739;
bestätigend BFH-Urteile vom 16.09.1994 - III R 45/92, BFHE 176, 98, BStBl II 1995, 75, unter II.3.e aa (2); vom
29.11.2007 - IV R 82/05, BFHE 220, 98, BStBl II 2008, 471, unter II.2.d; vom 08.09.2011 - IV R 44/07, BFHE 235, 231,
BStBl II 2012, 136, Rz 24; vom 30.10.2019 - IV R 59/16, BFHE 267, 386, BStBl II 2020, 147, Rz 44, dort allerdings mit
Hinweisen auf die Gegenmeinung). Zur Begründung hatte sich der ‑‑soweit ersichtlich‑‑ erstmals mit dieser
Rechtsfrage befasste I. Senat des BFH in seinem Urteil in BFHE 129, 57, BStBl II 1980, 77 (unter 1.c) unter Berufung
auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 24.01.1962 - 1 BvR 845/58 (BVerfGE 13, 331, unter III.3.)
auf die rechtliche Selbständigkeit der Kapitalgesellschaft als juristische Person bezogen.


34


(b) Andererseits kann jedoch schon nach bisheriger Rechtsprechung, an der festzuhalten ist, die Herrschaft über das
Betriebsunternehmen auch mittelbar über eine Kapitalgesellschaft ausgeübt und damit eine personelle Verflechtung
begründet werden (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 14.08.1974 - I R 136/70, BFHE 114, 98, BStBl II 1975, 112; in BFHE
169, 231, BStBl II 1993, 134, unter II.1.b, m.w.N.; vom 28.11.2001 - X R 50/97, BFHE 197, 254, BStBl II 2002, 363,
unter II.4.a; vom 20.07.2005 - X R 22/02, BFHE 210, 345, BStBl II 2006, 457, unter II.3.d; in BFHE 220, 98, BStBl II
2008, 471, unter II.2.d, dort klarstellend zu BFH-Urteil in BFHE 188, 412, BStBl II 1999, 532, unter 1.b, 3. Absatz der
Gründe; vom 05.06.2008 - IV R 76/05, BFHE 222, 284, BStBl II 2008, 858, unter II.2.b; vom 29.11.2017 - X R 8/16,
BFHE 260, 224, BStBl II 2018, 426, Rz 48).


35


(c) Die Rechtsauffassung des BFH ist im Schrifttum auf Kritik gestoßen (z.B. Söffing, Finanz-Rundschau ‑‑FR‑‑ 1993,
61; derselbe, FR 2002, 334, 335; Stoschek/Sommerfeld, Deutsches Steuerrecht 2012, 215; Bode in
Brandis/Heuermann, § 15 EStG Rz 613; Gluth in Herrmann/Heuer/Raupach, § 15 EStG Rz 801; Krumm in
Kirchhof/Seer, EStG, 20. Aufl., § 15 Rz 96; Schmidt/Wacker, EStG, 40. Aufl., § 15 Rz 835). Im Wesentlichen ist
eingewandt worden, dass die Frage der personellen Verflechtung als eine der Voraussetzungen der
Betriebsaufspaltung nichts mit der Frage der rechtlichen Selbständigkeit einer Kapitalgesellschaft als juristische
Person zu tun habe. Abgesehen davon könne die Frage des Durchgriffs durch eine juristische Person auf Seiten des
Besitz- und des Betriebsunternehmens nur einheitlich beantwortet werden. Aber auch die für die Frage der
personellen Verflechtung bedeutsamen Einflussmöglichkeiten auf Besitz- und Betriebsunternehmen könnten nur
nach einheitlichen Maßstäben beurteilt werden.


36


(d) Der erkennende Senat hat im Streitfall nur zu entscheiden, ob er diesen Grundsätzen für den Fall weiterhin folgt,
dass die Besitzgesellschaft ‑‑wie hier die Klägerin als KG‑‑ eine Personengesellschaft ist.
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(aa) Nach jetziger Auffassung des erkennenden Senats sind jedenfalls in diesem Fall keine sachlichen Gründe für die
von der bisherigen Rechtsprechung bei der Beantwortung der Frage einer personellen Verflechtung vertretene
Unterscheidung zwischen einer mittelbaren Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft am Betriebsunternehmen und
einer solchen am Besitzunternehmen (hier als Personengesellschaft) ersichtlich. Zu Recht ist der BFH schon bislang
davon ausgegangen, dass es die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft gewährleisten kann, mittelbar über diese
einen beherrschenden Einfluss auf das Betriebsunternehmen auszuüben (vgl. z.B. BFH-Urteil in BFHE 210, 345, BStBl
II 2006, 457, unter II.3.d). Denn eine derartige Einflussnahme auf die Betriebsgesellschaft berührt die rechtliche
Selbständigkeit der Kapitalgesellschaft, die die mittelbare Beteiligung an der Betriebsgesellschaft vermittelt, nicht.
Deshalb hat auch der I. Senat des BFH, der eine mittelbare Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft am
Besitzunternehmen unter Berufung auf das sog. Durchgriffsverbot als für die Frage einer personellen Verflechtung
nicht maßgebend angesehen hat, zu Recht der rechtlichen Selbständigkeit der Kapitalgesellschaft als juristische
Person hinsichtlich des Einflusses über eine Kapitalgesellschaft auf das Betriebsunternehmen keine Bedeutung
beigemessen (vgl. BFH-Urteil in BFHE 114, 98, BStBl II 1975, 112). Wenn jedoch die Herrschaft über das
Betriebsunternehmen nicht auf einer unmittelbaren Beteiligung beruhen muss, sondern auch mittelbar über eine
Kapitalgesellschaft als Beteiligungsgesellschaft ausgeübt werden kann, muss dies auch für eine mittelbare
Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an dem Besitzunternehmen jedenfalls insoweit gelten, als dieses eine
Personengesellschaft ist. Denn für die personelle Verflechtung von Besitz- und Betriebsunternehmen kommt es
‑‑wie oben bereits ausgeführt‑‑ allein darauf an, ob eine Person oder Personengruppe beide Unternehmen in der
Weise beherrscht, dass sie in der Lage ist, in beiden Unternehmen einen einheitlichen Geschäfts- und
Betätigungswillen durchzusetzen. Für die personelle Verflechtung ist entscheidend, dass die Geschicke des
Besitzunternehmens in den wesentlichen Fragen durch die Person oder Personengruppe bestimmt werden, die auch
hinter dem Betriebsunternehmen steht (z.B. BFH-Urteil in BFHE 269, 149, BStBl II 2020, 710, Rz 27). Die mittelbare
Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft kann jedoch sowohl im Fall des Betriebs- als auch des
Besitzunternehmens ‑‑jedenfalls wenn Letzteres eine Personengesellschaft ist‑‑ einer Person oder Personengruppe
eine entsprechende Stellung vermitteln, ohne dass dadurch die rechtliche Selbständigkeit der betreffenden
Kapitalgesellschaft berührt wird. Die Frage des Durchgriffs durch eine Kapitalgesellschaft ist deshalb jedenfalls in
der vom erkennenden Senat zu entscheidenden Fallkonstellation für die Frage der Beherrschung eines
Unternehmens ‑‑sowohl in Gestalt eines Betriebs- als auch in Gestalt eines Besitzunternehmens‑‑ gleichermaßen
ohne Bedeutung (vgl. auch Söffing, FR 2002, 334, 335). Danach ist zur Beurteilung einer personellen Verflechtung
die mittelbare Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an einer Besitz-Personengesellschaft gleich zu behandeln
mit einer mittelbaren Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an einer Betriebsgesellschaft (im Streitfall ebenfalls
eine Personengesellschaft). Der erkennende Senat hält deshalb nicht mehr an seiner früheren Rechtsauffassung fest,
dass eine Beteiligung der an der Betriebsgesellschaft beteiligten Gesellschafter an einer Besitz-
Personengesellschaft, die lediglich mittelbar über eine Kapitalgesellschaft besteht, keine personelle Verflechtung
begründen kann. Vielmehr kann in diesem Fall (auch) die Herrschaft über das Besitzunternehmen mittelbar über
eine Kapitalgesellschaft ausgeübt und damit eine personelle Verflechtung begründet werden.


38


(bb) Der III. Senat des BFH hat auf Anfrage des erkennenden Senats mitgeteilt, dass er dem neuen Ansatz des
IV. Senats folge und an seiner bisherigen und auf den IV. Senat gestützten Rechtsprechung nicht mehr festhalte.


39


Der I. Senat des BFH hat mitgeteilt, dass seine Rechtsprechung der vom erkennenden Senat beabsichtigten
Rechtsprechungsänderung nicht entgegenstehe. Zur Begründung hat der I. Senat u.a. ausgeführt, dass sich die
Divergenzanfrage des erkennenden Senats auf die Rechtsprechung des I. Senats zur Konstellation der
"kapitalistischen" Betriebsaufspaltung beziehe, bei der das Besitzunternehmen, dessen Gewerbesteuer in Rede
stehe, eine Kapitalgesellschaft sei. Nach Auffassung des I. Senats ‑‑in Bezug genommen werden die BFH-Urteile in
BFHE 129, 57, BStBl II 1980, 77, in BFHE 148, 272, BStBl II 1987, 117 und vom 28.01.2015 - I R 20/14‑‑ könnten
einer Kapitalgesellschaft als Besitzunternehmen weder die von ihren Gesellschaftern gehaltenen Anteile an der
Betriebs-GmbH noch die mit diesem Anteilsbesitz verbundene Beherrschungsfunktion "zugerechnet" werden. Dem
liege ein aus dem Trennungsprinzip abzuleitendes "Durchgriffsverbot" zugrunde, das es nicht zulasse, im Rahmen
der Besteuerung der Besitz-Kapitalgesellschaft für die Frage, ob ein einheitlicher Geschäfts- und Betätigungswille
hinsichtlich der Tätigkeit der Betriebsgesellschaft bestehe, auf die Anteilsinhaberschaft bzw. Einflussmöglichkeiten
der Gesellschafter der Besitz-Kapitalgesellschaft abzustellen. Aus dieser Rechtsprechung habe der IV. Senat in der
Vergangenheit (z.B. BFH-Urteil in BFHE 169, 231, BStBl II 1993, 134) für Konstellationen der Betriebsaufspaltung
mit Mitunternehmerschaften als Besitzunternehmen abgeleitet, eine Beteiligung der an dem Betriebsunternehmen
beteiligten Gesellschafter an der Besitzgesellschaft, die lediglich mittelbar über eine Kapitalgesellschaft bestehe,
könne nicht zu einer personellen Verflechtung führen. Einer Rechtsprechungsänderung für den hier vorliegenden
Fall einer KG als Besitzunternehmen stehe jedoch das vom I. Senat für die "kapitalistische" Betriebsaufspaltung
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postulierte "Durchgriffsverbot" nicht entgegen. Denn die Zurechnung der von den mittelbar über die Komplementär-
GmbH an der Besitz-KG beteiligten Gesellschaftern gehaltenen Beteiligungen an dem Betriebsunternehmen berühre
nicht die steuerrechtliche Sphäre der zwischengeschalteten Komplementär-GmbH. Es gehe ausschließlich um die
Feststellung des einheitlichen Geschäfts- und Betätigungswillens der hinter der Klägerin als KG (deren
Gewerbesteuer allein im Streit sei) stehenden Personen. Die Situation eines "Durchgriffs", d.h. die Berücksichtigung
der Verhältnisse der Gesellschafter bei der Besteuerung einer Kapitalgesellschaft, liege folglich nicht vor.


Der erkennende Senat braucht nicht zu entscheiden, ob er sich dieser Beurteilung anschließen könnte. Selbst wenn
man die Auffassung des I. Senats teilen würde, wäre nach den Maßstäben des Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes keine
Gleichbehandlung einer Personengesellschaft als Besitzgesellschaft geboten. Der in dem BVerfG-Urteil in BVerfGE
13, 331 (unter III.3.) ausgeführte und vom I. Senat des BFH in seinem Urteil in BFHE 129, 57, BStBl II 1980, 77 (unter
1.c) aufgegriffene Gedanke, dass es zum Wesen juristischer Personen wie der GmbH und der AG gehöre, dass diese
Kapitalgesellschaften mit ihrer Verselbständigung gegen "Durchgriffe" auf Tatbestände im Kreis oder in der Person
ihrer Gesellschafter grundsätzlich abgeschirmt seien, greift jedenfalls im Fall einer Personengesellschaft als
Besitzgesellschaft nicht.


41


(e) Schon nach den bislang gültigen Maßstäben sind bei dem mehrheitlich (zu 50,7 %) an der Klägerin als
Personengesellschaft beteiligten Kommanditisten A bzw. ‑‑nach dem Tod des A‑‑ dem mehrheitlich (zu 50,42 %) an
der Klägerin beteiligten Kommanditisten B hinsichtlich der Frage der Herrschaft dieser Personen über die M-KG als
Betriebsgesellschaft ihre jeweils mehrheitlichen Beteiligungen (A: 90 %; B: 64 %) an der H-GmbH zu
berücksichtigen, und zwar sowohl hinsichtlich der Beteiligung der H-GmbH als alleiniger Kommanditistin der M-KG
als auch ‑‑anders als das FG unter Hinweis auf das Durchgriffsverbot meint‑‑ hinsichtlich der 100 %-igen
Beteiligung der H-GmbH an der Komplementärin der M-KG (V-GmbH). Wenn die Herrschaft über die
Betriebsgesellschaft auch mittelbar über eine Beteiligungsgesellschaft ausgeübt werden kann, steht nämlich der
Annahme einer Beherrschung der Betriebsgesellschaft auch nicht entgegen, dass die Beteiligungsgesellschaft
ihrerseits an einer Kapitalgesellschaft als Komplementärin der Betriebsgesellschaft beteiligt ist. Auch in dieser
Situation wird die rechtliche Selbständigkeit einer Kapitalgesellschaft durch die Annahme, auf diese Weise könne
beherrschender Einfluss auf die Betriebsgesellschaft ausgeübt werden, nicht berührt. Gleiches gilt, wenn man für die
Zeit nach dem Tod des A auf die insgesamt zu 100 % als Kommanditisten an der Klägerin und als Gesellschafter der
H-GmbH beteiligte Personengruppe (neben B der C zu 29,44 % und der D zu 20,14 % an der Klägerin, wobei C und D
jeweils auch zu 18 % an der H-GmbH beteiligt waren) abstellt.


42


Soweit A bzw. B ‑‑neben ihrer Stellung als Kommanditisten der Klägerin‑‑ zugleich über ihre Beteiligung an der BV-
GmbH (A zu 100 %; B zu 60 %) als alleinige und allein zur Geschäftsführung befugte Komplementärin der Klägerin
auch mittelbar an der Klägerin als Besitzgesellschaft beteiligt waren, sind nach den nunmehr zugrunde gelegten
Maßstäben in den Streitjahren bei diesen Personen für die Beurteilung einer personellen Verflechtung von Besitz-
und Betriebsunternehmen auch ihre mittelbaren Beteiligungen über die BV-GmbH an der Klägerin zu
berücksichtigen. Gleiches gilt, wenn man für die Zeit nach dem Tod des A auf die insgesamt zu 100 % sowohl als
Kommanditisten an der Klägerin als auch als Gesellschafter an deren Komplementär-GmbH (BV-GmbH) beteiligte
Personengruppe (als Kommanditisten neben B der C zu 29,44 % und der D zu 20,14 %, wobei C und D jeweils zu
20 % auch an der BV-GmbH beteiligt waren) abstellt.


43


(3) Ausgehend hiervon haben im Streitfall die Beteiligungsverhältnisse bezogen auf A bzw. nach dessen Tod
jedenfalls bezogen auf die aus B, C und D bestehende Personengruppe zur Beherrschungsidentität hinsichtlich der
Klägerin und der M-KG geführt.


44


(a) Nach den vorgenannten Maßstäben konnten diese Personen zum einen auf die M-KG als Betriebsgesellschaft
über ihre Mehrheitsbeteiligung an der H-GmbH, die ihrerseits zu 100 % sowohl als Kommanditistin an der M-KG als
auch als Gesellschafterin an der V-GmbH als Komplementärin der M-KG beteiligt war, maßgeblichen Einfluss
nehmen. Als alleinige Kommanditistin des Betriebsunternehmens und alleinige Gesellschafterin von deren
Komplementärin (V-GmbH) konnte die H-GmbH auch die Entscheidungen über eine Auflösung des hinsichtlich der
hier wesentlichen Betriebsgrundlage ("Grundstück") bestehenden Nutzungsüberlassungsvertrags und alle Geschäfte
der laufenden Verwaltung des vermieteten, die sachliche Verflechtung begründenden Wirtschaftsguts beherrschen.
A als Mehrheitsgesellschafter bzw. nach dessen Tod B, C und D als alleinige Gesellschafter der H-GmbH konnten
wiederum beherrschenden Einfluss auf die H-GmbH ausüben und damit mittelbar die maßgeblichen Entscheidungen
bei der M-KG beherrschen. Dabei konnten A bzw. die genannte Personengruppe die den Gesellschaftsvertrag oder
die Auflösung der H-GmbH betreffenden Gesellschafterbeschlüsse bestimmen, da sie ‑‑wie nach den
Gesellschaftsvertrag (auch) der H-GmbH erforderlich‑‑ über mehr als 75 % aller vorhandenen Stimmen verfügten.
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


Insoweit konnte auch die Beteiligungsstruktur auf Seiten der Betriebsgesellschaft nicht gegen den Willen der
genannten Personen verändert werden. Letzteres ist zwar für die Annahme einer personellen Verflechtung nicht
erforderlich, kann jedoch als ein zusätzliches Indiz für eine solche Verflechtung gewertet werden.


(b) Zum anderen konnten der A bzw. in der Zeit nach dessen Tod die aus B, C und D bestehende Personengruppe
auch auf die Klägerin als Besitzgesellschaft beherrschenden Einfluss nehmen. Einerseits waren A zu 50,7 % bzw.
nach dessen Tod die aus B, C und D bestehende Personengruppe zu 100 % als Kommanditisten an der Klägerin
beteiligt. Andererseits waren A bzw. nach dessen Tod die aus B, C und D bestehende Personengruppe zu 100 % an
der BV-GmbH als Komplementärin der Klägerin beteiligt. Insoweit konnten diese Personen auch auf die Klägerin als
Besitzgesellschaft maßgeblichen Einfluss nehmen. Mangels entgegenstehender Feststellungen des FG schließt dies
im Streitfall auch die Entscheidungen über eine Auflösung des hinsichtlich der hier wesentlichen Betriebsgrundlage
("Grundstück") bestehenden Nutzungsüberlassungsvertrags und alle Geschäfte der laufenden Verwaltung des
vermieteten, die sachliche Verflechtung begründenden Wirtschaftsguts ein. Dabei konnten A bzw. die genannte
Personengruppe auch die den Gesellschaftsvertrag oder die Auflösung der BV-GmbH betreffenden
Gesellschafterbeschlüsse bestimmen, da sie ‑‑wie nach dem Gesellschaftsvertrag (auch) der BV-GmbH erforderlich‑‑
auch hier über mehr als 75 % aller vorhandenen Stimmen verfügten. Insoweit konnte die Beteiligungsstruktur auf
Seiten der Besitzgesellschaft nicht gegen den Willen der genannten Personen verändert werden. Auch Letzteres ist
zwar für die Annahme einer personellen Verflechtung nicht erforderlich, kann jedoch als ein zusätzliches Indiz für
eine solche Verflechtung verstanden werden.


46


(c) Umstände, die trotz der mehrheitlichen Beteiligungen der genannten Person bzw. Personengruppe gegen eine
Beherrschungsidentität sprechen könnten, hat das FG nicht festgestellt.


47


(d) Unter den im Streitfall vorliegenden Umständen ist deshalb davon auszugehen, dass in den Streitjahren die
Geschicke des Besitzunternehmens (Klägerin) in den wesentlichen Fragen durch die Person bzw. Personen bestimmt
wurden, die auch hinter dem Betriebsunternehmen (M-KG) standen.


48


5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.49
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(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Der BFH hat mit Urteil vom 16. September 2021 – IV R 7/18 (BStBl II 2022 S. XXX) 
entgegen der bisherigen Verwaltungsauffassung und Rechtsprechung entschieden, dass auch 
eine Beteiligung der an der Betriebsgesellschaft beteiligten Gesellschafter an einer Besitz-
Personengesellschaft, die lediglich mittelbar über eine Kapitalgesellschaft besteht, bei der 
Beurteilung einer personellen Verflechtung als eine der Voraussetzungen einer Betriebsauf-
spaltung zu berücksichtigen ist. 


Bei einer Beteiligung an einer Besitz-Personengesellschaft, die ausschließlich mittelbar über 
eine Kapitalgesellschaft besteht, wurde bislang wegen des sogenannten Durchgriffsverbots 
weder die Beteiligung an der Betriebsgesellschaft noch eine damit verbundene Beherr-
schungsfunktion der Besitzgesellschaft zugerechnet. 


Aus Vertrauensschutzgründen ist eine solche Beteiligung bei der Beurteilung einer personel-
len Verflechtung als eine der Voraussetzungen einer Betriebsaufspaltung erst ab dem Veran-
lagungszeitraum 2024 zu berücksichtigen. 
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Seite 2 Die Rechtsprechung des BFH zur fehlenden personellen Verflechtung zwischen Schwester-
Kapitalgesellschaften (BFH vom 1. August 1979 - I R 111/78, BStBl II 1980 S. 77) ist 
weiterhin anzuwenden. 
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Gleich lautende Erlasse 
der obersten Finanzbehörden der Länder 


zu 
Billigkeitsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des BFH-Urteils vom 


16. September 2021, IV R 7/18, BStBl II S. xxx1, zur Gewährung der erweiterten Kürzung 
nach § 9 Nummer 1 Satz 2 ff. GewStG in den Fällen einer Betriebsaufspaltung 


  
 


Vom 22. November 2022 
 


 
Der BFH hat mit Urteil vom 16. September 2021 – IV R 7/18 (BStBl II 2022 S. XXX2) 
entgegen der bisherigen Verwaltungsauffassung und Rechtsprechung entschieden, dass auch 
eine Beteiligung der an der Betriebsgesellschaft beteiligten Gesellschafter an einer Besitz-
Personengesellschaft, die lediglich mittelbar über eine Kapitalgesellschaft besteht, bei der 
Beurteilung einer personellen Verflechtung als eine der Voraussetzungen einer 
Betriebsaufspaltung zu berücksichtigen ist. 
 
Bei einer Beteiligung an einer Besitz-Personengesellschaft, die ausschließlich mittelbar über 
eine Kapitalgesellschaft besteht, wurde bislang wegen des sogenannten Durchgriffsverbots 
weder die Beteiligung an der Betriebsgesellschaft noch eine damit verbundene Beherr-
schungsfunktion der Besitzgesellschaft zugerechnet. 
 
Aus Vertrauensschutzgründen ist eine solche Beteiligung bei der Beurteilung einer personel-
len Verflechtung als eine der Voraussetzungen einer Betriebsaufspaltung erst ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2024 zu berücksichtigen (BMF-Schreiben vom 21. November 2022, 
BStBl I S. …3), mit der Folge, dass die Änderung der BFH-Rechtsprechung in diesen Fällen 
bis einschließlich des Erhebungszeitraums 2023 keinen Verlust der erweiterten Kürzung für 
Grundstücksunternehmen nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG begründet.  
 
Die Rechtsprechung des BFH zur fehlenden personellen Verflechtung zwischen Schwester-
Kapitalgesellschaften (BFH vom 1. August 1979 - I R 111/78, BStBl II 1980 S. 77) ist weiterhin 
anzuwenden.  


Diese Erlasse ergehen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen. 
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Hessisches Ministerium der Finanzen Finanzministerium des Landes 
G 1425 A-004-II41 Schleswig-Holstein 


VI 312 G 1425 – 111 
 


Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern Thüringer Finanzministerium 
IV-G 1425-00000-2022/012-002 1040-24-G 1425/1 
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POSTANSCHRIFT   Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


 Nur per E-Mail  
  Oberste Finanzbehörden   der  Länder     lst@finmail.de   


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL 


FAX 


E-MAIL 


DATUM 23. November 2022 


BETREFF Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei betrieblich 
und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 1. Januar 2023 


  BEZUG   BMF-Schreiben vom 3. Dezember 2020 - BStBl  I S. 1256  
  ANLAGEN   1  
  GZ   IV C 5  - S 2353/19/10010 :004  


DOK   2022/1154868  
  (bei Antwort bitte GZ und DOK  angeben)  


 


Aufgrund des § 9 Absatz 4a  Satz 5 ff.  Einkommensteuergesetz  (EStG) werden im Einver-
nehmen mit den obersten Finanzbehörden der  Länder die in der  anliegenden Übersicht aus-
gewiesenen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten 
für beruflich und betrieblich veranlasste  Auslandsdienstreisen ab 1. Januar  2023 bekannt  
gemacht (Fettdruck kennzeichnet die Änderungen gegenüber der Übersicht   
ab  1. Januar 2021 - BStBl  I  S. 1256).   
 
Bei eintägigen Reisen in das Ausland ist der entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätig-
keitsortes im Ausland maßgebend. Bei mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt für  
die Ermittlung der Verpflegungspauschalen am An- und Abreisetag  sowie an  den Zwischen-
tagen (Tage mit 24 Stunden Abwesenheit)  im Hinblick auf § 9 Absatz 4a  Satz 5 2. Halbsatz  
EStG insbesondere Folgendes:  


• Bei der Anreise vom Inland in das Ausland oder vom Ausland in das Inland jeweils 
ohne Tätigwerden ist der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maßgebend, der vor 
24 Uhr Ortszeit erreicht wird. 


• Bei der Abreise vom Ausland in das Inland oder vom Inland in das Ausland ist der 
entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes maßgebend. 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:lst@finmail.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
         


  
 


  
    


 
  


 


   
 
   


 
  


  
 


 
   


 
 


 
      


 
  


   
   


 


    
 


   
 


 
 
 


 
   


    
  


 


Seite 2 • Für die Zwischentage ist in der Regel der entsprechende Pauschbetrag des Ortes 
maßgebend, den der Arbeitnehmer vor 24 Uhr Ortszeit erreicht. 


Siehe dazu auch Rz. 52 des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung der Reisekosten 
von Arbeitnehmern vom 25. November 2020 (BStBl I S. 1228). 


Schließt sich an den Tag der Rückreise von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit zur Woh-
nung oder ersten Tätigkeitsstätte eine weitere ein- oder mehrtägige Auswärtstätigkeit an, ist 
für diesen Tag nur die höhere Verpflegungspauschale zu berücksichtigen. Im Übrigen, insbe-
sondere bei Flug- und Schiffsreisen, ist R 9.6 Absatz 3 LStR zu beachten. 


Zur Kürzung der Verpflegungspauschale gilt Folgendes: 


Bei der Gestellung von Mahlzeiten durch den Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung 
durch einen Dritten ist die Kürzung der Verpflegungspauschale i. S. d. § 9 Absatz 4a Satz 8 ff. 
EStG tagesbezogen vorzunehmen, d. h. von der für den jeweiligen Reisetag maßgebenden 
Verpflegungspauschale (s. o.) für eine 24-stündige Abwesenheit (§ 9 Absatz 4a Satz 5 EStG), 
unabhängig davon, in welchem Land die jeweilige Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde. 


Beispiel: 


Der Ingenieur I kehrt am Dienstag von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit in Straßburg 
(Frankreich) zu seiner Wohnung zurück. Nachdem er Unterlagen und neue Kleidung ein-
gepackt hat, reist er zu einer weiteren mehrtägigen Auswärtstätigkeit nach Kopenhagen
(Dänemark) weiter. I erreicht Kopenhagen um 23 Uhr. Die Übernachtungen - jeweils mit 
Frühstück - wurden vom Arbeitgeber im Voraus gebucht und bezahlt. 


Für Dienstag ist nur die höhere Verpflegungspauschale von 50 € (Rückreisetag von Straß-
burg: 36 €, Anreisetag nach Kopenhagen 50 €) anzusetzen. Aufgrund der Gestellung des
Frühstücks im Rahmen der Übernachtung in Straßburg ist die Verpflegungspauschale um 
15 € (20 % der Verpflegungspauschale Kopenhagen für einen vollen Kalendertag - 75 €) 
auf 35 € zu kürzen. 


Die festgesetzten Beträge für die Philippinen gelten auch für Mikronesien, die Beträge für 
Trinidad und Tobago gelten auch für die zu dessen Amtsbezirk gehörenden Staaten Antigua 
und Barbuda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis St. Lucia, St. Vincent und 
Grenadinen sowie Suriname. 


Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende 
Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der 
für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend. 







 
  


   
 


   
  


    
 


 
    


  
 


   
 


  
 


 
 


    
 


Seite 3 Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der Arbeit-
gebererstattung anwendbar (R 9.7 Absatz 3 LStR und Rz. 128 des BMF-Schreibens zur 
steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, 
BStBl I S. 1228). Für den Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen Übernachtungs-
kosten maßgebend (R 9.7 Absatz 2 LStR und Rz. 117 des BMF-Schreibens zur steuerlichen 
Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, BStBl I S. 1228); 
dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug (R 4.12 Absatz 2 und 3 EStR). 


Dieses Schreiben gilt entsprechend für doppelte Haushaltsführungen im Ausland 
(R 9.11 Absatz 10 Satz 1, Satz 7 Nummer 3 LStR und Rz. 112 ff. des BMF-Schreibens zur 
steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, 
BStBl I S. 1228). 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 







          
    


             


  


 
 


 
  


 
 


   
 


 
  


 


 
   


   


        
        
         


  


        
          
         
         


 


        


  


 


 
 


 


          
     


            


  


 
 


 
  


 
 


  
 


 
  


 


 
   


   
 


   
   
   
   
   
   


    
    


    
   
   
   


   
   
   


    
    


    
   
   
   
   
   


   
       
      
      


   
   
   
   


    
 


     


  


 


 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


  
  
   


 
 


 
   


 
 


  


 
 


  
 


 


Übersicht über die ab 1. Januar 2023 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2021 - BStBl 2020 I Seite 1256 - im Fettdruck) 


Algerien 
Andorra 
Angola 


Bahrain 
Bangladesch 
Barbados 


– Rio de Janeiro 
– Sao Paulo 
– im Übrigen 


Chile 
China 
– Chengdu 


Land 


Afghanistan 
Ägypten 
Äthiopien 
Äquatorialguinea 
Albanien 


Argentinien 
Armenien 
Aserbaidschan 
Australien 
– Canberra 
– Sydney 
– im Übrigen 


Belgien 
Benin 
Bolivien 
Bosnien und Herzegowina 
Botsuana 
Brasilien 
– Brasilia 


Brunei 
Bulgarien 
Burkina Faso 
Burundi 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ € 
30 20 
50 33 
39 26 
36 24 
27 18 
47 32 
41 28 
52 35 
35 24 
24 16 
44 29 


51 34 
68 45 
51 34 
48 32 
50 33 
52 35 
59 40 
52 35 
46 31 
23 16 
46 31 


57 38 
57 38 
53 36 
51 34 
52 35 
22 15 
38 25 
36 24 
44 29 


41 28 


€ 
95 
112 
130 
166 
112 
120 
91 
299 
113 
59 
88 


158 
184 
158 
153 
165 
165 
141 
115 
108 
75 
176 


127 
145 
132 
84 
106 
115 
174 
138 
154 


131 


1 







          
    


             


  


 
 


 
  


 
 


   
 


 
  


 


 
   


   


  


 


 
 


 


        
        
        
        
         


 
 


 


 


           
     


         


        
         


        


          
     


            


  


 


  


 
 


 
  


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 


 


  
  
  
  
   


  
  


 
  


 
 


  
 
 
 


 
 


    
      


   
 


 
 


 
 


  
   


 
 


 
 


 
 


  


  
 


 
  


 


 
   


   
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


 


 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 


 


 
 
 


 
 


 
 


 
 
 
 
 


 


 


Übersicht über die ab 1. Januar 2023 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2021 - BStBl 2020 I Seite 1256 - im Fettdruck) 


Land 


– Hongkong 
– Kanton 
– Peking 
– Shanghai 
– im Übrigen 
Costa Rica 
Côte d’Ivoire 


Dänemark 
Dominikanische Republik 
Dschibuti 
Ecuador 
El Salvador 
Eritrea 
Estland 
Fidschi 
Finnland 
Frankreich 
– Paris sowie die 
Departments 77, 78, 91 bis 95 
– im Übrigen 
Gabun 
Gambia 
Georgien 
Ghana 
Griechenland 
– Athen 
– im Übrigen 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Haiti 
Honduras 
Indien 
– Bangalore 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


€ 
74 
36 
30 
58 
48 
47 
59 


75 
45 
65 
27 
65 
50 
29 
34 
50 


58 


53 
52 
40 
35 
46 


40 
36 
34 
46 
32 
58 
57 


42 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ 
49 
24 
20 
39 
32 
32 
40 


50 
30 
44 
18 
44 
33 
20 
23 
33 


39 


36 
35 
27 
24 
31 


27 
24 
23 
31 
21 
39 
38 


28 


€ 
145 
150 
185 
217 
112 
93 
166 


183 
147 
305 
103 
161 
91 
85 
69 
136 


159 


105 
183 
161 
88 
148 


139 
150 
90 
118 
113 
130 
198 


155 


2 







          
    


             


  


 
 


 
  


 
 


   
 


 
  


 


 
   


   


  


 


 
 


 


        
        
        
         
         


        
        
         


        
         


        
        
        
         


 


 


          
     


            


  


 


 


  
  
  
   
   


 
 


 
 
 
 


  
  
   


 
 


  
   


 
 


 
 


 
  
  
  
   


  
 


 
 


 
 


  


  


 
 


 
  


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 


 
  


 


 
   


   
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 


Übersicht über die ab 1. Januar 2023 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2021 - BStBl 2020 I Seite 1256 - im Fettdruck) 


Land 


– Chennai 
– Kalkutta 
– Mumbai 
– Neu Delhi 
– im Übrigen 
Indonesien 
Iran 
Irland 
Island 
Israel 
Italien 
– Mailand 
– Rom 
– im Übrigen 
Jamaika 
Japan 
– Tokio 
– im Übrigen 
Jemen 
Jordanien 
Kambodscha 
Kamerun 
Kanada 
– Ottawa 
– Toronto 
– Vancouver 
– im Übrigen 
Kap Verde 
Kasachstan 
Katar 
Kenia 
Kirgisistan 
Kolumbien 
Kongo, Republik 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


€ 
32 
35 
50 
38 
32 
36 
33 
58 
62 
66 


45 
40 
40 
57 


66 
52 
24 
57 
38 
50 


47 
51 
50 
47 
30 
45 
56 
51 
27 
46 
62 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ 
21 
24 
33 
25 
21 
24 
22 
39 
41 
44 


30 
27 
27 
38 


44 
35 
16 
38 
25 
33 


32 
34 
33 
32 
20 
30 
37 
34 
18 
31 
41 


€ 
85 
145 
146 
185 
85 
134 
196 
129 
187 
190 


158 
135 
135 
138 


233 
190 
95 
134 
94 
180 


142 
161 
140 
134 
105 
111 
149 
219 
74 
115 
215 


3 







          
    


             


  


 
 


 
  


 
 


   
 


 
  


 


 
   


   


  


 


 
 


 


  


  


 


  


 


          
     


            


  


 
 


 
  


 
 


  
 


 
  


 


 
   


   
 


  


  


 


 


     


  
 


  


    
   
   


   
   


   
   
   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
    


   
   


   
    
   


   
   


   
   


   


 
 


 


 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 


 
 
 
 
 


 
 


 


 


Übersicht über die ab 1. Januar 2023 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2021 - BStBl 2020 I Seite 1256 - im Fettdruck) 


Land 


Kongo, Demokratische Republik 


Korea, Demokratische 
Volksrepublik 
Korea, Republik 
Kosovo 
Kroatien 
Kuba 
Kuwait 
Laos 
Lesotho 
Lettland 
Libanon 
Libyen 
Liechtenstein 
Litauen 
Luxemburg 
Madagaskar 
Malawi 
Malaysia 
Malediven 
Mali 
Malta 
Marokko 
Marshall Inseln 
Mauretanien 
Mauritius 
Mexiko 
Moldau, Republik 
Monaco 
Mongolei 
Montenegro 
Mosambik 
Myanmar 
Namibia 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ € 
70 47 


28 19 


48 32 
24 16 
35 24 
46 31 
56 37 
33 22 
28 19 
35 24 
59 40 
63 42 
56 37 
26 17 
63 42 
34 23 
41 28 
36 24 
52 35 
38 25 
46 31 
42 28 
63 42 
35 24 
54 36 
48 32 
26 17 
52 35 
27 18 
32 21 
38 25 
35 24 
30 20 


€ 
190 


92 


108 
71 
107 
228 
241 
96 
104 
76 
123 
135 
190 
109 
139 
87 
109 
86 
170 
120 
114 
129 
102 
86 
220 
177 
73 
187 
92 
85 
146 
155 
112 
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Übersicht über die ab 1. Januar 2023 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2021 - BStBl 2020 I Seite 1256 - im Fettdruck) 


Nepal 
Neuseeland 
Nicaragua 
Niederlande 
Niger 
Nigeria 
Nordmazedonien 
Norwegen 
Österreich 
Oman 
Pakistan 
– Islamabad 
– im Übrigen 
Palau 
Panama 
Papua-Neuguinea 
Paraguay 
Peru 
Philippinen 
Polen 
– Breslau 
– Danzig 
– Krakau 
– Warschau 
– im Übrigen 
Portugal 
Ruanda 
Rumänien 
– Bukarest 
– im Übrigen 
Russische Föderation 
– Jekaterinburg 


Land 


– Moskau 
– St. Petersburg 
– im Übrigen 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


36 24 
56 37 
46 31 
47 32 
42 28 
46 31 
27 18 
80 53 
40 27 
64 43 


23 16 
34 23 
51 34 
41 28 
59 40 
38 25 
34 23 
33 22 


33 22 
30 20 
27 18 
29 20 
29 20 
32 21 
44 29 


32 21 
27 18 


28 19 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


€ 


30 
26 
24 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ 


20 
17 
16 


€ 
126 
153 
105 
122 
131 
182 
89 
182 
108 
141 


238 
122 
179 
82 
159 
108 
143 
116 


117 
84 
86 
109 
60 
111 
117 


92 
89 


84 
110 
114 
58 
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Übersicht über die ab 1. Januar 2023 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2021 - BStBl 2020 I Seite 1256 - im Fettdruck) 


Sambia 
Samoa 
San Marino 
São Tomé – Príncipe 
Saudi-Arabien 
– Djidda 
– Riad 
– im Übrigen 
Schweden 
Schweiz 
– Genf 
– im Übrigen 
Senegal 
Serbien 
Sierra Leone 
Simbabwe 
Singapur 
Slowakische Republik 
Slowenien 
Spanien 
– Barcelona 
– Kanarische Inseln 
– Madrid 
– Palma de Mallorca 
– im Übrigen 
Sri Lanka 
Sudan 


Land 


Südafrika 
– Kapstadt 
– Johannesburg 


– im Übrigen 
Südsudan 
Syrien 
Tadschikistan 
Taiwan 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


38 25 
39 26 
34 23 
47 32 


57 38 
56 37 
56 37 
66 44 


66 44 
64 43 
42 28 
27 18 
48 32 
45 30 
54 36 
33 22 
38 25 


34 23 
40 27 
40 27 
35 24 
34 23 
42 28 
33 22 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


€ 


33 
36 
29 
34 
38 
27 
46 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ 


22 
24 
20 
23 
25 
18 
31 


€ 
105 
105 
79 
80 


181 
186 
181 
140 


186 
180 
190 
97 
161 
140 
197 
121 
126 


118 
115 
118 
121 
115 
100 
195 


130 
129 
109 
150 
140 
118 
143 
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Übersicht über die ab 1. Januar 2023 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2021 - BStBl 2020 I Seite 1256 - im Fettdruck) 


Land 


Tansania 
Thailand 
Togo 
Tonga 
Trinidad und Tobago 
Tschad 
Tschechische Republik 
Türkei 
– Istanbul 
– Izmir 
– im Übrigen 
Tunesien 
Turkmenistan 
Uganda 
Ukraine 
Ungarn 
Uruguay 
Usbekistan 
Vatikanstaat 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Emirate 
Vereinigte Staaten von Amerika 
(USA) 
– Atlanta 
– Boston 
– Chicago 
– Houston 
– Los Angeles 
– Miami 
– New York City 
– San Francisco 
– Washington, D. C. 
– im Übrigen 
Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Nordirland 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


€ 
44 
38 
39 
39 
45 
64 
32 


26 
29 
17 
40 
33 
41 
26 
32 
48 
34 
52 
45 
65 


77 
63 
65 
62 
64 
65 
66 
59 
66 
59 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ 
29 
25 
26 
26 
30 
43 
21 


17 
20 
12 
27 
22 
28 
17 
21 
32 
23 
35 
30 
44 


52 
42 
44 
41 
43 
44 
44 
40 
44 
40 


€ 
97 
110 
118 
94 
177 
163 
77 


120 
55 
95 
115 
108 
143 
98 
85 
90 
104 
160 
127 
156 


182 
333 
233 
204 
262 
256 
308 
327 
203 
182 
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Übersicht über die ab 1. Januar 2023 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2021 - BStBl 2020 I Seite 1256 - im Fettdruck) 


Land 


– London 
– im Übrigen 
Vietnam 
Weißrussland 
Zentralafrikanische Republik 
Zypern 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


€ 
66 
52 
41 
20 
46 
42 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ 
44 
35 
28 
13 
31 
28 


€ 
163 
99 
86 
98 
74 
125 
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Beschluss vom 26. Mai 2021, VII B 13/21 (AdV)
Aussetzung der Vollziehung: Verfassungsmäßigkeit der Höhe von Säumniszuschlägen


ECLI:DE:BFH:2021:BA.260521.VIIB13.21.0


BFH VII. Senat


AO § 240 Abs 1 S 1, FGO § 69, FGO § 69 Abs 2 S 7, GG Art 3 Abs 1


vorgehend FG Münster, 28. Mai 2020, Az: 12 V 901/20 AO


Leitsätze


NV: Gegen die Höhe der nach § 240 AO zu entrichtenden Säumniszuschläge bestehen für Jahre ab 2012 jedenfalls
insoweit erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, als den Säumniszuschlägen nicht die Funktion eines Druckmittels
zukommt, sondern die Funktion einer Gegenleistung oder eines Ausgleichs für das Hinausschieben der Zahlung fälliger
Steuern, mithin also eine zinsähnliche Funktion.


Tenor


Auf die Beschwerde des Antragstellers werden der Beschluss des Finanzgerichts Münster vom 29.05.2020 - 12 V 901/20
AO und der ablehnende Bescheid des Antragsgegners vom 24.03.2020 aufgehoben.


Die Vollziehung des Abrechnungsbescheids vom 10.03.2020 wird in Höhe der hälftigen Säumniszuschläge zur
Umsatzsteuer für August 2018 bezogen auf den Zeitraum vom 11.10.2018 bis zum 10.11.2018 ‑‑mithin in Höhe von X
€‑‑ rückwirkend ab Fälligkeit aufgehoben.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Antragsgegner zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Beteiligten streiten über die Verfassungsmäßigkeit der Höhe der in einem Abrechnungsbescheid ausgewiesenen
Säumniszuschläge.


1


Der Antragsgegner und Beschwerdegegner (das Finanzamt ‑‑FA‑‑) erließ am 10.03.2020 einen (geänderten)
Abrechnungsbescheid, der zulasten des Antragstellers und Beschwerdeführers (Antragsteller) neben weiteren
Steuerforderungen auch Säumniszuschläge zur Umsatzsteuer für August 2018 für den Zeitraum vom 11.10.2018 bis
zum 10.11.2018 in Höhe von Y € auswies. Die in dem Abrechnungsbescheid aufgeführten Forderungen wurden
durch Aufrechnung vollständig beglichen.


2


Der Antragsteller legte gegen den Abrechnungsbescheid Einspruch ein und machte geltend, dass die darin
aufgeführten Säumniszuschläge, soweit sie einen Betrag von X € überstiegen, verfassungswidrig seien.
Säumniszuschläge wiesen einen Druck- und einen Zinscharakter auf. Um den Druckcharakter gehe es ihm hier nicht.
Soweit jedoch in den Säumniszuschlägen ein Zinsanteil enthalten sei, werde dieser von den verfassungsrechtlichen
Zweifeln des Bundesfinanzhofs (BFH) zur Höhe des gesetzlich vorgegebenen Zinssatzes von 6 % erfasst. Insoweit sei
ihm daher Aufhebung der Vollziehung (AdV) der hälftigen Säumniszuschläge zu gewähren.


3


Über den Einspruch des Antragstellers hat das FA bislang noch nicht entschieden. Den AdV-Antrag lehnte es jedoch
mit Entscheidung vom 24.03.2020 mit der Begründung ab, die Rechtsprechung habe bestätigt, dass der
Säumniszuschlag in Höhe von 1 % je angefangenem Monat der Säumnis dem Grunde nach verfassungsgemäß sei
und dass Säumniszuschläge insbesondere keinen ‑‑auch keinen verdeckten‑‑ Zinsanteil enthielten.


4
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Entscheidungsgründe


II.


Mit Beschluss vom 29.05.2020 hat das Finanzgericht (FG) einen dort gestellten Antrag auf AdV ebenfalls abgelehnt;
der Beschluss ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2020, 1053, veröffentlicht. Die Beschwerde gegen diesen
Beschluss hat das FG nachträglich mit Beschluss vom 27.01.2021 zugelassen.


5


Gegen die Ablehnung des AdV-Antrags wendet sich der Antragsteller mit der vorliegenden Beschwerde.6


Die nach § 128 Abs. 3 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zulässige Beschwerde ist begründet.7


1. Nach der im vorläufigen Verfahren gemäß § 69 FGO gebotenen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage
gelangt der beschließende Senat zu der Auffassung, dass an der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlich festgelegten
Höhe der Säumniszuschläge ernstliche Zweifel bestehen, so dass der angefochtene Beschluss des FG zusammen mit
der Entscheidung des FA vom 24.03.2020 aufzuheben und dem AdV-Antrag des angefochtenen
Abrechnungsbescheids in dem tenorierten Umfang stattzugeben war.


8


a) Auf Antrag kann das Gericht der Hauptsache die Vollziehung ganz oder teilweise aussetzen, wenn ernstliche
Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts bestehen (§ 69 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 2
FGO). Ist der Verwaltungsakt schon vollzogen, tritt an die Stelle der Aussetzung der Vollziehung die Aufhebung der
Vollziehung (§ 69 Abs. 2 Satz 7 FGO).


9


Nach der Rechtsprechung des BFH bestehen ernstliche Zweifel i.S. von § 69 Abs. 2 Satz 2 FGO, wenn bei
summarischer Prüfung des angefochtenen Bescheids neben den für seine Rechtmäßigkeit sprechenden Umständen
gewichtige Gründe zutage treten, die Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung einer
entscheidungserheblichen Rechtsfrage oder Unklarheiten in der Beurteilung von Tatfragen bewirken. Dass die für
die Rechtswidrigkeit sprechenden Gründe überwiegen, wird dabei nicht vorausgesetzt (vgl. BFH-Beschluss vom
15.04.2020 - IV B 9/20 (AdV), BFH/NV 2020, 919, m.w.N.). Ernstliche Zweifel können auch verfassungsrechtliche
Zweifel hinsichtlich einer dem angefochtenen Verwaltungsakt zugrunde liegenden Norm sein (ständige
Rechtsprechung, vgl. BFH-Beschluss vom 04.07.2019 - VIII B 128/18, BFH/NV 2019, 1060, m.w.N.).


10


Vollzogen i.S. von § 69 Abs. 2 Satz 7 FGO ist ein Verwaltungsakt auch im Falle einer Aufrechnung. Diese ist nach
Anordnung einer Aufhebung der Vollziehung vorläufig rückgängig zu machen (vgl. Senatsbeschluss vom
24.10.1996 - VII B 122/96, BFH/NV 1997, 257, unter 2.b bb; s.a. BFH-Beschluss vom 15.03.1999 - I B 95/98, BFH/NV
1999, 1205, unter II.3.b, m.w.N.; Gräber/Stapperfend, Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl., § 69 Rz 175).


11


b) Ausgehend von diesen Grundsätzen ist dem Antragsteller die begehrte Aufhebung der Vollziehung der
streitgegenständlichen Säumniszuschläge in der beantragten Höhe zu gewähren.


12


Der BFH hat wiederholt entschieden, dass gegen die Höhe der in § 233a der Abgabenordnung (AO) und in § 238
Abs. 1 Satz 1 AO normierten Zinssätze ab dem Jahr 2012 erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken bestehen, die
eine Aussetzung nach § 69 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 FGO geboten erscheinen lassen (s. vor allem BFH-
Beschluss vom 25.04.2018 - IX B 21/18, BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415; ebenso BFH-Beschlüsse vom
11.02.2020 - VIII B 131/19, BFH/NV 2020, 507, Rz 29; in BFH/NV 2019, 1060, Rz 16, und vom 03.09.2018 -
VIII B 15/18, BFH/NV 2018, 1279, jeweils m.w.N.).


13


Der beschließende Senat wiederum hat bereits festgestellt, dass unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung
auch Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlich festgelegten Höhe der Säumniszuschläge nach § 240
Abs. 1 Satz 1 AO bestehen (s. Senatsbeschluss vom 14.04.2020 - VII B 53/19, BFH/NV 2021, 177, Rz 3; vgl. auch
Senatsurteil vom 30.06.2020 - VII R 63/18, BFHE 270, 7, BStBl II 2021, 191, Rz 23). Dies gilt jedenfalls insoweit, als
Säumniszuschlägen nicht die Funktion eines Druckmittels zukommt, sondern die Funktion einer Gegenleistung oder
eines Ausgleichs für das Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern, mithin also eine zinsähnliche Funktion (vgl.
dazu Senatsbeschluss vom 21.10.2020 - VII B 121/19, BFH/NV 2021, 326, Rz 33; zur Einordnung von
Säumniszuschlägen als Druckmittel mit Zinscharakter s.a. BFH-Urteil vom 29.08.1991 - V R 78/86, BFHE 165, 178,
BStBl II 1991, 906, unter B.II.2.a, m.w.N., und Senatsurteil vom 25.02.1997 - VII R 15/96, BFHE 182, 480, BStBl II
1998, 2, unter 2.b cc; ebenso: Klein/Rüsken, AO, 15. Aufl., § 240 Rz 1). Ob und inwieweit der weitere Zweck, den
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Verwaltungsaufwand auszugleichen, hier ebenfalls zu berücksichtigen ist, ist bislang nicht entschieden (s. hierzu
die Argumente von Steck, Deutsche Steuer-Zeitung 2019, 143).


Vor diesem Hintergrund war die Vollziehung des angefochtenen Abrechnungsbescheids hinsichtlich der
Säumniszuschläge zur Umsatzsteuer für August 2018 in der beantragten hälftigen Höhe aufzuheben.


15


2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.16
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